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Vorbemerkung 

Gegenstand der Bemerkungen 

Der Bundesrechnungshof hat bedeutsame Prüfungsergebnisse in Be-
merkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung zusammenge-
faßt. Sie betreffen auch die Sondervermögen des Bundes und bundes-
unmittelbare sowie sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts (§§ 111, 112 BHO, § 55 HGrG). In die Bemerkungen sind Ergeb-
nisse der Vorprüfung einbezogen. 

Wegen der Feststellungen zur Haushalts- und Vermögensrechnung 
des Bundes für das Haushaltsjahr 1984 vgl. Nr. 1. Die Bemerkungen 
sind im übrigen nicht auf ein Haushaltsjahr beschränkt (vgl. § 97 
Abs. 3 BHO); sie erfassen Prüfungsergebnisse möglichst zeitnah. 

Der Bundesrechnungshof kommt auch auf frühere Bemerkungen zu-
rück, soweit Beschlüssen des Deutschen Bundestages nicht hinrei-
chend Rechnung getragen worden ist. 

Über inzwischen ausgeräumte Beanstandungen berichtet der Bun-
desrechnungshof ausnahmsweise dann eingehend, wenn die ihnen 
zugrunde liegenden Sachverhalte Aufschluß über die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung in bestimmten Bereichen geben oder den Sach-
verhalten sonstwie beispielhafte Bedeutung zukommt. 

Darüber hinaus berichtet der Bundesrechnungshof in besonderen 
Abschnitten über seine Beratungstätigkeit (vgl. Nr. 76) und über die 
Beratungstätigkeit des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als 
Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (vgl. 
Nr. 77). 

Außerdem wird zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages über 
bedeutsame Fälle in einer Kurzfassung berichtet, in denen die Ver-
waltung Empfehlungen des Bundesrechnungshofes im Prüfungsver-
fahren gefolgt ist (vgl. Nr. 78). 

Politische Bewertungen und entsprechende Entscheidungen unter-
liegen nicht der Beurteilung durch den Bundesrechnungshof. Prü-
fungserkenntnisse, die die Voraussetzungen oder Auswirkungen der-
artiger Entscheidungen betreffen, können aber eine Überprüfung 
durch die zuständigen Stellen gerechtfertigt erscheinen lassen; inso-
weit hält es der Bundesrechnungshof für geboten, hierüber zu berich-
ten. 

Die Bundesminister und die betroffenen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts hatten Gelegenheit, zu den ihre Geschäftsberei-
che berührenden Sachverhalten Stellung zu nehmen. Soweit sie ab-
weichende Auffassungen vorgebracht oder Ergänzungen zu den 
Sachverhalten vorgetragen haben, kommt dies in den Bemerkungen 
zum Ausdruck. Im übrigen sind die Prüfungsfeststellungen in der 
Regel schon vorher, soweit anderes nicht ausdrücklich erwähnt ist, 
mit den geprüften Stellen erörtert worden. Es kann daher davon aus-
gegangen werden, daß über die dargestellten Sachverhalte Mei-
nungsverschiedenheiten nicht bestehen. 

Stand des Entlastungsverfahrens 

Der Deutsche Bundestag hat der Bundesregierung für das Haus-
haltsjahr 1983 gemäß Artikel 114 GG i. V. m. § 114 BHO Entlastung 
erteilt (Plenarprotokoll 10/222 S. 17169ff. i. V. m. Drucksache 10/5619). 
Wegen des Entlastungsbeschlusses des Bundesrates vom 21. Februar 
1986 für das Haushaltsjahr 1983 vgl. Drucksache 10/5087. 
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Prüfungsumfang 

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes erfaßt regelmäßig alle Ein-
zelpläne des Bundeshaushaltsplans, die Sondervermögen des Bun-
des, insbesondere Deutsche Bundesbahn und Deutsche Bundespost, 
sowie bundesunmittelbare und sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und die Betätigung des Bundes bei privatrechtli-
chen Unternehmen. 

Der Bundesrechnungshof setzt für seine Prüfungstätigkeit Schwer-
punkte und macht von der Möglichkeit Gebrauch, seine Prüfungen 
auf Stichproben zu beschränken (§ 89 Abs. 2 BHO). Auch unter Einbe-
ziehung der Kapazität der Vorprüfungsstellen kann damit nur ein 
geringer Teil des ständig wachsenden Prüfungsstoffes erfaßt werden. 
Die Tatsache, daß einige Ressorts in diesen Bemerkungen umfang-
reicher, andere dagegen weniger oder gar nicht behandelt werden, 
läßt nicht den Schluß zu, daß die Ressorts unterschiedliches Gewicht 
auf die Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
geltenden Vorschriften und Grundsätze gelegt haben. 

Allerdings bemüht sich der Bundesrechnungshof, im Verlauf größe-
rer Zeitabschnitte alle wesentlichen Bereiche der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung zu erfassen und die Stichproben — bei den Vor-
prüfungsstellen zunehmend unter Verwendung mathematisch-stati-
stischer Verfahren — so auszuwählen, daß sie ein aussagekräftiges 
Bild in dem jeweiligen Teilbereich vermitteln. Die Berichterstattung 
über mehrere Jahre hinweg läßt daher eher erkennen, wie sich die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes insgesamt entwickelt 
hat. 

Ausgaben für Vorhaben, die aufgrund inter- oder supranationaler 
Vereinbarungen abgewickelt werden, unterliegen — soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist — der Rechnungsprüfung durch die jewei-
ligen inter- oder supranationalen Kontrolleinrichtungen. In diesen 
Fällen kann der Bundesrechnungshof aber das Handeln des zustän-
digen Bundesministers prüfen. 

8 
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1 Feststellungen zur Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes 
für das Haushaltsjahr 1984 

1.1 Grundlage der Haushaltsführung, Entwicklung der 
Einnahmen und Ausgaben 

1.1.1 

Die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 1984 rich-
tete sich nach dem Haushaltsgesetz vom 22. Dezem-
ber 1983 in der Fassung des Nachtragshaushaltsge-
setzes vom 23. November 1984, das die Einnahmen 
und Ausgaben auf 257,143 Mrd. DM feststellte. 

1.1.2 

Die Einnahmen (ohne Kredite und Münzeinnah-
men) blieben um 1,1 v. H. unter dem Einnahme-Soll 
(im Vorjahr hatten sie das Soll um 1,4 v. H. über-
schritten). Die Steigerungsrate gegenüber dem Vor-
jahr betrug 3,9 v. H. (bei einem Soll von 5 v. H.), 
während sie im Haushaltsjahr 1983 3,8 v. H. (bei 
einem Soll von 2,4 v. H.) betragen hatte. 

Die Mindereinnahmen in Höhe von rd. 2,466 Mrd. 
DM sind vor allem bei der Umsatzsteuer, der veran-
lagten Einkommensteuer und der Lohnsteuer ent-
standen. Das Aufkommen bei der Einfuhrumsatz-
steuer und der Körperschaftsteuer ging dagegen 
über das Soll hinaus. Außerdem waren die finan-
ziellen Auswirkungen der Veränderungen aufgrund 
steuerlicher Maßnahmen, für die im Haushalt eine 
Sollminderung eingestellt war, geringer als erwar-
tet. 

Bei den Verwaltungseinnahmen sind die Einnah-
men aus der Veräußerung von Anteilsrechten und 
der Liquidation von Bundesunternehmen und aus 
Gewährleistungsmaßnahmen gestiegen, bei den üb-
rigen Einnahmen insbesondere die Tilgungen von 
Darlehen an die Bundesanstalt für Arbeit. Minder-
einnahmen ergaben sich besonders bei den Einnah-

men aus Krediten vom Kreditmarkt und aus der 
Investitionshilfe-Abgabe. 

1.1.3 

Die Ausgaben (ohne haushaltstechnische Verrech-
nungen und durchlaufende Mittel) blieben um 
2,1 v. H. unter dem Soll des Haushaltsplans. Gegen-
über dem Vorjahr wuchsen die Haushaltsausgaben 
um 2 v. H. (1983: 0,9 v. H.) bei einer vorgesehenen 
Steigerungsrate von 4,2 v. H. (1983: 3,5 v. H.). 

Die Minderausgaben in Höhe von rd. 5,362 Mrd. DM 
sind insbesondere bei den Ausgaben für Investitio-
nen (vor allem bei den Allgemeinen Investitionszu-
schüssen zur Verstärkung der eigenen Mittel der 
Deutschen Bundesbahn, den Darlehen an Länder 
für städtebauliche Vorhaben, der Ausbildungsförde-
rung für Studierende), bei den Zuschüssen an die 
Bundesanstalt für Arbeit und bei den Zinsen einge-
treten. Mehrausgaben entstanden u. a. bei den Zah-
lungen nach dem Sparprämiengesetz, bei der För-
derung besonderer Hilfsmaßnahmen gesamtdeut-
schen Charakters und bei dem Zuschuß an die 
Knappschaftliche Rentenversicherung. 

Der Bundesminister der Finanzen (Bundesmini-
ster) hat die wesentlichen Abweichungen vom 
Haushaltssoll in Nr. 3.5 des Abschlußberichts sowie 
in Nr. 4.7 und 4.8 der Übersichten zur Haushalts-
rechnung dargestellt. Siehe hierzu auch die Ausfüh-
rungen unter Nr. 1.10. 

1.1.4 

Die Entwicklung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausga-
ben ergibt sich für die Jahre 1974 bis 1984 aus dem 
nachfolgenden Schaubild. 
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1) ohne Münzeinnahmen, Haushaltskredite, haushaltstechnische Verrechnungen und durchlaufende Mittel 

1.1.5 

Im Haushaltsplan 1984 war bei Kapitel 30 01 Titel 
972 01 eine globale Minderausgabe in Höhe von 
65 Mio. DM vorgesehen. 

Nach der Haushaltsrechnung wurde die Minderaus-
gabe innerhalb des betreffenden Einzelplans (Bun-
desminister für Forschung und Technologie) erwirt-
schaftet. 

1.2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

1.2.1 

Im Haushaltsjahr 1984 wurden Mehrausgaben in 
Höhe von rd. 1,479 Mrd. DM über- und außerplan-
mäßig geleistet. 

Es entfielen auf 
überplanmäßige Ausgaben .. 1 476 881 590,91 DM 
außerplanmäßige Ausgaben 	 2 551 607,94 DM. 

Der Gesamtbetrag entspricht 0,6 v. H. der Sollaus-
gaben in Höhe von 257,143 Mrd. DM. 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Haushalts-
überschreitungen um rd. 594,6 Mio. DM verringert. 

Die Haushaltsüberschreitungen sind im einzelnen 
in Nr. 3.4 und 4.1 der Haushaltsrechnung darge-
stellt. 

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben konn-
ten durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ge-
deckt werden. 

1.2.2 

Ohne Einwilligung des Bundesministers sind bei 13 
Einzelplänen insgesamt rd. 21,4 Mio. DM über- und 
außerplanmäßig ausgegeben worden (im Vorjahr 
bei acht Einzelplänen rd. 38,6 Mio. DM). Davon ent-
fallen auf die Einzelpläne 

Zahl der 
Posten DM 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 	  2 18 547 500,29 

Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 	 5 1 750 003,76 

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 	 1 601 192,12 

Bundesminister der Verteidigung 	  6 . 330 671,32 
14 21 229 367,49 

9 weitere Einzelpläne 	  20 204 715,69 
Ti 21 434 083,18 
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In 25 der 34 Fälle handelt es sich nach der Jahres-
rechnung um Posten, die erst beim Rechnungsab-
schluß festgestellt wurden (im Vorjahr 23 Fälle von 
insgesamt 45); in 21 Fällen betrugen die Überschrei-
tungen im einzelnen weniger als 10 000 DM. Einige 
Fälle betrafen gesetzliche oder vertragliche Ver-
pflichtungen (so bei den Bundesministern für Ar-
beit und Sozialordnung sowie für Jugend, Familie 
und Gesundheit mit den mit Abstand größten Be-
trägen), vier Vorgänge wurden als Vorgriffe behan-
delt. In elf Fällen hat der Bundesminister in der 
Haushaltsrechnung bestätigt, daß er bei rechtzeiti-
ger Vorlage des Antrags seine Einwilligung nach 
Artikel 112 GG gegeben hätte. 

1.3 Vorgriffe (§ 37 Abs. 6 BHO) 

Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben, d. h. 
bei Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus 
zweckgebundenen Einnahmen sowie bei im Haus-
haltsplan als übertragbar erklärten Ausgaben (§ 19 
Abs. 1 BHO), sind auf die nächstjährige Bewilligung 
für den gleichen Zweck als Vorgriffe anzurechnen 
(§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO). 

In Nr. 3.4.2 der Haushaltsrechnung werden insge-
samt rd. 728 400 DM Vorgriffe ausgewiesen. 

Ausnahmen von der Vorgriffsregelung durch den 
Bundesminister sind möglich (§ 37 Abs. 6 Satz 2 
BHO). Sie wurden nach der Haushaltsrechnung in 
insgesamt 25 Fällen mit einem Gesamtbetrag von 
rd. 391,3 Mio. DM zugelassen. 

In sechs Fällen mit einem Gesamtbetrag von rd. 
117,8 Mio. DM entfiel eine Vorgriffsregelung, weil 
im Haushalt 1985 Ausgaben für den gleichen Zweck 
nicht mehr veranschlagt sind. 

1.4 Zulassung der Übertragbarkeit von Ausgaben 

Gemäß § 45 Abs. 4 BHO darf der Bundesminister in 
besonders begründeten Einzelfällen die Übertrag-
barkeit für andere als die in § 19 Abs. 1 BHO aufge-
führten Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben für 
bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten 
Haushaltsjahr zu leisten sind. Nach Nr. 3.7 der 
Haushaltsrechnung hat er von dieser Ermächti-
gung in fünf Fällen mit einer Gesamtsumme von rd. 
21,6 Mio. DM Gebrauch gemacht. 

1.5 Erlassene Ansprüche 

Der Bundesminister hat die gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 3 
BHO erlassenen Ansprüche nach Gesamtbeträgen 
in Nr. 4.4 der Haushaltsrechnung zusammengestellt 
(§ 85 Nr. 4 BHO). Außer Ansatz blieben hier demge-

mäß niedergeschlagene Beträge (§ 59 Abs. 1 Nr. 2 
BHO) sowie die nach anderen Rechtsvorschriften 
erlassenen Ansprüche, insbesondere solche steuer-
licher sowie besoldungs- und tarifrechtlicher Art. 

Von den hier ausgewiesenen rd. 44,5 Mio. DM ent-
fallen rd. 42,8 Mio. DM auf Allgemeine Bewilligun-
gen aus dem Einzelplan des Bundesministers für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit für die Umwand-
lung von Darlehen an zwei der am wenigsten ent-
wickelten Länder nach den von der Bundesregie-
rung am 4. Oktober 1978 beschlossenen Grundsät-
zen. 

1.6 Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen 

1.6.1 

Die dem Bundesminister im Jahre 1984 zur Dek

-

kung von Ausgaben und zur Tilgung zur Verfügung 
stehenden Kreditermächtigungen waren zum 
31. Dezember 1984 wie folgt in Anspruch genommen 
(Nr. 3.3 der Vermögensrechnung): 

Ermäch- in An

-

spruch tigungs- 
betrag genom- 

men  

in Mrd. DM 

restlicher Ermächtigungs- 
betrag aufgrund des 
Haushaltsgesetzes 1983 	 6,590 	6,590 

zur Deckung von Ausgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Haushalts- 
gesetz 1984 	  31,244 	17,330 

zur Tilgung 
(§ 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz) 	 43,297 	43,297 

Kreditermächtigung aufgrund 
von § 1 Abs. 2 Reichsschulden- 
ordnung (soweit Tilgungen und 
Rückzahlungen die vorgesehe- 
nen Mittel übersteigen) 	 1,461 	1,461 

82,592 	68,678 

Die Kreditermächtigung nach dem Gesetz zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft vom 8. Juni 1967 (§ 6 Abs. 3) von 5 Mrd. DM 
wurde nicht in Anspruch genommen. 

Die im Haushaltsplan (einschließlich des Nachtra-
ges) veranschlagte Nettokreditaufnahme in Höhe 
von rd. 31,244 Mrd. DM wurde im Jahre 1984, wie 
auch nachfolgende Übersicht über die Deckung des 
Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 1984 zeigt, in 
Höhe von rd. 28,305 Mrd. DM in Anspruch genom-
men. 
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in Mrd. DM 

Übertragung von Kreditmehr- 
einnahmen aus 1983 (§ 72 Abs. 6 
BHO 1)) 	  9,287 

Restermächtigung aufgrund § 2 
Abs. 1 	Haushaltsgesetz 	1983 
(§ 18 Abs. 3 BHO) 	 6,590 

Inanspruchnahme der Krediter- 
mächtigung aufgrund § 2 Abs. 1 
Haushaltsgesetz 1984 	 17,330  

33,207 

Übertragung von Kreditmehr- 
einnahmen 	nach 	1985 	(§ 72 
Abs. 6 BHO 1 )) 	  4,902 

28,305 

1) zusammen mit dem Haushaltsvermerk bei Kapitel 
32 01 

1.6.2 

Die im Haushaltsplan veranschlagte Nettokredit-
aufnahme lag um rd. 4,435 Mrd. DM unter dem In-
vestitions-Soll von 35,680 Mrd. DM (Ist = rd. 
33,769 Mrd. DM). Die tatsächliche Entwicklung der 
Ist-Ausgaben für Investitionen im Verhältnis zur 
Nettokreditaufnahme ist für die Jahre 1975 bis 1985 
im nachfolgenden Schaubild dargestellt. 

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 BHO konnten sie — 
jeweils nach Rückzahlung — wiederholt in An-
spruch genommen werden. 

Aus der Übersicht des Bundesministers über die 
zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmit-
tel der Bundeshauptkasse aufgenommenen Kredite 
(Nr. 4.11 der Haushaltsrechnung) geht hervor, daß 
an 169 Tagen (im Vorjahr an 167 Tagen) Kassenver-
stärkungskredite in Anspruch genommen wurden; 
der Höchstbetrag belief sich auf 6,092 Mrd. DM (im 
Vorjahr 7,882 Mrd. DM), das sind 2,4 v. H. der 
Summe des Haushalts (im Vorjahr 3,1 v. H.). Die 
Buchkredite der Deutschen Bundesbank, die nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 a des Gesetzes über die Deutsche 
Bundesbank auf 6 Mrd. DM begrenzt sind, waren 
mit 4 und 4,5 v. H. zu verzinsen. Die Zinssätze für 
die bei Kreditinstituten aufgenommenen Kassen-
verstärkungskredite betrugen zwischen 5,5 und 
5,6 v. H. An Zinsen für Kassenkredite mußten insge-
samt rd. 39,7 Mio. DM (im Vorjahr rd. 61,4 Mio. DM) 
gezahlt werden. 

1.7 Verpflichtungsermächtigungen und deren 
Inanspruchnahme 

Nach der Anlage zur Haushaltsübersicht (Teil I des 
Gesamtplans) standen an Ermächtigungen für 
Maßnahmen, die den Bund zur Leistung von Ausga-
ben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten kön-
nen, insgesamt rd. 35,471 Mrd. DM zur Verfügung. 

Der Bundesminister will die Höhe der Verpflichtun

-

gen und der Geldforderungen im Sinne des § 71 

1.6.3 

Nach § 3 des Haushaltsgesetzes war der Bundesmi-
nister zur Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten in Höhe von rd. 20,571 Mrd. DM (bis zur Höhe 
von 8 v. H. der Summe des Haushalts) ermächtigt. 

Abs. 1 Satz 2 BHO erst nach Automatisierung des 
Kassen- und Rechnungswesens in der Jahresrech-
nung nachweisen (§ 80 Abs. 2 BHO). Er geht davon 
aus, daß dies wegen der erforderlichen Vorarbeiten 
nicht vor dem Jahre 1987 der Fall sein wird. Bis 
dahin führen die Bewirtschafter als Zwischenlö- 
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sung Aufzeichnungen über die tatsächliche Inan-
spruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 
und über die daraus folgenden Vorbelastungen 
künftiger Haushaltsjahre, die vom Jahre 1983 an in 
die Ressortmeldungen einbezogen worden sind. 
Nach einer aufgrund der Ressortmeldungen vom 
Bundesminister erstellten Übersicht, die von Ver-
pflichtungsermächtigungen (einschließlich über-
planmäßigen) im Gesamtbetrag von rd. 37,698 Mrd. 
DM ausgeht, waren diese zum Jahresende 1984 in 
Höhe von rd. 25,830 Mrd. DM in Anspruch genom-
men. 

1.8 Mitteilung nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 BHO 

Der Bundesrechnungshof und die Vorprüfungsstel-
len haben für das Haushaltsjahr 1984 keine Abwei-
chungen zwischen den Beträgen festgestellt, die in 
der Bundeshaushaltsrechnung und der Vermögens-
rechnung sowie in den Büchern aufgeführt sind. 
Dies gilt entsprechend für die Rechnungen der Son-
dervermögen. Soweit die Einnahmen und Ausgaben 
stichprobenweise geprüft worden sind, waren diese 
im allgemeinen ordnungsgemäß belegt. 

1.9 Kassenmäßiger Abschluß, Finanzierungsrechnung 

1.9.1 

Nach Nr. 2.1.1 der Haushaltsrechnung 1984 schließt 
das kassenmäßige Jahres- und Gesamtergebnis mit 

Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in Höhe von rd. 
252,168 Mrd. DM ausgeglichen ab. 

Der Ausgleich des kassenmäßigen Jahresergebnis-
ses wird durch den Vermerk bei Kapitel 32 01 zuge-
lassen, wonach Einnahmen aus Kreditaufnahmen 
in das folgende Haushaltsjahr umgebucht und am 
Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende 
Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten 
des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht 
oder umgebucht werden dürfen. Im Haushaltsjahr 
1984 wurde zum Ausgleich des kassenmäßigen Jah-
resergebnisses bei Kapitel 32 01 Titel 325 11 ein Be-
trag von 4,902 Mrd. DM in das Haushaltsjahr 1985 
umgebucht (bezüglich der Umbuchung aus dem 
Haushaltsjahr 1983 vgl. Nr. 6.1). 

1.9.2 

Die Finanzierungsübersicht zum Bundeshaushalts-
plan 1984 sah einen Finanzierungssaldo von rd. 
31,544 Mrd. DM vor. Infolge von Minderausgaben 
verringerte sich der Finanzierungssaldo um rd. 
2,920 Mrd. DM auf rd. 28,624 Mrd. DM (Nr. 2.1.2 der 
Haushaltsrechnung). 

1.10 Gegenüberstellung von Haushaltsplan und 
Haushaltsrechnung nach Gruppen 

Haushalts-Soll 
Rechnungs

-

Soll (ein- Haushalts-Ist 
(laut Haus- 

Rechnungs-Ist 
(einschließlich 

(laut Haus- 
haltsplan) 

schließlich 
Ausgabereste haltsrech- 

nung) 
Ausgabereste 

für 1985) aus 1983) 

in Mrd. DM 

Einnahmen 

Steuern und steuerähnliche Abgaben 	 200,4 200,4 197,5 197,5 

Verwaltungseinnahmen 	  20,4 20,4 20,5 20,5 

Übrige Einnahmen 	  5,1 5,1 5,8 5,8 

Einnahmen vom Kreditmarkt 	  31,2 31,2 28,3 28,3 

257,1 257,1 252,2 1 ) 252,2 1 ) 

Ausgaben 

Personalausgaben 	  35,4 35,4 35,5 35,5 

Sächliche Verwaltungsausgaben 	 10,3 10,4 10,4 10,4 

Militärische Beschaffungen, Anlagen und dgl. 20,6 20,8 20,5 20,9 

Schuldendienst (Zinsen) 	  28,3 28,3 27,8 27,8 

Zuweisungen und Zuschüsse 	  126,8 127,3 123,9 124,6 

Investitionen 	  35,7 38,9 33,8 36,3 

Besondere Finanzierungsausgaben 
(einschließlich globaler Minderausgabe) 	 0,0 0,0 0,4 0,4 

257,1 261,0 1 ) 252,2 1 ) 255,8 1 ) 

1 ) Abweichung durch Runden von Zahlen 
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1.11 Haushaltsreste 

Die übertragenen Ausgabereste (einschließlich Vor-
griffe) belaufen sich auf insgesamt rd. 3,673 Mrd. 
DM, die Vorgriffe auf 728 400 DM. Sie betragen rd. 
1,5 v. H. der Ist-Ausgaben (im Vorjahr rd. 1,6 v. H.). 

Folgende Einzelpläne weisen die höchsten Ausga-
bereste auf: 

rd. TDM 
in v. H. der 

Ist-Ausgaben 
des Einzelplans 

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 	 780 566 17,0 

Bundesschuld 	  504 757 1,6 

Bundesminister der Verteidigung 	  498 235 1,0 

Bundesminister für Wirtschaft 	  487 855 9,1 

Bundesminister für Verkehr 	  375 792 1,5 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 	  205 325 0,4 

Bundesminister für Forschung und Technologie 	  204 438 3,0 

Nach der Übersicht Nr. 4.9 zur Haushaltsrechnung 
hat sich der Restebestand seit dem Haushaltsjahr 
1980 um rd. 2,298 Mrd. DM vermindert. Im Gegen-
satz hierzu haben sich die Haushaltsreste im Be-
reich des Bundesministers für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau sowohl absolut als auch im 
Verhältnis zu den Ausgaben erhöht. Der Bundes-
rechnungshof hat bereits in den Bemerkungen zur 
Bundeshaushaltsrechnung 1980 vom 21. September 
1982 (Drucksache 9/2108 Nr. 31) darauf hingewie-
sen, daß die hohen Haushaltsreste insbesondere 
durch überhöhte Veranschlagung von Ausgaben 
verursacht wurden. 

Wegen der Resteentwicklung beim ERP-Sonderver-
mögen vgl. Nr. 1.12.2. 

1.12 Sondervermögen 

1.12.1 

Von den beiden großen, vornehmlich nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen zu führenden Son-
dervermögen weist die Deutsche Bundesbahn Ende 
1984 einen Jahresfehlbetrag von rd. 3,120 Mrd. DM 
auf (im Vorjahr rd. 3,713 Mrd. DM). Der Bund lei-
stete erfolgswirksame Ausgleichszahlungen von 
insgesamt rd. 9,468 Mrd. DM sowie rd. 475,7 Mio. 
DM als weitere Einlagen zur Abdeckung von Ver-
lustvorträgen (im Vorjahr rd. 9,368 Mrd. DM sowie 
rd. 604,2 Mio. DM als weitere Einlagen), ferner Inve-
stitionszuschüsse verschiedener Art aus Kapi-
tel 12 20 in Höhe von rd. 3,170 Mrd. DM (im Vorjahr 
rd. 3,146 Mrd. DM). 

Als Eigenkapital wurden Ende 1984 — jeweils bei 
gesonderter Einstellung des Bilanzverlustes — rd. 
22,252 Mrd. DM ausgewiesen, im Vorjahr rd. 
22,794 Mrd. DM. Die Kreditverbindlichkeiten betru-

gen rd. 35,772 Mrd. DM, darunter 250 Mio. DM zur 
Kapitalaufstockung (im Vorjahr rd. 35,848 Mrd. DM 
und 250 Mio. DM); für die Kapitalaufstockung hat 
der Bund den Schuldendienst übernommen. 

1.12.2 

Die Deutsche Bundespost lieferte für das Jahr 1984 
rd. 4,402 Mrd. DM an den Bund ab (für das Vorjahr 
rd. 4,390 Mrd. DM). 

Die Deutsche Bundespost erzielte im Jahre 1984 — 
nach Ablieferung an den Bund — einen Jahresüber-
schuß von rd. 4,257 Mrd. DM, von dem 1 Mrd. DM 
den Rücklagen zugeführt und als Bilanzgewinn rd. 
3,257 Mrd. DM ausgewiesen wurden (im Vorjahr be-
trugen der Jahresüberschuß rd. 3,234 Mrd. DM, die 
Zuführung zu den Rücklagen 1 Mrd. DM und der 
Bilanzgewinn rd. 2,234 Mrd. DM). 

Als Eigenkapital wurden Ende 1984 rd. 38,268 Mrd. 
DM ausgewiesen, im Vorjahr rd. 35,035 Mrd. DM, 
jeweils ohne den Bilanzgewinn. Die Kreditverbind-
lichkeiten und die Entnahme aus Postgiro- und 
Postsparkassengeldern für Investitionen betrugen 
rd. 45,847 Mrd. DM (im Vorjahr rd. 43,100 Mrd. 
DM). 

Wegen der Prüfungsergebnisse, die die beiden Son-
dervermögen betreffen, vgl. im einzelnen Nr. 39 bis 
53 und 54 bis 68. 

1.12.3 

Zu den übrigen in der Haushaltsrechnung nachge-
wiesenen Sondervermögen (siehe auch Nr. 2.2.1 der 
Vermögensrechnung 1984) ist zu bemerken: 

— Ein gesondertes Entlastungsverfahren ist, bezo-
gen auf diese Sondervermögen, nur für den Aus- 
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gleichsfonds zur Sicherung des Steinkohlenein-
satzes vorgesehen. Für dieses Sondervermögen 
ist dem Bundesminister für Wirtschaft für das 
Haushaltsjahr 1984 bisher vom Bundesrat am 
21. Februar 1986 Entlastung erteilt worden (Ple-
narprotokoll 561 S. 118). Der Beschluß des Deut-
schen Bundestages steht noch aus. 
Der Ausgleichsfonds zur Sicherung des Stein-
kohleneinsatzes weist bei einem Einnahmen-
überschuß von rd. 944 900 DM zum 31. Dezember 
1984 einen Bestand von rd. 1,4 Mio. DM aus. Im 
Vorjahr entstand ein Ausgabenüberschuß von 
rd. 105,3 Mio. DM bei einem Endbestand von rd. 
476 800 DM. 
Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist 
zuletzt in den Bemerkungen 1985 vom 11. Okto-
ber 1985 berichtet worden (Drucksache 10/4367 
Nr. 1.4). 

— Beim ERP-Sondervermögen betrug der Vermö-
gensbestand zum 31. Dezember 1984 rd. 
14,458 Mrd. DM (im Vorjahr rd. 13,941 Mrd. DM). 
Die Verbindlichkeiten beliefen sich insgesamt 
auf rd. 6,564 Mrd. DM (im Vorjahr rd. 5,796 Mrd. 
DM). Verpflichtungen aus Gewährleistungen be-
standen in Höhe von rd. 387,4 Mio. DM (im Vor-
jahr rd. 429,4 Mio. DM). Die Ausgabereste haben 
sich um rd. 464,3 Mio. DM auf 1,210 Mrd. DM ver-
ringert. 
Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist 
zuletzt in den Bemerkungen 1985 vom 11. Okto-
ber 1985 berichtet worden (Drucksache 10/4367 
Nr. 49). 

— Der Ausgleichsfonds — Lastenausgleich — 
weist bei einem Jahresüberschuß von rd. 
77,7 Mio. DM nach der Vermögensrechnung zum 
31. Dezember 1984 ein Vermögen von rd. 
1,517 Mrd. DM aus, dem Schulden von rd. 
1,863 Mrd. DM gegenüberstehen. (Im Vorjahr be-
trugen der Jahresüberschuß rd. 85,3 Mio. DM, 
das Vermögen rd. 1,720 Mrd. DM und die Schul-
den rd. 2,145 Mrd. DM.) Dabei sind Ansprüche 
auf Zahlung künftig fällig werdender Aus-
gleichsabgaben und Verpflichtungen zur Zah-
lung der Ausgleichsleistungen in späteren Jah-
ren unberücksichtigt geblieben. 
Wegen der Prüfungsergebnisse wird auf Nr.38 
verwiesen. 

— Das Sondervermögen Ufi-Abwicklungserlös 
(Filmförderung) weist zum 31. Dezember 1984 
bei einem Ausgabenüberschuß von rd. 2 Mio. 
DM einen Bestand von rd. 9,1 Mio. DM — im 
Vorjahr rd. 11,1 Mio. DM — aus. 
Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist 
zuletzt in den Bemerkungen zur Bundeshaus-
haltsrechnung 1979 vom 28. September 1981 be-
richtet worden (Drucksache 9/978 Nr. 11.2). 

— Beim Rückstellungsfonds zur Sicherung der Alt-
ölbeseitigung betrug der zum 31. Dezember 1984 
als Vermögen nachgewiesene verfügbare Betrag 
rd. 25,7 Mio. DM (im Vorjahr rd. 27,6 Mio. DM). 
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bun-
destag bis zum 31. März jedes dritten Wirt- 

schaftsjahres über die Tätigkeit des Fonds, ins-
besondere über die Möglichkeiten einer Ermäßi-
gung der laufenden Zuschüsse und der Aus-
gleichsabgabe, zu berichten. Dies ist zuletzt für 
die Jahre 1981 bis 1983 geschehen (Druck-
sache 10/1229). 

— Der Ausgleichsfonds für überregionale Maßnah-
men zur Eingliederung Schwerbehinderter in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft weist bei einem 
Ausgabenüberschuß von rd. 32,9 Mio. DM einen 
Endbestand von rd. 667,1 Mio. DM aus. Im Vor-
jahr ergab sich ein Einnahmenüberschuß von 
insgesamt rd. 48 Mio. DM und ein Endbestand 
von rd. 671,8 Mio. DM. 
Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist 
zuletzt in den Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober 
1984 berichtet worden (Drucksache 10/2223 
Nr. 21). 

— Das Zweckvermögen bei der Deutschen Sied

-

lungs- und Landesrentenbank zeigt Ende 1984 
einen Bestand von rd. 4,092 Mrd. DM (im Vor-
jahr rd. 4,327 Mrd. DM). Das darin zum 31. De-
zember 1984 nachgewiesene Vermögen des Bun-
des betrug rd. 2,473 Mrd. DM. 
Über Prüfungsergebnisse bei diesem Sonderver-
mögen ist zuletzt in den Bemerkungen zur Bun-
deshaushaltsrechnung 1980 vom 21. September 
1982 berichtet worden (Drucksache 9/2108 
Nr. 12). 

1.13 Bundesbetriebe 

Die vom Bundesminister der Haushaltsrechnung 
beizufügende Übersicht über den Jahresabschluß 
bei Bundesbetrieben enthält eine Maschinenzentra-
le, ein Wasserwerk, einen Landwirtschaftsbetrieb, 
eine Druckerei, eine Kleiderkasse sowie zwölf be-
hördeneigene Kantinen. 

Zum Jahresende 1984 weisen aus 

— die Maschinenzentrale, die nicht Gewinne er-
wirtschaften soll, ein nahezu kostendeckendes 
Ergebnis bei einem Betriebskapital von rd. 
4,5 Mio. DM, 

— das Wasserwerk einen Gewinn von rd. 120 100 
DM bei einem Betriebskapital von rd. 1,4 Mio. 
DM, 

— der Landwirtschaftsbetrieb — zum Ende des 
Wirtschaftsjahres am 30. Juni 1984 — einen Ver-
lust von rd. 262 000 DM bei einem Betriebskapi-
tal von rd. 4,7 Mio. DM, 

— die Druckerei einen Gewinn von rd. 7,2 Mio. DM 
bei einem Betriebskapital von rd. 229 Mio. DM 
und 

— die Kleiderkasse einen Jahresgewinn von rd. 
17 200 DM bei Umsatzerlösen von rd. 5,9 Mio. 
DM sowie anderen Erträgen von rd. 692 000 
DM. 

Von den zwölf behördeneigenen Kantinen erwirt

-

schafteten sieben Kantinen Überschüsse; drei Kan- 
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tinen weisen Verluste aus. Ein Kantinenbetrieb ist 
zum 31. Dezember 1983 eingestellt worden. Ein wei-
terer Kantinenbetrieb wurde im Laufe des Jahres 
1984 eingestellt; der verbliebene Überschuß ist bei 
Kapitel 10 07 Titel 121 01 vereinnahmt worden. 

Den Jahresabschluß der Verwaltung des sogenann-
ten Westvermögens - das Reinvermögen ist in der 
Vermögensrechnung mit rd. 79,6 Mio. DM ausgewie-
sen - wird der Bundesminister vom Jahre 1986 an 
in die Übersicht über den Jahresabschluß bei Bun-
desbetrieben aufnehmen. 

1.14 Abführungen der Deutschen Bundesbank 

Die Deutsche Bundesbank wies für das Jahr 1983 
einen Bilanzgewinn von rd. 11,771 Mrd. DM aus (für 
das Jahr 1982: rd. 11,307 Mrd. DM; 1984: 13,202 Mrd. 
DM). Die Höhe des Gewinns 1983 erklärt sich vor 
allem aus Zinseinnahmen infolge des hohen auslän-
dischen Zinsniveaus sowie aus Erträgen aus dem 
An- und Verkauf von Fremdwährungen. Im Haus-
haltsjahr 1984 wurden rd. 11,366 Mrd. DM Reinge-
winn aus dem Jahre 1983 an den Bund abgeführt 
(vgl. auch Nr. 1.15.5). 

1.15 Schulden 

1.15.1 

Die Gesamtverschuldung des Bundes betrug am 
Ende des Haushaltsjahres 1984 rd. 367,312 Mrd. DM 

(vgl. Nr. 3.2 der Vermögensrechnung). Sie setzt sich 
aus folgenden Beträgen zusammen: 

Mrd. DM 

Finanzkredite 	  363,271 

Verbindlichkeiten aus der Investi- 
tionshilfe-Abgabe 	  0,615 

Kassenverstärkungskredite 	 1 ,773 

Eigene Bundesschuld 	 365,659 

Schuldmitübernahme 	Ausgleichs- 
fonds (abzüglich Eigenbestand von 
218,36 Mio. DM) 	  1,653 

Summe 	  367,312 1) 

1 ) Von der zum 31. Dezember ausgewiesenen Schuld sind 
rd. 2,484 Mrd. DM in der Geldrechnung des folgenden 
Haushaltsjahres erfaßt. 

Nachrichtlich: 

Anleihen und sonstige langfristige Kredite, für die 
der Bund den Kapitaldienst übernommen hat: 

bei der Deutschen Bundesbahn 250 Mio. DM. 

1.15.2 

Nach den Haushaltsplänen 1984 bis 1986, nach der 
Haushaltsrechnung 1984 (bereinigtes Ist) und nach 
den vom Bundesminister bekanntgegebenen Ab-
schlußzahlen für 1985 zeigt sich folgende Entwick-
lung: 

1984 1985 1986 
Soll 

(gemäß Haushalts- 
Soll Ist Soll Ist gesetz vom 

19. Dezember 1985) 

in Mrd. DM 

Ausgaben 	  257,1 251,8 259,3 257,1 263,5 

davon 
für Investitionen 	 35,7 33,8 35,3 33,4 34,5 

für Zinsen 	  28,3 27,8 29,4 29,2 30,4 

Einnahmen 	  225,6 223,1 234,0 234,3 239,5 

Finanzierungssaldo 	 31,5 28,6 25,3 22,7 24,0 

Nettokreditaufnahme 	 31,2 28,3 25,0 22,4 23,7 
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1.15.3 

Nach den vom Bundesminister für das Haushalts-
jahr 1985 bekanntgegebenen Abschlußzahlen und 
nach dem Haushaltsplan 1986 (gemäß Haushaltsge-
setz vom 19. Dezember 1985) ergibt sich rechnerisch 
bis Ende 1986 eine Verschuldung des Bundes von 
rd. 413 Mrd. DM einschließlich schwebender Schul-
den von rd. 1,8 Mrd. DM (Kassenverstärkungskre-
dite). 

Der Anteil der Nettokreditaufnahme von rd. 
28,305 Mrd. DM an den Haushaltsausgaben von 
251,781 Mrd. DM - Kreditfinanzierungsquote - be-
trug im Jahre 1984 rd. 11,2 v. H. (im Vorjahr rd. 
12,8 v. H.). 

Die Ausgaben für Zinsen von rd. 27,758 Mrd. DM 
beliefen sich - bezogen auf die Haushaltseinnah-
men von 223,133 Mrd. DM (ohne Einnahmen aus 
Krediten, haushaltstechnische Verrechnungen und 
Münzeinnahmen) - im Haushaltsjahr 1984 (wie im 
Vorjahr) auf rd. 12,4 v. H. 

1.15.4 

In den Haushaltsjahren 1983 bis 1986 (1986: Soll) 
haben sich die Brutto-Kreditaufnahmen sowie die 
Ausgaben für Zinsen und Tilgung wie folgt verän-
dert: 

1986 
Soll 

1983 1984 1985 (gemäß Haushalts- 
gesetz vom 

19. Dezember 1985) 

in Mrd. DM 

Brutto-Kreditaufnahme 	 76,4 73,1 68,0 84,4 

Zinsen 	  26,6 27,8 29,2 30,4 

Tilgung 	  44,9 	71,5 44,8 	72,5 1 ) 45,6 	74,7 1 ) 60 '7 	91,1 

1) Abweichung durch Runden von Zahlen 

Der Bundesrechnungshof hat wiederholt (zuletzt in 
seinen Bemerkungen 1985 vom 11. Oktober 1985 - 
Drucksache 10/4367 Nr. 4.15.4) auf die finanzwirt-
schaftliche Problematik hingewiesen, die sich aus 
steigenden Ausgaben für Zinsen hinsichtlich der 
Beweglichkeit bei der Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Bundes ergibt. Seit dem Jahre 1982 
waren die Kreditaufnahmen des Bundes zwar nied-
riger, als dies die Planzahlen des Haushalts vorsa-
hen, und seit dem Haushaltsjahr 1984 liegen die 
veranschlagten Nettokreditaufnahmen - erstmals 
seit dem Jahre 1980 - unterhalb der Summe der 
veranschlagten Ausgaben für Investitionen. Den-
noch werden die Ausgaben für Zinsen, wie sich aus 
der nachfolgenden Übersicht ergibt, nicht nur abso-
lut, sondern fast ausnahmslos auch im Verhältnis 
zu den Gesamtausgaben wie auch zu den Steuerein-
nahmen bis einschließlich 1988 weiterhin deutlich 
ansteigen und 1990 noch über dem Stand von 1985 
liegen. 

Gesamt- Steuer- Zinsen 1 ) 

Haus- 
aus- 

gaben 
ein- 

nahmen Betrag in v. H. der 
- halts- 

jahr Gesamt- Steuer- 
in Mrd. DM aus- ein- 

gaben nahmen 

1970 88,0 	83,7 2,3 2,6 2,7 

1980 215,7 	176,2 14,0 6,5 7,9 

1981 233,0 	180,5 18,0 7,7 10,0 

1982 244,6 	183,1 22,1 9,0 12,1 

1983 246,7 	190,3 26,6 10,8 14,0 

1984 251,8 	197,2 27,8 11,0 14,1 

1985 257,1 	206,3 29,2 11,3 14,1 

1986 2) 263,5 	211,8 30,4 11,5 14,3 

1987 3) 271,0 	221,3 31,3 11,5 14,1 

1988 4) 278,8 	228,5 34,0 12,2 14,9 

1989 4) 286,8 	239,5 34,5 12,0 14,4 

1990 4) 295,0 	251,1 36,0 12,2 14,3 

1) Ansätze lt. Kapitel 32 05 (ohne Geldbeschaffungskosten 
aus Kapitel 32 03 und Schuldendienstleistungen aus 
Kapitel 32 09) 

2) Haushaltssoll 
3) Regierungsentwurf 
4) Finanzplan 1986 bis 1990 
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1.15.5 

Bei der Würdigung der Höhe der Kreditaufnahmen 
seit dem Jahre 1983 darf nicht unberücksichtigt 
bleiben, daß die Senkung des Kreditbedarfs, worauf 
der Bundesrechnungshof wiederholt hingewiesen 
hat, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf die 
Gewinnabführungen der Deutschen Bundesbank 
zurückzuführen ist, deren gegenwärtige Höhe (vgl. 
Nr. 1.14) nicht auf unbedingt stetigen Gegebenhei-
ten beruht. 

Die Nettokreditaufnahmen und die Gewinnabliefe-
rungen der Deutschen Bundesbank werden in fol-
gender Übersicht dargestellt: 

Haus- 
halts- 
j ahr 

Nettokreditaufnahme Gewinnablieferung 
Deutsche Bundesbank 

in Mrd. DM 

1976 25,8 0,4 

1977 21,8 1 ) — 

1978 26,1 1 ) — 

1979 25,7 1 ) — 

1980 27,1 — 

1981 37,4 2,3 

1982 37,2 10,5 

1983 31,5 11,0 

1984 28,3 11,4 

1985 22,4 12,9 

1986 23,7 (Soll) 12,5 

1987 24,3 (Soll) 7,0 (Soll) 

1 ) einschließlich Konjunktur- und Sonderprogramme 1974/75 

1.16 Personalhaushalt 

1.16.1 

Der Bundeshaushalt für das Haushaltsjahr 1986 
weist in der Anlage zum Haushaltsgesetz 302 203 
Stellen (Planstellen für Beamte und Stellen für An-
gestellte sowie Arbeiter) aus. 

Die Entwicklung der Stellenpläne zeigt die nachfol-
gende Tabelle: 
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Entwicklung der Stellenpläne im Bund von 1980 bis 1986 
(Oberste Bundesbehörden und nachgeordnete Bereiche; ohne Soldaten) 

— nach Anlage der Haushaltsgesetze — 

Veränderung 
Oberste 

Bundesbehörden 
Nachgeordnete 

Bereiche Insgesamt gegenüber 
Vorjahr 
in v. H. 

1980 Beamte 1 ) 	 12 153 	104 395 116 548 + 0,7 

Angestellte 	 7 001 	84 104 91 105 + 0,3 

Arbeiter 	 1 074 	105 166 106 240 — 0,1 

313 893 + 0,3 

1981 Beamte 1 ) 	 12 168 	104 595 116 763 + 0,2 

Angestellte 	 6 980 	84 175 91 155 + 0,1 

Arbeiter 	 1 073 	105 113 106 186 — 0,1 

314104 + 0,1 

1982 2 ) Beamte 1 ) 	 12 112 	103 238 115 350 — 1,2 

Angestellte 	 6 845 	82 939 89 784 — 1,5 

Arbeiter 	 1 077 	105 061 106 138 — 0,1 

311 272 — 0,9 

1983 Beamte 1 ) 	 11 998 	102 218 114 216 — 1,0 

Angestellte 	 6 757 	81 823 88 580 — 1,3 

Arbeiter 	 1 058 	103 972 105 030 — 1,0 

307 826 — 1,1 

1984 Beamte 1 ) 	 11 951 	101 917 113 868 — 0,3 
Angestellte 	 6 614 	80 733 87 347 — 1,4 

Arbeiter 	 1 079 	102 874 103 953 — 1,0 

305 168 — 0,9 

1985 Beamte 1 ) 	 12 034 	98 979 111 013 — 2,5 3) 
Angestellte 	 6 559 	80 560 87 119 — 0,3 
Arbeiter 	 1 116 	102 796 103 912 — 0,0 

302 044 — 1,0 3) 

1986 Beamte 1 ) 	 12 096 	99 301 111 397 + 0,3 
Angestellte 	 6 534 	80 625 87 159 + 0,0 
Arbeiter 	 1 147 	102 500 103 647 — 0,3 

302 203 + 0,1 

Veränderung von 1980 bis 1986: 	 — 3,7 

1) einschließlich Richter und Professoren 
2) einschließlich 1. und 2. Nachtragshaushalt 
3) unter Berücksichtigung der Planstellenbereinigung beim Bundesgrenzschutz (— 3 039 Planstellen) 



Drucksache 10/6138 	Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 

Im Gegensatz zu den Jahren 1982 bis 1985, in denen 
die Anzahl der Stellen durchgehend verringert wer-
den konnte, ist im Haushalt 1986 erstmalig wieder 
eine leichte Steigerung zu verzeichnen. Läßt man 
die Planstellenbereinigung beim Bundesgrenz-
schutz im Jahre 1985 unberücksichtigt ( - 3 039 
Planstellen), entspricht die Anzahl der Stellen an-
nähernd der des Haushaltsjahres 1971 (305 299 Stel-
len). 

1.16.2 

Nach § 20 des Haushaltsgesetzes 1984 waren im 
Rahmen der Personalfluktuation 60 Planstellen für 
Beamte und Stellen für Angestellte einzusparen. 

Nach der Zusammenstellung des Abschlußberichts 
zur Haushaltsrechnung (Nr. 3.10) sind diese Einspa-
rungen erbracht worden. Sie verteilen sich auf fol-
gende Kapitel der jeweiligen Einzelpläne: 

Kapitel Anzahl Besoldungs - oder Vergütungsgruppe 

0625 5 (1 A 14, 1 A 13 g, 3 A 5 m) 
08 04 2 (1 A 9 g, 1 VII-IX b) 
08 09 1 (VIII) 
1203 2 (1IVb,1Vc) 
14 01 2 (2 VII-IX b) 
1404 36 (3 A 5 m, 2 II a, 4 V b, 10 VIII, 

16 VII-IX b, 1 IX b) 
1421 12 (1 A 3, 1 I, 5 IV b, 5 VIII) 

Der Einsparung von insgesamt 60 Planstellen und 
Stellen stehen im Haushaltsjahr 1984 112 neu be-
willigte Planstellen und 28 neu bewilligte Stellen 
gegenüber, von denen 28 Planstellen und 20 Stellen 
mit kw-Vermerken versehen worden sind. Von den 
insgesamt bewilligten Planstellen und Stellen wur-
den allein 84 dem Bundesamt für den Zivildienst 
(Kapitel 15 08) zur Durchführung neu übertragener 
Aufgaben aufgrund der Neuordnung des Rechts der 
Kriegsdienstverweigerung (Kriegsdienstverweige-
rungsneuordnungsgesetz vom 28. Februar 1983) zur 
Verfügung gestellt. 

Im Haushaltsjahr 1983 konnte der Bedarf an neuen 
Planstellen und Stellen noch weitgehend durch Um-
setzungen oder gegen Einsparungen an anderer 
Stelle gedeckt werden. Dies ist im Haushaltsjahr 
1984 nicht mehr gelungen. Der Gesamtstellenbe-
stand ist jedoch trotz des „Überhangs" an neuen 
Stellen zurückgegangen, da im Haushaltsjahr 1984 
noch Einsparungsauflagen vorangegangener Jahre 
wirksam geworden sind. 

1.16.3 

In den Jahren 1980 bis 1986 hat der Bund aufgrund 
von Bestimmungen der Haushaltsgesetze insge-
samt 9 175 Stellen eingespart. 

Einzelheiten enthält die nachstehende Übersicht: 
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Einsparung von Stellen beim Bund von 1980 bis 1986 
(ohne Soldaten) 

Haushaltsjahr Maßnahme 
Haushaltsgesetz Status Oberste 

Bundesbehörden 
Nachgeordnete 

Bereiche Insgesamt 

1980 — — — — — 

1981 § 20 Abs. 1 Beamte 	 92 1 396 1488 
Angestellte 	 128 1 240 1 368 
Arbeiter 	 — — — 

220 2 636 2 856 2) 

1982 § 20 Abs. 1 Beamte 	 — 1 1 
Angestellte 	 4 100 104 
Arbeiter 	 — — — 

4 101 105 2) 

§ 20 Abs. 2 Beamte 1 ) 	 130 1 150 1 280 
Angestellte 	 72 909 981 
Arbeiter 	 8 1 093 1 101 

210 3 152 3 362 3 ) 

1983 § 20 Abs. 1 Beamte 	 52 404 456 
Angestellte 	 92 1 062 1 154 
Arbeiter 	 5 1 037 1 042 

149 2 503 2 652 

1984 § 20 Beamte 	 — 10 10 
Angestellte 	 2 48 50 
Arbeiter 	 — — — 

2 58 60 

1985 — — — — 

1986 § 18 Beamte 	 — — — 
Angestellte 	 99 41 4) 140 
Arbeiter 	 — — — 

99 41 140 

Insgesamt 
1980 bis 
1986 9 175 

1) einschließlich Richter 
2) Insgesamt einzusparende Stellen: 3 000 

Die restlichen Stellen sind beim Verfassungsschutz und Nachrichtendienst eingespart worden: Insgesamt mehr als 
3 000 Stellen 

3) Davon 31 als Ausgleich für neue Stellen 
4) Heuerstellen; Ausgaben bei Kapitel 10 02 Titel 427 74 veranschlagt 



Drucksache 10/6138 	Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 

Besondere Prüfungsergebnisse 

Auswärtiges Amt 
(Einzelplan 05) 

2 Neubau eines Dienstgebäudes für die 
Botschaft, eines Dienstwohngebäudes für den 
Botschafter sowie von Dienstwohnungen in 
einem Gastland 
(Kapitel 05 03) 

2.0 

Der Bundesminister verfügt in einem Gastland 
über ein schon im Jahre 1973 ausgewähltes Grund-
stück für die Unterbringung der diplomatischen 
Vertretung. Dennoch ist diese Vertretung nach wie 
vor in Provisorien untergebracht, was den Dienst-
betrieb erheblich beeinträchtigt. Das ist zum einen 
auf die zögerliche Behandlung der Grundstücksbe-
schaffung durch den Bundesminister und zum an-
deren auf die schleppenden Verhandlungen über 
den Botschaftsneubau im Gastland zurückzufüh-
ren. Der Bundesminister hat es insbesondere ver-
säumt Verhandlungspositionen herbeizuführen, die 
ihm eine Durchsetzung der Interessen der Bundes-
republik Deutschland in angemessener Zeit ermög-
licht hätte. 

Der Bundesrechnungshof berichtet hierüber auch 
wegen der über den Einzelfall hinausgehenden Be-
deutung, die den Bundesminister zu Folgerungen 
für künftige vergleichbare Fälle veranlassen sollte. 

2.1 Bauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland 
im Gastland 

2.1.1 Derzeitige Unterbringung der Botschaft im Gastland 

Das Dienstgebäude (Kanzlei) einer Auslandsvertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland war von An-
fang an in zwei gemieteten Gebäuden unterge-
bracht, die weit voneinander entfernt liegen. Orga-
nisatorisch gehören die beiden Dienstbereiche je-
doch eng zusammen. Die Raumgestaltung der ge-
mieteten Gebäude ist sowohl für Bürozwecke als 
auch unter Sicherheitsaspekten für die Unterbrin-
gung einer Botschaft nur bedingt geeignet. 

Ein in den Jahren von 1966 bis 1984 zunächst als 
Residenz genutztes Gebäude entsprach nach Auf-
fassung der Botschaft nicht den Repräsentationsan-
sprüchen. 

2.1.2 Zwischenlösungen der Unterbringungsfrage 

Um Beeinträchtigungen des Dienstbetriebes in der 
Kanzlei zu begegnen, wurden im Jahre 1984 der 
Dachstuhl im Hauptgebäude ausgebaut und im 

Jahre 1985 die seither schon extern untergebrachte 
Konsularstelle in ein neues, vom Hauptgebäude 
ebenfalls weit entfernt liegendes Gebäude verlegt, 
nachdem Engpässe in der Abfertigung von Paß- und 
Visaanträgen für alle Beteiligten zu unzumutbaren 
Verhältnissen geführt hatten. Die Botschafterresi-
denz wurde im Jahre 1984 in ein zusätzlich gemiete-
tes Gebäude verlegt. 

Die trotzdem fortbestehenden räumlichen Unzu-
länglichkeiten der Gebäude und die räumliche 
Trennung der Dienststellen beeinträchtigen den 
Dienstbetrieb der Botschaft nach wie vor erheblich. 
Es bleibt somit ein dringendes Anliegen des Bun-
desministers, die Unterbringung der Auslandsver-
tretung in einem ihren Bedürfnissen entsprechen-
den Gebäude sicherzustellen. 

2.1.3 Grundstückserwerb 

Der Bundesminister sah schon frühzeitig die ei-
gentliche Lösung des Unterbringungsproblems im 
Bau eines Gesamtkomplexes für Kanzlei, Residenz 
und Dienstwohnungen. Der Bundesminister und die 
damalige deutsche Handelsvertretung bekundeten 
erstmals im Oktober 1966 bei den zuständigen Stel-
len des Gastlandes Interesse an einem Baugrund-
stück. Die Auslandsvertretung wies schon damals 
darauf hin, daß nur nachhaltige Verhandlungen in 
dieser Frage weiterführen würden. 

Das Gastland bot der Bundesrepublik Deutschland 
im Oktober 1972 vier Grundstücke zur Auswahl an. 
Nach Ortsbesichtigung durch Vertreter des Bundes-
ministers, des Bundesministers der Finanzen und 
des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau entschied sich der Bundesminister 
im Jahre 1973 für eines dieser Grundstücke. 

Das Neubauvorhaben sollte anfänglich durch das 
Gastland ausgeführt und durch „Mietvorauszah-
lung" der Bundesrepublik Deutschland finanziert 
werden. Anfang 1974 gingen die deutschen Vorstel-
lungen dahin, das Grundstück käuflich zu erwer-
ben. Das Gastland bot jedoch unter Hinweis auf 
sein Grundstücksrecht nur den Erwerb eines Nut-
zungsrechts an diesem Grundstück an. Hierüber 
und über die Nutzungsart wurde nunmehr verhan-
delt. Erst im Januar 1982 räumte das Gastland der 
Bundesrepublik Deutschland schließlich das Nut-
zungsrecht für das ausgewählte Grundstück auf 
99 Jahre ein. 

2.1.4 Planung der Baumaßnahme 

2.1.4.1 

Im Februar 1974 stellten Sachverständige der Bun

-

desbaudirektion planerische Untersuchungen im 
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Gastland an. Im Oktober 1975 kam es im Gastland 
zu Besprechungen über versorgungstechnische Ein-
zelheiten. Am 3. November 1975 legte die Bundes-
baudirektion ein baufachliches Gutachten vor. Es 
folgten in den Jahren 1977 bis 1981 sechs weitere 
Verhandlungen. 

Im Jahre 1977 kam es zu einer Unterbrechung der 
Verhandlungen, weil das Gastland auf einem Stand-
punkt beharrte, der für den Bundesminister keinen 
Verhandlungsspielraum mehr ließ. Der Bundesmi-
nister griff hierauf seine Überlegungen aus dem 
Jahre 1971 wieder auf, ob und inwieweit ein Junk-
tim mit einem von dem Gastland in der Bundesre-
publik Deutschland geplanten Neubauvorhaben 
herbeigeführt werden könne. Er wies das Gastland 
auf die völkerrechtliche Seite der Unterbringung di-
plomatischer Vertretungen hin und bemühte sich 
um eine Abstimmung mit verschiedenen Bundes

-

ressorts zu dieser Grundsatzfrage, führte jedoch 
keine endgültige Entscheidung herbei. Der Bundes-
minister vertrat die Auffassung, auf der Grundlage 
des Wiener Übereinkommens (Artikel 41 Abs. 2 und 
Artikel 47) könne die Baugenehmigung der Stadt 
Bonn für das Bauvorhaben des Gastlandes in Bonn 
durch ihn zurückgehalten und der Termin der Bau-
abnahme für eine gewisse Zeit aufgeschoben wer-
den. Mit der Stadt Bonn wurde die Absprache ge-
troffen, daß der weitere Rechtsverkehr des Gastlan-
des mit der Stadt Bonn nunmehr über den Bundes-
minister geleitet werde. 

Im März 1981 vertrat der Bundesminister intern die 
Auffassung, in Anbetracht des derzeitigen Verhand-
lungsergebnisses bestünden keine Bedenken mehr 
gegen einen Baubeginn in Bonn. Mit Notenwechsel 
vom 19. November 1981 wurde eine Rahmenverein-
barung über die Grundstücksnutzung und den Bau 
einer Botschaft im Gastland getroffen. Die Rege-
lung der Bauplanung und Ausführung blieb späte-
ren Verhandlungen und Abmachungen vorbehalten. 
Offen blieb insbesondere die Frage, wer die zu be-
auftragenden Bau- und Montagefirmen auswählt. 
Für die Vorlage der genehmigten Baupläne war 
eine Frist von drei Jahren vereinbart worden. 

2.1.4.2 

Mitte 1982 schrieb der Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau einen „be-
schränkten Realisierungswettbewerb" zur Erlan-
gung von Bauentwurfsvorschlägen für das Bot-
schaftsgebäude aus. Mit Projektierungsvertrag vom 
6. Mai 1983 wurde die Art der Mitwirkung des Gast-
landes bei den Planungsarbeiten geregelt. Dem 
folgte am 11. Juli 1983 der endgültige Entscheid, 
welcher der vorgelegten Entwürfe der Neubaupla-
nung zugrunde gelegt wird. Im Mai 1985 wies das 
Gastland darauf hin, daß die Drei-Jahres-Frist zur 
Vorlage der genehmigten Pläne abgelaufen sei und 
man über neue Fristen verhandeln müsse. 

2.1.4.3 

Am 12. August 1985 stellte das Außenministerium 
des Gastlandes die Baugenehmigung für den Neu

-

bau der deutschen Botschaft zu. Nunmehr wird mit 

den zuständigen Stellen noch ein Baudurchfüh-
rungsvertrag auszuhandeln sein; die ersten Ver-
handlungen hierüber fanden vom 17. bis 24. Sep-
tember 1985 im Gastland, weitere vom 13. bis 17. Ja-
nuar 1986 in Bonn statt. Die Verhandlungen, deren 
Dauer mit zwei Jahren eingeschätzt wird (Abschluß 
etwa im Jahre 1987), gestalten sich seither nach 
Mitteilung des Bundesministers in einzelnen Punk-
ten außerordentlich schwierig und langwierig. 

2.1.4.4 

Parallel dazu muß die Ausführungsplanung erstellt 
werden. Die reine Bauzeit wird auf drei Jahre ge-
schätzt. Der Botschaftsneubau wird somit erst An-
fang der 90er Jahre fertiggestellt sein. 

2.2 Bauvorhaben des Gastlandes In der 
Bundesrepublik Deutschland 

Das Gastland konnte hingegen seine Bauabsichten 
in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen ver-
wirklichen. Im März 1972 äußerte der stellvertre-
tende Außenminister des Gastlandes gegenüber 
dem Bundesminister die Bitte um Unterstützung 
bei der Grundstückssuche in Bonn und erklärte, 
man werde bei gleichlaufenden Bemühungen der 
deutschen Seite ebenfalls behilflich sein. Der Bun-
desminister griff dieses Angebot nicht offiziell auf, 
obwohl er intern bereits im Jahre 1971 selbst Über-
legungen für ein Junktim angestellt hatte. 

Das Gastland erwarb Ende 1973 ein Grundstück in 
Bonn zum Bau einer Kanzlei und einer Botschafter-
residenz. Die Botschaft des Gastlandes drängte die 
Stadt Bonn, kurzfristig die öffentlich-rechtlichen 
Voraussetzungen für die vorgesehene Bebauungs-
art (Bebauungsplan) zu schaffen. Im Januar 1981 
teilte der Bundesminister der Botschaft des Gast-
landes mit, der Bebauungsplan der Stadt Bonn sei 
erstellt, es könne nunmehr der Bauantrag gestellt 
werden. Die Stadt Bonn übersandte dem Bundesmi-
nister mit Schreiben vom 25. August 1981 die Bau-
genehmigung für die Botschaft des Gastlandes. Der 
Bundesminister sandte der Botschaft des Gastlan-
des mit Verbalnote vom 2. Oktober 1981 die Bauge-
nehmigung für das Bauvorhaben in Bonn zu. 

Das Gastland leitete sein Bauvorhaben alsbald ein, 
und bereits im März 1984 erteilte das Bauordnungs-
amt der Stadt Bonn den Schlußabnahmeschein für 
den fertiggestellten Neubau der Botschaft in Bonn, 
den der Bundesminister am 23. März 1984 der Bot-
schaft des Gastlandes übersandte. 

2.3 Würdigung 

2.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister, obwohl schon im Januar 1973 ein 
Grundstück für den Bau der deutschen Vertretung 
ausgewählt worden war, Beeinträchtigungen des 
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Dienstbetriebes durch Unterbringung in „Proviso-
rien" in Kauf genommen hat, statt zielstrebig die 
seit Jahren angestrebte endgültige Lösung herbei-
zuführen. Er habe gegen das Gebot, Aufgaben wirt-
schaftlich zu erledigen, verstoßen, wenn er sich 
etwa 15 Jahre lang mit der Planung der endgültigen 
Unterbringung einer kleineren Auslandsvertretung 
befasse und deshalb zwischenzeitlich sonst ver-
meidbaren Aufwand für Zwischenlösungen betrei-
ben müsse. Die durch die Verzögerungen entstande-
nen Beeinträchtigungen seien auch darauf zurück-
zuführen, daß es der Bundesminister versäumt 
habe, frühzeitig, d. h. bereits im Zusammenhang mit 
den Abmachungen über die Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen, einen vertraglichen Zusam-
menhang zwischen dem Bauvorhaben des Gastlan-
des in Bonn und dem der Bundesrepublik Deutsch-
land im Gastland herbeizuführen. 

2.3.2 

Der Bundesminister hat erwidert, der lange Pla-
nungszeitraum sei im wesentlichen darauf zurück-
zuführen, daß ein Neubau nur in Abstimmung mit 
den Regierungsstellen des Gastlandes durchgeführt 
werden könne. Diese hätten nur sehr langsam auf 
Vorlagen der deutschen Seite reagiert. 

Eine Verkürzung der Verhandlungsdauer mit dem 
Gastland hätte nur unter Preisgabe deutscher In-
teressen erreicht werden können. Die Zwischenlö-
sungen, wie die Miete der derzeitigen Botschafter-
residenz und der größeren Paß- und Sichtvermerk-
stelle, seien zweifelsohne unökonomisch, wenn sie 
anstelle der endgültigen Lösung treten würden. In 
beiden Fällen habe jedoch hierauf wegen der Um-
stände nicht verzichtet werden können. 

Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land gebe im übrigen keine Möglichkeit, Rechtsge-
schäfte der ausländischen diplomatischen Vertre-
tung in Bonn zu beeinflussen. Nachdem der Grund-
stückserwerb durch das Gastland in Bonn vollzogen 
gewesen sei, habe keine Basis für eine Gegenseitig-
keitsregelung mehr bestanden. Man werde sich je-
doch künftig bemühen, insbesondere mit Staats-
handelsländern, Abkommen über die gegenseitige 
Bereitstellung von Grundstücken zu schließen. Zur 
Erzwingung einer Gleichzeitigkeit beider Baumaß-
nahmen hätte es keine rechtliche Handhabe gege-
ben. Er, der Bundesminister, werde aber erneut mit 
den anderen Bundesressorts prüfen, ob eine Geneh-
migungspflicht für den Erwerb oder die Miete von 
Grundstücken durch ausländische Staaten für 
Zwecke ihrer diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen eingeführt werden könne. 

2.3.3 

Der Bundesrechnungshof hält seine Beanstandun-
gen aufrecht. Das Wiener Übereinkommen über di-
plomatische Beziehungen vom 18. April 1961, dem 
sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch 
das Gastland beigetreten sind, regelt in seinem Ar-
tikel 21, daß der Empfangsstaat nach Maßgabe sei-
ner Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den Er-
werb der für dessen Mission in seinem Hoheitsge-
biet benötigten Räumlichkeiten erleichtert oder 

ihm hilft, sich auf andere Weise Räumlichkeiten zu 
beschaffen. Der Bundesminister hätte, auf die hier-
aus abzuleitenden wechselseitigen Verpflichtungen 
verweisend, in einem Gegenseitigkeitsabkommen 
durchaus beide Bauvorhaben miteinander verknüp-
fen können. Nicht nur im Zeitpunkt der Vorberei-
tung und Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
(Ende 1973), sondern auch in den nachfolgenden 
Jahren gab es wiederholt Gelegenheiten, beim Aus-
handeln wechselseitiger Interessen ursprünglich 
Versäumtes nachzuholen, von denen nur einige bei-
spielsweise zur Verdeutlichung herausgestellt wer-
den sollen. Er hätte zunächst im Jahre 1972, auf den 
Wunsch des Gastlandes eingehend, sich um den Ab-
schluß eines Gegenseitigkeitsabkommens über die 
Grundstücksbeschaffung bemühen können. Im Pla-
nungsstadium des Baues des Gastlandes in Bonn 
vor Erteilung der Baugenehmigung und vor der 
Bauabnahme, beides Rechtsakte, die entsprechend 
dem Wiener Übereinkommen über das Auswärtige 
Amt geleitet worden sind, hätte der Bundesminister 
nachdrücklich auf den Abschluß eines Gegenseitig-
keitsabkommens hinsichtlich der Bauvorhaben 
dringen müssen. Die erstmals im Jahre 1977 wieder 
aufgegriffene Frage nach Möglichkeiten zur Schaf-
fung von Rechtsgrundlagen, die eine Freizügigkeit 
des Grundstückserwerbs für Auslandsmissionen 
einschränken, hätte abschließend beantwortet wer-
den sollen. 
Im übrigen wäre, bevor Bedenken gegen einen Bau-
beginn in Bonn aufgegeben wurden, mit den übri-
gen angesprochenen Bundesressorts abschließend 
zu klären gewesen, wie weit die Einwirkungsrechte 
des Außenministeriums des Empfangsstaates auf 
Amtsgeschäfte einer ausländischen Mission mit 
dem Empfangsstaat gehen. Das Abkommen mit der 
Stadt Bonn, sämtlichen Rechtsverkehr mit dem 
Gastland über den Bundesminister zu leiten, ist je-
denfalls nicht genutzt worden, um mit den eigenen 
Bauvorhaben im Gastland voranzukommen. 

Die derzeitigen Schwierigkeiten beim Aushandeln 
des Baudurchführungsvertrages können nicht vom 
Bundesminister als Beweis dafür herangezogen 
werden, daß der schleppende Fortgang des Bauvor-
habens wegen der geringen Kooperationswilligkeit 
der Gegenseite hingenommen werden müsse. Diese 
Schwierigkeiten sind nicht zuletzt auch auf die 
Fehleinschätzung des Bundesministers im Jahre 
1981 zurückzuführen, als er der Auffassung war, 
daß eine Einigung über wesentliche Fragen der 
Baudurchführung erzielt worden sei und deshalb 
gegen die Aushändigung der Genehmigung für den 
Bau des Gastlandes keine Bedenken mehr erhob. 

Die Einwendung des Bundesministers, eine Verkür-
zung der Verhandlungsdauer hätte nur unter Preis-
gabe deutscher Interessen erreicht werden können, 
kann nicht überzeugen. Wenn deutsche Interessen 
zu wahren waren, hätte der Bundesminister noch 
mehr Veranlassung gehabt, die Abwicklung der bei-
den Bauvorhaben zeitlich miteinander zu verknüp-
fen. 

2.3.4 

Der Bundesminister sollte nunmehr alle Anstren

-

gungen unternehmen, um das Neubauvorhaben be- 
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schleunigt zum Abschluß zu bringen. Aus den Er-
fahrungen bei der Abwicklung dieses Vorgangs 
wird er Folgerungen für künftige vergleichbare 
Fälle zu ziehen haben. Er sollte durch vertragliche 
Vereinbarungen Rechtspositionen schaffen, die ihm 
eine Durchsetzung der Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland in angemessener Weise ermögli-
chen. 

3 Neubau eines Kulturinstituts in Lima 
(Kapitel 05 04 Titel 739 57) 

3.0 

Das Goethe-Institut plant den Neubau eines Kul-
turinstituts in Lima Der Bundesminister veran-
schlagte im Bundeshaushalt 1984 nur Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der 
Baukosten für das Institutsgebäude, ohne diese 
Einschränkung in der Veranschlagung deutlich zu 
machen; die Veranschlagung der Ausgaben für ei-
nen Veranstaltungssaal stellte er zurück. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß der 
Bundesminister bei der ersten Veranschlagung 
nicht das Gesamtvorhaben dargelegt sowie nicht 
sachgerecht und wirtschaftlich geplant hat. 

3.1 

Die Verwaltung und die Sprachabteilung des Goe-
the-Instituts in Lima sind in Mieträumen unterge-
bracht. Der Raumbedarf dieser Zweigstelle geht 
über die zur Zeit zur Verfügung stehenden Flächen 
hinaus. Es fehlt nach Auffassung des Goethe-Insti-
tuts und des Bundesministers insbesondere ein 
Veranstaltungssaal für Filmvorführungen, Musik-
darbietungen, Kunstausstellungen usw. Derzeit 
werden Kulturveranstaltungen im wesentlichen in 
einem wenig attraktiven Saal eines Museums der 
Stadt Lima bzw. in Räumen des französischen Kul-
turinstituts durchgeführt. Im Vergleich zu anderen 
Industrienationen ist die Präsentation der Kultur 
der Bundesrepublik Deutschland in diesem Gast-
land nach dem Urteil des Bundesministers unbe-
friedigend. 

Im Jahre 1971 war mit der Planung des Baues eines 
Kulturinstituts für den gesamten Bedarf des Goe-
the-Instituts begonnen worden, dem der Bundesmi-
nister vor dem übrigen Baubedarf des Goethe-Insti-
tuts insgesamt Priorität beimaß. Im Vordergrund 
stand bereits damals die Schaffung eines Veranstal-
tungssaales. Das Vorhaben wurde auf Vorschlag 
des Inspekteurs .des Goethe-Instituts zeitweilig zu-
rückgestellt, um Möglichkeiten der Miete oder des 
Kaufs eines als Kulturinstitut geeigneten Objekts 
zu prüfen. Nachdem entsprechende Bemühungen 
gescheitert waren, wurden im Jahre 1978 die ur-
sprünglichen Pläne wiederaufgenommen. Im Mai 
1979 wurde ein überarbeitetes Raumprogramm in 
Höhe von 1 279 m2  verabschiedet, das einen Veran-

staltungssaal einschloß. Auf der Grundlage des 
Preisniveaus vom Februar 1982 sollte der Neubau 
rd. 6,2 Mio. DM kosten; für den Veranstaltungssaal 
waren davon 1,4 Mio. DM vorgesehen. 

Der Bundesminister brachte das Vorhaben als 
„Neubau eines Kulturinstituts" in die Haushaltsbe-
ratungen 1984 ein. Er sah aber für einen Ansatz in 
voller Höhe keine Erfolgsaussichten und veran-
schlagte deshalb nur Ausgaben in Höhe von 1,5 Mio. 
DM sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe . 
von 2,5 Mio. DM für den Bau eines Institutsgebäu-
des. Der Bau des Veranstaltungssaales wurde auf 
einen späteren Zeitpunkt zurückgestellt. Das bau-
technische Grundkonzept ging jedoch weiterhin 
von einer baulichen Einheit von Verwaltungstrakt 
und Veranstaltungssaal aus. Weder die Zweckbe-
stimmung im Haushaltsplan noch die Erläuterun-
gen ließen erkennen, daß nur ein Verwaltungsge-
bäude — ohne Veranstaltungssaal — veranschlagt 
war. 

Mit dem Bau soll Ende 1986 begonnen werden. 

3.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister es unterlassen hat, darauf hinzu-
weisen, daß es sich bei dem veranschlagten Vorha-
ben nur um einen Teil der insgesamt für die Funk-
tionsfähigkeit des Kulturinstituts notwendigen 
Bauwerke handelt. Der Bundesrechnungshof hat 
darüber hinaus beanstandet, daß der Bundesmini-
ster bei der Planung und Herstellung Mehrkosten 
in Kauf nimmt, wenn zunächst das Verwaltungsge-
bäude und später der Veranstaltungssaal gebaut 
wird. 

3.3 

Der Bundesminister hat darauf hingewiesen, daß 
die zuständigen Ressorts im Jahre 1982 übereinge-
kommen seien, zur Entlastung des Bundeshaus-
halts den Bau des Veranstaltungssaales einem 
„künftigen zweiten Bauabschnitt" vorzubehalten. 

Nachdem sich nunmehr die Botschaft Lima, die 
Zentralverwaltung des Goethe-Instituts sowie Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages in dem 
Sinne geäußert hätten, den Neubau nicht ohne Ver-
anstaltungssaal zu errichten, habe er den Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau im März 1986 gebeten, den zweiten Bauab-
schnitt mit dem Veranstaltungssaal zu planen. Das 
bisher genehmigte Raumprogramm von insgesamt 
1 279 m2  solle dabei nicht überschritten werden. Da 
mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts 
nach dem derzeitigen Stand Ende 1987 zu rechnen 
sei, werde er sich darum bemühen, die Mittel für 
den zweiten Bauabschnitt im Haushalt 1988 zu ver-
anschlagen. Der Kostenanteil für den Veranstal-
tungssaal in Höhe von 1,4 Mio. DM solle nicht über-
schritten werden. Hiermit werde vermieden, daß 
durch die Aufteilung der Baumaßnahme in zwei 
Bauabschnitte zusätzliche Kosten entstehen. 
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Im übrigen sei inzwischen auch der Bau eines Bü-
rotraktes dringlich geworden. Das bisher gemietete 
Objekt befinde sich in einem renovierungsbedürfti-
gen Zustand. Zu einer Instandsetzung sei der Ver-
mieter nach Darstellung des Goethe-Instituts nicht 
bereit. Das Gebäude liege zudem im Zentrum Li-
mas. Diesen Standort halte das Goethe-Institut zur 
Durchführung der Kultur- und Spracharbeit in den 
Abendstunden wegen der zunehmenden Straßen-
kriminalität und des Mangels an Parkmöglichkei-
ten inzwischen für ungeeignet. 

3.4 

Der Bundesrechnungshof hält daran fest, daß der 
Bundesminister konzeptionell und planerisch nicht 
sachgerecht vorgegangen ist. 

Die Einlassung des Bundesministers, der Veranstal-
tungssaal solle nunmehr schnell hergestellt werden, 
sowie der Hinweis auf die Verschlechterung der Be-
dingungen am derzeitigen Sitz der Verwaltung, kön-
nen nachträglich nicht das konzeptionell und plane-
risch unsachgerechte Vorgehen des Bundesmini-
sters rechtfertigen. Im übrigen wird dadurch die 
Unwirtschaftlichkeit der Trennung der Baumaß-
nahme nicht beseitigt. 

Auch wenn die Arbeiten für den Veranstaltungssaal 
nunmehr beschleunigt werden, ist eine einheitliche 
Durchführung des Gesamtvorhabens nicht mehr 
möglich. Dadurch ergeben sich Mehrkosten bei der 
Planung und der Herstellung des Bauwerks. Im üb-
rigen sind Behinderungen des Bauablaufs durch die 
sich überschneidenden Projekte zu befürchten. 

3.5 

Der Bundesminister wird künftig darauf zu achten 
haben, daß Bauvorhaben im Rahmen des Haus-
haltsbewilligungsverfahrens zutreffend dargestellt 
sowie sachgerecht und wirtschaftlich geplant und 
durchgeführt werden. 

Bundesminister der Finanzen und 
Bundesminister der Verteidigung 
(Einzelplan 08) 

4 Allgemeines Grundvermögen 

4.0 

Der Bundesminister der Finanzen hielt bebaute in-
nerstädtische Grundstücke über längere Zeit für 
Verteidigungsaufgaben vor, obwohl die Grund-
stücke dafür nur wenig geeignet waren und kon-
krete Planungen zur militärischen Nutzung seit 
dem Jahre 1980 nicht mehr bestanden. Damit ent-
sprach er einem Ersuchen des Bundesministers der 
Verteidigung. Dem Bund ist dadurch ein erhebli-
cher Schaden entstanden. 

4.1 

Die französischen Stationierungsstreitkräfte gaben 
in den Jahren 1977 und 1978 einige ihrer Garniso-
nen in der Bundesrepublik Deutschland auf. Bereits 
Ende 1976 hatten sie die Rückgabe von mehreren 
militärischen Liegenschaften, u. a. von drei Kaser-
nen im Bodenseeraum, angekündigt. Die Kasernen, 
die im inneren Stadtbereich liegen, bestehen über-
wiegend aus alten, zum Teil vor dem Jahre 1918 
errichteten Anlagen und Gebäuden; sie waren in 
dem übergebenen Zustand für die Bundeswehr 
nicht nutzbar. Für die notwendige Instandsetzung 
und Modernisierung wären erheblich höhere Ko-
sten entstanden (etwa 70 Mio. DM) als für den Neu-
bau gleichartiger Kasernen. 

4.1.1 

Der Bundesminister der Verteidigung machte im 
Jahre 1977 auf der Grundlage seiner damaligen 
Überlegungen zu Strukturveränderungen des Hee-
res Anschlußbedarf für die freiwerdenden Kaser-
nen geltend. Nachdem er seine militärischen Pla-
nungen geändert hatte, nahm er seine Bedarfsfor-
derung in den Jahren 1978 und 1980 schrittweise 
zurück. Er gab die Kasernen in das vom Bundesmi-
nister der Finanzen (Bundesminister) verwaltete 
Allgemeine Grundvermögen ab, forderte aber, daß 
sie ihm im Falle militärischen Bedarfs wieder zur 
Verfügung stehen sollten; Vereinbarungen über 
eine Zwischennutzung der Liegenschaften sollten 
bis zum Jahre 1993 befristet werden. 

Mitte 1986 erklärte der Bundesminister der Vertei-
digung, daß der militärische Bedarf an zwei Kaser-
nen entfallen sei. Zur Zeit prüft er noch, ob die wei-
tere Vorhaltung der dritten Kaserne aus militäri-
schen Gründen geboten und unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten vertretbar ist. 

4.1.2 

Die Bundesvermögensverwaltung konnte nur einen 
geringen Teil der zurückgegebenen Liegenschaften 
vermieten, und zwar vornehmlich für Lager- und 
Kleingewerbezwecke. Die erzielten Mieteinnahmen 
stehen in keinem angemessenen Verhältnis zum 
Wert und zur Lage der Grundstücke. Weitere Inter-
essenten scheuten Investitionen, weil die Nutzungs-
dauer begrenzt werden und ein Erwerb nicht mög-
lich sein sollte. Inzwischen verfallen besonders die 
großen ehemaligen Unterkunftsgebäude und erfor-
dern Aufwendungen, um der Verkehrssicherungs-
pflicht zu genügen. 

4.1.3 

Die Gemeinden, in denen sich die Liegenschaften 
befinden (Belegenheitsgemeinden), versuchten, das 
ehemalige Kasernengelände — trotz der ungewis-
sen künftigen Nutzung — in ihre städtebaulichen 
Planungen einzubeziehen. Eine Gemeinde wollte im 
Jahre 1981 einen Bebauungsplan für ein etwa 
50 000 m2  großes Grundstück aufstellen und damit 
eine geordnete Nutzung erreichen. Die Bundesver- 
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mögensverwaltung verwies in allen Fällen auf die 
militärischen Nutzungsabsichten und lehnte Ver-
handlungen über die Veräußerung der Grundstücke 
ab. 

4.2 

Der Bundesrechnungshof, der den Wert der zurück-
gegebenen Kasernengrundstücke auf 15 Mio. DM 
schätzt, hat die Auffassung vertreten, daß der Bun-
desminister der Verteidigung sein Vorhalteersu-
chen erheblich früher als Mitte 1986 hätte aufgeben 
müssen. Er hat beanstandet, daß der Bundesmini-
ster dieses langfristige Vorhalteersuchen über 
mehrere Jahre hingenommen und damit versäumt 
hat, auf eine sachgerechte Entscheidung über die 
weitere Verwendung der Grundstücke mit Nach-
druck hinzuwirken. Dies wäre im Rahmen seiner 
Verantwortung für eine wirtschaftliche Nutzung 
des Allgemeinen Grundvermögens notwendig ge-
wesen. Die angesprochenen wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte mußten dabei ebenso wie die städte-
baulichen Überlegungen der Belegenheitsgemein-
den berücksichtigt werden. 

4.3 

Der Bundesminister der Verteidigung hat erklärt, 
der militärische Verwendungsbedarf der Bundes-
wehr und der Stationierungsstreitkräfte sei Verän-
derungen unterworfen, die nicht immer absehbar 
seien. Die Vorhaltung der Liegenschaften habe er-
möglichen sollen, auf veränderten Bedarf rasch rea-
gieren zu können, zumal Landbeschaffungen oder 
baurechtliche Planungsänderungen nur noch 
schwer oder nicht mehr durchsetzbar seien. 

4.4 

Der Bundesminister hat erwidert, er habe den Bun-
desminister der Verteidigung auf die wirtschaftli-
chen Auswirkungen des Vorhalteersuchens hinge-
wiesen. Dieser habe ihm noch im August 1983 fern-
mündlich mitgeteilt, die Bundeswehr benötige die 
gesamten von dem Entwurf des angesprochenen 
Bebauungsplans erfaßten Flächen. 

Der Bundesminister hat inzwischen Regelungen ge-
troffen, nach denen die Vorhalteersuchen und die 
Verwendungsabsichten der Ressorts in Zukunft kri-
tisch zu prüfen sind. In bestimmten Fällen hat er 
sich gegenüber den Oberfinanzdirektionen die Ent-
scheidung vorbehalten. 

4.5 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, daß die 
Vorhaltung von Grundstücken eine rasche Anpas-
sung an neue Aufgaben erleichtern kann. Dabei 
müssen aber die vorgehaltenen Grundstücke für die 
geplante Verwendung geeignet und die Vorhalteko-
sten angemessen sein. 

Die im Bodenseeraum vorgehaltenen Kasernen-
grundstücke erfüllen diese Voraussetzungen nicht, 
weil eine militärische Nutzung wegen der inner-
städtischen Lage nur eingeschränkt möglich und 
— zumindest seit dem Jahre 1980 — nicht absehbar 
ist. Gegen eine Vorhaltung der Grundstücke spre-
chen auch die Kosten für die langfristige Kapital-
bindung in Höhe von etwa 1 bis 1,5 Mio. DM jähr-
lich sowie die notwendigen Instandsetzungskosten 
für die vorhandenen Gebäude, die höher sind als die 
Kosten für den Neubau gleichartiger Anlagen. 
Schließlich können Aufwendungen für Bausiche-
rungsmaßnahmen notwendig werden, die sich im 
Hinblick auf die unbegrenzte Vorhaltezeit nicht ab-
schätzen lassen. Die Überlegungen des Bundesrech-
nungshofes werden durch die vom Bundesminister 
der Verteidigung im Jahre 1986 — auf die Prüfungs-
mitteilungen hin — getroffenen Entscheidungen be-
stätigt. 

4.6 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die vom Bundes-
minister inzwischen für die Zukunft eingeleiteten 
Maßnahmen. 

Der Bundesminister wird dafür Sorge zu tragen ha-
ben, daß bundeseigene Grundstücke in Zukunft nur 
in einem Umfang vorgehalten werden, der nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbar ist. Er 
wird ferner darauf hinzuwirken haben, daß über die 
Vorhaltung des dritten Kasernengrundstücks im 
Bodenseeraum alsbald sachgerecht entschieden 
wird. 

Bundesminister für Wi rtschaft 
(Einzelplan 09) 

5 Maßnahmen zur Sicherung 
der deutschen Energieversorgung 
(Kapitel 09 02 Titel 862 21) 

5.0 

Die Förderziele des Programms zur Sicherung der 
deutschen Energieversorgung wurden zwar nicht 
hinsichtlich der Mengenvorgaben, aber unter Be-
rücksichtigung der geänderten Verhältnisse sonst 
im wesentlichen erreicht. 

Das Erreichte kann nur gesichert werden, wenn die 
Erdölexploration im bisherigen Umfang fortgesetzt 
wird. Künftige Aufschlußvorhaben dürften aus den 
Gewinnen der Rohölproduktion finanziert werden 
können. Der Einsatz weiterer öffentlicher Mittel ist 
nicht erforderlich. 

5.1 Förderprogramme 

5.1.1 

Im Rahmen der Sicherung der deutschen Energie

-

versorgung hat der Bundesminister seit dem Jahre 
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1970 für den Aufschluß von Erdöl- und Erdgaslager-
stätten, den Erwerb von fündigen Erdöllagerstätten 
sowie von Anteilen daran und die Entwicklung fün-
diger Erdölfelder zur Produktionsreife aus Bundes-
mitteln insgesamt 2 375 Mio. DM bereitgestellt. Bis 
Ende 1985 waren hiervon 2 024 Mio. DM ausgezahlt. 
Davon sind als Darlehenstilgungen 70 Mio. DM an 
den Bundeshaushalt zurückgeflossen. Für weitere 
200 Mio. DM besteht ein Anspruch auf Darlehens-
rückzahlung. Hierfür liegt jedoch beim Bundesmi-
nister ein Antrag auf teilweise Umwandlung in ei-
nen verlorenen Zuschuß vor. Das ist nach den 
Richtlinien möglich, wenn und soweit die Finanz-
lage des Rückzahlungsverpflichteten dies geboten 
erscheinen läßt. Ob weitere Rückzahlungsansprü-
che wegen Fündigkeit von Explorationsvorhaben 
entstehen werden, läßt sich zur Zeit nicht absehen. 

Die Bundeshilfen erhält eine Gesellschaft, die von 
deutschen Mineralölverarbeitern auf Betreiben des 
Bundes als zentrales Explorationsunternehmen ge-
gründet wurde. 

In Verträgen mit dem Bund haben sich die Gesell-
schafter verpflichtet, dem Unternehmen weitere 
1158 Mio. DM für die Erdölgewinnung als Darlehen 
zur Verfügung zu stellen, so daß für die geförderten 
Vorhaben rd. 3 500 Mio. DM zur Verfügung standen. 
Das Unternehmen fördert das Rohöl und verkauft 
es an die Gesellschafter zu Marktpreisen. 

5.1.2 

Der Bundesrechnungshof, der bereits in den Be-
merkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1976 
vom 18. Juli 1978 (Drucksache 8/2124 Nr. 60) über 
die Maßnahmen zur Sicherung der deutschen Ener-
gieversorgung berichtet hatte, nahm das im Jahre 
1989 bevorstehende Auslaufen der Förderung zum 
Anlaß zu untersuchen, ob die Förderprogramme er-
folgreich waren. 

5.2 Förderziele 

Die Zielsetzung des Programms sieht seit Beginn 
der Förderung vor, durch Schaffung einer eigenen 
Rohölbasis 

— einen Beitrag zur langfristigen Sicherung der 
Versorgung der Bundesrepublik Deutschland 
mit Rohöl zu leisten, 

— den Marktanteil der deutschen Verarbeiter zu 
stabilisieren, 

— die Wettbewerbsnachteile der deutschen Mine-
ralölverarbeiter gegenüber Gesellschaften mit 
eigener Rohölförderung zu mindern. 

Diese Vorgaben ergänzte das Unternehmen mit 
Vorausschätzungen über die mit den verfügbaren 
Finanzmitteln erreichbare Rohölproduktion. Die 
Schätzungen waren u. a. Grundlage für die Ent-
scheidungen des Bundesministers über die An-
schlußprogramme. Sie beliefen sich bei den Ver-
handlungen über das erste Anschlußprogramm im 
Jahre 1972 auf 10 bis 15 Mio. Jahrestonnen (jato), 

vor dem zweiten Anschlußprogramm auf 5 bis 
6 Mio. jato mit der Erweiterungsmöglichkeit 
— durch den Erwerb von Kaufoptionen — auf 
14 Mio. jato und vor der Entscheidung über das 
dritte Anschlußprogramm im Jahre 1981 auf 8 bis 10 
Mio. jato. Das Unternehmen äußerte die Erwartung, 
mit diesen Mengen den Rohölbedarf seiner Gesell-
schafter zu etwa 30 bis 40 v. H. decken zu können. 

Erstmals im Jahre 1982, nach Bewilligung des drit-
ten Anschlußprogramms, berichtigte das Unterneh-
men seine Schätzungen auf eine langfristig förder-
bare Menge von 3 bis 3,5 Mio. jato. Nunmehr sehen 
die Unternehmensplanungen bis zum Jahre 1995 
3,5 bis 4 Mio. jato vor. 

5.3 Zielerreichung 

5.3.1 Beitrag zur Sicherung der Rohölversorgung 

In den Jahren 1978 bis 1984 wurden im Rahmen des 
Programms etwa 17 Mio. Tonnen Rohöl gewonnen, 
das sind durchschnittlich 2,5 Mio. jato. Die Produk-
tion konnte im Jahre 1985 auf knapp 4 Mio. jato 
gesteigert werden. Die derzeit förderbaren Reser-
ven betragen 26 Mio. Tonnen; bei Aufrechterhalten 
der geplanten Förderung von 4 Mio. jato wäre die 
Rohölbasis ohne den Aufschluß weiterer Quellen 
etwa Mitte der 90er Jahre erschöpft. 

Mit der Rohölförderung von 4 Mio. jato bleibt das 
Unternehmen hinter den ursprünglichen eigenen 
Erwartungen weit zurück. Ursächlich für die un-
realistischen Schätzungen waren einerseits die ge-
ringe Erfahrung auf dem Gebiet der Erdölexplora-
tion, andererseits blieben die bewilligten öffentli-
chen Mittel auch hinter den Ansätzen in den Unter-
nehmensplanungen zurück. Dabei fällt auf, daß die 
aus heutiger Sicht vom Unternehmen selbst als 
„spekulativ" eingestuften früheren Mengenangaben 
immer dann dem Bundesminister vorgetragen wur-
den, wenn die Entscheidung über ein neues An-
schlußprogramm bevorstand. 

Die Rohölproduktion von 4 Mio. jato entspricht ei-
nem Anteil von 6,25 v. H. an den Rohöleinfuhren der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie trägt zum gesam-
ten Inlandsabsatz von Mineralölprodukten mit etwa 
4 v. H. bei. 

Damit ist gegenüber den früheren Verhältnissen 
zwar ein Beitrag zur Versorgungssicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland erreicht, der aber im 
Verhältnis zu den eingesetzten öffentlichen Mitteln 
von rd. 2 400 Mio. DM gesehen werden muß. 

Die Erdölproduktion von 4 Mio. jato sind 24 v. H. 
des von den deutschen Verarbeitern im Jahre 1985 
verarbeiteten Rohöls von 17 Mio. Tonnen. Das ur-
sprüngliche Ziel von 30 bis 40 v. H. ist also nicht 
erreicht worden. Nach heutigen Verhältnissen er-
scheint der Anteil noch befriedigend. Das bestätigt 
ein Vergleich mit international tätigen Gesellschaf-
ten, die in den letzten Jahren eine zunehmend ge-
ringere Deckung mit eigenem Rohöl hinnehmen 
müssen; denn sie sind, wie auch das Unternehmen, 
vertraglich verpflichtet, einen wesentlichen Teil ih- 
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rer Produktion den Förderländern zur Verfügung 
zu stellen. 

5.3.2 Stabilisierung des Marktanteils 
der deutschen Verarbeiter 

Mit dem Förderprogramm sollte die Existenz der 
deutschen Verarbeiter durch Sicherung ihres 
Marktanteils gewährleistet werden. 

Der Gesamtrohölimport in die Bundesrepublik 
Deutschland betrug im Jahre des Beginns der För-
derung (1970) knapp 100 Mio. Tonnen. Er verringer-
te sich seither ständig bis auf 64 Mio. Tonnen im 
Jahre 1985, weil zunehmend Mineralölprodukte ein-
geführt werden und auch der Verbrauch zurückge-
gangen ist. Entsprechend dieser Entwicklung muß-
ten die deutschen Verarbeiter ihren Rohöldurchsatz 
von 27 Mio. Tonnen auf 17 Mio. Tonnen reduzieren, 
erreichten aber wie im Jahre 1970 im Jahre 1985 rd. 
27 v. H. Marktanteil an der Verarbeitung des einge-
führten Rohöls. Die deutschen Verarbeiter konnten 
danach ihren Marktanteil zwar nicht mengenmä-
ßig, aber doch prozentual halten. 

5.3.3 Abbau des Wettbewerbsnachteils 

5.3.3.1 

Der Wettbewerbsnachteil der deutschen Mineralöl-
verarbeiter bestand darin, daß sie Verluste bei der 
Raffinierung und Vermarktung von Ölprodukten im 
Gegensatz zu den internationalen Marktführern 
nicht mit Gewinnen aus der Rohölförderung (soge-
nannte „upstream-Gewinne") ausgleichen konnten. 
Dieser Wettbewerbsnachteil konnte durch eigene 
Rohölförderung (vgl. Nr. 5.3.2) verringert werden. 

5.3.3.2 

Seit dem Jahre 1981 konnte das Unternehmen jedes 
Jahr an die Gesellschafter Gewinne abführen, die 
seine im Ausland tätigen Töchter erzielten und die 
aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen nur 
im Ausland der Besteuerung unterlagen. Die bis 
zum Jahre 1985 erwirtschafteten und an die Gesell-
schafter abgeführten Gewinne des Unternehmens 
liegen zwar noch unter dem Mitteleinsatz der Ge-
sellschafter, verringerten jedoch deren Aufwendun-
gen für Exploration und Kapitalzuführung an das 
Unternehmen. Nach der langfristigen Unterneh-
mensplanung werden sie ab Anfang der 90er Jahre 
den Mitteleinsatz der Gesellschafter übersteigen. 

5.3.3.3 

Bei einer Erfolgsbeurteilung darf nicht außer acht 
gelassen werden, daß es mit Hilfe der öffentlichen 
Mittel auch gelungen ist, ein Unternehmen zu 
schaffen, das von den internationalen Mineralölge-
sellschaften und den Förderländern auf dem Gebiet 
der Erdölexploration und -förderung als gewichti-
ger Partner anerkannt wird. Seine Kapital- und Fi-
nanzsituation hat sich so befriedigend entwickelt, 
daß es, auch nach eigener Einschätzung, selbstän-
dig lebensfähig ist und seinen derzeitigen Stand 
halten kann. Nach seiner Finanzplanung ist es in 

der Lage, die für die langfristige Erhaltung der der-
zeitigen Rohölreserven unbedingt notwendigen Ex-
plorationsaufwendungen aus eigenen Fördererträ-
gen aufzubringen. Der Einsatz weiterer öffentlicher 
Mittel ist nicht erforderlich. 

5.3.4 Geschäftspolitik des Unternehmens 

Zusammengefaßt betrachtet wurden die Förder-
ziele zwar nicht hinsichtlich ihrer Mengenvorga-
ben, aber unter Berücksichtigung der geänderten 
Verhältnisse im befriedigenden Umfang, die übri-
gen Ziele im wesentlichen erreicht. Insbesondere ist 
es gelungen, ein lebensfähiges deutsches Explora-
tionsunternehmen zu schaffen. Die Existenz deut-
scher Mineralölverarbeiter kann langfristig nur ge-
sichert werden, wenn die in der Unternehmenspla-
nung zum Ausdruck kommende Geschäftspolitik 
beibehalten wird, nach der das Unternehmen fi-
nanziell in die Lage versetzt werden soll, die Explo

-

ration in einem Umfang weiter zu betreiben, mit 
dem der gegenwärtige Stand der Reserven in etwa 
erhalten bleibt. Sollte sich die Unternehmenspolitik 
der Gesellschafter jedoch ändern, würden die vor-
handenen Reserven nach einigen Jahren erschöpft 
sein. In diesem Falle wäre die Förderung des Bun-
des letzten Endes erfolglos geblieben. Mit dem 
Ende des dritten Anschlußprogramms sollte die 
Förderung mit öffentlichen Mitteln wie vorgesehen 
auslaufen. 

5.3.5 

Der Bundesminister hat den Feststellungen und 
Empfehlungen, insbesondere der Schlußfolgerung, 
das Programm nicht fortzuschreiben, im wesentli-
chen nicht widersprochen. Er hat im Hinblick auf 
den Verfall der Erdölpreise seit Anfang 1986 auf die 
Risiken für die weitere Entwicklung des Unterneh-
mens hingewiesen. Das gegenwärtig niedrige Preis-
niveau lasse den Aufschluß neuer Ölfelder nur noch 
in begrenztem Umfang zu, so daß die derzeitige Pro-
duktionshöhe langfristig nicht aufrechterhalten 
werden könne. Ob und wieweit die derzeitigen 
Preisbewegungen auf den internationalen Ölmärk-
ten für die Entscheidung über den Antrag auf Dar-
lehensumwandlung bedeutsam sein werden, lasse 
sich im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beur-
teilen. 

Um die energiepolitische Zielsetzung der Pro-
gramme abzusichern, sei beabsichtigt, die Gesell-
schafter in einem Nachtragsvertrag zu verpflichten, 
in den Jahren 1986 bis 1990 zusätzliche Eigenmittel 
in der Größenordnung von 200 Mio. DM für neue, 
nicht vom Bund geförderte Explorationsvorhaben 
bereitzustellen und die Unternehmensgewinne zur 
Verstärkung der Exploration oder zur Aufstockung 
des Stammkapitals des Unternehmens bis zum 
Jahre 1990 voll, in den Jahren von 1991 bis 1994 zur 
Hälfte, zu verwenden. 

5.3.6 

Der Bundesrechnungshof teilt die Auffassung des 
Bundesministers, daß bei kurzfristiger Betrachtung 
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die derzeitig sehr niedrigen Erdölpreise die Ergeb-
nisse des Unternehmens beeinträchtigen können. 

Der Bundesminister selbst geht jedoch davon aus, 
daß langfristig die Erdölpreise wieder steigen wer-
den. Der Bundesminister hat in einer Vorlage an 
den Haushaltsausschuß vom 16. Juni 1986 (Druck-
sache 10/1612) unter Hinweis auf die Auffassung 
der EG-Länder und der Internationalen Energie-
agent- r die Erwartung geäußert, daß der Preisein-
bruch beim 01 zeitlich eng begrenzt sei. Danach ist 
nicht anzunehmen, daß sich die Produktions- und 
Gewinnerwartungen des Unternehmens durch vor-
übergehende Preisschwankungen nachhaltig ver-
schlechtern werden. 

Falls diese Erwartungen zutreffen sollten, wäre die 
beantragte Umwandlung von Darlehen in Zu-
schüsse nicht gerechtfertigt. In jedem Falle sollte 
der Bundesminister vor einer Entscheidung die 
weitere Entwicklung abwarten. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt, daß die Gesell-
schafter verpflichtet werden sollen, über die Rege-
lungen des dritten Anschlußprogramms hinaus zu-
sätzliche Eigenmittel bereitzustellen. 

Bundesminister für Wi rtschaft und 
Bundesminister der Finanzen 

6 Gewährleistungen des Bundes im 
Außenwirtschaftsbereich 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b des 
Haushaltsgesetzes 1985, Einzelplan 32 
Kapitel 08 Titel 111 01 und 870 01) 

6.0 

Die Ausgaben für Entschädigungsleistungen an 
Bürgschaftsnehmer und die Geschäftsführung 
durch die Mandatare sollen im Wege der Selbstfi-
nanzierung aus den Entgelten und den Rückflüssen 
nach Entschädigung bestritten werden. Insgesamt 
übersteigen bisher die Ausgaben des Bundes dessen 
Einnahmen. Ein Ausgleich zwischen Ausgaben und 
Einnahmen wird ohne zusätzliche Maßnahmen 
auch längerfristig voraussichtlich nicht möglich 
sein. Der Bundesminister für Wirtschaft und der 
Bundesminister der Finanzen sollten prüfen und 
auch dem Haushaltsgesetzgeber darlegen, ob und 
auf welche Weise der Ausgleich zwischen Ausgaben 
und Einnahmen erreicht werden kann. 

Die Berichte des Bundesministers der Finanzen an 
das Parlament lassen eine zutreffende Risikobeur-
teilung kaum zu; sie sollten verbessert werden. 

6.1 Ausfuhrgewährleistungen 

Der Bund übernimmt Bürgschaften, Garantien oder 
sonstige Gewährleistungen (Bürgschaften) zugun

-

sten von Exporteuren für förderungswürdige Aus- 

fuhren und zugunsten von Kreditgebern für Kre-
dite an ausländische Besteller. Die Geschäftsfüh-
rung für die Ausfuhrbürgschaften ist dem Manda-
tar-Konsortium Hermes Versicherungs AG und 
Treuarbeit AG übertragen. 

Die Bürgschaftsnehmer haben eine Selbstbeteili-
gung zu übernehmen und Bearbeitungs- sowie Ge-
währleistungsentgelte zu entrichten. Unter Selbst-
beteiligung ist der Teil der Forderung zu verstehen, 
der im Falle eines Schadens vom Bund nicht ent-
schädigt wird. 

Die Bürgschaften decken das wirtschaftliche Risiko 
(z. B. Forderungsausfall wegen Zahlungsunfähig-
keit des ausländischen Kunden) und/oder das poli-
tische Risiko (z. B. Zahlungs- und Transferverbot, 
Krieg, Revolution). Auch für Wechselkursverluste 
bei bestimmten Währungen im Zusammenhang mit 
Ausfuhren werden Bürgschaften übernommen. Mit 
der Entschädigung des Bürgschaftsnehmers geht 
der Teil der Forderung, für den der Bund eingetre-
ten ist, auf ihn über. (Hinsichtlich der Einbeziehung 
von Forderungen in Umschuldungsabkommen 
siehe Bemerkung Nr. 7.) 

Die Bürgschaftsbeträge — einschließlich der ge-
deckten Zinsen, die nicht auf die Ermächtigung 
nach dem Haushaltsgesetz angerechnet werden — 
beliefen sich am 31. Dezember 1985 auf rd. 
188 Mrd. DM. Die neu übernommenen Ausfuhr-
bürgschaften sind in den letzten drei Jahren stetig 
zurückgegangen. Im Jahre 1985 betrugen die ge-
deckten Auftragswerte mit rd. 31 Mrd. DM im Ver-
gleich zur gesamten Ausfuhr desselben Jahres (rd. 
537 Mrd. DM) 5,8 v. H. Der Anteil der Bundesdek-
kungen lag damit nur knapp über dem niedrigsten 
Deckungsgrad im Jahre 1972 (5,1 v. H.). 

6.2 Selbstfinanzierung 

Für die Bürgschaften im Außenwirtschaftsbereich 
gilt seit ihrer Einführung der Grundsatz der Selbst-
finanzierung: Die Entschädigungsleistungen und 
Kosten für die Geschäftsführung sollen aus den 
Entgelten und den Rückflüssen nach Entschädi-
gung bestritten werden. Die Bundesregierung hat 
diesen Grundsatz auch in jüngster Zeit für die Zu-
kunft erneut bekräftigt (siehe zum Beispiel die 
schriftliche Antwort der Bundesregierung vom 
11. Dezember 1985 auf eine Große Anfrage der 
Fraktion DIE GRÜNEN zum Thema „Haushaltspo-
litische, ökologische und entwicklungspolitische Ri-
siken der Ausfuhrbürgschaften" — Drucksache 
10/4549 —). 

6.2.1 

Der Bunderechnungshof hat die Frage untersucht, 
ob sich Ausgaben und Einnahmen auf längere Sicht 
ausgleichen werden. 

Für den gesamten Außenwirtschaftsbereich — Bürg-
schaften und Garantien für Kapitalanlagen und Fi-
nanzkredite — wurden vom Jahre 1950 bis Ende des 
Jahres 1985 rd. 14,5 Mrd. DM Entschädigungen aus 
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dem Bundeshaushalt gezahlt. Die Kosten des Bun-
des für die Geschäftsführung betrugen rd. 
0,9 Mrd. DM. Etwa 5,2 Mrd. DM wurden nach Ent-
schädigung der Gewährleistungsnehmer von den 
Schuldnern getilgt und flossen in den Bundeshaus-
halt zurück. Die Einnahmen des Bundes aus Bear-
beitungs- und Gewährleistungsentgelten betrugen 
rd. 7,4 Mrd. DM. Danach stehen den Ausgaben von 
15,4 Mrd. DM Einnahmen von insgesamt 
12,6 Mrd. DM gegenüber, so daß am 31. Dezember 
1985 die Ausgaben die Einnahmen um rd. 
2,8 Mrd. DM überstiegen. Bei diesem Fehlbetrag ist 
zu berücksichtigen, daß bis zum Jahre 1983 ein Ein-
nahmeüberschuß bestand, der jedoch bis Anfang 
1984 aufgezehrt war. Infolge hoher Entschädigungs-
leistungen in den Jahren 1984 und 1985 ist der oben 
angegebene Fehlbetrag in nur zwei Jahren entstan-
den. Die Bundesregierung rechnet auch für die 
nächsten Jahre mit Fehlbeträgen infolge hoher Ent-
schädigungsleistungen. 

Zinsen wurden bei der Deckungsrechnung nicht be-
rücksichtigt, weil ihnen Zinsausgaben des Bundes 
für aufgenommene Kredite gegenüberstehen, die 
zur Leistung der Entschädigungen erforderlich wa-
ren und in den Ausgaben nicht enthalten sind. 

Von den nicht getilgten Forderungen waren Forde-
rungen in Höhe von knapp 0,5 Mrd. DM endgültig 
ausgefallen. Die noch offenen Forderungen betru-
gen rd. 8,8 Mrd. DM. 

6.2.2 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
ein Ausgleich zwischen Ausgaben und Einnahmen 
ohne zusätzliche Maßnahmen kaum möglich sein 
wird. 

Bei der Beurteilung der Aussichten, ob und in wel-
cher Höhe die offenen Forderungen beglichen wer-
den, ist einerseits der seitherige, günstige Scha-
densverlauf — rd. 500 Mio. DM endgültige Ausfälle 
in 35 Jahren — in Betracht zu ziehen. Andererseits 
muß berücksichtigt werden, daß sich dieser Scha-
densverlauf seit etwa dem Jahre 1983 nicht fortge-
setzt hat. Die Forderungen des Bundes bestehen 
größtenteils aus Ansprüchen gegen devisenschwa-
che Länder auf Umwechslung von jeweiliger Lan-
deswährung in die geschuldete Währung, in der Re-
gel Deutsche Mark (Konvertierung) und deren 
Überweisung (Transfer). Allein in den letzten drei 
Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland bei-
nahe ebenso viele Umschuldungsabkommen abge-
schlossen wie in den 24 Jahren vorher. Der Ab-
schluß weiterer Umschuldungsabkommen steht be-
vor. 

Das hierin liegende Risiko für den Bundeshaushalt 
ist nur schwer bewertbar. Der Bundesrechnungshof 
hält es für hoch. Auch der Bundesminister der Fi-
nanzen hat wiederholt öffentlich darauf hingewie-
sen, daß die Verschuldungslage vieler Länder zu 
Besorgnis Anlaß gibt. 

6.2.3 

Der Bundesminister der Finanzen und der Bundes-
minister für Wirtschaft (die Bundesminister) haben 

mitgeteilt, daß nur bei einer längerfristigen Be-
trachtungsweise beurteilt werden könne, ob sich 
das Prinzip der Selbstfinanzierung verwirklichen läßt. 
In Übereinstimmung zwischen der Bundesregie-
rung und der Wirtschaft solle das Instrument der 
Außenwirtschaftsgewährleistungen nicht durch 
staatliche Zuschüsse subventioniert werden. 

6.2.4 

Wenn die Bundesminister somit an dem Prinzip der 
Selbstfinanzierung festhalten, sollten sie im einzel-
nen prüfen und auch dem Haushaltsgesetzgeber 
darlegen, ob und auf welche Weise der Ausgleich 
zwischen Ausgaben und Einnahmen erreicht wer-
den kann. Der Ausgleich des Fehlbetrags müßte 
— auch bei längerfristiger Betrachtungsweise — 
durch eine entsprechende Erhöhung der Einnah-
men innerhalb eines überschaubaren Zeitraums 
herbeigeführt werden. Wenn dies nicht möglich ist, 
etwa aus handels- oder entwicklungspolitischen 
Gründen, sollte der Haushaltsgesetzgeber nicht 
darüber im unklaren gelassen werden, daß ange-
sichts der zunehmend ungünstigen Entwicklung 
der Verschuldung vieler Entwicklungsländer ein 
Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben vor-
aussichtlich auch längerfristig nicht möglich sein 
wird. 

6.3 Darstellung der Gewährleistungsbeträge im 
Außenwirtschaftsbereich in den Berichten an den 
Deutschen Bundestag 

In den Berichten des Bundesministers der Finan-
zen an den Haushaltsausschuß des Deutschen Bun-
destages werden die ursprünglich vom Bund über-
nommenen Bürgschaften als „Haftungsbeträge" 
oder „Obligo" angegeben. Sie enthalten alle Bürg-
schaften, die von der Bundesschuldenverwaltung 
beurkundet oder dem Deckungsnehmer fest zuge-
sagt waren. 

6.3.1 

Diese Darstellung kann aus folgenden Gründen zu 
Fehlbeurteilungen führen: 

6.3.1.1 

In den Berichten sind die Bürgschaften in der ur-
sprünglichen Höhe abzüglich förmlicher Teilenthaf-
tungen ausgewiesen, obwohl der Bund aus einer 
übernommenen Bürgschaft nur insoweit entschädi-
gungspflichtig ist, wie sie auf die noch ausstehende 
Restforderung des Bürgschaftsnehmers entfällt. 
Teilzahlungen vermindern zwar diese Restforde-
rung, führen jedoch nur in seltenen Fällen zur 
förmlichen Teilenthaftung. 

Die Bundesminister stellten z. B. anläßlich der Prü-
fung eines Bürgschaftsantrags fest, daß die Ver-
pflichtungen gegenüber einem bestimmten Ent-
wicklungsland mit 10 Mrd. DM ausgewiesen waren. 
Die Mandatare ermittelten durch Rückfragen bei 
den größten Deckungsnehmern deren Restforde- 
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rungen mit höchstens 7,6 Mrd. DM. Die Höhe der 
möglichen Entschädigungspflicht des Bundes lag 
demnach unter den formellen Haftungsbeträgen. 

6.3.1.2 

Da der Bund nach Zahlung einer Entschädigung 
keine Zahlungsverpflichtung mehr hat, wegen des 
Übergangs der Forderung gegen den ausländischen 
Schuldner aber einen Zahlungsanspruch erwirbt, 
wird aus dem Ausgaberisiko ein Einnahmerisiko. In 
den Berichten an den Deutschen Bundestag werden 
diese Einnahmerisiken jedoch nicht als solche dar-
gestellt, da aus Haushaltsmitteln geleistete Ent-
schädigungen nicht vom ursprünglichen Haftungs-
betrag abgezogen werden. Sie erscheinen also nach 
wie vor als Ausgaberisiken. 

Das Bürgschaftsobligo gegenüber einem bestimm-
ten Land wurde beispielsweise zum 31. Dezember 
1985 mit rd. 7,7 Mrd. DM angegeben. Umgeschuldet 
und entschädigt waren bis zu diesem Zeitpunkt rd. 
4 Mrd. DM. Die Eventualverpflichtung des Bundes 
betrug demnach nur noch 3,7 Mrd. DM. 

6.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat diese Form der Be-
richterstattung beanstandet und die Bundesmini-
ster gebeten, zu prüfen, auf welche Weise dem Deut-
schen Bundestag Beurteilungsgrundlagen, die eine 
zutreffendere Risikobeurteilung ermöglichen, an 
die Hand gegeben werden können. 

6.3.3 

Die Bundesminister haben erwidert, daß sie keine 
Möglichkeiten sähen, in ihrer Berichterstattung 
zwischen den formellen Haftungsbeträgen und den 
tatsächlich entschädigungspflichtigen Restforde-
rungen zu unterscheiden. 
Teilenthaftungen durch die Bundesschuldenverwal-
tung ließen sich nur schwer bewerkstelligen, da sie 
nur im Einvernehmen mit den Bürgschaftsneh-
mern vorgenommen werden könnten. Schätzungen 
des tatsächlichen Rest-Obligos wären mit zu großen 
Unsicherheiten behaftet. 

Den erweiterten Obligobegriff halten die Bundes-
minister zur Unterrichtung des Deutschen Bundes-
tages für sachdienlich, weil auf diese Weise die Aus-
gabe- und Einnahmerisiken aus den Bürgschaften 
umfassend dargestellt würden. 

6.3.4 

Der Bundesrechnungshof hält es nach wie vor für 
wesentlich, daß dem Deutschen Bundestag das Ri-
siko künftiger Ausgaben und möglicher Einnahme-
ausfälle — denen bereits geleistete Haushaltsaus-
gaben zugrunde liegen — getrennt dargestellt wer-
den. Das ist auch deshalb erforderlich, weil Ausga-
be- und Einnahmerisiko teilweise erheblich unter-
schiedlich zu bewerten sind. Um eine zutreffende 
Darstellung zu erleichtern, wären Teilenthaftungen 
in größerem Umfang als bisher zwar erstrebens

-

wert. Da sie bei dem gegenwärtigen Beurkundungs-
verfahren der Bundesschuldenverwaltung jedoch 
nur mit unvertretbar hohem Verwaltungsaufwand 
vorgenommen werden könnten, sollten die Bundes-
minister versuchen, auf andere Weise der Bericht-
erstattung aussagekräftigere, den tatsächlichen 
Haftungsverhältnissen besser entsprechende Zah-
len zugrunde zu legen. Sie könnten sich dabei z. B. 
des von den Mandataren mit Hilfe ihrer Datenver-
arbeitung ermittelten Zahlenmaterials bedienen. 

Bundesminister für Wi rtschaft 
und Bundesminister der Finanzen 

7 Umschuldung bundesgedeckter Forderungen 
im Zusammenhang mit Ausfuhren 
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c des Haushalts-
gesetzes 1985, Einzelplan 32 Kapitel 08 
Titel 111 01 und 870 01) 

7.0 

Der Bundesminister der Finanzen hat in besonde-
ren Umschuldungsfällen aus den Zahlungen der 
Schuldnerländer zunächst die Selbstbeteiligungs-
anteile der Deckungsnehmer beglichen, um die ver-
waltungsmäßige Abwicklung zu vereinfachen. Der 
Bund tritt insoweit mit seinen eigenen Ansprüchen 
zurück („Bundesrücktritt"). Er übernimmt damit ein 
zusätzliches, hohes finanzielles Risiko. Diesem 
„Bundesrücktritt" liegt keine zweifelsfreie haus-
haltsrechtliche Ermächtigung zugrunde. Der Bun-
desrechnungshof hat den Bundesminister der Fi-
nanzen aufgefordert, eine solche herbeizuführen. 

7.1 

Vom Jahre 1957 bis zum Jahre 1985 hat der Bund 
117 Umschuldungsabkommen mit 31 Ländern abge-
schlossen. Am 31. Dezember 1985 waren davon 
29 Abkommen mit einem Umschuldungsvolumen 
von 2,8 Mrd. DM vollständig abgewickelt. Für die 
noch in der Abwicklung befindlichen 88 Abkommen 
betrugen die umgeschuldeten Forderungen insge-
samt rd. 9,2 Mrd. DM. Davon waren am 31. Dezem-
ber 1985 rd. 1,6 Mrd. DM von den Schuldnerländern 
getilgt, in Höhe von rd. 7 Mrd. DM bestanden noch 
Forderungen des Bundes, und der Rest von 0,6 Mrd. 
DM entfiel auf nicht entschädigte Forderungen der 
Deckungsnehmer, insbesondere aus Selbstbeteili-
gungen. 

Die Zuständigkeit für Umschuldungen ist zwischen 
dem Bundesminister für Wirtschaft und dem Bun-
desminister der Finanzen geteilt. Die Federführung 
für die multilateralen Verhandlungen und die Dele-
gationsleitung im sogenannten „Pariser Club", der 
in „Empfehlungen" praktisch bindende Umschul-
dungskonditionen — außer dem Zinssatz — fest-
legt, liegen beim Bundesminister für Wirtschaft. In 
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den sich anschließenden bilateralen Umschul-
dungsverhandlungen zwischen dem Bund und dem 
Schuldnerland vertritt der Bundesminister der Fi-
nanzen den Bund. Er ist auch für die Abwicklung 
verantwortlich. Die Geschäftsführung für die Um-
schuldungen ist dem Mandatar-Konsortium Her-
mes Versicherungs AG/Treuarbeit AG übertragen. 

Umgeschuldet werden die Forderungen aus Aus-
fuhrlieferungen und Finanzkrediten an ausländi-
sche Schuldner, die in einem bestimmten Zeitraum 
fällig sind und wegen Devisenmangels bei den 
Schuldnerländern nicht in der vereinbarten Wäh-
rung bezahlt werden können. Daher wird diesen 
Ländern in der Regel ein „Transferaufschub" ge-
währt. Die Deckungsnehmer werden nach den 
Bürgschaftsbedingungen aus Haushaltsmitteln ent-
schädigt. Ihre Forderungen gehen insoweit auf den 
Bund über. In die Umschuldung einbezogen werden 
auch die Selbstbeteiligungen der Deckungsnehmer, 
für die kein Entschädigungsanspruch gegen den 
Bund besteht. 

Nach den für das Bürgschaftsverhältnis maßgeben-
den „Allgemeinen Bedingungen" sind Zahlungen 
des Schuldners, die nach der Entschädigung des 
Deckungsnehmers geleistet werden, im Verhältnis 
des entschädigten zum nicht entschädigten Forde-
rungsteil aufzuteilen. 

7.2 

Der Bundesrechnungshof hat das Umschuldungs-
verfahren wegen der zunehmenden Bedeutung der 
Umschuldungen erstmals geprüft und dabei festge-
stellt, daß die Aufteilung jeder eingehenden Zah-
lung auf Bund und Deckungsnehmer oft zu erhebli-
chen Abwicklungsschwierigkeiten technischer Art, 
hohen Verwaltungskosten und sehr geringen Aus-
zahlungsbeträgen an die Deckungsnehmer führt, 
insbesondere bei der Umschuldung kurzfristiger 
Forderungen oder bei mehrfachen Umschuldungen 
(Rekonsolidierungen). 

Dies zeigt das folgende Beispiel: 

Mit einem afrikanischen Entwicklungsland wurde 
im Jahre 1984 die Umschuldung von rd. 1 700 kurz-
fristigen Forderungen einschließlich rückständiger 
Zinsen aus einer vorherigen Umschuldung in Höhe 
von insgesamt rd. 152 Mio. DM vereinbart, die in 
zehn Halbjahresraten getilgt werden sollten. Der 
Anteil der Deckungsnehmer aus den Selbstbeteili-
gungen und an den Konsolidierungszinsen betrug 
rd. 32 Mio. DM. 

Bei Aufteilung der Tilgungsbeträge und sofortiger 
Auszahlung an die Deckungsnehmer ergeben sich 
rd. 172 000 Überweisungen mit durchschnittlichen 
Beträgen zwischen 976 DM und 4,32 DM. Die Mehr-
zahl der Überweisungen beträgt unter 100 DM. Bei 
den Mandataren entstehen — nach deren Anga-
ben — Abwicklungskosten von mehr als 6 Mio. DM. 
Jede weitere Rekonsolidierung — und damit ist zu 
rechnen — würde zusätzliche Kosten von rd. 
2,4 Mio. DM verursachen. 

Um solche zusätzlichen Kosten zu vermeiden, läßt 
der Bundesminister der Finanzen in anderen, ähn-
lich gelagerten Fällen, abweichend von den „Allge-
meinen Bedingungen", zu, daß eingehende Zahlun-
gen der Schuldnerländer zunächst und so lange in 
voller Höhe an die Deckungsnehmer ausgezahlt 
werden, bis deren Selbstbeteiligungen voll begli-
chen sind. Wenn von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht wird, werden erst die weiteren Zahlungen 
der Schuldnerländer zugunsten des Bundes verein-
nahmt. Der Bund tritt insoweit mit seinen Ansprü-
chen zurück („Bundesrücktritt"). 

Bis zum Jahre 1981 ist der Bund in allen Umschul-
dungsfällen zurückgetreten, seit dem Jahre 1982 
nur noch in mehreren Fällen bei der Umschuldung 
kurzfristiger Forderungen und bei Rekonsolidie-
rungen. 

7.3 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes kann 
das geschilderte Verfahren erhebliche Nachteile für 
den Bundeshaushalt mit sich bringen. Denn mit der 
vorzeitigen Auszahlung wird die Selbstbeteiligung 
der Deckungsnehmer im Ergebnis zumindest stark 
eingeschränkt. Der Bund übernimmt ein zusätzli-
ches Ausfallrisiko, das mindestens mit etwa 10 v. H. 
der gesamten umgeschuldeten Forderungen zu be-
werten ist. 

Der Bund verzichtet bei diesem Verfahren auf die 
rechtzeitige Erhebung von Einnahmen (§ 34 BHO). 
Hierdurch entsteht ihm zudem ein finanzieller 
Nachteil, wenn mit den Schuldnerländern Zinsen 
nur in einer Höhe vereinbart werden, die die Ausga-
ben, die dem Bund für Kreditaufnahmen und Ge-
schäftsführungskosten entstehen, nicht decken. 

Andererseits verkennt der Bundesrechnungshof 
nicht, daß der Bundesrücktritt in den Fällen, in de-
nen die Aufteilung der Tilgungsbeträge unverhält-
nismäßig hohen Verwaltungsaufwand erfordert, die 
Abwicklung erheblich vereinfacht. Für den Bundes-
rücktritt ist jedoch eine besondere haushaltsrechtli-
che Ermächtigung erforderlich. Die Exekutive kann 
hierbei nicht anstelle der Legislative entscheiden. 
Eine solche Ermächtigung liegt nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes nicht vor. 

7.4 

Der Bundesminister der Finanzen weist dagegen 
auf § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 Buchsta

-

be c des Haushaltsgesetzes 1985 hin. Danach sei er 
ermächtigt, die Selbstbeteiligung nachträglich zu 
ermäßigen sowie in Ausnahmefällen für bisher un-
gedeckte Forderungen nachträglich Deckungen zu 
übernehmen, wenn andernfalls die Umschuldungs-
maßnahmen nicht durchgeführt werden könnten. 
Gegenüber dieser Ermächtigung sei der Bundes-
rücktritt eine weniger schwerwiegende Maßnahme. 
Aus verwaltungstechnischen Gründen sei der Bun-
desrücktritt ausnahmsweise zulässig, wenn andern-
falls die Umschuldungsmaßnahmen nicht mehr 
sinnvoll durchgeführt werden können. 
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7.5 

Ungeachtet der Frage, ob die Rechtsauffassung des 
Bundesministers der Finanzen zutreffend ist, sollte 
sich jedenfalls angesichts des auch von ihm als 
hoch eingeschätzten Ausfallrisikos umgeschuldeter 
Forderungen der Bundesrücktritt auf eine zweifels-
freie Ermächtigung durch den Haushaltsgesetzge-
ber stützen. Im übrigen können verwaltungstechni-
sche Gesichtspunkte nicht den im Haushaltsgesetz 
geforderten Ausnahmetatbestand: „wenn andern-
falls die Umschuldungsmaßnahme nicht durchge-
führt werden kann" begründen. Dabei verkennt der 
Bundesrechnungshof nicht die sich mit jeder neuen 
Rekonsolidierung vermehrenden Schwierigkeiten 
bei der technischen Abwicklung der Abkommen. 

Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
(Einzelplan 10) 

8 Bundessortenamt 
(Kapitel 10 08) 

8.0 

Der Bundesminister hat für den Bau und die Aus-
stattung eines seit Herbst 1980 betriebsbereiten La-
bortrakts im Dienstgebäude des Bundessortenamts 
rd. 3,6 Mio. DM aufgewandt. Der Labortrakt wurde 
seit seiner Fertigstellung nur in geringem Umfang 
genutzt. 

8.1 

Das Bundessortenamt hat als wesentliche Aufga-
ben 

— aufgrund des Sortenschutzgesetzes für Pflan-
zensorten Schutzrechte zu erteilen und diese in 
die Sortenschutzrolle einzutragen sowie das 
Fortbestehen der geschützten Sorten nachzu-
prüfen; 

— aufgrund des Saatgutverkehrsgesetzes Saatgut-
sorten zuzulassen und sie in die Sortenliste ein-
zutragen sowie ihre Erhaltung zu überwachen. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben bedingt Prüfungs-
verfahren, in denen das eingereichte Saat- und 
Pflanzengut — wie herkömmlich — angebaut und 
entsprechend den modernen Anforderungen an die 
Züchtung mehr und mehr auch labormäßig unter-
sucht werden muß. 

8.2 

Der Bundesminister hat daher Mitte der 70er Jahre 
entschieden, im Zuge des Neubaus eines Dienstge

-

bäudes für das Bundessortenamt in Hannover auch 

einen Labortrakt zu errichten. Er hat bereits wäh-
rend der Planungsphase darauf hingewiesen, daß 
für diese Labors zusätzliche Planstellen und Stellen 
gebraucht würden. Der Bundesminister der Finan-
zen hat den Planungen zwar zugestimmt, jedoch 
Verhandlungen über die Deckung des erhöhten 
Personalbedarfs durch Schaffung neuer Planstellen 
oder Stellen abgelehnt. Die Labors sind seit Herbst 
1980 betriebsbereit. Für ihren Bau sind Kosten von 
rd. 2,2 Mio. DM und für ihre Einrichtung und die 
Geräte weitere rd. 1,4 Mio. DM aufgewandt wor-
den. 

8.3 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß fünf 
Jahre nach Fertigstellung noch immer nicht eine 
volle Nutzung der Labors sichergestellt ist. Die La-
bors wurden auch noch im Jahre 1985 nur zum 
geringen Teil, und zwar teils nur vorübergehend 
und teils überhaupt noch nicht, genutzt. Der 
weitaus überwiegende Teil der der Laborplanung 
zugrundegelegten Untersuchungen und Prüfungen 
war nicht in Angriff genommen worden oder war in 
der Vorbereitungsphase steckengeblieben. Das 
Bundessortenamt führte die für eine moderne Saat-
gut- und Pflanzenzucht bedeutende Sortenidentifi-
zierung mittels labormäßiger Diagnose der Inhalts-
stoffe nicht durch. 

Der Grund für diesen Mißstand liegt in einer unzu-
länglichen Personalausstattung der Labors, insbe-
sondere mit höher qualifizierten Kräften. Nach dem 
im Jahre 1980 gesetzten Ziel sollten die Labors im 
Jahre 1985 mit 25 Fachkräften voll genutzt werden. 
Bis zu diesem Zeitpunkt standen den Labors jedoch 
noch nicht einmal die für die Inbetriebnahme und 
die Entwicklung von Untersuchungsmethoden not-
wendig erachteten acht Fachkräfte ständig zur Ver-
fügung. 

8.4 

Der Bundesminister hat vorgetragen, wegen der 
restriktiven Haushaltspolitik in den Jahren seit 
1981 sei es ihm nicht gelungen, die erforderlichen 
neuen Planstellen und Stellen zu bekommen. Stel-
lenumsetzungen aus anderen Dienststellen seines 
Geschäftsbereichs seien untersucht worden, jedoch 
wegen der vordringlich zu erfüllenden Stellenein-
sparungsauflagen und ohne folgenschwere Ein-
schränkungen oder Vernachlässigung anderer Auf-
gaben nicht möglich gewesen. 

Der von ihm anerkannte Stellenbedarf für die La-
bors sei regelmäßig Gegenstand seiner Überlegun-
gen und der Haushaltsberatungen gewesen. Für die 
Jahre 1982 bis 1984 habe er von dauernden Wieder-
holungen dezidierter Bedarfsanmeldungen abgese-
hen, da die Aufstellungsgrundsätze zum Haushalts-
plan keine Stellenvermehrungen zugelassen hätten. 
Schließlich hätten die wenigen den Labors zur Ver-
fügung gestellten, niedrig eingestuften Kräfte in-
folge außergewöhnlich hoher Ausfälle durch Mut-
terschaften nicht voll arbeiten können. 
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8.5 

Die vom Bundesminister vorgetragenen Gründe 
überzeugen nicht. Nach Ansicht des Bundesrech-
nungshofes hätten der Bau und die Einrichtung der 
Labors erst dann in Angriff genommen werden dür-
fen, wenn auch die Frage geklärt war, wie der Per-
sonalbedarf der Labors bei deren Inbetriebnahme 
gedeckt werden sollte. Der Bundesminister und das 
Bundessortenamt haben auch nicht mit dem nöti-
gen Nachdruck auf eine ausreichende Personalaus-
stattung hingewirkt. Das Bundessortenamt selbst 
hat eine Stelle, die für den Laborbereich vorgese-
hen war, anderweitig verwandt und vorhandene 
Stellen unterwertig besetzt. 

Insbesondere hat der Bundesminister nach den Er-
kenntnissen des Bundesrechnungshofes entgegen 
seiner Behauptung keine ernsthaften Untersuchun-
gen angestellt, ob und inwieweit durch Umsetzung 
von Planstellen oder Stellen aus anderen Bereichen 
der notwendige Personalbedarf hätte gedeckt wer-
den können. Der Bundesrechnungshof hat jeden-
falls in den Akten des Bundesministers keine dies-
bezüglichen Hinweise gefunden. Der Bundesmini-
ster hätte zumindest die Bereiche besonders sorg-
fältig beobachten und untersuchen müssen, die 
über einen hohen Personalbestand und über Plan-
stellen/Stellen mit den erforderlichen Wertigkeiten 
— z. B. die Bundesforschungsanstalten (Kapitel 
1010) — verfügen. Gerade für den Bereich der Bun-
desforschungsanstalten konnte der Bundesminister 
dem Bundesrechnungshof jedoch nicht einmal mit-
teilen, welche Stellen in den Jahren 1981 bis 1985 
frei geworden und neu besetzt worden sind. Diese 
Unkenntnis muß angesichts der personalwirtschaft-
lichen Schwierigkeiten befremden. 

Eine auf Bitten des Bundesrechnungshofes im Rah-
men des Bemerkungsverfahrens kurzfristig durch-
geführte Umfrage bei den Bundesforschungsanstal-
ten hat ergeben, daß dort in den Jahren 1981 bis 
1985 eine erhebliche Anzahl von Stellen frei gewor-
den und neu besetzt worden ist. In allen diesen Fäl-
len hätte der Bundesminister unter Setzung von 
Prioritäten zugunsten der gesetzlichen Aufgaben 
des Bundessortenamts prüfen müssen, ob eine Um-
setzung der jeweiligen Stelle für die Labors des 
Bundessortenamts möglich war. 

Der Bundesrechnungshof bleibt daher bei seiner 
Auffassung, daß der Bundesminister für den Bau, 
die Einrichtung und die Ausstattung der Labors des 
Bundessortenamts erhebliche Bundesmittel aufge-
wandt hat, ohne die personellen Voraussetzungen 
für eine bestimmungsgemäße und wirtschaftliche 
Nutzung der Labors zu schaffen. 

8.6 

Der Bundesminister wird nunmehr umgehend den 
für eine volle Nutzung der Labors notwendigen Per-
sonalbedarf prüfen und so rasch wie möglich dek-
ken müssen. 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(Einzelplan 11) 

9 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre; 
Erstattungsansprüche im Rahmen 
der Kriegsopferfürsorge 

Bemerkungen 1985 vom 11. Oktober 1985 — Druck-
sache 10/4367 Nr. 3. —. 

9.0 

Der Bundesminister hat es versäumt, die Länder 
nachdrücklich zu einer einheitlichen Behandlung 
der Erstattungsansprüche im Rahmen der Kriegs-
opferversorgung anzuhalten. 

9.1 

Der Bundesrechnungshof hatte dargestellt, daß bei 
den Versorgungsämtern die Erstattungsansprüche 
wegen Überzahlungen laufender Renten in den 
Jahren 1975 bis 1983 auf mehr als 35 Mio. DM ange-
stiegen waren, weil die meisten Länder die Stun-
dungsbestimmungen nicht hinreichend beachtet, 
insbesondere nicht im einzelnen geprüft hatten, 
welche monatlichen Zahlungen dem jeweiligen 
Schuldner wirtschaftlich zumutbar sind. 

Auf Veranlassung des Bundesrechnungshofes hatte 
der Bundesminister Verfahrensgrundsätze für die 
Behandlung der Erstattungsansprüche herausgege-
ben, die den Stundungsbestimmungen entsprachen 
und gleichzeitig den besonderen Belangen der 
Kriegsopferversorgung Rechnung trugen. 

Den Verfahrensgrundsätzen sind bisher sechs Län-
der gefolgt. In diesen Ländern sind die Erstattungs-
ansprüche stetig gesunken, während in den ande-
ren fünf Ländern die Ansprüche nur geringfügig 
abnahmen, teilweise sogar leicht anstiegen. Einige 
Länder hatten Bedenken gegen die Verfahrens-
grundsätze geäußert und den Bundesminister um 
Stellungnahme dazu gebeten. U. a. ging es hierbei 
um die Frage, ob für die gestundeten Erstattungs-
ansprüche Zinsen erhoben werden müßten. Der 
Bundesminister der Finanzen hatte einen Verzicht 
auf die Erhebung von Zinsen abgelehnt. Anfang 
1985 hatte der Bundesminister dem Bundesrech-
nungshof zugesagt, ein neues Rundschreiben zu 
veröffentlichen, in dem er den Ländern ein von den 
bisherigen Grundsätzen geringfügig abweichendes 
Verfahren empfehlen wollte. 

Bei dieser Sachlage konnte der Bundesrechnungs-
hof in den Bemerkungen 1985 davon ausgehen, daß 
der Bundesminister unverzüglich das Rundschrei-
ben herausgeben würde und alle Länder alsbald 
einheitlich nach den neuen Grundsätzen verfahren 
würden. 

9.2 

Trotz mehrfacher Erinnerung durch den Bundes

-

rechnungshof hat der Bundesminister seine Zusage 
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bis heute nicht erfüllt. Die Erstattungsansprüche 
werden daher von den Ländern immer noch unter-
schiedlich gehandhabt. Dies führt zu einer Un-
gleichbehandlung der Versorgungsberechtigten so-
wohl bezüglich der Einziehung als auch der Verzin-
sung der Erstattungsansprüche. 

9.3 

Der Bundesminister hat erst am 30. April 1986 erwi-
dert, er habe das Rundschreiben bislang nicht für 
sinnvoll gehalten, weil sich zwischenzeitlich alle 
Länder einstimmig für eine Sonderregelung zu § 59 
BHO mit dem Ziel des Wegfalls einer Verzinsung 
gestundeter Erstattungsansprüche im Bereich der 
Kriegsopferversorgung ausgesprochen hätten. Es 
sei ihm daher nicht möglich, ohne weitere rechtli-
che Vorklärung mit den Ländern eine Änderung 
der Verwaltungspraxis herbeizuführen. 

9.4 

Die Ausführungen des Bundesministers rechtferti-
gen die Verzögerung nicht. Einer erneuten rechtli-
chen Vorklärung der Frage, ob auf die Verzinsung 
der gestundeten Erstattungsansprüche verzichtet 
werden könne, bedarf es nicht. Der Bundesminister 
der Finanzen, ohne dessen Zustimmung ein Zins-
verzicht nicht ausgesprochen werden kann (§ 59 
Abs. 2 BHO), hat bereits vor mehr als vier Jahren 
eine derartige Regelung abgelehnt. Neue Gründe 
liegen nicht vor. Auch erhebt bereits die Mehrheit 
der Länder Zinsen für die gestundeten Erstattungs-
ansprüche. Die Länder haben jedoch hierzu unter-
schiedliche Verfahrensweisen entwickelt. Durch 
rechtzeitige Herausgabe des zugesagten Rund-
schreibens hätte der Bundesminister dies verhin-
dern können. 

Hinzu kommt, daß der Bundesminister einheitliche 
Verfahrensgrundsätze vor allem für die Errech-
nung und Festsetzung der Tilgungsbeträge empfeh-
len wollte. Auch insoweit hat sein Schweigen dazu 
geführt, daß die Erstattungsansprüche in den Län-
dern nicht bundeseinheitlich getilgt werden und 
sich die Gesamthöhe der Erstattungsansprüche un-
terschiedlich entwickelt. 

Bei einheitlicher Anwendung der vorgesehenen 
Verfahrensgrundsätze durch alle Länder würden 
Überzahlungen in Höhe von rd. 10 Mio. DM schnel-
ler zurückgezahlt und der Bundeshaushalt entspre-
chend entlastet. 

9.5 

Der Bundesrechnungshof hält es nicht für vertret-
bar, die Kriegsopfer hinsichtlich der Erstattungsan-
sprüche weiterhin bundesweit unterschiedlich zu 
behandeln. Der Bundesminister sollte alsbald auf 
einheitliche Verfahrensgrundsätze sowohl hinsicht-
lich der Errechnung und Festsetzung als auch der 
Verzinsung dieser Erstattungsansprüche hinwir-
ken. 

10 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre; 
Überwachung des Beitragseinzugs 
in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten 

Bemerkungen 1983 vom 10. Oktober 1983 — Druck-
sache 10/574 Nr. 14.1.1 bis 14.1.6 —. 

10.0 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
und der gesetzlichen Krankenversicherung sind 
verpflichtet, durch Prüfung in den Betrieben die 
rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Ver-
sicherungsbeiträge zu überwachen. Neben der Si-
cherung des .Beitragsaufkommens haben die Be-
triebsprüfungen den Zweck, die zutreffende Festset-
zung der späteren Rente der Arbeitnehmer auf der 
Grundlage der Entgeltbescheinigungen sicherzu-
stellen. 

Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
die Rentenversicherungsträger ihr Beitragsaufkom-
men nicht ausreichend überwachen und seit länge-
rem Prüfungen bei den Arbeitgebern vernachlässi-
gen. 

10.1 

Der Bundesminister hat immer noch nicht erreicht, 
daß die von den Rentenversicherungsträgern zur 
Sicherung des Beitragsaufkommens bei Arbeitge-
bern durchzuführenden Prüfungen neu geregelt 
werden. 

Der Bundesrechnungshof hatte angeregt (Druck-
sache 10/574 Nr. 14.1.1 bis 14.1.6), die Betriebsprü-
fung gesetzlich neu zu regeln. Die Betriebsprü-
fungsdienste der Träger der Arbeiterrenten- und 
der Krankenversicherung sollten organisatorisch 
den einzelnen Landesversicherungsanstalten zuge-
ordnet werden, um eine zentrale Planung künftiger 
Prüfungen zu ermöglichen. Diese Anstalten sollten 
auch Betriebsprüfungen auf dem Gebiet der Ange-
stelltenrentenversicherung wahrnehmen. Der Bun-
destag hatte sich der Anregung des Bundesrech-
nungshofes, die Betriebsprüfung gesetzlich neu zu 
ordnen, zwar nicht angeschlossen, den Bundesmini-
ster aber ersucht, die von den Renten- und Kran-
kenversicherungsträgern beabsichtigten Neurege-
lungen zu unterstützen (Plenarprotokoll 10/73 
S. 5305 ff. i. V. m. Drucksache 10/1500 zu Nr. 14). 

10.2 

Der Bundesminister hatte zugesagt, die Frage einer 
besseren und intensiveren Prüfung der Betriebe im 
Zuge der Einordnung des Rechts . der gesetzlichen 
Rentenversicherung in das Sozialgesetzbuch im 
nächsten Jahr, also 1985, zu klären (vgl. Drucksache 
10/1500 zu Nr. 14). Er hat dies jedoch trotz der er-
heblichen finanziellen Bedeutung der Angelegen-
heit bis heute nicht getan und nimmt somit seit 
Jahren nicht unerhebliche Beitragsausfälle hin. Zu 
deren Höhe hat der Verband Deutscher Rentenver- 
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deren Höhe hat der Verband Deutscher Rentenver-
sicherungsträger (VDR) in einem dem Bundesmini-
ster vorliegenden Schreiben vom 14. April 1986 fest-
gestellt, im Jahre 1983 ergäben sich 1,1 Mrd. DM fik-
tiver Nachforderungen an Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträgen, wenn der Gegenwert der in diesem 
Jahr tatsächlich nachgeforderten Beiträge auf die 
insgesamt 1,1 Millionen Arbeitgeber hochgerechnet 
werde. 

Zu welchen Ergebnissen Betriebsprüfungen führen 
können, läßt sich auch am Beispiel der bayerischen 
Landesversicherungsanstalten darstellen. Im Jahre 
1983 wurden nach Abzug des Personalaufwandes je 
Betriebsprüfer Mehreinnahmen von etwa einer 
Viertelmillion DM erzielt. Immerhin noch rd. 
115 000 DM Mehreinnahmen je Betriebsprüfer nach 
Abzug des Personalaufwands ergaben sich im 
Jahre 1983 bei insgesamt elf Landesversicherungs-
anstalten. 

10.3 

Da bisher das Prüfungsverfahren nicht neu gere-
gelt worden ist, berichtet der Bundesrechnungshof 
über die bisherige Entwicklung der Angelegenheit 
und gibt wiederum zu bedenken, die Betriebsprü-
fung gesetzlich neu zu ordnen. Wegen der Viel-
schichtigkeit der Argumente faßt er die maßgeben-
den Gründe für seine Beurteilung noch einmal zu-
sammen. 

10.4 

Ende 1985 hat der Bundesminister mitgeteilt, er be-
absichtige, die Rentenversicherungsträger von ih-
rer Prüfungsverpflichtung (§ 1426 Abs. 1 RVO, § 148 
Abs. 1 AVG) freizustellen und künftig allein die Trä-
ger der Krankenversicherung mit dieser Aufgabe 
zu betrauen. Die Rentenversicherungsträger sollten 
künftig nur noch in begründeten Ausnahmefällen 
bei Arbeitgebern ohne Betriebskrankenkasse selbst 
prüfen können. Dadurch würden auch Mehrfach-
prüfungen vermieden. 

10.5 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
abermals entgegengehalten, daß auf die Prüfungs-
tätigkeit der Rentenversicherungsträger nicht ver-
zichtet werden kann. Die Rentenversicherung hat 
an dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag den 
höchsten Anteil. Die Richtigkeit der vom Arbeitge-
ber zu bescheinigenden Entgelte und Beschäfti-
gungszeiten hat wegen der Höhe der späteren 
Rente für sie vorrangige Bedeutung. Diese Daten 
fließen unmittelbar in das Konto des Versicherten 
ein, so daß bei fehlerhaften Daten später unrichtige 
Renten berechnet werden. Falsche Entgeltmeldun-
gen sind nicht nur unter dem Gesichtspunkt einer 
fehlerfreien und gesetzmäßigen Verwaltungsfüh-
rung bedenklich, sie haben auch sozialpolitische Be-
deutung. Bei überhöhten Rentenzahlungen wird die 
Versichertengemeinschaft geschädigt, bei zu nied-
rig festgestellten Renten ist der einzelne Versi-

cherte fortdauernd benachteiligt. Die Richtigkeit 
der Entgeltbescheinigungen läßt sich aber nur in 
den Betrieben prüfen. Der Gesetzgeber hatte des-
halb im Jahre 1957 die Rentenversicherungsträger 
zu Prüfungen in den Betrieben verpflichtet u. a. mit 
der Begründung, es „solle besonders eine tunlichst 
lückenlose Prüfung der Entgeltbescheinigungen der 
Arbeitgeber ermöglicht und sichergestellt werden" 
(vgl. Begründung des Gesetzentwurfs zu § 1426 
Abs. 2 RVO, § 148 Abs. 2 AVG). Innerbetriebliche 
Prüfungseinrichtungen von Landesversicherungs-
anstalten haben festgestellt, daß etwa 20 v. H. aller 
neu festgesetzten Renten wegen Fehlern in den 
Entgeltbescheinigungen unrichtig festgestellt sind. 
Der Bundesrechnungshof hat auch deshalb Beden-
ken gegen die alleinige Zuständigkeit der Kranken-
kassen für die Prüfung, weil diese nur ein geringes 
eigenes Interesse haben, auf die Ordnungsmäßig-
keit der Entgeltbescheinigungen zu achten; denn 
sie benötigen deren Daten weder für die Feststel-
lung der Beiträge noch für ihre Leistungen an die 
Versicherten. Das Krankengeld wird aufgrund be-
sonderer Bescheinigungen über den Regellohn be-
rechnet. 

Gegen die Prüfung der Betriebe allein durch die 
Krankenkassen sprechen auch noch folgende Grün-
de: Die Arbeitnehmer eines Betriebes können zwi-
schen verschiedenen Krankenkassen wählen. Da-
durch kommt es zu verstärktem Wettbewerb um 
Mitglieder zwischen den einzelnen Krankenkassen. 
Zur Gewinnung von Mitgliedern müssen die Kran-
kenkassen zu einem guten Einvernehmen mit den 
Arbeitgebern kommen, da diese die Wahl der Kasse 
durch den Arbeitnehmer nicht unerheblich beein-
flussen können. Das hat nach den Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes dazu geführt, daß in ei-
ner Reihe von Fällen das Beitragsaufkommen nicht 
oder nicht mit der nötigen Konsequenz überwacht 
wird. Des weiteren ist die große Zahl prüfberechtig-
ter Stellen in der Krankenversicherung (mit Zweig-
und Verwaltungsstellen etwa 3 400) sowie deren 
mangelnde Zusammenarbeit die Ursache für Mehr-
fachprüfungen in den Betrieben, die im Interesse 
der Betriebe vermieden werden sollten. Es ist daher 
verfehlt, die Betriebsprüfungspflicht der Renten-
versicherungsträger unter Hinweis auf zu verhin-
dernde Mehrfachprüfungen aufheben zu wollen. 
Die vom Bundesminister beabsichtigte Regelung 
wird etwaige Mehrfachprüfungen durch Sozialver-
sicherungsträger nicht verhindern können. 

Schließlich läßt es der Personalmangel zahlreicher 
Krankenversicherungsträger nicht zu, Betriebe im 
vierjährigen Verjährungszeitraum wenigstens ein-
mal zu prüfen. 

Aus alledem ergibt sich, daß ein zufriedenstellendes 
Verfahren der Krankenversicherungsträger auf 
diesem Gebiet nicht gewährleistet ist. Das ist den 
Trägern der Rentenversicherung seit langem be-
kannt. So hat der Träger der Rentenversicherung 
der Angestellten erst in jüngster Zeit gegenüber der 
Hauptverwaltung einer Ersatzkasse die Geltendma-
chung von Schadenersatzansprüchen wegen unzu-
reichender Prüfungen angedroht. Zudem ist die auf 
dem Vereinbarungswege angestrebte gegenseitige 
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Vertretung der Prüfinstitutionen bisher nicht zu-
stande gekommen. Eine solche Zusammenarbeit 
aufgrund von Absprachen dürfte auch künftig nicht 
zu erzielen sein, weil die Ersatzkassen sich nicht 
zur gegenseitigen Vertretung mit den Orts- und In-
nungskrankenkassen bereitfinden. 

10.6 

Der Bundesminister hat gegenüber den erneuten 
Beanstandungen des Bundesrechnungshofes gel-
tend gemacht, es liege an der Schwierigkeit der 
Materie, daß die Arbeiten für eine Neuregelung 
noch nicht hätten abgeschlossen werden können. 
Es zeichne sich jedoch nunmehr eine Lösung ab, bei 
der die Rentenversicherungsträger verstärkt an der 
Prüfung teilnehmen sollten. 

Der Bundesminister hat ferner ausgeführt, die ihm 
vorliegenden Unterlagen ließen nicht den Schluß 
zu, daß die Krankenversicherungsträger ihre Prüf-
tätigkeit vernachlässigten. Auch sei es bedenklich 
anzunehmen, die Krankenkassen hätten ein gerin-
ges eigenes Interesse an der Ordnungsmäßigkeit 
der Entgeltbescheinigungen (für Rentenversiche-
rungszwecke), weil sie deren Daten nicht für ihre 
Leistungen benötigten. Nach den ihm vorgelegten 
Unterlagen über die Prüftätigkeit der Krankenkas-
sen würden die Entgeltmeldungen geprüft, weil sie 
Grundlage für die vom Arbeitgeber berechneten 
Beiträge seien. Sie seien also auch die Basis für die 
Beiträge zur Krankenversicherung. Dennoch räumt 
der Bundesminister ein, daß er an seiner Vorstel-
lung, nur die Krankenkassen mit der Beitragsüber-
wachung zu betrauen, wohl nicht mehr festhalten 
könne. 

10.7 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes, der 
die Angelegenheit seit mehr als 16 Jahren, davon 
seit 6 Jahren sehr eingehend, mit dem Bundesmini-
ster erörtert, hat dieser die beabsichtigte Neurege-
lung bislang stets hinausgeschoben, weil etwaige 
Lösungen „der politischen Abstimmung" bedürfen. 

Bereits seit dem Jahre 1969 hat der Bundesrech-
nungshof die Verstärkung der Prüfungstätigkeit 
auf dem Gebiet des Beitragseinzugs in der Ange-
stelltenrentenversicherung wegen bestehender er-
heblicher Mängel empfohlen. Gleiches hatte zuvor 
der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung in einem Gutachten vom September 
1965 über die Außenorganisation und die Außenbe-
ziehungen der Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte vorgeschlagen. 

Der Bundesminister hat zwar jetzt beiläufig darge-
tan, er wolle auf die Prüfung durch die Rentenversi-
cherungsträger nicht verzichten, er hat es jedoch 
unterlassen, Einzelheiten eines künftigen Prü-
fungskonzepts mitzuteilen. Der Bundesrechnungs-
hof kann danach nicht ausschließen, daß der Bun-
desminister davon wieder abrückt und die Angele

-

genheit — wie schon bisher — weiter nicht mit dem 
nötigen Nachdruck betreibt. 

Der Darstellung des Bundesministers, die Kranken-
versicherungsträger würden ihre Prüfungsver-
pflichtungen nicht vernachlässigen, muß widerspro-
chen werden. Ihm selbst vorliegende Mitteilungen 
von Aufsichtsbehörden belegen das Gegenteil. Wei-
tere Belege für eine unzureichende Prüfungstätig-
keit, nämlich schriftliche Äußerungen von Kran-
kenkassen, hat der Bundesrechnungshof dem Bun-
desminister im Januar 1986 zugeleitet. Schließlich 
entsprechen neugestaltete Arbeitskonzepte der 
Krankenkassen für den Betriebsdienst und der dar-
aus folgende Nachrang der Betriebsprüfungen 
(Rang 3 und damit letzter Rang des Aufgabenkata-
logs) nur noch unvollkommen dem Auftrag des Ge-
setzgebers zur Sicherung des Beitragsaufkommens 
und zur Überwachung der Richtigkeit der Entgelt-
bescheinigungen. Der Beratung wurde darin der 
Vorrang vor der Prüfung eingeräumt, „um damit 
neue Mitglieder zu gewinnen". Durch solche Ände-
rungen sollen — wie es z. B. in einem Arbeitskon-
zept wörtlich heißt — „Freiräume geschaffen wer-
den, um mit den Wettbewerbsbetrieben Gespräche 
über die Kassenwahl der Mitarbeiter führen zu 
können". 

Wie wenig erfolgreich Prüfungen der Krankenver-
sicherungsträger vielfach sind, läßt sich auch bele-
gen durch einen Vergleich der Höhe der von den 
Prüfern der Ersatzkassen allein je Betrieb durch-
schnittlich ermittelten Beitragsnachforderungen 
mit denen, die unter Beteiligung von Prüfern der 
Rentenversicherungsträger erzielt wurden. So ha-
ben letztere — nach den Angaben von 14 Landes-
versicherungsanstalten — z. B. im Jahre 1983 20 146 
Betriebe (728 661 gemeldete Arbeitnehmer) geprüft 
und 20,45 Mio. DM an Beiträgen nacherhoben. Die 
Prüfer der Angestellten-Ersatzkassen haben nach 
Angaben des Verbandes der Angestellten-Kranken-
kassen e. V. im gleichen Jahr 235 480 Betriebe ge-
prüft (1 740 513 Pflichtmitglieder) und lediglich 
19,8 Mio. DM an Beiträgen nacherhoben. Gerade ge-
genüber kleineren Betrieben, um die es sich bei den 
von den Krankenkassen geprüften Unternehmen 
überwiegend handeln dürfte, sind aber nach den 
Erfahrungen der Betriebsprüfer die meisten Bean-
standungen zu erheben und auch der weitaus 
größte Teil bedeutsamer Beitragsnachforderungen 
geltend zu machen. 

Der Bundesminister übersieht ferner, daß die Jah-
resentgeltmeldungen nicht Grundlage für die Er-
mittlung der Beiträge zur Krankenversicherung 
sind. Diese Beiträge werden vielmehr aufgrund der 
vom Arbeitgeber vorzulegenden Lohnunterlagen 
des jeweils betroffenen Versicherten berechnet (vgl. 
§§ 180, 381, 385, 394, 395 RVO, § 14 SGB IV, 
§ 98 SGB X). 

Da ein ordnungsgemäßes Prüfgeschäft seit länge-
rem nicht gewährleistet ist und auch künftig nicht 
sichergestellt werden kann, die daraus folgenden 
Einnahmeverluste aber unvereinbar sind mit dem 
gesetzlichen Gebot, Einnahmen rechtzeitig und 
vollständig zu erheben (§ 76 Abs. 1 SGB IV), wäre 
eine gesetzliche Neuregelung zu erwägen. 
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10.8 

Der Bundesminister sollte nunmehr unverzüglich 
dem Gesetzgeber Vorschläge zur Neugestaltung der 
Betriebsprüfung unterbreiten, um weitere Einnah-
meverluste zu vermeiden und um unrichtige Ren-
tenfeststellungen zu verhindern. Nachdem die Ren-
tenversicherungsträger ausnahmslos nicht bereit 
sind, auf ihr umfassendes Prüfungsrecht in den Be-
trieben zu verzichten und selbst die bislang ver-
zichtbereite Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte nunmehr auf Beibehaltung ihres Prüfungs-
rechts besteht, gibt der Bundesrechnungshof zu be-
denken, die Betriebsprüfungsdienste der prüfungs-
berechtigten Träger durch Gesetz zu einem einheit-
lichen Prüfdienst zusammenzufassen. Angesichts 
ihres Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
wäre zu erwägen, die Bundesanstalt für Arbeit an 
einem solchen Prüfungsdienst zu beteiligen. 

Dieser einheitliche Prüfdienst würde Mehrfachprü-
fungen ausschließen und gewährleisten, daß die 
Prüfer die Interessen sowohl der Versicherungsträ-
ger als auch der Betriebe angemessen berücksich-
tigten. Den einzelnen Trägern gegenüber müßte 
dieser Prüfdienst eine gewisse Unabhängigkeit be-
sitzen, um Interessenkollisionen zu vermeiden. 

Sofern ein solcher einheitlicher Prüfdienst nicht 
eingerichtet werden kann, sollten die prüfungsbe-
rechtigten Träger und die Bundesanstalt für Arbeit 
gesetzlich verpflichtet werden, regionale Prüfge-
meinschaften im Bezirk der jeweiligen Beitragsein-
zugsstelle (Krankenversicherungsträger) zu bilden. 
Auch sollte sichergestellt werden, daß durch ge-
meinsame Prüfungen und Einzelprüfungen in ge-
genseitiger Vertretung aller prüfungsberechtigten 
Träger jeder Arbeitgeber im vierjährigen Verjäh-
rungszeitraum mindestens einmal geprüft wird 
(Prüfsoll). Die Prüfer hätten trotz unterschiedlicher 
Ausgangslage die Interessen aller beteiligten Versi-
cherungsträger gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
Durch die gegenseitige Vertretung aller prüfungs-
berechtigten Institutionen könnte zudem die Zahl 
der Stellen für Betriebsprüfer gering gehalten wer-
den. Unerläßlich erscheint zudem, Anteile der ein-
zelnen Versicherungszweige am Gesamtprüfsoll 
festzulegen. 

Der Bundesrechnungshof steht für weitere Bera-
tungen zur Verfügung. 

11 Förderung der ganzjährigen Beschäftigung 
in der Bauwirtschaft 

11.0 

Das für die Gewährung von Schlechtwettergeld vor-
gesehene Anzeigeverfahren verursacht bei den Ar-
beitsämtern und den Betrieben des Baugewerbes 
entbehrlichen Verwaltungsaufwand. Das Anzeige-
verfahren sollte ersatzlos entfallen. 

11.1 

Zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in 
der Bauwirtschaft gewährt die Bundesanstalt für 
Arbeit (Bundesanstalt) neben Leistungen der pro-
duktiven Winterbauförderung in der Schlecht-
wetterzeit Arbeitern in Betrieben des Bauge-
werbes bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall 
Schlechtwettergeld (§§ 83 ff. Arbeitsförderungsge-
setz — AFG —). 

Die Gewährung von Schlechtwettergeld setzt u. a. 
voraus, daß der Betrieb den Arbeitsausfall dem Ar-
beitsamt unverzüglich anzeigt (§ 84 Abs. 1 Nr. 3 
AFG). 

Zweck der Anzeige ist, dem Arbeitsamt eine umge-
hende Prüfung der Gründe des witterungsbeding-
ten Arbeitsausfalles und der übrigen Anspruchsvor-
aussetzungen für die Gewährung von Schlechtwet-
tergeld zu ermöglichen und gegebenenfalls durch 
örtliche Erhebungen festzustellen, ob tatsächlich al-
lein Witterungsverhältnisse für den Ausfall der 
Bauarbeiten maßgebend waren. 

Darüber hinaus soll die Anzeige sicherstellen, daß 
eine Vermittlung der vom Arbeitsausfall betroffe-
nen Bauarbeiter in ein vorübergehendes Zweitar-
beitsverhältnis möglich ist (§ 18 Winterbau-Anord-
nung). 

11.2 

Bis zum Jahre 1972 mußte witterungsbedingter Ar-
beitsausfall dem Arbeitsamt formlos so angezeigt 
werden, daß die Baustelle möglichst noch am selben 
Tage überprüft werden konnte. Seitdem ist schriftli-
che Form der Anzeige vorgeschrieben (§ 14 Abs. 3 
Winterbau-Anordnung); auch hat die Bundesanstalt 
eine Sammelanzeige zum Ende einer Kalenderwo-
che zugelassen (§ 15 Abs. 3 Winterbau-Anordnung). 
Damit hat die Anzeige ihren eigentlichen Sinn ver-
loren. Nach mehr als einer Woche ist es kaum noch 
möglich, die spezifischen Gründe für den Arbeits-
ausfall zu prüfen, also ob die Fortführung der Bau-
arbeiten technisch unmöglich, wirtschaftlich unver-
tretbar oder dem Bauarbeiter nicht zuzumuten war 
(§ 84 Abs. 2 AFG). Tatsächlicher Witterungsverlauf, 
Zustand der Baustelle, der seinerzeitige Umfang 
der Schutzvorkehrungen sowie der Stand der Bau-
arbeiten und die zur Zeit des Arbeitsausfalles zu 
verarbeitenden, gegebenenfalls witterungsabhängi-
gen Baustoffe können vor allem für Kurzbaustellen 
nach einer Woche nicht mehr festgestellt werden. 

Hierauf ist zurückzuführen, daß Arbeitsämter in 
letzter Zeit nur noch in etwa 0,25 v. H. der Fälle 
Arbeitsausfall aus witterungsbedingten Gründen 
nicht anerkannt haben, wobei die meisten dieser 
ablehnenden Entscheidungen bereits nach Anhö-
rung des Betriebes, spätestens aber im Vorverfah-
ren nach dem Sozialgerichtsgesetz (SGG) oder im 
Klageverfahren aufgehoben wurden. Auch Vermitt-
lungen in ein vorübergehendes Zweitarbeitsverhält-
nis haben wegen der späten Anzeige zumindest für 
den abgelaufenen Zeitraum nicht mehr stattfinden 
können. 
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11.3 

Das Anzeigeverfahren verursacht bei den Betrie-
ben der Bauwirtschaft und bei den Arbeitsämtern 
einen hohen Verwaltungsaufwand. Bei den Arbeits-
ämtern gehen in der Schlechtwetterzeit nahezu 
eine Million Anzeigen ein. Für jede Anzeige sind 
nach Feststellungen des Bundesrechnungshofes bis 
zu 30 Arbeitsgänge in der Sachbearbeitung erfor-
derlich. Hierbei sind die Dienste der allgemeinen 
Verwaltung (Post-, Boten-, Schreibdienste usw.) 
noch nicht berücksichtigt. An ablehnende Entschei-
dungen schließen sich häufig Widerspruchs- und 
Klageverfahren an; sie führen zu einem weiteren 
Verwaltungsaufwand. Darüber hinaus sehen es die 
Betriebe oft auch als Willkürmaßnahme an, wenn 
Schlechtwettergeld von den Arbeitsämtern mit der 
Begründung abgelehnt wird, die Anzeige sei nicht 
unverzüglich erstattet worden, obwohl alle sonsti-
gen Voraussetzungen für einen Anspruch erfüllt 
waren. Als Ursache für die verspätete Anzeige wer-
den häufig Schwierigkeiten und Verzögerungen 
beim Postweg, ein nicht ordnungsgemäßer Beförde-
rungsverlauf, fehlerhafte Eintragungen oder Ver-
wechslungen von Tagesdaten im Vordruck sowie 
verlorengegangene oder nicht auffindbare Anzei-
genvordrucke, die der Baubetrieb dem Arbeitsamt 
übersandt hatte, angegeben. 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, auf die An-
zeige zu verzichten und dem Gesetzgeber vorzu-
schlagen, § 84 Abs. 1 Nr. 3 AFG zu streichen. 

11.4 

Die Bundesanstalt will an dem Erfordernis der un-
verzüglich zu erstattenden Anzeige festhalten, weil 
ohne sie 

— aufgrund von Beweisschwierigkeiten keine Ab-
lehnungen von Schlechtwettergeld erfolgen 
könnten und dadurch 

— Manipulationen leichter als bisher möglich sei-
en, da Ausfallzeiten nur noch in den Abrech-
nungslisten festgehalten und nicht mehr mit den 
Daten in der Anzeige übereinstimmen müßten. 

Insgesamt gesehen entfalle mit dem Wegfall der 
Anzeige eine psychologische Hemmschwelle für 
Manipulationen. Die Bundesanstalt meint, daß bei 
Beibehaltung des Anzeigenverfahrens Schlechtwet-
tergeld-Zahlungen in Millionen-Höhe unterblieben. 

11.5 

Der Bundesrechnungshof hält die von der Bundes-
anstalt dargestellte Gefahr der mißbräuchlichen 
Inanspruchnahme von Schlechtwettergeld nach 
Verzicht auf die Anzeige für nicht gegeben, weil 

— dem Baubetrieb bei der Gewährung von 
Schlechtwettergeld Kosten (u. a. anteilige Sozial-
versicherungsbeiträge) entstehen, 

— bei einem nicht auf witterungsbedingten, son-
dern auf wirtschaftlichen Ursachen beruhenden 

Arbeitsausfall (z. B. Auftragsmangel) Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld bestehen kann, 

— die Betriebe weiterhin alle Voraussetzungen für 
die Gewährung von Schlechtwettergeld gegen-
über dem Arbeitsamt nachzuweisen (§ 88 i. V. m. 
§ 72 Abs. 3 AFG und § 16 Abs. 3 SGB I — Glaub-
haftmachung —) und die Arbeitsämter diese 
Voraussetzungen zu überprüfen haben (§ 132 a 
und § 144 AFG). 

Ob die Anzeige eine „psychologische Hemmschwel-
le" für Manipulationen beim Schlechtwettergeld 
darstellt, ist schon deshalb fraglich, weil jeder Un-
ternehmer unabhängig von einer Anzeige mit einer 
Überprüfung der Abrechungsunterlagen im Betrieb 
rechnen muß. 

Im übrigen erfüllen ohnehin alle im Zusammen-
hang mit der Anzeige stehenden Regelungen nicht 
mehr als eine Ordnungsfunktion. Aufgrund der An-
zeige ist die sofortige Nachprüfung der witterungs-
bedingten Arbeitsausfälle durch das Arbeitsamt auf 
der Baustelle nicht erreichbar. 

Die „eingesparten Beträge an Schlechtwettergeld" 
gehen fast ausschließlich auf Fristversäumnis (un-
verzügliche Erstattung der Anzeige), also auf ein 
formales Fehlverhalten baugewerblicher Arbeitge-
ber zurück, obwohl alle übrigen Voraussetzungen 
des Anspruchs auf Schlechtwettergeld erfüllt sein 
können. 

11.6 

Der Bundesminister hat zugesagt, die Anregungen 
des Bundesrechnungshofes aufzugreifen. 

Der Bundesminister sollte bei dieser Gelegenheit 
auch das Antrags- und Bewilligungsverfahren für 
Leistungen der produktiven Winterbauförderung 
überprüfen und vereinfachen, damit künftig 
Schlechtwettergeld, Wintergeld- und Mehrkosten-
zuschüsse einheitlich beantragt und bewilligt wer-
den können. 

12 Beitragsleistungen des Arbeitgebers 
für versicherungspflichtige Mitglieder 
von Ersatzkassen 

12.0 

Die nach der Reichsversicherungsordnung geltende 
Regelung, wonach der Arbeitnehmer Anspruch auf 
den Beitragsanteil hat,  der vom Arbeitgeber an die 
Pflichtkrankenkasse zu leisten wäre, führt zu fi-
nanziellen Vorteilen für die Arbeitnehmer, die bei 
einer Ersatzkasse versichert sind, deren Beitrags-
satz niedriger ist als derjenige der Pflichtkranken-
kasse. 

12.1 

Ein Arbeitnehmer, der gemäß § 517 Reichsversiche

-

rungsordnung (RVO) von der Mitgliedschaft zur 
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Pflichtkrankenkasse (§ 225 RVO) befreit und bei ei-
ner Ersatzkasse versichert ist, hat gegen seinen Ar-
beitgeber Anspruch auf den Beitragsanteil, der von 
diesem an die Pflichtkrankenkasse zu leisten wäre 
(§ 520 RVO). Diese Regelung führt dann zu finan-
ziellen Vorteilen für den Arbeitnehmer, wenn der 
Beitragssatz der Ersatzkasse niedriger ist als derje-
nige der Pflichtkrankenkasse. 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes betrug z. B. die Höhe des allgemeinen Beitrags-
satzes der Betriebskrankenkasse für die Wirt-
schaftsbetriebe und die Erprobungsstelle des Bun-
des in Meppen (Betriebskrankenkasse Meppen) im 
Jahre 1985 14 v. H. des Grundlohns. Von den rd. 300 
bei der Erprobungsstelle krankenversicherungs-
pflichtig beschäftigten Angestellten waren 45 Ange-
stellte, das sind rd. 15 v. H., bei der Betriebskran-
kenkasse Meppen pflichtversichert; die anderen 
Angestellten waren Mitglieder bei Ersatzkassen. 

Die Beitragssätze der für die Angestellten bei der 
Erprobungsstelle in Frage kommenden Ersatzkas-
sen betrugen zwischen 10,4 v. H. und 12,3 v. H. 
(Stand 1. Juli 1985). Trotz des niedrigeren Ersatz-
kassenbeitrages hat der Arbeitgeber nach der ge-
setzlichen Regelung die Hälfte des Pflichtkranken-
kassenbeitrages zu leisten. Bei einem durchschnitt-
lichen beitragspflichtigen Entgelt von 3 000 DM mo-
natlich lag der finanzielle Vorteil für den einzelnen 
Angestellten monatlich zwischen 51 DM und 
108 DM. 

12.2 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß die 
Regelung des § 520 RVO zu einer ungleichen Be-
handlung der in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherten Personen führt. Versicherungs-
pflichtige Arbeiter können sich nämlich — von Aus-
nahmen abgesehen — nicht im Rahmen des § 517 
RVO von der Mitgliedschaft bei ihrer Pflichtkran-
kenkasse befreien lassen und somit auch nicht die 
erwähnten finanziellen Vorteile erzielen. 

Darüber hinaus gibt die mögliche Beitragsersparnis 
einen zusätzlichen Anreiz zum Kassenwechsel, der 
die Solidargemeinschaft der jeweiligen Pflichtkran-
kenkasse schwächt und somit dort zu überdurch-
schnittlich hohen Beitragssätzen führen kann. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes sollte da-
her geprüft werden, ob die gesetzliche Regelung da-
hin gehend zu ändern ist, daß für versicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer der Beitragsanteil des Ar-
beitgebers auf die Hälfte des tatsächlichen Ersatz-
kassenbeitrages begrenzt wird, wenn der Beitrag 
der Ersatzkasse niedriger als der der Pflichtkran-
kenkasse ist. Eine vergleichbare Regelung besteht 
in § 405 RVO für Angestellte, die nur wegen Über-
schreitung der Jahresarbeitsverdienstgrenze nicht 
versicherungspflichtig sind. 

Durch die Neuregelung würden sich auch die Aus-
gaben des Bundes für Arbeitgeberanteile zur ge-
setzlichen Krankenversicherung vermindern. 

12.3 

Der Bundesminister hat erwidert, bei der Konzep-
tion des § 520 RVO sei dem Grundsatz der strikten 
Kostenneutralität Vorrang eingeräumt worden. Da-
nach soll der Arbeitgeber wegen der Mitgliedschaft 
des Arbeitnehmers in einer Ersatzkasse weder bes-
ser noch schlechter gestellt werden, als er im Falle 
der Mitgliedschaft des Arbeitnehmers bei der zu-
ständigen Pflichtkasse stünde. Eine dem § 405 RVO 
entsprechende Regelung des § 520 RVO könnte 
— sogar verstärkt — zu Wettbewerbsnachteilen der 
zuständigen Pflichtkrankenkassen führen, da bei 
einer solchen Regelung neben dem Arbeitnehmer 
auch der Arbeitgeber ein Interesse am Wechsel des 
Versicherten zur Ersatzkasse mit niedrigerem Bei-
tragssatz haben könnte. 

Auch bliebe der finanzielle Nachteil derjenigen Ar-
beitnehmer erhalten, die bei einer Ersatzkasse mit 
einem höheren Beitragssatz als der der Pflichtkran-
kenkasse versichert seien. 

Es sei beabsichtigt, die Entscheidung über eine 
sachgerechte Änderung des § 520 RVO im Zusam-
menhang mit der zu Beginn der nächsten Legisla-
turperiode vorgesehenen Strukturreform der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu treffen, die u. a. 
den Abbau der unterschiedlichen Wettbewerbssi-
tuationen in der gegliederten Krankenversicherung 
zum Ziele habe. 

12.4 

Der Bundesrechnungshof weist zu den Ausführun-
gen des Bundesministers auf folgendes hin: 

Der vom Bundesminister in § 520 RVO gesehene 
Grundsatz einer strikten Kostenneutralität für den 
Arbeitgeber hat die Pflichtkrankenkassen im Wett-
bewerb mit den Ersatzkassen benachteiligt und vor 
allem dem Arbeitnehmer finanzielle Vorteile einge-
räumt. Bei einer dem § 405 RVO entsprechenden 
Regelung würde sich das Interesse des Versicher-
ten an einem Wechsel zu einer Krankenkasse mit 
niedrigerem Beitragssatz auf den damit verbunde-
nen unmittelbaren Vorteil beschränken. Nachteile 
der Pflichtkrankenkassen dürften bei einer Ände-
rung nicht zu befürchten sein. 

In den Fällen, in denen der Arbeitnehmer die Zuge-
hörigkeit zu einer Ersatzkasse wählt, deren Bei-
tragssatz höher ist als der seiner Pflichtkranken-
kasse, dürfte ein besonderes Bedürfnis, den Arbeit-
geber zu erhöhten Beitragszahlungen zu verpflich-
ten, nicht zu erkennen sein, da die Entscheidung 
des Arbeitnehmers in dessen freies Ermessen ge-
stellt ist. 

Der Bundesrechnungshof hält daher weiterhin eine 
Prüfung für angezeigt, beim nächsten Gesetz zur 
Änderung der RVO eine Regelung vorzuschlagen, 
die den Beitragsanteil des Arbeitgebers auf die 
Hälfte des tatsächlichen Ersatzkassenbeitrages be-
grenzt, wenn dieser Beitrag niedriger als der der 
Pflichtkrankenkasse ist. Auch wegen der finanziel-
len Vorteile für den Bund sollte eine solche Rege- 
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lung bereits vor einer späteren umfassenden Struk-
turreform der gesetzlichen Krankenversicherung in 
Kraft treten. 

13 Prüfung von Methoden der 
Personalbedarfsberechnung bei der 
Bundesanstalt für Arbeit 

13.0 

Der Bundesrechnungshof prüft auf Anregung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
die Methoden zur Personalbedarfsberechnung bei 
der Bundesanstalt für Arbeit. Örtliche Erhebungen, 
die — wie bei allen organisations- und personal-
wirtschaftlichen Prüfungen — in der Regel Aus-
künfte der Bediensteten erfordern, konnten bisher 
nicht durchgeführt werden, weil die Bundesanstalt 
diese Mitwirkung ihrer Bediensteten von der Ent-
scheidung des Vorstandes der Bundesanstalt ab-
hängig gemacht hat.  Die sachgerechte Unterrich-
tung von Bundestag, Bundesregierung und der 
Bundesanstalt für Arbeit wird dadurch zumindest 
verzögert. 

13.1 

Die Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) er-
mittelt durch ein analytisches Personalbemes-
sungssystem den Personalbedarf für die Arbeits-
vermittlung und Arbeitsberatung, die Berufsbera-
tung, die Leistungsabteilung und die Verwaltungs-
abteilung in den Arbeitsämtern. Das Personalbe-
messungssystem beruht im wesentlichen auf der 
vollständigen Erfassung und Beschreibung der zu 
bemessenden Aufgaben und Arbeiten, auf der Fest-
stellung der Arbeitsmengen und auf der Ermittlung 
der Bearbeitungszeiten, die geschätzt werden. 

13.2 

Der Bundesrechnungshof prüft auf Anregung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, 
der der Personalentwicklung der Bundesanstalt we-
gen der möglichen Auswirkungen auf den Bundes-
haushalt besondere Bedeutung beimißt, die Metho-
den zur Personalbedarfsberechnung der Bundesan-
stalt seit Februar 1986 mit einer Prüfungsgruppe. 
Die Prüfung befaßt sich mit dem methodischen Vor-
gehen der Bundesanstalt und in diesem Zusammen-
hang mit der Plausibilität der Schätzung von Ar-
beitszeiten. 

Nach ersten Informationen bei der Fachabteilung 
der Hauptstelle der Bundesanstalt und bei zunächst 
zwei Arbeitsämtern im Februar und März 1986 er-
läuterte der Bundesrechnungshof Anfang April 
1986 der Fachabteilung das beabsichtigte Vorgehen 
und benannte die Arbeitsämter, bei denen jeweils 
für drei bis vier Wochen Erhebungen stattfinden 
sollten. Die Erhebungen in den Arbeitsämtern er-
fordern Auskünfte der Bediensteten der Bundesan-
stalt mit Hilfe von Aufzeichnungen einfacher Art 
über Arbeitsvorgänge. 

Die Hauptstelle der Bundesanstalt hat mit Schrei-
ben vom 14. April 1986 dem Arbeitsamt Heidelberg 
die im Rahmen der Gesamtplanung ab 7. Juli 1986 
angesetzten Erhebungen des Bundesrechnungsho-
fes angekündigt. Die Bediensteten des Arbeitsam-
tes wurden durch den Bundesrechnungshof in das 
Erhebungsverfahren eingewiesen. 

13.3 

Kurzfristig vor Beginn dieser Erhebungen hat der 
Präsident der Bundesanstalt die Mitwirkung der 
Bediensteten des Arbeitsamtes untersagt. Zur Be-
gründung führte er aus, daß er über die Mitwirkung 
von Bediensteten der Bundesanstalt an dem Prü-
fungsverfahren ohne Unterrichtung des Vorstandes 
in der Sitzung am 24. September 1986 und dessen 
Zustimmung nicht entscheiden könne, zumal Ge-
genstand der Prüfung „ein unter maßgeblicher Be-
teiligung des Vorstandes zustande gekommenes, 
vom Vorstand verabschiedetes und von allen Selbst-
verwaltungsorganen als wichtig eingeschätztes Re-
gelwerk ist". 

13.4 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt 
mit Schreiben vom 18. Juli und 12. August 1986 dar-
auf hingewiesen, daß ihr Verhalten eine schwerwie-
gende, rechtswidrige Beeinträchtigung der Finanz-
kontrolle darstelle. Die Bundesanstalt unterliege 
uneingeschränkt der Prüfung durch den Bundes-
rechnungshof (§ 223 Abs. 1 AFG, § 111 Abs. 1 BHO), 
auch soweit es sich um Verwaltungsentscheidungen 
handele, die von der Selbstverwaltung getroffen 
würden (BSGE 52, 294 ff. [298]). Der Bundesrech-
nungshof bestimme Zeit und Art der Prüfung (§ 94 
Abs. 1 BHO). Ihm seien die Auskünfte zu erteiien, 
die er für erforderlich halte (§ 95 Abs. 2 BHO). Um 
beurteilen zu können, welcher Personalaufwand für 
die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben erforder-
lich sei, könne er auch Aufzeichnungen über Ar-
beitsmengen und Arbeitszeiten verlangen. Ohne 
diese könne er dem Auftrag des Gesetzgebers zu 
organisations- und personalwirtschaftlichen Prü-
fungen (§ 90 Nr. 4 BHO) nicht oder nur unzurei-
chend nachkommen. Er hat die Bundesanstalt auf-
gefordert, zu bestätigen, daß die Erhebungen nun-
mehr ab 8. September 1986 beim Arbeitsamt Heidel-
berg durchgeführt werden könnten. 

13.5 

Der die Rechtsaufsicht führende Bundesminister 
ist nach der höchstrichterlichen . Rechtsprechung 
verpflichtet, durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen 
sicherzustellen, daß der Bundesrechnungshof sei-
nem Prüfungsauftrag bei der Bundesanstalt nach-
kommen kann. Der Bundesrechnungshof hat sich 
daher auch an den Bundesminister gewandt und 
darauf verwiesen, daß eine Entscheidung bis Ende 
August 1986 benötigt werde. 
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13.6 

Durch das Verhalten der Bundesanstalt wird sich 
der Ablauf der Prüfung, wenn sie überhaupt in der 
vorgesehenen Form stattfinden kann, um minde-
stens drei Monate verzögern. Dies hat bereits dazu 
geführt, daß Zweifeln und Fragen zur Verläßlich-
keit von Ergebnissen des Personalbemessungssy-
stems zunächst nicht hat nachgegangen werden 
können und eine Unterrichtung der am Haushalts-
verfahren der Bundesanstalt beteiligten Stellen 
mindestens für das Haushaltsjahr 1987 in Frage ge-
stellt ist. 

13.7 

Der dem Vorstand der Bundesanstalt angehörende 
Staatssekretär hat mit Schreiben vom 18. August 
1986 „nachdrücklich" gebeten, dem Bundesrech-
nungshof die Prüfung ab 8. September 1986 zu er-
möglichen. Der Bundesminister hat dem Bundes-
rechnungshof mit Schreiben vom 22. August 1986 
mitgeteilt, zum jetzigen Zeitpunkt sehe er keine 
Möglichkeit, „weitere Maßnahmen zu ergreifen, da 
die Bundesanstalt eine Entscheidung noch nicht ge-
troffen habe. Die Vorgehensweise der Bundesan-
stalt — die es für erforderlich hält, hinsichtlich der 
streitigen Rechtsfrage die Auffassung des Vorstan-
des in die Meinungsbildung einzubeziehen — sei 
mit Rücksicht auf die Selbstverwaltung dieser Kör-
perschaft zu akzeptieren". 

Aufsichtsrechtliche Maßnahmen hat der Bundesmi-
nister bisher nicht ergriffen, obwohl auch der Bun-
desminister der Finanzen ihn mit Schreiben vom 
28. August 1986 darum gebeten hat. 

13.8 

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 94 BHO ent-
scheidet allein der Bundesrechnungshof über Zeit 
und Art der Prüfung. Dies ist auch sachlich unbe-
dingt geboten, da sonst die zu prüfende Stelle sich 
prüfungsfreie Räume schaffen und überraschende 
Prüfungen ausschließen könnte. Diese Sach- und 
Rechtslage gilt auch gegenüber der Bundesanstalt 
als Selbstverwaltungskörperschaft. 

13.9 

Der Bundesminister hat dafür zu sorgen, daß der 
Bundesrechnungshof seine Prüfung bei der Bun-
desanstalt uneingeschränkt durchführen kann. 

Die Bundesanstalt sollte die rechtmäßige Prüfung 
durch den Bundesrechnungshof nicht weiter verzö-
gern. 

14 Zusammentreffen von Kriegsopferfürsorge- 
und Beihilfeleistungen 
(Kapitel 11 11) 

14.0 

Im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden Kriegs-
beschädigte und deren Hinterbliebene, die beam-
tenrechtliche Beihilfe erhalten, bei der Anstalts-
und Pflegeheimunterbringung finanziell besser ge-
stellt als die übrigen Berechtigten. 

14.1 

Um die dauernde Unterbringung pflegebedürftiger 
Personen in einer Anstalt oder einem Pflegeheim 
zu finanzieren, reichen wegen der gestiegenen Ko-
sten die eigenen Einkünfte meist nicht aus. Daher 
müssen zunehmend die Träger der Sozialhilfe oder 
der Kriegsopferfürsorge eingreifen. Den Betroffe-
nen verbleibt ein Geldbetrag zur freien Verfügung. 
In der Höhe dieses Betrages bestehen nach den 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes erhebli-
che Unterschiede. Da überwiegend Witwen betrof-
fen sind, wird die Problematik an ihrem Beispiel 
dargestellt. 

Wird eine Witwe wegen körperlicher oder geistiger 
Erkrankung in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder 
einem Pflegeheim untergebracht, so trägt in der Re-
gel die Sozialhilfe die Kosten, soweit die eigenen 
Einkünfte der Witwe nicht ausreichen. Dieser bleibt 
dann lediglich ein sogenannter Barbetrag als Ta-
schengeld von bis zu 180 DM monatlich. 

Handelt es sich um die Witwe eines Kriegsbeschä-
digten, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bun-
desversorgungsgesetz hat, so übernimmt die 
Kriegsopferfürsorge die die eigenen Einkünfte 
übersteigenden Kosten der Unterbringung. Die 
Witwe erhält neben dem Taschengeld in gleicher 
Höhe zusätzlich eine Witwengrundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz, die zur Zeit 507 DM be-
trägt. Insgesamt verbleiben ihr somit bis zu 687 DM 
zur freien Verfügung. Diese Regelung beruht auf 
der besonderen Fürsorge des Staates gegenüber 
den Kriegsopfern und ihren Hinterbliebenen. 

Handelt es sich bei der Unterzubringenden um die 
Witwe eines kriegsbeschädigten Beamten, die au-
ßerdem Anspruch auf Leistungen nach den „Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften des Bundes über 
die Gewährung von Beihilfen in Krankheits- und 
Todesfällen (Beihilfevorschriften)" hat, so verblei-
ben ihr über die Grundrente und das Taschengeld 
hinaus zusätzlich die oft nicht unerheblichen Bei-
hilfezahlungen. Die Beamtenwitwe kann nämlich, 
ebenso wie der Beamte selbst, innerhalb gewisser 
Grenzen die Kosten einer solchen Unterbringung 
bei der Beihilfe geltend machen. Diese Beihilfelei-
stungen bleiben bei der Kriegsopferfürsorge unbe-
rücksichtigt. Das führt in den von Vorprüfungsstel-
len aufgegriffenen Fällen dazu, daß diesen Witwen 
insgesamt bis zu rd. 1200 DM monatlich verbleiben. 
Bei den übrigen Beamtenwitwen wird dagegen die 
Beihilfe von den Trägern der Sozialhilfe zur Dek- 
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kung der Unterbringungskosten herangezogen; ih-
nen verbleibt in der Regel auch nur ein Taschen-
geld von bis zu 180 DM. 

Die Nichtanrechnung der Beihilfe bei der Kriegsop-
ferfürsorge beruht auf einem Rundschreiben des 
Bundesministers vom September 1980. Darin ver-
tritt er die Auffassung, daß Beihilfen nach den Bei-
hilfevorschriften nicht als Einkommen im Sinne 
der Kriegsopferfürsorge anzusehen und daher nicht 
auf deren Leistungen anzurechnen seien. 

14.2 

Durch die Nichtanrechnung der Beihilfezahlungen 
auf die Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden 
die kriegsbeschädigten Beamten und deren Hinter-
bliebene gegenüber anderen Berechtigten finanziell 
ungleich behandelt. Nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes läßt sich dies weder mit der beson-
deren Situation der Kriegsopfer und ihrer Hinter-
bliebenen noch mit den Besonderheiten der beam-
tenrechtlichen Versorgung begründen. Dem beson-
deren Opfer der Kriegsbeschädigten wird bereits 
durch die Grundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz Rechnung getragen. Beihilfeleistungen 
sollten daher bei der Kriegsopferfürsorge nicht an-
ders als im Sozialhilferecht behandelt und zur Dek-
kung der Unterbringungskosten herangezogen wer-
den. Dadurch könnten Bund, Länder und Gemein-
den jährlich insgesamt etwa 5 bis 10 Mio. DM ein-
sparen. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
gebeten, darauf hinzuwirken, daß zukünftig die Bei-
hilfe als Einkommen bei der Festsetzung der 
Kriegsopferfürsorgeleistung berücksichtigt oder 
daß die Beihilfe insoweit nicht mehr gewährt wird. 

14.3 

Der Bundesminister stimmt nunmehr grundsätz-
lich mit der Zielsetzung des Bundesrechnungshofes 
überein. Er hat mitgeteilt, nach dem Ergebnis sei-
ner Vorgespräche mit dem Bundesminister des In-
nern sehe dieser allerdings keine Möglichkeit, die 
betreffenden Beihilfevorschriften entsprechend zu 
ändern. Er beabsichtige nunmehr, unter Aufgabe 
seines bisherigen Rechtsstandpunktes, eine Rege-
lung herbeizuführen, wonach Beihilfen nach den 
Beihilfevorschriften als Einkommen bei der Fest-
setzung der Kriegsopferfürsorgeleistungen berück-
sichtigt werden sollen. Er habe vor, die Problematik 
mit den für die Kriegsopferfürsorge zuständigen 
obersten Landesbehörden zu erörtern. Im übrigen 
habe er den Bundesminister des Innern gebeten, 
die Gesamtproblematik auch in der Bund-/Länder-
Kommission für das Beihilferecht zu behandeln. 

14.4 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die vom Bundes-
minister eingeleiteten Maßnahmen. Er hält eine 
alsbaldige Entscheidung für erforderlich. 

15 Verjährung von Ansprüchen 
auf rückständige Beiträge in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
(Kapitel 11 13 Titel 656 01, 656 02) 

15.0 

Die Vollendung der Verjährung von Ansprüchen 
auf rückständige Beiträge wird von den meisten 
Rentenversicherungsträgern entgegen der seit dem 
1. Juli 1977 geltenden gesetzlichen Regelung von 
Amts wegen berücksichtigt. Dies führt zu Einnah-
meverlusten (Beitragsausfällen). Der Bundesmini-
ster nimmt dies hin, denn er hat eine einheitliche, 
dem Gesetz entsprechende Handhabung trotz Emp-
fehlung des Bundesrechnungshofes aus dem Jahre 
1979 bislang nicht sichergestellt. 

15.1 

Ansprüche der Rentenversicherungsträger auf Bei-
träge unterliegen der Verjährung (grundsätzlich 
nach vier Jahren). Die Vollendung der Verjährung 
beseitigt den Anspruch nicht, sie gibt jedoch dem 
Beitragsschuldner ein dauerndes Leistungsverwei-
gerungsrecht. Nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches muß der Schuldner sein Lei-
stungsverweigerungsrecht durch Einrede geltend 
machen, er muß sich darauf berufen. Das Bundesso-
zialgericht wandte diesen Grundsatz im Bereich der 
Sozialversicherung nicht an, sondern vertrat den 
Standpunkt, daß die Vollendung der Verjährung 
grundsätzlich von Amts wegen zu berücksichtigen 
sei. Durch das am 1. Juli 1977 in Kraft getretene 
Sozialgesetzbuch (SGB) ist die Verjährung neu ge-
regelt worden. Danach gelten für die Wirkung der 
Verjährung nunmehr die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches sinngemäß (§ 25 Abs. 2 
SGB IV). 

15.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes haben 
infolge dieser Neuregelung die Rentenversiche-
rungsträger nunmehr auch verjährte Ansprüche 
geltend zu machen und von deren Einziehung nur 
dann abzusehen, wenn der Beitragsschuldner sich 
auf die Einrede der Verjährung beruft. Dies haben 
auch die Aufsichtsbehörden der Rentenversiche-
rungsträger im Oktober 1977 anerkannt. Dennoch 
läßt es die Mehrzahl von ihnen unbeanstandet, daß 
die meisten Rentenversicherungsträger die Verjäh

-

rung  von Beiträgen nach wie vor von Amts wegen 
berücksichtigen. Neben der nicht ausreichenden 
Überwachung des Beitragsaufkommens (vgl. Nr. 10) 
ist dies eine weitere Ursache für Beitragsausfälle. 

15.3 

Der Bundesminister hatte Anfang 1978 den Auf-
sichtsbehörden und den Spitzenverbänden der Sozi-
alversicherungsträger mitgeteilt, diese „Auslegung" 
der neuen gesetzlichen Regelung erscheine nach 
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deren Wortlaut „vertretbar". Die „Versicherten" 
müßten jedoch auf die Möglichkeit der Einrede der 
Verjährung rechtzeitig hingewiesen werden. Dies 
ergebe sich aus dem im Sozialgesetzbuch veranker-
ten Anspruch auf Beratung (§ 14 SGB I). 

15.4 

Der Bundesrechnungshof hat dieser Auffassung wi-
dersprochen und den Bundesminister im Septem-
ber 1979 gebeten, im Einvernehmen mit den Auf-
sichtsbehörden sicherzustellen, daß nach der neuen 
Rechtslage verfahren wird. Nachdem es dem Bun-
desminister nicht gelungen war, eine einheitliche 
Auffassung der Beteiligten herbeizuführen, teilte er 
Mitte 1981 mit, daß die Klärung der Frage durch die 
Rechtsprechung abgewartet werden solle. Auf wei-
teres Drängen des Bundesrechnungshofes hat der 
Bundesminister schließlich auf ein beim Bundesso-
zialgericht in dieser Frage anhängiges Verfahren 
verwiesen, das in der zweiten Hälfte des Jahres 
1983 zum Abschluß kommen sollte. Mitte 1984 hat 
das Bundessozialgericht die Sache an das Landes-
sozialgericht zurückverwiesen und ausgeführt, daß 
die Frage der Beachtung der Verjährung für die 
Entscheidung ohne Bedeutung sei. 

15.5 

Der Bundesrechnungshof hält es für nicht mehr 
vertretbar, daß der Bundesminister es weiterhin un-
terläßt, die Aufsichtsbehörden bei der Durchset-
zung der im Jahre 1977 von ihnen gemeinsam getra-
genen Auffassung zu unterstützen. 

Hätte der Bundesminister in seinem Erlaß aus dem 
Jahre 1978 die Auffassung, daß die Verjährung der 
Ansprüche auf Beiträge nur noch auf Einrede und 
nicht von Amts wegen zu berücksichtigen sei, nicht 
nur als vertretbar, sondern als gesetzgeberische Ab-
sicht bezeichnet, so hätte er dadurch die Aufgabe 
der Aufsichtsbehörden wesentlich erleichtert. 
Hinzu kommt, daß — wie die Äußerung eines 
Spitzenverbandes der Sozialversicherungsträger 
zeigt — der Hinweis auf den Beratungsanspruch 
von den Versicherungsträgern als ausreichender 
Grund verstanden wird, verjährte Beitragsansprü-
ehe nicht geltend zu machen, da deren Durchset-
zung bei gleichzeitigem Hinweis auf die Möglich-
keit der Verjährungseinrede stets erfolglos sein 
wird. Im Ergebnis läuft dies auf eine Beachtung der 
Verjährung von Amts wegen hinaus. 

Das Verhalten des Bundesministers entspricht da-
mit nicht dem gesetzgeberischen Willen. 

15.6 

Der Bundesminister hat erwidert, der Vorwurf un-
terlassener Unterstützung der Aufsichtsbehörden 
sei nicht gerechtfertigt. Er habe im Jahre 1978 zu-
nächst einmal nur auf die neue Rechtslage hinge-
wiesen, ohne gleich an die Adressaten das aus-
drückliche Verlangen zu richten, dieser Rechtsauf-

fassung bei der Rechtsanwendung auch Geltung zu 
verschaffen. Er sei bemüht gewesen, eine einheitli-
che Rechtsauffassung bei allen Stellen, die die Ver-
jährungsvorschrift des § 25 SGB IV in Verbindung 
mit der Beratungspflicht nach § 14 SGB I auslegen 
und anwenden, herbeizuführen, um eine Rechtszer-
splitterung in diesem Bereich zu vermeiden. Aller-
dings ergebe sich aus der Beratungspflicht des Ver-
sicherungsträgers (§ 14 SGB I), daß dieser von Amts 
wegen verpflichtet sei, den Berechtigten über die 
ihm zustehenden Rechte zu unterrichten. Neben 
der Beratungspflicht obliege den Versicherungsträ-
gern zusätzlich eine Betreuungspflicht, aus der sich 
die Verpflichtung ergebe, den säumigen Beitrags-
zahler auf sein Gestaltungsrecht der Erhebung der 
Einrede und deren Wirkung für das Versicherungs-
verhältnis hinzuweisen. 

15.7 

Auch die weitere Stellungnahme des Bundesmini-
sters entkräftet die Beanstandungen des Bundes-
rechnungshofes nicht. Der Bundesrechnungshof 
hat den Bundesminister seit dem Jahre 1979 wie-
derholt auf die Notwendigkeit einer dem Gesetz 
entsprechenden Handhabung der Verjährungsvor-
schrift hingewiesen. Nach anfänglichen Versuchen 
ist der Bundesminister seit Mitte 1981 untätig ge-
blieben. 

Seine rechtlichen Ausführungen vermag der Bun-
desrechnungshof nicht zu teilen. Nach einhelliger 
Auffassung in Schrifttum und Rechtsprechung 
kann der Versicherungsträger beratend tätig wer-
den, wenn dazu ein konkreter Anlaß besteht, der 
sich normalerweise aus einem entsprechenden An-
trag oder einer Anfrage des Betroffenen ergibt. Der 
Versicherungsträger ist nicht verpflichtet, den Be-
rechtigten ohne einen derartigen Anlaß von Amts 
wegen über ihm zustehende Rechte zu beraten. Es 
handelt sich demnach grundsätzlich um eine „Hol

-

schuld". 

Der Bundesrechnungshof stimmt mit dem Bundes-
minister überein, daß dem Rentenversicherungsträ-
ger eine Betreuungspflicht obliegt. Jedoch besteht 
eine derartige Betreuungspflicht nur dem V e r s i-
cherten gegenüber; dieser aber ist in den bezeich-
neten Fällen nicht Beitragsschuldner. 

Schuldner sowohl für den Versicherten- als auch 
für den Arbeitgeberanteil des Beitrages ist der Ar

-

beitgeber, nicht der versicherte Arbeitnehmer. 
Über 95 v. H. der Pflichtversicherten sind Arbeit-
nehmer. Die Schutzinteressen der Arbeitnehmer 
gebieten es, die Verjährung nur nach Einrede des 
Beitragsschuldners zu berücksichtigen, zumal ein 
Teil der Arbeitgeber im Interesse der Versicherten 
bereit sein wird, Beiträge auch nach Verjährung zu 
entrichten. Säumige Beitragszahler sind im übrigen 
nicht schutzbedürftig. Es besteht kein Anlaß, sie zu 
Lasten der Versichertengemeinschaft bevorzugt zu 
behandeln. 

Unterläßt es der Arbeitgeber, den Beitragsanteil 
des Versicherten vom Lohn abzuziehen, so darf er 
den unterbliebenen Abzug grundsätzlich bei der 
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nächsten Lohnzahlung nachholen. Für weiter zu-
rückliegende Zeiträume kann der Arbeitgeber den 
Versicherten nicht mehr in Anspruch nehmen. Der 
Arbeitnehmer ist durch diese Regelung im Hinblick 
auf eine Nachforderung geschützt, der Arbeitgeber 
bleibt jedoch für den Gesamtbeitrag verpflichtet. 
Der Eintritt der Verjährung eines Beitragsan-
spruchs kommt somit nicht dem Arbeitnehmer, son-
dern dem Arbeitgeber zugute. 

Auf der anderen Seite haben nichtentrichtete Bei-
träge wegen fehlender Beitragszeiten für den Versi-
cherten regelmäßig nachteilige Folgen bei der künf-
tigen Rentenbemessung. Insofern besteht die be-
sondere Schutzwürdigkeit seines Interesses an der 
(Nach-)Entrichtung von Beiträgen über den vierjäh-
rigen Verjährungszeitraum hinaus. 

Überdies ist die einheitliche Rechtsanwendung al-
ler Rentenversicherungsträger anzustreben und bei 
der derzeit angespannten finanziellen Lage im Ren-
tenversicherungsbereich vorrangig darauf zu ach-
ten, daß die Einnahmen rechtzeitig und vollständig 
erhoben werden (§ 76 Abs. 1 SGB IV). 

Bei dieser Sach- und Rechtslage sollten die Renten-
versicherungsträger alle Maßnahmen unterlassen, 
die es den säumigen Zahlungspflichtigen ermögli-
chen, sich ihren Verpflichtungen endgültig zu La-
sten der Versicherten und der Versichertengemein-
schaft zu entziehen. 

15.8 

Der Bundesminister wird nunmehr ohne weiteres 
Zögern darauf hinwirken müssen, daß alle Renten-
versicherungsträger einheitlich und nach der ge-
setzlichen Regelung verfahren. 

Bundesminister für Verkehr 
(Einzelplan 12) 

16 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre; 
Abstufung von Bundesstraßen 

Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober 1984 — Druck-
sache 10/2223 Nr. 27.1 —. 

16.0 

Aufgrund der Bemerkungen 1984 ermittelte der 
Bundesminister 300 km Bundesstraßen, die insbe-
sondere nach dem Bau von Umgehungsstraßen ab-
zustufen sind Nach den Erhebungen des Bundes-
rechnungshofes wird der Bundesminister zusätzlich 
zu prüfen haben, ob weitere rd.  3 500 km Bundes-
straßen, die in unmittelbarer Nähe parallel zu Auto-
bahnen verlaufen, noch dem weiträumigen Verkehr 
dienen. 

16.1 

Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
die Auftragsverwaltungen häufig nicht darauf hin

-

wirken, daß Abschnitte von Bundesstraßen gemäß 
§ 2 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz alsbald nach 
Wegfall ihrer Klassifizierungsmerkmale — insbe-
sondere Ortsdurchfahrten nach dem Bau von Um-
gehungsstraßen — in die sich aus dem Landesrecht 
ergebende Straßenklasse abgestuft werden. 

Der Deutsche Bundestag hat die Bemerkung zu-
stimmend zur Kenntnis genommen und den Bun-
desminister aufgefordert, „durch Ausübung seines 
Weisungsrechts eine zügige Abstufung von Bundes-
straßen sicherzustellen" (Plenarprotokoll 10/148 
S. 11008 ff. i. V. m. Drucksache 10/3509 zu Nr. 27). 

Der Bundesminister hat gegenüber dem Rech-
nungsprüfungsausschuß die Gesamtlänge der zur 
Abstufung in Frage kommenden Bundesstraßen, 
die für den weiträumigen Verkehr entbehrlich 
seien und am 31. Dezember 1984 noch nicht abge-
stuft waren, mit 300 km angeben. Die Abstufungs-
verfahren seien in allen Fällen eingeleitet. 

16.2 

Der Bundesrechnungshof hat aufgrund seiner Er-
hebungen jedoch Zweifel, ob rd. weitere 3 500 km 
Bundesstraßen, die in unmittelbarer Nähe parallel 
zu Autobahnen verlaufen, noch dem weiträumigen 
Verkehr dienen. Er hat dem Bundesminister eine 
Liste mit 54 Einzelabschnitten zugeleitet, bei denen 
im Einzelfall zu prüfen ist, inwieweit die Vorausset-
zungen für ihre Einstufung nach § 1 Abs. 1 Bundes-
fernstraßengesetz entfallen sind, oder ob die Vor-
aussetzungen aus Gründen, die der Bundesrech-
nungshof nicht zu erkennen vermag, weiterhin vor-
liegen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, zumal der Bundesrechnungshof das 
Fernstraßennetz in den Ballungsräumen dabei 
nicht berücksichtigt hat. 

16.3 

Der Bundesminister hat den Ausführungen des 
Bundesrechnungshofes im Grundsatz zugestimmt. 
Er habe unabhängig von den Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes vor einiger Zeit Arbeiten 
zur Überprüfung des Bundesfernstraßennetzes 
auch unter dem Gesichtspunkt der parallel verlau-
fenden Bundesstraßen und Bundesautobahnen auf-
genommen. Bei den von ihm angegebenen 300 km 
Bundesstraßen, die bis zum 31. Dezember 1984 noch 
nicht abgestuft waren, handelte es sich nur um 
kurze Einzelabschnitte, die durch den Bau von Orts-
umgehungen, durch Trassenbegradigungen un d . 
ähnliches entbehrlich geworden seien. 

16.4 

Der Bundesminister wird sämtliche Streckenab-
schnitte, die parallel in unmittelbarer Nähe zu 
Autobahnen verlaufen, auf ihre Entbehrlichkeit als 
Bundesfernstraßen im einzelnen prüfen und bei 
den Auftragsverwaltungen — gegebenenfalls durch 
Ausübung seines Weisungsrechts nach Artikel 85 
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Abs. 3 GG — auf eine zügige Abstufung der ent-
behrlichen Straßenabschnitte hinwirken müssen. 

16.5 
Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter verfolgen. 

17 Geplanter Neubau der Bundesstraße 317 
im Raum Lörrach und Weil am Rhein 

17.0 

Im Raum Lörrach-Weil am Rhein soll die Bundes-
straße 317 — zum Teil auf schweizerischem Ho-
heitsgebiet — mit erheblichem Aufwand ausgebaut 
werden, obwohl sie nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes die Merkmale einer Bundesstraße 
nicht mehr erfüllt und abzustufen wäre. Für den 
Ausbau könnte der Bund allenfalls Finanzhilfen 
nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
bereitstellen.. 

17.1 

Die Bundesstraße 317 durchquert die Städte Lör-
rach und Weil am Rhein. Zwischen den beiden Städ-
ten verläuft sie auf einer Länge von 1,25 km über 
schweizerisches Hoheitsgebiet. Sie endet an der 
Bundesgrenze bei Hüningen. 

Für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in 
diesem Raum ist eine 4,1 km lange Straße geplant, 
die die Städte Lörrach und Weil am Rhein umgeht 
und südlich von Weil am Rhein an die B 3 an-
schließt. Sie soll auf einer Länge von rd. 750 m als 
sogenannte „zollfreie Straße" über schweizerisches 
Hoheitsgebiet geführt werden, so daß die zweima-
lige Grenzkontrolle entfällt. 

In einem im April 1977 zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik 
Deutschland geschlossenen Staatsvertrag, der sich 
auf den im Jahre 1852 zwischen dem Großherzog

-

tum  Baden und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft anläßlich der Weiterführung der badischen 
Eisenbahnen über schweizerisches Gebiet geschlos-
senen Vertrag beruft, hat die Schweiz der Bundes-
republik Deutschland den Bau, die Unterhaltung 
und den Betrieb einer öffentlichen Straße zwischen 
den Städten Lörrach und Weil am Rhein über 
schweizerisches Gebiet gestattet. 

Die Planfeststellung ist sowohl für das deutsche wie 
auch für das schweizerische Hoheitsgebiet rechts-
wirksam abgeschlossen. Die Verbindungsstraße ist 
im fortgeschriebenen Bedarfsplan als „vordringli-
cher Bedarf" bewertet und als „Überhang" darge-
stellt. Im Bundeshaushaltsplan 1986 ist eine Jahres-
rate von 2 Mio. DM für den Bau bereitgestellt. Bau-
aufträge wurden noch nicht erteilt. Die Gesamtko-
sten sind mit 74 Mio. DM veranschlagt. Ihre unge-
wöhnliche Höhe ergibt sich daraus, daß eine Brücke 
über den Fluß Wiese und ein Trogbauwerk entlang 
des rutschgefährdeten Tüllinger Hanges errichtet 
werden müssen. 

17.2 

Der Bundesrechnungshof hat gegen den Neubau 
dieser Straße Lörrach-Weil am Rhein als B 317 Be-
denken geltend gemacht, weil sie ihre Qualifikation 
als Bundesfernstraße verloren hat. Mit der Fertig-
stellung des leistungsfähigen Fernstraßenringes im 
Zuge der A 5-A 98-B 316, der den Raum Basel, 
Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden um-
schließt, dient sie ganz überwiegend dem Nahver-
kehr zwischen Lörrach und Weil am Rhein sowie 
zwischen diesen Städten und der schweizerischen 
Nachbarstadt Basel. Ein gewisser Ziel- und Quell-
verkehr, der als Teil eines weiträumigen Verkehrs 
zu betrachten ist, ist nicht auszuschließen. Er recht-
fertigt jedoch nicht die Einstufung als Bundesstra-
ße. 

17.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß nach seiner 
Ansicht die Maßnahme unverändert dringlich sei. 
Mit dem Neubau der B 317 werde eine entschei-
dende Verbesserung des Netzzusammenhanges 
der Bundesfernstraßen im Grenzraum Weil am 
Rhein-Lörrach erreicht, der zur Zeit durch den 
Grenzverlauf mit zwei Grenzübergängen gestört 
sei. Überdies werde die neue Straße die Verkehrs-
verhältnisse in den Ortsdurchfahrten Weil am 
Rhein mit einer 1980 gezählten Belastung von 
10 700 Kfz/24 Std. und Lörrach mit 12 500 Kfz/ 
24 Std. nachhaltig verbessern. 

Die bereits vorhandene Verbindung von der B 317 
aus dem Wiesetal über die A 98-A 5 mit dem Ziel 
Weil am Rhein, Basel und Frankreich werde wegen 
des Umweges und wegen der Steigung im Bereich 
der Anschlußstelle Lörrach vom Fernverkehr, ins-
besondere vom Schwerlastverkehr, nicht angenom-
men. Dagegen werde die B 317 durch den Wegfall 
der zweifachen Zollkontrollen zwischen Lörrach 
und Weil am Rhein für den Verkehrsteilnehmer at-
traktiver, so daß mit einer Zunahme des überörtli-
chen Verkehrs auf dieser Straße gerechnet werden 
müsse. Im übrigen werde das vorhandene Fernstra-
ßennetz durch den Neubau dieser Verbindungs-
straße weder geändert noch ergänzt, so daß inso-
weit eine Abstufung nicht in Frage käme. 

Der Bundesminister hat ferner auf das vom Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg am 27. No-
vember 1984 bestätigte Urteil des Verwaltungsge-
richts Freiburg vom 9. Juni 1983 verwiesen, wonach 
der fernstraßenrechtliche Charakter der neuen 
Teilstrecke schon damit angezeigt sei, daß sie die 
Ortsdurchfahrten einer bereits bestehenden Bun-
desstraße ersetze. Überdies sei der Netzzusammen-
hang mit dem Anschluß an die B 3 gewahrt. Ferner 
sei die zollfreie Straße dazu bestimmt, einem weit-
räumigen Verkehr zu dienen. 

Bei der Bedarfsplanfortschreibung 1985 sei die 
Maßnahme nicht mehr disponibel gewesen und in 
den sogenannten „Überhang" übernommen worden, 
weil ihre Baureife bis Ende 1985 ursprünglich zu 
erwarten gewesen wäre. 
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Auch die Auftragsverwaltung sei der Auffassung, es 
bedürfe keiner Überarbeitung der früheren Kon-
zeption, weil der Bundesgesetzgeber an dem im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen vom 30. Ja-
nuar 1970 festgelegten Vorhaben, außer dem Neu-
bau des Autobahnringes A 5-A 98 auch die durch 
diesen Ring verlaufende B 317 auszubauen, bei den 
Fortschreibungen in den Jahren 1975, 1980 und 1985 
festgehalten habe. 

Zudem hat der Bundesminister darauf hingewiesen, 
es dürfe auch der „moralische Anspruch" der Stadt 
Weil am Rhein gegen den Bund auf den Bau einer 
Umgehungsstraße nicht außer acht gelassen wer-
den. Außer für die A 5 habe die zwischen den Lan-
desgrenzen eingezwängte Stadt auch für den Bau 
der großflächigen Gemeinschaftszollanlage im 
Zuge der A 5 erhebliche Opfer bringen müssen. 

17.4 

Die Ausführungen des Bundesministers und der 
Auftragsverwaltung sind nicht geeignet, die Beden-
ken des Bundesrechnungshofes auszuräumen. 

Der Zusammenhang mit dem bestehenden Fern

-

straßennetz ist durch den Anschluß der B 317 an die 
A 98 über die Anschlußstelle Lörrach gegeben. Al-
lein für den Ziel- und Quellverkehr bedarf es keiner 
Einstufung als Bundesstraße. Die Hinweise auf den 
Umweg und auf die Steigungen auf der Verbindung 
über die A 98 und A 5 rechtfertigen den Neubau der 
B 317 ebensowenig. Die Autobahnen A 98 und A 5 
wurden gerade für die Aufnahme und Ableitung des 
Fernverkehrs unter Berücksichtigung moderner 
Trassierungselemente gebaut. Ihre Steigungen er-
reichen maximal 4 v. H. und liegen deutlich unter 
denen älterer Autobahnen. Die A 5 erschließt un-
mittelbar den Rheinhafen und das Industriegebiet 
Weil am Rhein. Im Zuge der A 5 wurde in den ver-
gangenen Jahren anstelle der unzureichenden 
Grenzabfertigungsanlage an der B 3 in Weil-Otter-
bach eine leistungsfähige Gemeinschaftszollanlage 
erstellt mit dem Ziel, über diese möglichst den ge-
samten grenzüberschreitenden Fernverkehr in die 
Schweiz im Raum Lörrach-Weil am Rhein abzu-
wickeln. 

Dagegen soll die neue Verbindungsstraße nur an 
die B 3 zwischen Weil am Rhein und der Bundes-
grenze, nicht aber an die A 5 angeschlossen werden. 
Sie erschließt damit den Rheinhafen und das Indu-
striegebiet nur unzureichend, so daß sie für deren 
Ziel- und Quellverkehr als Teil eines weiträumigen 
Verkehrs unbedeutend sein wird. 

Die Verkehrszählung aus dem Jahre 1980 kann 
nach Schließung des Autobahnringes A 5-A 98 
nicht mehr zur Begründung des Neubaus herange-
zogen werden. Der Bundesminister hat aufgrund 
der vom Bundesrechnungshof vorgetragenen Be-
denken die Auftragsverwaltung gebeten, die durch 
den Lückenschluß der A 98 veränderte Verkehrssi-
tuation im Raum Lörrach-Weil am Rhein durch 
eine Verkehrszählung zu überprüfen. Das Ergebnis 
liegt noch nicht vor. 

Abgesehen vom Ziel- und Quellverkehr im Raum 
Lörrach-Weil am Rhein kann sich ein weiträumi-
ger Verkehr dort nur grenzüberschreitend entwik-
keln. Der Bundesrechnungshof vermag nicht zu er-
kennen, daß eine erneute — insbesondere durch 
Schwerlastverkehr — zusätzliche Belastung des un-
zureichenden Grenzübergangs im Zuge der B 3 in 
Weil-Otterbach die Einstufung als Bundesstraße 
rechtfertigen kann. Es ist mit dem Grundsatz einer 
wirtschaftlichen Verwendung von Bundesmitteln 
auch nicht vereinbar, unmittelbar neben der lei-
stungsfähigen neuen Gemeinschaftszollanlage im 
Zuge der A 5 in Weil am Rhein eine weitere Zollab-
fertigung für den Schwerlastverkehr im Zuge der 
B 3 vorzuhalten. 

Auch die Berufung auf das Urteil des Verwaltungs-
gerichts Freiburg räumt die Bedenken des Bundes-
rechnungshofes nicht aus. Das Verwaltungsgericht 
hat gegenüber der planerischen Gestaltungsfreiheit 
der Verwaltung nur eine eingeschränkte Kontroll-
befugnis. Es hat daher die Rechtswirksamkeit des 
Planfeststellungsbeschlusses bestätigt, sah es aber 
nicht als seine Aufgabe an, „nachzuprüfen, ob das 
Vorhaben allgemein und in seinen Details unab-
weisbar notwendig ist". Mit einer so weitgehenden 
Überprüfung würden nach Darlegung des Verwal-
tungsgerichtes Wesen und Umfang der planeri-
schen Gestaltungsfreiheit einerseits und das zuläs-
sige Maß verwaltungsgerichtlicher Kontrolle ande-
rerseits verkannt. Um so weniger könne es Aufgabe 
des Verwaltungsgerichtes sein, die Wirtschaftlich-
keit des Vorhabens aus der Sicht des Trägers der 
Baulast der Bundesfernstraßen zu prüfen. 

Dies ist dagegen Aufgabe des Bundesrechnungsho-
fes, dessen Prüfungsbefugnis auch planerische Ent-
scheidungen der Verwaltung und ihre Zuarbeit für 
den Gesetzgeber in vollem Umfang umfaßt. 

Der Bundesminister hätte nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes die Maßnahme nicht ohne 
erneute Bedarfsprüfung bei der Bedarfsplanfort-
schreibung 1985 zur Aufnahme in den „Überhang" 
vorschlagen dürfen, weil sich die Merkmale für ihre 
Dringlichkeitsbewertung nach Fertigstellung des 
Fernstraßenringes A 5-A 98-B 316 völlig verändert 
haben. 

17.5 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß die 
B 317 zwischen der A 98 und der Bundesgrenze ge-
mäß § 2 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz abzustufen 
ist. 
Gegebenenfalls notwendige Verbesserungen der 
Verkehrsverhältnisse in den Städten Lörrach und 
Weil am Rhein sind nicht Aufgabe des Bundes als 
Träger der Baulast für Bundesfernstraßen. Der 
Bund beteiligt sich an derartigen Maßnahmen, in-
dem er den Ländern Finanzhilfen nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz gewährt. 
Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß die 
B 317 zwischen der A 98 und der Bundesgrenze ge-
mäß § 2 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz abzustufen 
ist. 
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18 Investitionen für Bundesfernstraßen, mit 
deren Bau aufgrund des fortgeschriebenen 
Bedarfplanes nicht oder nicht in naher 
Zukunft zu rechnen ist 

18.0 

Im Zusammenhang mit nicht mehr oder nicht in 
naher Zukunft auszuführenden Straßenbauvorha-
ben wurden mehr als 330 Mio. DM für Grunderwerb 
und die Errichtung von Bauwerken aufgewendet. 

18.1 

Das Netz der Bundesfernstraßen sollte — ausge-
hend davon, daß die Grenze der Verkehrsentwick-
lung in den Jahren 1985 bis 1990 erreicht sein wer-
de — in den Jahren 1971 bis 1985 nach einem Be-
darfsplan, der dem Gesetz über den Ausbau der 
Bundesfernstraßen vom 30. Juni 1971 beigefügt war, 
ausgebaut werden. Im Hinblick auf eine bedarfsge-
rechte Entwicklung des Fernstraßennetzes war der 
Bedarfsplan in drei Dringlichkeitsstufen gegliedert. 
Nach Ablauf von jeweils fünf Jahren war er der 
Verkehrsentwicklung unter Beachtung des Raum-
ordnungsgesetzes anzupassen. 

Geänderte politische Zielvorstellungen und vermin-
derte Finanzmittel für den Straßenbau führten bei 
den Fortschreibungen in den Jahren 1975 und 1980 
trotz weiter steigender Verkehrsmengen zu einer 
kritischeren Bewertung der Dringlichkeit und einer 
geringeren Einschätzung des Fernstraßenbedarfs. 
Bei der dem 2. Änderungsgesetz vom 25. August 
1980 vorausgegangenen Bedarfsprüfung wurden 
viele Maßnahmen gestrichen oder in eine geringere 
Dringlichkeitsstufe eingeordnet. 

Für die Sicherstellung einer zeitplangerechten und 
zügigen Durchführung der Baumaßnahmen, aber 
auch zur Ausnutzung angenommener Marktvortei-
le, hatten die Auftragsverwaltungen in einer Viel-
zahl von Fällen für ursprünglich vordringlich einge-
stufte Maßnahmen Grundstücke erworben und 
Bauwerke, z. B. Brücken und Straßendämme, erstel-
len lassen. 

Nach einer umfassenden Erhebung des Bundes-
rechnungshofes bei allen Auftragsverwaltungen 
wurden für den Erwerb von Grundstücken mehr als 
185 Mio. DM und für Bauwerke ohne Verkehrsbe-
deutung rd. 145 Mio. DM ausgegeben. Insgesamt 
wurden somit bei mehr als 150 Straßenbauvorha-
ben rd. 330 Mio. DM aus dem Bundeshaushalt für 
Streckenabschnitte investiert, die im Bedarfsplan 
des Jahres 1971 enthalten waren, mit deren Baube-
ginn aber nach der 2. überarbeiteten Fassung des 
Bedarfsplans des Jahres 1980 überhaupt nicht mehr 
oder nicht vor dem Jahre 1991 zu rechnen ist. 

18.2 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
gebeten, in Zusammenarbeit mit den Auftragsver-
waltungen baldmöglichst über die weitere Verwen-
dung der Grundstücke und der nicht genutzten 

Bauwerke zu entscheiden, um den finanziellen 
Schaden für den Bund möglichst gering zu halten 
und die Auftragsverwaltungen von Aufwand für die 
Verwaltung der entbehrlichen Grundstücke zu ent-
lasten. 

Er hat ihn darauf hingewiesen, daß sich der nach 
der 3. Überarbeitung vom Jahre 1986 an gültige Be-
darfsplan als Entscheidungsgrundlage dafür anbie-
tet, ob Grundstücke 

— wegen bald zu erwartender Baudurchführung 
zunächst von den Auftragsverwaltungen weiter 
zu verwalten, 

— vorübergehend dem zuständigen Bundesvermö-
gensamt zu übergeben, 

— von den Auftragsverwaltungen zu veräußern 
oder 

— auf Dauer dem Allgemeinen Grundvermögen 
des Bundes zuzuführen sind. 

18.3 

Der Bundesminister hat eine Überprüfung aller 
Einzelfälle unter Berücksichtigung der Ausführun-
gen des Bundesrechnungshofes zugesichert. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter verfolgen. 

Bundesminister der Verteidigung 
(Einzelplan 14) 

19 Einsatz von Firmenpersonal im Bereich 
der Bundeswehr 

19.0 

Die für Aufgaben des Bundes im Bereich der Bun-
deswehr eingesetzten Firmenkräfte könnten in er-
heblichem Umfang durch bundeseigenes Personal 
ersetzt werden, ohne die Funktionsfähigkeit der 
Truppe und der betroffenen Dienststellen zu beein-
trächtigen. Dadurch könnten Einsparungen bis zu 
45 Mio. DM jährlich erzielt werden. Der Bundesmi-
nister sollte über die von ihm schon eingeleiteten 
oder beabsichtigten Maßnahmen hinaus auch wei-
terhin um den Abbau der Firmenkräfte bemüht 
bleiben. 

19.1 

Bei Heer, Luftwaffe und Bundeswehrverwaltung 
sind laufend einige hundert, zeitweise nahezu 500, 
Firmenkräfte beschäftigt, zum Teil seit mehreren 
Jahren. Sie waren in den meisten Fällen in den 
Betriebsablauf eingegliedert und unterlagen dem 
Direktionsrecht der Bundeswehr. Manche der bei 
Instandsetzungstruppenteilen des Heeres einge-
setzten Firmenkräfte sind dort sogar schon zehn 
Jahre lang tätig. Die Inanspruchnahme des Firmen-
personals verursacht je Kraft jährlich Ausgaben 
von durchschnittlich 160 000 DM, im Einzelfall bis 
zu 300 000 DM, die überwiegend aus Materialbe-
schaffungs- und -erhaltungstiteln gezahlt werden. 
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19.2 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1983 
bis 1985 den Einsatz dieses Firmenpersonals ge-
prüft. Er hat den Bundesminister darauf hingewie-
sen, daß sich die laufenden Ausgaben bis auf höch-
stens 75 000 DM je Kraft jährlich verringern ließen, 
wenn statt der Firmenkräfte bundeseigenes Perso-
nal beschäftigt würde. Insgesamt könnten per Saldo 
Einsparungen bis zu 45 Mio. DM jährlich erzielt 
werden. Ferner hat er zu bedenken gegeben, daß 
eine völlige Eingliederung der Firmenkräfte in den 
Betriebsablauf mit den Vorschriften des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes nicht in Einklang stehe. 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, das Fir-
menpersonal alsbald so weit wie möglich durch ei-
genes Personal zu ersetzen. Firmenkräfte sollten 
im wesentlichen nur dann herangezogen werden, 
soweit es sachlich unvermeidbar ist oder wenn 
durch einen Kosten-Nutzenvergleich nachgewiesen 
wird, daß dies wirtschaftlicher ist. 

19.3 

Der Bundesminister hat erwidert, in vielen Fällen 
sei er genötigt gewesen, auf Firmenpersonal zu-
rückzugreifen, da eigenes geeignetes Personal nicht 
zur Verfügung gestanden habe. So seien insbeson-
dere beim Heer zahlreiche Waffensysteme in 
Dienst gestellt worden, die mit eigenen Kräften al-
lein nicht einsatzbereit gehalten werden könnten. 
Er habe dabei unter dem Zwang gestanden, „die 
Systeme innerhalb kurzer Zeit einzuführen, um der 
wachsenden Bedrohung zu begegnen". 

Er sei bemüht, die Firmenkräfte so weit und so bald 
wie möglich abzulösen. Einen Teil der im Bereich 
der Bundeswehrverwaltung tätigen Kräfte habe er 
bereits durch eigenes Personal ersetzt. Für die Be-
reiche des Luftwaffenunterstützungskommandos 
und des Materialamtes der Luftwaffe habe er zum 
Abbau der Firmenkräfte Dienstposten für bundes-
eigenes Personal vorgesehen. Für das Materialamt 
des Heeres werde er alsbald eine Entscheidung 
treffen. 

Außerdem bereite er Regelungen vor, wonach 
— entsprechend einer Anregung des Bundesrech-
nungshofes — beim Heer für die Einführungsbera-
tung komplexer neuer Waffensysteme bei der Indu-
strie ausgebildete Technische Offiziere eingesetzt 
werden sollten, wie das bei der Luftwaffe zum Teil 
bereits der Fall sei. 

Auf die Möglichkeit, Personalleistungen der Indu-
strie bei bestimmten Aufgaben in Anspruch zu neh-
men, könne jedoch — vor allem bei Aufgaben von 
begrenzter Dauer — auch in Zukunft nicht verzich-
tet werden. Dabei werde er in jedem Einzelfall die 
Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Wirt-
schaftlichkeit treffen. Der vom Bundesrechnungs-
hof vorgeschlagene Abbau des Firmenpersonals 
setze zudem voraus, daß für die durch Firmenkräfte 
zu erledigenden Aufgaben die erforderlichen Plan-
stellen/Stellen zur Verfügung stünden. In den Jah

-

ren 1984, 1985 und 1986 seien keine Planstellen/

-

Stellen zur Ablösung vorgesehen worden. Das gelte 
auch für den Entwurf des Haushaltsplans 1987. Die 
Verträge mit den Firmen, die ihr Personal zur Ver-
fügung stellen, habe er inzwischen so geändert, daß 
mögliche Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz vermieden würden. 

19.4 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die von dem Bun-
desminister zum Abbau des Firmenpersonals einge-
leiteten oder angekündigten Schritte. 

Der Bundesminister sollte auch weiterhin bemüht 
bleiben, die Zahl der Firmenkräfte zu vermindern, 
wenn dies wirtschaftlich ist. Unter dieser Voraus-
setzung bestehen keine Bedenken dagegen, daß Fir-
menkräfte für zeitlich begrenzte bundeswehreigen-
tümliche Aufgaben eingesetzt werden. Daueraufga-
ben des Bundes sollten jedoch durch Bundesperso-
nal erfüllt werden. Die dafür erforderlichen Plan-
stellen/Stellen sollten vornehmlich durch Umset-
zung innerhalb des Verteidigungshaushalts gewon-
nen werden. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter verfolgen. 

20 Bewachung von Einrichtungen der 
Bundeswehr 
(Kapitel 14 12 Titel 539 04) 

20.0 

Der Bundesminister hat sich zu spät und bisher nur 
teilweise mit Erfolg darum bemüht, den Aufwand 
für die Bewachung durch organisatorische und 
technische Maßnahmen zu verringern. Er soll die 
Wachbelastung der Soldaten dadurch senken, daß 
vermehrt technische Sicherungseinrichtungen zur 
Bewachung eingesetzt und die Stärken der Wachen 
auf einen sachgerechten Umfang zurückgeführt 
werden. Im Rahmen dieser Bestrebungen sollte der 
Wachdienst als Teil des Verteidigungsauftrags 
sinnvoll in die militärische Ausbildung eingefügt 
werden. 

20.1 

Der Bundesrechnungshof hatte im Jahre 1977 auf 
Wunsch des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages untersucht, inwieweit der zivile Wach-
dienst der Bundeswehr aus Kostengründen abge-
löst werden kann und vermehrt Soldaten zu Wach-
aufgaben heranzuziehen sind. 

Als Ergebnis der Prüfung wurde mit dem Bundes-
minister über eine Wachbelastungsquote von 4 v. H. 
der Mannschafts-Friedensstärke Übereinstimmung 
erzielt. Ferner empfahl der Bundesrechnungshof, 
u. a. nach entsprechenden Kosten-Nutzen-Betrach-
tungen automatische Gebäudeüberwachungsanla-
gen einzusetzen. 
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20.2 

Da der Bundesminister dieses Ergebnis nicht in 
dem gebotenen und möglichen Umfang organisato-
risch verwirklichte, überprüfte der Bundesrech-
nungshof erneut die Bewachungssituation in allen 
sechs Wehrbereichen. 

Der Bundesrechnungshof kam zu dem Ergebnis, 
daß durch den Einsatz von Soldaten statt einer 
Inanspruchnahme gewerblicher Unternehmen in 
dem zugesagten Rahmen jährlich insgesamt etwa 
75 Mio. DM eingespart werden könnten. Darüber 
hinaus stellte der Bundesrechnungshof u. a. fest, 
daß im nachgeordneten Bereich des Bundesmini-
sters Befehle und Erlasse häufig nicht beachtet und 
unterschiedliche, zum Teil überhöhte Bewachungs-
stärken vorgesehen wurden. Die Beratungskommis-
sionen für Bewachungsfragen, bestehend aus Ange-
hörigen der Wehrbereichskommandos, der Wehrbe-
reichsverwaltungen und des Militärischen Ab-
schirmdienstes, nahmen ihre Beratungs- und Kon-
trollaufgaben teilweise nur unzureichend wahr. 

Der Bundesrechnungshof empfahl erneut, techni-
sche Hilfsmittel zur Bewachung militärischer Lie-
genschaften und Objekte einzusetzen, um die Be-
wachungskosten — sie betragen insgesamt rd. 
1 Mrd. DM im Jahr — zu senken und die Wirksam-
keit der Bewachung zu erhöhen. 

20.3 

Der Bundesminister hat die Prüfungsergebnisse im 
Grundsatz anerkannt. Nach anfänglichen Wider-
ständen im nachgeordneten Bereich hat er 
sich — zumindest seit dem Jahre 1982 — intensiv 
bemüht, die Beanstandungen zu beheben. Er hat 
durch eine straffere Dienstaufsicht dafür gesorgt, 
daß die einschlägigen Erlasse und Befehle beachtet 
werden. Die Beratungskommissionen haben ihrem 
Auftrag entsprechend u. a. damit begonnen, die Be-
wachungsstärken zu überprüfen. 

Der Bundesminister hat ferner zwei Studien in Auf-
trag gegeben. Die eine Studie soll darüber Auf-
schluß geben, wie insbesondere angesichts des zu 
erwartenden Rückgangs an Wehrpflichtigen der 
Wachdienst in der Bundeswehr künftig zweckdien-
lich und wirksam organisiert werden kann. In der 
anderen Studie sollen vor allem Wege aufgezeigt 
werden, wie durch den Einsatz der modernen Tech-
nik der Schutz verbessert und die Bewachungsko-
sten verringert werden können. 

20.4 

Der Bundesrechnungshof hält es für richtig, daß 
der Bundesminister eine Klärung herbeiführt, 
meint jedoch, daß er beanstandete Mängel zu lange 
geduldet hat. Dadurch sind dem Bund vermeidbare 
Mehrausgaben entstanden. 

20.5 

Der Bundesminister sollte unabhängig von den ein-
geleiteten Maßnahmen dafür sorgen, daß Fehlent-
wicklungen und Versäumnisse, wie sie zwischen 
den Jahren 1977 und 1982 eingetreten sind, künftig 
vermieden werden. Er wird dabei den Wachdienst 
als Teil des militärischen Auftrags im Rahmen ei-
ner vertretbaren Dienstzeitbelastung angemessen 
zu berücksichtigen haben. In diesem Zusammen-
hang teilt der Bundesminister die Auffassung des 
Bundesrechnungshofes, daß die Bewachung nur ei-
ner von mehreren Faktoren der Dienstzeitbela-
stung ist. Entlastungsmöglichkeiten sind deshalb 
nicht ausschließlich in diesem Bereich zu suchen. 
Der Bundesminister hat darüber hinaus zugesagt, 
den Einsatz technisch-baulicher Sicherungsmaß-
nahmen voranzutreiben. 

21 Umbau der U-Boote Klasse 206 
in Klasse 206 A 
(Kapitel 14 18 Titel 554 02) 

21.0 

Der Bundesminister leitete Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Einsatzfähigkeit von U-Booten 
der Klasse 206 so spät ein, daß zum einen die einge-
planten Haushaltsmittel nicht mehr für den Umbau 
aller Boote ausreichten und zum anderen für Aus-
bildung, Ausbildungsanlagen, Materialerhaltung, 
Personal und Infrastruktur vermeidbare Mehraus-
gaben entstehen. 

Bei der vorgezogenen Beschaffung von Langläufer-
teilen wurden Vorauszahlungen zu hoch und zu 
früh gezahlt. 

21.1 

21.1.1 

Die in den Jahren 1973 bis 1975 gelieferten U-Boote 
Klasse 206 zeigten bereits bei dem Funktionsnach-
weis vor der Inbetriebnahme Mängel, die ihre Ein-
satzfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Da diese. 
kurzfristig nicht beseitigt werden konnten, wurden 
die Boote trotzdem in Dienst gestellt. Die dann vor-
genommenen Verbesserungen beseitigten die 
Mängel nur teilweise. Deshalb wurde im Jahre 
1977 — ein halbes Jahr nach Vorlage des Truppen-
versuchsberichts — der Antrag gestellt, eine Takti-
sche Forderung für den Umbau der U-Boote zu er-
arbeiten. 

Der Bundesminister billigte die Taktische Forde-
rung im Januar 1980. Ziel war es, eine „Kampfwert-
steigerung" zu erreichen. Die umgebauten Boote, 
die die Klassenbezeichnung 206 A erhielten, sollten 
insbesondere mit einem neuen Führungs- und Waf-
feneinsatzsystem ausgerüstet werden. Das Füh-
rungs- und Waffeneinsatzsystem sollte gemeinsam 
mit Norwegen entwickelt werden. Als sich heraus-
stellte, daß ein brauchbares System in dem für den 
Umbau geplanten Zeitraum nicht zur Verfügung 
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stehen würde, entschied der Bundesminister im 
Jahre 1982, auf die „Kampfwertsteigerung" zu ver-
zichten und nur noch Maßnahmen zur „Kampf-
krafterhaltung" der U-Boote zu treffen mit Schwer-
punkt bei der Beschaffung, dem Einbau und der 
Integration neuer Sonar- und Torpedofeuerleitanla-
gen. Dies sollte in den Jahren 1985 bis 1991 gesche-
hen. Da die für den Umbau der Boote vorgesehenen 
Haushaltsmittel zu diesem Zeitpunkt für alle Boote 
nicht ausreichten, wurde der Umbau auf nur 12 der 
18 U-Boote Klasse 206 beschränkt. 

21.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister die erforderlichen Maßnahmen zur 
Herstellung der Einsatzfähigkeit der U-Boote zu 
spät getroffen hat. Bereits das unbefriedigende Er-
gebnis des Funktionsnachweises hätte ihn veran-
lassen müssen, auf unverzügliche Feststellung 
sämtlicher Mängel und deren Beseitigung hinzu-
wirken. Auch die Taktische Forderung für den Um-
bau hätte früher erlassen werden können. 

Die Verzögerung des Umbaues und die dann beste-
hende Haushaltsmittelenge haben zu erheblichen 
Einschränkungen der Taktischen Forderung ge-
führt und überdies nur noch eine „Kampfkrafter-
haltung" bei 12 U-Booten statt der beabsichtigten 
„Kampfwertsteigerung` bei allen 18 U-Booten ge-
stattet. Trotz dieser Einschränkung übersteigt der 
Mehraufwand die ursprünglich vorgesehenen 
Haushaltsmittelansätze. Im einzelnen handelt es 
sich um folgenden Mehraufwand: 

Mindestens die ersten vier Bootsbesatzungen müs-
sen bei der Industrie ausgebildet werden, weil die 
Ausbildungsanlagen bei den Schulen nicht rechtzei-
tig zur Verfügung stehen. 

Durch den Umbau von nur zwölf Booten entsteht 
ein Nebeneinander zweier „Waffensysteme U-Boo-
te". Dies erfordert zusätzliche Infrastrukturmaß-
nahmen und zusätzliches Ausbildungspersonal. Das 
bedingt zudem zusätzliche logistische Maßnahmen. 
Die unterschiedliche Technologie der nebeneinan-
der zu betreibenden Waffensysteme führt außer-
dem zu personellen Engpässen. Der hohe Aufwand 
zur Herstellung und Erhaltung der Einsatzverfüg-
barkeit der sechs nicht umgebauten Boote bleibt 
bestehen. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
außerdem darauf hingewiesen, daß die Planung der 
Marine zu einer Destandardisierung führt. Wenn 
auch noch die U-Boote Klasse 211 zulaufen, müssen 
dann drei unterschiedliche Systeme gleichzeitig be-
trieben werden, wodurch die Ausbildung, die Mate-
rialerhaltung und die Logistik verteuert werden so-
wie die Bereitstellung geeigneten Personals er-
schwert wird. Die Folge wird ein erhöhter Haus-
haltsmittelbedarf sein. 

Der Bundesrechnungshof hält es für bedenklich, 
daß die ohnehin eingeschränkte Kampfkraft nur 
von 12 der 18 Boote gesichert wurde, zumal nach 
den Angaben des Bundesministers in seiner  Vor

-

lage an den Haushaltsausschuß vom Juni 1983 Er-
satz- und Austauschteile für einsatzwichtige Anla-
gen und Geräte der rest lichen Boote nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. 

Er hat dem Bundesminister ferner vorgehalten, daß 
wegen der eingetretenen Verzögerung nicht mehr 
alle Boote im Verbund mit einer Depotinstandset-
zung umgebaut werden können, obwohl dies aus 
Zeit- und Kostengründen in der Planung vorgese-
hen ist. Nur noch fünf Boote können im Rahmen 
der Depotinstandsetzung umgebaut werden. Bei 
den übrigen entstehen zusätzliche Liegezeiten mit 
erheblichen Mehrkosten. 

21.1.3 

Der Bundesminister hat eingeräumt, daß die we-
sentlichen Schwächen des Waffensystems U-Boote 
Klasse 206 durch die fehlende und zu späte System-
planung verursacht worden sind. Erst nach Vorlage 
des Truppenversuchsberichts seien die Schwächen 
des Waffensystems in vollem Umfang deutlich ge-
worden. Danach habe er erste Schritte zur Herstel-
lung der Einsatzfähigkeit unternommen und die Er-
arbeitung der Taktischen Forderung angeordnet. 

Die Konzeptarbeiten seien nach Billigung der Tak-
tischen Forderung unverzüglich angelaufen. 

Auf die Verwendung eines mit Norwegen gemein-
sam zu entwickelnden Führungs- und Waffenein-
satzsystems habe er verzichten müssen, da wegen 
der langwierigen Vertragsverhandlungen eine zeit-
gerechte Lieferung der Geräte entsprechend der 
Umbauplanung nicht mehr möglich gewesen sei. 
Deshalb sei der Terminplan nicht mehr zu erfüilen 
gewesen. 

Der Bundesminister hat ferner eingeräumt, daß der 
technische Anteil der Ausbildungsanlage Waffensy-
stem U-Boote 206 A und die dazugehörige Infra-
struktur nicht zeitgerecht realisiert werden können, 
so daß die Besatzungen der ersten vier Boote von 
der Industrie ausgebildet werden müssen. 

Als Ersatz für das ursprünglich geplante Führungs- 
und Waffeneinsatzsystem habe eine geeignete Tor-
pedofeuerleitanlage beschafft werden müssen. Erst 
nach der Auswahlentscheidung im März 1984 habe 
er das Ausbildungskonzept ausarbeiten und die Be-
schaffung der Ausbildungsanlage Waffensystem 
U-Boote 206 A vorbereiten können. 

Zur Materialerhaltung hat der Bundesminister 
nunmehr ausgeführt, die Versorgung der einsatz-
wichtigen Anlagen und Geräte im Führungs- und 
Waffeneinsatzbereich der nicht für den Umbau vor-
gesehenen Boote könne durch Ersatz- und Aus-
tauschteile aus den umzubauenden Booten sicher-
gestellt werden. Auch werde er durch Verschiebung 
der geplanten Depotinstandsetzung unter Zurück-
stellung bestimmter Materialerhaltungsmaßnah-
men versuchen, für das Umbauvorhaben ein günsti-
geres Verhältnis zwischen Depot- und Zwischenin-
standsetzungen zu erreichen. 
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21.1.4 

Der Bundesrechnungshof hält demgegenüber seine 
Ansicht aufrecht, daß eine rechtzeitige Planung den 
Umbau aller U-Boote Klasse 206 hätte sicherstellen 
müssen. Die Planung hätte schon vor dem Truppen-
versuchsbericht einsetzen müssen, spätestens als 
die Funktionsnachweise erhebliche Mängel der 
Boote aufzeigten. Bei der erst sieben Jahre nach 
Zulauf des ersten Bootes beschlossenen Neuent-
wicklung eines Führungs- und Waffeneinsatzsy-
stems gemeinsam mit Norwegen war voraussehbar, 
daß eine brauchbare Anlage auch für den im Jahre 
1985 vorgesehenen Umbau noch nicht zur Verfü-
gung stehen würde. 

Die jetzigen Ausführungen des Bundesministers 
zur Ersatzteilversorgung der nicht für den Umbau 
vorgesehenen Boote stehen im Gegensatz zu seiner 
ursprünglichen Darstellung in der Vorlage an den 
Haushaltsausschuß. Der Bundesrechnungshof hält 
die Ersatzteilversorgung auf diese Weise für nicht 
durchführbar. 

21.2 

Im Rahmen des geplanten Umbaus leitete der Bun-
desminister die Beschaffung von Sonaranlagen, 
Trainingssimulatoren sowie Lageerarbeitungs- und 
Waffeneinsatzanlagen ein. 

21.2.1 

Das Firmenangebot über die Lieferung der Sonar-
anlagen und der Trainingssimulatoren enthielt fol-
gende Zahlungsbedingungen: 

Unverzinsliche An- und Abschlagszahlungen 

— 5 v. H. des Vertragspreises, fällig bei Vertragsab-
schluß; 

— 10 v. H. des Vertragspreises, fällig acht Monate 
nach Vertragsabschluß; 

— 15 v. H. des Vertragspreises, fällig 20 Monate 
nach Vertragsabschluß. 

Die weiteren Zahlungen einschließlich der Umsatz-
steuer sollten nach Lieferung bzw. Leistungserbrin-
gung und Rechnungslegung erfolgen. 

Am 9. Februar 1984 wies der Bundesminister das 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 
(Bundesamt) an festzustellen, 

— ob eine Vorauszahlung an die Firma in Höhe 
von einem Drittel des Auftragswertes branchen-
üblich und noch im Jahre 1984 möglich sei, 

— ob die Firma mit einer solchen Regelung einver-
standen sei, 

— welche Konsequenzen sich dadurch für den Mit

-

telabfluß in den Folgejahren ergeben würden. 

Auf Anforderung legte die Firma dem Bundesamt 
ein neues Angebot auf der Grundlage einer unver

-

zinslichen Vorauszahlung in Höhe von 33 1 /3 v. H. 

vor. Der Angebotspreis betrug 121,98 Mio. DM. Ein 
weiteres Angebot der Firma schloß unter Einbezie-
hung von Nachträgen mit einem Preis von 127,114 
Mio. DM ab. Da dem Bundesminister nur Verpflich-
tungsermächtigungen in Höhe von 64,5 Mio. DM zur 
Verfügung standen, wurde für die Leistungen, die 
diesen Betrag überstiegen, in Höhe von 62,614 Mio. 
DM eine Option vereinbart, die unverzinslichen 
Vorauszahlungen jedoch in Höhe von einem Drittel 
des Gesamtwertes bemessen und gezahlt. 

21.2.2 

Zur Abgabe eines Angebots über die Lieferung von 
13 Lageerarbeitungs- und Waffeneinsatzanlagen 
forderte das Bundesamt zwei Firmen auf. Die Ent-
wicklung der Anlage war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen. Auch eine Einführungsgeneh-
migung lag dafür nicht vor. Der eine Anbieter, eine 
deutsche Firma (identisch mit der Bieterin des So-
nars), sah in seinem Angebot folgende unverzinsli-
che An- und Abschlagszahlungen vor: 

— 10 v. H. des Vertragspreises bei Vertragsab-
schluß; 

— 10 v. H. des Vertragspreises, fällig acht Monate 
nach Vertragsabschluß; 

— 10 v. H. des Vertragspreises, fällig 20 Monate 
nach Vertragsabschluß. 

Der andere Anbieter, eine amerikanische Firma, 
verlangte eine Anzahlung in Höhe von 30 v. H. 

Nachdem der Bundesminister das Bundesamt an-
gewiesen hatte, die wirtschaftlichen Vorteile einer 
unverzinslichen Vorauszahlung von 33 1 /3 v. H. fest-
zustellen, reduzierte der deutsche Anbieter auf die-
ser Grundlage den Angebotspreis um 912 000 DM, 
während der amerikanische keine Preisvorteile ein-
räumte. 

Daraufhin wurde der Auftrag an die deutsche 
Firma vergeben. 

Nach einer Erweiterung des Leistungsumfangs be-
trug der Gesamtpreis 97,593 Mio. DM. Da nur Ver-
pflichtungsermächtigungen über 49 Mio. DM zur 
Verfügung standen, vereinbarte das Bundesamt für 
die Leistungen, die diesen Betrag überstiegen, in 
Höhe von 48,593 Mio. DM eine Option. Die unver-
zinsliche Vorauszahlung wurde aber auch in diesem 
Fall mit 33 1/3 v. H. des Gesamtwertes berechnet und 
gezahlt. 

21.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Auftragnehmer in beiden Fällen ohne entspre-
chende Gegenleistung frühere und höhere Voraus-
zahlungen erhielt, als er benötigte und ursprünglich 
verlangt hatte. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
vorgehalten, er habe offensichtlich diese Voraus-
zahlungen geleistet, um bei anderen Vorhaben ver-
anschlagte, aber nicht benötigte Mittel für das Res- 
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sort nicht „verfallen" zu lassen. Da die vereinbarte 
Optionsregelung die Verpflichtung des Auftragge-
bers aus beiden Verträgen auf 113,5 Mio. DM be-
grenze, hätte die Vorauszahlung nur von diesem 
Betrag berechnet werden dürfen. Es seien 37,2 Mio. 
DM zuviel und ein Jahr zu früh gezahlt worden. 
Dadurch sei der Bundeshaushalt höher als erfor-
derlich und zu früh mit Ausgaben und Zinsen für 
Kredite belastet worden, die der Bund zur Deckung 
dieser Ausgaben aufwenden muß. Allein diese Zins-
differenz betrage mehrere Millionen DM. 

21.2.4 

Der Bundesminister hat erwidert, die Vorauszah-
lungen seien branchenüblich und durch besondere 
Umstände gerechtfertigt gewesen. 

Es träfe zwar zu, daß die ersten Angebote der deut-
schen Firma gestaffelte Vorauszahlungen vorsahen. 
Diese seien jedoch im Laufe der Vertragsverhand-
lungen von der Firma geändert worden. Somit seien 
der deutschen Firma keine höheren Vorauszahlun-
gen gewährt worden, als sie selbst gefordert habe. 

Auch hätten sich durch die Optionsregelung die 
vom Auftragnehmer zu erbringenden Vorleistun

-

gen, die die Vorauszahlung rechtfertigten, nicht ge-
ändert. Die auf den ersten Vertrag beschränkten 
Leistungen wären ohne die in der Option geregel-
ten Leistungen unvollständig und unbrauchbar ge-
wesen. Es handele sich daher auch nicht um eine 
Option im klassischen Sinne. 

Im übrigen entspreche das Vorgehen der allgemei-
nen Regelung, wie sie der Bundesminister in sei-
nem Vorauszahlungserlaß im Jahre 1964 getroffen 
habe. Dem Bund sei kein Schaden entstanden. 

Die Bestimmungen des damals gültigen Vorauszah-
lungserlasses seien am 1. April 1986 entsprechend 
den Forderungen des Bundesrechnungshofes geän-
dert worden. 

21.2.5 

Diese Einlassungen räumen die Beanstandungen 
des Bundesrechnungshofes nicht aus. Die geschil-
derten Umstände stellen keine Rechtfertigung da-
für dar, daß die Angebote der Firma über gestaf-
felte Voraus- und Anzahlungen, die auf ihren fi-
nanziellen Bedarf abgestimmt waren, abgelehnt 
und zum Nachteil des Bundes eine frühere und hö-
here Vorauszahlung angeboten wurde. Die gewähr-
ten Vorauszahlungen — insbesondere auf die Optio-
nen — entsprechen nicht der Vorauszahlungsrege-
lung aus dem Jahre 1964, von der die Firma bei 
ihren Angeboten ausgegangen war. Die Nachteile, 
die der Auftraggeber dadurch erlitten hat, überstei-
gen bei weitem den dafür eingeräumten Preisnach-
laß (Verstoß gegen §§ 34 Abs. 2 und 56 Abs. 1 BHO). 

21.3 

Der Bundesminister sollte prüfen, ob Bedienstete 
für den Schaden verantwortlich gemacht werden 
können. 

22 Entwicklung und Beschaffung eines neuen 
Landesystems für militärische Luftfahrzeuge 
(Kapitel 14 14, 14 19, 14 20 verschiedene Titel) 

22.0 

Der Bundesminister ließ seit dem Jahre 1968 ein 
neues Landesystem (SETAC) entwickeln und be-
schaffen, obwohl im NATO-Bereich und in der Zi-
villuftfahrt andere Landesysteme genutzt werden. 
Ihm war bekannt, daß das SETAC-System im Hin-
blick auf ein ab dem Jahre 1995 in der NATO zur 
Einführung vorgesehenes Mikrowellenlandesystem 
(MLS) nur eine Übergangslösung sein kann. 

Der Bundesminister hat seine ursprüngliche Ab-
sicht, mit dem neuen System alle Luftfahrzeuge der 
Bundeswehr und alle nationalen militärischen 
Flugplätze auszurüsten, aufgegeben, so daß jetzt an-
stelle von 88 nur noch 12 Flugplätze und anstelle 
von 10 Waffensystemen nur noch die Waffensy-
steme Tornado und Alpha-Jet damit ausgestattet 
werden sollen. Das hat u. a.  auch zur Folge, daß der 
Bundesminister zur Erfüllung der NATO-Forderung 
nach Interoperabilität die alten Landehilfen, die er 
ersetzen wollte, zusätzlich weiterbetreiben muß. 

Das inzwischen beschaffte Landesystem SETAC er-
füllt nicht die militärischen Forderungen und ist 
bis heute im praktischen Flugbetrieb nicht nutz-
bar. 

Es ist nicht dargelegt, daß den beträchtlichen Aus-
gaben in Höhe von mindestens 300 Mio. DM  ein 
angemessener Nutzen gegenübersteht 

22.1 

Ende der 60er Jahre leitete der Bundesminister die 
Entwicklung eines neuen Landesystems für militä-
rische Luftfahrzeuge ein. Dieses System mit der 
Bezeichnung SETAC sollte nach den militärischen 
Forderungen die unzureichenden operationellen 
Möglichkeiten der in der NATO als Standardverfah-
ren bisher genutzten Landesysteme verbessern, in-
dem es insbesondere 

— Präzisionsanflüge unter Wetterbedingungen zu-
läßt, die mindestens denen der international gel-
tenden Betriebsstufe II (eine nach horizontalen 
und vertikalen Sichtverhältnissen definierte Ka-
tegorie für Allwetterlandungen) entsprechen, 

— wählbare Anflüge aus jeder Richtung und Lan-
dungen auf allen Arten von Landeplätzen er-
möglicht sowie 

— für mobile Einsätze geeignet ist. 

Mit dem SETAC-System sollten die bisherigen 
Landehilfen ersetzt werden. Der. Bundesminister 
betrieb die Entwicklungsarbeiten auch deshalb, um 
das SETAC-System in einem Auswahlwettbewerb 
der NATO für ein neues Standardverfahren als 
deutschen Beitrag vorstellen zu können. Im Jahre 
1971 kam es zu einem NATO-Wettbewerb mit Proto-
typen aus Frankreich, Großbritannien und den 
USA. Dabei belegte das deutsche System den drit- 
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ten Platz. Entgegen der Absprache konnten sich die 
NATO-Partner nicht auf ein einheitliches System 
einigen. Im Jahre 1975 spezifizierten die zuständi-
gen NATO-Gremien ihre Forderungen an ein mili-
tärisches Landesystem. Zunächst sollten die Ent-
wicklungsarbeiten an dem zivilen Landesystem mit 
der Bezeichnung MLS abgewartet werden. Erst da-
nach sollten die militärischen Forderungen berück-
sichtigt werden, damit MLS sowohl zivil als auch 
militärisch genutzt werden kann. Die derzeitigen 
Planungen sehen die Einführung des MLS-Systems 
bei der NATO ab dem Jahre 1995 vor. 

22.1.1 

Der Bundesminister führte die Entwicklungsarbei-
ten an SETAC weiter und forderte im Mai 1975 die 
Aufstellung von 88 Bodenanlagen auf allen nationa-
len Militärflugplätzen in der Bundesrepublik 
Deutschland und die Beschaffung von rd. 1 450 
Bordgeräten zur Ausrüstung aller militärischen 
Luftfahrzeuge (einschließlich Hubschrauber). Das 
Gesamtsystem sollte ab dem Jahre 1978 genutzt 
und mindestens bis zum Jahre 1995 in Dienst gehal-
ten werden. 

22.1.2 

Noch vor Abschluß der Entwicklung nahm der Bun-
desminister eine erste Programmkürzung vor. Im 
März 1976 zog das Heer seine Bedarfsforderung zu-
rück. Im Frühjahr 1979 verzichtete die Luftwaffe 
auf den Einbau der Bordgeräte in ihre Transport-
flugzeuge und in die Hubschrauber; die Marine 
schloß sich dem Verzicht für ihre Hubschrauber 
Sea King an. 

Bei einer Überprüfung des Gesamtprogramms kam 
der Bundesminister im Jahre 1979 zu dem Ergebnis, 
daß aus finanziellen Gründen nur noch 570 Bordge-
räte für die Tornado- und Alpha-Jet-Flugzeuge so-
wie 12 Bodenanlagen für die ortsfeste Installation 
beschafft werden könnten. Dies sei notwendig, um 
insbesondere die Einsatzflexibilität des Waffensy-
stems Tornado sicherzustellen. 

22.1.3 

Obwohl alle Einzelkomponenten für das gekürzte 
SETAC-Vorhaben (Boden- und Bordgeräte, Ersatz-
teilgrundausstattung, Bodendienst- und Prüfgeräte 
usw.) ausgeliefert sind, wurden bisher nur zwei 
Flugplätze und die Alpha-Jet-Flugzeuge mit SETAC 
vollständig ausgerüstet. Alle übrigen Komponenten 
lagern noch im bundeseigenen Lager beim Geräte-
hersteller. 

Entwicklungs- und Fertigungsprobleme bei den 
Einzelkomponenten haben dazu geführt, daß das 
SETAC-System als Gesamtsystem noch immer 
nicht genutzt werden kann. Die volle Nutzbarkeit 
und Sicherheit des Gesamtsystems muß im prakti-
schen Betrieb noch nachgewiesen werden. Diese 
Nachweise sollen auf zwei Flugplätzen im Rahmen 
des operationellen Teils der Systemmusterprüfung 
erbracht werden. Die Arbeiten dazu wurden im Juli 

1984 aufgenommen; wann sie abgeschlossen wer-
den können, ist aufgrund von technischen, personel-
len und organisatorischen Schwierigkeiten noch 
nicht absehbar. Erst wenn die erforderlichen Nach-
weise erbacht sind, sollen die restlichen zehn Flug-
plätze und die Tornado-Flugzeuge endgültig mit 
SETAC-Geräten ausgerüstet werden. Die bisheri-
gen personalintensiven Landesysteme müssen 
auch dann noch daneben weiterbetrieben werden. 

22.1.4 

Für das Vorhaben SETAC hat das Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung bis Mitte 1985 Aus-
gaben in Höhe von 348,4 Mio. DM geleistet oder 
durch Verpflichtungen gebunden. Für die Ausrü-
stung der Tornado-Flugzeuge rechnet der Bundes-
minister mit zusätzlichen Ausgaben von 61,9 Mio. 
DM. Für Infrastrukturmaßnahmen auf den Flug-
plätzen hat er nach eigenen Angaben rd. 3,4 Mio. 
DM ausgegeben. Somit werden sich die Gesamtaus-
gaben für dieses System auf über 400 Mio. DM 
belaufen. 

22.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister an der Entwicklung und Beschaf-
fung von SETAC festgehalten hat, obwohl durch 
dieses nationale Landesystem die NATO-Forderung 
nach Interoperabilität nicht erfüllt werden kann 
und deshalb auch auf den mit SETAC ausgerüste-
ten Flugplätzen weiterhin die bisherigen aufwendi-
gen Landehilfen, die ersetzt werden sollten, betrie-
ben werden müssen. 

Da nicht absehbar ist, wann das inzwischen be-
schaffte SETAC-System voll genutzt werden kann, 
und da bis zur geplanten Einführung des neuen 
MLS-Systems ab dem Jahre 1995 nur wenige Jahre 
verbleiben, ist die zeitliche Nutzungsmöglichkeit 
des SETAC-Systems ohnehin erheblich einge-
schränkt. 

Auch erfüllt das SETAC-System, das nach Abschluß 
der Systemmusterprüfung nur von zwei Waffensy-
stemen und lediglich auf zwölf Flugplätzen genutzt 
werden kann, nicht die militärischen Forderungen. 
Landungen unter Wetterbedingungen der Betriebs-
stufe II werden erst nach neuen und teuren Infra-
strukturmaßnahmen auf den Flugplätzen sowie 
nach weiteren Änderungen an den Flugzeugen 
möglich sein. Der Einsatzwert des SETAC-Systems 
ist auch deshalb gemindert, weil der Bundesmini-
ster seine Absicht, mit SETAC Landeanflüge aus 
jeder Richtung und auf allen Arten von Landeplät-
zen durchzuführen, inzwischen aufgegeben hat und 
weil die SETAC-Bodenanlagen nur noch ortsfest ge-
nutzt werden sollen. 

Angesichts der noch verbliebenen Nutzungsmög-
lichkeiten ist nicht erkennbar, daß mit Hilfe des 
SETAC-Systems die Operationsmöglichkeiten der 
Einsatzflugzeuge erweitert werden können. 
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Schließlich hat der Bundesrechnungshof beanstan-
det, daß auch dieses Vorhaben nicht nach dem Pha-
senablauf des Rüstungsrahmenerlasses und seinen 
Durchführungsbestimmungen abgewickelt wurde. 
Danach hätte der Bundesminister bei jeder Phase 
entscheiden müssen, ob die Ziele der abgeschlosse-
nen Phase erreicht wurden und ob die ursprüngli-
chen Forderungen der Bedarfsträger hinsichtlich 
Leistung, Umfang und Zeit noch erfüllt werden kön-
nen oder ob das Vorhaben nicht zuletzt wegen der 
Kostensteigerungen hätte aufgegeben werden müs-
sen. Das hat der Bundesminister unterlassen. 

22.3 

In seiner Antwort hat der Bundesminister ausge-
führt, daß nicht feststehe, wann das MLS-System 
genutzt werden könne. Es sei deshalb nicht sicher, 
wie lange das SETAC-System benötigt werde. 
Ferner müsse berücksichtigt werden, daß die tech-
nischen Leistungsdaten von SETAC mit denen des 
künftigen Systems identisch seien, so daß alle mit 
SETAC gesammelten Erfahrungen darauf übertrag-
bar seien. 

Im übrigen hat der Bundesminister seine Auffas-
sung bekräftigt, daß SETAC Landungen bis zur ge-
forderten Betriebsstufe II ermögliche und daß es 
für den taktischen Einsatz geeignet sein werde. Da-
mit könnten die militärischen Forderungen erfüllt 
werden. Auch seien die zwölf Flugplätze flächen-
deckend über die Bundesrepublik Deutschland aus-
gesucht worden und umfaßten alle Tornado- und 
Alpha-Jet-Einsatzplätze. 

Schließlich hat der Bundesminister geltend ge-
macht, der Bundesrechnungshof habe in das Pro-
jekt SETAC auch die für die Streckennavigation 
erforderlichen MITAC-Geräte einbezogen, die ge-
sondert betrachtet werden müßten, da sie als Bord-
geräte in den Tornado- und Alpha-Jet-Flugzeugen 
— unabhängig von SETAC — unentbehrlich seien. 
Die Kosten für diese Geräte dürften nicht in die 
Gesamtkosten SETAC einbezogen werden. 

22.4 

Die Einlassungen des Bundesministers sind nicht 
geeignet, die Beanstandungen des Bundesrech-
nungshofes auszuräumen. 

Zu seinem Einwand, es sei heute noch nicht abseh-
bar, wann das MLS-System eingeführt werden kön-
ne, ist darauf hinzuweisen, daß bisher alle Planun-
gen von dem Jahre 1995 ausgehen. Da das kosten-
aufwendige SETAC-System selbst in seiner einge-
schränkten Betriebsweise bei weitem noch nicht 
einsatzfähig ist, kann dessen Verwendung nur für 
eine verhältnismäßig kurze Übergangszeit in Be-
tracht kommen. Nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes ist auch der vom Bundesminister er-
wartete Erfahrungsgewinn durch SETAC im Hin-
blick auf das neue System gering zu bewerten. 

Das Gesamtsystem SETAC mag zwar aufgrund der 
bisher bestätigten Leistungen der Einzelkomponen- 

ten eines Tages in der Lage sein, die militärischen 
Forderungen im wesentlichen zu erfüllen, wenn 
auch nur in der dargestellten stark eingeschränk-
ten Nutzungsmöglichkeit. Entscheidend ist, daß mit 
Hilfe des SETAC-Systems bis heute und auch auf 
längere Sicht Landungen unter den geforderten Be-
dingungen der Betriebsstufe II nicht durchgeführt 
werden können, weil die Einsatzfähigkeit im prakti-
schen Betrieb noch nicht nachgewiesen ist, die 
Mehrzahl der Flugzeuge für einen entsprechenden 
Betrieb noch nicht ausgerüstet und die infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen nicht definiert sind. 
Daher hat auch der Führungsstab der Luftwaffe im 
Oktober 1984 die Nutzung des SETAC-Systems auf 
die Betriebsstufe I beschränkt, die geringere Anfor-
derungen als die geforderte Betriebsstufe II stellt. 

Selbst wenn man dem Einwand des Bundesmini-
sters folgt, die Kosten für die MITAC-Geräte der 
Waffensysteme Alpha-Jet und Tornado dürften we

-

gen ihrer Unentbehrlichkeit für die Streckennavi-
gation nicht in die Gesamtkosten SETAC einbezo-
gen werden, so verbleiben immer noch Ausgaben in 
Höhe von mehr als 300 Mio. DM allein für das bis 
heute nicht einsetzbare SETAC-System. 

Angesichts aller bestehenden Einschränkungen der 
Nutzungsmöglichkeiten des SETAC-Systems ist 
nach Ansicht des Bundesrechnungshofes weiterhin 
nicht dargelegt, daß mit Hilfe dieser Landehilfe die 
Operationsmöglichkeiten der Einsatzflugzeuge er-
weitert werden können und daß den bisherigen 
Ausgaben ein angemessener Nutzen gegenüber-
steht. 

22.5 

Der Bundesminister wird künftig sicherstellen 
müssen, daß die Einzelkomponenten eines Systems 
erst dann beschafft werden, wenn die Truppenver-
wendbarkeit für das Gesamtsystem nachgewiesen 
ist. 

Das SETAC-System wird der Bundesminister im 
Rahmen einer kritischen Programmüberprüfung 
nach Leistung, Umfang, Zeit und Kosten neu darauf 
untersuchen müssen, ob die gegenüber den ur-
sprünglichen militärischen Forderungen wesentlich 
geänderten Verhältnisse noch die Fortsetzung des 
Programmes rechtfertigen. 

23 Innenausstattung eines 
Standortoffizierheimes 
(Kapitel 14 12 Titel 557 50) 

23.0 

Bei dem Umbau eines Gebäudes zu einem Stand-
ortoffizierheim ist entgegen der Weisung des Bun-
desministers, alle Möglichkeiten zu Einsparungen 
zu nutzen, die Innenausstattung teilweise unge-
wöhnlich aufwendig gestaltet worden. Der Bundes-
minister hat nicht ausreichend darauf hingewirkt, 
daß diese Weisung in vollem Umfang beachtet 
wird.  
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23.1 

Die Kosten für den Umbau (einschließlich Innen-
ausstattung) eines im 19. Jahrhundert erbauten Ge-
bäudes in Wilhelmshaven zu einem Standortoffi-
zierheim wurden in der Haushaltsunterlage-Bau-
(§ 24 BHO) mit rd. 1,4 Mio. DM — zu niedrig — ver-
anschlagt. Der Nachtrag enthielt Mehrkosten in 
Höhe von rd. 1,1 Mio. DM. Der Bundesminister 
erkannte diesen Nachtrag zwar an, erteilte je-
doch — in Übereinstimmung mit dem Bundesmini-
ster der Finanzen — Weisung, alle Möglichkeiten 
zur Erzielung von Einsparungen, insbesondere 
beim Innenausbau, auszuschöpfen. 

Die Bauverwaltung vereinfachte zwar einige in dem 
Nachtrag vorgesehene Ausführungen und verrin-
gerte dadurch die Kosten um rd. 280 000 DM, we-
sentliche Teile der Innenausstattung ließ sie jedoch 
sehr aufwendig herstellen. 

So wurden umfangreiche Wandvertäfelungen aus 
Mahagoni-Exclusiv-Täfelbrettern, teure Innentüren 
aus Mahagoni (Echtholz) altenglisch gebeizt sowie 
ein Raumteiler, eine Theke und ein stark profilier-
tes gegliedertes Rückbuffet aus demselben Material 
eingebaut. Für zahlreiche Beschläge und Bauteile 
wurde Messing verwendet. Das Haupttreppenhaus 
erhielt ein besonders kostspieliges Treppengelän-
der mit Messinghandlauf und Plexiglasausfachun-
gen. 

23.2 

Der Bundesrechnungshof hat die aufwendige Aus-
stattung wegen vermeidbar gewesener Mehrkosten 
und vor allem deshalb beanstandet, weil die Bau-
verwaltung die grundsätzliche Weisung des Bun-
desministers, Mittel einzusparen, zumindest nicht 
hinreichend berücksichtigt hat; durchaus zufrieden-
stellende gestalterische Lösungen wären auch mit 
weniger kostspieligen Materialien zu erzielen gewe-
sen. 

23.3 

Die für die Baumaßnahme zuständige Oberfinanz-
direktion hat dazu mitgeteilt, sie sehe Bauausfüh-
rung und Innenausstattung für dieses nach ihrer 
Einschätzung besondere Betreuungsgebäude — vor 
allem wegen der Vielzahl der Offizierheimberech-
tigten und der Funktion als internationale Begeg-
nungsstätte der Marine — als angemessen an. Sie 
hat zudem erklärt, man habe auch den Vorstellun-
gen und Wünschen der nutzenden Verwaltung ent-
sprochen. Darüber hinaus habe sie den Bundesmi-
nister über die vorgenommenen Einsparungen un-
terrichtet und  um  Weisung gebeten, falls er aus 
haushaltstechnischen Gründen eine weitere Redu-
zierung „unter die Grenze des Standards" für erfor-
derlich halte. Eine entsprechende Weisung sei nicht 
ergangen. 

23.4 

Der Bundesminister ist der Auffassung, er habe al-
les getan, um eine sparsame Verwendung der öf-
fentlichen Mittel sicherzustellen. Er habe sich nicht 
darauf verlassen, daß die Oberfinanzdirektion die 
Baumaßnahmen bereits kraft Gesetzes wirtschaft-
lich und sparsam ausführen werde, sondern die 
Bauverwaltung noch durch ausdrückliche Weisung 
angehalten, preisgünstige Ausgestaltungen bei die-
sem Umbau zu wählen. 

23.5 

Der Bundesrechnungshof vermag sich dieser Auf-
fassung nicht anzuschließen. Nachdem die Ober-
finanzdirektion um Weisung gebeten hatte, ob 
weitere Einsparungen verlangt würden, hätte der 
Bundesminister reagieren müssen, zumal er aus 
der ihm vorgelegten Nachtrags-Haushaltsunterla-
ge-Bau- den vorgesehenen Aufwand erkennen 
konnte. Fest steht, daß — auch auf Wunsch der nut-
zenden Verwaltung — das Offizierheim zum Teil 
erheblich aufwendiger als erforderlich ausgebaut 
worden ist. Der Bundesrechnungshof sieht hierin 
ein unwirtschaftliches, von der nutzenden Verwal-
tung beeinflußtes Handeln (vgl. Bericht des Bun-
desrechnungshofes gemäß § 99 BHO über häufige 
und wiederkehrende Mängel bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Bauaufgaben des Bundes 
im fachlichen Zuständigkeitsbereich der Bundesmi-
nister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
sowie der Verteidigung — Drucksache 10/3847 vom 
18. September 1985 —). 

23.6 

Der Bundesminister wird künftig durch ausrei-
chend genaue Weisungen sicherstellen müssen, daß 
die Bauverwaltung bei der Planung und Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen die Forderung nach einer 
sparsamen Verwendung öffentlicher Gelder unein-
geschränkt befolgt. Er wird im übrigen auch die 
nutzenden Verwaltungen anhalten müssen, bei der 
Äußerung ihrer Vorstellungen und Wünsche die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
genau zu beachten. 

24 Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits-
überlegungen bei der Aufstellung 
von Standardplanungen 
(Kapitel 14 12) 

24.0 

Standardplanungen für militärische Bauvorhaben 
enthalten teilweise zu aufwendige, unzweckmäßige 
oder unzutreffend bemessene bau- und betriebs-
technische Lösungen. Die dadurch entstehenden 
wirtschaftlichen Nachteile wirken sich besonders 
stark aus, weil sie bei jedem nach diesen Plänen 
ausgeführten Bauwerk auftreten. 
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24.1 

Für wiederholt zu errichtende Bauwerkstypen läßt 
der Bundesminister Standardplanungen aufstellen, 
die bei jedem Bauvorhaben dieser Art wiederver-
wendet werden. Dadurch wird angestrebt, die For-
derungen der Bedarfsträger zu vereinheitlichen, 
den Planungsaufwand zu verringern sowie die ent-
sprechenden Bauvorhaben schneller durchzufüh-
ren. 

24.1.1 

Der Bundesminister hat dem Bundesrechnungshof 
erklärt, daß Standardplanungen nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit un-
ter Berücksichtigung der Baunutzungskosten auf-
gestellt würden. Der Bundesrechnungshof hat bei 
Erhebungen zu besonders häufig verwendeten 
Standardplanungen festgestellt, daß diese Grund-
sätze nicht immer beachtet werden. 

24.1.2 

Für die Standardplanung „Fernwahlvermittlungs-
bauwerk" — mit geschätzten Baukosten von ins-
gesamt rd. 560 Mio. DM für etwa 65 Wiederholun-
gen — sind betriebstechnische Einrichtungen, ins-
besondere die raumlufttechnischen Anlagen, über 
den Bedarf hinaus bemessen und zu aufwendig ge-
plant worden. 

24.1.2.1 

Der Planung der Luftaufbereitung für die fernmel-
detechnischen Räume liegen unzutreffende Annah-
men über die Aufenthaltsdauer des Wartungsperso-
nals zugrunde. Zudem hat der Bedarfsträger höhere 
Forderungen an die zulässigen Raumlufttemperatu-
ren gestellt, als z. B. die Deutsche Bundespost in 
vergleichbaren Räumen zuläßt. Diese Ursachen 
führten zur Einrichtung eines zu aufwendigen Lüf-
tungsystems mit mechanischer Kühlung. 

24.1.2.2 

Für die unterirdischen Ersatzbetriebsräume ging 
die Standardplanung in ihren Anforderungen an 
die Raumlufttemperaturen sogar über die Forde-
rungen des militärischen Bedarfsträgers hinaus. 
Während die Militärische Infrastrukturforderung 
für das Personal lediglich die Beheizbarkeit dieser 
Räume verlangt hatte, legte die Standardplanung 
zusätzlich eine maximal zulässige obere Tempera-
turgrenze von  +26°C  fest, was den Einsatz einer 
Kühlanlage notwendig machte. Dadurch wurden 
für die nur im Übungs- und Alarmfall genutzten 
Ersatzräume bessere Raumluftbedingungen erfüllt 
als für die ständig benutzten Arbeitsräume im ober-
irdischen Bereich, die nicht gekühlt werden. 

24.1.2.3 

Darüber hinaus war die Regelung der Lüftungsan-
lagen zu aufwendig und das zentrale Kühlaggregat 
zu groß bemessen. Ferner sind wegen der vorgese-
henen Netzersatzanlage eine Notbeleuchtung und 

wegen der durch den Fernmeldebetrieb entstehen-
den Wärme eine verstärkte Wärmedämmung der 
unterirdischen Bauteile nicht erforderlich. 

24.1.2.4 

Der Bundesrechnungshof hat die gewählten techni-
schen Lösungen wegen zu hoher Investitions- und 
Folgekosten als unwirtschaftlich beanstandet. 

Der Bundesminister hat hierzu mitgeteilt, er habe 
die Beanstandung zu Nr. 24.12.3 bereits ausge-
räumt. Die Anregungen und Kritikpunkte hinsicht-
lich der Reduzierung der Anforderungen an die 
Raumlufttemperaturen werde er bei der aus ande-
ren Gründen — Umstellung auf neue digitale Fern-
meldevermittlungstechnik — ohnehin notwendigen 
grundlegenden Fortschreibung der Standardpla-
nung in seine Überlegungen einbeziehen. Die ho-
hen Anforderungen an die Raumlufttemperatur der 
unterirdischen Ersatzbetriebsräume seien von der 
Bauverwaltung seinerzeit als Ausgleich für die 
sonst ungünstigeren Arbeitsplatzverhältnisse (feh-
lende Sichtverbindung, künstliche Beleuchtung, 
niedrigere Wandtemperaturen, Bunkereffekt) ge-
wählt worden, um dem im Verteidigungsfall beson-
deren Anforderungen ausgesetzten Fernmeldeper-
sonal mit geringen Mehrkosten gute Raumluftver-
hältnisse zu gewähren; diese Lösung habe sich an-
geboten, weil die zur Luftkühlung und -entfeuch-
tung notwendigen Anlagen nach der ursprüngli-
chen Planung ohnehin vorhanden gewesen seien. 

Der Bundesminister hat aber inzwischen Weisung 
erteilt, daß künftig Fernwahlvermittlungsbauwerke 
ohne Kühlanlagen auszuführen sind. Die vom Bun-
desrechnungshof beanstandeten unnötigen Mehr-
kosten in Höhe von mehreren Millionen DM wer-
den dadurch vermieden. 

24.1.3 

Auch bei der Standardplanung für ortsfeste Versor-
gungseinrichtungen der Nachschubkompanien hat 
der Bundesrechnungshof eine Reihe von Einspa-
rungsmöglichkeiten aufgezeigt. Durch Verzicht auf 
abgehängte Decken, versetzbare Trennwände und 
elektrisch betriebene Rolltore sowie durch Einspa-
rung von nicht benötigten Krananlagen können er-
hebliche Ausgaben vermieden werden. Außerdem 
hat der Bundesrechnungshof den Bundesminister 
gebeten zu prüfen, ob bei bestimmten Hallentypen 
auf die nach der Standardplanung vorgesehenen 
Abgasabsauganlagen, Brandschutzwände, Wärme-
mengenzähler oder Ladeboxen für Gabelstapler 
verzichtet werden kann. 

Der Bundesminister ist auch diesen Anregungen 
überwiegend gefolgt; zu einem geringeren Teil sind 
seine Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. 

24.2 

Der Bundesminister wird verstärkt darauf hinwir

-

ken müssen, daß bei der Erarbeitung von Standard

-

planungen der Wirtschaftlichkeit baulicher und be- 
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triebstechnischer Lösungen besondere Bedeutung 
beigemessen wird, weil nicht sachgerechte Planun-
gen bei jedem danach errichteten Bauwerk erneut 
finanzielle Nachteile verursachen. 

Außerdem sollte sich der Bundesminister künftig 
bei derartigen Planungen bereits vorhandene Er-
fahrungen und Anforderungswerte anderer Res-
sorts für vergleichbare Bauwerke und betriebstech-
nische Anlagen — wie sie z. B. beim Bundesmini-
ster für das Post- und Fernmeldewesen für fernmel-
detechnische Räume vorliegen — zunutze machen. 

24.3 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten und nach Fortschreibung der 
Standardplanungen prüfen, ob und inwieweit seine 
Hinweise berücksichtigt worden sind. 

25 Kabinen und Einbausätze 
(Kapitel 14 15 Titel 554 01) 

25.0 

Der Bundesminister beschaffte in den Jahren 1977 
bis 1984 weit mehr neue Aufbauten (Kabinen) für 
Lastkraftwagen, als er zur Deckung des militäri-
schen Bedarfs in diesem Zeitraum benötigte. Au-
ßerdem stimmte er den Zulauf der Kabinen nicht 
mit der Entwicklung der dazugehörigen Einbau-
sätze ab. Infolge dieser Fehlplanungen lagerten 
Mitte 1984 über 60 v. H. der Kabinen im Werte von 
110 Mio. DM ungenutzt in Gerätedepots. 

Die meisten der bis zum Herbst 1982 beschafften 
Kabinen wiesen infolge von Konstruktionsmängeln 
erhebliche Korrosionsschäden auf. Zur Beseitigung 
eines Teils dieser Mängel hat der Bundesminister 
bisher etwa 6 Mio. DM ausgegeben. 

25.1 Beschaffung 

Der Bundesminister beschafft seit dem Jahre 1977 
Kabinen für Lastkraftwagen. Diese dienen als mo-
bile Arbeitsräume, in denen Geräte witterungsge-
schützt aufbewahrt und betrieben werden. Zu den 
Kabinen gehören Einbausätze, die im Baukasten-
prinzip zusammengesetzt werden. Bis zum Jahre 
1992 sollen in mehreren Losen rd. 14 000 Kabinen 
beschafft und mit Einbauten für rd. 270 unter-
schiedliche Verwendungsbereiche der Truppe zuge-
führt sein. 

25.1.1 

Mit Erlaß vom 10. September 1976 beauftragte der 
Bundesminister eine Koordinierungsgruppe aus 
Vertretern des Bundesamtes für Wehrtechnik und 
Beschaffung (Bundesamt) und der Teilstreitkräfte, 
die wirtschaftliche und zeitlich abgestimmte Ent-
wicklung und Beschaffung aller Kabinen und Ein-
bausätze sicherzustellen. Der Bundesminister 
schätzte in der Taktischen Forderung vom 31. Okto

-

ber  1977 den Zeitbedarf für die Entwicklung eines 
Einbausatzes auf 20 bis 36 Monate. 

Das Bundesamt deckte in den Jahren 1977 und 1978 
einen Vorabbedarf von 391 Kabinen und vergab am 
5. Mai 1978 den Auftrag für das erste Serienlos von 
1 203 Kabinen. 

Eine vom Heeresamt vorgenommene Überprüfung 
des Bedarfs an Kabinen ergab, daß die Stückzahl 
des ersten Loses um 302 Kabinen überhöht war. 
Das Heeresamt berichtete dem Bundesminister 
darüber am 12. Mai 1978. Der Bundesminister be-
mühte sich jedoch nicht, den Auftrag für das erste 
Los dem geänderten Bedarf anzupassen. 

Beim Zulauf der Kabinen des ersten Serienloses in 
der Zeit von März 1979 bis August 1981 waren noch 
keine Einbausätze entwickelt, die in die Kabinen 
hätten eingebaut werden können. Die Kabinen wur-
den deshalb in Gerätedepots zwischengelagert. 

Im Dezember 1979 schloß das Bundesamt einen Fol-
gevertrag über ein zweites Los mit einer Stückzahl 
von 3 567 Kabinen, die ebenfalls — und zwar weit — 
über dem vom Heeresamt ermittelten Bedarf lag. 
Auch diese Kabinen, die ab Juni 1981 ausgeliefert 
wurden, konnten nicht ausgerüstet werden und 
mußten zum größten Teil in Gerätedepots zwi-
schengelagert werden. 

Bis zum Juli 1984 waren insgesamt 4 698 Kabinen 
beschafft, wovon lediglich 1 608 Kabinen (34 v. H.) 
ausgerüstet an die Truppe übergeben werden konn-
ten. Die restlichen Kabinen im Wert von rd. 110 Mio. 
DM lagerten, zum überwiegenden Teil seit mehre-
ren Jahren, ungenutzt in Gerätedepots. 

25.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister das erste und das zweite Los nicht 
rechtzeitig dem verminderten Bedarf angepaßt hat 
und daß es ihm bis heute nicht gelungen ist, den 
Zulauf der Kabinen und Einbausätze zeitlich auf-
einander abzustimmen. Er hätte die ihm bekannte 
Entwicklungsdauer einplanen müssen. Die von ihm 
eingesetzte Koordinierungsgruppe war nicht in der 
Lage, das Vorhaben sachgerecht zu steuern. Nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes hatte der 
Bundesminister die Koordinierungsgruppe nicht 
mit den dafür erforderlichen Weisungskompeten-
zen gegenüber den Fachbereichen ausgestattet. 

Schon bei der Vergabe des ersten Loses war be-
kannt, daß die Einbausätze für die Kabinen nicht 
rechtzeitig entwickelt sein würden. Dies hätte der 
Bundesminister erst recht bei der Vergabe des 
zweiten Loses berücksichtigen müssen. 

Aufgrund seiner Fehlplanung hat der Bundesmini-
ster mehr Kabinen als erforderlich beschafft und 
dadurch vermeidbare Ausgaben verursacht. Er hat 
außerdem die meisten Kabinen zu früh beschafft 
und dadurch Haushaltsmittel eher als erforderlich 
ausgegeben. 
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25.1.3 

Der Bundesminister hat eingeräumt, daß die Zeit 
für die Entwicklung der Einbausätze zu gering an-
gesetzt worden sei. Er hat jedoch eingewendet, der 
zeitlich voneinander abweichende Zulauf der Kabi-
nen und Einbausätze sei nicht auf fehlende Wei-
sungsbefugnisse der Koordinierungsgruppe zurück-
zuführen. Bei der Einrüstung der Kabinen hätten 
sich mannigfaltige Probleme ergeben, die er vorher 
nicht erwartet habe, weil „die Kabine und die Ein-
bausatzteile rein technisch wenig komplex" seien. 

Auch habe sich der Bedarf der Truppe an Kabinen 
entsprechend den Planungsfortschreibungen bei 
den Vorhaben, für die Kabinen benutzt werden, 
häufig geändert. Deshalb habe er die vertraglich 
vereinbarten Stückzahlen des ersten und zweiten 
Loses erst gestreckt, als sich die grundsätzlichen 
Verzögerungen bei der Einrüstung zeigten. 

Wegen der Verzögerungen bei der Kabineneinrü-
stung habe er eine Option im Beschaffungsvertrag 
des zweiten Loses über weitere 1 674 Kabinen nicht 
ausgeübt und damit zumindest weitere Nachteile 
für den Bund vermieden. Bis zum 15. Oktober 1985 
habe er den Depotbestand an Kabinen auf 1 241 
Stück vermindert. Deren Einrüstung sei bis zum 
Jahre 1987 geplant. Den an die Truppe übergebenen 
Kabinen seien auch noch rd. 250 Kabinen hinzuzu-
rechnen, die sich bei Einrüstfirmen mit einer Ver-
weildauer von bis zu 18 Monaten befänden. Außer-
dem müsse ein gewisser Vorrat an Kabinen vorhan-
den sein, um kontinuierlich und wirtschaftlich ein-
rüsten zu können. 

Bei der Planung des künftigen Bedarfs werde er 
möglichen Verzögerungen bei der Einrüstung durch 
geringere Zulaufzahlen an Kabinen und durch eine 
vertraglich vereinbarte flexiblere Anpassung der 
Beschaffungen an den jeweiligen Kabinenbedarf 
vorbeugen. 

25.1.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß fehlende Weisungskompetenzen der Ko-
ordinierungsgruppe eine wesentliche Ursache dafür 
waren, daß die Einbausätze nicht zeitgerecht zur 
Verfügung standen. 

Es trifft zu, daß der Bundesminister die Option über 
weitere Kabinen nicht mehr ausgeübt hat. Auf-
grund der Verzögerungen bei der Entwicklung der 
Einbausätze und des geänderten Bedarfs wäre es 
jedoch angebracht gewesen, das gesamte zweite 
Los zurückzustellen. Damit wäre vermieden wor-
den, daß die Kabinen über mehrere Jahre unge-
nutzt in Depots standen. Selbst der verminderte De-
potbestand von über 1 200 Kabinen ist durch die 
Erfordernisse einer kontinuierlichen und wirt-
schaftlichen Einrüstung nicht gerechtfertigt. 

25.1.5 

Der Bundesminister sollte für eine beschleunigte 
Einrüstung der noch in den Depots lagernden Kabi

-

nen sorgen und sicherstellen, daß die weiteren Be-
schaffungen zeitgerecht abgestimmt verlaufen, um 
vorzeitige Ausgaben zu vermeiden. 

25.2 Konstruktion 

Der Bundesminister entschied sich im Jahre 1976 
nach einem Vergleich von Stahl-, Kunststoff- und 
Aluminiumkabinen für die in der Herstellung teuer-
ste Version aus Aluminium. Er begründete seine 
Entscheidung damit, die geforderte Nutzungsdauer 
von 15 bis 20 Jahren sei ohne Depotinstandsetzung 
nur in Aluminium-Bauweise zu erreichen. 

25.2.1 

Bereits nach einer Nutzungsdauer von vier bis fünf 
Jahren wurden im März 1982 Korrosionsschäden 
an doppelwandigen Bodenblechen von Kabinen 
festgestellt, deren Ausmaß bis zur Durchlöcherung 
reichte. Vom Bundesminister veranlaßte Untersu-
chungen ergaben, daß konstruktive Mängel die 
Schäden verursacht haben. Regen- und Kondens-
wasser, das infolge der mangelhaften Abdichtung in 
den doppelwandigen Kabinenboden eingedrungen 
war, hatte Chemikalien aus dem zur Wärmedäm-
mung eingebrachten und zwecks Flammschutz im-
prägnierten Schaumstoff ausgelöst. Dies führte zur 
Korrosion der Aluminiumbleche. 

Der Bundesminister veranlaßte nachträgliche Kon-
servierungs- und Abdichtmaßnahmen an 2 327 zwi-
schengelagerten, noch nicht eingerüsteten Kabinen 
und ab Herbst 1982 die Korrosionsschutzvorbe-
handlung der noch zu fertigenden Kabinen. Er hat 
hierfür 6 Mio. DM zusätzlich ausgegeben. 

Von einer Instandsetzung der bereits eingerüsteten 
Kabinen wurde bisher abgesehen. Hierfür wäre der 
vollständige Ausbau und die Neueinrüstung der 
Einbausätze erforderlich. 

Die Gesamthöhe des dem Bund entstandenen Scha-
dens ist derzeit noch nicht absehbar. 

25.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
Material und die Kabinen nicht ausreichend er-
probt worden sind. Nach den anerkannten Regeln 
der Technik sind Hohlräume mit Inspektions- bzw. 
Entwässerungsöffnungen zu versehen. Dies ist ins-
besondere dann erforderlich, wenn Öffnungen in 
der Innenwand vorhanden sind, durch die Wasser 
in die Hohlräume eindringen kann. 

Bei sachgerechter Erprobung wären diese Mängel 
vom Bundesminister rechtzeitig festgestellt wor-
den. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
zur Prüfung der Haftungsfrage aufgefordert. 

25.2.3 

Der Bundesminister hat hierzu ausgeführt, ein An

-

spruch auf Ersatz des durch die Korrosion entstan- 
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denen Schadens bestehe nicht. Die Entwicklungs-
und Herstellungsfirmen hätten zu Recht die Ein-
rede der Verjährung erhoben. Gewährleistungsan-
sprüche könnten somit nicht mehr geltend gemacht 
werden. Auch ein Anspruch gegenüber Angehöri-
gen des Bundesamtes wegen unzureichender Er-
probung sei nicht gegeben, da grobe Fahrlässigkeit 
nicht nachgewiesen werden könne. 

25.2.4 

Der Bundesminister wird sicherstellen müssen, daß 
künftig bei vergleichbaren Fällen durch eine ausrei-
chende und sachgerechte Erprobung derartige 
Schäden verhindert werden. Bei Abschluß künftiger 
Verträge sollte er auf für die Bundeswehr günsti-
gere Gewährleistungsfristen hinwirken. 

26 Schäden an Zweitaktmotoren durch 
Verwendung eines ungeeigneten 
Beimischöls 
(Kapitel 14 15 Titel 553 02 und 553 04) 

26.0 

Die Bundeswehr verwendete in den Jahren 1979 bis 
1983 ein für Zweitaktmotoren ungeeignetes Bei-
mischöl. Dadurch entstanden in zahlreichen Fällen 
erhebliche Motorschäden. 

26.1 

Der Bundesminister erteilte im Januar 1978 die 
Einführungsgenehmigung für ein hochlegiertes 
Mehrbereichsöl (0-236). Das Materialamt des Hee-
res (Materialamt) wies im Februar 1978 die Truppe 
an, das Mehrbereichsöl auch in Zweitaktmotoren zu 
verwenden. Den zuständigen Fachreferaten des 
Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung 
(Bundesamt) war bekannt, daß hochlegierte Öle in 
Zweitaktmotoren auf Dauer zu Schäden führen 
können. Bei Dauerlauferprobungen — schon im 
Jahre 1977 — hatte es darüber hinaus festgestellt, 
daß die Verwendung des Mehrbereichsöls als Bei-
mischöl für Zweitaktmotoren zu erheblich kürzeren 
Wartungsintervallen zwingt und es sich deshalb für 
die Truppe nicht eignet. Die Fachreferate des Bun-
desamtes kamen überein, den Materialämtern der 
Streitkräfte zu empfehlen, dieses Öl in Zweitaktmo-
toren nicht zu verwenden. Das Bundesamt behaup-
tet, diese Empfehlung den Materialämtern aller 
Streitkräfte zugeleitet zu haben. Die Absendung 
wurde jedoch nicht vermerkt. Auch war ein entspre-
chender Eingang bei den Materialämtern nicht fest-
zustellen. 

Im Mai 1981 wies das Bundesamt das Heeresamt 
und das Materialamt darauf hin, daß bei der Ver-
wendung des Mehrbereichsöls 0-236 die Wartungs-
intervalle der Zweitaktmotoren um die Hälfte ge-
kürzt werden müssen. Konsequenzen aus diesem 
Hinweis wurden jedoch nicht gezogen. 

Ein weiterer Hinweis des Bundesamtes auf die 
Nichteignung des Mehrbereichsöls für den Betrieb 
in Zweitaktmotoren vom Januar 1982 sowie die 
starke Zunahme der Schäden an diesen Motoren 
seit Verwendung des Mehrbereichsöls veranlaßten 
das Materialamt im Januar 1982, das Bundesamt 
aufzufordern, ein geeignetes Öl für Zweitaktmoto-
ren zu beschaffen. Das Bundesamt erteilte jedoch 
keine Weisung, daß das Mehrbereichsöl in Zwei-
taktmotoren nicht mehr oder nur bei verkürzten 
Wartungsintervallen verwendet werden dürfe. 

Im November 1982 unterrichtete das Bundesamt 
aufgrund eingehender Untersuchungen das Materi-
alamt von Schäden großen Ausmaßes an Zweitakt-
motoren infolge der Verwendung des Mehrbe-
reichsöls. Es führte u. a. aus: „Seit Einführung des 
Mehrbereichsöls 0-236 in die Bundeswehr häufen 
sich Meldungen über Schäden an 2-Takt-Ottomoto-
ren. Die Tendenz ist derzeit überproportional stei-
gend ... Wir stellen fest, daß diese Schäden in ei-
nem ursächlichen Zusammenhang mit dem als 
Mischöl verwendeten 0-236 zu sehen sind." 

Im Februar 1983 verbot das Materialamt, Zweitakt-
motoren mit dem Mehrbereichsöl 0-236 zu betrei-
ben. Die Schäden sind danach in erheblichem Um-
fang zurückgegangen. 

26.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Bundeswehr in der Zeit von 1979 bis 1983 Zweitakt-
motoren mit einem Beimischöl betrieb, gegen des-
sen Verwendung Bedenken bestanden. 

Die Schäden wären vermieden worden, wenn das 
Bundesamt seine Erkenntnisse über die Nichteig-
nung des Mehrbereichsöls als Beimischöl für Zwei-
taktmotoren unverzüglich im Jahre 1978 bekannt-
gegeben und das zuständige Materialamt daraufhin 
sofort die Verwendung in der Bundeswehr unter-
sagt hätte. 

26.3 

Der Bundesminister hat in seiner Stellungnahme 
vom Juli 1985 eingeräumt, daß die Bundeswehr das 
Mehrbereichsöl 0-236 in den Jahren 1979 bis 1983 
auch als Beimischöl für Zweitaktmotoren verwen-
det hat. Es sei jedoch zur Zeit der Einführung nicht 
bekannt gewesen, daß dieses 01 als Beimischöl für 
Zweitaktmotoren nicht geeignet ist. Die „negativen 
ersten Erfahrungen" aus Probeläufen im Bereich 
des Bundesamtes im Jahre 1977 seien Anlaß für 
weitere Untersuchungen gewesen. Gezielte „Motor-
befundungen" bei zwei Herstellerfirmen in den Jah-
ren 1979/1980 hätten die negativen Ergebnisse des 
Bundesamtes zunächst nicht bestätigt. Auch ein 
400-Stunden-Prüfstandlauf eines Motors habe keine 
entsprechenden Hinweise gebracht. Erst weitere 
Untersuchungen einer Motorenfirma und des Bun-
desamtes in den Jahren 1981/1982 hätten den Ver-
dacht verstärkt, daß Zweitaktmotoren bei der Ver-
wendung von Mehrbereichsöl nicht störungsfrei ar- 
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beiten. Das Materialamt habe deshalb im Februar 
1983 die Verwendung des Mehrbereichsöls in Zwei-
taktmotoren untersagt. 

Der Bundesminister hat die Auffassung vertreten, 
die vermehrt aufgetretenen Motorschäden seien 
nicht ausschließlich auf die Verwendung dieses Öls 
zurückzuführen. Eine konkrete Aussage könne er 
erst nach Abschluß des auf Veranlassung des Bun-
desrechnungshofes eingeleiteten Haftungsprü-
fungsverfahrens machen. 

In einer weiteren Stellungnahme vom April 1986 
hat der Bundesminister im Widerspruch zu seinen 
Einlassungen vom Juli 1985 ausgeführt, das Ö10-236 
sei nur im Jahre 1982 in Zweitaktmotoren verwen-
det worden. Im Jahre 1982 seien keine „Befundun-
gen" an Zweitaktmotoren vorgenommen worden, 
die erkennen ließen, daß die Verwendung des Öls 
0-236 ursächlich für Schäden gewesen sei. Es müsse 
davon ausgegangen werden, daß die Schadenshäu-
figkeit auf mehreren Faktoren beruhe. 

26.4 

Das Vorbringen des Bundesministers entkräftet die 
Kritik des Bundesrechnungshofes nicht. 

Die neue Behauptung des Bundesministers in sei-
ner Stellungnahme vom April 1986, das Öl 0-236 sei 
als Beimischöl nur im Jahre 1982 in Zweitaktmoto-
ren verwendet worden, wird durch Stellungnahmen 
des Materialamtes und der Wehrbereichsverwal-
tungen sowie durch Prüfungsfeststellungen des 
Bundesrechnungshofes bei der Truppe widerlegt. 
Danach wurde es — wie der Bundesminister zu-
nächst auch eingeräumt hatte — in der Zeit von 
1979 bis 1983 verwendet. 

Die Berufung des Bundesministers auf die „geziel-
ten Motorbefundungen" bei zwei Herstellern in den 
Jahren 1979/1980 entlastet ihn nicht, da die „befun-
deten" Motoren nicht mit dem Mehrbereichsöl 0-236 
betrieben worden sind. 

Das Ergebnis des 400-Stunden-Prüfstandlaufs ist 
wegen des dabei verwendeten besonderen Motor-
typs nicht auf andere Zweitaktmotoren übertrag-
bar. Es traten jedoch auch hierbei, wie sich aus den 
„Erprobungsabschlußberichten" des Bundesamtes 
aus dem Jahre 1977 ergibt, Ablagerungen auf, die 
bei anderen Motoren zu Ausfällen geführt hätten. 

Die Mitteilung des Bundesamtes an das Materi-
alamt vom November 1982 sowie die erhebliche Ab-
nahme der Schäden nach dem Verbot vom Februar 
1983 bestätigen den vom Bundesminister bestritte-
nen ursächlichen Zusammenhang zwischen der 
Verwendung des Öls und den entstandenen Schä-
den. 

26.5 

Der Bundesminister wird dafür zu sorgen haben, 
daß künftig die Fachreferate Erprobungsergebnisse 
und Erkenntnisse den Materialverantwortlichen 

rechtzeitig mitteilen und diese unverzüglich die mit 
den Fachreferaten abgestimmten erforderlichen 
Maßnahmen treffen. 

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 
(Einzelplan 25) 

27 Fachliche Beratung der nutzenden Behörden 
durch die Bauverwaltung 

27.0 

Die Bauverwaltung hat die nutzenden Verwaltun-
gen nicht immer rechtzeitig und ausreichend über 
wirtschaftliche Folgen der Forderungen zur Dek-
kung des Baubedarfs und über personelle und orga-
nisatorische Erfordernisse unterrichtet, die sich 
nach der Fertigstellung von Baumaßnahmen erge-
ben. Dadurch sind der Herstellungsaufwand und 
die Folgekosten unnötig erhöht worden; außerdem 
wurden Entscheidungen über das für den Betrieb 
der Bauten erforderliche Fachpersonal zu spät ge-
troffen. 

Der Bundesrechnungshof hält es für geboten, daß 
der Bauverwaltung ihre in den Richtlinien für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes vorge-
sehene Beratungspflicht nach Art und Umfang ver-
deutlicht wird. 

27.1 

Nach den Richtlinien für die Durchführung von 
Bauaufgaben des Bundes (RBBau) hat die Bauver-
waltung den Nutzer bereits bei der Aufstellung von 
Bauanträgen für große Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten fachlich über die Möglichkeiten zur 
Deckung des Baubedarfs zu beraten. Dies ist — vor 
allem bei neuartigen technischen Ausrüstungen 
nicht immer in dem für eine wirtschaftliche Nut-
zung erforderlichen Umfang geschehen. Die Bau-
verwaltung hat den Nutzern zwar erläutert, wie die 
von diesen gestellten Forderungen technisch erfüllt 
werden können. Sie hat es aber unterlassen, auf die 
erheblichen Kostenfolgen einzelner Forderungen 
hinzuweisen und günstigere Alternativen aufzuzei-
gen. 

So wurde bei der Biologischen Bundesanstalt in 
Braunschweig auf Drängen des Nutzers nachträg-
lich eine rechnergestützte Meß- und Regeltechnik 
für die raumlufttechnischen Anlagen in den Ge-
wächshäusern geplant und eingebaut. Die Kosten 
dieser Lösung betrugen mehr als das Zehnfache der 
zunächst für die Regelung veranschlagten und ge-
nehmigten Summe. Trotzdem wurden Notwendig-
keit und Nutzen nicht untersucht und dementspre-
chend keine ausreichend gesicherten Grundlagen 
für die Entscheidung des Nutzers geschaffen. 
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27.2 

Mit der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau-
hat die Bauverwaltung einen Vorschlag über das 
für den Betrieb der Anlagen erforderliche Personal 
auszuarbeiten. Auch diese Beratungspflicht wurde 
nicht immer ausreichend erfüllt. Vor allem bei Bau-
maßnahmen mit komplizierten und umfangreichen 
Installationen und betriebstechnischen Anlagen 
wurden die Nutzer zu spät darauf hingewiesen, daß 
für den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaft-
lichen Betrieb qualifiziertes Personal erforderlich 
sei. 

So ließ die Bauverwaltung hochwertige und kompli-
zierte rechnergestützte Meß- und Regelanlagen für 
die umfangreiche Betriebstechnik des Bundesar-
chivs in Koblenz einbauen, ohne den Nutzer über 
die dadurch bedingten personellen Konsequenzen 
für die Bedienung der Anlagen zu unterrichten. Der 
Nutzer, der nur einen Hausarbeiter für die Bedie-
nung vorgesehen hatte, wurde erst durch den Bun-
desrechnungshof auf die Notwendigkeit des Einsat-
zes qualifizierterer Fachkräfte hingewiesen. 

Beim Institut für Angewandte Geodäsie in Frank-
furt wurde der Bedarf an qualifizierteren Kräften 
erst erkannt, nachdem sich Schwierigkeiten beim 
Betrieb komplizierter raumlufttechnischer Anlagen 
ergeben hatten. 

Beim 2. Bildungszentrum der Bundesfinanzverwal-
tung in Münster war noch nach Fertigstellung des 
Rohbaus unklar, ob in begrenztem Umfang eigene 
Kräfte für die Instandhaltung eingesetzt und dem-
entsprechend Werkstätten eingerichtet werden soll-
ten, obwohl die Vielzahl der sanitären Einrichtun-
gen — mehr als 700 Duschen und die zahlreichen 
elektrotechnischen Geräte und Einrichtungen in 
den zwölf Hörsälen dies nahelegten. Die Bauver-
waltung hatte zwar Werkstätten wegen der umfang-
reichen Anlagen als notwendig angesehen, die da-
mit zusammenhängenden Fragen aber nicht weiter-
verfolgt, weil Zweifel aufgetreten waren, ob dies zu 
ihren Aufgaben gehöre. 

27.3 

Der Bundesrechnungshof führt die unzulängliche 
Beratung darauf zurück, daß die Bauverwaltung 
mitunter die Bedeutung dieser Aufgabe unter-
schätzt und zudem deren Umfang nicht erkannt 
hat; auch bei den Nutzern sind Zweifel aufgetreten, 
inwieweit eine Beratung in Anspruch genommen 
werden sollte. Der Bundesrechnungshof hat des-
halb den Bundesminister gebeten, der Bauverwal-
tung Art und Umfang ihrer in den RBBau allge-
mein beschriebenen Beratungspflicht zu verdeutli-
chen. 

27.4 

Der Bundesminister hat die Auffassung vertreten, 
im Falle des 2. Bildungszentrums der Bundesfi

-

nanzverwaltung sei dem Einsatz der betriebstechni

-

schen Anlagen einschließlich des erforderlichen 
Personals eine eingehende Problemerörterung vor-
ausgegangen; insofern könne nicht von einer unzu-
reichenden Information des Nutzers gesprochen 
werden. 

Der Bundesminister hat aber inzwischen zugesagt, 
der Bauverwaltung und den Nutzern gegenüber Art 
und Umfang der Beratungspflicht klarzustellen. 

27.5 

Der Bundesrechnungshof sieht die vom Bundesmi-
nister angekündigten Maßnahmen als dringlich an. 
Er hält die umfassende und gründliche fachliche 
Beratung der Nutzer über die Kostenfolgen ange-
strebter Lösungen und mögliche wirtschaftliche Al-
ternativen für besonders wichtig, damit dem Nutzer 
zutreffende Beurteilungsgrundlagen vermittelt und 
die Kosten schon während der Bedarfsermittlung 
günstig beeinflußt werden. Er sieht zudem die früh-
zeitige und zutreffende Unterrichtung der Nutzer 
über den durch technische Lösungen bedingten 
Personalbedarf als dringlich an, damit die personal-
wirtschaftlichen Auswirkungen rechtzeitig erkannt 
werden und ein ordnungsgemäßer, kostengünstiger 
Betrieb vorbereitet werden kann. Dies gilt in beson-
ders hohem Maße für Baumaßnahmen mit einem 
erheblichen Anteil an Installationen und betriebs-
technischen Anlagen sowie für solche, bei denen 
neuartige Techniken eingesetzt werden sollen, de-
ren Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Nutzer nicht ohne weiteres zu beurteilen vermag. 

27.6 

Der Bundesminister wird die zugesagte Klarstel-
lung gegenüber der Bauverwaltung alsbald vorzu-
nehmen haben. 

28 Weiterentwicklung des Wohnungs- und 
Städtebaues durch Studien und 
Untersuchungen sowie durch 
Modellvorhaben, Versuchs- und 
Vergleichsbauvorhaben 
(Kapitel 25 03 Titelgruppe 02; ab Haushaltsjahr 
1985 Kapitel 25 02 Titelgruppe 04) 

28.0 

Der Bundesrechnungshof hat schwerwiegende 
Mängel bei der Bewilligung und der Abwicklung 
der Modellvorhaben festgestellt. Der mit den Haus-
haltsmitteln beabsichtigte Zweck ist nicht erreicht 
worden. Die Modellversuchsförderung sollte daher 
in der gegenwärtigen Form und in dem gegenwärti-
gen Umfang nicht fortgeführt werden. 

28.1 

Die Ausgaben für die Weiterentwicklung des Woh

-

nungs- und Städtebaues durch Studien und Unter- 
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suchungen sowie durch Modellvorhaben, Versuchs- 
und Vergleichsvorhaben (Modellvorhaben) sind für 
Maßnahmen ressortzugehöriger Forschung be-
stimmt. Die Maßnahmen sollen der Gewinnung 
neuer, durch praktische Anwendung abgesicherter 
Erkenntnisse auf dem Gebiet des Wohnungswesens 
und des Städtebaues dienen, die für Ressortzwecke 
benötigt und verwendet werden. 

Der Bundesminister hat seit dem Jahre 1980 ge-
meinsam mit den Ländern Forschungsthemen fest-
gelegt, zu denen die Länder Anträge auf Förderung 
von Maßnahmen des Wohnungs- und Städtebaues 
stellen können. In den Jahren 1980 bis 1985 bewil

-

ligte der Bund den Ländern hierfür Darlehen und 
Zuschüsse in Höhe von jährlich zwischen 32 Mio. 
DM und 68,5 Mio. DM. Er beteiligte sich an Tausen-
den von Einzelobjekten mit Festbeträgen von 
28 000 DM bis 50 000 DM je Wohneinheit oder mit 
bis zu 50 v. H. der förderungsfähigen Kosten bei 
städtebaulichen Maßnahmen. 

Der Bundesrechnungshof hat zahlreiche im Zeit-
raum von 1967 bis 1985 vom Bundesminister geför-
derte Einzelvorhaben dahin gehend geprüft, ob 
die Haushaltsmittel zweckentsprechend und wirt-
schaftlich verwendet worden sind. Besonderes 
Schwergewicht hat der Bundesrechungshof der 
Frage beigemessen, ob und gegebenenfalls inwie-
weit der Bundesminister die durch die Förderung 
erzielten Ergebnisse ausgewertet und umgesetzt 
hat (Erfolgskontrolle). Zu den in den Jahren 1982 
und 1983 abgeschlossenen, in den Vorjahren mit rd. 
223 Mio. DM geförderten Vorhaben hat der Bundes-
minister Erhebungsbögen ausgefüllt, die mit ihm 
ergänzend erörtert wurden. 

28.2 Allgemeine Feststellungen 

Der Bundesrechnungshof hat bei den geprüften 
Vorhaben festgestellt, daß 

— die Mittel nicht zweckentsprechend, d. h. zur Ge-
winnung von Erkenntnissen für Ressortaufga-
ben des Bundesministers verwendet, 

— die durch die Modellvorhaben angestrebten Er-
kenntnisse noch nicht einmal erkennbar ander

-

weitig — durch Länder, Gemeinden und Bauträ-
ger — umgesetzt, 

— die Anzahl der geförderten Vorhaben sowie die 
Höhe der Förderungsbeträge nicht nach sach-
lichen Gesichtspunkten festgesetzt 

worden sind und 

— sich der Bundesminister bei den Vorhaben keine 
oder unzulängliche Kostenberechnungen und 
Abrechnungen vorlegen ließ. 

28.2.1 

Der Bundesminister konnte weder anhand der För-
derungsakten noch in den vom Bundesrechnungs-
hof erbetenen Erhebungsbögen oder in den mündli-
chen Erörterungen dartun, für welche Ressortauf-
gabe, z. B. für die Gesetzgebung oder für den  Ab

-

schluß von Verwaltungsvereinbarungen über die 
Gewährung von Finanzhilfen, die Ergebnisse der 
Modellvorhaben konkret benötigt und verwendet 
wurden. Es war noch nicht einmal ersichtlich, ob die 
Ergebnisse einzelner Vorhaben wenigtens auf Maß-
nahmen Dritter — z. B. von Ländern, Gemeinden 
oder Bauherren — übertragen worden sind. Häufig 
handelte es sich um Vorhaben, die so sehr auf örtli-
che Gegebenheiten abgestellt waren, daß eine Über-
tragbarkeit von vornherein ausgeschlossen war. In 
anderen Fällen waren die Kosten der Vorhaben zu 
hoch, um sie als modellhaft ansehen zu können. 
Auch lagen vielfach schon ausreichende Erkennt-
nisse vor, so daß neue Erkenntnisse nicht mehr zu 
vermitteln waren. 

28.2.2 

Der Bundesminister hat eingewandt, bei der Umset-
zung der aus den Vorhaben gewonnenen Erkennt-
nisse gehe es nicht um eine bestimmte formali-
sierte Form unmittelbarer Ergebnisumsetzung ei-
nes jeden einzelnen Bauvorhabens. Das einzelne 
Vorhaben sei vielmehr als Bestandteil des übergrei-
fenden Forschungsfeldes und seiner Untersu-
chungskonzeption zu werten. Erst in der Gesamt-
schau der regionalen, planerischen, sozialen und 
ökonomischen Rahmenbedingungen werde der 
grundlegende Beitrag des einzelnen Vorhabens 
deutlich. Die Erkenntnisse flössen fortlaufend in 
die Arbeiten des Ministeriums ein und beeinflußten 
die politische Diskussion. Aktualisierung des Er-
kenntnisstandes und Vertiefung des Wissenshinter-
grundes seien dabei unerläßlich. 

Mit derart allgemeinen Ausführungen vermag der 
Bundesminister nicht den für eine zweckentspre-
chende Mittelverwendung erforderlichen Nachweis 
zu führen, welchen Beitrag zu seinen konkreten, 
durch die eng begrenzten Zuständigkeiten des Bun-
des beim Wohnungs- und Städtebau beschriebenen 
Ressortaufgaben jedes einzelne Vorhaben, aber 
auch jedes Forschungsthema leisten sollte und wel-
chen Beitrag es tatsächlich geleistet hat. 

28.3 Einzelmaßnahmen 

28.3.1 

Mit einem Stadthauskonzept wollte der Bundesmi-
nister nachweisen, daß es möglich sei, auf kleinen 
innerstädtischen Grundstücken Häuser mit zwei 
bis vier Wohnungen als Eigentumsmaßnahmen im 
öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau für 
breite Schichten der Bevölkerung zu errichten. Er 
förderte in den Haushaltsjahren 1977 bis 1982 rd. 
600 Wohneinheiten mit über 26 Mio. DM. 

28.3.1.1 

Bei vier in verschiedenen Städten errichteten 
Stadthausanlagen mußten die ursprünglich in Höhe 
von 30 000 DM je Wohneinheit vorgesehenen Bun-
desmittel auf 50 000 bis 65 000 DM je Wohneinheit, 
d. h. auf bis zu 130 000 DM je Stadthaus, erhöht wer-
den, um die Finanzierung der Objekte zu sichern. 
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Neben den erhöhten Bundesmitteln setzten die 
Länder teilweise über die höchstmögliche Landes-
förderung hinaus zusätzliche eigene Mittel ein. In 
einer Anlage von 36 Stadthäusern mit Gesamtko-
sten von bis zu 821 000 DM je Stadthaus stand mehr 
als ein Drittel der Häuser länger als 1 1/2 Jahre leer. 
Für eines dieser Häuser wurden bei Gesamtkosten 
von 800 000 DM 744 000 DM an Subventionen ge-
währt. 

Eine Folge dieser hohen Kosten war, daß Stadthäu-
ser auch an Bewerber verkauft wurden, deren Ein-
kommen die zulässigen Grenzen für den öffentlich 
geförderten sozialen Wohnungsbau um bis zu 
194 v. H. überstieg. Der Preisnachlaß nach dem ehe-
maligen Grundstückverbilligungsgesetz in Höhe 
von 30 v. H. wurde auch Käufern gewährt, die nicht 
mehr zu dem Kreis der Berechtigten gehörten. 

28.3.1.2 

Der Bundesminister hat die Förderung damit ge-
rechtfertigt, daß sich die modellhaft verwirklichten 
Stadthäuser durch hohe technische und städtebau-
liche Qualität auszeichneten. Insgesamt hätten ihre 
Kosten nicht diejenigen vergleichbarer anderer 
Häuser in innerstädtischer Lage überstiegen. Im in-
nerstädtischen Bereich sei jedoch von vornherein 
mit höheren Kosten zu rechnen. Gleichwohl könne 
der Nutzen von Stadthäusern groß sein: durch die 
Nutzung vorhandener Infrastruktur- und Erschlie-
ßungseinrichtungen, durch Vermeidung zusätzli-
cher Baulanderschließung und damit verbundener 
Zersiedelung, aber auch durch städtebauliche Im-
pulse für die Stadterneuerung und Revitalisierung 
gefährdeter Innenbereiche und damit als Signal ge-
gen die Stadtflucht. Der Bundesminister hat ferner 
vorgetragen, die Forschungsergebnisse hätten zwar 
nicht unmittelbar umgesetzt werden können, 
gleichwohl seien sie positiv genutzt worden. Auf der 
Grundlage der aus den Pilotprojekten gewonnenen 
Erfahrungen seien Überlegungen, den Bau von 
Stadthäusern besonders zu fördern, nicht weiter-
verfolgt worden. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes hätte der 
Bundesminister zu diesem Ergebnis auch ohne den 
Einsatz so beträchtlicher Bundesmittel kommen 
können. Um die Bildung von Eigentum für breite 
Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, hätten die 
Baukosten der Stadthäuser niedrig sein müssen. 
Wenn im innerstädtischen Bereich von vornherein 
mit höheren Kosten zu rechnen war, so waren diese 
Vorhaben als Modelle ungeeignet. Der Bundesmini-
ster hätte sie gar nicht erst fördern dürfen. Das 
selbstgesteckte Ziel war Wohneigentum zu für 
breite Bevölkerungsschichten tragbaren Preisen, 
nicht jedoch Wohneigentum zu Preisen, die der in-
nerstädtischen Wohnlage zwar möglicherweise ent-
sprachen, für die Mehrheit der Bevölkerung jedoch 
unbezahlbar waren. 

28.3.2 

Von 1981 bis Ende 1985 förderte der Bundesmini- 
ster über 1 700 Wohnungen im Rahmen des For-

schungsschwerpunktes „kosten- und flächensparen-
des Bauen". 

28.3.2.1 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, daß der 
Bundesminister angesichts der bereits vor Beginn 
der Förderung vorhandenen Erkenntnisse und Ak-
tivitäten noch eine Förderung in diesem Umfang 
vornahm. Er hat darauf hingewiesen, daß es bereits 
seit vielen Jahren eine Fülle von Aktivitäten von 
Ländern, Kommunen (z. B. das Programm der Stadt 
München aus dem Jahre 1979), Landesförderungs-
instituten, Bausparkassen, Landesentwicklungsge-
sellschaften, der gemeinnützigen Wohnungswirt-
schaft und anderer Einrichtungen mit gleicher Ziel-
richtung gibt. Das Land Baden-Württemberg legte 
im sozialen Mietwohnungsbau seit dem Jahre 1983 
die Baukostenobergrenze auf 1 800 DM/m 2  Wohn-
fläche fest. Vorrangig förderte es Bauvorhaben, de-
ren Baukosten 1 400 DM/m2  Wohnfläche nicht über-
schritten; dadurch konnte das öffentliche Baudarle-
hen um 40 v. H. verringert werden. 

Der Einsatz von annähernd 50 Mio. DM in den 
Haushaltsjahren 1981 bis 1985 hat dem Bund keine 
umsetzbaren neuen Erkenntnisse gebracht und war 
daher in dieser Höhe nicht notwendig. 

28.3.2.2 

Der Bundesminister hat erwidert, daß nur durch die 
Hingabe von Bundesmitteln die in Anbetracht des 
innovativen Risikos zurückhaltenden Länder zur 
Mitarbeit hätten gewonnen werden können. Die 
Entlastung von Länderhaushalten sei eine Neben-
wirkung. Vorrangig sei der Nachweis gelungen, daß 
mit geringeren öffentlichen Mitteln, auch Bundes-
mitteln, eine größere Zahl von Familienheimen 
ohne Qualitätsminderung habe errichtet werden 
können. Die Initiative, Konzepte zum kosten- und 
flächensparenden Bauen zu entwickeln, sei — so 
der Bundesminister — von ihm ausgegangen. 

Der Bundesminister verkennt, daß sich kosten- und 
flächensparendes Bauen auch ohne den Einsatz von 
Bundesmitteln durchgesetzt hätte. Seit Anfang der 
achtziger Jahre wurde es für die Bauwirtschaft zu-
nehmend erforderlich, sich den Veränderungen des 
Marktes durch kosten- und flächensparendes 
Bauen anzupassen. Der Bundesminister hat — vgl. 
den Hinweis auf die Vielzahl bereits bestehender 
Aktivitäten unter Nr. 28.3.2.1 — diese Entwicklung 
nicht angestoßen, vor allem hat er keine Schlußfol-
gerungen aus den Erkenntnissen gezogen. So hätte 
er die Festlegung von Baukostenobergrenzen in 
den Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern 
über die Gewährung von Finanzhilfen für den so-
zialen Wohnungsbau anstreben müssen. 
Um den Nachweis für die Möglichkeit kosten- und 
flächensparenden Bauens zu erbringen, hätte im 
übrigen die Förderung einer erheblich geringeren 
Anzahl von Wohnungen genügt. 

28.3.3 

Für organisierte Gruppenselbsthilfe stellte der 
Bundesminister für den Bau von 840 Wohneinhei- 
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ten in den Haushaltsjahren 1982 bis 1985 rd. 
18,5 Mio. DM bereit. 

28.3.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Förderung bean-
standet, weil ein weiterer Forschungsbedarf für den 
Bund nicht bestand, und die breitenwirksame Um-
setzung der auf diese Weise gewonnenen Erkennt-
nisse nicht Ziel der angewandten Ressortforschung 
und des experimentellen Wohnungs- und Städte-
baues des Bundesministers sein kann. 

Organisierte Gruppenselbsthilfe wird seit Jahr-
zehnten praktiziert und seit dem Ende der siebziger 
Jahre wieder verstärkt von den Ländern und ande-
ren Institutionen erforscht und gefördert. 

Beispielsweise 

— hatten Kleinsiedlungen, die vorwiegend in Grup-
penselbsthilfe errichtet wurden, in den Woh-
nungsbauprogrammen des Landes Schleswig-
Holstein bereits in den siebziger Jahren einen 
Anteil von 10 bis 17 v. H. (= 300 bis 600 Häuser 
jährlich); 

— hatte die Landesentwicklungsgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen im Jahre 1981 rd. 100 Häuser 
mit Gruppenselbsthilfe im Bau; 

— wurde in Hamburg die Selbsthilfe seit Novem-
ber 1979 gefördert; 

— wurden seit dem Jahre 1980 in Bayern von ver-
schiedenen Bauträgern 44 Gruppenselbsthilfe-
siedlungen mit 654 Eigenheimen errichtet. 

28.3.3.2 

Der Bundesminister hat erklärt, zwar sei die orga-
nisierte Gruppenselbsthilfe bereits in den fünfziger 
Jahren gelegentlich praktiziert worden. Übertrag-
bare Ergebnisse lägen jedoch nicht vor. 

Dies trifft, wie vom Bundesrechnungshof dargelegt, 
nicht zu. Auch hat der Bundesminister nicht erläu-
tern können, welche Schlußfolgerungen er aus den 
Erkenntnissen ziehen wollte. 

28.3.4 

In den Haushaltsjahren 1983 bis 1985 leistete der 
Bundesminister Ausgaben in Höhe von rd. 
13,9 Mio. DM, um Erkenntnisse über „Städtebauli-
che Lösungen für die Nachbesserung von Großsied-
lungen der fünfziger bis siebziger Jahre" zu gewin-
nen. Anlaß hierfür war die in Großsiedlungen auf-
getretene „soziale Erosion", die sich u. a. in einer 
hohen Fluktuation der Mieter bei zunehmend ein-
seitiger Sozialstruktur, hoher Kriminalität, mutwil-
ligen Zerstörungen, Einbrüchen, gewalttätigen Kon-
fliktlösungen unter Mietern und aggressivem Ver-
halten Jugendlicher äußerte. Die Ursachen der ge-
nannten Fehlentwicklungen liegen nach Auffas-
sung von Wohnungsunternehmen und des Bundes-
ministers weniger im baulichen und städtebauli-
chen Bereich als vielmehr im Förderungssystem 
der Länder und insbesondere in der Belegungspra-
xis der Gemeinden. 

28.3.4.1 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wa-
ren die Ausgaben für Modellvorhaben entbehrlich, 
weil die Mißstände offensichtlich und ihre Ursa-
chen bekannt waren, für jedes Problemgebiet je-
doch ein individuelles Lösungskonzept erarbeitet 
werden muß. Insofern war eine modellhafte Über-
tragbarkeit von vornherein nicht gegeben. 

28.3.4.2 

Der Bundesminister hat ausgeführt, aufgrund der 
aus den Modellvorhaben gewonnenen Erkenntnisse 
habe er sich mit den Ländern darauf verständigt, 
den Tatbestand der Nachbesserung von Großsied-
lungen als städtebaulichen Mißstand im Sinne des 
Städtebauförderungsgesetzes anzuerkennen. 

Diese Darlegung ist unzutreffend, da die Verständi-
gung aufgrund bereits vor Abschluß der Modellvor-
haben vorhandener anderweitiger Erkenntnisse 
und im Interesse der Länder an einer sofortigen 
Mitfinanzierung durch den Bund erzielt wurde. 

28.3.5 

Der Bundesminister hat im Rahmen von Modellvor-
haben seit Jahrzehnten die Schließung von Baulük-
ken mit dem Ziel gefördert, Wege zu erforschen und 
aufzuzeigen, die in der kommunalen Planung und 
Durchführungspraxis geeignet sind, bundespoliti-
schen Zielen des Städtbaues und des Umweltschut-
zes Geltung zu verschaffen. Er hat in den Haus-
haltsjahren 1983 bis 1985 weitere Bundesmittel in 
Höhe von rd. 5,7 Mio. DM bereitgestellt, um die bis-
herigen Erkenntnisse zu aktualisieren. 

28.3.5.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Förderung bean-
standet, weil der Bundesminister die Baulücken-
schließung bereits jahrzehntelang gefördert hatte 
und ein weiterer Einsatz von Bundesmitteln nicht 
erforderlich war, um bereits vorliegende Erkennt-
nisse zu aktualisieren. Der Bundesminister hat we-
der die Erkenntnisse aus früher geförderten Mo-
dellvorhaben in eigene Maßnahmen umgesetzt 
noch darlegen können, wie er die Erkenntnisse aus 
den neuen Modellvorhaben umsetzen will. 

28.3.5.2 

Der Bundesminister hat auf Bestrebungen hinge-
wiesen, durch Schließung von Baulücken das Bau-
landangebot im Innenbereich der Städte zu ver-
mehren und ausgeführt, er „habe nur solche Modell-
vorhaben mitfinanziert, die in einer weiterführen-
den Konzeption — über neue Planungen bis zu kon-
kreten Durchführungen — alle damit zusammen-
hängenden boden-, verfahrens- und finanzierungs-
rechtlichen Fragen aufbereiten". 

Der Bundesrechnungshof bestreitet nicht, daß das 
angestrebte Ziel sinnvoll ist. Es läßt sich, wie die 
Ergebnisse früherer Modellvorhaben zeigen, jedoch 
nicht durch demonstrative Bauvorhaben erreichen. 
Baulücken können wegen der stets unterschiedli- 
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chen Gegebenheiten nicht modellhaft, sondern nur 
individuell geschlossen werden. Die wenig konkre-
ten Ausführungen des Bundesministers vermögen 
das Gegenteil nicht darzutun. 

28.3.6 

Für einfache und kostensparende Maßnahmen der 
Stadterneuerung, die mit geringem Mittelaufwand 
einem weiteren Absinken der betroffenen Gebiete 
bis hin zur Sanierungsbedürftigkeit und einem 
dann höheren Mittelbedarf entgegenwirken sollten, 
hat der Bundesminister in den Haushaltsjahren 
1979 bis 1985 Bundesmittel in Höhe von 
19,4 Mio. DM aufgewandt. 

28.3.6.1 

Maßnahmen dieser Art wurden von den Kommu-
nen seit vielen Jahren in ausreichender Zahl durch-
geführt, und zwar sowohl vor als auch nach dem 
Inkrafttreten der Novelle zum Städtebauförde-
rungsgesetz. So wurden bereits im Jahre 1978 in 
Hamburg, München, Nürnberg, Köln und 14 Städ-
ten in Baden-Württemberg entsprechende Pro-
gramme verwirklicht. 

Der Bundesminister hätte nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes durch Umfragen und Erfah-
rungsaustausch die bereits vorhandenen Erkennt-
nisse nutzen können. Eine finanzielle Förderung 
durch den Bund wäre entbehrlich gewesen. 

28.3.6.2 

Der Bundesminister hat eingewandt, die für erfor-
derlich gehaltene „Unmittelbarkeit der Erkennt-
nisse und des Zugriffs" könne nur gesichert werden, 
wenn er die Vorhaben selbst fördere. 

Dieser Einwand ist nicht überzeugend. Es kann 
nicht davon ausgegangen werden, daß die für den 
Wohnungs- und Städtebau zuständigen Länder und 
Gemeinden ihre Erkenntnisse dem Bund vorenthal-
ten hätten. Weshalb es der Bundesminister für erfo-
derlich hält, die Erkenntnisse „unmittelbar" zu ge-
winnen, hat er nicht dargelegt und ist nicht ersicht-
lich. 

28.4 Förderungsumfang und Finanzierungsanteil 
des Bundes 

28.4.1 

Die Anzahl der in Modellvorhaben eines For-
schungsschwerpunkts einbezogenen Wohneinhei-
ten schwankte erheblich und betrug bis zu 2 000. 
Gründe für die hohe Anzahl der geförderten Wohn-
einheiten waren nicht erkennbar. 

28.4.1.1 

Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
richtete sie sich nicht nach dem Erkenntnisbedarf 
des Bundesministers, sondern nach dem Finanzie-
rungsbedarf des Antragstellers. Etwaige Erkennt-
nisse hätte der Bundesminister bereits an wenigen 
Objekten einer größeren Wohnungs- oder Städte-
baumaßnahme gewinnen können. 

28.4.1.2 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, im Hinblick auf 
die regional und örtlich verschiedenen städtebauli-
chen und ökonomischen Rahmenbedingungen habe 
er Untersuchungen nicht nur an wenigen Großvor-
haben, sondern an einer größeren Anzahl von Vor-
haben durchführen müssen. 

Dieser Argumentation kann der Bundesrechnungs-
hof nicht folgen. Wenn die regionalen, sozialen, öko-
nomischen und baulichen Gegebenheiten der ein-
zelnen Maßnahmen so verschieden sind, erscheint 
es bereits ausgeschlossen, daß Projekte überhaupt 
Modellcharakter haben können. 

Jedenfalls durften nicht ganze Baumaßnahmen ge-
fördert, sondern allenfalls diejenigen Ausgaben für 
einzelne Projekte mitfinanziert werden, die bei ei-
ner Modellmaßnahme, durch die der Bund be-
stimmte Erkenntnisse gewinnen wollte, zusätzlich 
zu den Ausgaben für die Regelmaßnahme entste-
hen. 

28.4.2 

Nach den einschlägigen Richtlinien des Bundesmi-
nisters soll die Höhe des Bundesanteils an der Fi-
nanzierung von Modellvorhaben unter Berücksich-
tigung des Förderungszwecks festgesetzt werden. 
Der Bundesanteil soll nicht lediglich zur Schließung 
von Finanzierungslücken verwendet werden. 

28.4.2.1 

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes ha-
ben jedoch ergeben, daß der Bundesminister die 
modellversuchsbedingten Mehrkosten der Maßnah-
men gar nicht ermittelt hat, sondern sich mit Fest-
beträgen an der Gesamtfinanzierung beteiligte, die 
zwischen 28 000 DM und 50 000 DM je Wohneinheit 
oder 50 v. H. der förderungsfähigen Kosten bei städ-
tebaulichen Maßnahmen betrugen. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem beanstan-
det, daß sich der Bundesminister entweder gar 
keine oder nur unzulängliche Finanzierungspläne 
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen hat vorlegen 
lassen. Er konnte die Notwendigkeit einer Förde-
rung aus Bundesmitteln somit gar nicht beurteilen. 
Die Aussicht auf zusätzliche Bundesmittel kann zu 
höheren Kosten geführt und dürfte Bemühungen 
um Kostensenkungen beeinträchtigt haben. 

28.4.2.2 

Der Bundesminister hat erklärt, der Umfang der 
forschungsbedingten Kosten werde für jedes ein-
zelne Vorhaben in Verhandlungen mit dem Bundes-
land festgestellt. Dabei werde aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung auf pauschale Erfahrungs-
sätze zurückgegriffen. 

Diese Argumentation kann die Verfahrensweise 
des Bundesministers nicht rechtfertigen. Gründe 
für die unterschiedlichen Förderungen waren in 
den Förderungsakten nicht zu finden und konnten 
vom Bundesminister auch auf Nachfrage nicht an- 
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gegeben werden. Forschungsbedingte Mehrkosten 
sind weder dem Grunde noch der Höhe nach ermit-
telt worden. Daß die Bundesmittel weniger der Be-
friedigung des Forschungsbedarfs des Bundes als 
der Schließung von Finanzierungslücken der Län-
der dienten, wird auch daran deutlich, daß der Bun-
desminister bei Kostenerhöhungen, die in keinem 
Zusammenhang mit etwaigen Forschungsinteres-
sen des Bundes standen, Anträgen der Länder ent-
sprach, die erneut aufgetretenen Finanzierungslük-
ken zu schließen. 

28.5 Beachtung der Vorschriften 
der Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

28.5.1 

Der Bundesminister hat wesentliche Bestimmun-
gen der Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zur 
BHO nicht beachtet. In den Zuwendungsbescheiden 
fehlten einige der erforderlichen Mindestbestand-
teile, z. B. die Art der Zuwendung, die Finanzie-
rungsart, der Umfang der zuwendungsfähigen Aus-
gaben, der Bewilligungszeitraum, die anzuwenden-
den Nebenbestimmungen. Das für Zuwendungen zu 
Baumaßnahmen vorgeschriebene Verfahren wurde 
nicht eingehalten. Die Baufachlichen Ergänzungs-
bestimmungen wurden in keinem Fall angewandt. 

Der Bundesminister hat zugesagt, das Bewilli-
gungsverfahren zu verbessern. Zur Zeit werde er-
wogen, die Modellversuchsförderung zukünftig von 
den an sich obligatorischen Baufachlichen Ergän-
zungsbestimmungen auszunehmen. 

28.5.2 

Die Abrechnung der Vorhaben war mangelhaft. 
Teilweise fehlten dem Bundesminister vorzule-
gende Verwendungsnachweise. Soweit sie über-
haupt vorlagen, waren sie rechnerisch nicht nach-
vollziehbar und beschränkten sich auf die Aussage: 
„Hiermit bestätigen wir Ihnen, daß die gewährten 
Mittel zur Durchführung des Bauvorhabens ver-
wendet wurden." 

Der Bundesminister hat erwidert, es sei nicht seine 
Aufgabe, Bauvorhaben im einzelnen abzurechnen. 
Dies hat der Bundesrechnungshof auch nicht gefor-
dert. Der Bundesminister hätte sich jedoch als Zu-
wendungsgeber durch geeignete Nachweise von der 
ordnungsgemäßen Verwendung der Bundesmittel 
überzeugen müssen. Das bisherige Verfahren er-
füllt noch nicht einmal die Anforderungen, die an 
einen vereinfachten Verwendungsnachweis zu stel-
len sind. 

28.6 Gesamtwürdigung 

28.6.1 

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes ha-
ben ergeben, daß den Ausgaben keine nennenswer-
ten für den Bund verwertbaren Forschungserkennt-
nisse gegenüberstehen. Die Mängel bei der Aus-
wahl der Vorhaben nach Anzahl und Förderungs

-

umfang sowie bei der Abrechnung sind erheblich. 
Die Modellversuchsförderung sollte daher in der ge-
genwärtigen Form und in dem gegenwärtigen Um-
fang nicht fortgeführt werden. 

28.6.2 

Der Bundesminister hat die Beanstandungen des 
Bundesrechnungshofes zum Anlaß genommen, die 
wissenschaftliche Konzeption des Experimentellen 
Wohnungs- und Städtebaues durch „Hinweise vorn 
10. Juni 1986 zu den Richtlinien des BMBau vom 
27. Juni 1980" zu konkretisieren. 

28.6.3 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
diese Hinweise nicht geeignet, eine zweckentspre-
chende Verwendung der Haushaltsmittel künftig si-
cherzustellen. Denn sie enthalten weder Zielvorstel-
lungen des Bundesministers, wie er die Erkennt-
nisse aus den Modellvorhaben künftig umsetzen 
will, noch Begründungen für die Bemessung der 
forschungsbedingten Mehrkosten und für die An-
zahl der geförderten Objekte. Auch lassen sie nicht 
erkennen, daß sich der Bundesminister künftig aus-
reichende Finanzierungspläne und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen sowie Verwendungsnachweise 
vorlegen lassen will. 

Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen 
(Einzelplan 27) 

29 Tarifliche Regelungen für Beschäftigte mit 
Kindern beim RIAS Berlin 
(Kapitel 27 02) 

29.0 

Der RIAS Berlin gewährt seinen Beschäftigten mit 
Kindern die gleichen tariflichen Begünstigungen 
wie der Deutschlandfunk (vgl. Nr. 69). 

29.1 

Der RIAS Berlin (RIAS), der von dem Bundesmini-
ster in sinngemäßer Anwendung der für Zuwendun-
gen geltenden Rechtsvorschriften gefördert wird, 
hat mit seinen Tarifpartnern die Regelungen des 
Deutschlandfunks über die Gewährung eines Fami-
lienzuschlages an Beschäftigte mit Kindern über-
nommen (zu den Einzelheiten der Regelung vgl. 
Nr. 69). Er benötigt zum Abschluß seiner Tarifver-
träge die Zustimmung des Bundesministers. 

Der Bundesminister hat den Tarifvereinbarungen 
zum Familienzuschlag im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen zugestimmt. 

29.2 

Die Bundesminister haben damit eine Ausnahme 
vom grundsätzlich auch für die Beschäftigten des 
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RIAS geltenden Besserstellungsverbot gegenüber 
vergleichbaren Bundesbediensteten zugelassen. 

Ebenso wie beim Deutschlandfunk vermag der 
Bundesrechnungshof auch beim RIAS keine rund-
funkspezifische Notwendigkeit für eine solche Aus-
nahme anzuerkennen. Er hat deshalb den Bundes-
minister aufgefordert, für eine Anpassung der Ta-
rifvereinbarungen des RIAS an diejenigen des öf-
fentlichen Dienstes zu sorgen. 

29.3 

Der Bundesminister hat erwidert, er halte seine 
Einwirkungsmöglichkeiten für beschränkt. Gleich-
wohl habe er den RIAS wiederholt und vor den 
Tarifverhandlungen im Jahre 1986 erneut gedrängt, 
die Erwägungen des Bundesrechnungshofes zu be-
rücksichtigen. 

Der RIAS habe erklärt, er werde sich der Forde-
rung nicht verschließen, könne ihr jedoch nur in 
den Grenzen seiner eigenständigen tarifpolitischen 
Möglichkeiten folgen. 

29.4 

Der Bundesminister sollte in Wahrnehmung seiner 
Zustimmungskompetenz eine Anpassung der Tarif-
bestimmungen an die Regelungen des öffentlichen 
Dienstes zielstrebiger und entschiedener als bisher 
weiter verfolgen. 

Bundesminister für Forschung und Technologie 
(Einzelplan 30) 

30 Datenverarbeitung für administrative Zwecke 
bei den Großforschungseinrichtungen 
(Verschiedene Kapitel und Titel) 

30.0 

Der Bundesrechnungshof hat beim Einsatz der Da-
tenverarbeitung im administrativen Bereich der 
Großforschungseinrichtungen Mängel infolge un-
zulänglicher Abstimmung sowie fehlender Kon-
zepte und Verfahrensvorgaben festgestellt. Er hat 
dem Bundesminister eine Reihe von Maßnahmen 
für eine wirkungsvollere Koordinierung empfoh-
len. 

30.1 

Die Großforschungseinrichtungen bedienen sich 
auch für administrative Zwecke (Finanz- und Rech-
nungswesen, Personalabrechnung, Einkauf und 
Materialwirtschaft) der Datenverarbeitung. 

Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Jahre 
1972 bei ausgewählten Großforschungseinrichtun-
gen den Einsatz der Datenverarbeitung für admi-
nistrative Zwecke geprüft. Er hatte dem Bundesmi

-

nister empfohlen, auf eine stärkere Koordinierung 
bei der Entwicklung und dem Einsatz von Pro-
grammen hinzuwirken. Eine daraufhin im Jahre 
1976 von der Arbeitsgemeinschaft der Großfor-
schungseinrichtungen (Arbeitsgemeinschaft) einge-
setzte Arbeitsgruppe, die Möglichkeiten für eine ge-
meinschaftliche Entwicklung und Nutzung einheit-
lich strukturierter Software prüfen sollte, blieb 
weitgehend ohne konkrete Ergebnisse. Sie hielt je-
doch weitere Überlegungen dann für notwendig, 
wenn mehrere größere Einrichtungen der Arbeits-
gemeinschaft sich zur umfassenden Einführung 
grundsätzlich neuer Datenverarbeitungs-Konzep-
tionen (z. B. Übergang zur interaktiven Datenverar-
beitung) entschließen sollten. 

30.2 

In den Jahren 1983 und 1984 hat der Bundesrech-
nungshof die administrative Datenverarbeitung bei 
den Großforschungseinrichtungen erneut geprüft. 
Dabei hat er ein organisatorisch, fachlich und wirt-
schaftlich nachteiliges Nebeneinander von Insellö-
sungen vorgefunden und festgestellt, daß die mei-
sten Einrichtungen immer noch Datenverarbei-
tungs-Verfahren einsetzten, die im wesentlichen 
ohne übergreifende Abstimmung entwickelt wor-
den waren und denen auch intern keine umfassen-
den Konzepte und Verfahrensvorgaben zugrunde 
lagen. Die Großforschungseinrichtungen hatten 
zwar begonnen, diese auch unter dem Gesichts-
punkt ordnungsgemäßer Datenverarbeitung unzu-
längliche Situation im Rahmen der Umstellung auf 
neue dialogorientierte Datenverarbeitungs-Konzep-
tionen zu ändern. Überlegungen im Sinne der sei-
nerzeit vom Bundesrechnungshof erhobenen und 
von der Arbeitsgruppe im Prinzip bestätigten For-
derungen waren jedoch nicht angestellt worden. 

30.3 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb erneut auf 
die Notwendigkeit einer intensiveren Koordinie-
rung hingewiesen und den Bundesminister aufge-
fordert, sich mit Nachdruck für ein abgestimmtes 
Vorgehen aller Großforschungseinrichtungen unter 
sinngemäßer Anwendung der von der Bundesregie-
rung herausgegebenen Empfehlungen und Grund-
sätze für die Datenverarbeitungs-Ressortkoordinie-
rung einzusetzen. Er hat insbesondere empfohlen: 

— ein einheitliches Regelwerk mit prozeduralen 
Vorgaben für die Gestaltung der administrati-
ven Datenverarbeitung zu schaffen; 

— die Großforschungseinrichtungen zu veranlas-
sen, zur Lösung gemeinsamer Schwerpunkt-
probleme intensiver zusammenzuarbeiten (z. B. 

 bei der Einbeziehung der administrativen Da-
tenverarbeitung in die einrichtungsinterne Ko-
ordinierung, bei der Vereinheitlichung der für 
administrative Zwecke eingesetzten Anwender

-

software, bei der Einführung einheitlicher 
Grundsätze für die Inanspruchnahme externer 
Unterstützung sowie bei Fragen der Projekt- 
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und Programmdokumentation, der Verantwor-
tungsabgrenzung und der Wirtschaftlichkeits-
kontrolle); 

— die in der Arbeitsgemeinschaft vertretene Ge-
sellschaft für Mathematik und Datenverarbei-
tung mbH, Bonn, bei neuen Vorhaben auf dem 
Gebiet der administrativen Datenverarbeitung 
einzuschalten. 

Der Bundesrechnungshof hält diese Maßnahmen 
auch deshalb für dringlich, weil den Großfor-
schungseinrichtungen das für die Konzipierung der 
zum Teil sehr komplexen Verfahren erforderliche 
eigene Personal fehlt und insbesondere größere 
Einrichtungen erhebliche Beträge für die fortge-
setzte Inanspruchnahme externer Sachverständi-
ger ausgeben. 

30.4 

Der Bundesminister hat erwidert, die Kritik des 
Bundesrechnungshofes sei zum Teil berechtigt. Der 
Feststellung, Koordinierungsmängel hätten die auf-
getretenen Unzulänglichkeiten zumindest mitver-
ursacht, könne er in dieser pauschalen Form jedoch 
nicht zustimmen. Die Großforschungseinrichtungen 
seien aufgrund unterschiedlicher Aufgabenstellung, 
Größe und Entwicklung sehr differenziert zu be-
trachten. Außerdem seien sie als selbständige Un-
ternehmen nur sehr begrenzt mit Behörden und 
ähnlichen öffentlichen Einrichtungen zu ver-
gleichen. Dort gewonnene Erfahrungen seien des-
halb kaum auf sie zu übertragen. Eingriffe der vom 
Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Art könnten 
überdies zu weiterer Bürokratisierung führen. 

Der Bundesminister hat im übrigen darauf hinge-
wiesen, daß derzeit in einem besonderen Arbeits-
kreis der Arbeitsgemeinschaft an einer verbindli-
chen Anleitung zur Handhabung und Durchfüh-
rung von Datenverarbeitungs-Projekten gearbeitet 
werde, die den Einrichtungen aber nach wie vor 
Spielräume aufgrund ihrer unterschiedlichen Auf-
gabenstellung belasse. Hierbei sollten auch .  Fragen 
der Inanspruchnahme externer Unterstützung, der 
Projekt- und Programmdokumentation, der Verant-
wortungsabgrenzung und der Wirtschaftlichkeits-
kontrolle geregelt werden. Für die Einbeziehung 
der administrativen Datenverarbeitung in die ein-
richtungsinterne Koordinierung würden derzeit 
ebenfalls Empfehlungen erarbeitet. Bei der Aus-
wahl und Beschaffung von Standard-Software für 
ähnlich gelagerte Aufgabenstellungen arbeiteten 
die betroffenen Großforschungseinrichtungen be-
reits zusammen. Unbestritten sei auch die Rolle der 
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbei-
tung mbH bei der Mitarbeit an dem zu erstellenden 
Regelwerk und bei der Beratung der Einrichtungen 
auf dem Gebiet der administrativen Datenverarbei-
tung. 

30.5 

Der Bundesrechnungshof vertritt die Auffassung, 
daß der administrativen Datenverarbeitung bei den 

Großforschungseinrichtungen lediglich unterstüt-
zende Funktion zukommt. Insoweit können for-
schungsspezifische Besonderheiten, Unterschiede 
in der Entwicklung, der Größe und der fachlichen 
Aufgabenstellung der Großforschungseinrichtun-
gen einen Verzicht auf eine wirkungsvolle Koordi-
nierung in diesem Bereich nicht rechtfertigen. Er 
geht davon aus, daß die von ihm vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu einer wirtschaftlicheren und zweck-
mäßigeren Aufgabenerfüllung beitragen. Die Ge-
fahr einer weiteren Bürokratisierung sieht er in 
diesem Zusammenhang nicht. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die eingeleiteten 
Maßnahmen und erwartet, daß der Bundesminister 
den ihm verfügbaren Handlungsspielraum für koor-
dinierende Maßnahmen nutzt und mit Nachdruck 
auf eine zügige Umsetzung der Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes hinwirkt. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 

31 Kapitalisierung der Rückzahlungsansprüche 
von Zuwendungen 
(Kapitel 30 03 Titel 683 22 und Kapitel 30 05 
Titel 892 16) 

31.0 

Bei einem Projekt zur Förderung der Stahl- und 
Energieforschung hat der Bundesminister gegen 
haushaltsrechtliche Bestimmungen verstoßen. Dem 
Bund ist durch fehlerhafte Berechnung ein Schaden 
von rd.  1 Mio. DM entstanden. 

31.1 

Der Bundesminister hatte einem Großunterneh-
men der Stahlindustrie im Zusammenhang mit dem 
geplanten Bau eines Stahlwerks Zuwendungen für 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Höhe 
von 121,5 Mio. DM bewilligt. Das entspricht 45 v. H. 
der Gesamtkosten dieser Vorhaben. Die Zuwendun-
gen sollten in zwölf Jahresraten, beginnend drei 
Jahre nach Abschluß der Vorhaben, einschließlich 
einer jährlichen Verzinsung von 4 v. H. zurückge-
zahlt werden. 

Obwohl sich schon zum Zeitpunkt der Annahme der 
Zuwendungsbescheide im Jahre 1980 abzeichnete, 
daß der Zuwendungsempfänger auf den Bau des 
Stahlwerks verzichten und damit der wesentliche 
Zweck der Vorhaben entfallen würde, zögerte der 
Bundesminister im Hinblick auf die wirtschaftspoli-
tische Bedeutung des Großvorhabens, den Bescheid 
förmlich zu widerrufen. Erst nach zwei Jahren ver-
fügte er eine Sperre der Mittel mit Wirkung zum 
1. Januar 1983. Bis dahin waren keine Zuwendun-
gen zu diesen Vorhaben gezahlt worden. Bald dar-
auf bestätigte der Zuwendungsempfänger, daß die 
Vorhaben beendet seien. Er forderte für die bereits 
geleisteten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
eine Zuwendung in Höhe von 45 v. H. der bis zur 
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Wirksamkeit der Mittelsperre abgerechneten Ko-
sten. 

Der Bundesminister widerrief die Zuwendungsbe-
scheide mit Wirkung zum 1. Januar 1983 und er-
kannte für die bis dahin vom Zuwendungsempfän-
ger abgerechneten Kosten die geforderte Zuwen-
dung in Höhe von 5,65 Mio. DM als rückzahlbaren 
Zuschuß zu. 

Statt der ursprünglich vereinbarten Rückzahlung 
in zwölf Jahresraten war nunmehr in dem neuen 
Bescheid die sofortige Rückzahlung vorgesehen, die 
als Zahlung vor Fälligkeit gelten sollte. Dement-
sprechend sollte von dem Rückzahlungsanspruch 
ein Abzug gewährt werden. Im Ergebnis sollte dem 
Zuwendungsempfänger der Zuwendungsbetrag ab-
züglich des Barwertes der Rückzahlungsansprüche 
ausgezahlt werden. Dabei wurde für die Abzinsung 
der mutmaßliche Kreditzins des Zuwendungsemp-
fängers und nicht der im Vergleich dazu niedrigere 
Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von 
Ausgaben zugrunde gelegt. Für die Berechnung der 
fiktiven Laufzeit ging der Bundesminister von dem 
in den ursprünglichen Bewilligungsbescheiden vor-
gesehenen Abschlußzeitpunkt der Vorhaben, dem 
30. Juni 1985, und nicht von dem Zeitpunkt der Wir-
kung des Widerrufs, dem 1. Januar 1983, aus. Da-
durch wurde die fiktive Laufzeit verlängert und der 
Barwert der Rückzahlungsansprüche verringert. 
Insgesamt ermittelte der Bundesminister einen 
Barwert der Rückzahlungsansprüche von rd. 
2,6 Mio. DM. 

Zu diesem geänderten Verfahren der Rückzahlung 
hat der Bundesminister die Zustimmung des Bun-
desministers der Finanzen erbeten, jedoch nicht er-
halten. Dennoch zahlte der Bundesminister einen 
Betrag von 3 Mio. DM an das Unternehmen aus. 

31.2 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
vorgehalten, der Abzug für die Zahlung vor Fällig-
keit sei um 1,1 Mio. DM zu hoch bemessen worden, 
weil der Berechnung des Barwertes der Rückzah-
lungsansprüche ein zu hoher Zinssatz und das zu 
späte Abschlußdatum zugrunde gelegt worden 
seien. Im übrigen habe er den Abzug nicht ohne 
haushaltsrechtliche Zustimmung des Bundesmini-
sters der Finanzen gewähren dürfen. 

31.3 

Der Bundesminister hat geltend gemacht, daß der 
Bundesminister der Finanzen seine „Nicht-Zustim-
mung" eingeschränkt und ihm die Beurteilung auf-
grund des Einzelfalles überlassen habe. Im übrigen 
habe er in mehreren Besprechungen die Bedenken 
des Bundesministers der Finanzen ausgeräumt. 

Für die Berechnung des Kapitalwertes der Rück-
zahlungsansprüche sei der Zinssatz maßgebend, 
den der Zuwendungsempfänger auf dem Kapital-
markt wahrscheinlich hätte zahlen müssen. Der in 

die Berechnung eingegangene spätere Abschlußter-
min der Vorhaben habe seine Rechtfertigung im 
Vertrauensschutz des Zuwendungsempfängers auf 
den Bestand der in den ursprünglichen Zuwen-
dungsbescheiden enthaltenen Regelung. Darüber 
hinaus sei zu berücksichtigen, daß die Tilgung aus 
den verdienten Abschreibungen erfolgen sollte; da 
das Stahlwerk nicht gebaut worden sei, hätte die 
Zuwendung möglicherweise sogar in einen verlore-
nen Zuschuß umgewandelt werden müssen. 

31.4 

Die Ausführungen des Bundesministers überzeu-
gen den Bundesrechnungshof nicht. Der Zuwen-
dungsempfänger erzielte auch ohne den vorgesehe-
nen Stahlwerksbau wirtschaftliche Erfolge aus den 
Vorhaben. Die Ergebnisse der Forschungs- und Pla-
nungsarbeiten wurden nicht nur für das Neubau-
vorhaben, sondern auch für die gegenwärtige Stahl-
werkmetallurgie genutzt. 

Somit ist die Entscheidung zur Kapitalisierung der 
Rückzahlungsansprüche lediglich unter dem Ge-
sichtspunkt einer — gegenüber der in den Zuwen-
dungsbescheiden festgelegten — verwaltungsver-
einfachenden Rückzahlungsmodalität zu beurtei-
len. Insoweit gehen jedoch die Einlassungen des 
Bundesministers fehl: 

— Der Bundesminister der Finanzen hat seine 
„Nicht-Zustimmung" zu einem Abzug nicht ein-
geschränkt, sondern lediglich auf die Zuständig-
keit des Bundesministers bezüglich der Beurtei-
lung der Rechtswirksamkeit des Zuwendungsbe-
scheides sowie für die Entscheidung über einen 
vollständigen oder nur teilweisen Widerruf der 
Bescheide hingewiesen. Er hat gegenüber dem 
Bundesrechnungshof auch nicht die Darstellung 
des Bundesministers bestätigt, seine Bedenken 
seien ausgeräumt worden. 

— Nachdem der Zuwendungsempfänger selbst mit-
geteilt hatte, daß die Arbeiten an den Vorhaben 
eingestellt worden seien, konnte er bezüglich 
des in den ursprünglichen Bewilligungsbeschei-
den vorgesehenen späteren Abschlußtermins 
keinen Vertrauensschutz beanspruchen. 

— Im übrigen ist nur der Zinssatz für Kredite des 
Bundes zur Deckung von Ausgaben als Diskon-
tierungszinsfuß für den Bund finanzneutral. Bei 
einem höheren Zinssatz ist die Kapitalisierung 
der im Zuwendungsbescheid vorgesehenen 
Rückzahlung in Raten für den Bund nachteilig 
und entspricht damit nicht den Grundsätzen ei-
ner wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts-
führung. Der ersparte Verwaltungsaufwand für 
die Ratenrückzahlung ist in diesem Zusammen-
hang wegen seiner Geringfügigkeit zu vernach-
lässigen. 

31.5 

Es mag dahingestellt bleiben, ob trotz eines mögli

-

chen politischen Aspektes der Förderung des Stahl

-

werkneubaus ein Widerruf zu einem wesentlich frü- 
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heren Zeitpunkt angezeigt gewesen wäre. Auf kei-
nen Fall hätte der Bundesminister ohne die Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen die Rück-
zahlungsansprüche mindern dürfen. 

Der Bundesminister sollte künftig ein sachgerech-
teres Vorgehen sicherstellen, damit der Bund vor 
ähnlichen Schäden bewahrt bleibt. 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
(Einzelplan 31) 

32 Ersteinrichtung von Gebäuden beim Ausbau 
und Neubau von Hochschulen 
(Kapitel 31 05 Titel 882 01) 

32.0 

Der Bundesminister hat außergewöhnlich lange 
Zeiten für die Ersteinrichtung von Hochschulbau-
ten hingenommen und damit versäumt, die not-
wendigen Folgerungen aus dem entsprechenden 
Beschluß des Deutschen Bundestages zu einer frü-
heren Bemerkung zu ziehen. 

32.1 

Der Bundesrechnungshof hatte in den Bemerkun-
gen zur Bundeshaushaltsrechnung 1972 vom 10. Ok-
tober 1974 (Drucksache 7/2709 Nr. 241) beanstandet, 
daß sich die Erstausstattung der Hochschulbauten 
über mehr als 5 bis zu 15 Jahren hingezogen hatte. 

Der Deutsche Bundestag hat daraufhin den Bun-
desminister ersucht, „im Planungsausschuß darauf 
hinzuwirken, daß auch für Erstausstattungen eine 
verbindliche Abrechnungsfrist beschlossen wird, 
damit die Hochschulinstitute und Kliniken ihre Ar-
beit jeweils so schnell wie möglich in vollem Um-
fang aufnehmen können und nicht benötigte Erst

-

ausstattungsmittel nicht zweckfremd verwendet 
werden" (Plenarprotokoll 7/253 S. 18080 ff. i. V. m. 
Drucksache 7/5350 — Teil II — zu Nr. 241). 

32.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Einrichtung von Neu- und Umbauten in vielen Fäl-
len nach wie vor acht bis zehn Jahre dauert und 
häufig erst sechs bis neun Jahre nach Bezug der 
Gebäude abgeschlossen wird. Sie nimmt oft erheb-
lich mehr Zeit in Anspruch als die Erstellung der 
Bauten. Dadurch waren die betroffenen Institute 
und Kliniken über Jahre hinaus nur eingeschränkt 
arbeitsfähig, so daß die mit den hohen Bauinvesti-
tionen verknüpften Zielsetzungen hinsichtlich 
Lehre und Forschung sowie Schaffung von Studien-
plätzen nicht unerheblich beeinträchtigt wurden. 
Ferner kam es infolge des allgemeinen Preisan-
stiegs zu Mehrkosten. Die Abrechnung der Maß-
nahmen gegenüber dem Bund verzögerte sich; da

-

durch war es in den letzten Jahren möglich, nicht 
erstattungsfähige Ausgaben für Ersatz- und Ver-
brauchsbedarf in die Kostenabrechnung einzube-
ziehen. 

Am 24. Juni 1985 hat der Planungsausschuß für den 
Hochschulbau beschlossen, daß Ausgaben für die 
Ersteinrichtung von Hochschulgebäuden in zeitli-
chem Zusammenhang mit der Übergabe eines Ge-
bäudes an den Nutzer stehen müßten. Ein solcher 
Zusammenhang sei anzunehmen, wenn die Ausga-
ben für die Ersteinrichtung innerhalb von acht Jah-
ren nach Ablauf des Jahres der Übergabe anfielen. 
In besonderen Fällen — wie Verzögerungen bei der 
Besetzung von Lehrstühlen — könnten noch län-
gere Einrichtungszeiten zugelassen werden. 

32.3 

Der Bundesrechnungshof hat auf die fortbestehen-
den Mängel wiederholt hingewiesen und den Bun-
desminister mehrfach aufgefordert, im Planungs-
ausschuß dem Ersuchen des Deutschen Bundesta-
ges entsprechend auf die Einführung angemesse-
ner und verbindlicher Abrechnungszeiten für die 
Ersteinrichtung hinzuwirken. Er hat beanstandet, 
daß der Bundesminister und die übrigen Vertreter 
des Bundes im Planungsausschuß den Beschluß 
vom 24. Juni 1985 mitgetragen haben, obwohl er 
nicht geeignet ist, die dargestellten Mängel für die 
Zukunft auszuschließen, sondern die unvertretbar 
langen Einrichtungszeiten noch bestätigt. 

Nach diesem Beschluß darf die Einrichtung fertig-
gestellter Bauten nämlich künftig zehn und mehr 
Jahre dauern, weil die Gebäude in der Praxis meist 
erst zwei oder mehr Jahre nach ihrem Bezug an die 
Nutzer übergeben werden. Von einem Zusammen-
hang zwischen der Bezugsfertigkeit und der Ein-
richtung der Gebäude kann dann aber keine Rede 
mehr sein. Auch vermögen nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes Verzögerungen bei der Be-
setzung von Lehrstühlen so lange Einrichtungszei-
ten nicht zu rechtfertigen, weil Berufungsverhand-
lungen so rechtzeitig geführt werden können, daß 
eine Verzögerung bei der Ersteinrichtung nicht ent-
steht. 

32.4 

Der Bundesminister hat eingeräumt, daß eine Ein-
richtungszeit von acht bis zehn Jahren im allgemei-
nen zu lang ist. Er will erreichen, daß alle Baumaß-
nahmen des Rahmenplans innerhalb der für die 
Baukosten geltenden Fünf-Jahresfrist zusammen 
mit den Ersteinrichtungskosten abgerechnet wer-
den. In seinem Mittelzuweisungsbescheid vom 2. Ja-
nuar 1986 hat er die Länder gebeten, in diesem 
Sinne zu verfahren und die verlängerte Frist für 
Ersteinrichtungen nur in Ausnahmefällen in An-
spruch zu nehmen. Der Bundesminister hat auch 
darauf hingewiesen, daß die Zahl der Abrechnun-
gen in den Jahren 1984 und 1985 stark gestiegen ist 
und daß in allen Fällen die Ersteinrichtungsausga-
ben mit den anderen Ausgaben gemeinsam abge- 



Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 	Drucksache 10/6138  

rechnet wurden. Nach seiner Ansicht stehen dem 
Nachteil, daß die viele Jahre dauernde Ausstattung 
der Bauten zu erheblichen preisbedingten Mehrko-
sten führt, Zinsgewinne für die Zeit der Nichtinan-
spruchnahme der Mittel und eine modernere Tech-
nik der später beschafften Einrichtungen gegen-
über. 

Schließlich hat der Bundesminister noch mitgeteilt, 
die Festlegung einer Abrechnungsfrist für Erstein-
richtungen durch den Planungsausschuß sei erst 
nach langwierigen Verhandlungen mit den Ländern 
und nur nach einer Zusammenfassung mit anderen 
Verfahrensfragen zustande gekommen. Eine kür-
zere Fristsetzung sei gegenüber den Ländern nicht 
durchsetzbar gewesen. 

32.5 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die neueren Be-
mühungen des Bundesministers, in der Praxis ver-
tretbare Ersteinrichtungs- und Abrechnungszeiten 
zu erreichen. Die Zunahme der Abrechnungen in 
den letzten Jahren bedeutet aber nicht zwangsläu-
fig eine Verkürzung der außergewöhnlich langen 
Einrichtungszeiten der Bauten, weil die für die Bau-
ausgaben geltende Abrechnungsfrist von fünf Jah-
ren bei diesen Gesamtabrechnungen bisher in der 
Regel weit überschritten wurde. Der Bundesrech-
nungshof sieht auch in Zinsgewinnen aus verspätet 
in Anspruch genommenen Mitteln und in einer zum 
Teil moderneren Technik später beschaffter Ein-
richtungen keinen annehmbaren Ausgleich für eine 
jahrelang eingeschränkte Arbeitsfähigkeit von 
Hochschulinstituten und Kliniken sowie für eine 
verspätete Bereitstellung von Studienplätzen. Das 
Bestreben des Bundesministers, den von ihm mit-
getragenen Abrechnungsbeschluß für Ersteinrich-
tungsausgaben möglichst wenig wirksam werden 
zu lassen, stellt nicht sicher, daß die Länder den bis-
herigen mangelhaften Verlauf bei der Einrichtung 
der Bauten abstellen, weil sie sich dabei sogar auf 
den neuen Beschluß berufen können. 

Der Bundesminister sollte deshalb mit Nachdruck 
eine sachgerechte Änderung des Abrechnungs-
beschlusses für Ausgaben der Ersteinrichtung an-
streben. 

33 Mitfinanzierung von Grunderwerb beim 
Ausbau und Neubau von Hochschulen 
(Kapitel 31 05 Titel 882 01) 

33.0 

Der Bundesminister hat in mehreren Bundeslän-
dern in erheblichem Umfang Grunderwerb zu Un-
recht mitfinanziert. 

Der Ausbau und Neubau von Hochschulen wird 
nach Maßgabe des Hochschulbauförderungsgeset-
zes (HBFG) von Bund und Ländern als Gemein-
schaftsaufgabe gefördert. 

33.1 Mitfinanzierung von vorsorglichem Grunderwerb 

An den Ausgaben für den Erwerb von Grundstük-
ken, deren Verwendungszeitpunkt beim Erwerb 
noch nicht endgültig feststeht (vorsorglicher Grund-
erwerb), beteiligt sich der Bund nach einem Be-
schluß des Planungsausschusses für den Hoch-
schulbau nur dann, wenn sie ab dem 1. Januar 1970 
entstanden sind (§§ 3 Nr. 5, 14 HBFG). Sofern ein 
vorsorglich erworbenes Grundstück innerhalb von 
zehn Jahren oder einer von dem Planungsausschuß 
bestimmten längeren Frist nicht für die Gemein-
schaftsaufgabe in Anspruch genommen wird, hat 
das betroffene Land einen Betrag in Höhe der 
Hälfte des Verkehrswertes zurückzuzahlen (§ 12 
Abs. 3 HBFG). 

33.1.1 

Der Bundesminister hat Kosten in Höhe von mehr 
als 26 Mio. DM für vorsorglichen Grunderwerb ei-
ner Hochschule über viele Jahre durch Vorauszah-
lungen mitfinanziert, obwohl die Ausgaben schon 
vor dem Jahre 1970 entstanden und deshalb nicht 
erstattungsfähig waren. Die später vorgenommene 
Zuordnung des vorsorglichen Grunderwerbs zu den 
von Bund und Land gemeinsam finanzierten Bau-
vorhaben der Hochschule hat ergeben, daß Ausga-
ben von mehr als 8,6 Mio. DM sogar Grundstücks-
flächen betreffen, die überhaupt nicht für die Ge-
meinschaftsaufgabe verwendet wurden. Bei einer 
anderen Hochschule hat der Bundesminister in den 
Jahren 1974 bis 1976 Vorauszahlungen in Höhe von 
mehr als 1,16 Mio. DM für den Erwerb von Grund-
stücken geleistet, die bis heute nicht für Zwecke des 
Hochschulbaues benötigt werden. 

Ferner hat der Bundesminister bei verschiedenen 
Hochschulen versäumt, von den betroffenen Län-
dern die Rückzahlung der gesetzlich vorgesehenen 
Beträge zu fordern, wenn Grundstücke, die vorsorg-
lich erworben wurden, innerhalb von zehn Jahren 
nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden. 

33.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat die für den Bund mit 
erheblichen finanziellen Nachteilen verbundenen 
Mängel bei der Grunderwerbsfinanzierung bean-
standet und den Bundesminister aufgefordert, kurz-
fristig einen finanziellen Ausgleich mit den betrof-
fenen Ländern vorzunehmen. 

33.1.3 

Der Bundesminister hat die Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes anerkannt und dazu be-
merkt, die Mängel seien im wesentlichen von den 
Ländern zu vertreten. Ab dem Jahre 1978 sei der 
vorsorgliche Grunderwerb einer besonderen Prü-
fung durch den Wissenschaftsrat unterzogen wor-
den, um die Erwerbsabsichten für die einzelnen 
Hochschulen den vereinbarten Ausbauzielen anzu-
passen. Er habe die Länder vom Jahre 1982 an auf 
die Abrechnung und den Nachweis der Verwendung 
des vorsorglichen Grunderwerbs in regelmäßigen 
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Abständen hingewiesen, damit aber keine nennens-
werten Erfolge erzielt. Der Bundesminister hat mit 
Rundschreiben vom 6. März 1986 — veranlaßt 
durch Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-
hofes — den Ländern durch Erläuterungen über die 
Berechnung des Grundstücksbedarfs und durch die 
Vorgabe eines weiteren Abrechnungsmusters Hil-
fen, u. a. zur Überbrückung von Nachweis- und Ab-
rechnungsschwierigkeiten, gegeben. Er hat dabei 
gleichzeitig einen Beschluß des Planungsausschus-
ses angeregt, den bis Ende 1985 getätigten vorsorg-
lichen Grunderwerb binnen zwei Jahren abzurech-
nen. Überhöhte oder nicht berechtigte Vorauszah-
lungen hat er zum Teil durch Umsetzungen auf an-
dere Rahmenplanmaßnahmen ausgeglichen. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die vom Bundes-
minister eingeleiteten Maßnahmen, die dieser aller-
dings schon früher hätte treffen sollen. Er wird die 
Entwicklung weiter beobachten. 

33.2 Mitfinanzierung von objektbezogenem 
Grunderwerb 

Der Erwerb von Grundstücken, die für die einzel-
nen Bauvorhaben benötigt werden, wird vom Bund 
nur mitfinanziert, wenn die Grundstücksfläche 
nicht größer ist als sich aus dem zulässigen Maß 
der baulichen Nutzung ergibt (§ 3 HBFG). Dieses 
Maß ist im Einzelfall entweder durch einen rechts-
kräftigen Bebauungsplan vorgegeben oder es be-
stimmt sich — in Abhängigkeit von Baugebiet und 
Zahl der Vollgeschosse — aus der Baunutzungsver-
ordnung. 

33.2.1 

Der Bundesminister hat — wie der Bundesrech-
nungshof bei Prüfungen in zwei Bundesländern 
festgestellt hat — bei einer Reihe von Hochschul- 
neubauten den Erwerb von Grundstücksflächen 
mitfinanziert, deren Größe erheblich über den not-
wendigen Bedarf hinausgeht. Die betreffenden Län-
der hatten in mehreren Fällen das durch amtliche 
Bebauungspläne vorgegebene Maß der baulichen 
Nutzung bei weitem nicht ausgenutzt und in ande-
ren Fällen, in denen ein Bebauungsplan nicht vor-
lag, ihrer Berechnung der notwendigen Grund-
stücksfläche grundsätzlich die doppelte Summe der 
Bruttogeschoßfläche der Bauten (Geschoßflächen-
zahl von 0,5) zugrunde gelegt. Dabei bezogen sie 
sich auf einen — nach Inkrafttreten des Hochschul-
bauförderungsgesetzes überholten — Erlaß aus 
dem Jahre 1968, mit dem der Bundesminister die 
vorgenannten Berechnungen der Länder lediglich 
als Obergrenze zugelassen hatte. Diese Obergrenze 
gilt nach § 17 der Baunutzungsverordnung nur bei 
eingeschossiger Bebauung in Dorf-, Wohn- oder 
Mischgebieten und für vergleichbare Hochschul-
baugebiete. Diese Verhältnisse lagen bei den vom 
Bundesrechnungshof geprüften Maßnahmen nicht 
vor. Es war vielmehr von Geschoßflächenzahlen 
zwischen 0,8 und 1,2 auszugehen. Das bedeutet, daß 
dem Bund im Durchschnitt Grundstücksflächen zur 
Mitfinanzierung in Rechnung gestellt wurden, die 
doppelt so groß waren wie tatsächlich notwendig. 

Nach den bisherigen Feststellungen hat der Bun-
desminister für die Finanzierung überhöhten 
Grunderwerbs an die zwei — von der Prüfung be-
troffenen — Länder Bundesmittel von mehr als 
1,177 Mio. DM ohne hinreichenden Grund gezahlt. 

33.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat die überhöhten Bun-
desleistungen sowie die unzureichende Prüfung 
einzelner Vorhaben und Abrechnungen beanstan-
det. Er hat den Bundesminister aufgefordert, die 
zuviel gezahlten Bundesmittel von den Ländern zu-
rückzufordern und auf die sachgerechte Abrech-
nung von Grunderwerb hinzuwirken. 

33.2.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er habe in den 
meisten Fällen aus den ihm vorliegenden Unterla-
gen nicht erkennen können, daß der von den Län-
dern mitgeteilte Grunderwerb über den Bedarf hin-
ausging. Der Bundesminister hat bei den noch nicht ' 
abgerechneten Maßnahmen seine überhöhten Vor-
auszahlungen auf andere Rahmenplanvorhaben 
umgesetzt. Ein die bestimmungsgemäße Abrech-
nung von Grunderwerbsausgaben betreffendes 
Rundschreiben an die Länder ist inzwischen ergan-
gen. 

33.2.4 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
eine überschlägliche Beurteilung der Angemessen-
heit von objektbezogenem Grunderwerb schon 
nach den Daten der vollständig ausgefüllten Rah-
menplananmeldebögen für die Bauvorhaben mög-
lich war. Eine genaue Prüfung im Zuge der Abrech-
nung hält der Bundesrechnungshof für unverzicht-
bar. Der Bundesminister wird sicherzustellen ha-
ben, daß diese Prüfungen durchgeführt werden und 
daß die Länder die dafür notwendigen Angaben ma-
chen. Der Bundesrechnungshof wird die Angelegen

-

heit weiter beobachten. 

Allgemeine Finanzverwaltung 
(Einzelplan 60) 

34 Besteuerung der Selbstnutzung aufwendiger 
Zweifamilienhäuser 
(Kapitel 60 01 Titel 012 01) 

34.0 

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
bei der Selbstnutzung besonders aufwendiger Zwei-
familienhäuser werden nur unvollständig und oft 
nicht zutreffend besteuert. Der Nutzungswert dieser 
Häuser wird nicht nach einheitlichen Maßstäben 
erfaßt. Dadurch werden erhebliche Steuerausfälle 
verursacht. 
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34.1 

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
unterliegen der Einkommensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 
Einkommensteuergesetz — EStG). Dazu gehört 
auch der Nutzungswert (Mietwert) der Wohnung im 
eigenen Haus (§ 21 Abs. 2 EStG). Dieser Wert wird 
bei Zweifamilienhäusern nach der ortsüblichen 
mittleren Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, 
Lage und Ausstattung zunächst als Bruttowert er-
mittelt und dann um die Werbungskosten gemin-
dert. Sind vergleichbare Mieten auch im überregio-
nalen Bereich nicht oder nur unverhältnismäßig 
schwer festzustellen, kann der Nutzungswert auch 
nach der Kostenmiete geschätzt werden, die nach 
der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Be-
rechnungen zu ermitteln ist. Wird der Nutzungs-
wert zu niedrig angesetzt, ergeben sich bei den re-
gelmäßig hohen Beträgen für Kapitaldienst und Ab-
schreibungen ungerechtfertigt hohe Verluste, die 
steuermindernd bei anderen Einkunftsarten be-
rücksichtigt werden. 

34.2 

Der Bundesrechnungshof hatte in den Bemerkun-
gen zur Bundeshaushaltsrechnung 1979 vom 
28. September 1981 (Drucksache 9/978 Nr. 48) auf 
Mängel in der Besteuerung von Einkünften aus 
selbstgenutzten Zweifamilienhäusern hingewiesen. 
Er hatte beanstandet, daß der Grundsatz der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung verletzt wird, 
weil die Finanzämter bei der Ermittlung der anzu-
setzenden Werte unterschiedlich vorgingen. Der 
Deutsche Bundestag hat die Erwartung ausgespro-
chen, daß der Bundesminister der Finanzen (Bun-
desminister) auf eine sorgfältige Ermittlung der 
Einkünfte aus Zweifamilienhäusern hinwirken 
werde (Plenarprotokoll 9/115 S. 7083 i. V. m. Druck-
sache 9/1759 — Teil II — zu Nr. 48). 

In den Bemerkungen 1983 vom 10. Oktober 1983 
(Drucksache 10/574, „Bemerkungen früherer Haus-
haltsjahre") hat der Bundesrechnungshof die Ange-
legenheit wieder aufgegriffen und beanstandet, daß 
die Mängel immer noch nicht beseitigt und keine 
gezielten Anstrengungen zur Abhilfe der Ungleich-
mäßigkeit der Besteuerung unternommen worden 
seien. Der Deutsche Bundestag hat den Bundesmi-
nister ersucht, „bei Steuerpflichtigen, die im eige-
nen Zweifamilienhaus wohnen, eine zutreffende Er-
mittlung des Nutzungswertes sowie eine Gleichbe-
handlung der Besteuerung dieser Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung weiterhin anzustre-
ben" (Plenarprotokoll 10/73 S. 5305 ff. i. V. m. Druck-
sache 10/1500, Einleitung). 

34.3 

Der Bundesrechnungshof hat nunmehr erneut bei 4 
der rd. 500 Finanzämter die Besteuerung von Ein-
künften aus Zweifamilienhäusern geprüft, und 
zwar einen besonderen Teilbereich in den Veranla

-

gungszeiträumen 1980 und 1981. Er hat die Prüfung 
auf Häuser beschränkt, deren Einheitswert minde-
stens 250 000 DM betrug oder die sich durch beson-
dere Gestaltung oder Ausstattung wesentlich von 
den sonstigen Zweifamilienhäusern unterschieden 
(§ 76 Abs. 3 Bewertungsgesetz). Diese Voraussetzun-
gen waren in 150 Fällen (0,46 v. H. des Bestandes 
von 32 500 Zweifamilienhäusern bei diesen vier Äm-
tern) gegeben, von denen der Bundesrechnungshof 
91 im einzelnen überprüft hat. 

34.4 

Die Erhebungen bei den vier Finanzämtern haben 
gezeigt, daß die Nutzungswerte von Wohnungen in 
besonders aufwendig gebauten Zweifamilienhäu-
sern nicht sachgerecht ermittelt wurden. 

34.4.1 

Die Finanzämter haben die Mietwerte von ganz 
oder teilweise selbstgenutzten besonders aufwendi-
gen Zweifamilienhäusern weitgehend frei geschätzt 
oder anhand von Tabellen der ortsüblichen Ver-
gleichsmieten bestimmt. Sie haben nicht in dem er-
forderlichen Umfang untersucht, ob es sich um hin-
reichend vergleichbare Mieten handelte oder eine 
Schätzung nach der Kostenmiete in Betracht kam. 

Nur in zehn der 150 erwähnten Fälle haben sie die 
Nutzungswerte nach der Kostenmiete geschätzt. 
Dieser Anteil ist unangemessen niedrig, weil beson-
ders aufwendige Zweifamilienhäuser im ganzen 
nur selten oder überhaupt nicht vermietet werden; 
sie sind regelmäßig auf die persönlichen Wohnbe-
dürfnisse der Eigentümer abgestellt. Es lassen sich 
keine Mieten erzielen, die eine angemessene Kapi-
talverzinsung ermöglichen. Vermietete Wohnungen, 
die nach Lage, Art und Ausstattung vergleichbar 
wären, lassen sich regelmäßig nicht finden. 

Im übrigen wird die Höhe der in den Mietwerttabel-
len angegebenen ortsüblichen Vergleichsmieten 
durch die Masse der Wohnungen in Mietshäusern 
bestimmt. Vermietete Ein- und Zweifamilienhäuser, 
erst recht solche besonders aufwendiger Bauart, ha-
ben bei den Durchschnittsmieten kein oder nur ein 
geringes Gewicht. 

34.4.2 

Die Finanzämter haben vielfach übersehen, daß der 
Nutzungswert auch die „zugehörigen sonstigen 
Räume und Gärten" umfaßt. Es sind selbst 
Schwimmhallen und Saunen nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden, die bei aufwendigen Zweifami-
lienhäusern sehr oft vorkommen. 

34.4.3 

Die Finanzämter haben der Besteuerung in den ge-
prüften Fällen folgende Mietwerte zugrunde ge-
legt: 
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rechne- 
Finanz- geprüfte niedrigster höchster rischer 

amt Fälle Mietwert Mietwert Durch- 
DM/m2  DM/m2  schnitt 

DM/m2  

1 9 4,00 16,00 6,16 
2 33 2,63 9,37 5,95 
3 15 3,94 9,80 5,48 
4 34 5,55 17,00 9,30 

Damit werden Nutzungswerte angenommen, die 
hinsichtlich der niedrigsten Werte überwiegend un-
ter dem im öffentlich geförderten sozialen Woh-
nungsbau (sogenannter Erster Förderungsweg) gel

-

tenden durchschnittlichen Mietzins (5,10 DM und 
5,62 DM in den Jahren 1981 und 1982) lagen. 

In 9 der geprüften 91 Fälle lag der vom Finanzamt 
ermittelte Nutzungswert je Quadratmeter Wohnflä-
che sogar unter den für die fremdvermietete Einlie-
ger- oder Zweitwohnung im selben Haus erzielten 
Mieten. 

34.4.4 

Der Vergleich der folgenden Beispielsfälle aus dem 
Regionalbereich eines Finanzamtes läßt erkennen, 
daß die Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht ge-
währleistet ist: 

Mietwert für 
besonders Verlust aus 

Einheitswert aufwendige Mieten nach Zweifamilien- zu versteuerndes 
Baujahr (DM) Zweifamilien- Mietspiegel Einkommen 

häuser DM/m2 1981 1981 
lt. Finanzamt 

DM/m2  

1966 412 000 6,05 7,— 29 000 1200 000 
1966 285 000 6,— 7,20 15 000 137 000 
1971 703 000 7,35 9,— 62 000 288 000 
1971 420 000 8,— 7,50 20 000 339 000 
1978 378 000 6,45 8,60 70 000 289 000 
1978 262 000 7,— 8,— 62 000 379 000 

Insbesondere ergibt sich aus der Tabelle deutlich, 
daß in den aufgeführten Fällen die der Besteuerung 
zugrunde gelegten Mietwerte besonders aufwendig 
gebauter Zweifamilienhäuser zumeist noch deutlich 
unter den Werten des Mietspiegels liegen. Diese 
Durchschnittswerte berücksichtigen Wohnungen in 
Miethäusern, allenfalls aber Einfamilienhäuser und 
Zweifamilienhäuser geringer oder üblicher Größe 
und Ausstattung. Die steuerlich angesetzten Miet-
werte berücksichtigen also den hohen Wohnwert 
besonders aufwendiger Zweifamilienhäuser nicht 
in angemessenem Umfang. 

Der Vergleich des Verlustes aus dem Zweifamilien-
haus mit dem zu versteuernden Jahreseinkommen 
(des Steuerpflichtigen zeigt, daß die zutreffende Er-
mittlung der Einkünfte aus der Selbstnutzung be-
sonders aufwendiger Häuser große Bedeutung hat. 
Es handelt sich regelmäßig um Steuerfälle im Be-
reich hoher Steuerprogression. Die mangelhafte Er-
mittlung der Nutzungswerte führt daher zu be-
trächtlichen Steuerausfällen. 

34.4.5 

Die Oberfinanzdirektionen haben im Rahmen ihrer 
Fachaufsicht den nachgeordneten Dienststellen 
keine einheitlichen Weisungen zur Ermittlung der 
Nutzungswerte bei aufwendigen Zweifamilienhäu-
sern erteilt. 8 von 16 Oberfinanzdirektionen haben 

— jedenfalls bis zum Jahre 1983 — überhaupt keine 
Regelung getroffen. Andere Oberfinanzdirektionen 
halten Ermittlungen für erforderlich bei Häusern, 
die als besonders aufwendig anzusehen sind, weil 
die Gebäudeanschaffungs- oder -herstellungskosten 
zwischen 750 000 DM und 900 000 DM betragen, 
oder lassen die Kostenmiete bei fehlenden Ver-
gleichsobjekten dann ansetzen, wenn die Herstel-
lungskosten mehr als doppelt so hoch sind wie bei 
„Zweifamilienhäusern mittlerer Art und Güte". 

Außerdem wird die Kostenmiete unterschiedlich 
berechnet. Sie soll teilweise mit 4 v. H. der gesam-
ten Baukosten und Grundstücksaufwendungen er-
mittelt, teilweise in Höhe der jeweils höchsten im 
Bezirk des Finanzamts erzielbaren Miete für grö-
ßere Wohnungen angesetzt werden. Der Werbungs-
kosten-Abzug soll nur in entsprechender Höhe der 
allenfalls noch üblichen Herstellungskosten zuge-
lassen oder die Werbungskosten sollen im Verhält-
nis der erzielbaren Marktmiete zur Kostenmiete 
nach der Zweiten Berechnungsverordnung gemin-
dert werden. 

34.5 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die Finanzämter die steuerlichen Sachverhalte 
nicht sachgerecht ermittelt und damit ihre Aufklä- 
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rungspflicht verletzt haben. Er hat dies mit dem 
Vergleich der angesetzten Nutzungswerte mit den 
Mietwerten des sozialen Wohnungsbaus besonders 
verdeutlicht und den Bundesminister aufgefordert, 
einheitliche Regelungen für die Besteuerung dieser 
Nutzungswerte zu treffen. 

Er hat dargelegt, daß auch die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes zur Ermittlung des Nutzungs-
wertes der Wohnung im eigenen Haus (Urteil vom 
11. Oktober 1977, auf das in den Einkommensteuer-
Richtlinien besonders hingewiesen wird) Fragen of-
fenlasse, die im Interesse einer gleichmäßigen Be-
steuerung bundeseinheitlich geregelt werden müß-
ten. Bei den Finanzämtern bestünden Zweifel, 

— wie der überregionale Wohnungsmarkt bei der 
Ermittlung des Nutzungswertes zu berücksichti-
gen sei, 

— in welchem Umfang die Marktverhältnisse bei 
der Ermittlung der Kostenmiete zu berücksichti-
gen seien, 

— in welchen Fällen den Besonderheiten gegebe-
nenfalls durch eine Einschränkung des Wer-
bungskostenabzugs Rechnung getragen werden 
müsse und 

— auf welche Weise der hiernach unvermeidbare 
Arbeitsaufwand in der Verwaltung in rechtlich 
vertretbarer Weise begrenzt werden könne. 

Der Bundesrechnungshof hat geschätzt, daß in den 
91 im einzelnen geprüften Fällen die Nutzungs-
werte auf der Grundlage der Kostenmiete allein in 
den Jahren 1980 und 1981 jeweils etwa 1,7 Mio. DM 
höher gewesen wären als von den Finanzämtern 
angenommen. Die steuerlichen Auswirkungen dürf-
ten mit etwa 40 v. H. anzusetzen sein. Dabei ist auch 
von Bedeutung, daß zumindest ein Teil dieser Aus-
fälle in den Folgejahren zu erwarten ist, wenn nicht 
Abhilfe geschaffen wird. 

34.6 
Der Bundesminister hat die Auffassung vertreten, 
daß er in der Vergangenheit die Besteuerung der zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im eige-
nen Zweifamilienhaus mit den Vertretern der ober-
sten Finanzbehörden der Länder hinreichend erör-
tert habe. Er hat deshalb der Feststellung wider-
sprochen, er habe nicht in gebotenem Maß auf eine 
ländereinheitliche und sachgerechte Besteuerung 
der Selbstnutzung aufwendiger Zweifamilienhäu-
ser hingewirkt. 

Der Bundesminister hat angekündigt, daß er beab-
sichtige, weitere Entscheidungen des Bundesfi-
nanzhofes abzuwarten, bevor er die Probleme mit . 

den Finanzministern der Länder erneut erörtern 
werde. Es sei abzusehen, daß die Rechtsprechung 
zwar am Vorrang der Marktmiete gegenüber der 
Kostenmiete auch bei aufwendig errichteten selbst-
genutzten Häusern festhalte, aber — als neue 
Rechtsauffassung — eine Kürzung der angefalle-
nen Werbungskosten in Erwägung ziehe. 

34.7 

Der Bundesrechnungshof verbleibt bei seiner Auf-
fassung, daß spätestens seit der Entscheidung des 
Bundesfinanzhofes vom 11. Oktober 1977 Anlaß be-
stand, für die steuerliche Behandlung selbstgenutz-
ter aufwendiger Zweifamilienhäuser den Finanzbe-
hörden eingehende bundeseinheitliche und ver-
bindliche Regelungen vorzugeben und die beste-
henden Zweifelsfragen zu lösen. 

Diese Notwendigkeit wird von den bevorstehenden 
Entscheidungen des Bundesfinanzhofes nicht be-
rührt. Das erste der vom Bundesminister erwarte-
ten Urteile ist am 21. Januar 1986 ergangen. Es ent-
hält keine Aussagen, die die vom Bundesrechnungs-
hof angesprochenen Probleme bei der Arbeit der 
Finanzämter abschließend klären. 

Der Bundesminister wird die von der Rechtspre-
chung entwickelten Grundsätze daher alsbald in 
Weisungen für das Verfahren zur Nutzungswertbe-
steuerung umzusetzen haben. 

Da auch nach dem Wegfall der Besteuerung des 
Wohnens im selbstgenutzten Zweifamilienhaus ab 
dem Jahre 1987 eine Übergangsfrist von zwölf Jah-
ren gilt, kann das Problem wegen der noch erheb-
lich andauernden Bedeutung nicht auf sich beru-
hen. 

35 Überprüfung des privaten Nutzungsanteils 
betrieblicher (beruflicher) 
Personenkraftwagen 
(Kapitel 60 01 Titel 012 01) 

35.0 

Entgegen den vom Bundesminister der Finanzen im 
Jahre 1983 dem Bundestag gegenüber geäußerten 
Erwartungen ermitteln die Finanzämter weiterhin 
die privaten Anteile an der Nutzung betrieblicher 
(beruflicher) Personenkraftwagen häufig unzutref-
fend.  Der Bundesminister der Finanzen wird sich 
um verbindliche Regelungen bemühen müssen, die 
eine größere Steuergerechtigkeit herbeiführen und 
Einnahmeausfälle begrenzen. 

35.1 

Die Kostenanteile für die private Nutzung betriebli-
cher (beruflicher) Personenkraftwagen (Pkw) dür-
fen die Einkommensteuer nicht mindern; sie sind 
als Aufwendungen für die Lebensführung anzuse-
hen (§ 12 Einkommensteuergesetz). Dem Steuer-
pflichtigen obliegt es, zur Abgrenzung der Kosten-
anteile den Umfang der betrieblichen (beruflichen) 
Nutzung nachzuweisen. Aus Vereinfachungsgrün-
den können die Finanzämter ohne besonderen 
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Nachweis davon ausgehen, daß der private Nut-
zungsanteil mindestens 20 bis 25 v. H. der Gesamt-
nutzung beträgt. Für bestimmte Berufsgruppen 
können diese Erfahrungswerte erhöht oder vermin-
dert werden. Die Einzelheiten sind in Abschnitt 118 
der Einkommensteuer-Richtlinien geregelt. 

35.2 

Der Bundesrechungshof hatte in den Bemerkungen 
zur Bundeshaushaltsrechnung 1979 vom 28. Sep-
tember 1981 (Drucksache 9/978 Nr. 47) beanstandet, 
daß 

— die Finanzämter den privaten Nutzungsanteil 
vielfach zu niedrig ansetzen und 

— die Landesfinanzverwaltungen voneinander ab-
weichende Verwaltungsanweisungen erlassen 
haben, was zu unterschiedlichen steuerlichen 
Ergebnissen führt. 

Die Finanzminister und -senatoren der Länder ha

-

ben aufgrund des Beratungsergebnisses im Deut

-

schen Bundestag (Plenarprotokoll 9/115 S. 7083 
i. V. m. Drucksache 9/1759 — Teil II — zu Nr. 47) im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen (Bundesminister) einheitliche Verwaltungsan-
weisungen erlassen. 

35.3 

Auf Bitte des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages (Kurzprotokoll der 4. Sitzung vom 
22. Juni 1983, S. 80 ff.) hin hat der Bundesrechnungs-
hof bei zehn Finanzämtern in 1 166 Fällen geprüft, 
ob die auf der Grundlage der neuen Verwaltungsan-
weisungen ermittelten privaten Nutzungsanteile 
den tatsächlichen Verhältnissen gerecht werden. 
Für die Prüfung wurden bestandskräftige Einkom-
mensteuer-Festsetzungen der Jahre 1981 und 1983 
herangezogen; dabei handelt es sich um die Veran-
lagungszeiträume vor und nach Inkrafttreten der 
einheitlichen Verwaltungsanweisungen. Der Bun-
desrechnungshof hat die Auswertung auf Steuerak-
ten bestimmter Berufsgruppen beschränkt, bei de-
nen die private und betriebliche oder berufliche 
Pkw-Nutzung weitgehend vergleichbar ist. Sodann 
wurden Berufsgruppen ausgewählt (Fachärzte, 
Zahnärzte, Apotheker, Bäcker, Gastwirte und Fri-
seure), bei denen nach den tatsächlichen Verhält-
nissen das Aufsuchen von Kunden, Lieferanten 
oder Patienten nur selten in Betracht kommt. In 
diesen Fällen kann nach den Einkommensteuer-
Richtlinien (Abschnitt 118) ein höherer privater 
Nutzungsanteil als der durchschnittliche Erfah-
rungswert von 20 bis 25 v. H. angenommen werden. 

35.3.1 

Die steuerlich erfaßten privaten Nutzungsanteile 
der betrieblich (beruflich) gehaltenen Pkw betrugen 
in den geprüften Fällen durchschnittlich: 

bei 
1981 1983 

DM (i.v.H.) DM (i.v.H.) 

Fachärzten, 
Zahnärzten und 
Apothekern 	 4 390 (37,5) 4 795 (39,4) 
Allgemeinärzten 2 762 (21,2) 3 104 (22,1) 

sonstigen freien 
Berufen 	 2 620 (21,3) 2 725 (20,1) 

Bäckern 	 2 095 (23,4) 2 086 (22,6) 

Gastwirten 
und Friseuren 	 2 027 (27,6) 2 018 (30,1) 

Gesamtdurch- 
schnitt 	 2 913 (27,7) 3 087 (28,3) 

Sie haben sich demnach in den Veranlagungszeit-
räumen 1981 und 1983 sowohl in den absoluten Be-
trägen als auch im Vomhundertsatz nur geringfügig 
verändert. 

35.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt und so-
weit erforderlich geschätzt, daß die privaten Nut-
zungsanteile in den geprüften Fällen bei Berück-
sichtigung aktenkundiger Besonderheiten im Jahre 
1983 durchschnittlich wie folgt hätten angesetzt 
werden müssen: 

bei Betrag DM i.v. H. statt 

Fachärzten, 
Zahnärzten und 
Apothekern 	 8 048 66,2 39,4 

Allgemeinärzten 	 4 074 29,0 22,1 

sonstigen freien 
Berufen 	 4 377 32,3 20,1 

Bäckern 	 4 690 50,8 22,6 

Gastwirten 
und Friseuren 	 4 130 61,6 30,1 

Gesamtdurchschnitt 	 5 356 49,1 28,3 

35.4 

Die festgestellten Unterschiede sind auf folgende 
Ursachen zurückzuführen: 

Die Finanzämter haben im Regelfall die privaten 
Nutzungsanteile nach den Angaben in der Steuerer-
klärung übernommen. Beanstandungen oder Rück-
fragen wegen nicht ersichtlicher oder erkennbar 
unzureichender Abgrenzung der Kostenanteile sind 
nur selten aktenkundig. 

Die Finanzämter haben es in Einzelfällen hinge-
nommen, daß die privaten Nutzungsanteile nicht 
oder nicht erkennbar abgegrenzt worden sind. In 
155 Fällen haben sie entgegen den Einkommensteu-
er-Richtlinien Nutzungsanteile von weniger als 
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20 v. H. anerkannt, obwohl eine berufsbedingte typi-
sche Reisetätigkeit nur in 17 Fällen vorgelegen hat. 
Bei 388 Veranlagungen sind Privatanteile zwischen 
20 und 25 v. H. angesetzt worden; nach den Ermitt-
lungen des Bundesrechnungshofes wäre dieser An-
satz nur in 168 Fällen zutreffend gewesen. Bei min-
destens 935 Steuerpflichtigen (statt 448) hätten die 
Finanzämter nach dem Akteninhalt einen privaten 
Nutzungsanteil von mehr als 25 v. H. annehmen 
müssen, weil sich die geschäftliche oder berufliche 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen auf einen Ort be-
schränkte und Geschäftsfreunde, Mandanten oder 
Patienten nur selten aufgesucht wurden. In 175 be-
sonders gelagerten Fällen haben die Finanzämter 
andere Ermittlungsmethoden angewandt, deren Er-
gebnis der Bundesrechnungshof nur in 46 Fällen 
anerkennen konnte. 

35.5 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Finanzämter die privaten Nutzungsanteile nach wie 
vor vielfach zu niedrig ansetzen. Entgegen der vom 
Bundesminister vor dem Rechnungsprüfungsaus-
schuß am 9. Juni 1983 und vor dem Haushaltsaus-
schuß am 22. Juni 1983 ausgesprochenen Erwartung 
haben auch die neuen Verwaltungsanweisungen zu 
keiner spürbaren Verbesserung bei der Besteue-
rung der privat veranlaßten Kosten für betriebliche 
(berufliche) Pkw geführt. . 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
mitgeteilt, daß er Regelungen als notwendig an-
sieht, die für Steuerpflichtige, Verwaltung und Fi-
nanzgerichte verbindlich sind. Eine größere Steuer-
gerechtigkeit lasse sich nur herbeiführen, wenn in 
typisierender Betrachtungsweise verbindliche Ent-
nahmesätze festgelegt würden, die z. B. nach Be-
rufsgruppen, den Größenklassen der Pkw und/oder 
nach den entstandenen Kosten zu berechnen wä-
ren. 

35.6 

Der Bundesminister hat in seiner Stellungnahme 
ausgeführt, er stimme darin zu, daß der zutreffen-
den Erfassung der privaten Nutzungsanteile trotz 
Änderung der Verwaltungsanweisungen nach wie 
vor große — tatsächliche — Schwierigkeiten gegen-
überstünden. Er sehe aber auch keine Möglichkeit 
einer gesetzlichen Regelung, die materiell zutref-
fende Ergebnisse gewährleiste und außerdem ein-
fach handhabbar sei. 

Er beabsichtige jedoch, die Angelegenheit mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder zu erörtern 
und gegebenenfalls nach weiteren Lösungsmöglich-
keiten zu suchen. 

35.7 

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für frag-
lich, ob eine auch nur annähernd zutreffende Be-
steuerung der privaten Nutzungsanteile allein 

durch Verwaltungsanweisungen erreichbar ist. 
Ohne eine verbindliche Regelung werden sich die 
Grundsätze der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
— nicht zuletzt im Hinblick auf Bezieher von Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit — und die 
Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähig-
keit nicht verwirklichen lassen. 

Die festgestellten Unterschiede können schon we-
gen der Steuerausfälle nicht hingenommen werden. 
Im Juni 1984 betrug die Zahl der selbständig Er-
werbstätigen 2,4 Millionen. Diese Zahl läßt Rück-
schlüsse auf die steuerlichen Auswirkungen einer 
auch nur teilweise unzureichenden Erfassung der 
privaten Nutzungsanteile der betrieblich oder be-
ruflich genutzten Pkw zu. 

Die Unterschiede sind auch unter dem Gesichts-
punkt der Gleichmäßigkeit der Besteuerung — et-
wa im Hinblick auf die Behandlung der Pkw

-

Kosten von Arbeitnehmern — nicht vertretbar. 

35.8 

Da das Problem über Jahre nicht zufriedenstellend  

gelöst worden ist, wird der Bundesminister seine 
Bemühungen um eine sachgerechte Lösung in ab-
sehbarer Zeit verstärken müssen. 

36 Mitwirkung des Bundesministers der 
Finanzen an Ermessensentscheidungen der 
Landesfinanzbehörden bel der Festsetzung 
und Erhebung von Steuern, die im Auftrag 
des Bundes verwaltet werden 
(Kapitel 60 01) 

36.0 

Eine oberste Landesfinanzbehörde hat ermessens-
fehlerhaft eine Umsatzsteuerhaftungssumme von 
rd. 1 Mio. DM auf 600 000 DM herabgesetzt Der 
Bundesminister hat versäumt, Regelungen herbei-
zuführen, die seine angemessene Beteiligung an 
solchen Entscheidungen der Landesfinanzbehörden 
sicherstellen. 

36.1 

Der Bundesminister hat in Absprache mit den ober-
sten Finanzbehörden der Länder festgelegt, unter 
welchen Voraussetzungen er bei der Festsetzung 
und Erhebung von Steuern, die von den Landesfi-
nanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet 
werden, mitwirkt. Er hat sich u. a. die Zustimmung 
vorbehalten, wenn aus Billigkeitsgründen Ansprü-
che aus einem Steuerschuldverhältnis erlassen 
(§ 227 Abgabenordnung — AO) oder Steuern niedri-
ger festgesetzt werden sollen (§ 163 AO), sofern da-
bei ein Betrag von 300 000 DM überschritten wird. 
Dagegen können Entscheidungen über den Wider-
ruf von rechtmäßigen belastenden Verwaltungsak-
ten (§ 131 AO) von den Landesfinanzbehörden ohne 
Beteiligung des Bundesministers getroffen werden. 
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Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
an folgendem Beispielfall aufgezeigt, daß dieses un-
terschiedliche Verfahren in rechtlich vom Ergebnis 
her gleichartigen Steuervorgängen zu finanziellen 
Nachteilen des Bundes führen kann: 

36.1.1 

Eine aus drei Personen bestehende Grundstücksge-
meinschaft (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) 
veräußerte im Jahre 1978 ein bebautes Grundstück 
als wesentlichen Teil ihres Vermögens an eine 
GmbH. Die GmbH war Tochtergesellschaft einer 
Hypothekenbank, die das Objekt weitgehend mit 
Darlehen finanziert hatte. Auf Anregung der Erwer-
berin optierte die Grundstücksgemeinschaft nach-
träglich für das Veräußerungsgeschäft zur Umsatz-
steuer (§§ 4 Nr. 9 a, 9 Umsatzsteuergesetz), wobei 
der Kaufpreis von ursprünglich 9,0 Mio. DM in ei-
nen Grundstückskaufpreisanteil von rd. 8,04 Mio. 
DM und einen Umsatzsteuerbetrag von rd. 0,96 Mio. 
DM aufgespalten wurde. 

Die GmbH machte die in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer als Vorsteuer geltend; das zuständige Fi-
nanzamt ließ den Betrag zum Abzug zu und erstat-
tete ihn. Danach überwies die Erwerberin des 
Grundstücks der Grundstücksgemeinschaft 460 000 
DM als „Rückerstattung von vereinnahmtem Dam-
num". 

36.1.2 

Die Grundstücksgemeinschaft erklärte den in 
Rechnung gestellten Umsatzsteuerbetrag zwar dem 
Finanzamt, zahlte ihn aber nicht. Sie stellte viel-
mehr einen Antrag auf Erlaß, den das Finanzamt 
ablehnte. Nachdem — einschließlich Säumniszu-
schlägen — ein Gesamtrückstand von 1,016 Mio. 
DM entstanden war, der von der Grundstücksge-
meinschaft nicht getilgt wurde, nahm das Finanz-
amt deren Gesellschafter sowie die GmbH — wegen 
der Vermögensübernahme (§ 419 BGB) -- als Haf-
tungsschuldner in Anspruch. 

36.1.3 

Danach erörterten die Gesellschafter der Grund-
stücksgemeinschaft mit der für das Finanzamt zu-
ständigen obersten Landesfinanzbehörde in mehre-
ren Gesprächen die Möglichkeit eines teilweisen 
Erlasses der Steuerschuld aus Billigkeitsgründen 
(§ 227 AO). Die oberste Landesfinanzbehörde stellte 
zunächst — unter Vorbehalt der erforderlichen Zu-
stimmung des Bundesministers — bei Zahlung von 
540 000 DM einen Teilerlaß in Aussicht. Dabei wies 
sie wiederholt darauf hin, daß weder aus Rechts-
noch aus Billigkeitsgründen Veranlassung bestehe, 
die GmbH aus der Haftung zu entlassen. Gleich-
wohl veranlaßte sie Mitte 1983, daß der Haftungsbe-
scheid gegen die GmbH aufgehoben und die Haf-
tungssumme der übrigen Beteiligten durch geän-
derte Haftungsbescheide, die auf § 131 AO gestützt 
wurden, auf einen Betrag von 600 000 DM (bei sofor-
tiger Zahlung von 500 000 DM und Restzahlungen 
in 20 Raten je 5 000 DM) gesenkt wurde (§§ 5, 191 
AO). Damit erloschen die über diesen Betrag hin

-

ausgehenden Haftungsansprüche zugunsten der 
Haftungsschuldner (§ 47 AO). 

36.1.4 

Die oberste Landesfinanzbehörde begründete die 
verminderte Haftungsinanspruchnahme vor allem 
mit Zweckmäßigkeitserwägungen. Nach dem Vor-
trag der Gesellschafter seien die Erfolgsaussichten 
für Vollstreckungsmaßnahmen zweifelhaft gewe-
sen. Fiskalische Gründe hätten für die kurzfristige 
Vereinnahmung von 600 000 DM gesprochen, zumal 
dadurch auch alle anhängigen Rechtsbehelfsver-
fahren — insbesondere Beschwerden gegen die ab-
gelehnten Billigkeitserlasse — erledigt worden 
seien. 

36.2 

Der Bundesrechnungshof hat demgegenüber dar-
auf hingewiesen, daß diese Annahmen für die Ent-
scheidung nach § 131 AO nicht begründet gewesen 
seien. Die oberste Landesfinanzbehörde hätte bei 
ordnungsgemäßer Sachaufklärung erkennen kön-
nen, daß die Erfolgsaussichten von Vollstreckungs-
maßnahmen gegen die Haftungsschuldner keines-
wegs zweifelhaft waren. Sie hätte gerade auch nach 
den von der Rechtsprechung entwickelten Maßstä-
ben vor ihrer Entscheidung über den Verzicht auf 
rd. 400 000 DM Umsatzsteuer von den Haftungs-
schuldnern eine erschöpfende Darstellung ihrer 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse verlan-
gen sowie von sich aus zeitnahe Unterlagen beizie-
hen müssen. Nach den Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes ergab sich anhand von Unterlagen, 
die die oberste Landesfinanzbehörde nicht anfor-
derte, daß z. B. ein Gesellschafter die Hälfte der 
„Rückerstattung des GmbH-Damnums" seiner in 
Gütertrennung lebenden Ehefrau schenkte. Ein an-
derer Gesellschafter erwarb noch während der 
Laufzeit der Ratenzahlung auf die Haftungssumme 
einen Grundstücksanteil für 700 000 DM. Für die 
Entlassung der zahlungskräftigen GmbH aus der 
Haftung gab es überhaupt keine Begründung. Die 
oberste Landesfinanzbehörde hat somit ihr Ermes-
sen fehlerhaft ausgeübt. 

Dies gilt auch unter dem Gesichtspunkt der Billig-
keitserwägung. Der Bundesrechnungshof hat in 
diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, 
daß bei Entscheidungen nach § 131 AO aus Billig-
keitsgründen die nach § 227 AO maßgebenden 
Grundsätze zu beachten sind; anderenfalls wäre 
diese wichtige steuerrechtliche Regelung weitge-
hend entwertet. Um ähnlichen — aus der Sicht des 
Bundes unbefriedigenden — Entscheidungen in Zu-
kunft vorzubeugen, hat er angeregt, daß sich der 
Bundesminister -- entsprechend den für Billig-
keitsmaßnahmen (§ 227 AO) geltenden Regelun-
gen — auch beim Widerruf von belastenden Verwal-
tungsakten (§ 131 AO) unter bestimmten Vorausset-
zungen die Zustimmung vorbehält. 

Der Bundesrechnungshof hat die oberste Landes-
finanzbehörde um Prüfung gebeten, ob sich straf-
rechtliche Konsequenzen ergeben. 
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36.3 

Der Bundesminister hat sich für die Fälle des Wi-
derrufs belastender Verwaltungsakte gegen eine 
Mitwirkungsregelung ausgesprochen, die dem bei 
Billigkeitsmaßnahmen geübten Verfahren ent-
spricht. Er hat — unabhängig von der aus anderen 
Gründen ebenfalls ablehnenden Auffassung der 
Länder — insbesondere die Meinung vertreten, 
seine Mitwirkung solle nach den Vorstellungen des 
Gesetzgebers nur auf solche Fälle beschränkt blei-
ben, in denen die Finanzbehörden durch Ermes-
sensausübung die gesetzlich zwingend vorgeschrie-
bene Festsetzung und Erhebung von Steuern nach-
träglich mindern. Die Entscheidungen, die unter 
§ 131 AO fallen, könnten schon deshalb nicht einbe-
zogen werden, weil bereits der belastende Verwal-
tungsakt auf einer Ermessensausübung und folg-
lich nicht auf zwingendem Recht beruhe. Der Ge-
setzgeber habe bereits den ursprünglichen Verwal-
tungsakt in das Ermessen der Behörden gestellt 
und damit zu erkennen gegeben, daß er diese Ent-
scheidungen nicht für so bedeutsam halte, daß auch 
eine besondere Mitwirkung des Bundes an diesen 
Verwaltungsakten gerechtfertigt wäre. 

Der Bundesminister meint überdies in Überein-
stimmung mit den Ländern, seine Mitwirkung bei 
Maßnahmen nach § 131 AO würde zu einem nicht 
vertretbaren zusätzlichen Verwaltungs- und Perso-
nalaufwand führen. Eine Stellungnahme zu dem 
angesprochenen Beispielfall hat er im Hinblick auf 
die uneingeschränkte Ermessensentscheidung der 
Landesfinanzbehörden abgelehnt. 

36.4 

Der Bundesrechnungshof hält diese Auffassung für 
wenig überzeugend. Die Mitwirkung des Bundesmi-
nisters beim Widerruf von Verwaltungsakten 
könnte z. B. durch Festlegung einer Betragsgrenze 
so eingegrenzt werden, daß nur Entscheidungen 
von erheblicher Bedeutung erfaßt werden. 

Auch die weiteren vom Bundesminister genannten 
Gründe vermögen nicht zu überzeugen. Für eine 
Beschränkung seines Mitwirkungsrechts auf dieje-
nigen Fälle, in denen nur die gesetzlich vorgeschrie-
bene Festsetzung oder Erhebung von Steuern ge-
mindert wird, gibt es keine konkreten gesetzlichen 
Anhaltspunkte. Tatsächlich hat sich der Bundesmi-
nister z. B. auch für Ermessensentscheidungen über 
erstmalige Verwaltungsakte (Sonderabschreibun-
gen und steuerfreie Rücklagen nach § 3 Zonenrand-
förderungsgesetz) die Zustimmung in bedeutsamen 
Fällen vorbehalten. Im April 1986 hat er in einem 
Schreiben an die Länder bekräftigt, für seine Betei-
ligung in diesen Fällen, insbesondere bei Maßnah-
men, die erhebliche steuerliche Auswirkungen hät-
ten, bestehe auch weiterhin ein Bedürfnis, selbst 
wenn im konkreten Beispiel durch Abschaffung der 
Prosperitätsklausel sich der Umfang der Ermes-
sensausübung reduziere. 

36.5 

Der Bundesminister wird allgemein im Rahmen 
seiner Verantwortung für die rechtzeitige und voll-
ständige Erhebung der Steuereinnahmen (§ 34 
BHO) dafür Sorge zu tragen haben, daß er an Er-
messensentscheidungen der Landesfinanzbehörden 
in dem für die sachgerechte Wahrnehmung der 
Bundesinteressen erforderlichen Umfang beteiligt 
wird. Er sollte insbesondere beim Widerruf von be-
lastenden Verwaltungsakten nach den gleichen 
Grundsätzen mitwirken, wie sie für Billigkeitsmaß-
nahmen gelten. 

Die Betätigung bei Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 

37 Einflußnahme des Bundes bel einem 
mittelbaren Bundesunternehmen 

37.0 

Die Ertragslage eines mittelbaren Bundesunterneh-
mens ist seit vielen Jahren durch Verluste gekenn-
zeichnet. Diese hatten zum Teil marktbedingte Ur-
sachen. Aber auch Mängel und Versäumnisse in der 
Geschäftsführung trugen zu den Verlusten bei. 

Die Obergesellschaft und der Aufsichtsrat hatten 
bei ihren Bestrebungen, das Unternehmen auf eine 
wirtschaftliche Grundlage zu stellen, bisher keinen 
entscheidenden Erfolg. 

Die Einflußnahme des Bundesministers reichte 
nicht aus, um die ungünstige Entwicklung des  Un-
ternehmens zu verhindern. Der Obergesellschaft 
mußten Bundesmittel zum Ausgleich dieser Verlu-
ste zugeführt werden. 

37.1 Entwicklung des Unternehmens 

37.1.1 Ertragslage 

Eine bundeseigene Obergesellschaft erwarb im 
Jahre 1970 die Anteilsmehrheit an einer Gesell-
schaft, der mehrere Tochtergesellschaften, darunter 
ein Fertigungsunternehmen (Unternehmen), gehör-
ten. Der Obergesellschaft war schon damals be-
kannt, daß sich das Unternehmen wegen seiner 
schwachen Marktstellung seit Jahren in einer 
schwierigen wirtschaftlichen Lage befand. 

Das vermeintlich unbedeutende Unternehmen er-
litt, beginnend mit dem Geschäftsjahr 1972/73, in 
ununterbrochener Folge hohe Verluste, die sich bis 
zum Ende des Geschäftsjahres 1984/85 auf insge-
samt rd. 295 Mio. DM beliefen. Sie wurden aufgrund 
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trages von der Obergesellschaft übernommen. De-
ren Ergebnis wurde außerdem durch notwendige 
Abschreibungen in Höhe von rd. 29 Mio. DM auf 
den Beteiligungswert des Unternehmens belastet. 
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Innerhalb von 14 Jahren gelang es nicht, die Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens herzustellen, eine 
ausreichende Ertragskraft zu gewinnen und die Ar-
beitsplätze zu sichern. Zum Ausgleich der hieraus 
entstandenen und anderer Kapitalverluste führte 
der Bund der Obergesellschaft mehrmals beträcht-
liche Eigenmittel zu. 

Der Bundesrechnungshof hatte im Rahmen der Be-
richterstattung über die Betätigung des Bundes bei 
der Obergesellschaft auf die bei dem Unternehmen 
bis zum Geschäftsjahr 1979/80 entstandenen Fehl-
beträge sowie die Notwendigkeit von Maßnahmen, 
die Verlustwirtschaft nachhaltig zu beseitigen, in 
den Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 
1980 vom 21. September 1982 (Drucksache 9/2108 
Nr. 39.2.5) hingewiesen. Die Verluste des Unterneh-
mens stiegen in den Geschäftsjahren 1980/81 bis 
1984/85 weiter erheblich an. 

37.1.2 Verlustursachen 

Die ungünstige Entwicklung des Unternehmens ist 
teilweise marktbedingt. Die Verluste und der Miß-
erfolg bei den Sanierungsbestrebungen gehen aber 
auch auf Mängel und Versäumnisse in der Ge-
schäftsführung zurück: 

37.1.2.1 

Die Selbstkosten überstiegen zumeist die erzielba-
ren Marktpreise bei weitem. Die Produktivität war 
im Branchenvergleich unzureichend. Hauptursache 
hierfür war ein leistungshemmendes Lohnsystem. 
Daneben wirkten sich Mängel in der Organisation 
und in den betrieblichen Abläufen ungünstig aus. 

37.1.2.2 

Um Unterbeschäftigung zu vermeiden, nahm das 
Unternehmen laufend Aufträge herein, die schon 
nach der Vorkalkulation Verluste erwarten ließen. 
Ferner führte es Aufträge soweit wie möglich in 
eigener Fertigung aus und nutzte die Vorteile einer 
kostengünstigeren Fremdvergabe nur ungenügend. 

37.1.2.3 

Beschäftigungslücken, die dennoch auftraten, wur-
den durch eine umfangreiche Lagerfertigung über-
brückt. Dies führte zum Aufbau hoher Bestände an 
fertigen Erzeugnissen, die später größtenteils nur 
mit Verlust verwertet werden konnten oder sogar 
unverkäuflich blieben. 

37.1.2.4 

Die Organisation war unzweckmäßig und einer 
wirksamen Steuerung des Unternehmens abträg-
lich. Für den bedeutendsten Fertigungsbereich un-
terhielt das Unternehmen bis Ende 1981 keine ei-
gene Konstruktionsabteilung. Die Konstruktions-
aufgaben erledigte ein fremdes Ingenieurbüro, das 
weit von dem Fertigungsort entfernt lag. Dadurch 
ergaben sich Schwierigkeiten in der Zusammenar-
beit, Mehrkosten und Nachteile für den Betriebsab-
lauf. 

37.1.2.5 

Das Vertriebswesen war unzureichend. In einem 
wichtigen Teilbereich besorgte das fremde Kon-
struktionsbüro auch den Vertrieb, der damit dem 
Einfluß des Unternehmens entzogen war. 

37.1.2.6 

Das Rechnungs- und Kalkulationswesen genügte 
nicht, um eine wirksame Planung, Steuerung und 
Überwachung des Unternehmensgeschehens zu ge-
währleisten. 

37.1.2.7 

Bei dem Erwerb einer Tochtergesellschaft ging die 
Geschäftsleitung von einem Erwerbskonzept aus, 
das — wie spätere Erörterungen im Aufsichtsrat 
ergaben — von vornherein unrealistisch und nicht 
tragfähig war. Der Beteiligungserwerb brachte 
nicht den erwarteten Erfolg. 

37.1.2.8 

Die bis zum Jahre 1982 tätige Unternehmensleitung 
erfüllte ihre Berichterstattungspflichten nicht im-
mer ausreichend. Bei einigen Geschäften mißach-
tete sie Vorschriften der Satzung und der Ge-
schäftsordnung. Aus diesem Grunde wurden Mit-
glieder der Geschäftsleitung abberufen. 

37.1.2.9 

Das Führungspersonal unter der Ebene der Ge-
schäftsführer war den Anforderungen zum Teil 
nicht gewachsen. 

37.1.2.10 

Die frühere Unternehmensleitung erzielte bei ihren 
Bemühungen um die Beseitigung der Mängel und 
den Abbau der Verluste durch Kapazitätsanpas-
sung, Kostensenkung und Produktivitätssteigerung 
keinen durchschlagenden Erfolg. Die Zusammenar-
beit in der Geschäftsleitung war über längere Zeit 
so schlecht, daß eine geordnete Unternehmensfüh-
rung nicht möglich war. 

37.2 Beurteilung 

37.2.1 

Der Bundesrechnungshof hat dargelegt, daß Mit-
glieder der früheren Unternehmensleitung die Ge-
schäfte nicht immer ordnungsgemäß geführt und 
insoweit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters nicht angewendet ha-
ben. Er hat deshalb gebeten, zu prüfen, ob gegen-
über Mitgliedern der Geschäftsleitung Ansprüche 
auf Schadensersatz geltend zu machen sind. 

37.2.2 

Der Bundesrechnungshof ist ferner der Auffassung, 
daß der Aufsichtsrat seine Überwachungsmöglich

-

keiten nicht ausgeschöpft hat. Er setzte sich zwar 
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laufend mit der Geschäftsführung auseinander und 
trat für die Beseitigung von Mängeln ein. Sein Han-
deln reichte aber nicht aus, um die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens entscheidend zu verbes-
sern. Insgesamt erwies sich — gemessen an der 
Dauer der Verlustperiode und der Höhe der inzwi-
schen aufgelaufenen Fehlbeträge — die Überwa-
chung der Geschäftsführung durch den Aufsichts-
rat als zu wenig wirksam: 

37.2.2.1 

Obwohl schon die bis etwa zur Mitte der siebziger 
Jahre entstandenen hohen Verluste Anlaß zu Zwei-
feln an den Führungseigenschaften der damaligen 
Geschäftsleitung geben mußten, berief der Auf-
sichtsrat die Verantwortlichen erst in den Jahren 
1980 und 1982 ab. Er hätte seiner vordringlichen 
Aufgabe, für eine den besonderen Anforderungen 
eines sanierungsbedürftigen Unternehmens ge-
wachsene Unternehmensleitung zu sorgen, schon 
früher nachkommen sollen. 

37.2.2.2 

Der Aufsichtsrat hätte ferner darauf bestehen sol-
len, daß die Geschäftsleitung rechtzeitig, vollständig 
und in allen wichtigen Angelegenheiten schriftlich 
berichtete. Außerdem hätte er die regelmäßig un-
realistischen, zu günstigen Ergebnisplanungen und 
-prognosen nicht hinnehmen dürfen. Schließlich 
hätte er bereits zu Beginn der Verlustperiode auf 
eine gründliche betriebswirtschaftliche Untersu-
chung aller wichtigen Bereiche und der Zukunfts-
aussichten des Unternehmens hinwirken sollen. 

37.2.2.3 

Dem Aufsichtsrat war die Hereinnahme von Ver-
lustaufträgen bekannt. Er hätte eine intensivere 
Kontrolle dadurch ausüben sollen, daß er die An-
nahme solcher Aufträge von einer bestimmten Grö-
ßenordnung an seiner Zustimmung und laufenden 
Überwachung unterworfen hätte. 

37.2.3 

Der Obergesellschaft war bereits bei Übernahme 
des Unternehmens im Jahre 1970 bekannt, daß des-
sen wirtschaftliche Lage sehr ungünstig war. Unter 
ihrer Mitwirkung wurden zwar mehrfach Füh-
rungskräfte ausgewechselt; sie ließ jedoch viel Zeit 
verstreichen, ehe sie Verbesserungen in der Ge-
schäftsführung bewirkte. Sie hielt ferner zu lange 
an unwirksamen Unternehmenskonzepten fest und 
versäumte gleichfalls, durch eingehende betriebs-
wirtschaftliche Untersuchungen Vorschläge zum 
Abbau der Verluste entwickeln zu lassen. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hat 
die Obergesellschaft nicht rechtzeitig und nicht mit 
dem notwendigen Nachdruck dafür gesorgt, daß die 
Geschäfte sorgfältig und wirtschaftlich geführt 
wurden. 

37.2.4 

Der Bundesminister erreichte -- trotz erkennbarer 
Bemühungen — über lange Zeit nicht, daß die Män-
gel beseitigt und die Ertragslage verbessert wurden. 
Er hätte die Obergesellschaft von Anfang an zu wir-
kungsvollerem Handeln veranlassen müssen. Die 
Betätigung des Bundes ist nicht zufriedenstellend. 
Gegen die Hinnahme von Dauerverlusten in dieser 
Höhe bestehen nicht zuletzt wegen der dadurch 
ausgelösten Haushaltsbelastungen Bedenken. 

37.3 Stellungnahme des Bundesministers 

37.3.1 

Der Bundesminister hat eingewendet, er sehe die 
Hauptursache der Verluste in der Häufung der be-
trieblichen Probleme, mit denen das Unternehmen 
seit jeher habe kämpfen müssen. Die vom Bundes-
rechnungshof festgestellten Mängel und Versäum-
nisse in der Geschäftsführung seien Ausfluß dieser 
Probleme und des schwierigen Bestrebens, das Un-
ternehmen dennoch im Markt zu halten. Deshalb 
bezweifele er, daß die Geschäftsführungsmängel 
maßgeblich zu den Verlusten beigetragen hätten. 

Mit Rücksicht auf die regional- und arbeitsmarkt-
politischen Belange des Unternehmensstandortes 
hätten die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat 
ihre Tätigkeit an der Zielsetzung ausgerichtet, das 
Unternehmen möglichst in der gegebenen Größe 
und Belegschaftsstärke zu erhalten. Dies habe sich 
in den jeweils wechselnden Sanierungskonzepten 
niedergeschlagen. Der betriebswirtschaftliche 
Handlungsspielraum sei stark eingeengt gewesen. 

Durch die vom Bundesrechnungshof dargestellte 
unzureichende Fremdvergabe von Teilaufträgen 
und die Vorratsfertigung habe die Geschäftsleitung 
bei Auftragsmangel die eigenen Werkstätten besser 
auslasten wollen. 

Die Risiken einer Trennung von dem fremden Kon-
struktionsbüro seien in dem vorübergehenden Ab-
satzeinbruch nach der Trennung sichtbar gewor-
den. 

Für den Erwerb der Tochtergesellschaft habe ein 
schlüssiges Konzept vorgelegen. Es werde erneut 
geprüft, ob die Tochtergesellschaft zur besseren Be-
schäftigung des Unternehmens beitragen könne. 

37.3.2 

Der Bundesminister ist der Auffassung, daß sich die 
Mitglieder der Geschäftsleitung nach Kräften um 
eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens bemüht hätten. Nachträglich sei 
zwar festzustellen, daß diese Anstrengungen nicht 
ausgereicht hätten. Jedoch müßten bei dieser Beur-
teilung die ungünstige Ausgangslage, die Schwie-
rigkeiten bei der Gewinnung qualifizierter Füh-
rungskräfte sowie der scharfe Wettbewerb berück-
sichtigt werden. Deshalb könnten die — gemessen 
an der Aufgabenstellung — unzureichenden Lei-
stungen der Geschäftsleitung Ansprüche auf Scha- 
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densersatz nicht rechtfertigen. Mit der Abberufung 
oder — in einem Fall — der fristlosen Entlassung 
der Betroffenen seien ausreichende Folgerungen 
gezogen worden. 

37.3.3 

Der Aufsichtsrat habe seine Möglichkeiten, zur Ver-
besserung der wirtschaftlichen Lage des Unterneh-
mens beizutragen, voll genutzt; er habe sich laufend 
mit der Geschäftsführung auseinandergesetzt und 
sei nachdrücklich für die Beseitigung von Mängeln 
eingetreten. Der Bundesvertreter im Aufsichtsrat 
habe alle Informations- und Einwirkungsmöglich-
keiten genutzt, um ungünstige Entwicklungen zu 
verhindern. Wenn dies in der Vergangenheit zur 
Verlustbeseitigung nicht ausreichte, so habe dies an 
der Zielsetzung gelegen, das ganze Unternehmen zu 
erhalten. 

Aufsichtsrat und Obergesellschaft hätten durch 
zahlreiche personelle Veränderungen in der Ge-
schäftsleitung und beim sonstigen Führungsperso-
nal sowie durch unternehmerische Maßnahmen als-
bald das jeweils Erforderliche veranlaßt. Es habe 
sich jedoch als außerordentlich schwierig erwiesen, 
für ein Unternehmen in dieser Lage und in dieser 
Region geeignete Führungskräfte zu gewinnen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende habe Anfang des Jah-
res 1980 das Unternehmen durch eine Arbeits-
gruppe der Obergesellschaft untersuchen lassen. 
Er, der Bundesminister, teile aus heutiger Sicht die 
Auffassung des Bundesrechnungshofes, daß eine 
Untersuchung durch außenstehende Unterneh-
mensberater vorzuziehen gewesen wäre. 

37.3.4 

Der Bundesminister hat ferner dargelegt, auch er 
habe sich bei seiner Einflußnahme auf das Unter-
nehmen von regional- und arbeitsmarktpolitischen 
Gründen leiten lassen und den Versuch unterstützt, 
die Arbeitsplätze möglichst zu erhalten. Erst im 
Jahre 1985 hätten die steigenden Fehlbeträge dazu 
gezwungen, den Bereich mit den größten Verlusten 
einzustellen und unter Zurückstellung der arbeits-
marktpolitischen Bedenken die Belegschaft auf na-
hezu die Hälfte abzubauen. 

Der Anstieg der Verluste in den Geschäftsjahren 
1980/81 bis 1984/85 sei eine Folge der von den Un-
ternehmensorganen, der Obergesellschaft und dem 
Bund getroffenen Entscheidung, das Unternehmen 
auf eine tragfähige wirtschaftliche Grundlage zu 
stellen. Neben den anhaltenden laufenden Betriebs-
verlusten hätten hohe Aufwendungen für notwen-
dige Anpassungsmaßnahmen das Ergebnis ent-
scheidend belastet. 

37.3.5 

Der Bundesminister hat schließlich darauf hinge-
wiesen, daß er bereits seit mehreren Jahren der 
Empfehlung des Bundesrechnungshofes entspre-
che, die unternehmerische Betätigung des Bundes 

stärker an dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit 
auszurichten. 

37.4. Abschließende Würdigung 

37.4.1 

Der Bundesrechnungshof hält die unter Nr. 37.3.1 
bis 37.3.4 zusammengefaßten Ausführungen des 
Bundesministers nicht für überzeugend. Die 
schwierige Ausgangslage und die ungünstigen Zu-
kunftsaussichten für das Unternehmen waren be-
reits bei dessen Übernahme bekannt. Der Auf-
sichtsrat und der Bundesminister hätten deshalb 
auf die zur Herstellung der Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens erforderlichen Maßnahmen schon 
nach Entstehen der ersten Verluste und mit größe-
rem Nachdruck hinwirken müssen. Entsprechendes 
gilt verstärkt für die Obergesellschaft, die aufgrund 
des Beherrschungsvertrages Weisungsbefugnisse 
hatte. Die unumgänglichen Anpassungsmaßnah-
men hätten sich dann in einer Zeit vollzogen, in der 
die regional- und arbeitsmarktpolitische Schwäche 
des Unternehmensstandortes bei weitem noch nicht 
so ausgeprägt war. Außerdem hätte die Belastung 
des Bundeshaushalts vermindert werden können, 
weil dann die Zuführung von Eigenmitteln an die 
Obergesellschaft nicht in der geleisteten Höhe er-
forderlich gewesen wäre. 

37.4.2 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
insbesondere die industriellen Beteiligungsunter-
nehmen des Bundes vorrangig nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen geführt werden sollten, 
auch wenn nach Meinung des Bundesministers be-
sondere regional- und arbeitsmarktpolitische Ge-
sichtspunkte beachtet werden müßten. 

Wenn die Gegebenheiten eine wirtschaftliche Un-
ternehmensführung nachhaltig nicht zulassen, 
müßten die notwendigen Folgerungen so bald wie 
möglich gezogen werden. 

37.4.3 

Der Bundesrechnungshof hat Bedenken, ohne ent-
sprechende politische Vorgabe industrielle Bundes-
unternehmen, deren hohe Verluste unmittelbar 
oder mittelbar durch den Bund ausgeglichen wer-
den müssen, zu erhalten, obwohl sich ihre wirt-
schaftliche Lage innerhalb angemessener Zeit nicht 
verbessert. Die dauernde Stützung eines mit Ver-
lust arbeitenden Bundesunternehmens kann zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen und überdies Ar-
beitsplätze in anderen, wirtschaftlich geführten Un-
ternehmen gefährden. 

37.4.4 

Der Bundesminister sollte die vorstehenden Überle-
gungen für die Betätigung bei privatrechtlichen Un-
ternehmen verstärkt berücksichtigen. 
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Sondervermögen 

Ausgleichsfonds 

38 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre; 
Anpassung des Lastenausgleichsrechts an 
die geänderten Verhältnisse 

Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1977 
vom 3. September 1979 — Drucksache 8/3238 
Nr. 109 — und Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober 
1984 — Drucksache 10/2223 Nr. 58 —. 

38.0 

Der Bundesminister des Innern und der Bundesmi-
nister der Finanzen haben aufgrund von Bemer-
kungen des Bundesrechnungshofes zur Anpassung 
des Lastenausgleichsrechts an die veränderten Ver-
hältnisse mehrmals gegebene Zusagen, gesetzgebe-
rische Initiativen einzuleiten, zunächst nicht einge-
halten. 

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht seit dem 
Jahre 1984 eine Regelung des Lastenausgleichsge-
setzes zugunsten von Aussiedlern nicht länger gel-
ten läßi, hat die Bundesregierung erst im Jahre 1986 
einen Gesetzentwurf für eine Übergangsregelung 
eingebracht, die in der nächsten Legislaturperiode 
von einer umfassenden Änderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes abgelöst werden soll. 

38.1 

Der Bundesrechnungshof hatte in seinen Bemer-
kungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1977 vom 
3. September 1979 (Drucksache 8/3238 Nr. 109) und 
in den Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober 1984 
(Drucksache 10/2223 Nr. 58) über Schwierigkeiten 
bei der Abwicklung des Lastenausgleichsgesetzes 
berichtet. 
Das gesetzliche Instrumentarium sei noch auf die 
Abgeltung von Schäden und Verlusten infolge der 
Vertreibungen, Fluchtbewegungen und Zerstörun-
gen der Kriegs- und (ersten) Nachkriegszeit zuge-
schnitten. Demgegenüber seien die jetzt im Vorder-
grund stehenden Spätschäden der Aussiedler im-
mer weniger mit dem Zweiten Weltkrieg und des-
sen unmittelbaren Auswirkungen in Verbindung zu 
bringen. 

38.2 

Obwohl der Bundesminister des Innern und der 
Bundesminister der Finanzen im Rechnungsprü-
fungsausschuß des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages mehrmals gesetzgeberische In-
itiativen zugesagt hatten, war es zunächst zu neuen 
Regelungen nicht gekommen. 

38.3 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte dann in sei-
nem Urteil vom 2. August 1984 (Az. 3 C 40.83) ent-

schieden und dies in einem Beschluß vom 14. Au-
gust 1985 (Az. 3 C 29.84) bestätigt (die Instanzge-
richte sind gefolgt), daß Vermögenseinbußen als 
bloße Folge des Verlassens der Vertreibungsgebiete 
grundsätzlich nicht als Vertreibungsschäden aner-
kannt werden könnten. Es bestehe eine tatsächliche 
Vermutung dafür, daß Wirtschaftsgüter, die von ei-
nem Aussiedler nach dem 31. Dezember 1968 in ei-
nem Vertreibungsgebiet zurückgelassen wurden, 
nicht durch gegen Deutsche gerichtete Vertrei-
bungsmaßnahmen im Sinne des § 12 Abs. 1 des La-
stenausgleichsgesetzes verloren gegangen seien. 

Das Bundesausgleichsamt war jedoch zunächst 
nicht bereit, dieser Rechtsprechung zu folgen und 
war bei seiner sehr viel weitergehenden Auslegung 
des Begriffs „Vertreibungsschäden" geblieben. Erst 
am 23. Mai 1986 hat es die Ausgleichsverwaltung 
angewiesen, bei den ab dem 1. Juli 1986 eingereich-
ten Anträgen auf Schadensfeststellung die Grund-
sätze des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 2. August 1984 zu beachten. 

38.4 

Um die aus dieser Rechtsprechung nachteiligen . 

Folgerungen für neu eintreffende Aussiedler auszu-
schließen, hat die Bundesregierung nunmehr als . 

eilbedürftige Vorlage nach Artikel 76 Abs. 2 GG den  

Entwurf eines Einunddreißigsten Gesetzes zur Än-
derung des Lastenausgleichsgesetzes (Bundesrat- 
Drucksache 301/86) eingebracht, durch das befristet; 
weiterhin Vertreibungsschäden anerkannt werden . 

könnten. Aus der Begründung des Entwurfs geht; 
hervor, daß über diese Übergangsregelung hinaus 
in der nächsten Legislaturperiode das Lastenaus-
gleichsgesetz umfassend an die veränderten Ver-
hältnisse angepaßt und eine Regelung getroffen 
werden soll, die den Betroffenen eine schnelle und 
wirksame Hilfe bietet. 

Der Bundesrat hat in seiner 567. Sitzung am 11. Juli 
1986 beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine 
Einwendungen zu erheben. 

38.5 

Durch die beabsichtigte Übergangsregelung wird 
zwar der zitierten Rechtsprechung nachträglich die 
Grundlage entzogen. Dazu hätte es bei einer recht-
zeitigen Gesetzesinitiative der Bundesregierung 
nicht kommen müssen. Ungeachtet dessen kann je-
doch nunmehr erwartet werden, daß mit der in der 
nächsten Legislaturperiode beabsichtigten Neure-
gelung den seit vielen Jahren wiederholten Anre-
gungen des Bundesrechnungshofes nach einer An-
passung des gesetzlichen Instrumentariums und ei-
nem weniger verwaltungsaufwendigen Verfahren 
Rechnung getragen werden wird. 

38.6 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Abwick-
lung des Lastenausgleichs im Auge behalten. Er 
wird erforderlichenfalls erneut berichten. 
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Deutsche Bundesbahn 

Die Bemerkungen über die Deutsche Bundesbahn 
beruhen auf Prüfungsergebnissen des Bundesrech-
nungshofes und Feststellungen des Prüfungsdien-
stes für die Deutsche Bundesbahn. 

Stand der Entlastung 

Die Bundesregierung hat dem Vorstand und dem 
Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn am 
12. März 1986 für das Geschäftsjahr 1983 Entlastung 
erteilt. 

39 Jahresabschluß 

39.1 Vermögens- und Finanzlage 

Nach den aus dem Jahresabschluß der Deutschen 
Bundesbahn abgeleiteten Nettobilanzwerten (ohne 
ihre rechtlich unselbständigen betrieblichen Sozial-
einrichtungen 1)) stellt sich die Vermögens- und Fi-
nanzlage zum 31. Dezember 1984 gegenüber den 
beiden Vorjahren folgendermaßen dar: 

31. De- 31. De- 31. De- 

AKTIVA 
zem

-

ber 1982 
zem

-

ber 1983 
zem

-

ber 1984 

in Mrd. DM 

Sachanlagen 	 54,3 56,0 57,6 
Finanzanlagen 	 2,4 2,4 2,4 

Umlaufvermögen 	 3,7 2,9 2,3 
Rechnungsabgrenzung 1,0 1,0 1,0 

61,4 62,3 63,3 

31. De- 31. De- 31. De- 

PASSIVA 
zem

-

ber 1982 
zem

-

ber 1983 
zem

-

ber 1984 

in Mrd. DM 

Eigene Mittel 	 14,2 14,7 15,2 

Baukostenzuschüsse 
u. ä 	  7,2 7,6 7,9 

Verbindlichkeiten, 
deren Kapitaldienst 
der Bund trägt 	 0,4 0,3 0,3 

Kreditverbindlich- 
keiten 	  35,6 35,6 35,6 

übrige Verbindlich- 
keiten und Rück- 
stellungen 	 4,0 4,1 4,3 

61,4 62,3 63,3 

1 ) Bundesbahn-Sozialwerk, Bundesbahn-Hausbrandver-
sorgung 

Der Anstieg bei den Sachanlagen ( + 1,6 Mrd. DM 
gegenüber dem Jahre 1983) war zum weitaus größ-
ten Teil wiederum auf die Arbeiten an den Neu- und 
Ausbaustrecken der Deutschen Bundesbahn zu-
rückzuführen. Allein die Bilanzwerte für die im Bau 
befindlichen Bahnkörper, Tunnel und Brücken er-
höhten sich im Jahre 1984 um rd. 1 Mrd. DM. Damit 
erreichten die Nettobilanzwerte der Sachanlagen 
mit einem Anteil von knapp 91 v. H. am Gesamtver-
mögen ihren höchsten Stand seit dem Jahre 1971. 

Ihre Investitionstätigkeit konzentrierte die Deut-
sche Bundesbahn in hohem Maße auf ihre Bahnan-
lagen. Während dort gegenüber dem Vorjahr eine 
Steigerung der Bruttoinvestitionen um 379 Mio. DM 
(= 12,2 v. H.) auf 3 482 Mio. DM zu verzeichnen war, 
beliefen sich die in den Fahrzeugpark investierten 
Beträge auf brutto 797 Mio. DM und nahmen damit 
gegenüber dem Jahre 1983 um rd. 277 Mio. DM 
( = 25,8 v. H.) ab. 

Die Verringerung des Umlaufvermögens um rd. 
0,6 Mrd. DM (= 20,7 v. H.) war trotz eines Anstiegs 
der Betriebsstoffe und anderer Vorräte um rd. 
27 Mio. DM ( = 20 v. H.) in erster Linie die Folge 
einer Verringerung der von der Deutschen Bundes-
bahn unterhaltenen Guthaben bei Kreditinstituten. 
Die Bestände, die sich fast nur auf die Deutsche 
Verkehrs-Kreditbank bezogen, nahmen gegenüber 
dem vorjährigen Bilanzstichtag um mehr als die 
Hälfte ( = 718 Mio. DM, darunter 550 Mio. DM Fest-
geld) ab. 

Die im Vergleich zum Jahre 1982 rückläufigen Jah-
resfehlbeträge der Jahre 1983 (3,7 Mrd. DM) und 
1984 (3,1 Mrd. DM) bewirkten, daß der Bilanzverlust 
zum 31. Dezember 1984 gegenüber dem letzten Bi-
lanzstichtag um rd. 1 Mrd. DM niedriger lag. Dies 
hatte - trotz einer erneuten Verringerung des bi-
lanzmäßigen Eigenkapitals ( = Grundkapital, Einla-
gen des Bundes zur Abdeckung von Verlustvorträ-
gen und Rücklagen) um rd. 542 Mio. DM - zur Fol-
ge, daß der Anteil der eigenen Mittel im engeren 
Sinne ( = bilanzmäßiges Eigenkapital abzüglich des 
nicht abgedeckten Bilanzverlustes) an der Nettobi-
lanzsumme weiter um rd. 0,5 Mrd. DM ( = 0,4 v. H.) 
anstieg. Auch die eigenen Mittel im weiteren Sinne, 
wozu die Baukostenzuschüsse Dritter ebenso zäh-
len wie die Anleihen, deren Kapitaldienst der Bund 
trägt, nahmen infolge der um rd. 307 Mio. DM ge-
stiegenen Baukostenzuschüsse zu; ihr Anteil am 
Gesamtkapital wuchs auf 36,9 v. H. 

Die Bruttokreditaufnahme stieg im Jahre 1984 auf 
rd. 4,6 Mrd. DM und überstieg damit die des Vorjah-
res um 0,5 v. H. Durch entsprechend höhere Tilgun-
gen gelang es der Deutschen Bundesbahn jedoch 
erstmals seit dem Jahre 1979 wieder, ihre Kredit-
verbindlichkeiten geringfügig um rd. 76 Mio. DM zu 
senken. Gleichzeitig stieg der Anteil der Verbind-
lichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier 
Jahren an den gesamten fundierten Verbindlichkei-
ten wieder von 88,3 v. H. auf 88,5 v. H. an. 

Die Finanzlage der Deutschen Bundesbahn ist 
gleichwohl unverändert angespannt. Dabei spielt 
eine Rolle, daß in dem Zeitraum bis zum Jahre 1988, 
in dem auch weiterhin erhebliche Investitionen für 
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den Bau der Neu- und Ausbaustrecken erforderlich 
sind, 43,5 v. H. der gesamten Kreditmittel nach dem 
Stand vom 31. Dezember 1984 zur Rückzahlung fäl-
lig werden. 

39.2 Erfolgslage 

Die nachstehende Tabelle enthält die zusammenge-
faßten Ergebnisse aus den Gewinn- und Verlust-
rechnungen der Jahre 1982 bis 1984: 

1982 		1983 		1984 

in Mrd. DM 

Erträge 
Personenverkehr 	 6,0 5,7 1 ) 5,7 1 ) 

Güterverkehr 	 8,9 9,3 1 ) 9,6 1) 

andere eigene Erträge 	 2,6 2,3 2,5 

erfolgswirksame 
Ausgleichszahlungen 
des Bundes 	 9,2 9,4 9,5 

26,7 26,7 27,3 

Jahresfehlbetrag 	 4,2 3,7 3,1 

30,9 30,4 30,4 

1) mit 1982 wegen unterschiedlicher Zuordnung nicht ver-
gleichbar 

1982 	I 1983 	I 1984 

in Mrd. DM 

Aufwendungen 
Personalaufwand 	 20,3 20,3 20,0 

Sachaufwand 	 6,5 6,2 6,5 

Abschreibungen und 
Restbuchwerte 	 2,8 2,8 2,9 

Zinsen für Kredit- 
verbindlichkeiten 1 ) 	 2,9 2,9 2,9 

sonstige 
Aufwendungen 	 0,5 0,5 0,4 

z Aufwands- 
minderungen 	 %2,1 %2,3 % 2,3 

30,9 30,4 30,4 

1) ohne Zinsen für Anleihen und andere Fremdmittel zur 
Kapitalaufstockung durch den Bund 

Im Vergleich mit den Ergebnissen des Jahres 1983 
ergab sich der um rd. 0,6 Mrd. DM geringere Jahres-
fehlbetrag in Höhe von 3,1 Mrd. DM bei insgesamt 
gleichgebliebenen Aufwendungen als Folge höherer 
Erträge, und zwar insbesondere im Güterverkehr. 

Der Zuwachs der Erträge im Personen- und Ge-
päckverkehr insgesamt lag 0,8 v. H. niedriger als die 

Zunahme der Verkehrsleistungen mit + 2,8 v. H. 
und der Zahl der beförderten Personen mit 
+ 2,0 v. H.; er war das Ergebnis unterschiedlicher 
Entwicklungen in den einzelnen Verkehrs- und Ta-
rifbereichen. 

Trotz Mehrerträgen von 16,8 Mio. DM ( = 2,4 v. H.) 
beim Schienenverkehr in bestimmten Ballungsräu-
men (vorwiegend S-Bahn-Verkehr) kam es im ge-
samten Schienen-Personen-Nahverkehr zu einem 
Ertragsrückgang von 94,9 Mio. DM ( = 6,4 v. H.). Im 
Jahre 1983 hatten die Erträge noch um 93 Mio. DM 
zugenommen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 
die Tarife zu Jahresbeginn 1984 um durchschnitt-
lich 1,9 v. H. angehoben wurden. Dabei sind die Be-
reiche mit hoher Kostenunterdeckung (Strecken-
zeitkarten des Berufs- und Schülerverkehrs) mit 
6,3 v. H. (Berufsverkehr) und 5,7 v. H. (Schülerver-
kehr) am meisten belastet worden. Bei diesen Grup-
pen - mit Ausnahme des Schülerverkehrs in Bal-
lungsräumen - haben sich die Erträge und die Ver-
kehrsnachfrage am ungünstigsten entwickelt. 

Durch Tarifanhebungen von durchschnittlich 
1,2 v. H. sowie zahlreiche Sonderangebotsaktionen 
(insbesondere „Rosarotes Jahr") stiegen im Jahre 
1984 die Erträge im Schienen-Personen-Fernver-
kehr wieder an, und zwar um 47,7 Mio. DM 
( = 1,7 v. H.), wobei die Zahl der beförderten Perso-
nen gegenüber dem Vorjahr um 1,2 v. H. abnahm. 

Im Bahnbusverkehr verlangsamte sich die Ertrags-
steigerung im Vergleich zum Jahre 1983. Trotz der 
sich erstmals ganzjährig auswirkenden Übernahme 
des Postreisedienstes sowie der zunehmenden Ver-
lagerung von Verkehrsleistungen im Nahverkehrs-
bereich auf die Straße nahmen die Erträge nur 
noch um 99,1 Mio. DM zu und blieben damit um 
122 Mio. DM hinter dem Ansatz im Wirtschaftsplan 
1984 bzw. um 62 Mio. DM hinter dem Nachtrag zum 
Wirtschaftsplan 1984 zurück. 

Die Erträge des Gepäckverkehrs, bei dem im Jahre 
1984 die Preise nicht erhöht wurden, gingen auch 
im Jahre 1984 um rd. 2,7 Mio. DM (= 5,2 v. H.) zu-
rück. Damit beliefen sich die Ertragsverluste der 
Deutschen Bundesbahn in diesem Bereich inner-
halb der letzten drei Jahre auf 11 v. H. 

Im Güterverkehr wirkte sich nach dem Rückgang 
der Erträge und Verkehrsleistungen in den beiden 
vorangegangenen Jahren die beginnende konjunk-
turelle Belebung durch eine gesteigerte Verkehrs-
nachfrage, insbesondere im Montangüterbereich, 
positiv aus. Die Zunahme der Erträge um rd. 
250 Mio. DM ( = 2,7 v. H.) war dabei im Ergebnis 
fast ausschließlich auf den Wagenladungsverkehr 
zurückzuführen. Dort wurden mit 283 Mio. DM ge-
genüber dem Jahre 1983 3,7 v. H. höhere Erträge 
erzielt, wobei die Steigerungsraten bei den Mengen 
und Leistungen - durch eine Verlagerung von 
hochtarifierten zu niedrigtarifierten Gütern - noch 
wesentlich höher lagen. 

Demgegenüber konnte die zum 1. April vorgenom-
mene strukturelle Änderung des Stückguttarifs 
samt gleichzeitiger Tariferhöhung, die eine Preisan-
hebung um durchschnittlich 2,5 v. H. bedeutete, 
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nicht verhindern, daß die Erträge um rd. 29 Mio. 
DM ( = 2,6 v. H.) sanken. Auch im Expreßgutver-
kehr kam es trotz einer Frachtanhebung von durch-
schnittlich 4,1 v. H. ab dem 1. Mai zu einem Rück-
gang der Erträge um 4 Mio. DM. 

Die Steigerung der anderen eigenen Erträge um rd. 
165 Mio. DM resultierte im wesentlichen aus höhe-
ren Baukostenzuschüssen, Kursgewinnen und der 
Auflösung von Rückstellungen. 

Mit der erneuten Senkung ihrer Aufwendungen im 
Jahre 1984 um rd. 30 Mio. DM konnte die Deutsche 
Bundesbahn seit dem Jahre 1982 den jährlichen 
Aufwand um insgesamt 0,5 Mrd. DM verringern. 

Im Bereich der Personalausgaben sparte sie 
241 Mio. DM (= 1,2 v. H.) ein und blieb damit unter 
dem Stand der Personalausgaben des Jahres 1981. 
Ursächlich hierfür waren neben dem erneuten Per-
sonalabbau (vgl. Nr. 40) eine nur geringe Erhöhung 
der Bezüge des aktiven Personals, die Auswirkun-
gen des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 sowie ein 
weiterer Rückgang der Gesamtzahl der Versor-
gungsberechtigten. Erstmals seit dem Jahre 1958 
nahmen die Versorgungsbezüge für die Beamten 
und ihre Hinterbliebenen um rd. 20 Mio. DM ab. 

Die Sachausgaben für den laufenden Betrieb sowie 
für die Unterhaltung der Bahnanlagen und Fahr-
zeuge stiegen nach dem Rückgang in 1983 im Jahre 
1984 wieder stärker an ( + 287 Mio. DM = 4,6 v. H.). 
Dabei wuchsen z. B. die Ausgaben für Leistungen 
Dritter im Kraftwagen-Personenverkehr allein um 
93,5 Mio. DM ( = 24,5 v. H.) gegenüber dem Vorjahr 
an; im Zuge der Zusammenführung der Busdienste 
von der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Bundespost bei der Deutschen Bundesbahn verdop-
pelte sich seit dem Jahre 1981 annähernd diese Auf-
wandsposition. Im Vergleich dazu erhöhten sich die 
Erträge im Bahnbusverkehr lediglich um rd. 
58 v. H. 

Während die Abschreibungen im Jahre 1984 nur 
unwesentlich stiegen (+ 11,8 Mio. DM = 0,5 v. H.), 
nahmen die Restbuchwerte der Sachanlagen — be-
dingt in erster Linie durch die vorzeitige Aussonde-
rung von Datenverarbeitungsanlagen — um 
25,7 Mio. DM ( = 9,5 v. H.) zu. 

Die Verringerung der Kreditverbindlichkeiten zum 
31. Dezember 1984 wirkte sich auf den Zinsaufwand 
des Jahres 1984 noch nicht aus, der im Ergebnis 
10 Mio. DM höher war als im Jahre 1983. Dabei 
stand einer Abnahme der Zinsausgaben für langfri-
stig aufgenommene Kreditverbindlichkeiten von 
30,5 Mio. DM eine Zunahme der Zinsen für kurz-
fristig aufgenommene Kredite von 40,6 Mio. DM 
( = 13,3 v. H.) gegenüber. 

Die Senkung der sonstigen Aufwendungen um 
106 Mio. DM beruhte im wesentlichen auf einem 
Rückgang der betriebsfremden Versorgungslasten 
und betriebsfremden Renten der Bundesbahn-Ver-
sicherungsanstalt Abteilung B (betriebliche Zusatz-
versorgung) sowie auf erheblich niedrigeren Kurs-
verlusten aus Valutaverbindlichkeiten. 

40 Personalwirtschaft 

40.0 

Der Personalbestand und der Personalbedarf der 
Deutschen Bundesbahn verringerten sich auch im 
Jahre 1985 wieder erheblich. Die Planungsziele für 
die Entwicklung des Personalbestandes und des 
Personalbedarfs im Jahre 1985 sind jedoch — unbe-
schadet der bisherigen Erfolge bei den Bemühun-
gen um eine Verringerung des Personalaufwan-
des — nicht vollständig erreicht worden. Wenn die 
in den Leitlinien der Bundesregierung zur Konsoli-
dierung der Deutschen Bundesbahn festgelegten 
personalwirtschaftlichen Ziele für das Jahr 1990 er-
reicht werden sollen, sind verstärkte Bemühungen 
zur Absenkung des Personalbestandes und Perso-
nalbedarfs erforderlich. 

40.1 Personalbestand und Personalbedarf 

Der Personalbestand der Deutschen Bundesbahn 
verminderte sich von 289 513 Dienstkräften am 
Ende des Jahres 1984 um 10 955 (3,8 v. H.) auf 
278 558 Dienstkräfte zum Jahresende 1985. Damit 
war die Verringerung des Personalbestandes im 
Jahre 1985 geringer als im Jahre 1984 (minus 13 359 
Dienstkräfte oder 4,4 v. H.). Der Personalbedarf ver-
ringerte sich um 5 891 Dienstposten von 278 610 
Dienstposten am 31. Dezember 1984 auf 272 719 
Ende des Jahres 1985. Auch hier war der Rückgang 
im Jahre 1985 mit 2,1 v. H. niedriger als im Vorjahr, 
in dem eine Verminderung des Personalbedarfs um 
9 657 Dienstposten (3,4 v. H.) zu verzeichnen war. 
Nach Darstellung der Deutschen Bundesbahn belief 
sich der Personalmehrbestand am Jahresende 1985 
nur noch auf 5 839 Dienstkräfte, nachdem er am 
Ende des Jahres 1984 noch 10 903 Dienstkräfte be-
tragen hatte. 

In dem von der Deutschen Bundesbahn ausgewie-
senen Personalbedarf in Höhe von 272 719 Dienst-
posten am Jahresende 1985 ist ein vorübergehender 
Bedarf von 6 751 Dienstposten enthalten, der im 
Rahmen der Maßnahmen zur sinnvollen Beschäfti-
gung des Personalmehrbestandes für nutzbrin-
gende Arbeiten eingesetzt wird. Dieser Bedarf auf 
Zeit, der sich Ende des Jahres 1984 noch auf 7 004 
Dienstposten belief, setzte sich zusammen aus 

— 6 132 Dienstposten für Arbeiten, die zuvor von 
Dritten durchgeführt wurden und die die Deut-
sche Bundesbahn nunmehr selbst erledigt, ins-
besondere im Baudienst bei den Dienststellen 
des Außendienstes und im Werkstättendienst 
und 

— 619 Dienstposten für zusätzliche Kunden-Ser-
viceleistungen im Personen-, Gepäck- und Ex-
preßdienst. 

40.2 

Die seit mehreren Jahren andauernden Bemühun-
gen der Deutschen Bundesbahn, Personalbedarf 
und Personalbestand nach den betrieblichen Erfor- 
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dernissen auszurichten, führten inzwischen — wie 
die nachfolgende Tabelle zeigt — zu erheblichen 
Erfolgen. So wurde der Personalbestand von 327 087 
am Jahresende 1980 um 48 529 (14,8 v. H.) auf 
278 558 Dienstkräfte Ende des Jahres 1985 verrin-
gert. Im gleichen Zeitraum verminderte sich der 

Personalbedarf von 326 440 Dienstposten am 31. De-
zember 1980 um 53 721 (16,5 v. H.) auf 272 719 
Dienstposten am Jahresende 1985. Der Regelbedarf 
ging um 18,5 v. H. (Gesamtbedarf abzüglich des Be-
darfs von 6 751 Dienstposten zur sinnvollen Be-
schäftigung des Personalmehrbestandes) zurück. 

Zahl der Nachwuchskräfte 
Personalbestand Personalbedarf mehrbestand  hrbtd darunter auf Kosten Jahresende insgesamt des Bundes 

Dienstkräfte/Dienstposten 

1980 327 087 326 440 647 17 599 3 852 
1981 321491 319 821 1670 19 794 2 665 
1982 314 533 302 895 11 638 18 187 1 743 
1983 302 872 288 267 14 605 16 055 1 979 
1984 289 513 278 610 10 903 15 718 5 197 
1985 278 558 272 719 5 839 16 152 7 913 

Da der Personalbestand an den Personalbedarf aus-
schließlich durch natürlichen Abgang angepaßt 
wird, ergab sich ein erheblicher Personalüberhang, 
der nach den Angaben der Deutschen Bundesbahn 
im Jahre 1983 mit 14 605 Dienstkräften innerhalb 
des Betrachtungszeitraumes am höchsten war. Die 
beträchtlichen Verminderungen des Personalmehr

-

bestands seit dem Jahre 1984 beruhen u. a. auch 
darauf, daß ein Teil der überzähligen Dienstkräfte 
für vorübergehende Beschäftigungsprogramme ein-
gesetzt wird; dies ist grundsätzlich solange vertret-
bar, bis der Mehrbestand abgebaut ist. 

Die höchste Zahl an Nachwuchskräften seit dem 
Jahre 1980 war am Jahresende 1981 mit 19 794 
Dienstkräften vorhanden. Wegen des rückläufigen 
Personalbedarfs in den Folgejahren verminderte 
sich auch die Zahl der Nachwuchskräfte. Sie lag mit 
16 152 Ende des Jahres 1985 nur geringfügig über 
der Zahl vom Jahresende 1983 (16 055 Nachwuchs-
kräfte). Allerdings nahm die Zahl der Nachwuchs-
kräfte, die die Deutsche Bundesbahn auf Kosten 
des Bundes ausbildete, seit dem Ende des Jahres 
1982 (1 743 Nachwuchskräfte) ständig zu und er-
reichte mit 7 913 Nachwuchskräften am Jahresende 
1985 den höchsten Stand seit dem Jahre 1980. 
Als Folge der erheblichen Personalbedarfsvermin-
derung, vor allem seit dem Jahre 1982, übernahm 
die Deutsche Bundesbahn immer weniger Nach-
wuchskräfte, die ihre Ausbildung beendet hatten. 
Während die Zahl der übernommenen Nachwuchs-
kräfte im Jahre 1982 noch 5 819 betrug (80,7 v. H. 
derer, die ihre Berufsausbildung im selben Jahr ab-
geschlossen hatten), sank der Anteil der Nach-
wuchskräfte, den die Deutsche Bundesbahn mit 
Rücksicht auf betriebswirtschaftliche Gesichts-
punkte übernahm, kontinuierlich bis zum Jahre 
1985 auf 39,2 v. H. (1 730 Nachwuchskräfte von ins-
gesamt 4 416 mit Abschluß der Ausbildung im Jahre 
1985). 

40.3 
Ungeachtet der Bemühungen der Deutschen Bun

-

desbahn um die Verminderung des Personalbestan

-

des und des Personalbedarfs, wie sie sich aus der 
vorstehenden Übersicht seit dem Jahre 1980 ergibt, 
erreichte der Vorstand die Ziele nicht vollständig, 
die er sich für das Jahr 1985 gesetzt hatte. So ver-
fehlte die Deutsche Bundesbahn die bis zum Ende 
des Jahres 1985 geplante Absenkung des Personal-
bestandes auf 277 500 Dienstkräfte um 1 058 Dienst-
kräfte. Dies war insbesondere durch die gegenüber 
der Planung geringere Zahl von (vorzeitigen) Zurru-
hesetzungen und Fällen freiwilligen Ausscheidens 
begründet (im Jahre 1985 13 335 Dienstkräfte ge-
genüber 15 904 Dienstkräften im Jahre 1984). Den 
Abgängen standen im Jahre 1985 2 380 Zugänge 
gegenüber, deren Zahl ebenfalls geringer war als 
im Jahre 1984 (2 545 Dienstkräfte). 

Bei der Verminderung des Personalbedarfs wurde 
im Jahre 1985 das Planungsziel, dem ein Personal-
bedarf in Höhe von 271 200 Dienstposten zugrunde 
lag, um 1 519 Dienstposten überschritten. Der 
Grund hierfür war neben dem zusätzlichen Perso-
nalbedarf für verstärkte Ausbildung der Mitarbei-
ter vor allem der erhöhte Bedarf im Lokfahrdienst 
durch die höheren Betriebsleistungen für „IC '85" 
und „Intercargo". 

Die Planungsrückstände im Personalbestand und 
Personalbedarf aus dem Jahre 1985 werden mittel-
fristig aufzuholen sein, wenn der nach den Leitli-
nien der Bundesregierung zur Konsolidierung der 
Deutschen Bundesbahn vorgesehene Personalbe-
stand von 230 000 Dienstkräften im Jahre 1990 er-
reicht werden soll. In den nächsten fünf Jahren 
wäre danach der Personalbestand um etwa 48 560 
Dienstkräfte und der Personalbedarf um rd. 42 720 
Dienstposten zu vermindern. 

40.4 Personalbemessung 

Die angestrebte Verminderung des Personalbestan-
des erfordert, daß die Möglichkeiten der analyti-
schen Personalbemessung nach einheitlichen Kri-
terien verstärkt genutzt und eine wirtschaftlich und 
betrieblich vertretbare Personalbedarfsverminde- 
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rung in den verschiedenen Bereichen durchgesetzt 
wird. 

Eine differenzierte, den tatsächlichen Erfordernis-
sen entsprechende Anpassung des Personalbestan-
des in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der 
Deutschen Bundesbahn wird nur gelingen, wenn 
der Personalbedarf auf der Grundlage von sachge-
rechten zentralen Bemessungsvorgaben ermittelt 
wird. Damit wird auch die Grundlage für eine den 
betrieblichen Erfordernissen gerecht werdende 
Personal- und insbesondere Nachwuchsplanung ge-
schaffen werden können. Ein solches Verfahren 
setzt voraus, daß die ihm zugrunde gelegten zentra-
len Personalbemessungsvorgaben nach anerkann-
ten personalwirtschaftlichen Grundsätzen ord-
nungsgemäß entwickelt werden. 

Bei den personalwirtschaftlichen Prüfungen in den 
Jahren 1984 und 1985, in die zehn verschiedene Be-
messungsbereiche mit einem Personalbedarf von 
knapp 50 000 Dienstposten einbezogen waren, hat 
der Bundesrechnungshof festgestellt, daß die von 
der Deutschen Bundesbahn angewandten Metho-
den zur Entwicklung von Bemessungswerten noch 
erheblich zu verbessern sind, wodurch der geltend 
gemachte Personalbedarf wesentlich vermindert 
werden kann (vgl. auch Nr. 41 und 42). Die Deutsche 
Bundesbahn wird vor der Ermittlung von Personal-
bemessungswerten die Wirtschaftlichkeit von Auf-
gaben und Organisation zu prüfen und im übrigen 
auf folgende Erfordernisse zu achten haben: 

— Transparente Dokumentation des Bemessungs-
systems, damit die Entwicklung der Bemes-
sungswerte nachvollziehbar ist und deren zü-
gige und wirtschaftliche Anpassung an geän-
derte Verhältnisse sichergestellt werden kann; 

— repräsentative stichprobenweise Erhebungen 
des Zeit- und gegebenenfalls Arbeitsvolumens, 
da Vollerfassungen aus Zeit- und Kostengrün-
den meist nicht zweckmäßig sind; 

— sachgerechte Anwendung der Methoden zur Be-
rechnung der Bemessungswerte (z. B. Durchfüh-
ren von Alternativrechnungen bei der mathema-
tisch-statistischen Auswertung); 

— grundsätzlich keine Verwendung von Personal-
bestandsdaten bei der Bildung von Bemessungs-
werten; 

— Vermeidung von pauschalen, ohne ausreichende 
Untersuchungen festgelegten Zeitbedarf szu-
schlägen, da hierdurch die in anderen Teilberei-
chen des Bemessungsverfahrens angewandte 
Sorgfalt und angestrebte Genauigkeit wieder 
aufgehoben wird und 

— angemessene Berücksichtigung betriebswirt-
schaftlicher Erfordernisse bei der Festlegung 
des Vertreterbedarfs für Ausfallzeiten. 

Der Vorstand wird verstärkt darauf hinzuwirken 
haben, daß diese Grundsätze für die Erarbeitung 
von Personalbemessungsverfahren künftig besser 
berücksichtigt und auch auf diese Weise die Ziele 
zur Konsolidierung der Personalsituation erreicht 
werden.  

41 Zuschläge in Personalbemessungsverfahren 

41.0 

Die Deutsche Bundesbahn gewährt für zahlreiche 
Bemessungsbereiche aus unterschiedlichen Grün-
den pauschale Zeitbedarfszu- und -abschläge, ohne 
sie hinreichend untersucht und betriebswirtschaft-
lich gewürdigt zu haben. 

41.1 

Die Deutsche Bundesbahn hat für eine große Zahl 
von Bemessungsbereichen zentral entwickelte Be-
messungswerte eingeführt, nach denen die zustän-
digen Stellen den Personalbedarf ermitteln. In 
diese Bemessungswerte (durchschnittliche Zeitwer-
te) werden regelmäßig Zeitbedarfszu- und -ab-
schläge entweder bereits eingearbeitet oder sie 
werden zusätzlich angesetzt. Zu- und Abschläge in 
Personalbemessungsverfahren sind grundsätzlich 
möglich für: 

— Rüstzeiten und sachliche Verteilzeiten, 

— persönliche Verteilzeiten, 

— arbeitsablauf- und arbeitsmangelbedingte War-
tezeiten, 

— sonstige Nebenzeiten (z. B. für Fortbildungsun-
terricht, Lesen von Vorschriften), 

— sonstige in die Bemessungswerte eingerechnete 
Zeiten (z. B. Ausfallzeiten, Zeitbedarf für Stö-
rungsbeseitigungen), 

— nicht ausreichend erfaßte oder abgegoltene örtli-
che Besonderheiten wie Arbeitserschwernisse 
oder -erleichterungen und 

— durch den Verkehr oder den Betrieb bedingte 
sogenannte „Besetzungszuschläge" (Arbeitsbe-
reitschaften). 

41.2 

Der Bundesrechnungshof hat sechs ausgewählte 
Bemessungsbereiche mit einem Gesamtpersonalbe- 
darf von etwa 28 000 Dienstposten, für die die Deut-
sche Bundesbahn Bemessungswerte nach analyti-
schen Methoden erarbeitet hatte, daraufhin unter-
sucht, welche Zeitbedarfszu- und -abschläge im ein-
zelnen gewährt werden. Dabei hat er festgestellt, 
daß diese Zeitansätze zum Teil ebenso nach arbeits-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten ermittelt und 
berechnet werden wie die Grundzeiten für die 
Haupttätigkeiten. In diesen Fällen sind die Zeitbe-
darfszu- und -abschläge systemkonforme Bestand-
teile von insgesamt einheitlichen  Bemessungsver-
fahren, die auch in methodischer Hinsicht einer 
sachgerechten Personalbemessung genügen. 

In anderen Fällen sind jedoch die in Rede stehen-
den Zeiten pauschal, ohne eingehende Untersu-
chungen und ohne ausreichende Berücksichtigung 
von betriebswirtschaftlichen Erfordernissen festge- 



Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 	Drucksache 10/6138 

legt worden. Hierbei handelt es sich insbesondere 
um die pauschale Gewährung von 

— sachlichen Verteilzeiten und arbeitsmangelbe-
dingten Wartezeiten sowie 

— Besetzungszuschlägen aufgrund von Schwan-
kungen im Arbeitsaufkommen und bei der 
Dienstplangestaltung, durch die Leerzeiten ent-
stehen. 

Der Personalbedarf für Auskunft und Beratung so-
wie für verbesserte Kundenbetreuung im Fahrkar-
tendienst ist auch ohne analytische personalwirt-
schaftliche Untersuchungen festgelegt. 

In diesen Fällen werden die in anderen Teilberei-
chen der Bemessungsverfahren angewandte Sorg-
falt und Genauigkeit bei der Ermittlung der Bemes-
sungsvorgaben entwertet, so daß das Bemessungs-
ergebnis insgesamt fraglich ist. Allein die pauschal 
festgesetzten sachlichen Verteilzeiten und arbeits-
mangelbedingten Wartezeiten ergeben bei den un-
tersuchten Personalbemessungsverfahren einen 
Personalbedarf von etwa 1 100 Dienstposten. Eine 
betriebswirtschaftliche Überprüfung und eine be-
messungsmethodisch angemessene Absicherung 
(z. B. durch Schätzverfahren) des bisher pauschal 
festgelegten Personalbedarfs ist erforderlich. 

Eine ähnliche personalwirtschaftliche Bedeutung 
haben die Besetzungszuschläge. Sie sollten durch 
eingehende Analyse des Arbeitsaufkommens, durch 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Verzahnung 
von Tätigkeiten und der Dienstplangestaltung so-
wie durch entsprechende Überwachung soweit wie 
möglich eingeschränkt werden. 

41.3 

Bei den untersuchten Bemessungsverfahren hat 
der Bundesrechnungshof außerdem festgestellt, 
daß in einzelnen Fällen 

— Bemessungswerte aus globalen Daten der Ko-
sten- und Leistungsrechnung (Personalbestand-
zahlen) abgeleitet sind und 

— der Vertreterbedarf für Ausfallzeiten des Perso-
nals durch einen sogenannten Einsatzwert (Ar-
beitszeit abzüglich Ausfallzeit) eines Mitarbei-
ters abgegolten wird, der nicht immer ausrei-
chend nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten und unter Berücksichtigung der jeweils 
angewandten Methoden zur Ermittlung der Be-
messungswerte festgelegt ist. 

Nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes ist 
eine Personalbedarfsverminderung um etwa 300 
Dienstposten in den geprüften Bemessungsberei-
chen erreichbar, wenn die analytische Absicherung 
aller Bemessungswerte vorgenommen und die Re-
gelungen zur Ermittlung des Vertreterbedarfs dar-
aufhin untersucht werden, in welchem Umfang eine 

Vertretung bei kurzzeitigen Personalausfällen in 
betrieblicher Hinsicht unumgänglich und in wirt-
schaftlicher Hinsicht angemessen ist. 

41.4 

Der Vorstand hat die Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes weitgehend anerkannt und den 
Fachausschuß für Personalbemessung inzwischen 
beauftragt, die Anregungen bei der Bildung neuer 
Personalbemessungswerte oder bei der Fortent-
wicklung bereits vorhandener Personalbemes-
sungsverfahren zu berücksichtigen. Auch ist er der 
Auffassung, daß die Höhe der Zuschläge für sachli-
che Verteilzeiten, für arbeitsmangelbedingte Warte-
zeiten sowie für Arbeitsbereitschaften (Besetzungs-
zuschläge) überprüft werden müssen. Er sei be-
müht, die Besetzungszuschläge durch weitgehende 
Verzahnung von Tätigkeiten so gering wie möglich 
zu halten. Hierfür sei bereits ab 1. Januar 1986, zu-
nächst für den Bereich des Betriebs- und Verkehrs-
dienstes, der maschinelle Nachweis der Dienstlei-
stungen verbessert worden, um die genehmigten 
Arbeitsbereitschaften transparent zu machen. 

Für den bisher nach Beobachtung und Erfahrung 
unter Berücksichtigung kundendienstlicher Erfor-
dernisse festgesetzten Personalbedarf für Auskunft 
und Beratung im Fahrkartendienst beabsichtige er, 
einheitliche Personalbemessungswerte erarbeiten 
zu lassen. Hierzu müsse allerdings noch ein kun-
denfreundliches Betreuungskonzept entwickelt 
werden, das bis spätestens November 1986 fertigge-
stellt sein soll. 

Zu den in Einzelfällen aufgezeigten methodischen 
Unzulänglichkeiten bei der Ermittlung der Perso-
nalbemessungswerte hat der Vorstand mitgeteilt, er 
habe sie zunächst hingenommen, damit die Einfüh-
rung des neuen Bemessungsverfahrens und die da-
mit verbundene Verminderung des Personalbedarfs 
nicht verzögert werde. Er werde sie jedoch im Rah-
men der Pflege des Verfahrens bereinigen. 

In der Frage des notwendigen Vertreterbedarfs 
stimmt er grundsätzlich mit der Auffassung des 
Bundesrechnungshofes überein, daß kurzzeitige 
Personalausfälle, die keine Vertretung erfordern, 
bei der Ermittlung des Bedarfs unberücksichtigt 
bleiben sollen. Er gehe davon aus, daß nach Einfüh-
rung der örtlichen Personaldatenverarbeitung und 
Konsolidierung dieses DV-gestützten Arbeitsver-
fahrens in allen Bereichen künftig wesentlich diffe-
renziertere Grundlagen zur Verfügung stehen wer-
den, die eine aufwandsgerechte und wirtschaftliche 
Bemessung des Vertreterbedarfs ermöglichten. 

41.5 

Der Bundesrechnungshof wird bei seinen personal-
wirtschaftlichen Untersuchungen besonders darauf 
achten, daß die betriebswirtschaftlichen Erforder-
nisse in den dargelegten Punkten angemessen be-
rücksichtigt werden. 



Drucksache 10/6138 	Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 

42 Personalbemessungsverfahren für 
Bauarbeiter bei den Bahnmeistereien 
(Oberbau und allgemeiner Bau) 

42.0 

Mit dem zur Einführung vorgesehenen Personalbe-
messungsverfahren für Bauarbeiter bei den Bahn-
meistereien, dem ein neu definiertes künftiges Auf-
gabenbild zugrunde liegt, würde ein um etwa 1 700 
Dienstposten überhöhter Personalbedarf ermittelt 
werden. Die in der vorgesehenen Bemessung für die 
Bauarbeiter berücksichtigten Arbeiten sollten über-
prüft und die Bemessungsvorgaben sachgerecht 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermittelt 
werden. 

42.1 

Im Oktober 1984 hat der Fachausschuß für Perso-
nalbemessung der Hauptverwaltung ein neues Per-
sonalbemessungsverfahren für die Bauarbeiter bei 
den Bahnmeistereien (Oberbau und allgemeiner 
Bau) vorgeschlagen, dem ein von einer Arbeits-
gruppe in mehreren Jahren entwickeltes neues Auf-
gaben- und Leistungsbild der Bahnmeistereien zu-
grunde liegt. Danach sollen künftig bei den Bahn-
meistereien nur noch die Aufgaben verbleiben, die 
für die kurzfristige Beseitigung festgestellter Män-
gel erforderlich sind und die aus eisenbahnspezifi-
schen Gründen nicht den Gleisbauhöfen übertragen 
oder nicht an Unternehmen vergeben werden kön-
nen. Das neue Aufgabenbild und das darauf aufbau-
ende Personalbemessungsverfahren ist bisher noch 
nicht eingeführt, weil das Beteiligungsverfahren 
mit der Personalvertretung noch nicht abgeschlos-
sen ist. 

42.2 

Nach den Probeberechnungen des Fachausschusses 
würde das Personalbemessungsverfahren zu einem 
Personalbedarf von rd. 5 750 Dienstposten (Stand 
September 1984) für die künftig bei den Bahnmei-
stereien verbleibenden Aufgaben führen. 

Der Bundesrechnungshof hat dieses Bemessungs-
verfahren überprüft und festgestellt, daß die Ein-
führung zu einem um rd. 1 700 Dienstposten über-
höhten Personalbedarf führen würde. Diese Über-
höhung, die sich im übrigen schon jetzt dem 
Grunde nach auf die Planungen zum Personalbe-
stand und -bedarf des Oberbaudienstes auswirkt, 
beruht auf folgenden Unzulänglichkeiten der Vor-
gaben des Bemessungsverfahrens: 

— Die Bemessungswerte für die kurzfristige Besei-
tigung festgestellter Mängel sind zu hoch, weil 
die ihnen zugrundeliegenden Selbstaufschrei-
bungen erhebungstechnisch nicht ausreichend 
vorbereitet und nicht sachgerecht ausgewertet 
worden sind. 

— Die Ansätze für Wegezeiten für die Mithilfe der 
Bauarbeiter beim Messen in Gleisen und Wei

-

chen, die die Werte entscheidend beeinflussen, 
berücksichtigen nicht ausreichend die ablaufor-
ganisatorischen Zusammenhänge bei der Ar-
beitserledigung, sind insgesamt nicht schlüssig 
und erheblich zu hoch. 

— Bei wesentlichen Bestandteilen der Bemes-
sungswerte für Oberbauarbeiten (Arbeitsplan 
für das Oberbauprogramm Teil I und III) fallen 
die aus diesem Bereich bei den Bahnmeistereien 
verbleibenden Tätigkeiten nach Art und Umfang 
nicht im berücksichtigten Maße für Bauarbeiter 
an. 

— Die Bemessungswerte für sonstige Tätigkeiten 
(z. B. Einsatz als Lotse, Arbeitszugführer- und 
Rangierleitertätigkeiten), die eine erhebliche 
personalwirtschaftliche Bedeutung haben, sind 
der Höhe nach in Frage zu stellen. Bei den ihnen 
zugrundeliegenden Selbstaufschreibungen der 
Dienststellen ist nicht ausreichend sichergestellt 
gewesen, daß nur der Zeitaufwand der Bauarbei

-

ter erfaßt worden ist. 

- Die Zeitansätze für das Führen von Kraftfahr

-

zeugen und Schwerkleinwagen berücksichtigen 
nicht ausreichend, daß die hierfür eingesetzten 
Mitarbeiter in erheblichem Umfang tatsächlich 
auch als Bauarbeiter tätig sind. 

42.3 

Die Deutsche Bundesbahn hat zwar mit der Ent-
wicklung des neuen Bemessungsverfahrens grund-
sätzlich den richtigen Weg eingeschlagen, um die 
derzeit unbefriedigende Bemessung der Bauarbei-
terdienstposten bei den Bahnmeistereien, die weit-
gehend auf unternehmenspolitisch festgelegten 
Personalhöchstzahlen beruht, zu verbessern. 

Das neue Verfahren sollte jedoch, um es für eine 
sachgerechte Bedarfsermittlung und -planung we-
nigstens kurz- und mittelfristig einsetzen zu kön-
nen, umgehend anhand der vorliegenden Unterla-
gen in den dargestellten wesentlichen Punkten 
überarbeitet werden. 

Darüber hinaus ist langfristig eine methodische 
Verbesserung des Bemessungsverfahrens durch 
Untersuchungen nach arbeitswissenschaftlichen 
Gesichtspunkten erforderlich. In diesem Zusam-
menhang sind auch für die bisher aus der analyti-
schen Bemessung ausgeklammerten Tätigkeiten 
(z. B. Gleis- und Weichenerneuerung und -aus-
wechslung, planmäßige Gleis- und Weichendurchar-
beitung, Aufarbeitung von Oberbaustoffen) Bernes-
sungsvorgaben zu erarbeiten. An diesen sogenann-
ten Bauproduktionsaufgaben sind neben den Gleis-
bauhöfen und Unternehmen auch die Bahnmeiste-
reien mit sogenannten „Füllarbeiten" beteiligt. Eine 
wirtschaftliche Abwicklung dieser Arbeiten kann 
nur erreicht werden, wenn sachgerechte Maßstäbe 
zentral vorgegeben werden, um den für diese Tätig-
keiten bereitzuhaltenden bahneigenen Personalbe-
darf zu ermitteln. 
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42.4 

Der Vorstand hat die Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes im wesentlichen anerkannt und 
mitgeteilt, daß die Anregungen inzwischen weitge-
hend bei der nochmaligen Überarbeitung des Be-
messungsverfahrens berücksichtigt worden sind. 
Er beabsichtige, das anhand der zur Verfügung ste-
henden Unterlagen korrigierte Bemessungsverfah-
ren, das zu einem sofortigen Personalminderbedarf 
in Höhe von rd. 1 350 Dienstposten gegenüber den 
bisherigen Ansätzen geführt habe, den Bundes-
bahndirektionen nach Abschluß des Beteiligungs-
verfahrens mit der Personalvertretung zur Erpro-
bung bekanntzugeben. Die weiteren Verbesse-
rungsmöglichkeiten (Einsparung von 350 Dienstpo-
sten) werde er im Jahre 1987 bei der Fortentwick-
lung des Bemessungsverfahrens nach arbeitswis-
senschaftlichen Methoden prüfen. Durch die spä-
tere Ausweitung von zentralen Bemessungsvorga-
ben für die Bauproduktion auf den bisher nicht be-
messenen Bereich der Bahnmeistereien sowie auf 
die Gleisbauhöfe werde er die bisherige Art der Per-
sonalbedarfsermittlung auf eine differenziertere 
und einheitliche sowie sachgerechtere Basis stellen. 
Der Vorstand beabsichtigt deshalb, auch in diesem 
nicht bemessenen Bereich ab dem Jahre 1986 den 
Bedarf in jährlichen Raten abzusenken. 

42.5 

Der Bundesrechnungshof hält es für dringend er-
forderlich, daß neben der arbeitswissenschaftlich 
abgesicherten Fortentwicklung des Bemessungs-
verfahrens alsbald auch mit der Entwicklung von 
Bemessungswerten für die bisher nicht bemesse-
nen sogenannten Bauproduktionsaufgaben der 
Bahnmeistereien und der Gleisbauhöfe einschließ-
lich der in beiden Bereichen an Unternehmen ver-
gebenen Arbeiten begonnen und damit die eingelei-
tete Personalverminderung auf eine sachgerechte 
Grundlage gestellt wird. 

43 Gedingelohn 

43.0 

Bei der Zahlung von Gedingelohn an Arbeiter der 
Deutschen Bundesbahn sind die zahlungsbegrün-
denden Unterlagen oft mangelhaft; häufig fehlen 
sie völlig. In Bereichen mit rückläufigem Arbeits-
anfall erscheint es geboten, den Umfang des Gedin-
ges zeitweilig oder auf Dauer einzuschränken. 

43.1 

Etwa 23 000 Arbeiter der Bundesverwaltung erhal-
ten einen Leistungslohn, der sich nach vorgegebe-
nen Stückzeiten und Arbeitsmengen bemißt (Gedin-
gelohn). Rd. 13 000 dieser Arbeiter sind bei der 
Deutschen Bundesbahn beschäftigt, und zwar über-
wiegend mit der Grundüberholung von Fahrzeugen 

und mit Ladearbeiten; ihre Zahl ist rückläufig. Den 
Gedingearbeitern wird zusätzlich zum tariflichen 
Monats-Tabellenlohn (Zeitlohn) ein leistungsabhän-
giger Gedingeüberverdienst (Zeitlohnzuschlag) ge-
zahlt. Der Überverdienst beträgt durchschnittlich 
20 v. H. und erreicht in Ausnahmefällen 40 v. H. des 
Monats-Tabellenlohns. Die Lohnbildung ist durch 
Tarifvertrag und ergänzende Verwaltungsvorschrif-
ten geregelt. 

43.2 

Der Bundesrechnungshof hat geprüft, ob die Zeit-
lohnzuschläge der Gedingelöhne ordnungsgemäß 
zustande gekommen sind. In diese Prüfung hat er 
Gedingeunterlagen von drei Ausbesserungswerken 
und sechs Güterabfertigungen der Deutschen Bun-
desbahn einbezogen. Dabei hat er zunächst die 
Lohnbemessung im Jahre 1983 und sodann die wei-
tere Entwicklung in den folgenden Jahren unter-
sucht. Die Prüfung hat erneut Mängel in den Gedin-
geverfahren aufgezeigt, über die der Bundesrech-
nungshof zum Teil bereits früher berichtet hat (Be-
merkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1977 
vom 3. September 1979 — Drucksache 8/3238 
Nr. 121 bis 129 —). 

43.2.1 

In den Werken der Güterabfertigungen der Deut-
schen Bundesbahn beträgt der Gesamt-Monats-
bruttolohn der Gedingearbeiter durchschnittlich 
2 800 bis 3 300 DM, der auf Gedingearbeit beru-
hende Lohnanteil 400 bis 500 DM. Die Löhne der 
Gedingearbeiter in den Werken übertreffen stets 
den Verdienst der ihnen vorgeordneten Arbeitsauf-
nehmer, Meister und Stückzeitermittler, also der 
für den Arbeitseinsatz und die Lohnbemessung ver-
antwortlichen Bediensteten. Auf diesen Mangel hat 
der Bundesrechnungshof bereits früher hingewie-
sen. Einige Werke haben nach wie vor Schwierig-
keiten, geeignetes Aufsichtspersonal zu gewinnen. 

43.2.2 

Die Tarifverträge und Verwaltungsvorschriften be-
stimmen, daß der überwiegende Teil des vorgegebe-
nen Zeitbedarfs durch Zeitaufnahmen objektiv zu 
ermitteln ist. Nur bei seltener vorkommenden und 
wirtschaftlich weniger bedeutsamen Arbeiten ge-
nügt es, den Zeitbedarf durch methodisches Ver-
gleichen und Schätzen näherungsweise zu ermit-
teln. Alle Stückzeiten sollen in festen Abständen 
oder nach wirtschaftlich begründeten Prioritäten 
regelmäßig überprüft werden. Die Arbeitsabläufe, 
der dafür festgesetzte Zeitbedarf und der Zeitpunkt 
der Festsetzung müssen ausreichend dokumentiert 
sein. 

Diese Bestimmungen werden vielfach nicht befolgt. 
Unterlagen über die Ermittlung der Stückzeiten 
fehlen oft völlig, und zwar bei dem geprüften Reise-
zug-Ausbesserungswerk für 44 v. H. und dem ge-
prüften Lokomotiv-Ausbesserungswerk für 24 v. H. 
der erfaßten Gedingestunden. Wie und wann dieser 
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Anteil an den Stückzeiten festgesetzt bzw. zuletzt 
überprüft worden ist, ist nicht feststellbar. Bei zwei 
Ausbesserungswerken sind nicht einmal 10 v. H. 
der Gedingestunden durch Zeitaufnahmen belegt. 
Die erheblichen auf Gedingearbeit beruhenden 
Überverdienste sind daher überwiegend nicht 
durch ordnungsgemäße Zahlungsunterlagen be-
gründet. Die Stückzeiten derjenigen Gedingestun-
den, für die Unterlagen vorhanden sind, waren zum 
Teil seit sechs oder mehr Jahren nicht mehr über-
prüft worden. Das trifft u. a. für 24 v. H. der bei dem 
geprüften Güterwagen-Ausbesserungswerk erfaß-
ten Gedingestunden zu. Ein Teil dieser Stückzeiten 
dürfte dem heutigen Arbeitsverlauf nicht mehr ent-
sprechen. 

43.2.3 

Das Gedinge läßt sich nur sachgerecht steuern, 
wenn ausreichende Arbeitsvorräte vorhanden sind. 
Daher muß bei rückläufigem Arbeitsanfall die Zahl 
der im Gedinge eingesetzten Arbeiter vermindert 
werden. Bereits bei früherer Gelegenheit hat die 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn klar-
gestellt, daß bei Unterbrechungen der Gedingear-
beit um mehr als 15 Minuten das Gedinge nach den 
Tarifvorschriften einseitig ausgesetzt und den Ar-
beitern eine Tätigkeit außerhalb des Gedinges 
übertragen werden kann. Die Güterabfertigungen 
verfahren entsprechend. Dagegen machen die Aus-
besserungswerke von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch. Der Vorstand hat bislang nur einmal in 
den Güterwagen-Ausbesserungswerken für meh-
rere Monate Gedingearbeiter durch den Abschluß 
eines besonderen Tarifvertrages wegen Rückgangs 
des Instandsetzungsbedarfs in  den Zeitlohn ver-
setzt. Diesen Arbeitern wurde, um ihren Besitz-
stand teilweise zu wahren, eine Zulage von 14. v. H. 
des Monatslohns gezahlt. Im übrigen hat sich der 
Vorstand darauf beschränkt, den Gedingeüberver-
dienst in den Werken geringfügig zu senken. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes recht-
fertigt es der rückläufige Arbeitsanfall nicht, in den 
Werken das Gedinge und die damit verbundene hö-
here Entlohnung ohne Unterbrechung beizubehal-
ten. 

43.3 

Der Vorstand stellt die vom Bundesrechnungshof 
beanstandeten Sachverhalte nicht in Abrede; er be-
streitet auch nicht, daß dem Gedinge überwiegend 
veraltete oder nicht belegbare Stückzeiten zugrun-
deliegen und daß die Werke das Gedinge auch bei 
Arbeitsmangel aufrechterhalten. Gleichwohl hält er 
seine Handhabung des Gedingelohnsystems für 
sachgerecht und wirtschaftlich. Bei Änderungen 
der Arbeitsverfahren würden die Stückzeiten in der 
Regel sofort neu festgesetzt. Stückzeiten für gleiche 
oder vergleichbare Fertigungen würden durch Er-
fahrungsaustausch zwischen den Werken, Kosten-
vergleiche in den Kostenträgerstückrechnungen 
oder werkübergreifende Arbeitsstudien einander 
angepaßt. Alle Stückzeiten regelmäßig zu überprü

-

fen, sei nicht möglich. Daher beschränke man sich 
auf schwerpunktmäßige Überprüfungen nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. 

Die Werke hätten in den Jahren von 1981 bis 1984 
die Stellen der Arbeitsaufnehmer vermehrt und an-
gehoben, wenn auch ohne den erwarteten finanziel-
len Erfolg. Das sei auf die zum Teil unzulängliche 
Qualifikation der neu eingesetzten Arbeitsaufneh-
mer zurückzuführen. Insgesamt betrachtet arbeite 
jedoch das Gedinge zufriedenstellend. Das beweise 
die jährliche Produktivitätssteigerung von durch-
schnittlich 2,5 v. H., die einer Kostenminderung von 
rd. 28 Mio. DM/Jahr entspreche. 

43.4 

Der Bundesrechnungshof vermag sich mit dem Vor-
bringen des Vorstandes zum Teil nicht einverstan-
den zu erklären. Er verkennt nicht, daß sich die 
Werke in Teilbereichen um eine sachgerechte 
Stückzeitermittlung bemühen, soweit sich Arbeits-
verfahren ändern. Wie aber die Feststellungen des 
Prüfungsdienstes für die Deutsche Bundesbahn ge-
zeigt haben, hat dies nicht ausgereicht, in der Mehr-
zahl der Arbeitsbereiche den Gedingelohn durch 
ordnungsgemäße Stückzeiten zu begründen und die 
zur Zeit weitgehend fehlenden Gedingeunterlagen 
bereitzustellen. 

Der Hinweis des Vorstandes auf „Produktivitäts-
steigerungen" ist irreführend. 

Der Werkstättendienst verwendet diesen Begriff als 
Kennziffer, um die Aktivitäten der Stückzeitermitt-
ler darstellen zu können. Er ermittelt hierzu Jahr 
für Jahr aus der „Verminderung der Abrechnungs-
stunden" und den insgesamt angefallenen „Abrech-
nungsstunden" eine „Steigerung der Arbeitsproduk-
tivität". Die Werke melden, für welche Fertigungen 
sich die Stückzeiten durch Rationalisierungsmaß-
nahmen vermindert haben und welche „Verminde-
rung der Abrechnungsstunden" sich daraus für ein 
ganzes Jahr ergibt. Diese Größe setzen sie ins Ver-
hältnis zu den insgesamt angefallenen Abrech-
nungsstunden, die indes überwiegend auf nicht ge-
sicherten Stückzeiten beruhen. Nach dieser Rech-
nung ergeben sich stets „Produktivitätssteigerun-
gen", selbst bei steigendem Personaleinsatz und 
rückläufiger Fertigung. Ober die tatsächliche Ver-
änderung der Wirtschaftlichkeit gibt der Wert keine 
Auskunft. Daher enthält die Dienstvorschrift der 
Deutschen Bundesbahn zur Ermittlung dieser Zah-
len den zutreffenden Hinweis, daß es sich um „be-
triebswirtschaftliche Daten handelt, die (nur) die 
Anstrengungen des Werkstättendienstes bei der 
Rationalisierung widerspiegeln, aber weder perso-
nalwirtschaftlich noch finanztechnisch zu verwer-
ten sind". 

Die Deutsche Bundesbahn hat die Berichterstat-
tung des Bundesrechnungshofes zur Bundeshaus-
haltsrechnung 1977 nicht zum Anlaß genommen, 
die Gedingelöhne zu überprüfen. Auch auf die neu-
erliche Kritik hat sie erst mit einer längeren Verzö-
gerung reagiert. Der Vorstand hat im August 1985 
mitgeteilt, er werde seine Revisionsstelle beauftra- 
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gen zu prüfen, ob und wie die vom Bundesrech-
nungshof aufgezeigten Mängel mit einem wirt-
schaftlich vertretbaren Aufwand abzustellen sind. 
Die Revisionsstelle hat ihre Untersuchungen im 
Jahre 1986 aufgenommen. Ihr Bericht liegt noch 
nicht vor. 

43.5 

Die Deutsche Bundesbahn sollte nunmehr mit 
Nachdruck bemüht sein, den Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes zu folgen, insbesondere 

— für den überwiegenden Teil der Gedingearbeit 
die Stückzeiten vorschriftsmäßig durch Zeitauf-
nahmen ermitteln und regelmäßig überprüfen 
lassen, 

— bei Arbeitsmangel das Gedinge zeitweilig aus-
setzen und 

— geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Zahl 
der Arbeitsaufnehmer zu erhöhen. 

44 Bau eines S-Bahntunnels 

44.0 

Beim Bau eines S-Bahntunnels entsteht der Deut-
schen Bundesbahn Schaden durch eine auf Dauer 
undichte Abdichtungsfolie. Die Deutsche Bundes-
bahn hat es versäumt rechtzeitig ihre Ansprüche 
gegen die Verantwortlichen durchzusetzen. 

44.1 

Die tragende Betoninnenschale eines im Grund-
wasserstau liegenden Tunnelabschnitts einer S-
Bahn sollte nach der Planung mit einer Abdich-
tungsfolie vor Zerstörung durch stark betonaggres-
sives Wasser geschützt werden. Wenig sorgsames 
Verhalten während der Bauausführung führte zu 
wiederholten Beschädigungen der Folie, weil die 
Bewehrungseisen durch unsachgemäße Lagerung 
oder durch Fahrzeuge gegen die Folie gedrückt 
wurden. Die Schäden wurden vor Einbau der Innen-
schale teilweise nicht rechtzeitig erkannt und beho-
ben. Nach Fertigstellung des Tunnels zeigte eine 
Vielzahl von Wasseraustrittsstellen im Tunnelinne-
ren, daß die Abdichtungsfolie ihre Funktion, aggres-
sives Wasser vom Beton fernzuhalten, nicht im er-
warteten Umfang erfüllte. Bei einer Tunnelsonder-
prüfung stellte die Deutsche Bundesbahn fest, daß 
45 von etwa 400 Betonierabschnitten betroffen 
sind. 

Das mit der Bauüberwachung beauftragte Inge-
nieurbüro hatte keine ausreichend wirkungsvollen 
Maßnahmen ergriffen, um die ihm bekannten Män-
gel bei der Bauausführung zu verhindern oder ge-
gebenenfalls sofort wirkungsvoll abzustellen, ob-
wohl die Bundesbahndirektion wiederholt darauf 
hingewiesen und die Bauarbeiten deshalb zeitweise 
eingestellt hatte. 

44.2 

Der Bundesrechnungshof hat der Bundesbahndi-
rektion vorgehalten, daß es ihr nicht gelungen sei, 
eine vollständige Vertragserfüllung durch das mit 
der Bauüberwachung beauftragte Ingenieurbüro 
und die bauausführende Firma durchzusetzen. 
Durch deren unzureichende Erfüllung der Vertrags-
pflichten mußte die Deutsche Bundesbahn ein Bau-
werk mit verminderter Qualität hinnehmen; sie hat 
einen Tunnel mit abschnittsweise voraussichtlich 
verminderter Nutzungszeit erhalten. 

44.3 

Der Vorstand hat hierzu mitgeteilt, der Deutschen 
Bundesbahn seien sich wiederholende Beschädi-
gungsursachen zwar bekannt geworden, die Bun-
desbahndirektion habe aber stets für die umge-
hende Abstellung der Mängel gesorgt und eine ver-
tragsgemäße Leistungserfüllung sichergestellt. Im 
übrigen sei das Tunnelbauwerk zwischenzeitlich zu 
Lasten der Baufirma mit einem Aufwand von etwa 
3 Mio. DM durch Injizieren der Feucht- und Naß

-

stellen an der Innenschale erfolgreich saniert wor-
den. In einem Gutachten habe die Studiengesell-
schaft für unterirdische Verkehrsanlagen inzwi-
schen erklärt, daß nunmehr keine verkürzte Nut-
zungszeit zu erwarten sei; da aber mit erhöhtem 
Unterhaltungsaufwand zu rechnen sei, habe die 
Deutsche Bundesbahn gegenüber den Baufirmen 
eine Gewährleistungsverlängerung auf zehn Jahre 
und eine Preisminderung durchgesetzt. 

44.4 

Der Bundesrechnungshof schließt sich dieser Dar-
stellung und Beurteilung nicht voll an. Wie der 
Schriftverkehr zwischen der Bundesbahndirektion 
und dem mit der Bauüberwachung betrauten Inge-
nieurbüro sowie der Baufirma belegt, wußten alle 
Beteiligten, daß trotz mehrfacher Beanstandungen 
die Abdichtungsfolie immer wieder beschädigt wur-
de. Die getroffenen Gegenmaßnahmen waren dem-
nach nicht ausreichend. Von einer vertragsgemä-
ßen Leistung kann daher nicht die Rede sein. Die 
Injektionen zur Dichtung der Innenschale verhin-
dern zwar gegenwärtig den Durchtritt des betonag-
gressiven Wassers in die Tunnelröhre, aber nicht 
wie geplant seinen Zutritt zu dem statisch tragen-
den Beton der Innenschale. Die Beschädigungen 
lassen sich nicht rückgängig machen, so daß das 
Bauwerk auch nach der „Sanierung" einen höheren 
Erhaltungsaufwand als vorgesehen verursachen 
wird, der erfahrungsgemäß mit der Zeit zunimmt. 
Die getroffenen Vereinbarungen zwischen der 
Deutschen Bundesbahn und der Baufirma können 
den Schaden allenfalls vorübergehend mindern, da 
bei Tunneln von einer 100jährigen Nutzungszeit 
ausgegangen wird. 

44.5 

Der Vorstand wird dafür zu sorgen haben, daß die 
Deutsche Bundesbahn künftig die Erfüllung von In- 
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genieur- und Bauverträgen besser überwacht und 
Schadensersatzansprüche nicht nur gegenüber 
Baufirmen, sondern auch gegenüber den bauüber-
wachenden Ingenieurbüros so rechtzeitig geltend 
macht, daß bleibende Schäden verhindert werden. 

45 Planung und Bau eines Zentralstellwerks 

45.0 

Die Bauzeit eines Zentralstellwerks hat sich von 
fünf auf neun Jahre verlängert. Ursachen sind man-
gelhafte Planung, Steuerung und Kontrolle des Vor-
habens. Dadurch sind Mehraufwendungen in Höhe 
von etwa 18 Mio. DM entstanden, darunter allein 
7 Mio. DM Bauzinsen. 

45.1 Planungsgrundlage 

45.1.1 

Eine Bundesbahndirektion plante ein Zentralstell-
werk zunächst für die bestehenden Gleisanlagen, 
ohne deren Vereinfachungsmöglichkeiten zu be-
rücksichtigen. Die Hauptverwaltung genehmigte 
diese Planung im Jahre 1979. Die Stellwerksanla-
gen sollen im Jahre 1988 in Betrieb gehen. Der Bau 
begann im Jahre 1980 mit der Verlegung von Kabel-
kanälen. Da sich abzeichnete, daß die veranschlag-
ten Kosten nicht ausreichen, vereinfachte die Deut-
sche Bundesbahn ab dem Jahre 1983 den Plan der 
anzuschließenden Gleisanlagen in mehreren Schrit-
ten erheblich. Erst im Jahre 1985 wurde endgültig 
festgelegt, welche Anlagen anzuschließen sind. Aus 
der in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorge-
sehenen Bauzeit für die Stellwerksanlage von fünf 
Jahren sind inzwischen neun Jahre geworden. Die 
Zinsen für das gebundene Kapital (Bauzinsen) er-
höhen sich dadurch um mehr als 7 Mio. DM von 4,5 
Mio. DM auf etwa 12 Mio. DM. 

Infolge der fehlerhaften Bemessung und der Gleis-
planänderung wurden bereits verlegte Kabel im 
Wert von etwa 1 Mio. DM unter Wertverlust und 
Kosten wieder aufgenommen. 

45.1.2 

Die Deutsche Bundesbahn hat ihrer Sorgfalts-
pflicht nicht genügt. Sie hat das neue Stellwerk für 
die bis dahin bestehenden Gleisanlagen konzipiert 
und genehmigt, anstatt diese nach einer Aufgaben-
definition für die Gleisanlagen des Stellwerkbe-
reichs zunächst auf das Notwendige zu beschrän-
ken und den vereinfachten Zustand als verbindliche 
Planungsgrundlage festzusetzen. Sie hätte bereits 
im Jahre 1983 die Planung vollständig in einem 
Schritt überarbeiten müssen. Sollte sich dies nicht 
als möglich erwiesen haben, hätte sie den Bau zu-
rückstellen müssen. 

45.1.3 

Der Vorstand hat hierzu erklärt, daß durch die sei-
nerzeit noch nicht abgeschlossenen Überlegungen 

über das künftige Güterzugbildungskonzept das 
endgültige Planungsziel für den Gleisplan erst im 
Januar 1985 festgelegt werden konnte. 

45.1.4 

Die Deutsche Bundesbahn bestätigt damit, daß die 
Planung zu früh in die Bauphase übergeleitet wur-
de. Hierdurch wurden eine Bauzeitverlängerung 
von vier Jahren und damit allein Mehrkosten bei 
den Bauzinsen von mindestens 7 Mio. DM ausge-
löst. Im übrigen war das Güterzugbildungskonzept 
seit Jahren in der Abstimmung und hätte in seinem 
für das Stellwerk bedeutsamen Teil früher fertigge-
stellt werden können. 

45.2 Stellwerksstandort 

45.2.1 

Als Standort des neuen Zentralstellwerks plante die 
Deutsche Bundesbahn nicht einen Ort im Zentrum, 
sondern im Randgebiet des Stellbereichs, ohne 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen anzustellen und 
ohne die Entscheidung eingehend zu begründen. 
Eine Randlage ist wegen der längeren Kabelwege 
stets kostenungünstiger als eine zentrale Anord-
nung. Nach den Ermittlungen der Bundesbahn 
führte die Lage zu Mehrkosten von etwa 2,3 Mio. 
DM. Die Deutsche Bundesbahn begründet dies im 
nachhinein mit der notwendigen Sicht vom Stell-
werk auf das benachbarte Gleisfeid. 

45.2.2 

Die nachträglich vorgebrachte Begründung über-
zeugt nicht. Die Sicht auf das Gleisfeld ist auch vom 
neuen Standort nur in geringem Umfang gegeben 
und — wie die Einführung von Fernstell- und Fern-
steuerbereichen beweist — weder betrieblich noch 
technisch notwendig. Diese Fernstell- und Fern-
steuertechnik wird bereits in vielen Fällen benutzt, 
ohne daß dort das Gleisfeld eingesehen werden 
kann. 

45.2.3 

Der Vorstand verweist in seiner Stellungnahme le-
diglich auf betriebliche Gesichtspunkte für die 
Wahl des Standortes, ohne auf den wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt einzugehen. 

45.2.4 

Der Bundesrechnungshof hält die Stellungnahme 
für einseitig. Wenn die angeführten betrieblichen 
Argumente zuträfen, wäre es unzulässig, die Fern-
stell- und Fernsteuertechnik anzuwenden. Nach An-
sicht des Bundesrechnungshofes hätten bei der 
Wahl des Standortes wirtschaftliche Gesichts-
punkte vorrangig berücksichtigt werden müssen. 
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45.3. Veranschlagung 

45.3.1 

Die Deutsche Bundesbahn veranschlagte die Ko-
sten — ohne Bauzinsen — für das Signalbauvorha-
ben im Jahre 1979 anhand erprobter Durchschnitts-
sätze mit etwa 33 Mio. DM und im Jahre 1985 mit 
etwa 43 Mio. DM, obwohl zwischenzeitlich die Gleis-
anlagen so stark verringert wurden, daß die bis da-
hin eingetretene Teuerung hätte mehr als ausgegli-
chen werden können. Sie begründet den Mehrbe-
darf mit Preissteigerungen und Mengenmehrun-
gen, ohne dabei die erheblichen Einsparungen zu 
berücksichtigen, wie es in ihrer Wirtschaftsvor-
schrift gefordert wird. 

45.3.2 

Der Deutschen Bundesbahn fehlte selbst zum Zeit-
punkt der Prüfung durch den Bundesrechnungshof 
der volle Überblick über das finanzielle Ausmaß des 
Vorhabens. Auch für die Mehrkosten von etwa 
10 Mio. DM hat sie bisher keine stichhaltige Erklä-
rung. Den Mehrbedarf und die Einsparungen hatte 
sie nicht getrennt ermittelt. Dadurch konnten die 
bei der Kostenberechnung oder später bei der Bau-
ausführung begangenen Fehler nicht im einzelnen 
aufgeklärt werden. 

45.3.3 

Der Vorstand teilte hierzu inzwischen mit, daß bis 
Juni 1986 Minderkosten von rd. 2,5 Mio. DM Mehr-
aufwendungen in Höhe von rd. 13,7 Mio. DM gegen-
überstehen, so daß sich ein Mehraufwand (ohne 
Bauzinsen) von 11,2 Mio. DM ergibt. 

45.3.4 

Der Bundesrechnungshof erwartet vom Vorstand, 
daß er sich in kürzeren Zeitabständen über die Ko-
stenentwicklung der Großvorhaben Klarheit ver-
schafft. 

46 Vergabe von Lieferungen für den Oberbau 

46.0 

Die Deutsche Bundesbahn hat durch ein Zentral-
amt Lieferungen von Oberbaustoffen im Wert von 
jährlich mehr als 300 Mio. DM freihändig vergeben. 
Sie hat damit wiederum die Vergabe von Aufträgen 
nicht ausreichend dem Wettbewerb unterworfen. 

46.1 

Ein Bundesbahnzentralamt beschafft zentral die 
Oberbaustoffe wie beispielsweise Schienen, Schwel-
len, Schotter, Kleineisen. Die jährliche Vergabe-
summe beträgt mehr als 300 Mio. DM. Diese Liefe-
rungen vergab die Deutsche Bundesbahn jedes 

Jahr durchweg nicht nach öffentlicher oder be-
schränkter Ausschreibung, sondern freihändig. Sie 
begründete dies damit, daß sie Preisverhandlungen 
erwartet oder den Bieterkreis als zu klein angese-
hen habe. 

46.2 

Die Begründungen sind nicht stichhaltig. Das Zen-
tralamt hatte Preisverhandlungen über angefor-
derte Angebote selbst zur gängigen Vergabepraxis 
gemacht, obwohl ihm bekannt war, daß permanente 
Preisverhandlungen eher preistreibend wirken, 
weil dabei der Bieter von vornherein einen Zu-
schlag für den Verhandlungsnachlaß einzurechnen 
pflegt, der in der Regel höher als sein Nachlaß ist. 

Außerdem hatte die Deutsche Bundesbahn den Bie-
terkreis selbst eingeschränkt. Sie schützte damit im 
Ergebnis ihre angestammten Lieferanten. Nach-
weislich vorhandene Mitbewerber wurden trotz Be-
werbung nicht aufgefordert, ein Angebot abzuge-
ben. 

Der Bundesrechnungshof hatte bereits in den Be-
merkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1978 
vom 17. Oktober 1980 (Drucksache 9/38 Nr. 29) und 
1979 vom 28. September 1981 (Drucksache 9/978 
Nr. 60) die Vergabepraxis der Bundesbahnzentral-
ämter beanstandet. Der Deutsche Bundestag hatte 
daraufhin beschlossen, daß die Deutsche Bundes-
bahn das System der Monopolbieter durchbrechen 
und sich durch mehr Wettbewerb einen breiteren 
Markt schaffen müsse (Plenarprotokoll 9/115 
S. 7083 i. V. m. Drucksache 9/1759 — Teil I — Nr. 29 
und — Teil II — Nr. 60). 

Die Deutsche Bundesbahn kam diesem Beschluß 
bei der Beschaffung von Oberbaustoffen bisher 
nicht nach. 

46.3 

Der Vorstand hält ebenfalls eine Verbesserung des 
Wettbewerbs für erforderlich. Er hat deshalb eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die aufgrund der wieder-
holten Hinweise des Bundesrechnungshofes Ver-
besserungsvorschläge zur Vergabepraxis erarbei-
ten soll. 

46.4 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß die Zusa-
gen des Vorstandes, dem Wettbewerb auch im Be-
reich der Leistungsvergabe mehr Geltung zu ver-
schaffen, diesmal eingehalten wird. 

47 Deckung des Betonschwellenbedarfs 

47.0 

Die Deutsche Bundesbahn könnte ihren Beton

-

schwellenbedarf wesentlich wirtschaftlicher als bis

-

her decken und jährliche Einsparungen in Millio- 
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nenhöhe erzielen, wenn sie durch die Vergabe grö-
ßerer Auftragsmengen an weniger Lieferanten für 
eine bessere Auslastung einiger Herstellerwerke 
sorgen würde. 

47.1 

Die Deutsche Bundesbahn regte im Jahre 1973 zur 
Deckung des damals steigenden Betonschwellenbe-
darfs durch grundsätzliche Abnahmezusagen die 
Errichtung eines neuen siebenten Betonschwellen-
werkes an, obwohl sie bereits damals für spätere 
Jahre einen sinkenden Bedarf erkannt hatte. Die 
auf Initiative der Deutschen Bundesbahn entstan-
dene Herstellungskapazität war bis heute nie voll, 
zeitweise nur zur Hälfte ausgelastet. Später errech-
nete die Deutsche Bundesbahn aufgrund der nach 
Mengen gestaffelten Herstellerangebote für das 
Jahr 1981 Einsparungsmöglichkeiten von 1,6 Mio. 
DM, wenn zur besseren Auslastung einzelner Her-
stellerwerke die Gesamtzahl der Lieferanten „in 
Frage gestellt" würde. Damit könnten einzelne Her-
steller größere Stückzahlen preisgünstiger produ-
zieren und anbieten. 

Bisher nutzte die Deutsche Bundesbahn diesen 
möglichen Vorteil nicht. Sie fürchtet beim eventuel-
len wettbewerbsbedingten Ausscheiden der von ihr 
im Jahre 1973 initiierten zusätzlichen Werkskapazi-
tät auch noch nach 13 Jahren Schwierigkeiten und 
verteilte daher ihre jährliche Bedarfsmenge weiter-
hin auf sieben Hersteller, deren Auslastung damit 
vielfach unwirtschaftlich ist und den Betonschwel-
lenpreis hoch hält. 

47.2 

Der Vorstand hat mitgeteilt, daß die heutige Liefer-
kapazität trotz Kapazitätsminderung zwar immer 
noch 1,25 Mio. Stück/Jahr betrage. Diese Kapazität 
sei aber bis zum Jahre 1990 erforderlich, da erst 
dann der Zusatzbedarf für die Neubaustrecken ent-
falle. Ungeachtet dessen wolle er das Problem einer 
einzurichtenden Arbeitsgruppe übertragen. 

47.3 

Die Antwort befriedigt insofern nicht, als der durch-
schnittliche Gesamtbedarf einschließlich Neubau-
strecken unter 1 Mio. (1986: 840 000) Schwellen pro 
Jahr (davon für Neubaustrecken 300 000 Schwellen/ 
Jahr) liegt. Da die jährliche Fertigungskapazität je-
des der sieben Werke zwischen 160 000 und 200 000 
Schweilen/Jahr beträgt, besteht auch bis zum Jahre 
1990 eine erhebliche Überkapazität. 

Der Vorstand wird die geplante Arbeitsgruppe un-
verzüglich einzusetzen und dafür zu sorgen haben, 
daß der Betonschwellenbedarf der Deutschen Bun-
desbahn alsbald im Wettbewerb wirtschaftlicher ge-
deckt wird. 

48 Ausgaben für Schienenschweißleistungen 

48.0 

Die Deutsche Bundesbahn zahlt für Schienen-
schweißleistungen einen sogenannten Mindermen-
genzuschlag nicht nur wie vereinbart im Jahre 1982, 
sondern auch in den Folgejahren. Dadurch entsteht 
jährlich erheblicher Schaden, im Jahre 1983 etwa 
1 Mio. DM. 

48.1 

Die Deutsche Bundesbahn hat mit einem Schienen-
schweißwerk einen langfristigen Rahmenvertrag 
abgeschlossen. Das dazugehörige Preisverzeichnis 
wird etwa jährlich aktualisiert. Die Preisänderung 
richtet sich nach der Material- und Lohnpreisände-
rung und insbesondere der jährlichen Abnahme-
menge. Im Jahre 1982 war gegenüber dem Jahre 
1981 die Auftragssumme etwa 20 v. H. niedriger, im 
Jahre 1983 etwa um 5 v. H. höher als im Jahre 1981. 
Lohn- und Materialpreisänderungen hatten nur ei-
nen geringen Einfluß auf die Preisänderungen. 

Die Deutsche Bundesbahn gewährte für den bei ab-
nehmender Auftragssumme höheren Gemeinko-
stenanteil pro Einheit im Jahre 1982 einen soge-
nannten Mindermengenzuschlag, der einmalig für 
das Jahr 1982 gezahlt werden sollte und in die Ein-
heitspreise eingerechnet wurde. Die so erhöhten 
Einheitspreise bildeten dann aber die Preisbasis für 
die prozentuale Preiserhöhung infolge Lohn- und 
Materialpreissteigerungen in den Folgejahren. 

48.2 

Der Mindermengenzuschlag im Jahre 1982 wurde 
nicht, wie beabsichtigt, einmalig und mengenabhän-
gig gezahlt. Weil die Deutsche Bundesbahn bei der 
weiteren Preisfortschreibung von den im Jahre 
1982 erhöhten Einheitspreisen ausging, gewährte 
sie den Mindermengenzuschlag auch in den Folge

-

jahren, obwohl die Abnahmemenge gegenüber dem 
Jahre 1982 wieder gestiegen ist. Allein im Jahre 
1983 entstanden dadurch ungerechtfertigte Ausga-
ben von etwa 1 Mio. DM. 

48.3 

Der Vorstand verweist darauf, daß bereits vor dem 
Jahre 1981 der Firma durch die geringere Abnah-
memenge unverschuldet Verluste entstanden seien. 
Erst im Jahre 1982 sei aber ein Mindermengen-
zuschlag zugestanden worden. Dieser sei nach Prü-
fung durch das Zentralamt in den . Folgejahren bei-
behalten worden. 

48.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas

-

sung, daß der Zahlungsgrund entfallen ist. Ihm 
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konnten bei seiner Prüfung keine Unterlagen vor-
gelegt werden, die eine Beibehaltung des Minder-
mengenzuschlags rechtfertigen würden. Nicht nur 
stiegen die Auftragssummen wieder auf ein höhe-
res Niveau, sondern im Einvernehmen mit der 
Firma wurden zudem die Aufträge stärker von zwei 
Werken auf ein Werk konzentriert, so daß auch 
durch Wegfall eines Teils der Produktionsanlagen 
sich die Kostenlage der Firma verbessert haben 
muß. Sollten weitere Gründe vorliegen und die be-
stehenden Rahmenverträge nicht mehr fortschrei-
bungsfähig sein, so wäre durch erneute Ausschrei-
bung der marktgerechte Preis zu ermitteln. 

49 Tellerneuerung einer Donaubrücke 

49.0 

Die Deutsche Bundesbahn investierte mehrere Mil-
lionen DM für die Teilerneuerung einer eingleisi-
gen Donaubrücke, ohne daß zutreffende Untersu-
chungen über den Verkehrswert der Strecke, zu der 
die Brücke gehört, vorlagen. Eine Nachkalkulation 
der Maßnahme ist nicht möglich, da die Deutsche 
Bundesbahn keine ausreichenden Aufzeichnungen 
über die Verkehrsentwicklung besitzt. 

49.1 

Die Deutsche Bundesbahn setzte die Donaubrücke 
einer eingleisigen Nebenbahn für rd. 4 Mio. DM in-
stand. Auf dieser Strecke ist der Personenverkehr 
bereits eingestellt. Die Bahn hatte die Instandset-
zung damit begründet, daß sie einen erheblichen 
Güterverkehrszuwachs aufgrund der Neuansied-
lung eines Industriebetriebes erwarte. Wesentlich-
ster Bestandteil der Verkehrserwartung war ein 
umfangreicher Werkzwischenverkehr gewesen. 

49.2 

Der Bundesrechnungshof hatte seinerzeit hinsicht-
lich des Umfangs dieses Schienenverkehrs Beden-
ken angemeldet. Er erreichte aber nur die Be-
schränkung der Baumaßnahme auf das unbedingt 
Notwendige (Bemerkungen zur Bundeshaushalts-
rechnung 1980 vom 21. September 1982 — Druck-
sache 9/2108 Nr. 54 —). Tatsächlich wurde der 
Werkzwischenverkehr von Anfang an anstatt auf 
der Schiene im Auftrag der Deutschen Bundesbahn 
auf der Straße befördert. Über den weiteren die 
Brücke befahrenden Güterverkehr zum neuen 
Werk besitzt die Deutsche Bundesbahn keine zu-
verlässigen Aufzeichnungen. Ihre Zahlenangaben 
über dieses Verkehrsaufkommen des Werkes 
schwanken um bis zu 300 v. H. Selbst der höchste 
Wert erreicht den seinerzeit der Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung zugrundegelegten Prognosewert 
nur etwa zu 75 v. H. Dem Schienenverkehr steht im 
übrigen eine weitere Strecke und Brücke zur Verfü-
gung. 

49.3 

Die Deutsche Bundesbahn erkannte nicht, daß ein 
Werkzwischenverkehr bei den örtlichen Gegeben-
heiten auf der Straße wirtschaftlicher als auf der 
Schiene ist. Auch vermag sie bis heute nicht anzu-
geben, welches Verkehrsaufkommen der Werkan-
schluß auf der Schiene hat. Eine Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit der Brückeninstandsetzung ist 
damit im Rahmen einer Nachkalkulation nicht 
möglich. 

49.4 

Der Vorstand bestätigte, daß im Werkzwischenver-
kehr ein Transport mit Unternehmer-Lkw im Auf-
trag der Deutschen Bundesbahn den Leistungser-
wartungen der Firma besser gerecht wird als ein 
Schienenverkehr. Der Vorstand räumt ein, daß der 
Aufbau der gegenwärtigen Bundesbahn-Statistik 
nicht ohne weiteres Erkenntnisse über das Gesamt-
verkehrsaufkommen ermöglicht. Stichproben hät-
ten jedoch in etwa das Eintreten der seinerzeit an-
genommenen Verkehrserwartung bestätigt. Im üb-
rigen habe die Firma darauf gedrungen, daß für 
Pendelzüge die 25 km kürzere Strecke über die 
Brücke offengehalten werde. Der Wiederaufbau der 
Brücke habe das neue Werk hervorragend an das 
schnelle Güterzugnetz — auch nach Übersee — an-
geschlossen. 

Im Zusammenhang mit den anstehenden Investitio-
nen in dem an die Brücke anschließenden Strecken-
abschnitt wird der Vorstand die Wirtschaftlichkeit 
der Baumaßnahmen erneut prüfen. 

49.5 

Der Bundesrechnungshof sieht seine Feststellun-
gen bestätigt. Für den Werkzwischenverkehr war 
die Instandsetzung der Eisenbahnbrücke nicht er-
forderlich. Auch für den Fernverkehr (im Durch-
schnitt 1,5 Wagen/Tag), der überwiegend — insbe-
sondere nach Übersee — in Containern erfolgt, war 
die Brücke nicht notwendig, da der Umschlag statt 
im neuen Werk auch in einem Bahnhof auf dem 
anderen Ufer hätte eingerichtet werden können. 
Für den Restverkehr, das ist im Durchschnitt ein 
Wagen/Tag, der überwiegend mit Schrott beladen 
und nicht eilbedürftig ist, wäre der Umweg von 
25 km über die nächstgelegene Donaubrücke zu-
mutbar gewesen. 

Der Bundesrechnungshof sieht es als dringend an, 
daß sich die Deutsche Bundesbahn über die Ver-
kehrsbedeutung alsbald Klarheit verschafft, denn 
auf dem Streckenabschnitt nördlich der Brücke ste-
hen in den nächsten Jahren u. a. mehrere große 
Verkehrsbauvorhaben mit hohen Investitionen an. 
Allgemein wird die Deutsche Bundesbahn die Pro-
gnosegrundlagen, d. h. die Verkehrsstatistiken, ver-
bessern müssen. Insbesondere, wenn Investitionen 
zu beurteilen sind, reichen Stichproben, die zudem, 
wie im vorliegenden Falle, durch Erhebungsergeb-
nisse nicht gedeckt werden, dafür nicht aus. 
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50 Anpassung des Anlagenbestandes an den 
Bedarf 

50.0 

Ein erheblicher Teil der Betriebsanlagen der Ne-
benbahnen ist nicht mehr erforderlich. Durch eine 
Anpassung an den Bedarf sind auch Personalein-
sparungen möglich. Es könnten jährlich mindestens 
Kosten in Höhe von 250 Mio. DM vermieden wer-
den..  Der Vorstand ist bei inzwischen eingeleiteten 
eigenen Untersuchungen zu einem ähnlichen Er-
gebnis gekommen. 

50.1 

Die eingetretenen Verkehrsverlagerungen auf die 
Straße, die Erhöhung der Wagennutzlasten und die 
Änderungen des Betriebsablaufs durch ein anderes 
Sammel- und Verteilverfahren sind insbesondere 
bei Nebenstrecken, die — anders als die Haupt-
strecken — bisher nicht gezielt modernisiert wur-
den, noch nicht ausreichend bei der Vorhaltung von 
Anlagen, hauptsächlich Bahnhofsgleisen und Wei-
chen, berücksichtigt worden. 

50.2 

Der Bundesrechnungshof hat seit dem Jahre 1982 
über mehrere Jahre umfangreiche örtliche Prüfun-
gen auf den Strecken außerhalb der Hauptabfuhr

-

strecken und der Nebenfernstrecken (sogenannte 
„Fläche") durchgeführt und das örtliche Verkehrs-
aufkommen zu den vorgehaltenen Anlagen in Be-
ziehung gesetzt. In der Stichprobenbetrachtung 
wurden bestehende Planungen der Deutschen Bun-
desbahn, Strecken stillzulegen oder auf Busbedie-
nung umzustellen, nicht berücksichtigt. 

Bei der Prüfung wurde als sinnvoll und kunden-
freundlich unterstellt, Reisezüge in einem mög-
lichst rhythmischen Fahrplan verkehren zu lassen. 
Dies hätte zwar eine etwas niedrigere Fahrge-
schwindigkeit zur Folge. Die Fahrzeitverlängerung 
würde aber bei gegebenenfalls häufigeren Takt-
fahrten durch geringere Wartezeiten ausgeglichen. 
Der Vorteil liegt vor allem in der Konzentration der 
Zugbegegnungen auf stets gleichbleibenden Bahn-
höfen, so daß der Personalbedarf gesenkt und damit 
die Wirtschaftlichkeit der Nebenbahnen verbessert 
würde. Die Bahnübergänge sollten, wenn eine tech-
nische Sicherung erforderlich ist, durch zuggesteu-
erte Anlagen gesichert werden. 

Der Bundesrechnungshof beurteilte in den Jahren 
1983 bis 1986 in fünf Bundesbahndirektionsbezir-
ken eine etwa 1 900 km umfassende Streckenlänge 
mit 750 km Bahnhofsgleisen, 3 400 Weicheneinhei-
ten und 315 Sicherungseinrichtungen (Stellwerke 
u. ä.). Das entspricht etwa 25 v. H. der Anlagen in 
der „Fläche" der fünf geprüften Bundesbahndirek-
tionen oder 12,5 v. H. der gesamten „Fläche". Im ge-
prüften Bereich waren rd. 700 Dienstkräfte (ohne 
Vertreterbedarf) eingesetzt. 

Auch die Deutsche Bundesbahn hatte Ende der 70er 
Jahre erkannt, daß bei der Anlagenvorhaltung noch 
Rationalisierungsreserven vorhanden sind. Die 
Bundesbahndirektionen hatten deshalb bis zum 
Jahre 1980 insbesondere Untersuchungen über den 
Schienenpersonennahverkehr durchgeführt. Nach 
Abschluß der örtlichen Erhebungen des Bundes-
rechnungshofes im Jahre 1983 verglich er in den 
Jahren 1984/85 seine Ergebnisse mit den zu dieser 
Zeit vorliegenden Ergebnissen der Bundesbahndi-
rektionen. Während die Deutsche Bundesbahn in 
den bis dahin untersuchten Teilbereichen zu Ein-
sparungsmöglichkeiten von rd. 66 km Gleis, rd. 600 
Weicheneinheiten und 36 Stell- und Schlüsselwer-
ken sowie 22 Dienstkräften (ohne Vertreterbedarf) 
kam, sah der Bundesrechnungshof im selben Be-
reich weitere 95 km Gleis, rd. 1 000 Weicheneinhei-
ten und 114 Stell- und Schlüsselwerke sowie 252 
Dienstkräfte (ohne Vertreterbedarf) als einsparbar 
an. 

Die Realisierung des vom Vorstand der Deutschen 
Bundesbahn verfolgten Programms „DB 90" erfor-
dert Rationalisierungen. Deshalb hatte der Vor-
stand im Jahre 1984 u. a. eine systematische Vollun-
tersuchung des gesamten Bundesbahnnetzes durch 
besondere, zentral gelenkte Arbeitsgruppen ange-
ordnet. Im Laufe der Untersuchung näherte sich die 
Arbeitsgruppe des Vorstandes bei dem von ihr an-
fangs geschätzten geringeren Einsparungspotential 
weitgehend den Werten des Bundesrechnungshofes 
an, so daß bei einer Hochrechnung auf den Bundes-
bahnbereich im Jahre 1986 von der Summe des 
Bundesrechnungshof-Ergebnisses ausgegangen 
werden darf. Im Bereich der „Fläche" lassen sich 
danach bundesweit etwa 1 300 km Bahnhofsgleise, 
13 000 Weicheneinheiten, 1200 Stell- und Schlüssel-
werke und 2 200 Dienstkräfte (ohne Vertreterbe-
darf) einsparen. Dies entspricht einem jährlichen 
Betriebsführungsaufwand von über 250 Mio. DM. 

50.3 

Der Vorstand hat das Rationalisierungspotential 
grundsätzlich anerkannt. Er hat zugesagt, daß er 
die einzelnen Arbeitsergebnisse des Bundesrech-
nungshofes, soweit die Bundesbahndirektionen die-
sen noch nicht gefolgt sind, durch seine Arbeits-
gruppen auf die Durchsetzbarkeit erneut untersu-
chen läßt. 

Der Vorstand teilte ferner mit, daß er bei der Ratio-
nalisierung des Anlagenumfangs unter Einbezie-
hung der Hauptstrecken, der Streckenstillegungen 
und aller anderen Rationalisierungsmaßnahmen 
insgesamt etwa 28 000 Weicheneinheiten und 
7 000 km Gleis einsparen will. Diese Zahlen stehen 
im Einklang mit dem Ergebnis des vom Bundes-
rechnungshof untersuchten Teilbereichs. Sie wer-
den aber nur dann erreichbar sein, wenn bei den 
Anlagen in der „Fläche" einheitlich der Maßstab 
angelegt wird, der vom Vorstand in Richtlinien in-
zwischen festgelegt worden ist. 
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51 Zentrale Werbung 

51.0 

Die Vertragsgestaltung der Deutschen Bundesbahn 
mit einer Werbeagentur und die Auftragsvergabe 
sind teilweise mangelhaft. 

51.1 

Der Vorstand hat bei der Zentralstelle Absatz das 
Sachgebiet „Werbung" eingerichtet, das die zentrale 
überregionale Werbung der Deutschen Bundesbahn 
steuert. Ihm standen für den Bereich Personenver-
kehr im Jahre 1985 rd. 59 Mio. DM zur Verfügung. 

Die Abwicklung des Werbeprogramms war in we-
sentlichen Bereichen einer einzigen Agentur über-
tragen, die nach dem jeweils für ein Kalenderjahr 
abgeschlossenen Agenturvertrag die Grundkonzep-
tion der Werbung auszuarbeiten und Aufgaben so-
wohl im künstlerischen als auch im technischen Be-
reich wahrzunehmen hatte. 

Im künstlerischen Bereich (Filmproduktion, Pro-
spekte, Layout usw.) hat die Agentur vor Beginn der 
Arbeiten einen Kostenvoranschlag zu erstellen, der 
auf einem gemeinsam mit der Deutschen Bundes-
bahn durchgeführten „Pre Production-Meeting" be-
ruht. Nachträgliche Abweichungen vom Kostenvor-
anschlag oder zusätzliche Arbeiten, die in ihm nicht 
enthalten sind, hat sie der Deutschen Bundesbahn 
schriftlich mitzuteilen, sofern 10 v. H. der veran-
schlagten Kosten überschritten werden. 

Im technischen Bereich (z. B. Erstellen von Druck-
vorlagen, Repro, Retuschen, Colorvergrößerungen, 
Fotos, Dias usw.) hat die Agentur der Deutschen 
Bundesbahn einmal im Jahr Preislisten der Anbie-
ter vorzulegen und mit ihr abzusprechen, welche 
Firmen Aufträge erhalten sollen. Wegen der Viel-
zahl der Einzelobjekte und der beschränkten An-
zahl geeigneter Lieferanten wird auf eine Aus-
schreibung verzichtet. 

51.2 

Das Verfahren, pauschale Überschreitungen der 
Kostenvoranschläge bis zu 10 v. H. in Kauf zu neh-
men und auf Ausschreibungen zu verzichten, kann 
zu wirtschaftlichen Nachteilen führen. Der Bundes-
rechnungshof hat festgestellt, daß 

— in den Kostenvoranschlägen die Neben- und Zu-
satzkosten (z. B. Reisekosten, Presenterhonora-
re, Frachten, Kosten für Sendekopien) häufig 
nicht enthalten oder nur ungenau als „Fremdko-
sten" definiert waren und dies bei der Mehrzahl 
der untersuchten Auftragsvergaben zu nach-
träglichen Kostenüberschreitungen führte; 

— nicht gerechtfertigte Agenturhonorare (im Falle 
von Ausfallkosten bei Schlechtwetter) bezahlt 
wurden; 

— in einem Einzelfall wegen der ungenauen Lei-
stungsbeschreibung eine Kostenüberschreitung 

um mehr als das Doppelte des ursprünglichen 
verbindlichen Angebotspreises hingenommen 
wurde. 

Der Bundesrechnungshof hat vorgeschlagen, soweit 
wie möglich 

— pauschale Überschreitungen der Kostenvoran-
schläge nicht mehr vorzusehen, 

— die Vorteile des Wettbewerbs zu nutzen und 

— die Preise und Leistungen einer Überprüfung zu 
unterziehen. 

51.3 

Der Vorstand hält einen noch stärkeren Wettbe-
werb als bisher im künstlerischen Bereich nicht für 
sinnvoll. Nach seiner Auffassung führe das vertrag-
liche Zugeständnis einer pauschalen Dispositions-
spanne von 10 v. H. bei den Kostenvoranschlägen 
im künstlerischen Bereich in der Regel nicht zu 
Überschreitungen des Angebotspreises, vielmehr 
diene sie in Ausnahmefällen dazu, Unvorhergesehe-
nes im künstlerischen Bereich von vornherein ab-
zusichern. Auch gewährleiste diese Regelung die 
erforderliche Flexibilität und zügige Realisierung 
der Vorhaben. Im übrigen wolle er bei der Werbe-
filmproduktion versuchsweise eine Preisprüfstelle 
einschalten. Im technischen Bereich werde er im 
Sinne der Anregungen des Bundesrechnungshofes 
eine Überprüfung der Preisgestaltung der Subliefe-
ranten vornehmen lassen. 

51.4 

Der Bundesrechnungshof wird die Auswirkungen 
der vom Vorstand beabsichtigten Maßnahmen wei-
ter beobachten. Der Vorstand sollte darauf hinwir-
ken, daß insbesondere im technischen Bereich die 
Vorteile des Wettbewerbs besser genutzt, die Lei-
stungen genauer beschrieben und die Preisfestset-
zung kritischer als bisher vorgenommen werden. 

52 Wirtschaftlichkeit und Organisation von 
Resultatsverantwortungsbereichen für die 
Schiffsdienste 

52.0 

Die Umsetzung der Konzeption, die Fährbetriebe 
Vogelfluglinie sowie Schiffsdienst und Inselbahn 
Wangerooge als Resultatsverantwortungsbereiche 
einzurichten, war teilweise mangelhaft. 

52.1 

Die Deutsche Bundesbahn hat im Rahmen der Wei-
terentwicklung ihrer Unternehmensstrategie die 
Schiffsdienste in der Form von Resultatsverantwor-
tungsbereichen (Bereiche) organisiert. Die Bereiche 
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werden nach besonderen Geschäftsanweisungen 
von Geschäftsführern unter eigenverantwortlicher 
Leitung im Rahmen von Zielvereinbarungen ge-
führt. Unter Berücksichtigung der Gesamtinteres-
sen der Deutschen Bundesbahn sind die Bereiche 
nach kaufmännischen Grundsätzen mit dem Ziel 
„größtmöglicher" Wirtschaftlichkeit zu betreiben. 
Durch Straffung und Delegation von Zuständigkei-
ten soll ein Höchstmaß an organisatorischer Selb-
ständigkeit und Flexibilität erzielt werden. Die 
Dienststelle „Schiffsdienst und Inselbahn Wanger-
ooge" (Wangerooge) arbeitet seit dem 1. Juli 1980 als 
Bereich, für die „Fährbetriebe Vogelfluglinie" (Vo-
gelfluglinie) gilt die neue Organisationsform seit 
dem 1. August 1981. 

52.2 Allgemeines 

52.2.1 Zusammenarbeit, Zuständigkeiten 

Die Einrichtung der Bereiche als neue Organisa-
tionseinheiten mit eigenen Verantwortlichkeiten 
erforderte eine intensive Zusammenarbeit mit den 
Fachdiensten und den Zentralen Stellen der Deut-
schen Bundesbahn, bei denen in der Aufbauphase 
noch Kompetenzen für die neuen Geschäftsberei-
che verblieben. Sobald die Aufbauphase abgeschlos-
sen war, sahen die Organisationskonzepte vor, auf 
die Bereiche in einem zweiten Schritt stufenweise 
weitere Zuständigkeiten von den sogenannten 
Stammdiensten zu übertragen. 

Bei der Umsetzung dieser Vorgaben zeigten sich 
aufgrund der vielfältigen Schnittstellen mit Zentra-
len Stellen in beiden Bereichen Schwierigkeiten. 
Dies beeinträchtigte die Arbeitseffektivität. Außer-
dem kam es dadurch zu Verzögerungen bei der Ein-
haltung von Terminen. Dafür folgende Beispiele. 

— Im Bereich Vogelfluglinie führte die Zentrale 
Verkaufsleitung noch im Jahre 1983 mit dem in 
Puttgarden ansässigen Frachtagenten für die 
Vogelfluglinie Verhandlungen und vereinbarte 
ebenso wie mit weiteren Frachtagenten Markt-
anpassungsrabatte für den Lkw-Projektverkehr, 
ohne den Bereich hierüber auch nur zu infor-
mieren. 

-- Das Werbeamt lehnte unter Hinweis auf Unter-
schiede zur Marketing-Konzeption der Deut-
schen Bundesbahn eine Zusammenarbeit mit 
dem Bereich Vogelfluglinie beim Einsatz überre-
gionaler Werbemittel, insbesondere der Wer-
bung für die Vogelfluglinie auf dem Busreise-
markt, in der Vergangenheit ab. 

— Als der Bereich Vogelfluglinie — entsprechend 
einer in der Vergangenheit praktizierten Verein-
barung — den Prospekt der Deutschen Bundes-
bahn Herbst/Winter/Frühjahr 1984/85 für den 
Kraftfahrzeug-Übersetzverkehr auf der Vogel-
fluglinie an die dänische Ausführung angleichen 
wollte, scheiterte dies an drucktechnischen 
Schwierigkeiten im Bereich der für Druck-
sachen zuständigen Stellen der Deutschen Bun-
desbahn. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
neuen Fahrplanes (30. September 1984) lag ein 
neuer Prospekt noch nicht vor. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist es 
unerläßlich, bei der eventuellen Einrichtung weite-
rer Bereiche zur Vermeidung von Reibungsverlu-
sten verstärkt auf ein konzentriertes und effektives 
Zusammenwirken aller betroffenen Stellen unter 
Wahrung gesetzter Termine zu achten. Dabei sind 
alle Beteiligten über die wesentlichen Einzelheiten 
geplanter Neuorganisationsmaßnahmen und deren 
Konsequenzen frühzeitig zu unterrichten und 
gleichzeitig auftretende Schnittstellenprobleme 
durch verbindliche Anweisungen zu lösen. 

Die Deutsche Bundesbahn prüft zur Zeit — u. a. auf 
der Grundlage der Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes —, ob allgemeine Grundsätze für das 
Einrichten neuer Bereiche erarbeitet werden kön-
nen. Sie hat inzwischen sichergestellt, daß Maßnah-
men zur Marktanpassung ausschließlich zwischen 
dem Bereich Vogelfluglinie und der Zentralstelle 
Absatz vereinbart werden, und daß die Werbung 
des Bereichs mit der Marketing-Konzeption der 
Deutschen Bundesbahn übereinstimmt. 

52.2.2 Personalbedarfspian 

Bestandteil der jährlich abzuschließenden Zielver-
einbarung für jeden Bereich ist u. a. ein Personalbe-
darfsplan. Darin sind die jeweils für das kommende 
Geschäftsjahr erforderlichen Dienstposten für Be-
amte, Angestellte und Arbeiter (einschließlich des 
Bedarfs an Saisonkräften) nach Anzahl und Bewer-
tung enthalten. Neben den Zuständigkeiten der Be-
reiche bleiben die bisherigen Kontrollrechte des 
Personaldienstes unberührt. Darüber hinaus unter-
liegen die Bereiche den allgemeingültigen personal-
dienstlichen und personalwirtschaftlichen Weisun-
gen, z. B. im Hinblick auf die grundsätzliche Ein-
stellungssperre oder bei Überschreitungen des Per-
sonalbedarfs. 

In solchen Fällen ist die Entscheidung der Haupt-
verwaltung oder der zuständigen Bundesbahndi-
rektion erforderlich. Die Geschäftsführer haben da-
her nur in geringem Umfang Möglichkeiten, eigen-
ständige personalwirtschaftliche Entscheidungen 
zu treffen, insbesondere im Hinblick auf den Perso-
nalbedarf und die Dienstpostenbewertung. Ihr 
Handlungsspielraum ist stark eingeschränkt. 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, den Perso-
nalwirtschaftsdienst bereits bei der Aufstellung der 
Personalbedarfspläne zu beteiligen und die im Rah-
men der Zielvereinbarungen gebilligten Pläne als 
Obergrenze für den jährlichen Personalaufwand 
vorzugeben. Auf die gesonderte Beantragung und 
Genehmigung des Personalbedarfs und laufende 
Kontrollen des Personalwirtschaftsdienstes kann 
dann verzichtet werden. 

Der Vorstand hat angekündigt, in Zusammenhang 
mit der Fortschreibung der Geschäftsanweisung für 
die Bereiche der Schiffsbetriebe auch eine „prakti-
kable Schnittstelle" zwischen dem Bereich und der 
Personalwirtschaft in der Stammorganisation neu 
zu definieren. 

Der Vorstand wird sein Vorhaben zügig durchzu

-

führen haben. Er trägt damit dem Gedanken der 
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Resultatsverantwortung Rechnung und hebt die 
Verantwortung der Geschäftsführer für einen sach-
gerechten und wirtschaftlichen Personalaufwand 
deutlicher als bisher hervor. 

52.3 Servicebetriebe 

Die beiden Schiffsdienste erzielen neben den Ver-
kehrserlösen Erträge aus der Verpachtung von Ser-
vicebetrieben (Gaststätten, Läden usw.) an Land 
und auf den Schiffen. Beim Bereich Wangerooge 
betrug der Anteil der Erträge aus den verpachteten 
Wirtschaftsbetrieben im Jahre 1984 weniger als 
0,2 v. H. der Gesamterträge. Beim Bereich Vogel-
fluglinie belief er sich auf mehr als ein Drittel der 
Gesamterträge. Nach den Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes sind in beiden Bereichen die 
Möglichkeiten zu einer Steigerung der Erträge aus 
der Verpachtung von Servicebetrieben noch nicht 
ausgeschöpft. 

Der Bundesrechnungshof hat in diesem Zusam-
menhang empfohlen, daß die Bereiche verstärkt 
weitere Servicebetriebe einrichten. 

Der Vorstand hat zugesagt, die Anregungen des 
Bundesrechnungshofes aufzunehmen und die Mög-
lichkeiten zur Ertragssteigerung verstärkt zu nut-
zen. 

52.4 Fährbetriebe Vogelfluglinie 

Seit der Eröffnung der Fährverbindung Puttgar-
den - Rodby/Faerge im Jahre 1963 nahm der Ver-
kehr auf der Vogelfluglinie ständig zu. In den letz-
ten zehn Jahren war allein im Pkw-Übersetzver-
kehr eine Steigerung von rd. 60 v. H. zu verzeich-
nen. Dabei stauen sich auf der zum Fährhafen füh-
renden Bundesstraße 207 vor Puttgarden in der 
Hauptverkehrszeit — insbesondere an Ferienwo-
chenenden — Fahrzeuge auf einer Länge von meh-
reren Kilometern. Dies hat zur Folge, daß die Zu-
fahrt zum Fährhafen auch für Fahrzeuge mit ge-
buchten Schiffsreservierungen blockiert ist. Im 
März 1983 bestellte der Bereich beim Baudienst der 
Bundesbahndirektion Hamburg als Sofortmaß-
nahme zur Verkehrsverbesserung die Herrichtung 
von zwei zusätzlichen Fahrspuren im östlichen Ra-
senbereich des Ausreise-Aufstellplatzes. Die Aus-
führung der Arbeiten erfolgte ohne hinreichende 
Absprache mit dem Bereich. Die aus Altschotter, 
der mit Kies abgestreut war, hergestellten Fahrbah-
nen waren unbrauchbar, weil 

— Fahrbahnmarkierungen zwischen den Spuren 
und Absperrschranken am Ende der Bahnen 
fehlten und 

— beim Befahren aufliegender Staub aufgewirbelt 
wurde und durch aufgeschleuderte Schotter-
steine Fahrzeuge beschädigt werden konnten. 

Zwar wurden noch im Sommer 1984 die Schranken-
bäume am Fahrbahnende angebracht, die Fahrspu-
ren wurden jedoch noch nicht befestigt. Im August 
schließlich wurden die Planungen für die Befesti-

gung der beiden Fahrspuren mit einer Asphalt-
decke für 101 000 DM genehmigt und die Ausfüh-
rung  der Arbeiten bis zum Jahresende 1984 in Auf-
trag gegeben. 

Der Bundesrechnungshof hat das Fehlen ausrei-
chend konkretisierter Vorgaben zu Art und Ausfüh-
rung der Ausbaumaßnahmen, die mangelhafte Ab-
sprache zwischen dem Bereich und der Bundes-
bahndirektion Hamburg sowie die fehlerhafte Ein-
schätzung bei der Entscheidung über die Ausfüh-
rung der bestellten Maßnahmen durch den bautech-
nischen Fachdienst der Bundesbahndirektion bean-
standet. Diese Mängel hatten nicht nur eine zwei-
jährige Verzögerung der geplanten Entlastungswir-
kung, sondern auch vermeidbare Mehrkosten zur 
Folge. 

Der Vorstand hat sich hierzu bisher nicht geäu-
ßert. 

52.5 Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge 

Die Betriebserlaubnis für das MS „Wangerooge" 
wurde wegen festgestellter Mängel im Frühjahr 
1984 bis zum 15. November 1984 befristet. Es war 
daher zu entscheiden, ob das in der Konzeption ver-
altete und für den Wangerooge-Verkehr nur sehr 
eingeschränkt taugliche Schiff mit hohen Kosten 
instandgesetzt oder Ersatz beschafft wird. Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen der Deutschen Bun-
desbahn selbst, bei denen auch die Möglichkeit ei-
ner Charterung einbezogen wurde, sprachen für 
den Verkauf des MS „Wangerooge" und für den 
Neubau eines DB-eigenen flachgehenden Schiffes. 
Die Bundesbahndirektion Hannover befürwortete 
wegen fehlender Investitionsmittel die Charterung 
eines fremden Schiffes auf Zeit mit Kaufoption. 

Der Bundesrechnungshof teilte aufgrund der vorlie-
genden Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor der 
endgültigen Entscheidung dem Vorstand der Deut-
schen Bundesbahn seine Bedenken gegen eine 
Charterung mit. Gleichwohl traf die Bundesbahndi-
rektion Hannover im September 1984 eine Verein-
barung über die Charterung eines neuen Fahrgast-
schiffes. 

Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn wies zur 
Begründung dieser Entscheidung insbesondere dar-
auf hin, daß es aufgrund von fehlenden Investitions-
mitteln und im Hinblick auf ein verbessertes Wirt-
schaftsergebnis des Bereiches einer „sofortigen 
Maßnahmenrealisierung im Sinne einer Charter-
vereinbarung" bedurft habe. Im übrigen gewährlei-
ste die eingeräumte Kaufoption, daß die Entschei-
dung unter Berücksichtigung sich verändernder 
Randbedingungen gegebenenfalls angepaßt werden 
könne. 

52.6 

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Auffassung 
fest, daß für eine optimale Wirtschaftlichkeit des 
Bereiches Wangerooge der Erwerb eines neuen 
Schiffes — anstelle der Charterung — geboten war. 
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Die hierfür erforderlichen Mittel (rd. 6 Mio. DM) 
hätte der Vorstand durch Umschichtung innerhalb 
des Wirtschaftsplans bereitstellen können. Er wird 
nunmehr dafür zu sorgen haben, daß die benötigten 
Investitionsmittel für die Ausübung der Kaufoption 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 

53 Neuordnung der Geschäftsverteilung in den 
Bereichen Grundverwaltung und Recht der 
Bundesbahndirektionen 

53.0 

Die Aufteilung der Bearbeitung von Grundstücks-
angelegenheiten auf zwei Bereiche ist unzweckmä-
ßig. 

53.1 

Der Vorstand änderte im Jahre 1980 die Regelung 
über die Zuständigkeit für die Bearbeitung von 
Grundstücksangelegenheiten bei den Bundesbahn-
direktionen. Während bis dahin Fragen sowohl der 
Grundverwaltung wie der damit zusammenhängen-
den Rechtsfragen allein vom örtlich zuständigen 
„administrativen Dezernat" bearbeitet wurden, ließ 
er diese Aufgaben versuchsweise auf die neu einzu-
richtenden Bereiche „Grundverwaltung" (Grund-
verwaltung, Servicebetriebe, wie Bahnhofsläden 
und Gaststätten, Werbung für Dritte usw.) und 
„Recht" (Haftpflicht, Bürgerliches Recht, Öffentli-
ches Recht) aufteilen. Der Vorstand begründete die 
Neuordnung insbesondere mit der Notwendigkeit, 

— die Rechtsposition der Deutschen Bundesbahn 
zu verbessern, 

— den Grundbesitz optimal zu verwerten und 

— eine resultatsorientierte Führungsstruktur zu 
schaffen. 

53.2 

Der Bundesrechnungshof hat geprüft, ob die Neure-
gelung zweckmäßig ist. Er hat dabei insbesondere 
festgestellt, daß 

--- oft mehrere Dezernate der Bereiche „Grundver-
waltung" und „Recht" an der Bearbeitung des-
selben Vorgangs beteiligt sind, 

— zusätzlicher Koordinierungsaufwand bei der Be-
teiligung mitwirkender Dezernate anderer Fach-
bereiche entsteht, 

— die Zusammenarbeit mit nachgeordneten Stel-
len sich umständlicher gestaltet, vor allem, wenn 
Fragen zu prüfen und zu entscheiden sind, die 
beide Bereiche berühren. 

Auch hat sich gezeigt, daß rechtliche Sonderfälle, 
deren sachgerechte Bearbeitung ein besonders ho-
hes Maß an Spezialkenntnissen erfordert, die Aus-
nahme bilden. 

53.3 

Der Vorstand hat auf die entsprechenden Hinweise 
des Bundesrechnungshofes mitgeteilt, daß die Tren-
nung von Grundverwaltung und Recht bei den Bun-
desbahndirektionen der Organisationsstruktur des 
Vorstandsressorts „Finanzen und Recht" entspre-
che. Der Rechtsdienst erfülle Querschnittsfunktio-
nen für das Gesamtunternehmen (ausgenommen 
Personal und Soziales), während die Grundverwal-
tung operative Aufgaben wahrzunehmen habe. 

Die vom Bundesrechnungshof dargestellten Er-
schwernisse könnten hingenommen werden, denn 
sie seien durch die Vorteile der mit der Neuordnung 
verbundenen Spezialisierung im Rechtsbereich 
ausgeglichen. Im übrigen träten Verzögerungen we-
gen zusätzlicher Beteiligung der neu geschaffenen 
Dezernate des Bereichs Recht in der Regel nur auf, 
wenn von vorgegebenen Grundsätzen abgewichen 
werden müsse oder spezielle Fachkenntnisse erfor-
derlich seien. Der Vorstand halte die Neuordnung 
für die richtige Lösung und beabsichtige, sie bei der 
Neustrukturierung der Bundesbahndirektionen 
festzuschreiben. 

53.4 

Der Bundesrechnungshof hat hierzu Bedenken er-
hoben. Zwar hält er die Bemühungen des Vorstands 
um eine stärkere Spezialisierung im Rechtsbereich 
grundsätzlich für sachgerecht. Wesentliche Ziele 
der Neuordnung, nämlich den Grundbesitz optimal 
zu verwerten und die resultatsorientierte Füh-
rungsstruktur zu schaffen, wurden jedoch bisher 
nicht erreicht. Die Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes haben vielmehr gezeigt, daß die Neu-
ordnung den Verwaltungsablauf verzögert, den In-
formations- und Koordinationsaufwand erhöht und 
die Zurechnung von Ergebnissen erschwert. Dies 
gilt um so mehr, als die neu geschaffenen Dezer-
nate des Bereichs Recht keineswegs nur dann zu 
beteiligen sind, wenn von Grundsätzen abgewichen 
werden muß oder spezielle Fachkenntnisse erfor-
derlich sind. Ihnen sind vielmehr auch solche Auf-
gaben zugewiesen, die entweder früher routinemä-
ßig vom Grundverwaltungsdienst miterledigt wur-
den oder ihrer Natur nach — schon um die Aufga-
benzusammenhänge zu wahren — dorthin gehö-
ren. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß im Einzelfall Angelegenheiten der Bereiche 
Grundverwaltung und Recht regelmäßig so eng mit-
einander verknüpft sind, daß ihre getrennte Be-
handlung in zwei oder mehr Dezernaten dieser Be-
reiche schon aus verwaltungsökonomischen Grün-
den nicht zweckmäßig ist. So werden Bauleitpläne 
von Gemeinden im Bereich Recht behandelt, wäh-
rend die Verwertung der betroffenen Grundstücke 
dem Bereich Grundverwaltung obliegt. 



Deutscher Bundestag - 10.Wahlperiode 	Drucksache 10/6138 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wird 
vor der endgültigen Einführung der Organisations-
regelung noch zu berücksichtigen sein, daß 

- wegen der Sachzusammenhänge auf die Tren-
nung der Aufgaben bei der Bearbeitung von 
Grundstücksangelegenheiten grundsätzlich ver-
zichtet werden sollte, 

- den für Querschnittsaufgaben vorgesehenen 
Rechtsdezernaten - bei gleichzeitiger Entla-
stung von Routineangelegenheiten aus dem 
Grundstücksbereich - nur besonders rechtsspe-
zifische Aufgaben (z. B. Planfeststellung, Kreu-
zungsrecht und Prozeßführung) übertragen wer-
den sollten. 

Diese Aufgabenverteilung stünde der vom Vorstand 
angestrebten Anpassung der Organisationsstruktu-
ren von Unternehmensleitung und Mittelinstanz 
nicht im Wege. 

Deutsche Bundespost 

Stand der Entlastung durch den Verwaltungsrat 
(§ 19 Abs. 5 Postverwaltungsgesetz - PostVwG -) 

Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost hat 
den Prüfungsbericht 1985 des Bundesrechnungsho-
fes mit dessen Stellungnahme zum Jahresabschluß 
1983 in seiner Sitzung am 17. Februar 1986 behan-
delt und dem Bundesminister gemäß § 12 Abs. 1 

Nr. 1 i. V. m. § 19 Abs. 5 des Gesetzes über die Ver-
waltung der Deutschen Bundespost (PostVwG) für 
das Haushaltsjahr 1983 Entlastung erteilt. 

54 Jahresabschluß 

54.1 Jahresrechnung 1984 

Einnahmen und Ausgaben in der Jahresrechnung 
schließen mit folgenden Summen ab: 

- bei Betrieb 	 48 486 183 583,23 DM 
- bei Anlage 	 27 829 840 147,07 DM  

Gesamtabschluß 	 76 316 023 730,30 DM 

Der Bundesrechnungshof und die Vorprüfungsstel-
len haben die Einnahmen und Ausgaben stichpro-
benweise geprüft. Sie waren sachlich ordnungsge-
mäß belegt. 

54.2 Bilanzen 

54.2.1 

Die Deutsche Bundespost erstellt vier Teilbilanzen 
und faßt sie in einer Gesamtbilanz zusammen. Die 
Teilbilanz des Post- und Fernmeldewesens ist die 
eigentliche Betriebsbilanz; die Teilbilanzen für das 
Postgirovermögen, das Postsparkassenvermögen 
und die „Durchlaufenden Gelder" sind lediglich 
Geldbestandsnachweise ohne Sachanlagen und Ei-
genkapital. In den Gesamtbilanzen zum 31. Dezem-
ber wurden zusammengefaßt ausgewiesen: 

Bilanz der Deutschen Bundespost 
(Beträge in Mrd. DM) 1 ) 

Aktiva 1982 1983 1984 Passiva 1982 1983 1984 

Sachanlagen 	 70,3 76,2 83,4 Eigenkapital 	 23,8 25,4 29,0 
Finanzanlagen 	 3,6 3,6 3,7 Rücklagen 	 8,6 9,6 9,3 
Umlaufvermögen 	 4,8 5,0 5,2 Rückstellungen 	 0,2 0,4 0,4 
Rechnungsabgrenzung 1,3 1,3 1,5 Verbindlichkeiten 	 28,8 29,4 31,4 

Verpflichtungen 
gegenüber den 
Postbankdiensten 	 16,5 18,5 19,7 
Rechnungsabgrenzung 0,4 0,6 0,8 
Gewinn 	 1,7 2,2 3,3 

Teilbilanz Teilbilanz 
P- und F-Wesen 	 80,0 86,2 93,8 P- und F-Wesen 	 80,0 86,2 93,8 

Sonstige 
Sonstiges Vermögen Verpflichtungen 
(übrige Teilbilanzen) ... 31,5 31,8 33,9 (übrige Teilbilanzen) 	 31,5 31,8 33,9 

Gesamtbilanz 	 111,5 118,0 127,7 Gesamtbilanz 	 111,5 118,0 127,7 

1 ) Abweichungen bei den Summen - auch in den folgenden Zusammenstellungen - beruhen auf Rundung 
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54.2.2 

Bei den Sachanlagen übertrafen die Zugänge (Inve-
stitionen) im Jahre 1984 mit 14,6 Mrd. DM die des 
Vorjahres (12,7 Mrd. DM) erheblich. 

Die Zugänge verteilen sich auf folgende Sachanla-
gen: 

in Mio. DM 

1983 1984 

Grundstücke und Gebäude 	 212 209 
Fernmeldeanlagen 	 7 236 7 790 
Andere Anlagen 	 306 267 
Anlagen im Bau und Anzahlun- 
gen auf Anlagen 	 4 932 6 306 

insgesamt 	  12 686 14 572 

Von der Summe für „Anlagen im Bau und Anzah-
lungen auf Anlagen" entfielen im Jahre 1984 rd. 
4 993 Mio. DM auf Fernmeldeanlagen, so daß hier-
für insgesamt 12 783 (Vorjahr 11 149) Mio. DM akti-
viert worden sind. 

54.2.3 

Der weitaus größte Teil der Finanzanlagen — mit 
nahezu unverändert rd. 3,4 Mrd. DM — sind die, für 
Wohnungsbauten für das Postpersonal gewährten 
Darlehen. Den Rücklagen stehen somit keine liqui-
den Mittel gegenüber. 

54.2.4 

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital hat 
sich um rd. 3,6 Mrd. DM erhöht. Dieser Betrag setzt 
sich aus dem Vorjahresgewinn von rd. 2,23 Mrd. DM 
und der aufgelösten Rücklage „zur Deckung der 
Verluste künftiger Jahre" von 1,35 Mrd. DM zusam-
men. 

Die als gesonderter Teil des Eigenkapitals ausge-
wiesenen Rücklagen haben sich dennoch nur um 
0,35 Mrd. DM vermindert, weil der Rücklage für 
Investitionen im Fernmeldewesen 1 Mrd. DM er-
folgswirksam zugeführt wurden. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß der 
Bundesminister somit im selben Jahr einerseits 

eine in den Gewinn- und Verlustrechnungen der 
Jahre 1976 bis 1978 ausgewiesene und zu Lasten der 
Bilanzgewinne gebildete Rücklage ohne Einstel-
lung in der Gewinn- und Verlustrechnung und da-
mit ohne gegenläufige Auswirkung auf den Bilanz-
gewinn aufgelöst hat, andererseits aber 1 Mrd. DM 
für eine andere Rücklage in die Gewinn- und Ver-
lustrechnung eingestellt und damit bilanzgewinn-
mindernd behandelt hat. Mit dieser widersprüchli-
chen Behandlung wurde der Bilanzgewinn des Jah-
res 1984 entsprechend niedriger ausgewiesen (vgl. 
Nr. 54.3.3). 

Darüber hinaus folgt aus § 20 Abs. 3 PostVwG, daß 
die Deutsche Bundespost Rücklagen nur mit ent-
sprechenden liquiden Mitteln zur späteren Erfül-
lung des Rücklagenzwecks bilden sollte. Die Bereit-
stellung dieser kurz- und mittelfrist

iange

zulegenden 
Geldmittel wäre jedoch nur dann wirtschaftlich, 
wenn die Deutsche Bundespost zur gleichen Zeit 
keine Fremdgelder für die laufenden Investitions-
ausgaben aufnehmen müßte. Dies ist auf lange 
Sicht nicht der Fall. Das bisherige Verfahren der 
Deutschen Bundespost, Rücklagen ohne die Bereit-
stellung zweckgebundener liquider Mittel zu bilden, 
bewirkt aber hinsichtlich der Liquiditätsvorsorge 
nichts anderes, als wenn der Jahresüberschuß un-
geschmälert als Bilanzgewinn direkt dem Eigenka-
pital zugeführt würde. 

Die Kapitalstruktur entwickelte sich erneut posi-
tiv. 

Kapitalart 
(Beträge in Mrd. DM) 1982 1983 1984 

Eigenkapital 	 34,1 37,3 41,5 
Fremdkapital 	 45,9 48,9 52,3 

Gesamtkapital 	 80,0 86,2 93,8 

Anteile Eigenkapital 
am Gesamtkapital 
(v. H.) 	 42,7 43,3 44,3 

Das Eigenkapital umfaßt das ausgewiesene Eigen-
kapital, die Rücklagen und den Gewinn. Das Ge-
samtkapital entspricht der Bilanzsumme der Teilbi-
lanz für das Post- und Fernmeldewesen. 

Die nachstehenden Kapitalrechnungen sind aus 
den Jahresrechnungen abgeleitet. 
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Kapitalverwendung Kapitalaufbringung 

(Beträge in Mrd. DM) 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 

Sachanlagen 	 12 503 12 682 14 551 Eigenmittel 	 9 548 10 730 11 908 
Finanzanlagen 	 185 185 159 Finanzanlagen 	 215 129 101 
Umlaufvermögen 	 334 393 361 Kapitalmarktmittel 1) .. 9 190 5 426 6 839 
Aktive Rechnungs- Passive Rechnungs- 
abgrenzung 	 162 89 190 abgrenzung 	 252 182 199 

Stichtags- 
Schuldentilgung 1 ) 	 6 183 3 187 4 092 verbindlichkeiten 2) .... 162 69 306 

19 367 16 536 19 353 19 367 16 536 19 353 

1) einschließlich Gelder aus Postbankdiensten 
2) saldiert mit Stichtagsforderungen 

Die Eigenmittel haben sich fast gleichbleibend um 
jährlich rd. 1,2 Mrd. DM erhöht. Die Nettoneuver-
schuldung (Kapitalmarktmittel / Schuldentilgung) 
betrug 1982 rd. 3 007 Mio. DM, 1983 rd. 2 239 Mio. 
DM und 1984 rd. 2 747 Mio. DM. 

54.3 Gewinn- und Verlustrechnung 

1982 1983 Veränderung 1984 Veränderung 

Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber 
1982 

gegenüber 
1983 

Mrd. DM Mrd. DM v. H.1) Mrd. DM v. H.1 ) 

Erträge 
Umsatzerlöse Postwesen 	 14,2 14,9 + 5,2 14,8 - 0,8 
Umsatzerlöse Fernmeldewesen 	 27,9 29,3 + 5,1 31,1 + 6,3 
Zu aktivierende Eigenleistungen 	 2,3 1,8 -19, 7 2,0 + 8,0 
Sonstige Erlöse und Erträge 	 0,7 0,6 - 22,2 0,6 - 2,9 

Gesamtertrag 	  45,1 46,6 + 3,5 48,5 + 4,0 

Aufwendungen 
Personal 	  22,3 22,9 + 2,4 22,9 - 0,1 
Sachaufwendungen für Betriebs- 

führung und Unterhaltung 	 5,8 5,9 + 	1,1 6,1 + 3,4 
Verzinsung von Postsparguthaben 	 1,5 1,2 - 23,4 1,2 + 0,7 
Abschreibung auf das Sachanlage- 

vermögen 	  6,2 6,6 + 6,3 7,2 + 9,7 
Zinsen u. ä. für Fremdkapital 	 2,3 2,3 + 2,9 2,3 - 2,0 
Sonstige Aufwendungen 	 0,2 0,2 - 15,2 0,2 + 18,2 

Zwischensumme 	  38,3 39,0 + 	1,8 39,8 + 2,1 
Ablieferung an den Bund 	 4,1 4,4 + 	7,7 4,4 + 8,3 

Gesamtaufwendungen 	 42,4 43,4 + 2,3 44,2 + 1,9 

Jahresüberschuß 	  2,7 3,2 + 21,1 4,3 + 31,7 
Entnahmen aus Rücklagen 	 0,9 - - 
Einstellungen in Rücklagen 	 - 	1,9 - 1,0 - 	1,0 

Bilanzgewinn 	  1,7 2,2 + 33,6 3,3 + 45,8 

1 ) gerechnet aus den ungerundeten Beträgen 
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54.3.1 Erträge 

Die Umsatzerlöse im Postwesen im Jahre 1984 sind 
insgesamt trotz höherer Erlöse von 4,5 v. H. im Post-
girodienst und 3,2 v. H. im Postzeitungsdienst um 
etwa 100 Mio. DM niedriger als die des Vorjahres. 
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die 
Erträge aus Leistungen für fremde Rechnung um 
6,1 v. H. zurückgegangen, die Postreisedienstein-
nahmen bis auf Restzahlungen des Bundes wegge-
fallen und auch die Erträge im Postsparkassen-
dienst wegen der niedrigeren Kapitalmarktzinsen 
um 5,7 v. H. zurückgegangen sind. 

Im Fernmeldewesen stiegen die Erträge aus Tele-
grafengebühren um 10,7 v. H., aus Fernsprechge-
bühren um 5,9 v. H. und aus den übrigen Diensten 
um 6,9 v. H. Für den Anstieg der Erträge aus Fern-
sprechgebühren war von Bedeutung, daß der Netto-
zugang an Hauptanschlüssen sich gegenüber dem 
des Vorjahres um rd. 225 000, das sind mehr als 
25 v. H., erhöht hat. 

54.3.2 Aufwendungen 

Obwohl der Aufwand für die Bezüge des aktiven 
Personals um 0,7 v. H. gestiegen ist, nahmen die ge-
samten Personalaufwendungen um 0,1 v. H. ab. Dies 
ist hauptsächlich auf den Rückgang beim personal-
bezogenen Sachaufwand (19,8 v. H.) sowie auf den 
Rückgang beim Aufwand für die Versorgungsbe-
züge (0,8 v. H.) zurückzuführen. 

Die höheren Abschreibungen sind ausschließlich 
die Folge der in den letzten Jahren ständig gestie-
genen Investitionen. 

54.3.3 Jahresüberschuß und Bilanzgewinn 

Der Jahresüberschuß ist auf 4,3 Mrd. DM gestiegen, 
weil der Gesamtertrag stärker als die Gesamtauf-
wendungen gestiegen ist. Der Bilanzgewinn hätte 
4,6 Mrd. DM statt der ausgewiesenen 3,3 Mrd. DM 
betragen, wenn die Deutsche Bundespost die aufge-
löste Rücklage (vgl. Nr. 54.2.4) unter „Entnahmen 
aus Rücklagen" ausgewiesen hätte, wie sie dies im 
Jahre 1982 bei gleichem Sachverhalt getan hat. Der 
Jahresüberschuß und der Bilanzgewinn haben im 
Jahre 1985 3,6 Mrd. DM betragen. 

Bei der Beurteilung des Jahresüberschusses und 
des Bilanzgewinns ist insbesondere die Höhe der 
anstehenden Investitionen und eine angemessene 
Eigenfinanzierung zu berücksichtigen. 

54.4 Leistungs- und Kostenrechnung 

Die Ergebnisse der Leistungs- und Kostenrechnung 
haben insbesondere deswegen eine andere Größe 
als der Jahresüberschuß oder Jahresfehlbetrag, 
weil den Erträgen kalkulatorische Gutschriften für 
innerbetriebliche Kapitalleistungen und den Auf-
wendungen kalkulatorische Lastschriften für die 
Verzinsung des Eigenkapitals hinzugefügt werden. 

In den letzten Jahren ergaben sich folgende Ko-
stenüberdeckungen ( + ) und Kostenunterdeckun-
gen (– ): 

1982 1983  1984 

in Mio. DM 

Ergebnis Postwesen 	 
Ergebnis 	Fernmelde- 
wesen 	 

– 3 076 

+ 2 969 

– 2 088 

+ 3 105 

–1741 

+ 3 298 

Gesamtergebnis 	 – 	107 + 1 017 + 1 558 

Veränderung 
gegenüber Vorjahr 	 + 1 148 + 1 124 +541 

Im Jahre 1984 stieg der Kostendeckungsgrad im 
Postwesen auf 90,8 (Vorjahr 89,2) v. H.; im Fernmel-
dewesen blieb er unverändert bei 111,7 v. H. Bei der 
Deutschen Bundespost insgesamt stieg er auf 103,4 
(Vorjahr 102,3) v. H. 

55 Gutachter- und Beraterverträge 

55.0 

Der Bundesrechnungshof hat im Zusammenhang 
mit dem Abschluß von Gutachter- und Beraterver-
trägen Mängel mit teilweise erheblichen finanziel-
len Auswirkungen festgestellt. 

55.1 Erteilung eines Anschlußauftrages 

55.1.1 

Der Bundesminister beauftragte im Februar 1984 
eine Unternehmensberatungsgesellschaft, ein 
„Strategisches Konzept für das Postwesen" auszu-
arbeiten, das sich auf mehrere Untersuchungsberei-
che — u. a. auf den Postbetrieb — erstreckte. Am 
10. September 1984 erweiterte er den Ursprungsver-
trag. Die Ausgaben für den Gesamtauftrag betru-
gen rd. 4,1 Mio. DM. 

In mehreren Zwischenpräsentationen und einer 
Schlußpräsentation am 31. Januar 1985 stellte der 
Auftragnehmer die Arbeitsergebnisse dar. In der 
Schlußpräsentation verständigte sich der Bundes-
minister mit dem Auftragnehmer darauf, die im Fe-
bruar 1985 vorliegenden aktualisierten Unterneh-
mens-Gesamtplan-Daten in das Konzept einzuar-
beiten und das Gesamtgutachten bis Mitte Mai 1985 
fertigzustellen. Gleichzeitig sagte er der Unterneh-
mensberatungsgesellschaft mündlich ein Anschluß-
gutachten zu, das wiederum mehrere Teile umfas-
sen sollte. Seine Zusage bestätigte der Bundesmini-
ster am 20. März 1985 schriftlich und erteilte u. a. 
den Auftrag, eine realitätsbezogene Umsetzungs-
planung für das vorgestellte Betriebskonzept zu er-
arbeiten. Für das gesamte Anschlußgutachten 
wurde ein Pauschalhonorar von rd. 4,7 Mio. DM ver-
einbart. 

Nach näherer Prüfung des im Mai 1985 vorgelegten 
Teilgutachtens über den Postbetrieb (erstes Gut- 



Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 	Drucksache 10/6138 

achten) erwiesen sich nur wenige Vorschläge als 
umsetzbar. In einem „Positionspapier" zog der Auf-
tragnehmer überdies einige seiner Anregungen 
selbst zurück. Am 1. Oktober 1985 legte der Bundes-
minister daher im Einvernehmen mit dem Auftrag-
nehmer fest, daß die Arbeiten für das Teilgutachten 
Postbetrieb (zweites Gutachten) am 31. Oktober 
1985 eingestellt und die bis dahin erzielten Ergeb-
nisse dokumentiert würden. Das Honorar wurde 
entsprechend um rd. 200 000 DM, in späteren Ver-
handlungen um weitere 300 000 DM verringert. 

55.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister das Anschlußgutachten in Auftrag 
gegeben hat, ohne die endgültige Fassung des er-
sten Gutachtens abzuwarten und bevor er den In-
halt eingehend hat überprüfen lassen. Hierbei wäre 
er frühzeitig zu dem Ergebnis gekommen, daß es 
einer weiteren Untersuchung nicht bedurft hätte, 
um das strategische (Betriebs-)Konzept in dem er-
sten Gutachten beurteilen zu können. Der Folgeauf-
trag war insoweit entbehrlich. Dadurch hätten Aus-
gaben in Höhe von einigen Hunderttausend DM 
vermieden werden können. Eine genauere Scha-
densschätzung ist wegen der Pauschalierung des 
Honorars ohne Aufschlüsselung auf die Teilgutach-
ten nicht möglich. 

55.1.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, es müsse bei der 
Würdigung des ersten Gutachtens berücksichtigt 
werden, daß die von der Beratergesellschaft konzi-
pierten Rationalisierungsansätze in Höhe von rd. 
1,2 Mrd. DM je Jahr die Aufbau- und Ablauforgani-
sation des Postbetriebsdienstes nachhaltig verän-
dert hätten. Auch seien die bundesweiten Auswir-
kungen des zunächst nur für den Bezirk Regens-
burg entwickelten Konzepts nicht hinreichend si-
cher abzuschätzen gewesen. Deshalb sollte das stra-
tegische Konzept modellhaft auf das industrielle 
Ballungsgebiet im Raume Köln übertragen werden, 
um es auch unter veränderten Strukturbedingun-
gen prüfen zu können. 

Der Bundesminister hat eingeräumt, daß das vorge-
schlagene Betriebskonzept in wichtigen Teilberei-
chen nicht zu verwirklichen sei. Es enthalte jedoch 
eine Reihe von Anregungen, aus denen sich zusätz-
liche Potentiale zur Kostensenkung ergeben könn-
ten. 

55.1.4 

Der Bundesrechnungshof vermag den Einlassun-
gen des Bundesministers nicht zu folgen. Ange-
sichts 

— des nur theoretisch hochgerechneten Einspa-
rungspotentials, 

— der zu erwartenden tiefgreifenden Änderungen 
und 

— der erheblichen Honorarforderungen des Auf-
tragnehmers 

hätte der Bundesminister veranlassen müssen, die 
Machbarkeit des Konzepts des ersten Gutachtens 
eingehend überprüfen zu lassen, wie es letztlich oh-
nehin unumgänglich war. Dies ist jedoch zu spät 
geschehen. 

Bei den „weiterzuverfolgenden Vorschlägen" han-
delt es sich im übrigen teilweise um Entwicklungen, 
die bereits seit Jahren im Bereich der Deutschen 
Bundespost betrieben werden oder von den Fachre-
feraten zwischenzeitlich abgelehnt worden sind. 

Eine hinreichende Grundlage für die Vergabe des 
Anschlußauftrages lag somit für das zweite Teilgut-
achten über den Postbetrieb nicht vor. Der Bundes-
rechnungshof bleibt daher bei seiner Auffassung, 
daß Ausgaben in erheblicher Höhe hätten einge-
spart werden können. 

55.1.5 

Der Bundesminister sollte künftig Folgeaufträge 
erst dann vergeben, nachdem die Vorschläge des 
vorausgehenden Gutachtens eingehend geprüft 
worden sind. 

55.2 Vergabe von Werkverträgen 

55.2.1 

Der Bundesminister schloß mit einem Schriftsteller 
einen auf die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1983 befristeten Werkvertrag mit dem Inhalt, das 
gesellschaftspolitische Umfeld der neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken zu beobach-
ten und zu untersuchen sowie der Unternehmens-
leitung Maßnahmen vorzuschlagen, die einer unbe-
gründeten Technologiefeindlichkeit entgegenwir-
ken könnten. Er vereinbarte eine Vergütung in 
Höhe von 92 500 DM. 

Einen fast gleichlautenden Vertrag schlossen die 
Vertragsparteien für das Jahr 1984; zusätzlich wa-
ren vom Auftragnehmer Vorschläge zur Technikak-
zeptanz zu erarbeiten und die Aspekte Bürgernähe 
und humane Verwaltung einzubeziehen. Die Vergü-
tung wurde auf 93 350 DM festgesetzt. 

Für das Jahr 1985 wurde schließlich ein Folgever-
trag mit einer Vergütung in Höhe von 94 800 DM 
vereinbart. Zusätzlich waren eine Dokumentation 
über die Entwicklung der Deutschen Bundespost zu 
erstellen und ein Konzept für die Kundenbetreuung 
zu entwickeln. 

In allen Verträgen behielt sich die Deutsche Bun-
despost das Recht der Veröffentlichung der Arbeits-
ergebnisse vor. 

Der Auftragnehmer war verpflichtet, die genannten 
Themen in ausgewählten Veranstaltungen der 
Deutschen Bundespost zu vertreten. 

Zu der Erledigung seiner Aufgaben wurden dem 
Auftragnehmer während der drei Jahre im Ministe-
rium ein Raum mit Fernsprechanschluß sowie die 
erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung ge-
stellt. 
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55.2.2 

Die Verträge und ihre Abwicklung gaben Anlaß zu 
folgenden Feststellungen: 

55.2.2.1 

Der überwiegende Teil der dem Auftragnehmer 
übertragenen Aufgaben eignet sich nicht zur Erfül-
lung in einem Werkvertrag. Richtiger wäre der Ab-
schluß eines Dienstvertrages gewesen, der jedoch 
nicht geschlossen werden konnte, da eine entspre-
chende Stelle für Angestellte nicht verfügbar war. 

55.2.2.2 

Der Bundesminister hatte sich das Recht der Veröf-
fentlichung der Arbeitsergebnisse vertraglich vor-
behalten. Nachdem er jedoch seine Absicht, die Ar-
beitsergebnisse über eine Vertragsagentur selbst 
veröffentlichen zu lassen, aufgegeben hatte, veröf-
fentlichte der Auftragnehmer in einem Verlag zwei 
Taschenbücher, die er selbst in Erfüllung seines 
Auftrages vorgeschlagen, konzipiert und weitge-
hend erarbeitet hatte. Die Bücher wurden von Be-
amten der Deutschen Bundespost — teilweise unter 
Freistellung von ihren sonstigen Aufgaben — über-
arbeitet. 

Der Bundesminister erwarb von den so entstande-
nen Taschenbüchern 

— „Die neuen Medien" 53 000 Exemplare zum Preis 
von 246 500 DM, 

— „ABC der neuen Medien" 60 000 Exemplare zum 
Preis von 279 000 DM. 

55.2.2.3 

Der Auftragnehmer erstellte ferner in den Jahren 
1984/1985 unter Mitwirkung eines Beamten der 
Deutschen Bundespost eine Themenmappe, die in 
einem privaten Verlag erschien und von der der 
Bundesminister 100 000 Stück für 311 578 DM er-
warb. Darüber hinaus erarbeitete er — auch hier 
jeweils unter Beteiligung von Postangehörigen — 
eine Unterrichtsmappe für Lehrer und eine Bro-
schüre, von denen der Bundesminister 40 000 Exem-
plare für 74 545 DM bzw. 130 000 Exemplare für 
162 432 DM kaufte. Auch in diesen Fällen wurden 
die Grundlagen im Rahmen der Erfüllung der Ver-
träge erarbeitet. 

Der Bundesrechnungshof geht davon aus, daß der 
Verfasser von den Verlagen neben der Vergütung 
für die redaktionelle Bearbeitung auch Autorenho-
norare bezogen hat. 

Schließlich hat der Auftragnehmer Vorträge über 
Themen aus dem vertraglich festgelegten Arbeits-
bereich in Veranstaltungen der Akademie für Füh-
rungskräfte der Deutschen Bundespost gehalten 
und wurde dafür zusätzlich honoriert, obwohl dies 
durch die vertragliche Bezahlung bereits abgegol-
ten war. 

55.2.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er sei der An-
sicht, bei den abgeschlossenen Verträgen handele 
es sich nicht um Dienstverträge, da nicht eine 
Dienstleistung, sondern die Anfertigung eines Gut-
achtens mit entsprechenden Empfehlungen Gegen-
stand der Verträge gewesen sei. Gleichwohl müsse 
er einräumen, daß die Abgrenzung zwischen 
Dienst- und Werkvertrag im Einzelfall sehr schwie-
rig sei. Deshalb werde er in Zukunft besonders dar-
auf achten, daß bei Vertragsschluß der rechtlichen 
Qualifikation im Sinne der Haushaltsklarheit und 
-wahrheit besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werde. Ein Schaden sei der Deutschen Bundespost 
nicht entstanden, da bei Abschluß eines Dienstver-
trages neben der Vergütung der Gemeinkosten-
zuschlag in Rechnung zu stellen gewesen wäre. 

Darüber hinaus führt der Bundesminister aus, der 
Auftragnehmer habe seine vertraglichen Pflichten 
erfüllt. Er habe die Untersuchung mit einem Erfah-
rungsbericht und Empfehlungen abgeschlossen. 
Vertraglich sei er nicht verpflichtet gewesen, ent-
sprechende Publikationen zu verfassen. Die Umset-
zung der Empfehlungen sollte nicht durch Eigen-
veröffentlichungen der Deutschen Bundespost er-
folgen, weil diese dem Vorwurf der Selbstdarstel-
lung ausgesetzt gewesen wären. Er sei gemeinsam 
mit dem Verleger daran interessiert gewesen, die 
Broschüren am Markt anbieten zu lassen. Wegen 
des gesteigerten Eigeninteresses der Deutschen 
Bundespost habe er Mitarbeiter mit der fachlichen 
Betreuung beauftragt. Der Verlag habe diese Unter-
stützung durch hohe Preisnachlässe honoriert. 

Die Mitarbeit des Auftragnehmers an der Themen-
mappe und der Unterrichtsmappe für Lehrer sei 
entsprechend zu bewerten. 

Der Bundesminister hat abschließend erklärt, er 
werde diesen Fall gleichwohl zum Anlaß nehmen, 
künftig eine bessere Abgrenzung zwischen Aufga-
ben aus einer Beratertätigkeit und einer damit im 
Zusammenhang stehenden möglichen publizisti-
schen Tätigkeit der Auftragnehmer sicherzustel-
len. 

55.2.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß sich der überwiegende Teil der dem Auf-
tragnehmer übertragenen Arbeiten nicht zur Erfül-
lung in einem Werkvertrag eignete und daß ein Ver-
trag mit einer derartigen Ausgestaltung (Inhalt, 
Vertragsdauer, zur Verfügungstellen der Infra-
struktur) ungeachtet der Bezeichnung als Werk-, 
Honorar-, Beratervertrag o. ä. nur dann abgeschlos-
sen werden darf, wenn eine entsprechende Stelle 
für Angestellte zur Verfügung steht. Diese Auffas-
sung vertritt auch der Bundesminister der Finan-
zen in seinem Haushaltsführungserlaß 1985. Nach 
den dem Bundesrechnungshof vorliegenden Unter-
lagen und nach den eigenen Angaben des Auftrag-
nehmers hat er die Publikationen in Erfüllung sei-
nes Vertrages vorgeschlagen, entworfen und ver-
faßt. Die Bedenken gegen die gewählte Abwicklung 
bleiben deshalb bestehen. 
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Der Bundesrechnungshof begrüßt die Absicht des 
Bundesministers, künftig bei Abschluß und Durch-
führung derartiger Verträge haushaltsrechtlichen 
Fragen und der Abgrenzung zwischen Beratertätig-
keit und daraus abgeleiteter Veröffentlichungen 
mehr Beachtung zu schenken. 

56 Räumliche Aus- und 
Fortbildungskapazitäten 

56.0 

Das Fernmeldetechnische und das Posttechnische 
Zentralamt führen zentrale Aus- und Fortbildungs-
lehrgänge durch. Die Lehrveranstaltungen sollen 
künftig in einem geplanten Neubau eines Bil-
dungszentrums in Darmstad t,  einem gekauften Ge-
bäude in Mühltal/Trautheim bei Darmstadt sowie 
in gemieteten Räumen in Kleinheubach abgehalten 
werden. Der Bedarf für Bettplatz- und Lehrsaalka-
pazitäten ist zu hoch bemessen. Der Bundesrech-
nungshof hält eine Verringerung der geplanten Ka-
pazitäten für erforderlich. Hierdurch könnten die 
Baukosten des geplanten Neubaues in Darmstadt 
um 18 Mio. DM verringert und beträchtliche Unter-
haltungskosten eingespart werden. 

56.1 

Das Fernmeldetechnische und das Posttechnische 
Zentralamt in Darmstadt führen zentrale betrieb-
lich-fachliche Aus- und Fortbildungslehrgänge 
durch. Die Lehrgänge finden derzeit im Bildungs-
zentrum der Direktion Frankfurt in Heusenstamm, 
in der Fachhochschule der Deutschen Bundespost 
in Dieburg, in eigenen und gemieteten Räumen in 
Darmstadt, in Fernmelde- und Postschulen in der 
gesamten Bundesrepublik Deutschland und in ei-
nem gemieteten Schloß in Kleinheubach statt. Be-
reits seit den siebziger Jahren war das Fernmelde-
technische Zentralamt bemüht, einer Zersplitte-
rung der Lehrstätten entgegenzuwirken und hatte 
mit Planungsarbeiten für ein zentrales Bildungs-
zentrum in Darmstadt begonnen. Die Planungsar-
beiten wurden vom Bundesminister Anfang 1974 
eingestellt. 

Im Jahre 1980 setzte der Bundesminister die Arbei-
ten fort und beauftragte eine Projektgruppe, den 
Bedarf an Lehrräumen und Wohnheimplätzen für 
Aus- und Fortbildungslehrgänge zu ermitteln. Im 
Februar 1983 erteilte er seine endgültige Zustim-
mung zu einer zentralen Bildungsstätte in Darm-
stadt. Weitere Planungsarbeiten wurden im August 
1983 wieder eingestellt, weil mittlerweile auch das 
Posttechnische Zentralamt eine eigene Bildungs-
stätte begehrte. Es hatte den Bundesminister gebe-
ten, dem Kauf und Umbau eines ehemaligen Müt-
terkurheimes in Mühltal/Trautheim zuzustimmen. 

Der Bundesminister entschied im Jahre 1984, die 
Aus- und Fortbildungslehrgänge künftig an drei 
Stellen zu konzentrieren. Neben der Einrichtung ei-
nes — gegenüber der Planung — verkleinerten Bil-
dungszentrums in Darmstadt verfügte er den Kauf 

und Umbau des Mütterkurheimes in Mühltal/ 
Trautheim und entschied, über den bisherigen Um-
fang hinaus Räume im Schloß Kleinheubach für 
weitere 30 Jahre zu mieten. 

Nach der jetzigen Planung werden zur Durchfüh-
rung der Aus- und Fortbildungslehrgänge 29 Lehr-
säle und 500 Bettplätze benötigt. Unter Berücksich-
tigung der Kapazitäten in Mühltal/Trautheim und 
Kleinheubach bestünde nach diesen Berechnungen 
noch ein Restbedarf von 17 Lehrsälen und 310 Bet-
ten, der durch den Neubau des Bildungszentrums in 
Darmstadt gedeckt werden soll. 

56.2 

Im Jahre 1985 hat der Bundesrechnungshof die Pla-
nungen der Aus- und Fortbildungskapazitäten 
schwerpunktmäßig geprüft und festgestellt: 

Bedarf für ein Bildungszentrum. in Nähe der Zen-
tralämter besteht seit langem. Die Planungsphase 
zur Schaffung der Aus- und Fortbildungskapazitä-
ten erstreckte sich jedoch über einen zu großen 
Zeitraum. Der Bundesrechnungshof hält es deshalb 
für geboten, daß das Bildungszentrum nunmehr zü-
gig errichtet wird. Aus Gründen einer höheren Effi-
zienz hätte der Bundesrechnungshof jedoch einer 
Zusammenlegung aller Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen in einem Bildungszentrum den Vorzug ge-
geben. Auch sieht der Bundesrechnungshof in den 
nicht hinreichend genau ermittelten Kosten für be-
trächtliche Umbaumaßnahmen in Mühltal/Traut-
heim und im Schloß Kleinheubach sowie in der un-
gewöhnlich langen Mietvertragsverlängerung in 
Kleinheubach von 30 Jahren erhebliche Kostenrisi-
ken. 

Nach den Berechnungen des Bundesrechnungsho-
fes beträgt der Gesamtbedarf für die drei Bildungs-
stätten nur 20 Lehrsäle und 364 Bettplätze. Im neu 
zu errichtenden Bildungszentrum in Darmstadt 
sind sonach gegenüber der Planung neun Lehrsäle 
und 136 Bettplätze weniger erforderlich. 

56.3 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß der Bun-
desminister die Planung für den Neubau in Darm-
stadt dem verringerten Bedarf anpaßt. Dadurch las-
sen sich die geplanten Gesamtbaukosten in Höhe 
von etwa 57 Mio. DM um schätzungsweise 18 Mio. 
DM verringern und außerdem beträchtliche Unter-
haltungskosten einsparen. 

57 Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag 

57.0 

Die Deutsche Bundespost ermittelt für Sonderpost-
wertzeichen mit Zuschlag einen zu hohen Bedarf. 
Dadurch entstanden in den letzten drei Jahren 
Restbestände von jährlich mehr als 50 Mio. Wertzei-
chen mit Herstellungskosten in Höhe von über 
1 Mio. DM, die vernichtet werden mußten. 
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57.1 

Von der Deutschen Bundespost werden jährlich zu 
verschiedenen Anlässen Sonderpostwertzeichen 
mit Zuschlag herausgegeben, die im Gegensatz zu 
sonstigen Sonderpostwertzeichen nur zeitlich be-
grenzt zum Verkauf angeboten werden. Nach Ab-
lauf des Verkaufszeitraumes werden die Restbe-
stände bei den Postämtern vernichtet. 

57.2 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1985 durch 
die Vorprüfungsstellen bei elf Direktionen die Be-
darfsermittlung und die Behandlung der Sonder-
postwertzeichen mit Zuschlag für das Haushalts-
jahr 1984 prüfen lassen. 

Hierbei hat sich gezeigt, daß der Bedarf durch die 
' Direktionen durchschnittlich um 40 bis 50 v. H. zu 

hoch ermittelt worden ist. Dies ist um so bedenkli-
cher, als sich bereits im Jahre 1982 ein Rückgang 
des Bedarfs abzeichnete und in Einzelfällen die An-
teile der vernichteten Restbestände über mehrere 
Jahre hinweg mehr als 60 v. H. ausmachten. 

Von den geprüften elf Direktionen wurden im Jahre 
1984 über 13 Mio. Sonderpostwertzeichen mit Zu-
schlag (ohne Ausgabe „Berlin") als Restbestände 
vernichtet. Auf den gesamten Postbereich hochge-
rechnet kann man davon ausgehen, daß zumindest 
in den letzten drei Jahren jährlich mehr als 50 Mio. 
Wertzeichen (mit Ausgabe „Berlin") mit Herstel-
lungskosten in Höhe von über 1 Mio. DM vernichtet 
wurden. Weitere nicht unerhebliche Kosten sind 
insbesondere für Aufnahme, Übergabe und Prüfung 
der Bestände sowie für die Vernichtung der Restbe-
stände entstanden. 

Neben diesen vermeidbaren Ausgaben ist es teil-
weise zu fehlerhaften Erlösberechnungen und zu 
überhöhten Abführungen an die Wohlfahrts- und 
Sportverbände gekommen. 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, einheitliche 
Vorgaben für die Bedarfsermittlung zu erlassen. 
Auch hat er in diesem Zusammenhang Vorschläge 
unterbreitet, um die Akzeptanz von Sonderpost-
wertzeichen mit Zuschlag zu verbessern. 

57.3 

Der Bundesminister hat in seiner Stellungnahme 
darauf hingewiesen, er habe in der Vergangenheit 
die Direktionen wiederholt aufgefordert, bei der Be-
darfsermittlung u. a. die rückläufige Nachfrageten-
denz zu berücksichtigen, aber auch dafür Sorge zu 
tragen, Zuschlagmarken während des Abgabezeit-
raumes stets vorrätig zu halten. Im Benehmen mit 
den Direktionen soll nunmehr ein praxisnahes Ver-
fahren entwickelt werden, durch das „der Bedarf so 
wirtschaftlich wie möglich und so ausreichend wie 
nötig ermittelt werden kann". 

57.4 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung 
weiter beobachten. 

58 Bedarfsermittlung im Femmeldebuchdienst 

58.0 

Die Deutsche Bundespost ermittelt einen zu hohen 
Bedarf an amtlichen Teilnehmerverzeichnissen. 
Dies führt dazu, daß jedes Jahr hohe Restbestände 
an Fernsprechbüchern mit einem Herstellungswert 
von mehreren Millionen DM zum Altpapier genom-
men werden müssen. 

58.1 

Die Deutsche Bundespost läßt jährlich eine Vielzahl 
amtlicher Verzeichnisse (Fernsprechbücher, Bran-
chen-Fernsprechbücher, Ortsnetzkennzahlenver-
zeichnisse sowie Zonen- und Gebührenweiser) für 
Fernsprechteilnehmer und für dienstliche Zwecke 
in großen Mengen herstellen. 

58.2 

Die Vorprüfungsstelle der Direktion Stuttgart hat 
im Jahre 1985 geprüft, ob die Auflagenhöhe der 
Fernsprechbücher und Ortsnetzkennzahlenver-
zeichnisse für das Jahr 1984 bedarfsgerecht ermit-
telt worden ist. 

Sie hat festgestellt, daß die festgelegten Auflagen-
höhen erheblich über dem tatsächlichen Bedarf ge-
legen haben. Infolge fehlerhafter Bemessung muß-
ten im Jahre 1984 allein beim Fernmeldezeugamt 
Rottenburg am Neckar rd. 245 000 Fernsprechbü-
cher und rd. 214 000 Ortsnetzkennzahlenverzeich-
nisse (10 v. H. der entsprechenden Auflagen) mit ei-
nem Herstellungswert von über 1 Mio. DM in 
druckfrischem Zustand zum Altpapier genommen 
werden. Dadurch sind unnötige Kosten für die Her-
stellung sowie für Transport und Lagerung entstan-
den. Teilweise mußten Lagerräume gemietet wer-
den, weil die vorhandene Lagerkapazität nicht aus-
reichte. 

Auf den gesamten Bereich der Deutschen Bundes-
post bezogen, dürfte die überhöhte Bedarfsermitt-
lung vermeidbare Kosten in Höhe von jährlich 
mehreren Millionen DM verursacht haben. 

58.3 

Seit dem Jahre 1985 werden die Amtlichen Fern-
sprechbücher nicht mehr von der Deutschen Bun-
despost, sondern von der Deutschen Postreklame 
GmbH hergestellt und über Werbeeinnahmen fi-
nanziert. Eine überhöhte Auflage und die damit ver-
bundene Ertragsminderung aus dem Werbege-
schäft würde jedoch auch weiterhin finanzielle Aus- 
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wirkungen auf die Deutsche Bundespost haben, da 
sie Allein-Gesellschafterin der Deutschen Postre-
klame GmbH ist. 

58.4 

Der Bundesminister hat die Prüfungsfeststellungen 
im Grundsatz anerkannt und die Direktionen ange-
wiesen, alles zu tun, um die Auflagenhöhe im Fern-
meldedienst richtig zu bemessen und Fehleinschät-
zungen zu vermeiden. 

58.5 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung 
weiter beobachten. 

59 Planungen für Breitbandverteilnetze 

59.0 

Der Bundesminister hat im Jahre 1982 entschieden, 
beschleunigt und mit erheblich gesteigertem Fi-
nanz- und Sachmitteleinsatz ab 1983 Breitbandver-
teilnetze auszubauen. Dies führte auf der Ausfüh-
rungsebene zu großen Schwierigkeiten und zu Män-
geln bei der Planung. 

59.1 

Entsprechend der Zielsetzung der Regierungserklä

-

rung vom 13. Oktober 1982 der Bundesregierung 
(Ausbau moderner Kommunikationstechnologien) 
hat der Bundesminister im Jahre 1982 entschieden, 
vom Jahre 1983 an Breitbandverteilnetze beschleu-
nigt und mit erheblich gesteigertem Finanz- und 
Sachmitteleinsatz auszubauen. Für das Jahr 1983 
stockte er daher kurzfristig die Mittel für Sachinve-
stitionen um 700 Mio. DM auf 1 Mrd. DM auf, nach-
dem in den Jahren 1980 97 Mio. DM, 1981 193 Mio. 
DM und 1982 247 Mio. DM in Breitbandverteilnetze 
investiert worden waren. 

59.2 

Breitbandverteilnetze dienen der Verteilung von 
Fernseh- und Tonrundfunkprogrammen an die 
Rundfunkteilnehmer. Sie bestehen in ihrer einfach-
sten Form aus einer Rundfunk-Empfangsstelle, ei-
ner Verstärkerstelle und dem Verteilnetz. Die ver-
hältnismäßig hohe Dämpfung des elektrischen Si-
gnals macht etwa alle 300 Meter den Einbau weite-
rer Verstärker (Verstärkerpunkte) erforderlich. Die 
Anzahl der hintereinanderschaltbaren Verstärker 
ist aus technischen Gründen begrenzt; daraus er-
gibt sich rechnerisch ein größtmöglicher Durchmes-
ser von zwölf Kilometern für ein örtliches Teilnetz. 
Teilnetze können durch Verbindungslinien mitein-
ander verbunden werden. 

59.3 

Die Planung von Breitbandverteilnetzen ist in einer 
im Jahre 1982 überarbeiteten Arbeitsanweisung 
grundsätzlich geregelt. Danach ist zunächst im 
Rahmen der Entwicklungsplanung die optimale 
Netzstruktur nach wirtschaftlichen, technischen 
und betrieblichen Gesichtspunkten für den Endaus-
bau festzulegen (Planungsschritt: Entwicklungs-
BK-Ortsnetzbereichs/Anschlußbereichs-Planung). 
In einer zweiten Phase der Entwicklungsplanung 
ist das Breitbandkommunikations-Kabelliniennetz 
mit den Verstärkerpunkten innerhalb eines Breit-
bandkommunikations-Ortsnetz bzw. Anschlußbe-
reichs festzulegen (Planungsschritt: Entwicklungs-
BK-Kabelliniennetzplanung). Nach weiteren Pla-
nungsschritten (Vorschau-BK-Kabelliniennetzpla-
nung und Ausbau-BK-Kabelliniennetzplanung) ist 
der Ausbauplanungsentwurf für die jeweilige Breit-
bandkommunikations-Baumaßnahme zu fertigen. 
Eingehendere Vorgaben z. B. für das Planen von 
Rundfunk-Empfangsstellen und die Entwicklungs-
planung des regionalen Breitbandkommunikations-
Verbindungsliniennetzes folgten erst vom Jahre 
1983 an in mehreren Stufen. 

59.4 

Auf Anweisung des Bundesrechnungshofes haben 
die Vorprüfungsstellen von 16 Direktionen in den 
Jahren 1983 und 1984 geprüft, ob die Breitbandver-
teilnetze ordnungsgemäß geplant und die Mittel 
sachgerecht verwendet worden sind. Die Prüfung 
bei 40 Fernmeldeämtern erfaßte 251 Planungen 
für das Breitbandkommunikations-Kabelliniennetz 
und 88 Planungen für Rundfunk-Empfangsstellen. 

Bei der Auswertung hat sich gezeigt, daß bei den 
meisten Planungen Mängel unterschiedlicher Be-
deutung vorlagen. 

Die Planungsarbeiten wurden abweichend von den 
eigenen Vorschriften der Deutschen Bundespost er-
heblich reduziert, um die Breitbandkommunika-
tions-Ausführungsprogramme angesichts der vor-
handenen Mittel so weit wie möglich verwirklichen 
zu können. 

Im einzelnen lag ein deutlicher Schwerpunkt der 
Mängel bei den Entwicklungsplanungen. Fast über-
all fehlten Entwicklungsplanungen für die Orts-
netz- und Anschlußbereiche. Die Entwicklungs-BK-
Kabelliniennetzplanungen wurden meist unmittel-
bar im Zusammenhang mit der Ausbauplanung in 
vereinfachter Form nur für die unmittelbare Aus-
baufläche, jedoch nicht für den gesamten Ortsnetz- 
oder Anschlußbereich erstellt. Unterlagen zur Vor-
schau-BK-Kabelliniennetzplanung wurden nicht 
vorgefunden. Beim Festlegen der Standorte für die 
Rundfunk-Empfangsstellen konnten die vorge-
schriebenen Untersuchungen vielfach nicht durch-
geführt werden. Zum einen reichte die Zeit für die 
dafür erforderlichen Langzeituntersuchungen nicht 
aus, zum anderen fehlten bestimmte Meßgeräte. 

Darüber hinaus blieb in fast allen Fällen die Renta

-

bilitätsvorgabe, die an eine bestimmte Anschluß- 
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dichteentwicklung gebunden war, unberücksich-
tigt. 

Die finanziellen Auswirkungen der Mängel konn-
ten bei den Erhebungen nicht erfaßt werden. Sie 
werden erst nach Durchführung einer umfassenden 
Entwicklungsplanung erkennbar. Dann wird sich 
herausstellen, in wieviel Fällen sich die errichteten 
Anlagen in die Netzstruktur des gesamten Ausbau-
bereiches nicht optimal einfügen. 

59.5 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
die festgestellten Mängel überwiegend weniger der 
Ausführungsebene anzulasten. Sie haben vielmehr 
ihre Ursache in der kurzfristig vorgenommenen 
starken Erhöhung des Mittelansatzes und dem feh-
lenden Planungsvorlauf. Der bis einschließlich des 
Jahres 1982 zurückhaltende Bau von Breitbandver-
teilnetzen, bei dem für jedes Netz der Nachweis der 
Einzelrentabilität erforderlich war, wurde ab dem 
Jahre 1983 beschleunigt ohne besonderen Nachweis 
der Einzelrentabilität realisiert. Dabei wurden den 
ausführenden Dienststellen zunächst keine oder 
nur unzureichende Vorgaben an die Hand gegeben, 
nach denen die Mittel in konkrete Baumaßnahmen 
hätten umgesetzt werden können. 

59.6 

Vom Jahre 1983 an bemüht sich der Bundesmini-
ster, die Ursachen für einen großen Teil der in der 
Breitbandverkabelung festgestellten Mängel u. a. 
mit folgenden Maßnahmen zu beseitigen: 

— Die Fernmeldeämter können inzwischen mit der 
Planung der Ausführungsprogramme so recht-
zeitig beginnen, wie es die Vorschriften für die 
Programmabwicklung vorsehen. 

— Auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Ent-
wicklungsplanung wurde hingewiesen und ange-
ordnet, diese bis Ende 1985 abzuschließen. 

— Im April 1986 wurde die sofortige Durchführung 
der regionalen Entwicklungsplanungen für das 
Verbindungsliniennetz angeordnet. 

— Für die Bereitstellung von Personal in den Pla

-

nungsstellen wurden Regelungen erlassen. 

— Für das Ausführungsjahr 1986 ergingen verbind-
liche Regelungen, die für die Ausführungsebene 
die allgemeine Forderung „BK-Netze müssen 
sich grundsätzlich rentieren" in konkrete Hand-
lungsanweisungen umsetzen. 

— Zum 1. Juli 1986 wurde eine endgültige Kabelan-
schlußstatistik eingeführt, aus der künftig aktu-
elle Informationen über den Ausbau entnom-
men werden können. 

— An einem „BK-Informations- und Steuerungssy-
stem" zur Bereitstellung von Führungsinforma-
tionen wird seit dem Jahre 1986 gearbeitet. Es 
soll im Jahre 1988 eingeführt werden. 

59.7 

Der Bundesrechnungshof hält diese Maßnahmen 
noch nicht für ausreichend. Die Ausbaustrategie ist 
für die Ausführungsebene immer noch zu wenig 
konkret. Mit pauschalen Vorgaben wie „großflä-
chige Verkabelung" oder „dicht bebaute Gebiete 
sind auszubauen" können die Planungsstellen nicht 
in allen Fällen bedarfsgerechte Ausführungspro-
gramme aufstellen. Der Bundesrechnungshof ver-
mißt systematisch vorgegebene Verfahren für die 
Feststellung des mittel- und langfristigen Bedarfs, 
der gegenwärtig beim Ausbau der Breitbandverteil-
netze in erster Linie dann von Bedeutung ist, wenn 
er kurzfristig und in einem Gebiet konzentriert auf-
tritt. Für Fernsprechhauptanschlüsse gibt es ent-
sprechende Verfahren schon seit Jahren. Durch 
vergleichbare Verfahren kann der Ausbau von 
Breitbandverteilnetzen so gesteuert werden, daß 
die vom Bundesminister im Hinblick auf das 
Marktinteresse neuer Programmveranstalter für 
erforderlich gehaltene Mindestzahl von Teilneh-
mern so kostengünstig und schnell wie möglich er-
reicht wird. 

Darüber hinaus hält es der Bundesrechnungshof 
für eine sachgerechte Arbeit bei den Planungsstel-
len für erforderlich, alle bisher in einer Vielzahl von 
Einzelverfügungen bekanntgegebenen Vorgaben 
für die Planung in Dienstwerke einzuarbeiten. 

59.8 

Der Bundesminister hat den Feststellungen im we-
sentlichen nicht widersprochen. Er ist allerdings 
der Auffassung, daß sich aus den unvollständigen 
Standortuntersuchungen für die Rundfunk-Emp-
fangsstellen keine Nachteile ergeben hätten, weil 
die örtliche Lage der Empfangsstelle vor allem im 
Hinblick auf ein attraktives ortsmögliches Pro-
grammangebot durch die funktechnisch optimalen 
Gegebenheiten bestimmt werde.  Die Entfernung 
zum Netzknoten des Breitbandverteilnetzes sei erst 
ein weiteres Kriterium. 

Zumindest dieses Kriterium konnte nach Ansicht 
des Bundesrechnungshofes wegen fehlender Ent-
wicklungsplanung nicht optimal erfüllt werden. 

Weiter will der Bundesminister die bisherigen Vor-
gaben durch ein in Vorbereitung befindliches Be-
darfserkennungssystem und Regelungen für die 
mittelfristige Investitionslenkung ergänzen. Im üb-
rigen habe auch schon bisher der Bedarf für den 
Ausbau der Breitbandverteilnetze eine ausgeprägte 
Rolle gespielt. 

59.9 

Für den Bundesrechnungshof bleibt offen, wie dies 
— vom Anfangsbedarf abgesehen — ohne ein syste-
matisches Verfahren zur mittel- und langfristigen 
Bedarfserkennung geschehen konnte. Er begrüßt 
jedoch, daß der Bundesminister ein Bedarfserken-
nungssystem und Regelungen für die mittelfristige 
Investitionslenkung vorbereitet; das Ergebnis bleibt 
abzuwarten. 
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60 Wiedereinsatz und Überholung 
von Einrichtungen der 
Fernsprechvermittlungstechnik 

60.0 

Freigewordene technische Einrichtungen der Fern-
sprechvermittlungstechnik werden in einer Viel-
zahl von Fällen mit unwirtschaftlichem Aufwand 
wieder betriebsfähig gemacht. In anderen Fällen 
werden noch einsatzfähige Einrichtungen ausge-
sondert. 

Darüber hinaus werden in den Werkstätten einzel-
ner Fernmeldezeugämter freiwerdende technische 
Einrichtungen mit großem Aufwand „überholt". 
Diese Überholung wäre entbehrlich, wenn die tech-
nischen Einrichtungen in den Fernmeldeämtern 
entsprechend den Vorschriften ordnungsgemäß ge-
wartet würden. Durch diese Verfahrensweise wer-
den Unterhaltungsarbeiten bei der Personalbemes-
sung zweimal erfaßt. 

60.1 

Freigewordene technische Einrichtungen der Fern-
sprechvermittlungstechnik werden in den Fernmel-
deämtern nach einem festgelegten Verfahren dar-
aufhin geprüft, ob sie wieder eingesetzt oder ausge-
sondert werden sollen. Von den im Jahre 1984 in 
Betrieb genommenen 984 000 Beschaltungseinhei-
ten in der Ortsvermittlungstechnik stammten rd. 
179 500 oder 18 v. H. aus dieser Wiedereinsatzpla-
nung. Rd. 25 500 Einheiten oder 2,8 v. H. wurden 
ausgesondert. In der Fernvermittlungstechnik wur-
den von den in Betrieb genommenen 128 000 Be-
schaltungseinheiten rd. 15 400 oder 12 v. H. aus Alt-
beständen wiedereingesetzt; rd. 1200 Einheiten 
oder 0,9 v. H. wurden ausgesondert. 

Durch den Übergang von analogen elektromechani-
schen zu digitalen elektronischen Vermittlungssy-
stemen wird in den nächsten Jahren sehr viel häufi-
ger über den Wiedereinsatz freigewordener vermitt-
lungstechnischer Einrichtungen zu entscheiden 
sein. 

60.2 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb in den Jah-
ren 1984 und 1985 durch die Vorprüfungsstellen bei 
acht Direktionen den Wiedereinsatz dieser Einrich-
tungen prüfen lassen. 

60.2.1 

Die Prüfung sollte aufzeigen, 

— ob die geforderten Unterlagen ordnungsgemäß 
erstellt wurden, 

— ob Anpassungs-, Instandsetzungs- oder Unter-
haltungsmaßnahmen im festgestellten Umfang 
notwendig waren und 

— ob sonstwie zweckmäßig und wirtschaftlich ver-
fahren wurde. 

Der Bundesrechnungshof hat in vier Direktionsbe-
zirken ergänzende örtliche Erhebungen durchge-
führt. Dabei wurden insbesondere 

— der betriebliche Zustand vermittlungstechni-
scher Einrichtungen und 

— die Notwendigkeit von besonderen Überholungs-
maßnahmen außerhalb der zuständigen Dienst-
stellen durch Werkstätten der Fernmeldezeug-
ämter geprüft. 

60.2.2 

Bei der Prüfung wurde eine Vielzahl von Mängeln 
festgestellt, die auf nicht eindeutige Vorschriften, 
auf das Abweichen von Vorgaben oder auf sonstige 
Arbeitsfehler zurückzuführen sind. Die vorgeschrie-
bene Erfassung aller freigewordenen vermittlungs-
technischen Einrichtungen in Begutachtungsbele-
gen wurde zum Teil überhaupt nicht, zum Teil ohne 
die gebotene Sorgfalt durchgeführt. Dies betraf ins-
besondere Fälle, in denen an den technischen Ein-
richtungen Anpassungsarbeiten vorzunehmen oder 
Beschädigungen oder sonstige Mängel zu beseiti-
gen waren. Soweit diese Arbeiten durch die Werk-
statt eines Fernmeldezeugamtes ausgeführt werden 
sollten, fehlten oft genaue Angaben über den Um-
fang der auszuführenden Arbeiten. Auch wurden 
die Anpassungs- und Instandsetzungskosten nicht 
ermittelt oder nur grob geschätzt, wobei Schätzun-
gen von den tatsächlichen Kosten erheblich abwi-
chen. Durch unvollständige Bearbeitung der Begut-
achtungsbelege und die unzureichende Ermittlung 
der Kosten für Überholungsmaßnahmen wurden in 
einer Vielzahl von Fällen Einrichtungen wieder ein-
gesetzt, obwohl ihre Aussonderung wirtschaftlicher 
gewesen wäre. In anderen Fällen wurden dagegen 
technische Einrichtungen ausgesondert, deren Wie-
dereinsatz wirtschaftlich vertretbar gewesen wäre. 

60.2.3 

Weiter wurde bei der Prüfung festgestellt, daß bei 
drei Fernmeldezeugämtern in großem Umfang die 
Laufwerke elektromechanischer Wähler aufwendig 
überholt wurden. Ein Teil der in den Werkstätten 
der Fernmeldezeugämter vom Bundesrechnungs-
hof besichtigten — zur Überholung lagernden — 
technischen Einrichtungen befand sich tatsächlich 
in einem mangelhaften Betriebszustand. Dieser 
dürfte zumindest teilweise die Folge 

— von mangelnder Sorgfalt bei Maßnahmen gegen 
Staubeintritt in die Vermittlungsräume und 

— von Mängeln beim Einsatz der Wartungskräfte 
sowie vernachlässigten Wartungsarbeiten 

während des früheren Betriebes sein. 

60.3 

Die bei den Fernmeldezeugämtern überholten Wäh

-

lerlaufwerke sind in erheblichem Umfang Bestand- 
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teil in Betrieb befindlicher Vermittlungsstellen. Al-
lein das Fernmeldeamt 3 Frankfurt ließ in den Jah-
ren 1984 und 1985 rd. 10 000 Laufwerke aus Vermitt-
lungsstellen in Frankfurt beim Fernmeldezeugamt 
in Heusenstamm überholen, für das Jahr 1986 sind 
weitere 6 600 Laufwerke zur Überholung vorgese-
hen. Bei einer der in diese Überholungsmaßnahmen 
einbezogenen Vermittlungsstellen wurden erhebli-
che Verschmutzungen und Mängel an den techni-
schen Einrichtungen festgestellt. Der Betriebszu-
stand der technischen Einrichtungen war so 
schlecht, daß die durch automatische Prüfeinrich-
tungen erkannten unzähligen Mängel nicht mehr 
bearbeitet wurden. Nur die von anderen Dienststel-
len oder von Fernsprechteilnehmern gemeldeten 
Störungen werden beseitigt. 

Durch die mangelhafte Wartung der Einrichtungen 
und die dadurch erforderliche grundlegende Über-
holung wurden 

— die beim Fernmeldeamt bemessenen Tätigkei-
ten zum Fernmeldezeugamt verlagert, was zu ei-
ner Doppelbemessung des Personals führt, 

— die Ergebnisse der Betriebsstatistik verfälscht 
und deren Aussagekraft in Frage gestellt sowie 

— die Betriebsgüte erheblich verschlechtert. 

60.4 

Der Bundesminister hat die Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes im wesentlichen anerkannt. 
Er hat zugesagt, daß den aufgezeigten Mängeln sei-
tens der Direktionen im Rahmen der Fachaufsicht 
nachgegangen und die Vorschriften vom Fernmel-
detechnischen Zentralamt aktualisiert würden. 

Zur Überholung von in Betrieb befindlichen Ein-
richtungen hat er nur mitgeteilt, daß die praktizier-
ten Überholungsmaßnahmen in Frankfurt als 
Nachholarbeiten infolge von Personalmangel ge-
rechtfertigt seien. Eine Doppelbemessung von Per-
sonal sei nicht entstanden. 

60.5 

Die Stellungnahme des Bundesministers überzeugt 
nur teilweise. Der Bundesrechnungshof ist unver-
ändert der Auffassung, daß aufwendige Überho-
lungsmaßnahmen von in Betrieb befindlichen und 
von wiedereinzusetzenden technischen Einrichtun-
gen in dem festgestellten Umfang grundsätzlich 
nicht erforderlich sind. Der Bundesminister hätte 
daher Weisung erteilen müssen, derartige Verfah-
ren zu unterlassen. 

Auch die Stellungnahme des Bundesministers zu 
den Überholungsmaßnahmen in Frankfurt geht 
fehl. Die Vorgaben der Deutschen Bundespost zur 
Ermittlung des Personalbedarfs (Soll) für die Fern-
meldeämter schließen nämlich bereits Wartungsar-
beiten ein, die bei regelmäßiger und sachgemäßer 
Ausführung eine Überholung erübrigen. Durch die 

Notwendigkeit einer Überholung ist bei den Fern-
meldezeugämtern zusätzliches Personal bereitzu-
stellen. 

60.6 

Die Erörterung mit dem Bundesminister ist inso-
weit noch nicht abgeschlossen. Es bleibt abzuwar-
ten, welche weiteren Schritte er einleitet und ob sie 
ausreichend sein werden, das unwirtschaftliche 
Verfahren seiner nachgeordneten Stellen zu besei-
tigen. 

61 Koordinierung von Bauvorhaben am 
Fernmeldeliniennetz mit Baumaßnahmen 
anderer 

61.0 

Die Deutsche Bundespost trifft bei der Koordinie-
rung ihrer Bauarbeiten in kommunalen Straßen 
mit denen anderer Bauträger häufig auf Schwierig-
keiten. Zur Verringerung der Kosten und im Inter-
esse einer reibungslosen Abwicklung sollten diese 
Arbeiten besser als bisher aufeinander abgestimmt 
werden. 

61.1 

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände hat im Einvernehmen mit dem Verband 
kommunaler Unternehmen im Jahre 1967 „Richtli-
nien für das Zusammenwirken bei Bauarbeiten in 
kommunalen Straßen" (Richtlinien) veröffentlicht. 
Den Gemeinden wird darin modellmäßig ein Ver-
fahren angeboten, nach dem sie das Zusammenwir-
ken der verschiedenen Bauträger von der Planung 
bis zur Ausführung in ihren Straßen ordnen kön-
nen. Die Richtlinien sehen vor, die Koordinierungs-
aufgaben bei den Gemeinden in einer Stelle (Koor-
dinierungsstelle) zusammenzufassen. Diese hat für 
den erforderlichen Informationsaustausch und für 
die notwendigen Regelungen zu sorgen. Die Richtli-
nien haben für die Gemeinden nur empfehlenden 
Charakter. Dagegen ist ihre Beachtung für die 
Dienststellen der Deutschen Bundespost verbind-
lich vorgeschrieben. 

61.2 

Etwa 25 v. H. aller Tiefbauleistungen, die die Deut-
sche Bundespost im Rahmen ihrer Bauvorhaben 
am Fernmeldeliniennetz von Auftragnehmern aus-
führen läßt, sind mit Baumaßnahmen anderer zu 
koordinieren. Die Anteile schwanken regional zwi-
schen 15 v. H. und etwa 47 v. H. Allein im Bezirk der 
Direktion Stuttgart entspricht dies einem Vergabe-
volumen von mehr als 60 Mio. DM. 
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61.3 

Auf Weisung des Bundesrechnungshofes haben 
Vorprüfungsstellen in elf Direktionsbezirken unter-
sucht, ob 

— die Deutsche Bundespost auf die rechtzeitige 
und sinnvolle Koordinierung ihrer Bauvorhaben 
mit den Baumaßnahmen anderer ausreichend 
hinwirkt, 

— ein uneingeschränkter Wettbewerb im Sinne der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen für die 
von der Deutschen Bundespost zu vergebenden 
Leistungen sichergestellt ist, 

— die durch eine Koordinierung möglichen wirt-
schaftlichen Vorteile genutzt und 

— die Kosten bei gemeinsamen Leitungsverlegun-
gen mit anderen angemessen aufgeteilt werden. 

61.4 

Bei der Prüfung wurde festgestellt, daß sich die 
Dienststellen der Deutschen Bundespost im allge-
meinen rechtzeitig um eine Koordinierung ihrer 
Bauvorhaben mit den Baumaßnahmen anderer be-
mühen. Schwierigkeiten entstehen in der Regel 
durch die fehlende oder zu späte Information von 
seiten der anderen Bauträger. Vielfach wird der 
Wettbewerb durch die Bedingungen der anderen 
Beteiligten unterbunden oder erschwert. 

Die in den Richtlinien vorgesehenen Koordinie-
rungsstellen sind bei den Gemeinden häufig nicht 
vorhanden. Die Koordinierung der Bauvorhaben 
wird in diesen Fällen einem Auftragnehmer des 
oder der anderen beteiligten Bauträger oder einem 
mit den für öffentliche Auftraggeber verbindlichen 
Vorschriften wenig vertrauten Ingenieurbüro über-
tragen. Dies führt zu Schwierigkeiten bei der Koor-
dinierung. 

Während die Fernmeldeämter die anderen Beteilig-
ten rechtzeitig informieren, wird die Deutsche Bun-
despost über Bauabsichten anderer Bauträger häu-
fig erst anläßlich der üblichen gemeinsamen Bege-
hung einer Trasse unmittelbar vor Beginn der Ar-
beiten am Fernmeldeliniennetz in Kenntnis gesetzt. 
Um die durch die Koordinierung möglichen wirt-
schaftlichen Vorteile dann noch nutzen zu können 
und um öffentliche Kritik zu vermeiden, müssen die 
Dienststellen der Deutschen Bundespost Risiken 
bei der Abwicklung des Vertrages, dessen Lei-
stungsinhalte sich in der Regel erheblich geändert 
haben, in Kauf nehmen. 

61.5 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes sind die Dienststellen der Deutschen Bundes-
post darum bemüht, die Leistungen gemäß den Re-
geln der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
nach entsprechendem Wettbewerb zu vergeben. Da-
bei treffen sie häufig auf erheblichen Widerstand 

seitens anderer Bauträger. Diese versuchen, Auf-
träge abweichend von den Vergaberegeln und auch 
unter Inkaufnahme finanzieller Nachteile einer ein-
zigen Firma zur gemeinsamen Ausführung zu über-
tragen, um den Bauablauf möglichst einfach zu ge-
stalten. 

61.6 

Soweit Leistungen der Deutschen Bundespost im 
Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen zu er-
bringen sind, können diese im allgemeinen auch 
von einer anderen als der vom Straßenbaulastträ-
ger beauftragten Firma ausgeführt werden. Für die 
Vergabe dieser Arbeiten wird dann ein Wettbewerb 
ausgeschrieben, an dem die vom Straßenbaulastträ-
ger beauftragte Firma in der Regel beteiligt wird. 
Dieses Verfahren setzt jedoch eine zeitgerechte Zu-
sammenarbeit zwischen den Beteiligten voraus. Da 
es daran häufig fehlt, vergeben die Fernmeldeämter 
ihre Arbeiten vielfach freihändig an die bereits be-
auftragte Straßenbaufirma, um das Aufbrechen ei-
ner neu hergestellten Straße zu vermeiden. Die Ge-
meinden begründen das Versäumnis einer rechtzei-
tigen Information in der Regel damit, daß die ihnen 
auferlegten Verfahren der Mittelbereitstellung sie 
zu Sofortmaßnahmen zwingen. 

61.7 

In den Fällen gleichzeitiger Leitungsverlegungen 
mit anderen Beteiligten, in der Regel Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen (Unternehmen), in einem 
Graben ergeben sich bei der gemeinsamen Aus-
schreibung der Arbeiten häufig Schwierigkeiten. 
Die Unternehmen fühlen sich an die Regeln der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen nicht ge-
bunden. Sie vergeben ihre Arbeiten nur an Firmen, 
die sowohl Tiefbau- als auch Kabelmontagearbeiten 
ausführen. Die Deutsche Bundespost dagegen ver-
gibt diese beiden nicht artverwandten Gewerke 
nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
getrennt. Außerdem beauftragen die Unternehmen 
in der Regel nur ihnen bekannte Firmen, die mit 
den Örtlichkeiten, der Art der Arbeiten und den 
speziellen Anforderungen der jeweiligen Auftragge-
ber so weit vertraut sind, daß eine für die Bauauf-
sicht möglichst einfache Vertragsabwicklung ge-
währleistet ist. 

Die Dienststellen der Deutschen Bundespost tragen 
den Forderungen der Unternehmen in der Regel 
Rechnung, u. a. weil die dabei entstehenden Kosten, 
obwohl sie nicht Ergebnis eines Wettbewerbs sind, 
immer noch geringer sind als bei selbständiger vor-
schriftsmäßiger Durchführung der Bauvorhaben. 

61.8 

Die Aufteilung der Kosten auf die Beteiligten wird 
im allgemeinen zufriedenstellend geregelt. Mängel 
zum Nachteil der Deutschen Bundespost sind nur 
regional begrenzt feststellbar. Häufig wird diese 
Frage jedoch erst während der Bauausführung von 
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den Bauaufsichtskräften der Deutschen Bundes-
post geklärt. Dabei kann es in Einzelfällen vorkom-
men, daß als Folge der Übernahme ungerechtfertigt 
hoher Kostenanteile kein mengenmäßiger Koordi-
nierungsgewinn, ja sogar höhere Kosten als bei al-
leiniger Ausführung durch die Deutsche Bundes-
post entstehen. Bisweilen sind die Aufteilungsmo-
dalitäten auch nicht nachvollziehbar, weil Vereinba-
rungen fehlen oder nicht dokumentiert sind oder 
weil die Abrechnungsunterlagen unvollständig 
sind. 

61.9 

Der Bundesminister hat die Feststellungen aner-
kannt. Er hat die Direktionen angewiesen, weiter-
hin mit den Trägern der Straßenbaulast und den 
anderen Ver- und Entsorgungsträgern intensiv zu-
sammenzuarbeiten sowie die Bemühungen um eine 
Koordinierung — soweit erforderlich — zu verstär-
ken. Außerdem hat er, einer Anregung des Bundes-
rechnungshofes folgend, die kommunalen Spitzen-
verbände sowie die Vereinigung Deutscher Elektri-
zitätswerke nochmals eingehend auf die Problema-
tik hingewiesen und um Unterstützung der berech-
tigten Interessen der Deutschen Bundespost gebe-
ten. 

61.10 

Der Bundesrechnungshof wird  die  Angelegenheit 
weiter beobachten. 

62 Personalentwicklung 

62.0 

Nach einer zweijährigen Phase einer gewissen Kon-
solidierung ist die Zahl der Arbeitskräfte wieder 
angestiegen. Mit einem weiteren Ansteigen ist im 
Jahre 1986 zu rechnen. Nach den Prüfungserkennt-
nissen des Bundesrechnungshofes und den Ergeb-
nissen externer Gutachten, die der Bundesminister 
in Auftrag gegeben hatte, wird der Personalbedarf 
häufig zu hoch bemessen. Es werden daher noch 
immer zu viele Arbeitskräfte beschäftigt. 

62.1 Entwicklung Im Jahre 1985 

62.1.1 

Bei der Personalentwicklung ist nach den beiden 
vorausgegangenen Jahren, die einen Rückgang in 
der Zahl der Arbeitskräfte aufwiesen und einen ge-
wissen Erfolg bei der Konsolidierung der Personal-
entwicklung erkennen ließen, im Jahre 1985 ein Zu-
wachs an Arbeitskräften zu verzeichnen. Im Durch-
schnitt des Jahres waren insgesamt 2 485 Arbeits-
kräfte mehr als im Vorjahr beschäftigt; das ent-
spricht einem Zuwachs von 0,55 v. H. Die Zunahme 
bewegt sich innerhalb der Stellenansätze im Voran-
schlag, in dem gegenüber dem Jahre 1984 die Stel-
lenzahl um insgesamt 911 verringert worden war. 
Die Inanspruchnahme der Stellen lag im Jahres-
durchschnitt um 2 471 Arbeitskräfte unter den ent-
sprechenden Ansätzen. 

Im einzelnen haben sich die Arbeitskräftezahlen im 
Jahre 1985 gegenüber dem Vorjahr wie folgt verän-
dert: 

Personalbedarf Stellen Arbeitskräfte 
Nachrichtlich 

Verkehrs- in Personalposten für Arbeitskräfte entwicklung 

absolut in v. H. absolut 1) in v. H. absolut in v. H. in v. H. 

Postämter 	  –1 071 – 0,44 – 3 542 2) – 1,44 – 453 – 0,19 – 0,7 

Postgiroämter 	 + 	24 + 0,14 + 	174 + /,00 – 	120 – 0,71 + 0,7 
Postsparkassenämter 	 – 	25 – 1,49 – 	31 – 1,78 – 	45 – 2,71 
Ämter des Fernmelde- 

wesens 	  +4 389 + 2,53 +2 418 3) + 1,43 +2 931 + 1,75 + 7,2 
Regionale Mittelbehörden 	 + 	37 + 0,19 + 	8 4) + 0,04 + 	55 + 0,29 — 
Zentrale Mittelbehörden 	 + 	135 + 2,43 + 	62 + 1,16 + 	122 + 2,29 — 
Ministerium 	 – 	11 – 0,86 — — – 	5 – 0,4 — 

Insgesamt 	  + 3 478 + 0,75 – 	911 – 0,20 + 2 485 + 0,55 + 4,4 

1) einschließlich des Stellenbedarfs für 
2) Regelungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Schichtdienstleistende (REVAS) 
3) Ausweitung der Eigenmontage 
4) das Wissenschaftliche Institut für Kommunikationsdienste bei der Direktion Koblenz 
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62.1.2 

Bei den Postämtern ist die größte Verminderung an 
Personalposten, Stellen und an Arbeitskräften zu 
verzeichnen. Dies ist zum Teil auf die stagnierende 
oder sogar rückläufige Verkehrsentwicklung in per-
sonalintensiven Bereichen zurückzuführen. Im Be-
reich der Postämter wird der Personalbedarf noch 
immer nicht hinreichend zeitnah bemessen (vgl. 
Nr. 64), und die Personalverwendung wird weiterhin 
nicht allein von den betrieblichen Notwendigkeiten 
bestimmt. 

62.1.3 

Die Postgiroämter lassen eine uneinheitliche Ent-
wicklung erkennen. Während die Zahl der Personal-
posten und die Zahl der Stellen angestiegen ist, hat 
sich die Zahl der Arbeitskräfte geringfügig verrin-
gert. Die erheblichen Rationalisierungsinvestitio-
nen haben sich auf den Personalbereich noch nicht 
voll ausgewirkt. Die schon seit Jahren angekündig-
ten umfangreichen Personaleinsparungen treten — 
wenn überhaupt — nur sehr zögerlich ein. 

62.1.4 

Die Postsparkassenämter weisen Verringerungen 
bei der Zahl der Personalposten, der Stellen und der 
Arbeitskräfte aus. In den rückläufigen Zahlen wer-
den — zumindest zum Teil — die Ergebnisse der in 
den vergangenen Jahren durchgeführten Betriebs-
rationalisierung sichtbar. 

62.1.5 

Die Ämter des Fernmeldewesens weisen eine Stei-
gerung an Personalposten, Stellen und Arbeitskräf-
ten auf. Die Steigerungsraten lassen sich auf den 
ersten Blick aus der Verkehrsentwicklung herlei-
ten. Sie sind jedoch zu hoch, da der zusätzliche 
Bedarf in der Regel auf einer überhöhten Personal-
basis ermittelt wird. Die fortschreitende Technisie-
rung und Automatisierung des Betriebs und ihre 
Auswirkungen auf den Personalbedarf kommen bei 
der Personalbemessung allenfalls mit Verzögerung 
und kaum hinreichend aktuell zum Tragen (vgl. 
Nr. 66). 

Zusätzliche Probleme werfen die zahlreichen Nach-
wuchskräfte im Fernmeldedienst auf, die nach Be-
endigung der Ausbildung auf eine Übernahme 
drängen. Nach dem Voranschlag für das Haushalts-
jahr 1985 waren 8 100 Auszubildende (überwiegend 
für den Fernmeldedienst) über den Eigenbedarf 
hinaus ausgewiesen. 

62.1.6 

Im Bereich der regionalen Mittelbehörden (Direk-
tionen) hat sich die Zahl der Personalposten und 
der Arbeitskräfte erhöht. Der Bundesminister hat 
künftig dem Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 26. Juni 1985 (Plenarprotokoll 10/148 S. 11008 ff. 
i. V. m. Drucksache 10/3509 zu Nr. 87) Rechnung zu 
tragen, wonach hier das Personalvolumen nicht 

mehr erhöht und mittelfristig vermindert werden 
soll. 

62.1.7 

Die zentralen Mittelbehörden zeigen — wie schon 
in den vergangenen Jahren — bei den Personalpo-
sten, den Stellen und den Arbeitskräften prozentual 
verhältnismäßig hohe Zuwächse. Mit den Ergebnis-
sen der Personalbemessung kann der tatsächlich 
notwendige Bedarf nur sehr eingeschränkt begrün-
det werden, zumal es an echten Vergleichsmaßstä-
ben fehlt. 

62.1.8 

Beim Ministerium ist nach mehreren Jahren mit 
ansteigenden Zahlen nunmehr eine Verringerung 
bei den Personalposten und bei den Arbeitskräften 
eingetreten. 

62.2 Ausblick für das Jahr 1986 

Die Zahl der Arbeitskräfte dürfte weiter zunehmen. 
Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 1986 weist 
im Jahresdurchschnitt einen insgesamt um 2 300 
höheren Stellenansatz für Arbeitskräfte und einen 
um 550 höheren Stellenansatz für Nachwuchskräfte 
aus. Mit den erhöhten Ansätzen soll den Zuwachs-
raten in der Verkehrsentwicklung im Fernmelde-
dienst Rechnung getragen und darüber hinaus die 
Verwaltung in den Stand versetzt werden, neue 
Fernmeldedienstleistungen zu schaffen. 

62.3 Gesamtwürdigung 

62.3.1 

Die Personalentwicklung gibt erneut zu Bedenken 
Anlaß. Prüfungsergebnisse auch aus jüngster Zeit 
lassen erkennen, daß der Personalbedarf in zahlrei-
chen Bereichen weiterhin überhöht und nicht nach 
den betrieblichen Erfordernissen bemessen wird 
und somit zu viele Arbeitskräfte vorgehalten wer-
den. Auch werden Möglichkeiten der Personalum-
schichtung nur zögerlich und nicht genügend kon-
sequent genutzt. 

Der Bundesrechnungshof hat in seinen früheren 
Prüfungsfeststellungen immer wieder auf Möglich-
keiten, den Personalbestand zu verringern, hinge-
wiesen (vgl. z. B. Bemerkungen 1983 vom 10. Okto-
ber 1983 — Drucksache 10/574 Nr. 65 —; Bemerkun-
gen 1984 vom 5. Oktober 1984 — Drucksache 
10/2223 Nr. 87 —; Bemerkungen 1985 vom 11. Okto-
ber 1985 — Drucksache 10/4367 Nr. 73 und 75 —). 

Der Bundesminister hat die haushaltsmäßigen 
Konsequenzen bislang in einigen Bereichen nur 
zum Teil und in anderen Bereichen überhaupt noch 
nicht gezogen. 

62.3.2 

Die vom Bundesrechnungshof getroffenen Feststel

-

lungen werden auch in externen Gutachten, die der 
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Bundesminister in Auftrag gegeben hatte, bestätigt. 
Der Bundesrechnungshof ist weiterhin der Mei-
nung, daß bei stärkerer Beachtung des Gebots der 
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit der Perso-
nalbedarf und die Stellenansätze reduziert werden 
können und die Verwaltung auch mit weniger Ar-
beitskräften ihren Aufgaben ordnungsgemäß und 
wirksam nachkommen kann. 

62.3.3 

Der Bundesrechnungshof wird der Personalent-
wicklung auch künftig seine besondere Aufmerk-
samkeit widmen. 

63 Inanspruchnahme von Planstellen 

63.0 

Die Planstellen werden nicht nach den tatsächli-
chen betrieblichen und personellen Gegebenheiten 
veranschlagt. Die Beschäftigung von Tarifkräften 
auf Planstellen fährt zu Personalmehrausgaben. 

63.1 

Dem Bundesminister sind in den Jahren von 1980 
bis 1985 zahlreiche zusätzliche Planstellen für Be-
amte bewilligt worden. Der Nettozugang beläuft 
sich für die Außenverwaltung insgesamt auf 20 435 
Planstellen ( + 6,4 v. H.) und für das Ministerium 
einschließlich der Führungsakademie der Deut-
schen Bundespost auf 147 Planstellen ( + 14,4 v. H.). 

Die Aufteilung der Planstellenveränderungen auf 
Laufbahngruppen stellt sich wie folgt dar: 

Veränderung bei den Planstellen gegenüber dem Bestand 1979 

Laufbahngruppe bei der Außenverwaltung beim Ministerium 
und der Führungsakademie 

absolut in v. H. absolut in v. H. 

Höherer Dienst 	  + 	477 	+ 24,8 + 80 	+ 34,5 
Gehobener Dienst 	 + 4 598 	+ 15,0 + 42 	+ 9,7 
Mittlerer Dienst 	  + 17 485 	+ 12,3 + 24 	+ 9,2 
Einfacher Dienst 	 – 2 125 	– 2,4 + 	1 	+ 1,0 

Insgesamt 	  + 20 435 	— + 147 	— 

An dem Planstellenzuwachs sind bis auf die Lauf-
bahngruppe des einfachen Dienstes alle Laufbahn-
gruppen beteiligt, prozentual am stärksten die des 
höheren und des gehobenen Dienstes; bei der Au-
ßenverwaltung beruht die Zunahme zum Teil auf 
der Umwandlung von Stellen für Tarifkräfte in 
Planstellen. 

63.2 

Obwohl die Aufgaben der Deutschen Bundespost 
nach ihren eigenen — aus dem Funktionsvorbehalt 
des Artikels 33 Abs. 4 GG abgeleiteten — Kategori-
sierungsvorschriften zum überwiegenden Teil von 
Beamten wahrgenommen werden sollen (rd. 80 v. H. 
der Arbeitsplätze sind als Arbeitsplätze für Beamte 
ausgewiesen), sind lediglich rd. 65 v. H. der vorhan-
denen Arbeitskräfte Beamte und noch immer rd. 
35 v. H. Angestellte und Arbeiter. Bei der Deutschen 
Bundespost werden mindestens 70 000 Angestellte 
und Arbeiter ständig auf für Beamte ausgewiese-
nen Arbeitsplätzen beschäftigt. So werden seit Jah-
ren die Planstellen, insbesondere im einfachen und 
im mittleren Dienst, lediglich in den Beförderungs-, 
nicht aber in den Eingangsbesoldungsgruppen in 
dem verfügbaren Umfang in Anspruch genommen. 
In den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 sind in den 
Jahren 1980 bis 1985 jeweils zwischen 7 000 und 

14 000 Planstellen und im mittleren Dienst in der 
Besoldungsgruppe A 5 jeweils zwischen 700 und 
8 100 Planstellen nicht genutzt worden. Auch die 
Ausnahmebewilligungen durch den Bundesperso-
nalausschuß zur Anstellung von Bewerbern wäh-
rend der Probezeit in den Besoldungsgruppen A 3, 
A 5 und A 6, zur Beförderung von Beamten von Be-
soldungsgruppe A 5 nach A 6 und zur Anstellung im 
Beamtenverhältnis bis zu einem Lebensalter von 
50 Jahren haben nicht dazu geführt, daß die zuge-
teilten Planstellen voll in Anspruch genommen 
wurden. 

Die Handhabung der Deutschen Bundespost ist mit 
deren eigenen Kategorisierungsvorschriften nicht 
zu vereinbaren und steht auch mit dem Gebot der 
Sparsamkeit nicht im Einklang. 

Durch die Nutzung der Beförderungsplanstellen ei-
nerseits und die „Beschäftigung" von Tarifkräften 
auf Planstellen der Eingangsbesoldungsgruppen 
andererseits entstehen Personalmehrausgaben, da 
die besonderen tarifvertraglichen Regelungen bei 
der Deutschen Bundespost auf die Bewertung der 
Dienstposten und nicht auf die Wertigkeit der Plan-
stellen abstellen. Darüber hinaus ist nach den Er-
kenntnissen des Bundesrechnungshofes die Be-
schäftigung von Beamten grundsätzlich kostengün-
stiger als die Beschäftigung von Tarifkräften. 
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63.3 

Der Bundesminister wird daher in verstärktem 
Maße darauf hinzuwirken haben, daß auf Planstel-
len statt Tarifkräfte Beamte eingesetzt werden. 

63.4 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung be-
obachten. 

64 Zeitbedarf für Personalbemessungen 

64.0 

Die Personalbemessung ist zu aufwendig und bean-
sprucht einen verhältnismäßig hohen Personalauf-
wand. Das u. a.  mit der Personalbemessung ver-
folgte Ziel, zügig den Personalbedarf an die sich 
wandelnden Betriebsverhältnisse anzupassen, wird 
nur unzulänglich erreicht. 

64.1 

Der Bundesrechnungshof hat — überwiegend 
durch die Vorprüfungsstellen — im Jahre 1985 in 
einer Stichprobenerhebung bei Postämtern in zwölf 
Direktionsbezirken untersucht, welchen Zeit- und 
Personalaufwand Personalbemessungen vom Be-
ginn der Ermittlungen an bis zur Neufestsetzung 
des Personalbedarfs einschließlich Planung des 
Personaleinsatzes (Kräftegruppenbildung) in An-
spruch nehmen. Die Stichprobenerhebung wurde 
dabei ausschließlich in Bemessungsbereichen 
durchgeführt, in denen der Personalbedarf — von 
wenigen unbedeutenden Aufgaben abgesehen — 
nach zentralen Bemessungsvorgaben zu berechnen 
ist. 

Über die Stichprobenerhebung im einzelnen, über 
die dabei einbezogenen Bemessungsbereiche, über 
den Umfang der jeweiligen Erhebungsstellen und 
über das erfaßte Personalvolumen gibt die nachste-
hende Übersicht Auskunft: 

Anzahl Personalvolumen Laufzeit der Personal- 
der Dienststellen in Arbeitskräften Personalberechnung aufwand 

Bemessungsbereich bei Postämtern (V) (gerundet) in Wochen in Arbeits- 

Erhebungsbogen ins- 
davon 

erhoben ins- 
davon 

überprüft im (geschätzt) 
gesamt gesamt von ... bis ... Durch- 

schnitt 
im Durch- 
schnitt rd. in v. H. in v. H. 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 

Personalstelle 112 	 330 14 4,2 2 500 250 1 0,0 8 bis 72 41 30 
Briefeingang 141 	 312 12 3,9 11 000 1 500 13,6 4 bis 103 52 170 
Briefzustellung 142,4 624 1 ) 12 1,9 35 000 1 900 5,4 19 bis 295 2) 125 1 100 
Briefabgang 152 	 82 12 14,6 11 700 2 900 24,8 14 bis 178 77 270 
Paketabgang 153 	 35 12 34,3 5 600 2 600 46,4 21 bis 208 86 440 
Betriebs-, Haus- und 
Maschinentechnik 
172/173/174 	 162 18 11,1 4 000 700 17,5 54 bis 211 110 250 

1 ) nur Dienststelle Briefzustellung und Dienststelle Amtsstellenleitung 
2) Erstanwendung der Bemessungsvorgaben der Personalberechnung mit 295 Wochen 

64.2 Die Prüfung hat im wesentlichen folgendes 
ergeben: 

64.2.1 

Die Personalbemessung erfordert einen hohen Zeit-
aufwand. Nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes sind bei den in die Prüfung einbezoge-
nen Bemessungsbereichen durchschnittlich von 41 
bis zu 125 Wochen (vgl. Sp. 8 und 9 der o. a. Tabelle) 
für die Personalbemessung benötigt worden. 

So haben Personalbemessungen selbst bei einfa-
chen Verhältnissen (z. B. im Bereich Personalstelle) 
mehrere Monate gedauert, obwohl der Personalbe-
darf in der Personalstelle ohne zusätzliche Zählun-
gen nach Daten aus der Personalstatistik und nach 
den zentralen Bemessungsvorgaben berechnet 

wird; nur in Ausnahmefällen muß in ganz geringem 
Umfang nach Beobachtung ermittelt werden. Allein 
bei den in die Prüfung einbezogenen Personalstel-
len hat das langwierige Verfahren — eine angemes-
sene Laufzeit von drei Monaten für die Durchfüh-
rung der Personalbemessung unterstellt — zu ver-
meidbaren Personalausgaben von mindestens 
500 000 DM geführt, weil Arbeitskräfte entspre-
chend früher hätten eingespart werden können. 

64.2.2 

Die Ermittlung der Arbeitsmengen, die nicht unmit-
telbar aus Statistiken, aus entsprechenden Auf-
zeichnungen usw. zu entnehmen sind und auf die 
zahlreiche Bemessungsvorgaben abstellen, verur-
sacht häufig einen unangemessenen zusätzlichen 
Aufwand. 
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Nach den Bemessungsvorgaben sind im Briefein-
gang, im Briefabgang und im Paketabgang etwa für 
die Hälfte der Bemessungsvorgaben sowie in der 
Briefzustellung und in der Betriebs-, Haus- und Ma-
schinentechnik für nahezu alle Bemessungsvor-
gaben die der Personalbemessung zu unterstellen-
den Arbeitsmengen durch gesonderte Zählungen 
— zum Teil über mehrere Tage — zu ermitteln. Bei 
einer Erhebungsstelle sind daher bei der Erstan-
wendung der Bemessungsvorgaben für rd. 250 Zu-
stellkräfte einschließlich der Verwirklichung des 
Bemessungsergebnisses rd. 25 Mannjahre (Perso-
nalkostenaufwand rd. 1,2 Mio. DM) benötigt wor-
den. Bei einer anderen Erhebungsstelle sind bei der 
auf die Erstanwendung folgenden Bemessung für 
etwa dieselbe Zahl an Zustellkräften rd. 9 Mann

-

jahre (Personalkostenaufwand rd. 450 000 DM) auf-
gewendet worden. Diese Bemessung war zum Prü-
fungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Bei den 
anderen Erhebungsstellen waren in der Regel nur 
einzelne Zustellkräfte neu bemessen worden. 

64.2.3 

Das Bemessungsverfahren ist in großem Umfang 
auf die Bemessung von Einzeltätigkeiten abgestellt 
und hat generell einen zu hohen Differenzierungs-
grad. So sind für die Bemessung des Personalbe-
darfs von etwa 3 bis 30 Kräften in der Personal-
stelle rd. 70 Einzelberechnungen erforderlich. Mit 
einem Bemessungswert kann somit im Durch-
schnitt lediglich ein Kräftebedarf von 0,04 bis 0,4 
errechnet werden. Auch in der Betriebs-, Haus- und 
Maschinentechnik beträgt der durchschnittlich mit 
einem Bemessungswert errechnete Bedarf lediglich 
0,08 Kräfte. In der Briefzustellung wird durch-
schnittlich sogar nur ein Bedarf von 0,03 Kräften 
mit einem Bemessungswert errechnet. 

64.2.4 

Die Berechnung des Personalbedarfs für einen Be-
messungsbereich ergibt sich aus der Summe einzel-
ner Berechnungsergebnisse, die durch Multiplika-
tion bestimmter Arbeitsmengen (Bezugseinheit) 
mit zugehörigen Bemessungswerten gewonnen 
wird. Die Bemessungswerte sind bei der Personal-
bedarfsberechnung von sehr unterschiedlichem Ge-
wicht. Während einzelne Berechnungsergebnisse 
den Personalbedarf für einen Bemessungsbereich 
wesentlich bestimmen, machen andere wiederum 
nur bis zu sechs Minuten Arbeitszeit in der Woche 
aus. Selbst in der Summierung sind diese Werte für 
das Gesamtergebnis nicht von Bedeutung. Nach 
den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
überwiegen aufgrund des hohen Differenzierungs-
grades der Bemessungsvorgaben die Berechnungs-
ergebnisse mit geringem Gewicht. So sind in der 
Personalstelle rd. 60 Berechnungsergebnisse für ein 
Viertel des Personalbedarfs und rd. 10 Berech-
nungsergebnisse für Dreiviertel des Personalbe-
darfs maßgebend. Dasselbe zeigt sich im Briefein-
gang und im Briefabgang, wo von rd. 60 und 160 
Berechnungsergebnissen im wesentlichen 5 bzw. 
7 Berechnungsergebnisse den Personalbedarf be-
stimmen. 

64.3 

Das Bemessungsverfahren steht somit mit der bei 
der Berechnung des Personalbedarfs verbundenen 
Zielsetzung, den Personalbedarf möglichst zügig 
den betrieblichen Erfordernissen anzupassen und 
das Personal gleichmäßig und gerecht auszulasten, 
nicht im Einklang. Es wird auch wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht gerecht, weil durch die über-
lange Dauer von Personalbemessungen Personal-
einsparungen erst verspätet eintreten. Die über-
große Differenzierung bei den Bemessungsvorga-
ben hebt darüber hinaus die Vorteile, die von der 
Personalbedarfsberechnung ausgehen, — zumin-
dest zum Teil — wieder auf. Der Bundesminister 
wird daher dafür sorgen müssen, daß die Personal-
berechnung künftig schneller und weniger aufwen-
dig durchgeführt wird. Eine stärkere Zusammenfas-
sung bei den Bemessungsvorgaben würde die Be-
messungssicherheit nicht beeinträchtigen, weil die 
Personalbedarfsberechnung in der Praxis ohnehin 
nie ganz sicher und genau im mathematisch-stati-
stischen Sinne sein kann. 

Im übrigen haben auch die Direktionen — soweit 
sie zu den Prüfungsfeststellungen Stellung genom-
men haben — überwiegend die Verzögerungen mit 
den sehr detaillierten Vorschriften und mit den da-
mit zusammenhängenden umfangreichen Ermitt-
lungen begründet. 

64.4 

Die Angelegenheit wird mit dem Bundesminister 
weiter erörtert. 

65 Kräftegruppenbildung bel Ämtern des 
Postwesens 

65.0 

Die Bildung von Kräftegruppen entspricht vielfach 
nicht den Anforderungen, die nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten an die Personalbemessung und an 
die Arbeitspostenbewertung zu stellen sind. Man-
gelnde Flexibilität bei der Anwendung der Vor-
schriften, aber auch das Fehlen ergänzender praxis-
gerechter Regelungen zum Umsetzen von Bemes-
sungsergebnissen in eine wirtschaftliche Kräfteein-
satzregelung, führen häufig zu überhöhtem Perso-
naleinsatz. 

65.1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

65.1.1 

Nach der „Dienstanweisung für die Personalbemes-
sung bei den Ämtern der Deutschen Bundespost" 
(Dienstanweisung) ist der Personalbedarf getrennt 
nach der Grundarbeitszeit und nach sonstigen Zei-
ten, die neben der Grundarbeitszeit zusätzlich für 
die Aufgabenerledigung notwendig sind, zu ermit-
teln. Die Ermittlung der Grundarbeitszeit geschieht 
überwiegend auf der Basis durchschnittlicher Ar- 
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beitsmengen. Die Gewährung sonstiger Zeiten, das 
sind vor allem Zeiten für das Lesen von Verfügun-
gen, die Teilnahme am Dienstunterricht, die Gestal-
tung sozialer Dienstpläne, personengebundene Zu-
schläge und Rundungen, erfolgt bei der Bildung der 
Kräftegruppen, wobei die errechnete Grundarbeits-
zeit mit den sonstigen Zeiten zur Wochenarbeitszeit 
einer Arbeitskraft oder mehrerer Arbeitskräfte zu-
sammengefaßt wird. Die örtlich unterschiedlichen 
Betriebsverhältnisse lassen eine allgemein verbind-
liche Festlegung der sonstigen Zeiten nach der Not-
wendigkeit und nach der Höhe nur begrenzt zu. 
Deshalb haben die Dienststellen bei der Festlegung 
solcher Zeiten einen verhältnismäßig großen Er-
messensspielraum. 

65.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1985 unter 
Beteiligung der Vorprüfungsstellen bei 33 Postäm-
tern unterschiedlicher Größe die Bildung von Kräf-
tegruppen geprüft. Die Prüfung sollte insbesondere 
darüber Aufschluß geben, ob 

— die Bewertung der Arbeitsposten den Vorgaben 
entsprach und 

— der Personaleinsatz dem schwankenden Ar-
beitsanfall ausreichend angepaßt war. 

65.2 Bewerten der Arbeitsposten 

65.2.1 

Nach den bestehenden Regelungen sind Arbeitspo-
sten, die verschiedenwertige Tätigkeiten umfassen 
(sogenannte zusammengesetzte Arbeitsposten), auf 
das betrieblich unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken. Die Tätigkeiten sind grundsätzlich nach 
ihrer Wertigkeit zusammenzufassen. 

65.2.2 

Gegen diese Regelung ist nach den Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes häufig verstoßen wor-
den. Ohne betriebliche Notwendigkeit wurden zu-
sammengesetzte Arbeitsposten gebildet, obwohl die 
Bildung von Arbeitsposten mit gleichwertigen Tä-
tigkeiten möglich gewesen wäre. Diese Bewertungs-
praxis hat dazu geführt, daß die Zahl der höherwer-
tigen Arbeitsposten unnötig vergrößert wurde und 
in den Eingangsbesoldungsgruppen erheblich weni-
ger Arbeitsposten ausgewiesen wurden, als die 
Summe der bewerteten Einzeltätigkeiten aus-
machte. 

65.2.3 

Die gezielte Höherbewertung von Arbeitsposten 
wirkt sich bei der Beschäftigung von Tarifkräften 
auf Beamtenarbeitsposten — z. B. bei Teilzeitkräf-
ten im Briefeingang und Briefabgang — durch ent-
sprechend höhere Eingruppierung und damit ver-
bundene Personalausgaben unmittelbar aus. Der 
für eine Stichprobe von 120 Arbeitsposten errech-
nete Mehraufwand beträgt rd. 40 000 DM jährlich. 

Bundesweit kann von vermeidbaren Personalaus-
gaben in Höhe von mehreren Millionen DM ausge-
gangen werden. 

65.3 Anpassen des Personaleinsatzes 
an den Verkehrsanfall 

65.3.1 

Nach den Vorschriften des Bundesministers sind 
Personaleinsatz und Arbeitsanfall unter Ausnut-
zung der organisatorischen, betrieblichen und per-
sonellen Möglichkeiten in Übereinstimmung zu 
bringen, Zeiten für das Lesen von Verfügungen, für 
den Dienstunterricht usw. in Betriebsleerzeiten zu 
legen und Zeiten für Rundungen möglichst zu ver-
meiden. Dabei ist der Personaleinsatz möglichst ge-
nau den Schwankungen im Verkehrsanfall inner-
halb des Tages, der Woche und des Jahres anzupas-
sen. Grundlage für die Anpassung sind die Ergeb-
nisse der laufenden Verkehrszählungen und eine 
methodische, auf den stundenweisen Verkehrsan-
fall abgestellte Dientsplangestaltung. 

65.3.2 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes ist gegen diese Vorgaben wiederholt verstoßen 
worden. Zahlreiche Dienststellen hatten trotz er-
heblicher Verkehrsschwankungen und deutlicher 
Abweichungen von den Durchschnittsarbeitsmen-
gen einen weitgehend gleichbleibenden Personal-
einsatz an den einzelnen Werktagen vorgesehen. 
Dies führte dazu, daß bei unterdurchschnittlichem 
Verkehrsanfall zu viele Arbeitskräfte eingesetzt 
waren und bei überdurchschnittlichem Verkehrsan-
fall zu wenig Arbeitskräfte zur Verkehrsbewälti-
gung zur Verfügung standen. Die fehlende Arbeits-
kapazität mußte in der Regel durch Überzeitarbeit 
ausgeglichen werden. Außerdem wurde von der 
Möglichkeit, Teilzeitkräfte einzusetzen, zu wenig 
Gebrauch gemacht. In anderen Fällen lag die Ar-
beitszeit bei Teilzeitkräften über den betrieblichen 
Erfordernissen. Darüber hinaus wurden Vollzeit-
kräfte viel zu wenig im Arbeitsverbund über meh-
rere Dienststellen hinweg eingesetzt, obwohl dies 
nach den Gegebenheiten möglich gewesen wäre. 
Der fehlerhafte Personaleinsatz hatte nicht selten 
eine Veschlechterung der Dienstgüte zur Folge. 
Mehrfach wurde festgestellt, daß bei den unange-
messen hohen sonstigen Zeiten personengebun-
dene Zuschläge aufrecht erhalten worden sind, ob-
gleich die leistungsgeminderten Kräfte, denen sol-
che Zuschläge zum Ausgleich ihrer Leistungsmin-
derung gewährt worden waren, schon seit längerem 
nicht mehr in der Dienstelle beschäftigt waren. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes werden 
die bestehenden Möglichkeiten für einen sachge-
rechten Personaleinsatz nicht ausreichend genutzt. 
Die in die Prüfung einbezogenen Dienststellen be-
gnügten sich bei der Personaleinsatzplanung (Kräf-
tegruppenbildung) in aller Regel mit der zu pau-
schalen, nach der Durchschnittsarbeitsmenge be-
rechneten Grundarbeitszeit; Möglichkeiten einer 
differenzierten Datenerfassung nach Stunden usw. 
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und einer entsprechenden Datenaufbereitung wur-
den nicht oder zumindest nicht ausreichend ge-
nutzt. 

65.3.3 

Bereits in den Bemerkungen zur Bundeshaushalts-
rechnung 1978 vom 17. Oktober 1980 (Drucksache 
9/38 Nr. 42) hatte der Bundesrechnungshof Maß-
nahmen des Bundesministers zur besseren Anpas-
sung des Personaleinsatzes an den schwankenden 
Arbeitsanfall als erforderlich dargestellt. Aufgrund 
dieser Bemerkung hat der Deutsche Bundestag den 
Bundesminister ersucht, alsbald diesbezügliche An-
ordnungen zu treffen (vgl. Plenarprotokoll 9/115 
S. 7083 i. V. m. Drucksache 9/1759 — Teil I — zu 
Nr. 42). Der Bundesminister hat zwar in den vergan-
genen Jahren die Direktionen wiederholt angewie-
sen, die bestehenden Vorschriften einzuhalten, dem 
Ersuchen des Deutschen Bundestages um eine bes-
sere Anpassung des Personaleinsatzes an den 
schwankenden Arbeitsanfall ist er bisher jedoch 
noch nicht nachgekommen. 

65.4 Zusammenfassende Würdigung 

Die bei der Kräftegruppenbildung und bei der Per-
sonaleinsatzregelung festgestellten Mängel lassen 
erkennen, daß weiterhin ein Regelungsbedarf be-
steht, da die Bestimmungen der Dienstanweisung 
und die dazu erlassenen Vorschriften für eine be-
darfsgerechte, am Verkehrsanfall orientierte Perso-
naleinsatzplanung nicht ausreichen. Das trifft auf 
die Bereiche mit schwankendem Arbeitsanfall, z. B. 
im Briefeingang, im Briefabgang, im Paketeingang 
und Paketabgang zu. Der Bundesminister sollte da-
her die bestehenden Regelungen ergänzen und ver-
bessern und die Dienststellen anhalten, den Perso-
naleinsatz besser als bisher dem schwankenden Ar-
beitsanfall anzupassen. Die Verbesserungen wür-
den zu keinem nennenswerten Mehraufwand, son-
dern zu beachtlichen Einsparungen führen. 

66 Personalbedarf der Fernmeldezeugämter 

66.0 

Von rd 6 400 Personalposten in sechs Aufgabenbe-
reichen der Fernmeldezeugämter sind mehr als 220 
Personalposten entbehrlich. Weitere 3 000 Personal-
posten sind nicht aktuell bemessen. Ein nicht uner-
heblicher Teil hiervon wird in Frage gestellt. 

66.1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1985 unter 
Mitwirkung der Vorprüfungsstellen bei 9 der 15 
Fernmeldezeugämter personalwirtschaftliche Un-
tersuchungen in den Aufgabenbereichen Haus-
halts- und Buchungsstelle, Beschaffungsstelle, La-
ger und Versand, Kraftfahrstelle, Güteprüfung und 
Technische Stelle durchgeführt. Bei den örtlichen 
Erhebungen sind insgesamt 3 500 Personalposten, 

das sind 55 v. H. des Gesamtpersonalbedarfs der un-
tersuchten Aufgabenbereiche, in die Untersuchung 
einbezogen worden. Der Bundesrechnungshof hat 
die in den Personalbedarf begründenden Bemes-
sungsunterlagen daraufhin überprüft, ob 

— die Personalbemessungen zeitnah erfolgen, 

— der Personalbedarf an aufbau- und ablauforga

-

nisatorischen Änderungen angepaßt wird und 

— die Bemessungsvorgaben sowie Bemessungs-
verfahren nach Beobachtung richtig angewandt 
werden. 

66.2 Entwicklung des Personalbedarfs 

Während der Personalbedarf im Fernmeldewesen 
in den Jahren von 1976 bis 1985 um 11 v. H. zunahm, 
stieg der Personalbedarf der Fernmeldezeugämter 
bei den in die Prüfung einbezogenen Aufgabenbe-
reichen (ohne die Kraftfahrstellen) im gleichen 
Zeitraum um rd. 40 v. H. Dieser überproportionale 
Anstieg ist nach den Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes nur zum Teil mit dem gestiegenen 
Investitionsvolumen zu begründen, weitgehend 
aber auf nicht aktuelle Bemessungsvorgaben und 
unzureichende sowie verspätet eingeleitete Ratio-
nalisierungsmaßnahmen zurückzuführen. 

66.3 

In den in die Prüfung einbezogenen Bereichen hat 
der Bundesrechnungshof folgendes festgestellt: 

66.3.1 Haushalts- und Buchungsstelle 

Der Personalbedarf der Haushalts- und Buchungs-
stellen hat sich in den Jahren von 1976 bis 1985 um 
rd. 105 v. H. auf derzeit 450 Personalposten erhöht. 
Der überproportionale Anstieg ist nach Ansicht des 
Bundesrechnungshofes auch unter Berücksichti-
gung des Verkehrsanstiegs vorwiegend darauf zu-
rückzuführen, daß der Bundesminister nach den 
grundlegenden Änderungen der Aufbau- und Ab-
lauforganisation im Jahre 1980 die bestehenden Be-
messungsvorgaben nicht rechtzeitig aufgehoben, 
bis heute keine neuen Bemessungsvorgaben erlas-
sen und generell keine örtlichen Bemessungen an-
geordnet hat. Nach den Untersuchungen des Bun-
desrechnungshofes ist der Personalbedarf dieses 
Bemessungsbereiches zur Zeit um mindestens rd. 
40 Personalposten überhöht. 

66.3.2 Beschaffungsstelle 

Der Personalbedarf der Beschaffungsstellen hat 
sich seit dem Jahre 1976 um 75 v: H. auf jetzt 821 
Personalposten erhöht. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Vorgaben für die Personalbemessung und die An-
wendung der Beobachtungsverfahren erhebliche 
Mängel aufweisen. Er hält Änderungen in den Be-
messungsvorgaben für zwingend erforderlich und 
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geht davon aus, daß dies zu einer Verminderung des 
Personalbedarfs führt. 

66.3.3 Lager und Versand 

66.3.3.1 

Der Personalbedarf für die Dienststellen Lager und 
Versand hat sich in den Jahren von 1976 bis 1985 
um 680 ( + 52 v. H.) auf 1 988 Personalposten er-
höht. 

Wegen grundlegender organisatorischer Änderun-
gen hat der Bundesminister im Jahre 1984 die Be-
messungsvorgaben außer Kraft gesetzt und als So-
fortmaßnahme eine Kürzung um 130 Personalpo-
sten vorgenommen. Diese Reduzierung ist jedoch 
nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes nicht ausreichend, da 

— ein Teil der Fernmeldezeugämter die personal-
wirtschaftlichen Konsequenzen aus der Umstel-
lung des konventionellen Lagerverfahrens auf 
das datenverarbeitungsgesteuerte Verfahren 
nicht gezogen hat, 

— die Fernmeldezeugämter bisher nicht alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft haben, die Arbeitsab-
läufe durch eine Verbesserung der baulichen 
Gegebenheiten zu optimieren und 

— die Fernmeldezeugämter — statt auf örtliche 
Kräfte zurückzugreifen — Personalbedarf für 
Fahrtenbegleiter ausweisen, der mit Einwei-
sungsaufgaben bei unzulänglichen Grundstücks-
einfahrten begründet wird. 

66.3.3.2 

Wegen dieser Mängel ist der Personalbedarf bei 
den geprüften Fernmeldezeugämtern nach den 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes um min-
destens 100 Personalposten überhöht. Darüber hin-
aus ist Bedarf von rd. 200 Personalposten wegen 
Mängel bei der Anwendung der Bemessungsverfah-
ren nach Beobachtung als ungesichert anzusehen. 

66.3.4 Kraftfahrstelle 

66.3.4.1 

Bei den Kraftfahrstellen der Fernmeldezeugämter 
waren im Jahre 1985 rd. 350 Personalposten vorhan-
den. Nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes sind bei jeder zweiten Kraftfahrstelle 
die Personalbemessungsunterlagen nicht mehr ak-
tuell. Obwohl sich die organisatorischen Vorausset-
zungen durch Lage und Zahl der Ladestellen sowie 
der Fahrtrouten verändert haben, wurde der Perso-
nalbedarf zum Teil seit dem Jahre 1972 unverän-
dert fortgeschrieben. 

66.3.4.2 

Seit Jahren setzen die Fernmeldezeugämter bei 
Versorgungsfahrten mit Übernachtungen am Ziel-
ort entsprechend einer Arbeitsorganisationsrichtli-
nie des Bundesministers jeweils einen zweiten 
Kraftfahrer ein. Dessen Einsatz ist gesetzlich nicht 

vorgeschrieben und betrieblich nicht erforderlich. 
Allein hierdurch entsteht ein Personalmehrauf-
wand von 30 Personalposten, die jährlich Ausgaben 
in Höhe von rd. 1,5 Mio. DM verursachen. 

66.3.4.3 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
aufgefordert, seine Vorgaben aufzuheben und ent-
sprechende personalwirtschaftliche Konsequenzen 
zu veranlassen. 

66.3.4.4 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes könnten insgesamt — hochgerechnet auf den 
Gesamtbedarf der Kraftfahrstellen — bei den Fern-
meldezeugämtern neben den im vorstehenden Ab-
satz erwähnten 30 Personalposten bei Aktualisie-
rung der 94 Bemessungsunterlagen und Behebung 
von Organisationsmängeln weitere 50 Personalpo-
sten, insgesamt also 80 Personalposten bei den 
Kraftfahrstellen eingespart werden. 

66.3.4.5 

Der Bundesminister hat zwischenzeitlich die Ämter 
mit der Neubemessung des Personalbedarfs beauf-
tragt. Bei der Neubemessung wird er die vom Bun-
desrechnungshof festgestellten Mängel zu berück-
sichtigen haben. 

66.3.5 Güteprüfung 

66.3.5.1 

Für die Aufgaben des Güteprüfdienstes ist zur Zeit 
ein Personalbedarf von 325 Personalposten ausge-
wiesen. 

Der Personalbedarf für diesen Aufgabenbereich ist 
nach den bestehenden Vorschriften nach Beobach-
tung zu ermitteln. Durch die Vielzahl der Produkti-
onsorte und die Vielfalt der zu prüfenden Produkte 
sind die Personalbemessungen äußerst zeitaufwen-
dig und umfangreich. Die Bemessungsunterlagen 
sind bereits bei der Fertigstellung wegen zwischen-
zeitlicher Änderungen der Produkte und Stückzah-
len zumeist nicht mehr aktuell und wegen des Um-
fangs vom Bundesminister nicht überprüfbar. 

66.3.5.2 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb dem Bundes-
minister empfohlen, den Personalbedarf für sämtli-
che Güteprüfstellen bei Fernmeldezeugämtern vor-
zugeben, zumal der Umfang der Güteprüfung vom 
Bundesminister zu bestimmen ist. Für dieses Ver-
fahren sprechen auch die zunehmenden Bedenken 
der Firmen, die ihre Produktionsgeheimnisse nicht 
mehr gewahrt sehen, wenn Betriebsabläufe für die 
Zeitbedarfsermittlung von Dritten aufgezeichnet 
werden. 

66.3.6 Technische Stellen 

66.3.6.1 

Der Personalbedarf der Technischen Stellen ist 
vom Jahre 1976 um 470 (+ 23 v. H.) auf nunmehr 
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2 518 Personalposten gestiegen. Der Bundesrech-
nungshof hat Bedenken gegen diese Personalbe-
darfsentwicklung. Der Anstieg ist u. a. darauf zu-
rückzuführen, daß zwar der Personalbedarf für neu 
hinzugekommene Aufgaben ständig neu bemessen, 
aber der Personalbedarf bisheriger Aufgaben unge-
prüft fortgeschrieben wird, obwohl die Aufgaben 
zum überwiegenden Teil weggefallen sind. Zum 
Zeitpunkt der Prüfung waren die Personalbemes-
sungsunterlagen von annähernd 40 v. H. der Ar-
beitsposten älter als zehn Jahre. Sollte sich auch 
aufgrund des im Jahre 1985 eingeführten neuen Be-
messungsverfahrens keine Änderung des Personal-
bedarfsanstiegs ergeben, wird der Bundesminister 
— wie in anderen Arbeitsbereichen schon verwirk-
licht — den Gesamtpersonalbedarf der Technischen 
Stellen begrenzen und Werkstattarbeiten, die von 
der begrenzten Personalkapazität nicht mehr aus-
geführt werden können, vergeben müssen. 

66.3.6.2 

Das vom Bundesminister im Jahre 1985 eingeführte 
Bemessungsverfahren ist nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes zu aufwendig. Die Bernes-
sung der Werkstattkräfte der Technischen Stellen 
erfordert einen Zeitbedarf von rd. 40 Mannjahren 
und somit über 2 Mio. DM Personalkosten. Der 
Bundesrechnungshof hat daher eine Änderung der 
Vorgaben empfohlen, um den Bemessungszeitauf-
wand zu vermindern. Darüber hinaus hat der Bun-
desrechnungshof Bedenken gegen die uneinge-
schränkte Verwertbarkeit der mit dem Fortschrei-
bungsverfahren ermittelten Bemessungszeiten, da 
insbesondere bei der manuellen Fehlersuche an 
fernmeldetechnischen Geräten der Zeitaufwand in 
starkem Ausmaß von dem Beobachteten selbst be-
einflußt wird. 

66.4 Stellungnahme des Bundesministers 

Der Bundesminister rechtfertigt die Personalbe-
darfsentwicklung mit dem Anstieg des wertmäßi-
gen Umsatzes aller Wareneingänge, der Erhöhung 
der Typenvielfalt der Fernsprechapparate sowie 
der Übernahme zusätzlicher Objekte wie Formblät-
ter, Dienstausstattungen und Kraftfahrzeugersatz-
teile. Die Ansicht des Bundesrechnungshofes, daß 
der überproportionale Personalpostenzugang nur 
teilweise mit dem gestiegenen Investitionsvolumen 
zu begründen, weitgehend aber auf nicht aktuelle 
Bemessungsvorgaben und unzureichende sowie 
verspätete Rationalisierungsmaßnahmen zurückzu-
führen ist, hält der Bundesminister für nicht be-
gründet, ohne hierbei aber auf die Einzelfeststellun-
gen einzugehen. 

66.5 Zusammenfassende Würdigung 

66.5.1 

Der Bundesrechnungshof hält daran fest, daß der 
überhöhte Personalbedarf von insgesamt 220 Perso-
nalposten in den Aufgabenbereichen Haushalts-
und Buchungsstelle (40 Personalposten), Lager und 

Versand (100 Personalposten) und Kraftfahrstelle 
(80 Personalposten) auf Bemessungsfehler bei der 
Anwendung der Bemessungsverfahren sowie auf 
Mängel in den Bemessungsvorgaben und der Auf-
bau- und Ablauforganisation zurückzuführen ist. 
Darüber hinaus ist der Bedarf von weiteren 3 000 
Personalposten wegen nicht aktueller Bemessungs-
unterlagen zum Teil als nicht gesichert zu werten. 

66.5.2 

Der Bundesminister sollte daher die Aufbau- und 
Ablauforganisation mit dem Ziel einer rationelleren 
Arbeitserledigung überprüfen und neue Personal-
bemessungsvorgaben erstellen lassen. 

67 Personalbedarf an Bildschirmarbeitsplätzen 

67.0 

Die vom Bundesminister getroffenen Regelungen 
zur Ermittlung des zusätzlichen Personalbedarfs an 
Bildschirmarbeitsplätzen werden von den Bestim-
mungen des entsprechenden Tarifvertrages nur 
zum Teil gedeckt. Die Regelungen werden außer-
dem bei den nachgeordneten Dienststellen zu ex-
tensiv gehandhabt. Dies führt zu einem nicht ge-
rechtfertigten zusätzlichen Personalbedarf von rd. 
600 Kräften und zu vermeidbaren Personalausga-
ben von rd.  30 Mio. DM im Jahr. 

67.1 

Nach dem Tarifvertrag Nr. 336 vom 26. Juni 1981, 
dessen Bestimmungen auf Beamte entsprechende 
Anwendung finden, kann Bediensteten an Bild-
schirmarbeitsplätzen unter bestimmten Vorausset-
zungen eine zehnminütige Arbeitsunterbrechung je 
Stunde Bildschirmarbeit gewährt werden; die Ar-
beitsunterbrechungen werden voll auf die Arbeits-
zeit angerechnet. 

Für die Umsetzung der tarifvertraglichen Bestim-
mungen hat der Bundesminister getrennt für die 
Ämter des Postwesens, die Ämter des Fernmelde-
wesens und für die Direktionen Regelungen erlas-
sen. 

67.2 

Der Bundesrechnungshof hat geprüft, ob diese Re-
gelungen mit den tarifvertraglichen Bestimmungen 
übereinstimmen und für die Praxis ausreichen. Die 
Prüfung hat folgendes ergeben: 

— Nach dem Tarifvertrag ist für die Entscheidung 
über die Gewährung der Arbeitsunterbrechung 
maßgebend, ob und inwieweit „die Tätigkeit in 
der Regel arbeitstäglich mindestens zwei Stun-
den ständigen (fast dauernden) Blickkontakt 
zum Bildschirm oder laufenden Blickwechsel 
zwischen Bildschirm und Vorlage" erfordert. Die 
Entscheidung hierüber bleibt weitgehend dem 
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einzelnen Anwender vor Ort überlassen. Nach 
den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
wird die Zeitunterbrechung vielfach auch dann 
uneingeschränkt gewährt, wenn, wie es bei einer 
Vielzahl von Bildschirmarbeitsplätzen der Fall 
ist, ständiger Blickkontakt nicht erforderlich ist. 
Der Bundesminister hätte in der von ihm erlas-
senen Regelung die Anwendung der tarifver-
traglichen Bestimmungen für diese Plätze aus-
schließen müssen. Mangels entsprechender Vor-
gaben wird daher die tarifvertragliche Regelung 
unterschiedlich ausgelegt und angewendet und 
das Personal damit ungleich behandelt. 

— Für die Ämter des Fernmeldewesens sind zur 
Ermittlung des Zeitanspruchs keine detaillier-
ten Berechnungsvorgaben erlassen worden. Für 
den Bereich der Fernsprechauskunft wird der 
Pausenanspruch durch Gewährung eines pau-
schalen Zuschlags von 10,6 v. H. bei der Perso-
nalbemessung berücksichtigt. Bei Festlegung 
des pauschalen Zuschlags sind die tarifvertragli-
chen Bestimmungen nicht berücksichtigt wor-
den. Nach dem Tarifvertrag sind zur Arbeitszeit 
gerechnete Zeiten der Nichtarbeit und zuer-
kannte Zeitzuschläge für Erholung, die 7 v. H. 
überschreiten, auf den Zeitanspruch der Arbeits-
unterbrechungen anzurechnen. Der Bundesmi-
nister hat den 7 v. H. übersteigenden Zeitzu-
schlag für Erholung als Nichtarbeit bei der 
Pauschbetragsregelung zwar angerechnet, je-
doch den Zeitzuschlag für Dienstgüte (7,68 Stun-
den/Woche/Kraft) als Zeit der Nichtarbeit und 
die bewilligten, örtlich unterschiedlichen Zeitzu-
schläge aus Dienstplangründen unberücksich-
tigt gelassen. Hätte der Bundesminister alle Zei

-

ten der Nichtarbeit entsprechend den tarifver-
traglichen Bestimmungen angerechnet, so hätte 
ein Pausenzuschlag nicht gewährt werden dür-
fen. Der nicht gerechtfertigte Zuschlag hat im 
Bereich der Fernsprechauskunft dazu geführt, 
daß jeder Kraft (Teilkräfte auf Vollkräfte umge-
rechnet) wöchentlich fünf Stunden „Bildschirm-
pausen" gewährt werden. Die regelmäßige Wo-
chenarbeitszeit von zur Zeit 40 Stunden besteht 
nunmehr lediglich nur noch zu rd. 24 Stunden 
(60 v. H.) aus Tätigkeitszeiten und zu rd. 16 Stun-
den (40 v. H.) aus Zuschlagszeiten. 

— Für die Ämter des Postwesens und für die Di-
rektionen ist ein Berechnungsverfahren vorge-
geben worden, das sowohl auf den individuellen 
dienstplanmäßigen Einsatz der an Bildschirmar-
beitsplätzen beschäftigten Arbeitskräfte als 
auch auf die für sie bei der Personalbemessung 
berücksichtigten Zeiten der Nichtarbeit abstellt. 
Die Vorgaben führen bei sachgerechter Anwen-
dung und beim Vorliegen der entsprechenden 
Anspruchsvoraussetzungen zu dem tarifvertrag-
lich vereinbarten Ergebnis. Die Vorgaben wer-
den jedoch teilweise nicht entsprechend ange-
wendet. 

67.3 

Die fehlerhafte Umsetzung der tarifvertraglichen 
Regelung hat zu einem nicht gerechtfertigten Per-
sonalmehrbedarf von insgesamt rd. 600 Kräften und 
vermeidbaren Personalausgaben in Höhe von rd. 
30 Mio. DM pro Jahr geführt. Die Aufgliederung 
nach Bereichen stellt sich wie folgt dar: 

Bereich 
überhöhter 

Kräftebedarf 
gerundet 

vermeidbare 
Ausgaben 
pro Jahr 

in Mio. DM 
gerundet 

Ämter des Fernmeldewesens 
— Fernsprechauskunft, Auskunfts-/Sonderauskunftsplatz 	 550 27,5 

— Datenverarbeitung, Fernsprechbuchstelle, Fernsprechbuch-Ver- 
lagsstelle, Fernmelderechnungsstelle, Zentrale Fernmelderech- 
nungsstelle, 	Fernsprechferndienst, 	Telegrammaufnahme 	und 
-übermittlung 	  16 0,8 

— Haushaltsstelle Fernmeldezeugämter 	  10 0,5 

Postgiroämter 
— Rechenzentrum, Kontenverwaltung, Auslandsstelle, Zentrale Aus- 

landsstelle 	  10 0,5 

Postsparkassenämter 
— Buchungsvorbereitung, Rechenzentrum 	  10 0,5 

Direktionen 
— Datenerfassung beim Rechenzentrum, Bezirksstelle der Post- 

beamtenkrankenkasse 	  10 0,5 

Insgesamt 	  606 30,3 
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Bei den Postämtern sind Bildschirmarbeitsplätze 
im Sinne des Tarifvertrages im wesentlichen nur 
bei Postämtern mit maschineller Briefbearbeitung 
vorhanden. Die Anspruchsvoraussetzungen für die 
Gewährung von Bildschirmpausen werden jedoch 
im allgemeinen nicht erfüllt, weil die Kräfte auf-
grund des Personaleinsatzes arbeitstäglich weniger 
als zwei Stunden Bildschirmtätigkeit ausüben. 

67.4 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
aufgefordert, dafür zu sorgen, daß die Arbeitsunter-
brechung nur bei Vorliegen der entsprechenden An-
spruchsvoraussetzungen gewährt und bei der Per-
sonalbemessung berücksichtigt wird. Die Bemes-
sungsvorgaben in der Fernsprechauskunft, beim 
Auskunfts- und Sonderauskunftsplatz sind mit den 
Bestimmungen des Tarifvertrages Nr. 366 in Ein-
klang zu bringen und die entsprechenden personal-
wirtschaftlichen Konsequenzen zu ziehen. Darüber 
hinaus hat der Bundesrechnungshof angeregt, 
schon bei der Zulassung von Bildschirmgeräten in 
den Dienststellen darauf zu achten, ob die Tätigkeit 
an den Geräten die Anspruchsvoraussetzungen des 
Tarifvertrages grundsätzlich erfüllt. 

67.5 

Die Angelegenheit wird mit dem Bundesminister 
noch erörtert. 

68 Brandschottsysteme in 
Fernmeldedienstgebäuden 

68.0 

Die Deutsche Bundespost hat für die Abschottung 
von Wand- und Deckenöffnungen für Kabel in 
Fernmeldedienstgebäuden nur das System eines 
bestimmten Herstellers zugelassen. Sämtliche Auf-
träge wurden freihändig vergeben. Dadurch werden 
Mehrkosten in Millionenhöhe entstehen. 

68.1 

Die Deutsche Bundespost erneuert aus Gründen 
des Arbeitsschutzes — Asbestentsorgung — in vie-
len Fernmeldedienstgebäuden Brandschottsysteme. 
Dadurch werden voraussichtlich Kosten in Höhe 
von etwa 30 bis 40 Mio. DM entstehen. Im Juni 1984 
verfügte das Fernmeldetechnische Zentralamt 
(Zentralamt) mit Zustimmung des Bundesmini-
sters, daß für die Baumaßnahmen nur noch das 
System eines bestimmten Herstellers zu verwenden 
sei, weil nur dieses den Anforderungen der Deut-
schen Bundespost entspreche. Das Erzeugnis dieses 
Herstellers war im Zeitpunkt der Entscheidung des 
Zentralamtes zwar geprüft, es wurden aber noch 
Untersuchungen mit anderen bauaufsichtlich zuge-
lassenen Abschottungen durchgeführt, deren Er-
gebnisse erst ein Jahr später vorlagen. Das Zentral-
amt hielt auch nach Abschluß dieser Untersuchun-
gen an seiner Verfügung vom Juni 1984 fest. 

Bei der Bewertung der Systeme hatte das Zentral-
amt Anforderungen zugrunde gelegt, die über die 
allgemeinen bauaufsichtlichen Forderungen hin-
ausgingen. Diese erfüllte das System des Herstel-
lers am besten. Das Zentralamt hatte die an den 
Untersuchungen beteiligten anderen Firmen über 
diese Anforderungen vorher nicht genügend unter-
richtet. 

68.2 

Die Direktionen haben vom Juni 1984 an nur noch 
das Schottsystem des bestimmten Herstellers ein-
gebaut, obwohl sie zuvor im Hinblick auf die Rege-
lungen in der Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) und wegen sehr hoher Preise teilweise 
erhebliche Bedenken geltend gemacht hatten. Ei-
nige Direktionen ließen die für die Vertragsgestal-
tung maßgebenden Leistungsverzeichnisse (§ 9 
VOB/A) von den Bezirksvertretungen des Herstel-
lers aufstellen. Dadurch kamen unterschiedliche, 
für die Deutsche Bundespost teilweise sehr nachtei-
lige Abrechnungsvereinbarungen zustande. Die mit 
dem Hersteller und seinen Subunternehmern ver-
einbarten Preise liegen um ein Mehrfaches über 
den Preisen der von anderen Bedarfsträgern für 
gleiche Zwecke akzeptierten übrigen Hersteller. 

68.3 

Der Bundesrechnungshof hat das Vorgehen des 
Zentralamtes bei der Ermittlung seiner Anforde-
rungen an Abschottsysteme und die Mängel bei der 
Vergabe, insbesondere die Nichtbeachtung von 
Wettbewerbsgesichtspunkten (§ 2 Nr. 1 der VOB/A) 
beanstandet. Er hat die Auffassung vertreten, daß 
es genügt hätte, die Anforderungen der Deutschen 
Bundespost im Rahmen von öffentlichen Anschrei-
bungen in die Leistungsbeschreibung zu überneh-
men. Auf diese Weise hätten sämtliche Hersteller 
von Brandschottsystemen die Möglichkeit erhalten, 
sich an Ausschreibungen und am Wettbewerb zu 
beteiligen. Auch würden wegen des fehlenden Wett-
bewerbs überhöhte Preise gezahlt. 

68.4 

Das Zentralamt hat ausgeführt, es habe seine Ent-
scheidung hinsichtlich des Schottsystems nach 
praktischen Gesichtspunkten getroffen. Es habe 
das Schottsystem des Herstellers als beste Kompro-
mißlösung angesehen. Die Entscheidung habe be-
reits im Juni 1984 getroffen werden müssen, weil 
die Asbestentsorgung vorhandener Abschottungen 
ausgeschrieben war und der Abschluß eines Rah-
menvertrages bevorstand. Außerdem sei zu dieser 
Zeit das System des Herstellers das einzige geeig-
nete Schottsystem gewesen. Die Wettbewerbs- und 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte hätten hinter 
den qualitativen Notwendigkeiten in Fernmelde-
dienstgebäuden zurückzutreten; den Anforderun-
gen des Zentralamtes genüge kein anderes Sy-
stem. 
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68.5 

Der Bundesminister hat ausgeführt, er sehe keinen 
Mangel in der Wahrnehmung der Fachaufsicht, 
denn er habe gerade der Frage des Wettbewerbs 
große Beachtung eingeräumt. Wegen des gesund-
heitsgefährdenden Potentials des Asbests in vor-
handenen Brandschottsystemen hätten neue Sy-
steme nicht abgewartet werden können. Die getrof-
fene Konzeption und die sachliche Vorgehensweise 
seien richtig. Andere Fachfirmen hätten bisher kein 
anforderungsgerechtes Schottsystem nachgewie-
sen. Er sei auch nicht der Auffassung, daß Mehrko-
sten in Millionenhöhe entstehen, da ein Preisver-
gleich mit anderen Schottsystemen nicht möglich 
sei. 

68.6 

Die Stellungnahme des Zentralamtes und des Bun-
desministers haben nicht überzeugt. Der Bundes-
rechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, daß die 
Deutsche Bundespost einen ordnungsgemäßen 
Wettbewerb vereitelt hat, indem das Zentralamt an-
dere Firmen, die über bauaufsichtlich zugelassene 
Systeme (ohne Asbest) verfügten, nicht ausreichend 
und fristgerecht über die besonderen Anforderun-
gen der Deutschen Bundespost unterrichtet hat. 
Der vom Bundesminister und vom Zentralamt an-
geführte Entscheidungsdruck hätte vermieden wer-
den können, wenn die Anforderungen an Brand-
schottsysteme zügig festgelegt und zur Grundlage 
der Ausschreibung gemacht worden wären. 

Der Bundesrechnungshof bleibt auch bei seiner 
Auffassung, daß der Deutschen Bundespost erhebli-
che Mehrkosten entstehen werden; denn der Her-
steller konnte bei seiner Preisgestaltung den feh-
lenden Wettbewerb berücksichtigen. Ausschreibun-
gen, die vor der Festlegung auf das System des Her-
stellers erfolgten, haben gezeigt, daß andere Sy-
steme ganz erheblich preisgünstiger sind. 

68.7 

Der Bundesminister wird darauf hinzuwirken ha-
ben, daß derartige Mängel künftig vermieden und 
die Bauleistungen auf der Grundlage der einschlä-
gigen Vorschriften vergeben werden. 

Bundesunmittelbare juristische Personen 
des öffentlichen Rechts 

Deutschlandfunk 

69 Tarifliche Regelungen für Beschäftigte 
mit Kindern 

69.0 

Der Deutschlandfunk, eine Rundfunkanstalt des 
Bundesrechts, hat mit seinen Tarifpartnern Vergü

-

tungsregelungen vereinbart, die Beschäftigten mit 

Kindern größere Vorteile gewähren, als Bedienstete 
im öffentlichen Dienst bei gleichen Voraussetzun-
gen erhalten. 

69.1 

Der Haushalt des Deutschlandfunks — eine Rund-
funkanstalt des Bundesrechts — wird überwiegend 
aus Bundesmitteln durch eine sogenannte „Kassen-
hilfe" im Wege des Zuwendungsverfahrens finan-
ziert (Kapitel 06 02 Titel 685 08, Haushaltsjahr 1984: 
79,7 Mio. DM, Haushaltsjahr 1985: 84,2 Mio. DM). 
Die Rundfunkanstalt ist in ihrer Haushaltswirt-
schaft selbständig und besitzt Tarifautonomie. Ta-
rifliche Vereinbarungen trifft der Intendant im 
Rahmen seiner Geschäftsführung; die Zustimmung 
des für die Gewährung der „Kassenhilfe" haushalts-
rechtlich verantwortlichen Bundesministers des In-
nern ist nicht vorgesehen. 

69.2 

Der Deutschlandfunk gewährt seinen Beschäftigten 
mit Kindern seit dem Jahre 1975 auf tarifvertragli-
cher Grundlage einen sogenannten Familienzu-
schlag; dieser beträgt für jedes zu berücksichti-
gende Kind nach dem Tarifstand vom 1. Februar 
1986 115 DM monatlich. Damit wird der soziale 
Sachverhalt „unterhaltsbedürftiges Kind" berück-
sichtigt. 

Der Familienzuschlag hat hiernach dieselbe Zweck-
bestimmung wie der Kinderanteil im Ortszuschlag 
zu den Besoldungen und Vergütungen im öffentli-
chen Dienst. Der Kinderanteil im Ortszuschlag be-
trägt seit 1. Januar 1986 für jedes Kind einheitlich 
115,80 DM; seine Gewährung richtet sich nach Vor-
aussetzungen, die auch für die Bewilligung des Kin-
dergeldes nach dem Bundeskindergeldgesetz maß-
gebend sind. 

69.3 

Die Tarifvereinbarungen des Deutschlandfunks 
weichen indes zum Vorteil seiner Beschäftigten mit 
folgenden Bestimmungen von den Regelungen des 
öffentlichen Dienstes ab: 

69.3.1 Anspruchsbegründendes Alter des Kindes 

Der Deutschlandfunk gewährt den Familienzu-
schlag generell bis zur Vollendung des 18. Lebens

-

jahres des Kindes; im öffentlichen Dienst sind nach 
der Vollendung des 16. Lebensjahres zusätzliche 
Voraussetzungen zu erfüllen. 

69.3.2 Zahlungsdauer 

Der Deutschlandfunk zahlt den Familienzuschlag 
auch noch für den Monat, der auf den Wegfall der 
Anspruchsvoraussetzungen folgt. Im öffentlichen 
Dienst endet die Zahlung mit Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen für den Anspruch wegfal-
len. 
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69.3.3 Unschädlichkeitsgrenze für Ausbildungsbezüge 
des Kindes 

Der Deutschlandfunk gewährt den Familienzu-
schlag für Kinder in Ausbildungsverhältnissen, 
wenn deren Ausbildungsbezüge monatlich den 
achtfachen Betrag des Familienzuschlages nicht 
übersteigen. Nach dem Tarifstand vom 1. Februar 
1986 ist die Unschädlichkeitsgrenze 920 DM monat-
lich; sie wächst mit Tarifverbesserungen. Im öffent-
lichen Dienst ist der vergleichbare Betrag seit dem 
1. Juli 1976 auf monatlich 749,99 DM gesetzlich fest-
geschrieben. 

69.3.4 Sonderregelung für Beschäftigte mit Kindern in 
Ausbildungsverhältnissen des öffentlichen Dienstes 

Nach einer Protokollnotiz zum Tarifvertrag des 
Deutschlandfunks sind im öffentlichen Dienst er-
zielte Ausbildungsvergütungen von Kindern stets, 
also ungeachtet ihrer Höhe, unschädlich. Das Besol-
dungs- und Tarifrecht im öffentlichen Dienst kennt 
eine solche Sonderbegünstigung nicht. 

69.3.5 Feststellung des Konkurrenzfalles 

Der Deutschlandfunk läßt die Gewährung des Fa-
milienzuschlages für dasselbe Kind bei mehreren 
Anspruchsberechtigten nur einmal zu, wenn sie bei 
ihm oder einer anderen Rundfunkanstalt beschäf-
tigt sind. Der Anspruch auf den Kinderanteil im 
Ortszuschlag, den z. B. der im öffentlichen Dienst 
beschäftigte Elternteil haben kann, führt nicht zur 
Anwendung der Konkurrenzregelung. Im öffentli-
chen Dienst wird dagegen insoweit zwischen An-
sprüchen auf Kinderanteil im Ortszuschlag und Fa-
milienzuschlag nicht unterschieden. Der Kinderan-
teil im Ortszuschlag wird dabei demjenigen gezahlt, 
der für das Kind das Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz erhält (vgl. z. B. § 40 Bundesbesol-
dungsgesetz — BBesG). Ein Mehrfachbezug des 
Kinderanteils im Ortszuschlag ist damit ausge-
schlossen. 

69.3.6 

Die unter Nr. 69.3.1 bis 69.3.5 dargestellten Vergün-
stigungen gewährt die Deutsche Welle, ebenfalls 
eine Rundfunkanstalt des Bundesrechts, ihren Be-
schäftigten nicht. 

69.4 

Der Bundesrechnungshof hat gegen die Abwei-
chungen des Tarifvertrages des Deutschlandfunks 
von den Regelungen des öffentlichen Dienstes Be-
denken geäußert. Er sieht darin einen Widerspruch 
zu der vom Haushaltsausschuß des Deutschen 
Bundestages wiederholt erhobenen Forderung, 
die Rundfunkanstalten des Bundesrechts sollten 
ihre Personalaufwendungen dem öffentlichen 
Dienst — unter Wahrung rundfunkspezifischer Be-
lange — anpassen. 

Der Bundesrechnungshof hat den Deutschlandfunk 
deshalb aufgefordert, in Tarifverhandlungen nach-
drücklich darauf hinzuwirken, daß die besondere 

Begünstigung seiner Beschäftigten beim Familien-
zuschlag beseitigt wird. Der Deutschlandfunk hat 
sich dabei nicht nur an dem Beschluß des Haus-
haltsausschusses, sondern auch daran zu orientie-
ren, daß die Deutsche Welle mit denselben Tarif-
partnern weitgehend die einschlägigen Regelungen 
des öffentlichen Dienstes vereinbart hat. 

69.5 

Der Deutschlandfunk hat erwidert, daß er an den 
Regelungen hinsichtlich des anspruchsbegründen-
den Alters des Kindes (vgl. Nr. 69.3.1) und der Un-
schädlichkeitsgrenze für Ausbildungsbezüge des 
Kindes (vgl. Nr. 69.3.3) festhalten möchte, weil sie 
nur geringe Bedeutung hätten. Zur Regelung der 
Zahlungsdauer (vgl. Nr. 69.3.2) hat er ausgeführt, sie 
biete den Vorteil der leichteren verwaltungsmäßi-
gen Handhabung. 

Dagegen hat er eingeräumt, daß die Sonderrege-
lung für Beschäftigte mit Kindern in öffentlichen 
Ausbildungsverhältnissen (vgl. Nr. 69.3.4) beendet 
werden sollte, zumal auch er hierfür keinen sachli-
chen Grund erkennen könne. Entsprechende Ver-
handlungsbemühungen seien allerdings bislang er-
folglos geblieben. 

Zu der Konkurrenzregelung (vgl. Nr. 69.3.5) vertritt 
der Deutschlandfunk die Auffassung, daß eine 
Gleichbehandlung seines Familienzuschlages mit 
dem Kinderanteil im Ortszuschlag nicht gefordert 
werden könne, weil er keine Anstalt des öffentli-
chen Rechts im Sinne von § 40 Abs. 7 Satz 1 BBesG 
sei. Das habe zur Folge, daß seine Beschäftigten 
keine Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausüben, wie 
es die Konkurrenzregelung in § 40 Abs. 6 BBesG 
voraussetze. Auch sei der Familienzuschlag keine 
„dem Ortszuschlag nach Stufe 3 entsprechende Lei-
stung" im Sinne dieser Vorschrift. 

Im übrigen sei er grundsätzlich nicht verpflichtet, 
in seiner Tarifpolitik den Regelungen des öffentli-
chen Dienstes zu folgen. Er müsse sich — nicht 
zuletzt aus Arbeitsmarktgesichtspunkten — an den 
für die Rundfunkanstalten geltenden Arbeitsbedin-
gungen orientieren; nur insoweit sei er bereit, die 
Änderungsbedürftigkeit der vom Bundesrech-
nungshof beanstandeten Regelungen zu prüfen. 

Einen auf die Familienzuschlagsregelung begrenz-
ten Vergleich mit der Deutschen Welle hält der 
Deutschlandfunk nicht für aussagefähig. Es sei 
nicht auszuschließen, daß die Deutsche Welle ihren 
Tarifpartnern statt dessen andere Vorteile zuge-
standen habe, die wiederum der Deutschlandfunk 
nicht gewähre. 

69.6 

Der Bundesrechnungshof hält weitergehende und 
nachdrückliche Bemühungen des Deutschland-
funks um eine Änderung der Tarifvereinbarungen 
zum Familienzuschlag für geboten. Dabei sind auch 
solche Regelungen einzuschließen, deren materielle 
Abweichungen vom öffentlichen Standard gering 
erscheinen oder einen vermeintlichen Handha-
bungsvorteil bieten. 
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Darüber hinaus sieht er Nr. 2 der „Besonderen Ne-
benbestimmungen DW/DLF" zu den „Kassenhilfe"-
Bescheiden des Bundesministers des Innern für 
nicht genügend beachtet an, wonach „in  Tarifange-
legenheiten ... im Rahmen der Tarifautonomie der 
Rundfunkanstalten Deutsche Welle und Deutsch-
landfunk die tarifvertraglichen Regelungen für den 
öffentlichen Dienst zu berücksichtigen" sind. 

Der Bundesrechnungshof vermag auch keine rund-
funkspezifischen Belange zu erkennen, die die dar-
gestellten abweichenden Regelungen rechtfertigen 
können. Der Umstand, daß Personalaufwendungen 
des Deutschlandfunks aus öffentlichen Mitteln ge-
deckt werden, sollte insbesondere bei dem hier zu 
berücksichtigenden sozialen Sachverhalt zur Über-
nahme der von den Tarifparteien des öffentlichen 
Dienstes als angemessen anerkannten Maßstäbe 
führen, wie es auch in anderen Regelungsbereichen 
geschehen ist (z. B. Beihilfen, Reisekosten). Ge-
sichtspunkte des Arbeitsmarktes haben hierbei au-
ßer acht zu bleiben, zumal bei anderen Rundfunk-
anstalten eine einheitliche Regelung nicht vorhan-
den ist. 
Auch die Einlassungen des Deutschlandfunks zu 
§ 40 BBesG gehen fehl. In der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundesbesoldungsgesetz hat 
der Bundesminister des Innern klargestellt, daß die 
Tätigkeit im Dienste der Rundfunkanstalten öffent-
licher Dienst im Sinne des § 40 Abs. 7 BBesG ist. In 
einem ergänzenden Rundschreiben hat der Bundes-
minister ausgeführt, daß der Familienzuschlag der 
Rundfunkanstalten — auch wenn er den Betrag des 
Kinderanteils im Ortszuschlag geringfügig unter-
schreitet — eine entsprechende Leistung im Sinne 
des § 40 Abs. 6 BBesG ist und zur Anwendung der 
Konkurrenzregelung führt. Für den Bundesrech-
nungshof sind keine Gründe ersichtlich, warum 
diese für den öffentlichen Dienst verbindliche Klar-
stellung für die Konkurrenzregelung des Deutsch-
landfunks nicht gelten soll. 
Der Einwand des Deutschlandfunks, die Tarifver-
einbarung der Deutschen Welle könne nicht ohne 
deren Gesamtbetrachtung als Vergleich herangezo-
gen werden, unterstreicht bei dem hohen Grad der 
Gemeinsamkeiten beider Anstalten die Dringlich-
keit einer Tarifgemeinschaft. 

Der Verwaltungsrat sollte im Rahmen seiner Über-
wachung der Geschäftsführung des Intendanten 
darauf hinwirken, daß die Tarifverträge zum Fami-
lienzuschlag bei nächster sich bietender Gelegen-
heit den Regelungen für den öffentlichen Dienst 
angepaßt werden. 

Bundesanstalt für Arbeit 

Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit 

Vorbemerkung 

In den folgenden Nr. 70 bis 74 werden wesentliche 
Ergebnisse der Prüfungen dargestellt, die der Bun- 
desrechnungshof in den letzten Jahren zur Planung 

und Durchführung der Baumaßnahmen der Bun-
desanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) durchgeführt 
hat. 

70 Durchführung von Baumaßnahmen außerhalb 
der Verwaltungsabkommen 

70.0 

Die Bundesanstalt hat entgegen den mit den Län-
dern abgeschlossenen Verwaltungsabkommen Neu-
bauvorhaben ohne die Landesbauverwaltungen ab-
gewickelt und dabei gegen für sie geltende Bestim-
mungen verstoßen. 

70.1 

Die Bundesanstalt hat in den 50er Jahren mit allen 
Bundesländern gleichlautende Verwaltungsabkom-
men geschlossen, mit denen sie die Durchführung 
ihrer Bauaufgaben den Ländern überträgt. Die Ver-
waltungsabkommen bestimmen, daß die Länder die 
Bauaufgaben nach den Weisungen der Bundesan-
stalt und nach den „Richtlinien für die Durchfüh-
rung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständig-
keitsbereich der Finanzbauverwaltungen (RBBau)" 
durchführen, die im Abschnitt L 2 ergänzende Be-
stimmungen für die Baumaßnahmen der Bundes-
anstalt enthalten. 

Bei der Hauptstelle der Bundesanstalt ist ein Bau-
referat mit 14 Mitarbeitern eingerichtet. Es nimmt 
für die Baumaßnahmen der Bundesanstalt die Auf-
gaben der obersten technischen Instanz wahr. Wie 
bei den Bauaufgaben des Bundes sind die Oberfi-
nanzdirektionen als technische Aufsichtsbehörden 
der Mittelinstanz und die Bauämter der Länder als 
Ortsinstanz tätig. 

70.2 

Die Bundesanstalt ließ in den Jahren 1977 bis 1981 
vier Baumaßnahmen im Gesamtwert von mehr als 
120 Mio. DM außerhalb der Verwaltungsabkommen 
durch Bauträger schlüsselfertig zu Festpreisen aus-
führen, wobei sie in drei Fällen dieselbe Firma ein-
schaltete. 

Den Neubau für das Arbeitsamt Bonn ließ die Bun-
desanstalt in Bonn-Lengsdorf von einem Bauträger 
errichten, von dem sie auch das Grundstück erwor-
ben hatte. Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahme 
betrugen rd. 28 Mio. DM. Den Neubau des Arbeits-
amtes Hagen ließ die Bundesanstalt von demselben 
Bauträger für rd. 49 Mio. DM errichten. Einen Teil 
des Baugrundstückes erwarb die Bundesanstalt von 
dem Bauträger. Derselbe Bauträger errichtete für 
rd. 31,5 Mio. DM den Neubau für das Arbeitsamt 
Hameln auf einem Grundstück, das die Bundesan-
stalt zuvor von einem Industriebetrieb erworben 
hatte. 

Den Neubau für das Berufsinformationszentrum 
Stuttgart ließ die Bundesanstalt aufgrund eines 
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im Jahre 1980 geschlossenen Vertrages für 
16,6 Mio. DM von einer Arbeitsgemeinschaft errich-
ten, die aus zwei Firmen gebildet worden war. Die 
Tochtergesellschaft einer der beiden Firmen, die 
den Entwurf für das Gebäude ausgearbeitet hatte, 
wurde von der Bundesanstalt mit der weiteren Pla-
nung und der Bauüberwachung beauftragt. 

70.3 

Der Bundesrechnungshof hat die Art der Abwick-
lung dieser Baumaßnahmen beanstandet. 

Die Bundesanstalt hat zumindest in drei Fällen ge-
gen die Verwaltungsabkommen verstoßen, was zu 
erheblichen Unstimmigkeiten mit den Landesbau-
verwaltungen der Länder Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen geführt hat. Da die Haupt-
stelle der Bundesanstalt die Verträge jeweils unmit-
telbar mit den Bauträgern abgeschlossen und abge-
wickelt hat, fehlte eine hinreichende baufachliche 
Betreuung der Baumaßnahmen. 

Ferner konnte die Bundesanstalt bei Abschluß der 
Verträge mit den Bauträgern nicht prüfen, ob sie 
wirtschaftlich waren. Zum einen unterlagen näm-
lich die ihr angebotenen Leistungen und Preise 
nicht dem Wettbewerb (§ 55 BHO). Zum anderen 
wurden die Bauverträge zu einem Zeitpunkt ge-
schlossen, zu dem die Planung in den Einzelheiten 
noch nicht genügend ausgearbeitet war; deshalb 
wurden vertragliche Bauleistungen so allgemein 
beschrieben, daß bei Vertragsschluß die Preis-
würdigkeit der Leistungen nicht geprüft werden 
konnte. 

70.4 

Die Bundesanstalt hat eingewendet, sie habe nicht 
gegen Verwaltungsabkommen verstoßen, denn sie 
habe mit Abschluß der Bauträgerverträge selbst 
keine Bauleistungen in Auftrag gegeben, sondern 
nur fertige Gebäude zu einem Gesamtkaufpreis er-
worben. Folgerichtig sei die Beachtung von 
§ 55 BHO nicht erforderlich gewesen. 

Ferner hat die Bundesanstalt die Abwicklung der 
genannten Baumaßnahmen als wirtschaftlich be-
zeichnet. Die Angemessenheit der Leistungen habe 
sie bei einigen Objekten durch die Informations-
stelle Wirtschaftliches Bauen des Landes Baden-
Württemberg (Informationsstelle) prüfen lassen. 
Zudem seien die Projekte insoweit vorteilhaft gewe-
sen, als die Baukosten und Fertigstellungstermine 
in den Verträgen verbindlich festgelegt und auch 
tatsächlich eingehalten worden seien. 

70.5 

Die Einwendungen können die Beanstandungen 
nicht ausräumen. 

Der Auffassung der Bundesanstalt, sie habe nicht 
gegen die Verwaltungsabkommen verstoßen, kann 
nicht gefolgt werden. Sie erwarb keine fertigen Ge-

bäude, sondern schloß mit den Bauträgern vor Bau-
beginn Bauverträge ab, nach denen diese auf 
Grundstücken der Bundesanstalt nach deren Wün-
schen die Gebäude zu errichten hatten. Auch solche 
Bauvorhaben werden von den Verwaltungsabkom-
men erfaßt. Die von der Bundesanstalt eingeschal-
tete Informationsstelle hat zudem die Angemessen-
heit der angebotenen Preise nicht prüfen können, 
da sie den Standard und die Qualität der Baulei-
stungen — schon wegen der geringen Aussagekraft 
der vorgelegten Planungsunterlagen — nicht in die 
Prüfung einbezogen hat; dies hat vermutlich auch 
die Bundesanstalt inzwischen erkannt, denn sie be-
zeichnet die fehlende Prüfung der Angemessenheit 
der Preise als entscheidende Schwachstelle dieses 
Verfahrens und hat nunmehr erklärt, daß sie künf-
tig Baumaßnahmen nicht mehr in dieser Weise mit 
Bauträgern abwickeln werde. 

70.6 

Der Bundesrechnungshof hält es für geboten, daß 
die Bundesanstalt bei ihren Bauaufgaben die für sie 
geltenden Bestimmungen beachtet und Baumaß-
nahmen grundsätzlich nicht ohne die Landesbau-
verwaltungen abwickelt. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz hält der Bundesrechnungshof dann für 
zulässig, wenn es aus zwingenden wirtschaftlichen 
Gründen notwendig und mit den Landesbauverwal-
tungen abgestimmt ist. 

71 Erwerb von Baugrundstücken 

71.0 

Die Bundesanstalt hat für ihre Bauvorhaben mehr-
mals ungünstige Grundstücke ausgewählt oder 
Grundstücke zu nachteiligen Bedingungen erwor-
ben. 

71.1 

Der Bundesrechnungshof hat untersucht, ob die 
Bundesanstalt beim Erwerb von Grundstücken, auf 
denen sie Neubauten errichten lassen wollte, wirt-
schaftlich verfahren ist. 

71.1.1 

Der Bundesanstalt wurde im Jahre 1979 ein in der 
Nähe des Hauptbahnhofs Stuttgart gelegenes, 
3 400 m2  großes Grundstück angeboten, auf dem sie 
das Berufsinformationszentrum errichten konnte. 
Die Oberfinanzdirektion Stuttgart bezeichnete in 
dem von der Bundesanstalt beantragten Wertgut-
achten die Kaufpreisforderung in Höhe von 
1 800 DM/m2  als Liebhaberpreis; ein Preis von 
1 300 DM/m2  sei für die Lage noch angemessen. 
Dennoch erwarb die Bundesanstalt im November 
1979 das Grundstück zum geforderten Preis. 

Auch wenn der Grundstücksmarkt in Stuttgart da

-

mals nach Aussage der Bundesanstalt „praktisch 
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leergefegt" war, hätte sie nicht auf die überhöhte 
Kaufpreisforderung eingehen dürfen. Der Grund-
stücksbedarf war nicht so dringend und die zentrale 
Lage nicht so bedeutsam, daß nicht an anderer 
Stelle oder zu einem späteren Zeitpunkt eine wirt-
schaftliche Lösung hätte gefunden werden können. 

Die Bundesanstalt hält den Grundstückskauf für 
gerechtfertigt, weil ihre Selbstverwaltungsorgane 
das dringende Interesse an dem Grundstück festge-
stellt hätten. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes darf 
eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentli-
chen Rechts grundsätzlich nicht auf überhöhte 
Preisforderungen eingehen. Zwingende Gründe für 
den Erwerb des Grundstückes sind nicht dargetan 
worden. Er hat deshalb den Erwerb des Grundstük-
kes zu einem um 1,7 Mio. DM überhöhten Preis be-
anstandet. 

71.1.2 

Der Neubau des Arbeitsamtes Hagen steht auf ei-
nem Innenstadtgrundstück, an dessen einer Seite 
die Bundesstraße 7/54 aufgeständert in der Höhe 
des ersten Obergeschosses und an einer anderen 
Seite die stark befahrene Körnerstraße vorbeiführt. 
Außerdem überbrückt die Zufahrtsstraße von der 
Körnerstraße zur Bundesstraße einen Teil des 
Grundstücks. Wegen des Verkehrslärms von drei 
Seiten mußte das Gebäude mit einer geschlossenen 
Fassade versehen und deshalb vollklimatisiert wer-
den; wegen des hohen Grundwasserstandes und der 
engen Grundstücksverhältnisse waren weitere be-
sondere Maßnahmen erforderlich. Für die Maßnah-
men mußte insgesamt rd. 1/7 der veranschlagten 
Herstellungskosten für das Gebäude, nämlich rd. 
7,5 Mio. DM, aufgewendet werden. 

Der Bundesrechnungshof hält das Grundstück für 
ungeeignet, da dessen Nachteile sowohl die Herstel-
lungs- als auch die Baunutzungskosten des Gebäu-
des in unvertretbarem Maße erhöhten. 

Die Bundesanstalt hält die Beanstandung für unbe-
rechtigt, da ihre geschäfts- und anstaltspolitischen 
Vorstellungen die zentrale Lage der Arbeitsämter 
fordern. 

Die zentrale Lage kann es nach Ansicht des Bun-
desrechnungshofes aber nicht rechtfertigen, daß die 
Bundesanstalt derartige Nachteile in Kauf nahm. 

71.1.3 

Für das Grundstück, auf dem das Arbeitsamt Ha-
meln errichtet wurde, zahlte die Bundesanstalt ei-
nen Kaufpreis von 333 DM/m2. Das Staatshochbau-
amt Hameln kam in seinem Wertgutachten auf ei-
nen entsprechenden Grundstückswert, indem es 
zum Bodenwert von 60 DM/m 2  für die vorhandenen 
Gebäude rd. 270 DM/m 2  hinzurechnete. Die Bundes-
anstalt mußte die Gebäude jedoch abreißen lassen, 
um den Neubau errichten zu können. 

Der Bundesrechnungshof hält den Erwerb des 
Grundstückes für unwirtschaftlich, weil die Bun

-

desanstalt für den Nutzen, den sie aus dem Grund-
stück ziehen wollte, mehr als das Vierfache des 
Wertes bezahlt hat. 

Der Einwand der Bundesanstalt, ein anderes geeig-
netes Grundstück habe nicht zur Verfügung gestan-
den, kann bei einer mittelgroßen Stadt wie Hameln 
nicht überzeugen. 

71.1.4 

Im Kaufvertrag, mit dem die Bundesanstalt einen 
Teil des Grundstücks für den Neubau des Arbeits-
amtes Passau für 423 000 DM erwarb, verpflichtete 
sie sich, „bei der Vergabe der Bauarbeiten für das 
Dienstgebäude den Verkäufer einzuladen, und, so-
fern dieser nicht sowieso das billigste Angebot ab-
gibt, dem Verkäufer oder seiner Firma die Bauar-
beiten zum Mittelpreis der vier billigsten Angebote 
zu übertragen". 

Die Vertragsklausel widerspricht den für die Bun-
desanstalt und die Landesbauverwaltungen ver-
bindlichen Bestimmungen der Verdingungsord-
nung für Bauleistungen. Nachdem die Oberfinanz-
direktion München gegen die bestimmungswidrige 
Klausel Bedenken erhoben hatte, löste die Bundes-
anstalt diese gegen eine zusätzliche Zahlung von 
277 900 DM ab. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Bundesanstalt sich im Grundstückskaufvertrag auf 
eine Vertragsklausel eingelassen hat, die gegen für 
sie verbindliche Vergabevorschriften verstößt und 
deren nachträgliche Aufhebung Mehrkosten in 
Höhe von rd. 2/3 des Grundstückskaufpreises verur-
sacht hat. 

Die Einwendung der Bundesanstalt, sie sei bei Ab-
schluß des Vertrages davon ausgegangen, daß die 
Klausel mit dem Bundesrechnungshof abgestimmt 
sei, kann sie schon deshalb nicht entlasten, weil der 
Bundesrechnungshof dazu nicht gehört worden ist. 
Im übrigen könnte er die Bundesanstalt nicht von 
verbindlichen Vorschriften befreien. Der weiteren 
Einlassung der Bundesanstalt, sie habe die Klausel 
in Kauf nehmen müssen, um das Bauvorhaben in 
zentraler Lage Passaus verwirklichen zu können, 
muß entgegengehalten werden, daß der Verkäufer 
sich später zur Ablösung der Klausel bereit erklärt 
hat. Wenn die Bundesanstalt vor Abschluß des Ver-
trages mit dem Ziel verhandelt hätte, die bestim-
mungswidrige Klausel nicht in den Kaufvertrag 
aufzunehmen, hätte sie eine weitaus bessere Ver-
handlungsposition gehabt und aus dieser erfah-
rungsgemäß ein besseres Gesamtergebnis erzielt. 

71.2 Zusammenfassende Würdigung 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes muß 
die Bundesanstalt die Grundstücke für ihre Bauvor-
haben künftig mit größerer Sorgfalt und unter Be-
achtung der gebotenen Wirtschaftlichkeit auswäh-
len. Dabei sollte sie verkehrsmäßig gut erschlos-
sene Grundstücke im Stadtbereich außerhalb des 
engeren Stadtkerns in ihre Überlegungen einbezie- 
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hen, wenn geeignete innerstädtische Grundstücke 
nicht zur Verfügung stehen oder nur zu sehr ungün-
stigen Bedingungen erworben werden können. In 
einigen Fällen hat sich die Bundesanstalt für eine 
derartige Lösung entschieden. 

72 Aufstellung der Planungsgrundlagen 

72.0 

Die Bundesanstalt hat bei der Aufstellung der all-
gemeinen Planungsanforderungen an Gebäude der 
Arbeitsverwaltung sowie bei der Festlegung der 
Planungsgrundlagen für einzelne Neubauvorhaben 
den Grundsatz wirtschaftlichen Verwaltungshan-
delns nicht immer hinreichend beachtet. 

72.1 

Die Bundesanstalt hat als Nutzer den Raumbe-
darfsplan und die übrigen Anforderungen festzule-
gen und damit die Grundlagen für die Planung der 
Dienstgebäude aufzustellen. Da sie hiermit den 
Umfang der Baumaßnahmen festlegt, durch den der 
weit überwiegende Teil der Baukosten bestimmt 
wird, muß sie bei der Aufstellung der Planungs-
grundlagen den Grundsatz der wirtschaftlichen 
und sparsamen Verwendung der Haushaltsmittel 
(§ 7 BHO) besonders beachten. Dies ist nicht immer 
geschehen. 

72.1.1 

Für Kantinen sind in den Planungsrichtlinien der 
Bundesanstalt Angaben über die Raumgrößen nicht 
enthalten. Die Kantinen mehrerer Arbeitsämter 
sind größer geplant und ausgeführt worden, als die 
Richtwerte für Bundesbaumaßnahmen zulassen, 
z. B. 

Arbeitsamt Bochum 	mit 355 m2  statt 180 m2  
Arbeitsamt Reutlingen mit 162 m2  statt 90 m2. 

Die Bundesanstalt hat die Abweichungen von den 
Richtwerten des Bundes mit baulichen Zwängen, 
mit möglichen Erweiterungsbauten und damit be-
gründet, daß das Essen an die Bediensteten in einer 
Schicht ausgegeben wird. 

Die festgestellten Überschreitungen der Richtwerte 
sind nicht gerechtfertigt. Den von der Bundesan-
stalt angeführten baulichen Gründen konnte durch 
eine andere Planung Rechnung getragen werden. 
Eine ein-schichtige Essenausgabe ist bei Arbeits-
ämtern nicht erforderlich. 

Da größere Abmessungen der Kantinen bei der 
Vielzahl der Arbeitsämter sich zu erheblich höhe-
ren Bau- und Baunutzungskosten summieren, wird 
die Bundesanstalt nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes künftig die Richtwerte des Bundes 
einhalten und die Raumgrößen unter Zugrundele-
gung eines mindestens zwei-schichtigen Betriebs 
der Kantinen bemessen müssen. 

72.1.2 

Bei Neubauten von Verwaltungsgebäuden der Bun-
desverwaltungen werden die Handwaschbecken 
der Toilettenvorräume grundsätzlich nur mit Kalt-
wasseranschlüssen ausgestattet. Dies sahen auch 
die Planungsrichtlinien der Bundesanstalt bisher 
vor. In neuerer Zeit fordert die Bundesanstalt bei 
Neubauten von Arbeitsämtern neben Teeküchen 
und Warmwasseranschlüssen für die Raumreini-
gung Warmwasseranschlüsse auch in den Vorräu-
men der Bedienstetentoiletten; die Besucher-
toiletten sollen dagegen weiterhin nur mit Kaltwas-
seranschluß ausgestattet werden. Die Bundesan-
stalt beabsichtigt, dies in ihren Planungsrichtlinien 
festzuschreiben. 

Der Bundesrechnungshof hat die Forderung von 
Warmwasseranschlüssen in den Bedienstetentoilet-
ten beanstandet, weil sie zu erheblichen Mehrko-
sten beim Neubau und beim Betrieb der Arbeitsäm-
ter führt. 

Die Bundesanstalt dagegen hält die Warmwasser-
anschlüsse für notwendig, zumal ihre Bediensteten 
dies fordern. 

Der Bundesrechnungshof sieht keinen Grund, die 
Bediensteten der Bundesanstalt insoweit anders zu 
behandeln als die Bediensteten des Bundes. 

72.1.3 

Die im Jahr 1981 fertiggestellte Verwaltungsschule 
in Oberursel enthält im Freizeitbereich ein Hallen-
schwimmbad mit Sauna. Die Bauausgaben dafür 
betrugen rd. 750 000 DM; die laufenden Betriebs- 
und Unterhaltungskosten sind erheblich. 

Der Bundesrechnungshof hat den Einbau des Hal-
lenbades beanstandet, weil es weder zum angemes-
senen Ausbaustandard einer solchen Einrichtung 
gehört noch zum Betrieb der Verwaltungsschule 
notwendig ist. Zudem könnten die Lehrgangsteil-
nehmer das rd. 1,8 km entfernte Hallenbad der 
Stadt Oberursel benutzen. 

Die Einwendung der Bundesanstalt, mit dem Hal-
lenbad sollten die Auszubildenden während der 
meist mehrwöchigen Lehrgänge im Schulbereich 
gehalten werden, kann nach Auffassung des Bun-
desrechnungshofes die Ausgaben nicht rechtferti-
gen; denn Jugendliche können — wegen vielfach 
anderer Interesen — ohnehin nicht dazu veranlaßt 
werden, ihre gesamte Freizeit auf dem Schulgrund-
stück zu verbringen. Die übrigen Einrichtungen der 
Schule, wie drei Fernsehräume, zwei Kegelbahnen 
und ein Fitneßraum sowie die nahegelegenen 
Sportstätten der Stadt Oberursel reichen als ange-
messenes Freizeitangebot für Jugendliche aus. 

72.1.4 

Die im Jahre 1982 fertiggestellte Fachhochschule 
Mannheim verfügt in mehreren Bereichen über 
größere Flächen, als nach vergleichbaren Richtwer-
ten des Bundes oder der Länder angemessen wä- 
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ren. Für den Lehrbereich einschließlich Verwal-
tung, Bücherei und Dokumentation sind Räume mit 
insgesamt rd. 7 700 m 2  geschaffen worden, während 
nach dem seinerzeit gültigen 10. Rahmenplan für 
den Hochschulbau 4 000 m2  angemessen gewesen 
wären. Der Speisesaal und der Gästespeiseraum 
haben eine Fläche von rd. 700 m2, während die bun-
desweit anerkannten Richtwerte für Mensen 210 m 2 

 angeben; den Flächen der Cafeteria von 188 m2  und 
des Küchen- und Lagerbereichs von 474 m 2  stehen 
Richtwerte von 105 m2  bzw. 320 m2  gegenüber. 

Der Bundesrechnungshof hält den von der Bundes-
anstalt vorgegebenen Flächenbedarf für die ge-
nannten Bereiche für überzogen. Wenn die Flächen 
entsprechend den Richtwerten für den Hochschul-
bau bemessen worden wären, wären die Bauausga-
ben und die Baunutzungskosten erheblich niedri-
ger, ohne daß der Lehrauftrag der Fachhochschule 
beeinträchtigt würde. 

Die Bundesanstalt hat dagegen die Auffassung ge-
äußert, es habe sich während des Betriebes der 
Fachhochschule gezeigt, daß der Flächenbedarf 
nicht überzogen sei. Außerdem wäre sie nicht ver-
pflichtet, die Richtwerte für den Hochschulbau zu 
beachten; auch seien diese wegen der besonderen 
Konzeption der Fachhochschule nicht anwendbar. 
Bei einigen beanstandeten Räumen sei die Abwei-
chung von den Richtwerten auf das architektoni-
sche Konzept zurückzuführen. Im übrigen sei das 
Raumprogramm unter großem Zeitdruck aufge-
stellt worden. 

Die Einwendungen der Bundesanstalt können die 
Beanstandungen, wonach die Raumbedarfsforde-
rungen in den genannten Bereichen übersetzt sind, 
nicht ausräumen. Die Flächenrichtwerte für den 
Hochschulbau sind von Bund und Ländern als aus-
reichende und wirtschaftliche Größen erarbeitet 
und anerkannt. Sie würden auch für die Fachhoch-
schule der Bundesanstalt ausreichen, ohne den 
Schulbetrieb zu beeinträchtigen. 

72.2 Zusammenfassende Würdigung 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hat 
die Bundesanstalt künftig bei der Aufstellung dér 
Planungsgrundlagen für Neubauvorhaben die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Spar-
samkeit stärker zu beachten. 

73 Änderung der Planungsgrundlagen 

73.0 

Die Bundesanstalt hat Planungsgrundlagen nach 
Planungsbeginn geändert und damit Mehrkosten 
durch Umplanungen und Verzögerungen verur-
sacht. 

73.1 

Der Raumbedarfsplan und die übrigen von der Bun

-

desanstalt aufzustellenden Nutzerforderungen bil

-

den die Grundlage für die Planung der Baumaßnah-
men durch die Landesbauverwaltungen. Änderun-
gen dieser Vorgaben nach Planungsbeginn haben 
regelmäßig Umplanungen, Verzögerungen und da-
mit Mehrkosten zur Folge. 

73.1.1 

Für den Neubau der Fachhochschule Mannheim 
stellte die Bundesanstalt einen Raumbedarfsplan 
auf, der einem Architektenwettbewerb zugrunde 
gelegt wurde. Nachdem der mit der weiteren Pla-
nung beauftragte Architekt seine Arbeit aufgenom-
men hatte, verminderte die Bundesanstalt die Nutz-
flächen des Raumbedarfsplanes in zwei Stufen um 
39 v. H. Infolgedessen mußte der Architekt erhebli-
che Teile seiner bereits erbrachten Leistungen 
überarbeiten. Die durch die Änderung des Raum-
programms nutzlos gewordenen Planungsarbeiten 
vergütete die Bundesanstalt aufgrund einer Sonder-
vereinbarung mit 620 000 DM. 

Diese Ausgaben hätten vermieden werden können, 
wenn der erste Raumbedarfsplan nur Anforderun-
gen enthalten hätte, die für die Fachhochschule un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig 
waren. 

Die Bundesanstalt hat demgegenüber eingewendet, 
der erste Raumbedarfsplan sei nicht übersetzt ge-
wesen. Er habe nur aufgrund der Verminderung des 
finanziellen Rahmens der Baumaßnahme reduziert 
werden müssen und im übrigen die Entscheidung 
über den Finanzrahmen erst ermöglicht. Außerdem 
habe die Bundesanstalt wegen des geplanten Schul-
beginns unter Zeitdruck gestanden. 

Die Ausführungen der Bundesanstalt können nicht 
überzeugen. Nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes hat die Bundesanstalt die Festsetzung 
des finanziellen Rahmens für die Baumaßnahme 
und den Zeitdruck selbst zu vertreten. Bei rechtzei-
tiger und verbindlicher Entscheidung über den fi-
nanziellen Rahmen der Baumaßnahme und den 
Umfang des Raumprogramms hätten die im Ergeb-
nis nutzlosen Ausgaben vermieden werden können. 
Im übrigen zeigen die Darlegungen zu Nr. 72.1.4, 
daß sogar der geminderte Raumbedarfsplan noch 
übersetzt war. 

73.1.2 

Das Dienstgebäude des Arbeitsamtes Darmstadt 
sollte zunächst um einen Neubau erweitert und 
beide Baukörper sollten mit einem unterirdischen 
Gang verbunden werden. Dafür erwarb die Bundes-
anstalt einen Teil eines Baugrundstücks, das ihr im 
ganzen angeboten worden war. Nachdem die Pla-
nung des Erweiterungsbaus fertiggestellt war, be-
wertete die Bundesanstalt die Lösung als unzweck-
mäßig und entschied, daß das bestehende Dienstge-
bäude veräußert und der Neubau um zwei Bauteile 
sowie um eine Tiefgarage ergänzt werden sollte. 

Der Bundesrechnungshof hat die Mängel der Bau

-

vorbereitung beanstandet. Sie hatten Umplanungen 
mit Mehrausgaben von rd. 500 000 DM zur Folge. 
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Außerdem hätten rd. 4,5 Mio. DM eingespart wer-
den können, wenn die Bundesanstalt vor Planungs-
beginn entschieden hätte, alle Dienstbereiche des 
Arbeitsamtes in einem Neubau unterzubringen. Auf 
dem der Bundesanstalt ursprünglich angebotenen 
Gesamtgrundstück hätten die erforderlichen Kraft-
fahrzeug-Stellplätze für rd. 2,1 Mio. DM geschaffen 
werden können, während auf dem Teilgrundstück 
eine viergeschossige Tiefgarage für rd. 6,6 Mio. DM 
gebaut werden mußte. 

Dagegen hat die Bundesanstalt eingewendet, bei 
der Entscheidung über die Erweiterung des beste-
henden Dienstgebäudes sei damals die nachfol-
gende Entwicklung nicht vorhersehbar gewesen. 
Sie habe trotz intensiver Bemühungen keinen Käu-
fer für das vorhandene Dienstgebäude gefunden; 
erst der zwischenzeitlich veränderte Grundstücks-
markt in Darmstadt habe die Entscheidung ermög-
licht, das gesamte Amt in einem Neubau unterzu-
bringen. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
bei einer sorgfältigen Vorbereitung und bei Abwä-
gung der wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung 
über die Planungsgrundlagen deren nachträgliche 
Änderung hätte vermieden und eine erhebliche Ein-
sparung von Haushaltsmitteln hätte erreicht wer-
den können. 

73.1.3 

Für die Erweiterung des Dienstgebäudes des Ar-
beitsamtes Bremen erteilte die Bundesanstalt der 
Landesbauverwaltung im August 1978 den Pla-
nungsauftrag auf der Grundlage eines Raumbe-
darfsplans von 9 755 m2; das auf dem Erweiterungs-
gelände stehende Gebäude der ehemaligen Gewer-
beförderungsanstalt sollte erhalten bleiben und um-
gebaut werden. Während der Planungsarbeiten er-
weiterte die Bundesanstalt den Raumbedarf um 
500 m2  auf rd. 10 230 m2. Nach der Genehmigung der 
Haushaltsunterlage-Bau- und Fertigstellung der 
Ausführungsunterlage-Bau- in Teilbereichen 
wurde zu Beginn des Jahres 1983 mit der Bauaus-
führung begonnen. Im November 1983 ließ die Bun-
desanstalt die Bauausführung einstellen, da weitere 
Räume mit rd. 2 000 m2, insgesamt also rd. 
12 170 m2, geschaffen werden sollten. Diese zusätzli-
che Forderung, die schließlich noch auf rd. 13 700 m 2 

 erweitert wurde, ließ sich ohne Abriß des erwähn-
ten Gebäudes der Gewerbeförderungsanstalt nicht 
verwirklichen. Die Bauverwaltung stellte demge-
mäß eine neue Haushaltsunterlage-Bau- auf, die 
im August 1985 genehmigt wurde. 

Die mehrfache Ausweitung des Raumedarfs entzog 
den jeweils fertiggestellten Planungen die Grund-
lage und zwang die Bauverwaltung, die vorhandene 
Planung zu verwerfen oder wesentlich zu überar-
beiten. Dadurch ist das Bauvorhaben erheblich ver-
zögert worden und ein wesentlicher Planungsmehr-
aufwand entstanden. 

Die Bundesanstalt hat die Ausweitungen des 
Raumprogramms wegen des gestiegenen Raumbe-
darfs als unvermeidlich bezeichnet und will den da-

durch verursachten Planungsmehraufwand dem 
Land vergüten. 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, daß die 
Bundesanstalt häufig vermehrten Arbeitsanfall be-
wältigen oder neue Aufgaben übernehmen muß und 
daß sich dies unmittelbar auf die Raumprogramme 
der Neubauvorhaben auswirkt. Die mehrmalige 
Ausweitung des Raumprogramms innerhalb ver-
hältnismäßig kurzer Zeit ließ jedoch eine wirt-
schaftliche Abwicklung der Baumaßnahme nicht zu 
und hätte deshalb vermieden werden müssen, in-
dem z. B. von vornherein — wie auch sonst üblich — 
Erweiterungsmöglichkeiten vorgesehen worden 
wären. 

73.2 Zusammenfassende Würdigung 

Die Bundesanstalt ist verpflichtet, für eine wirt-
schaftliche Abwicklung ihrer Bauvorhaben zu sor-
gen. Dazu muß sie den Raumbedarfsplan und die 
übrigen Nutzerforderungen an das Bauvorhaben 
vorausschauend und endgültig festlegen, bevor sie 
den Planungsauftrag erteilt. 

Änderungen der Planungsgrundlagen sind auf das 
unumgängliche Maß zu beschränken, um unwirt-
schaftliche Arbeiten und Mehrkosten soweit als. 
möglich zu vermeiden. 

74 Genehmigung der Haushaltsunteriage-Bau-

74.0 

Die Hauptstelle der Bundesanstalt hat bei der Ge-
nehmigung von Haushaltsunterlagen-Bau- unwirt-
schaftliche Planungen nicht im gebotenen Umfang 
beanstandet und verbessert Wenn bei der Geneh-
migung das Gebot der wirtschaftlichen und sparsa-
men Verwendung von Haushaltsmitteln genügend 
beachtet worden wäre, hätten erhebliche Mittel bei 
Errichtung und Nutzung der Gebäude eingespart 
werden können. 

74.1 

Ein wesentliches Mittel der Hauptstelle der Bun-
desanstalt als oberste technische Instanz zur Len-
kung der Baumaßnahmen ist die Genehmigung der 
Haushaltsunterlage-Bau-, die vom Bauamt aufge-
stellt und von der Oberfinanzdirektion geprüft wird. 
Soweit die Planungsvorstellungen der Bundesan-
stalt nicht schon aufgrund von Abstimmungsbe-
sprechungen vor Aufstellung der Haushaltsunterla-
ge-Bau- in die Planung eingeflossen sind, kann die 
Hauptstelle ihre Vorstellungen noch im Genehmi-
gungsverfahren durchsetzen und unwirtschaftliche 
Planungen der Landesbauverwaltungen verbes-
sern. Dies ist nicht immer im erforderlichen Um-
fang geschehen, wie die nachstehenden Beispiele 
zeigen: 
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74.1.1 

Während Hausmeisterwohnungen im Zuge der 
Neubaumaßnahmen überwiegend in die Dienstge-
bäude einbezogen wurden, sind bei den Bauvorha-
ben Arbeitsamt Pforzheim und Arbeitsamt Aalen 
freistehende Hausmeisterwohnhäuser errichtet 
worden. 

Der Bundesrechnungshof hält dies wegen der höhe-
ren Investitions- und Nutzungskosten eines selb-
ständigen Baukörpers nicht für vertretbar. 

Die Bundesanstalt hat sich der Auffassung des 
Bundesrechnungshofes im Grundsatz angeschlos-
sen, will aber die Entscheidung über den Bau von 
Hausmeisterwohnhäusern vom Einzelfall abhängig 
machen. Sie hat die Genehmigung der Hausmei-
sterwohnhäuser in Pforzheim und Aalen damit be-
gründet, daß in beiden Fällen die Nachteile, die bei 
einer Einplanung der Hausmeisterwohnung in das 
Dienstgebäude entstanden wären, nicht hinnehm-
bar gewesen seien. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
Wohnungen für Hausmeister von Arbeitsämtern 
nur in den Dienstgebäuden vorzusehen und freiste-
hende Wohnhäuser nicht gerechtfertigt. Wenn die 
Hausmeisterwohnung bei den genannten Bauvor-
haben nicht in den Dienstgebäuden untergebracht 
werden konnte, hätte — wie in anderen Orten — 
auf den Bau der Hausmeisterwohnung verzichtet, 
die Haushaltsunterlage-Bau-. von der Hauptstelle 
entsprechend verbessert und in der Nähe des 
Dienstgebäudes eine Wohnung gemietet werden 
müssen. 

74.1.2 

Der Neubau der Nebenstelle Tübingen des Arbeits-
amtes Reutlingen hat einen unregelmäßigen, viel-
eckigen Grundriß. Das erste und zweite Oberge-
schoß springen jeweils gegenüber dem darunterlie-
genden Geschoß weit zurück. Das Untergeschoß ist 
nur zu einem Teil als Keller ausgebaut. 

Die Gestaltung dieses Baukörpers ist ein be sonders 
deutliches Beispiel für den häufig zu beobachten-
den Vorrang architektonischer Gesichtspunkte vor 
wirtschaftlichen Überlegungen bei Baumaßnahmen 
der Bundesanstalt. Die großen Terrassen der Ober-
geschosse und die Teilunterkellerung zeigen, daß 
die überbaute Grundfläche im Verhältnis zum 
Raumbedarf zu groß ist. Die starke Gliederung des 
Gebäudes mit einem unverhältnismäßig hohen An-
teil von Außenflächen hat nicht nur hohe Bauko-
sten verursacht; die große Zahl bautechnisch pro-
blematischer Anschlüsse zwischen Decken- und 
Wandflächen sowie die Wärmeverluste an der Au-
ßenhaut werden auch zu hohen Baunutzungskosten 
führen. Wegen der nicht rechtwinkligen Ecken der 
Außenwände hat fast jeder fünfte Büroraum eine 
unregelmäßige und zu große Grundfläche. 

Die eigenwillige und mit den geschilderten Nachtei-
len behaftete Gestaltung des Baukörpers beruht 
nicht auf planungsrechtlichen Vorgaben. Im Gegen-
teil setzten sich die Planer ohne zwingenden Grund 

über verbindliche Forderungen des Bebauungspla-
nes hinweg, bei dessen Beachtung ein um mehrere 
100 000 DM kostengünstigeres Gebäude mit minde-
stens gleichhohem Nutzungswert hätte errichtet 
werden können. 

Die Bundesanstalt hat darauf hingewiesen, daß mit 
dem stark gegliederten Baukörper und der klein-
maßstäblichen Planung möglichen nachbarrechtli-
chen Einsprüchen entgegengewirkt und durch die 
Terrassierung die ungeteilte Unterbringung der 
Abteilungen in einem Geschoß ermöglicht werden 
sollte. 

Diese Hinweise können die Bedenken gegen die 
Wirtschaftlichkeit des Bauwerks nicht ausräumen, 
weil nach dem Bebauungsplan sogar eine erheblich 
größere und kompaktere Bebauung zulässig gewe-
sen wäre sowie eine über mehrere Stockwerke ver-
teilte Unterbringung der Abteilungen in keinem an-
deren Arbeitsamt zu nennenswerten Schwierigkei-
ten geführt hat. Die Hauptstelle der Bundesanstalt 
hätte spätestens bei der Genehmigung der Haus-
haltsunterlage-Bau- dafür sorgen müssen, daß die 
Planung in erheblichem Umfang gestrafft und opti-
miert wird. 

74.1.3 

In der Fachhochschule Mannheim haben 26 Unter-
richtsräume bei einer Raumtiefe von 9 m eine Be-
und Entlüftungsanlage erhalten. In der Verwal-
tungsschule Oberursel werden die Lehrsäle eben-
falls mechanisch belüftet; zwei der Lehrsäle haben 
eine Raumtiefe von rd. 8,70 m, zwei von weniger als 
8,40 m. 

Nach den bundesweit anerkannten Richtlinien über 
lüftungstechnische Anlagen in Schulen (Richtli-
nien) ist in Unterrichtsräumen bis zu einer Raum-
tiefe von 8,40 m eine natürliche Belüftung über die 
Fenster möglich. In zwei Lehrsälen der Verwal-
tungsschule Oberursel hätte daher auf die raum-
lufttechnischen Anlagen verzichtet werden können. 
Die anderen Lehrsäle in Oberursel und die Lehr-
säle in Mannheim hätten ohne Beeinträchtigung 
der Nutzung so geplant werden können, daß die 
Raumtiefe weniger als 8,40 m betrug, so daß ent-
sprechend den Richtlinien die Anlagen für die 
künstliche Belüftung hätten entfallen können. Da 
sowohl der Einbau als auch der Betrieb solcher An-
lagen teuer ist, hätten durch die Verbesserung der 
Planung erhebliche Ausgaben eingespart werden 
können. 

Die Bundesanstalt hat eingewendet, die Verdunke-
lungseinrichtungen der Säle würden häufig genutzt 
und deshalb sei der Einbau der raumlufttechni-
schen Anlagen erforderlich gewesen. Dies kann 
schon deshalb nicht überzeugen, weil ein regelmä-
ßiger Bedarf für eine Verdunkelungszeit von mehr 
als 45 Minuten, die nach den Richtlinien eine künst-
liche Belüftung rechtfertigen würde, nicht besteht. 

74.1.4 

Im Neubau für das Arbeitsamt Hannover wird der 
Personenverkehr zwischen der Eingangshalle und 
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den vier Obergeschossen mit einer Fahrtreppenan-
lage und zwei Aufzügen bewältigt, deren Kosten 
mit insgesamt 950 000 DM veranschlagt waren. 

Der Bundesrechnungshof hat den Einbau der Fahr-
treppenanlage wegen der hohen Investitions- und 
Betriebskosten als unwirtschaftlich beanstandet. 
Für den Personenverkehr innerhalb des Gebäudes 
wären nach den einschlägigen Richtlinien und nach 
Erfahrungssätzen fünf Seilaufzüge ausreichend ge-
wesen, die rd. 400 000 DM weniger gekostet und die 
Geschosse besser bedient hätten. 

Die Bundesanstalt begründet die Förderanlagen 
vor allem damit, daß die Besucher des Arbeitsamtes 
vor den Fahrstühlen möglichst nicht warten, son-
dern rasch verteilt werden sollen. 

Der Bundesrechnungshof hält kurze Wartezeiten 
für die Besucher, die die Obergeschosse des Ar-
beitsamtes aufsuchen wollen, für zumutbar. Erfah-
rungsgemäß ist der Andrang an den Förderanlagen 
zudem nicht während der Besucherzeit, sondern 
morgens am größten, wenn die Mitarbeiter ihre Ar-
beitsplätze aufsuchen. Für diesen Füllverkehr wür-
den die fünf Aufzüge nach den maßgebenden Richt-
linien völlig ausreichen. 

74.2 

Der Bundesrechnungshof hat mehrere Projekte 
nach Genehmigung der Haushaltsunterlage-Bau-
geprüft und der Bundesanstalt seine Prüfungser-
gebnisse in einem Stadium mitgeteilt, in dem sie 
noch bei der weiteren Planung und Bauausführung 
berücksichtigt werden konnten. Zum großen Teil 
hat die Bundesanstalt die Anregungen des Bundes-
rechnungshofes in ihre Planung übernommen. 

Als Beispiele werden aufgeführt: 

74.2.1 

Beim Arbeitsamt Bergisch-Gladbach wurden Ein-
sparungen von mindestens rd. 300 000 DM erzielt, 
und zwar durch 

— Vereinfachung der Konstruktion der Fassade, 
verbunden mit einer Verringerung der Außen-
fläche um rd. 25 v. H., 

— Verringerung der begehbaren Fläche der Dach-
terrassen, 

— Wegfall der Verfliesung des Heizungs- und Ak-
tenvernichtungsraumes, 

— Wegfall der Paneeiwand zwischen Kantinen-
raum und Essenausgabe, 

— Verringerung der Betriebsgeschwindigkeit der 
Aufzüge und 

— Wahl eines anderen Belages für die Vorfläche 
zum Haupteingang. 

74.2.2 

Beim Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz - Saar-
land sind Einsparungen von mindestens 450 000 
DM erzielt worden, und zwar durch 

— Wahl eines Ziegeldaches anstatt eines Kupfer-
Stehfalz-Daches und 

— Einbau von Leuchtstofflampen anstelle von 
Glühlampen. 

74.2.3 

Beim Arbeitsamt Oberhausen sind Kosten in Höhe 
von rd. 300 000 DM durch Wegfall der Fassadenbe-
fahranlage eingespart worden. 

74.2.4 

Beim Arbeitsamt Hannover sind Kosteneinsparun-
gen von rd. 300 000 DM erzielt worden durch 

— rechtwinklige statt schräge Verlegung der La-
mellendecken und des Fußbodenbelages, 

— Wegfall der Luftschleieranlage im Hauptein-
gang und 

— Wegfall der Rampenheizung für die Tiefgarage. 

74.2.5 

Die Prüfungsergebnisse zeigen nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes, daß die Bundesanstalt 
bei der Genehmigung der Haushaltsunterlagen die 
im Hinblick auf die sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung der Haushaltsmittel gebotene Sorgfalt 
nicht ausreichend beachtet hat. 

74.2.6 

Die Bundesanstalt hat dagegen eingewendet, die 
angesprochenen Beispiele seien — auch wenn sie 
im Einzelfall zuträfen — nicht geeignet, ihr insge-
samt den Vorwurf zu machen, sie habe Haushalts-
mittel nicht sparsam und wirtschaftlich verwendet. 
Die vom Bundesrechnungshof aufgezeigten Einspa-
rungsmöglichkeiten machten tatsächlich nur einen 
äußerst geringen Anteil der Gesamtkosten aus. Im 
übrigen habe sie als oberste technische Instanz vor 
der Genehmigung lediglich grundsätzlich bedeut-
same Angaben und Daten zu überprüfen; die Prü-
fung auf Wirtschaftlichkeit sei Aufgabe der Oberfi-
nanzdirektionen. 

74.2.7 

Die Ausführungen der Bundesanstalt vermögen 
nicht zu überzeugen. Der Bundesrechnungshof hat 
die Baumaßnahmen der Bundesanstalt zwar nur 
stichprobenweise geprüft; da er aber bei fast allen 
geprüften Maßnahmen unwirtschaftliche Planun-
gen festgestellt hat, sieht er sich zu seinen Aussa-
gen berechtigt. Es trifft im übrigen zwar zu, daß die 
Mittelinstanz die Planung auf Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu überprüfen hat und diesem 
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Auftrag nicht immer ausreichend nachkommt. Der 
Bundesrechnungshof ist aber der Auffassung, daß 
die Bundesanstalt als oberste technische Instanz im 
Wege der Fachaufsicht eine sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Haushaltsmittel si-
cherzustellen hat. Hierbei hat sie auch exempla-
risch Einzelfälle bis ins Detail zu überprüfen, um 
den Landesbauverwaltungen den gewünschten 
Maßstab vorzugeben. 

74.3 Zusammenfassende Würdigung 

Der Bundesrechnungshof hält es für geboten, daß 
die Bundesanstalt künftig bei ihrer Prüfung der 
Haushaltsunterlage-Bau- mehr als bisher auf die 
gebotene Wirtschaftlichkeit achtet und dabei den 
gleichen Maßstab anlegt, dem sie in den vom Bun-
desrechnungshof geprüften Fällen zugestimmt hat. 

Bundespostbetriebskrankenkasse 

75 Einsatz der Datenverarbeitung 
bei der Bundespostbetriebskrankenkasse 

75.0 

Die Bundespostbetriebskrankenkasse arbeitet seit 
nunmehr über zehn Jahren an der Umstellung 
sämtlicher Arbeitsbereiche auf die Datenverarbei-
tung. 

Die Ausgaben für Investitionen und laufende Ko-
sten in Höhe von etwa 25 Mio. DM stehen in keinem 
angemessenen Verhältnis zum bisher erreichten 
Nutzen. 

75.1 

Seit dem Jahre 1974 finanziert der Bundesminister 
für das Post- und Fernmeldewesen (Bundesmini-
ster) bei der Bundespostbetriebskrankenkasse das 
Vorhaben, sämtliche Arbeitsbereiche auf Datenver-
arbeitung umzustellen (vgl. hierzu auch die  Bemer

-kung zur Bundeshaushaltsrechnung 1976 vom 
18. Juli 1978 — Drucksache 8/2124 Nr. 230 —). Die 
Ausgaben für Investitionen und laufende Kosten 
betrugen bis zum Jahre 1984 etwa 25 Mio. DM. Nach 
den Vorgaben einer vom Bundesminister eingesetz-
ten Arbeitsgruppe sollte das Vorhaben bis Ende 
1983 abgeschlossen sein. 

75.2 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes ist das mit dem Vorhaben verfolgte Ziel, durch 
den Einsatz der Datenverarbeitung die Arbeitsab-
läufe zweckmäßiger zu gestalten sowie Verwal-
tungskosten einzusparen, nach über zehn Jahren 
nicht erreicht worden. Vor allem ist die vorrangig 
vorgesehene Umstellung des gesamten Leistungs-
wesens auf die Datenverarbeitung unterblieben. 
Von den Arbeitsbereichen Leistungs-, Versiche-

rungs-, Beitrags- und Ersatzleistungswesen sowie 
Buchhaltung sind bisher nur die Mitgliederbe-
standsführung, das Datenerfassungs- und Daten-
übermittlungsverfahren und teilweise der Beitrags-
einzug für Rentner sowie die Leistungsstatistik auf 
Datenverarbeitung übernommen worden. Es ist im 
übrigen nicht gelungen, bei der Datenverarbeitung 
die sofortige Auswertung der vom Anwender einge-
gebenen Daten (Dialogverfügbarkeit) sicherzustel-
len. Durch die noch im Jahre 1984 durch Betriebs-
störungen verursachten Ausfallzeiten der Daten-
verarbeitungsanlage wurde die Aufgabenerledi-
gung wesentlich eingeschränkt; Teilaufgaben wur-
den mit erhöhtem Arbeitsaufwand manuell erledigt. 
Die bisher erreichte Umstellung hat noch nicht zu 
Einsparungen an Personalkosten geführt. 

Die erheblichen Ausgaben stehen somit in keinem 
angemessenen Verhältnis zum bisher erreichten 
Nutzen. 

75.3 

Bei der Beschaffung und dem Einsatz von Daten-
verarbeitungsgeräten hat der Bundesrechnungshof 
insbesondere folgendes festgestellt: 

— Die im Jahre 1982 wegen der geplanten Über-
nahme des Leistungswesens auf Datenverarbei-
tung durchgeführte Aufstockung um rd. 100 Da-
tensichtgeräte auf 196 Geräte und um 17 Druk-
ker auf 53 Drucker mit jährlichen Mietausgaben 
von rd. 465 000 DM entspricht nicht dem tatsäch-
lichen Bedarf. Die Geräte wurden wegen fehlen-
der Datenverarbeitungsprogramme zeitweise 
nicht genutzt. 

— Die mit einem Kostenaufwand von 440 000 DM 
beschafften Bildschirm-Arbeitstische sind nicht 
bestimmungsgemäß in unmittelbarer Nähe des 
Arbeitsplatzes aufgestellt worden. 

— Im zweiten Halbjahr 1980 wurden für insgesamt 
rd. 1,3 Mio. DM 23 Bürorechenanlagen für die 
Buchhaltung mit jährlichen Wartungskosten 
von etwa 160 000 DM beschafft. Diese Ausgaben 
hätten vermieden werden können, wenn zu-
nächst die Buchhaltung auf Datenverarbeitung 
umgestellt worden wäre. 

— Eine für das Jahr 1984 beabsichtigte Weiterent-
wicklung des bestehenden zentralen Datenver-
arbeitungssystems mit dem stufenweisen Ein-
satz von Subsystemen ist am Ende dieses Jahres 
wieder aufgegeben worden. Hierdurch hat sich 
der Ausbau des angestrebten Datenverarbei-
tungssystems weiter verzögert. 

75.4 

Der Bundesminister hat erwidert, für den auch 
nach seiner Auffassung unbefriedigenden Verlauf 
des Verfahrens seien insbesondere folgende 
Gründe ursächlich gewesen: 

— Bei den gesetzlichen Krankenkassen handele es 
sich „um eine komplexe und damit schwierig zu 
handhabende Aufgabenstellung". 
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Neue gesetzliche Vorschriften, die das Aufga-
benvolumen erweiterten, und die hierdurch er-
forderlichen Anpassungen hätten die Entwick-
lung der Datenverarbeitung nachhaltig gestört 
und somit auch den Zeitablauf negativ beein-
flußt. 

— Die Bemühungen um einsatzfähiges und fach-
lich qualifiziertes Personal seien im Bereich der 
Deutschen Bundespost auf Grenzen gestoßen. 

— Das Vorhaben sei — in dem Bemühen um die 
Verwendung möglichst ausgereifter und techno-
logisch aktueller Einsatzmittel — der außeror-
dentlich raschen Fortentwicklung im Bereich 
der elektronischen Verfahren, insbesondere der 
Dialogverfahren, ausgesetzt. 

— Der Deutschen Bundespost stehe ein Partner ge-
genüber, der als Selbstverwaltungseinrichtung 
der paritätischen Mitbestimmung unterliege. 
Die erforderliche Beteiligung der Organe in al-
len Einzelfällen erweise sich als in großem Maße 
zeitaufwendig. 

— Die weitere Beschaffung von Datensichtgeräten, 
Druckern und Bildschirmarbeitstischen sei im 
Hinblick auf die beabsichtigte Umstellung des 
Leistungswesens auf Datenverarbeitung erfolgt. 
Trotz Abbruch dieses Vorhabens sei jedoch die 
Anschaffung für die Durchführung des Beitrags-
einzugs zur Krankenversicherung der Rentner 
(Einführung der Beitragspflicht aus rentenähnli-
chen Versorgungsbezügen ab 1. Januar 1983) im 
nachhinein gerechtfertigt gewesen. 

Im übrigen seien 20 Datensichtgeräte und 
19 Drucker später von der Bundespostbetriebs-
krankenkasse dem Posttechnischen Zentralamt 
zum anderweitigen Einsatz wieder zur Verfü-
gung gestellt worden. 

75.5 

Die Ausführungen des Bundesministers überzeu-
gen nicht. 

Die von ihm dargelegten erschwerenden Umstände 
treten nicht nur bei der Bundespostbetriebskran-
kenkasse auf, sondern sind zum Teil für den gesam-
ten Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
kennzeichnend. Diese Umstände hätten bei der Pla

-

nung und Durchführung des Vorhabens sachge-
recht berücksichtigt werden können und müssen. 

Die zu beanstandenden Mängel wären nicht in ei-
nem solchen Umfang aufgetreten, wenn das Verfah-
ren bei genauen Vorgaben und Prioritäten zwi-
schen dem Bundesminister, der Bundespostbe-
triebskrankenkasse, dem Posttechnischen Zentral-
amt und dem Sozialamt der Deutschen Bundespost 
abgestimmt und unter Einhaltung gesetzter Fristen 
durchgeführt worden wäre. 

Die Verzögerungen können auch nicht mit neuen 
Aufgaben, die sich aus Änderungen und Ergänzun-
gen gesetzlicher Regelungen ergeben haben, be-
gründet werden. Diese neuen Aufgaben haben nur 
teilweise Auswirkungen auf den Einsatz der Daten-
verarbeitung gehabt und konnten daher die Ent-
wicklung des Gesamtvorhabens nicht nachhaltig 
stören. Zudem wurden der Bundespostbetriebs-
krankenkasse für die Durchführung neuer Auf-
gaben in den Jahren 1982 und 1983 zusätzlich 
95 Dienstposten zugewiesen. 

Die Beschaffung der Datensichtgeräte, Drucker und 
Bildschirm-Arbeitstische war wegen fehlender Da-
tenverarbeitungsprogramme nicht in so großem 
Umfange notwendig; sie kann zumindest für den 
genannten Zeitpunkt auch nicht mit dem späteren 
Einsatz für den Beitragseinzug in der Krankenver-
sicherung der Rentner begründet werden. Dies wird 
schon durch die Rückgabe von Datensichtgeräten 
und Druckern an das Posttechnische Zentralamt 
bestätigt. 

75.6 

Für die Bundespostbetriebskrankenkasse soll nun-
mehr das zentrale Datenverarbeitungssystem auf 
ein dezentrales Datenverarbeitungssystem umge-
stellt werden. Der Bundesminister geht davon aus, 
daß das neue Vorhaben in allen Anwendungsteilen 
innerhalb von drei Jahren zum Abschluß gebracht 
werden kann. 

Ob diese Umstellung termingerecht und wirtschaft-
lich durchgeführt wird, bleibt abzuwarten. 

Der Bundesminister sollte dafür Sorge tragen, daß 
das Vorhaben sorgfältig geplant und besonders 
streng kontrolliert wird, um künftig Fehlentwick-
lungen und einen überhöhten Kostenaufwand zu 
vermeiden. 

76 Beratungstätigkeit des Bundesrechnungshofes 

76.1 Regelung des Rechtsschutzes in 
Strafsachen für Bundesbedienstete 

Der Bundesrechnungshof hat auf Anregung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
Anfang 1985 die Ausgaben für die Gewährung von 
Rechtsschutz in Strafsachen an frühere Bundesmi-
nister geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auf Zah

-

lungen in den Jahren 1982 bis 1984, die dazu be-
stimmt waren, die Anwaltskosten wegen der von 
der Staatsanwaltschaft Bonn eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren zu bestreiten. 
Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Prozeßkostenvorschüsse auf der Grundlage der bis-
herigen Regelung zwar dem Grunde, nicht aber der 
Höhe nach hätten geleistet werden dürfen. Nach 
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der darauf getroffenen politischen Entscheidung, 
die Richtlinien mit erweitertem Rechtsschutz neu 
zu fassen, hat der Bundesrechnungshof die Res-
sorts beraten und dem federführenden Bundesmi-
nister des Innern Vorschläge für die Ausgestaltung 
der Richtlinien im einzelnen unterbreitet; diese 
sind im wesentlichen übernommen worden. 

76.2 Bedarfsnachweisungen für 
technisch-wissenschaftliche Großgeräte 
bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 
(Kapitel 09 03 Titelgruppe 03 Titel 812 31 
und 817 31) 

Für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(Bundesanstalt) wurden im Finanzplan 1985 bis 
1989 die Ansätze für Gerätebeschaffungen in dem 
Zeitraum 1986 bis 1989 wesentlich erhöht, um die 
technisch-wissenschaftliche Ausstattung der Labo-
ratorien zu modernisieren. 

Der Bundesrechnungshof hat Unterlagen zu diesem 
Modernisierungsprogramm stichprobenweise ge-
prüft und Einsparmöglichkeiten gegenüber den 
Veranschlagungen aufgezeigt, die in Einzelfällen 
bereits berücksichtigt wurden. Er hat auch bemän-
gelt, daß die für die Einzelvorhaben vorgelegten 
Planungsunterlagen nur unzureichend erkennen 
ließen, welche Überlegungen zu den Vorhaben ge-
führt hatten und warum die vorgesehene Art der 
Ausführung gewählt worden war. Die Bundesan-
stalt hat ihre Unterlagen daraufhin nochmals über-
arbeitet und in eine einheitliche Form gebracht, so 
daß die Beschaffungen hinreichend beschrieben, 
begründet und in ihrem zeitlichen und finanziellen 
Ablauf nunmehr dargstellt sind, wie es § 24 Abs. 2 
der Bundeshaushaltsordnung zwingend vor-
schreibt. 

Außerdem hat der Bundesrechnungshof erreicht, 
daß das Modernisierungsprogramm ab dem Haus-
haltsjahr 1987 nach den Haushaltstechnischen 
Richtlinien des Bundes im Haushaltsplan deutlich 
als zeitlich befristete, mehrjährige Maßnahme mit 
festem Finanzrahmen ausgewiesen wird. 

Wegen der vom Bundesrechnungshof aufgezeigten 
Unzulänglichkeiten während des Haushaltsaufstel-
lungsverfahrens will der Bundesminister der Fi-
nanzen das seitherige Verfahren so verbessern, daß 
der Bedarf von technisch-wissenschaftlichen Groß-
geräten übersichtlicher als bisher nachgewiesen 
werden kann. Er beabsichtigt, eine Bedarfsnachwei-
sung einzuführen, die die nach der Bundeshaus-
haltsordnung vorzulegenden Planungsunterlagen 
ergänzen soll. Erste Entwürfe dieser bedarfsorien-
tierten Nachweisung wurden sowohl vom Bundes-
minister der Finanzen als auch vom Bundesmini-
ster für Wirtschaft erarbeitet. Beide Ressorts haben 
den Bundesrechnungshof gebeten, bei den weiteren 
Arbeiten zur Entwicklung einer sachgerechten 
Form der Planungsunterlagen beratend mitzuwir-
ken. 

Mit der Einführung von Bedarfsnachweisungen 
soll 

— durch detaillierte Angaben oder Kostenverglei-
che mit Alternativlösungen belegt und nachprüf-
bar werden, daß die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit beachtet sind, 

— der Zusammenhang zwischen der Beschaffungs-
maßnahme und den der Anstalt übertragenen 
Aufgaben deutlicher werden, 

— für alle an der Haushaltsplanung Beteiligten die 
Entscheidungsfindung nachvollziehbar 

und 

— die Führung der Haushaltsverhandlungen zwi-
schen den beiden Ressorts wesentlich erleich-
tert und beschleunigt werden. 

Der zusätzlich entstehende Verwaltungsaufwand 
wird im Verhältnis zu den Vorteilen gering sein, da 
es sich bei den Bedarfsnachweisungen lediglich um 
eine Verdichtung von ohnehin zwingend vorge-
schriebenem Datenmaterial handelt. 

Das neue Bedarfsnachweisverfahren soll erstmals 
bei der Haushaltsplanung 1988 für die Bundesan-
stalt erprobt und später für alle technischen Anstal-
ten im Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Wirtschaft eingeführt werden. 

76.3 Zahnärztliche Behandlung durch zivile 
Zahnärzte im Bereich der Bundeswehr 

Bei den Verhandlungen über den Voranschlag des 
Haushaltsplans 1987 zu Kapitel 14 08 hat der Bun-
desrechnungshof wiederum darauf hingewiesen, 
daß die Zahnbehandlungen in bundeswehreigenen 
Einrichtungen wesentlich erhöht und damit die 
Überweisungen zu zivilen Zahnärzten verringert 
werden könnten. Der Mittelansatz bei dem Titel 
„Zahnärztliche Behandlung durch zivile Zahnärzte" 
könne daher deutlich verringert werden. 

Auf die Anregung des Bundesrechnungshofes hin 
will der Bundesminister der Verteidigung Soldaten 
vermehrt in bundeswehreigenen Einrichtungen be-
handeln lassen. Der Ausgabeansatz im Entwurf des 
Bundeshaushaltsplans 1987 wurde deshalb um 
4 Mio. DM auf 66 Mio. DM zurückgeführt. 

76.4 Kalkulatorische Verzinsung 
des betriebsnotwendigen Kapitals 
bei öffentlichen Aufträgen zu 
Selbstkostenpreisen 

In Preisen aufgrund von Selbstkosten werden kal-
kulatorische Zinsen für das betriebsnotwendige Ka-
pital angesetzt. Bei der Ermittlung des betriebsnot-
wendigen Kapitals konnte das Anlagevermögen bis-
her auch zu Wiederbeschaffungspreisen bewertet 
werden. Bei einer Bewertung zu Wiederbeschaf-
fungspreisen wird indes die Preissteigerungsrate 
doppelt berücksichtigt, wenn gleichzeitig für die Be-
rechnung der kalkulatorischen Zinsen der Nominal-
zinssatz zugrunde gelegt wird. Die Selbstkosten- 
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preise sind dann überhöht. Der Bundesrechnungs-
hof hat dies bei seiner Prüfung der Leistungen des 
Bundes bei der Serienfinanzierung von Airbus-
Flugzeugen beanstandet. 

Unabhängig hiervon hat der Bundesminister der 
Verteidigung in seinem Bereich festgestellt, daß bei 
der Abwicklung von öffentlichen Aufträgen zu 
Selbstkostenpreisen Haushaltsmittel in Millionen-
höhe hätten gespart werden können, wenn das be-
triebsnotwendige Vermögen anstatt zu Wiederbe-
schaffungspreisen lediglich zu Anschaffungsprei-
sen oder Herstellkosten bewertet worden wäre. Im 
Vorgriff auf eine für alle öffentlichen Auftraggeber 
verbindliche Regelung hat er daher vom 1. Juli 1985 
an durch privatrechtliche Vereinbarungen sicherge-
stellt, daß für die Ermittlung der kalkulatorischen 
Zinsen das betriebsnotwendige Vermögen nicht 
mehr zu Wiederbeschaffungspreisen bewertet 
wird. 

Der Bundesrechnungshof hat dem für das öffentli-
che Preisrecht zuständigen Bundesminister für 
Wirtschaft empfohlen, die Preisvorschriften (Ver-
ordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentli-
chen Aufträgen und Verordnung PR Nr. 1/72 über 
die Preise für Bauleistungen bei öffentlichen oder 
mit öffentlichen Mitteln finanzierten Aufträgen) 
entsprechend zu ändern. 

Der Bundesminister für Wirtschaft ist der Empfeh-
lung gefolgt. Er hat die Änderung der Preisvor-
schriften am 23. April 1986 im Bundesanzeiger be-
kanntgemacht. Sie ist am 1. Juli 1986 in Kraft getre-
ten. 

76.5 Beschaffung des 
Deutschen Fernmeldesatellitensystems 
„KOPERNIKUS" 
durch den Bundesminister 
für das Post- und Fernmeldewesen 

Der Bundesrechnungshof hat dem Verwaltungsrat 
der Deutschen Bundespost über die Beschaffung 
des Deutschen Fernmeldesatellitensystems (DFS) 
berichtet. Dabei ist er davon ausgegangen, daß die 
Feststellungen insbesondere im Zusammenhang 
mit der Weiterentwicklung des Dienstleistungsan-
gebotes der Deutschen Bundespost im Telekommu-
nikationsbereich und der Gestaltung der Gebühren 
für digitale Fernmeldedienste für den Verwaltungs-
rat von Interesse sein können. Er hat diesen Be-
richt auch dem Vorsitzenden und den zuständigen 
Berichterstattern des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages sowie dem Vorsitzenden 
und den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsaus-
schusses zugeleitet. Im folgenden wird der wesentli-
che Inhalt des Berichts wiedergegeben: 

76.5.1 Allgemeine Darstellung des Satellitenprojekts 

76.5.1.1 

Die Deutsche Bundespost hat sich seit dem Jahre 
1980 mit den Möglichkeiten eines eigenen Fernmel

-

desatellitenprojekts befaßt. Nach Preisverhandlun-
gen, die zu einer deutlichen Verringerung des ur-
sprünglichen Angebotspreises in Höhe von rd. 
1 099 Mio. DM durch das Konsortium bei Beibehal-
tung des Leistungsumfanges führten, schloß die 
Deutsche Bundespost im Dezember 1983 einen Ver-
trag über die Lieferung des Deutschen Fernmelde-
satellitensystems (DFS). Die Gesamtauftrags-
summe belief sich auf rd. 815 Mio. DM. 

76.5.1.2 

Das Satellitensystem ist für eine nationale Nutzung 
vorgesehen. Das Nutzungskonzept sieht inbeson-
dere folgende Zwecke vor: 

— Digitale Fernmeldedienste für Geschäftskom-
munikation, 

— Heranführung von Fernsehprogrammen zur 
Einspeisung in Breitbandverteilnetze, 

— Ergänzung der bestehenden Übertragungsmög-
lichkeiten nach Berlin, 

— Erschließung eines technologisch noch nicht 
ausreichend erforschten Frequenzbereichs und 
dessen spätere Nutzung. 

76.5.2 Betriebswirtschaftliche Rentabilität 

76.5.2.1 

Die gesamten Aufwendungen der Deutschen Bun-
despost für das DFS sind wesentlich höher als die 
Auftragssumme des Vertrages. Durch Erfolgsprä-
mien, Mehrwertsteuer, Preissteigerung sowie durch 
zusätzliche nicht im Vertrag enthaltene Kosten-
blöcke (z. B. zusätzliche terrestrische Infrastruktur, 
die Starts von zwei Flugmodellen, Managementko-
sten) erhöht sich das finanzielle Gesamtvolumen 
des Satellitenprojekts nach den dem Bundesrech-
nungshof zum Zeitpunkt seiner Erhebungen vorge-
legten Unterlagen auf 1,765 Mrd. DM. 

Der Bundesrechnungshof hat danach errechnet, 
daß unter Berücksichtigung der von der Deutschen 
Bundespost angesetzten elfjährigen Nutzungsdauer 
und der Verzinsung des eingesetzten Kapitals mit 
7,5 v. H. zur Deckung der Gesamtaufwendungen 
jährliche Einnahmen von insgesamt 293,2 Mio. DM 
aus den Satellitendiensten erzielt werden müßten. 
Nach einer der Beschaffungsentscheidung zu-
grunde gelegten Schätzung des Bundesministers 
für das Post- und Fernmeldewesen (Bundesmini-
ster) waren jedoch jährliche Einnahmen in Höhe 
von nur 212 Mio. DM zu erwarten. Auch von diesen 
Einnahmeerwartungen kann jedoch nicht mehr 
ausgegangen werden. Legt man nämlich der Be-
trachtung realistische Annahmen und die Entwick-
lung bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Erhe-
bungen durch den Bundesrechnungshof (Januar 
1986) zugrunde, so wären nach den Berechnungen 
des Bundesrechnungshofes auch bei optimistischer 
Schätzung Jahreseinnahmen von nur 160,6 Mio. DM 
zu erwarten. Das wären einschließlich der Abliefe-
rung an den Bund 132,6 Mio. DM weniger als erfor-
derlich. 
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Die jährliche Verlusterwartung während der Nut-
zungszeit hätte nach dieser Rechnung bei rd. 
120 Mio. DM gelegen. 

76.5.2.2 

Der Bundesminister hat nach Erhalt der Prüfungs-
mitteilung des Bundesrechnungshofes eine neue 
Kalkulation der Kosten des Satellitensystems 
durchgeführt. In diesen neueren Berechnungen 
geht der Bundesminister von um 60 Mio. DM gerin-
geren Gesamtkosten aus als bisher. Dabei nimmt er 
allerdings ein erhöhtes Versicherungsrisiko in Kauf 
und unterstellt eine teilweise bereits vorhandene 
terrestrische Versorgung möglicher Nutzer, die in 
einem gewissen Widerspruch zur originären Ziel-
setzung des Satellitenprojekts steht. 

Darüber hinaus hat der Bundesminister im April 
1986 die Überlebenswahrscheinlichkeit des Satelli-
tensystems erstmalig detailliert berechnet. Danach 
könnte gegebenenfalls eine zunächst vom Bundes-
rechnungshof für erforderlich gehaltene zusätzliche 
Ausgabe in Höhe von etwa 124 Mio. DM für den 
Start eines dritten Flugmodells vermieden werden. 
Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes muß 
jedoch auch nach dieser Berechnung gegen Ende 
der Nutzungszeit weiterhin mit erhöhten Ausfallri-
siken des Systems gerechnet werden. 

76.5.2.3 

Auch die erwarteten Einnahmen aus der Satelliten-
nutzung hat der Bundesminister nach Abschluß der 
Prüfung durch den Bundesrechnungshof neu ge-
schätzt. Aufgrund neuester Erkenntnisse, die sich 
nach seinen Angaben erst nach Abschluß der örtli-
chen Erhebungen (Januar 1986) ergeben haben, er-
wartet der Bundesminister nunmehr jährliche Ein-
nahmen in Höhe von 65 Mio. DM aus der Nutzung 
für geschäftliche Kommunikation (anstatt bisher 
12 Mio. DM). 

Neben den im Nutzungskonzept vorgesehenen 
Diensten erwartet der Bundesminister auch zusätz-
liche Einnahmen in Höhe von jährlich 10 Mio. DM 
aus Datenübertragungen im sogenannten „Hucke-
packverfahren" (z. B. in den Leerzeilen des Fern-
sehbildes). Außerdem hat er in seiner Stellung-
nahme von ihm bisher nicht berücksichtigte Ein-
nahmen aus TV-Reportagen sowie Nutzungen des 
Reservesatelliten mit zusätzlichen 10 Mio. DM je 
Jahr angesetzt. 

Die Einnahmeerwartungen des Bundesministers 
aus Datenübertragungen im „Huckepackverfahren" 
und aus TV-Reportagen vermag der Bundesrech-
nungshof nicht zu teilen. Ihm konnten dazu keine 
nachprüfbaren Schätzgrundlagen vorgelegt werden. 
Darüber hinaus .erscheint ihm die technische und 
vertragliche Möglichkeit von „Huckepackübertra-
gungen" — aufgrund bereits belegter Kapazität 
(z. B. für Videotext, Video-Programm-System) und 
zu erwartender Vorbehalte von Programmveran-
staltern — noch nicht ausreichend geklärt. Auch die 
aus TV-Reportagen erwarteten Einnahmen sind 
zweifelhaft. Sie sind vom Verlauf des Versuchspro-

gramms in einem technologisch noch nicht ausrei-
chend erforschten Frequenzbereich abhängig. 

76.5.2.4 

Der Bundesrechnungshof geht nunmehr nicht mehr 
von einer jährlichen Verlusterwartung von 120 Mio. 
DM aus, sondern unter Berücksichtigung der neue-
sten Berechnungen des Bundesministers von 
52,8 Mio. DM bzw. 64,1 Mio. DM (je nach Einschät-
zung des Erfordernisses eines Starts des dritten 
Flugmodells) über die elfjährige Nutzungszeit des 
Satellitensystems (Bundesminister: 34,8 Mio. DM). 
Dabei sind einzelne Einnahmeblöcke allerdings 
durchaus mit Vorsicht zu betrachten sowie die 
Start- und Verzögerungsrisiken mit einzubeziehen. 

76.5.3 Volkswirtschaftliche und Industriepolitische Aspekte 

Der Bundesminister hat die Beschaffung des DFS 
seinerzeit u. a. mit industrie- und technologiepoliti-
schen Vorteilen sowie mit erwarteten positiven 
Auswirkungen auf die Beschäftigungslage, insbe-
sondere der raumfahrttechnischen Industrie, be-
gründet. 

Der Bundesrechnungshof hat Bedenken, ob es eine 
vorrangige Aufgabe der Deutschen Bundespost ist, 
industrie-, technologie- und beschäftigungspoliti-
sche Maßnahmen größeren Umfangs zu finanzie-
ren, ohne eine finanzielle Förderung wie im Falle 
des TV-Sat oder eine Kostenerstattung mit den für 
diese Aufgaben zuständigen Bundesressorts im 
Sinne des § 61 Abs. 3 BHO zu vereinbaren. 

76.5.4 Bedarfssituation und Alternativen 
zur Bedarfsdeckung 

76.5.4.1 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes sind für alle in Frage kommenden konkreten 
Nutzungsarten des Satellitensystems grundsätzlich 
deutlich preiswertere Alternativen der Bedarfsdek-
kung vorhanden. Diese bestehen in der Anmietung 
von Satellitenkapazität internationaler Betreiber-
gesellschaften und in der erweiterten Nutzung von 
vorhandenen oder in Bau befindlichen Übertra-
gungswegen, insbesondere nach Berlin. 

76.5.4.2 

Der Bundesminister hat anerkannt, daß der von 
ihm angenommene Bedarf an Satellitenkapazität 
im Grundsatz auch durch Anmietung vorhandener 
Transponderkanäle gedeckt werden könnte. Als 
Gründe für die Beschaffung eines eigenen Satelli-
tensystems führt er die damit gegebene dauernde 
Verfügbarkeit, die Vermeidung einer Aufsplitterung 
auf u. U. mehrere Satelliten und den nach seiner 
Ansicht nur temporären Charakter der derzeit ge-
ringen Transpondermieten an. Nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes stehen diesen Vorteilen 
jedoch der mit der Beschaffung verbundene finan-
zielle Verlust und eine gegenüber einer Anmietung 
geringere Flexibilität gegenüber. 
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76.5.5 Beschaffung des Satellitensystems 

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel, ob mit der 
freihändigen Vergabe des Auftrags an ein Indu-
striekonsortium die günstigste Vergabemöglichkeit 
gewählt wurde. Durch die gemeinsame Vergabe von 
Raum- und Bodensegment hat die Deutsche Bun-
despost weitere Nachteile, insbesondere bei der 
Spezifikation und dem Einkauf von Erdfunkstellen, 
in Kauf genommen. 

76.5.6 Zusammenfassende Würdigung 

Der Bundesminister hat bei der Beschaffungsent

-

scheidung über den DFS nicht alle Kennzahlen der 

betriebswirtschaftlichen Kalkulation zutreffend er-
mittelt und deshalb eine zu geringe Verlusterwar-
tung seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Er hat 
auch nicht abschließend geklärt, ob eine Kostener-
stattung oder finanzielle Förderung durch andere 
Bundesressorts im Sinne des § 61 Abs. 3 BHO in 
Betracht gekommen wäre. Die Nachfrage nach 
Dienstleistungen sollte möglichst wirtschaftlich 
und in der Zielsetzung kostendeckend befriedigt 
werden, wobei in diesem Rahmen durchaus Ge-
sichtspunkte der technischen Innovation, insbeson-
dere im Hinblick auf langfristige Entwicklungen, 
beachtet werden können. Diesem Grundsatz sollte 
bei künftigen Beschaffungen Rechnung getragen 
werden. 

77 Beratungstätigkeit des Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung (Bundesbeauftragter) hat durch Vor-
schläge und Gutachten auf eine zweckmäßige, ein-
fache und wirtschaftliche Gestaltung der Bundes-
verwaltung und der Haushaltsführung hinzuwir-
ken. Seine Tätigkeit hat u. a. folgende Beratungser-
gebnisse erbracht: 

77.1 Gleitende Arbeitszeit bei Bundesbehörden 

In den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
1984 vom 5. Oktober 1984 ist ausgeführt, daß der 
Bundesbeauftragte eine Querschnittsprüfung bei 
Bundesbehörden mit gleitender Arbeitszeit durch-
geführt und Empfehlungen zur sachgerechten Be-
handlung der gleitenden Arbeitszeit gegeben hat 
(vgl. Drucksache 10/2223 Nr. 2.2). 

Der Bundesminister des Innern hat aufgrund des 
Berichts des Bundesbeauftragten eine interministe-
rielle Arbeitsgruppe eingerichtet mit der Aufgabe, 
einen einheitlichen Regelungsrahmen für die glei-
tende Arbeitszeit in der Bundesverwaltung zu ent-
wickeln. Der Bundesbeauftragte wirkte beratend 
mit. 

Die Arbeitsgruppe hat inzwischen „Rahmengrund-
sätze für die gleitende Arbeitszeit in der Bundes-
verwaltung" erarbeitet. Diese wurden dem gemäß 
§ 9 GGO I eingerichteten Ausschuß für Organisa-
tionsfragen (MO) vorgelegt. Die Ressorts haben 
den Rahmengrundsätzen am 16. Dezember 1985 zu-
gestimmt und wenden sie seither in ihren Ge-
schäftsbereichen an. Der Bundesminister des In-
nern beabsichtigt, die Rahmengrundsätze nebst An-
lagen im GMB1 zu veröffentlichen. 

Den Empfehlungen des Bundesbeauftragten wurde 
weitgehend entsprochen; der Empfehlung, in Ab-
weichung von Ziffer 3 des Kabinettsbeschlusses 
vom 3. Oktober 1972 zur objektiven Erfassung der 
Arbeitszeit stets entsprechende Zeiterfassungsge

-

räte einzusetzen, soll jedoch nur gefolgt werden, so-
weit dies wirtschaftlich begründet ist. 

In einer Anlage der Rahmengrundsätze, die sich 
mit den verschiedenen Zeiterfassungsverfahren be-
faßt, sind ausdrücklich Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen vorgesehen vor der Entscheidung darüber, 
welche Art der Zeiterfassung eingeführt werden 
soll. 

Der Bundesbeauftragte vertritt die Auffassung, daß 
sich insbesondere durch Verminderung der 
Schreib- und Rechenarbeiten sowie durch Vereinfa-
chung und höherer Wirksamkeit der Kontrolle aus 
solchen Wirtschaftlichkeitsberechnungen in aller 
Regel Kostenvorteile der Zeiterfassung durch Ge-
räte gegenüber der Zeiterfassung durch Selbstauf-
schreibung ergeben. 

Der Bundesbeauftragte bleibt daher bei seiner 
Empfehlung, zur objektiven Erfassung der Arbeits-
zeit Zeiterfassungsgeräte einzusetzen. 

77.2 Höhe der Gebühren 
für die Zulassung von Arzneimitteln 
durch das Bundesgesundheitsamt 

Für die Entscheidung über die Zulassung von Arz-
neimitteln erhebt das Bundesgesundheitsamt 
(BGA) Kosten (Gebühren und Auslagen), deren 
Höhe nach den Bestimmungen des Arzneimittelge-
setzes von dem Personal- und Sachaufwand ab-
hängt. 

Entsprechend der Ermächtigung im Arzneimittel-
gesetz hat der Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit (Bundesminister) in der 
„Kostenordnung für die Zulassung von Arzneimit-
teln durch das BGA" im Jahre 1980 die gebühren-
pflichtigen Tatbestände näher bestimmt und die je-
weilige Einzelgebühr festgesetzt. 

Der Bundesbeauftragte hat die bisher erhobenen 
Gebühren überprüft und dabei festgestellt, daß die 
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überwiegende Anzahl der festgesetzten Gebühren 
die tatsächlich anfallenden Personal- und Sachko-
sten nur zu einem geringen Teil abdeckt. 

So sind für die Zulassung eines Arzneimittels mit 
einem neuen Stoff nach der Gebührenordnung 
8 000 DM zu erheben; der tatsächliche Personal-
und Sachaufwand beläuft sich jedoch im Durch-
schnitt auf 24 000 DM. 

In ihrer Gewichtung werden die einzelnen Gebüh-
rentatbestände dem unterschiedlichen Aufwand 
nicht gerecht. So ist in der Gebührenordnung für 
die Änderung der Bezeichnung eines Arzneimittels 
eine Gebühr von 600 DM vorgesehen, obwohl tat-

sächlich nur 75 DM an Personal- und Sachkosten 
anfallen. Für die sonstigen Änderungen, die teil-
weise mit einem erheblichen Aufwand verbunden 
sind, werden keine Gebühren erhoben. 

Der Bundesbeauftragte hat dem Bundesminister 
Vorschläge für die künftige Gebührengestaltung 
unterbreitet, die zu einer Steigerung der Einnah-
men (1984: rd. 5,6 Mio. DM) auf mehr als das Dop-
pelte führen dürfte. Der Bundesminister hat die 
Vorschläge inhaltlich in die Beratungen der Fach-
ausschüsse des Deutschen Bundestages über den 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Arzneimittelgesetzes eingebracht und will sie bei 
der vorgesehenen Änderung der Kostenordnung be-
rücksichtigen. 

78 Bedeutsame Fälle, in denen die Verwaltung Empfehlungen 
des Bundesrechnungshofes gefolgt ist 

78.1 Berichterstattung der 
Auslandsvertretungen 
und deren Steuerung durch die Zentrale 

Das Auswärtige Amt erwartet von den Auslands-
vertretungen eine laufende, zeitnahe Berichterstat-
tung über Vorgänge und Entwicklungen in den 
Gastländern, die Rückwirkungen auf die außenpoli-
tischen Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land haben können. Die Sachkosten des dafür un-
terhaltenen weltweiten Kommunikationsnetzes be-
laufen sich auf jährlich rd. 20 Mio. DM. 

Bei Prüfungen in den Jahren 1982 bis 1984 bei meh-
reren Auslandsvertretungen hat der Bundesrech-
nungshof festgestellt, daß die Berichterstattung zu 
verschiedenen Aufgabengebieten — wie Politik, 
Protokoll, Wirtschaft, Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit und Kulturpolitik — hinsichtlich der Qualität 
und des operativen Nutzens für die deutsche Au-
ßenpolitik verbesserungsfähig ist. 

Beanstandet hat er insbesondere, daß quantitativ zu 
viel berichtet wird, die analytisch-wertende Bericht-
erstattung im Verhältnis dazu zu gering ist, die Aus-
landsvertretungen keine Nachricht über eine Ver-
wertung durch die Zentrale sowie keine Rückäuße-
rung zur sachlichen Verwendbarkeit allgemein und 
Beurteilung der Qualität der Berichterstattung im 
einzelnen erhalten. 

Er hat deshalb vorgeschlagen: 

— die Berichterstattung insgesamt einzuschrän-
ken, 

— sich mehr auf Nachrichten von operativem Nut-
zen für die Arbeit der Zentrale zu konzentrieren 
und 

— das Berichtswesen durch die Zentrale des Aus-
wärtigen Amtes erheblich besser zu steuern. 

Der Bundesminister hat mit Runderlaß vom 2. De-
zember 1985 Grundsätze zur Verbesserung des Dia-

logs zwischen Zentrale und Auslandsvertretungen 
formuliert und darin die Anregungen des Bundes-
rechnungshofes aufgenommen. Der Bundesrech-
nungshof erwartet, daß damit nunmehr ein wirt-
schaftlicherer Einsatz der für die Berichterstattung 
der Auslandsvertretungen aufzuwendenden Haus-
haltsmittel gewährleistet ist. 

78.2 Kulturinstitute im Ausland 
(Kapitel 05 04 Titelgruppe 03) 

Der Bundesrechnungshof hatte mehrmals Mängel 
bei der Durchführung von Baumaßnahmen für 
Deutsche Kulturinstitute im Ausland beanstandet. 
So waren Raumpläne unzureichend, Planungen un-
zweckmäßig und die Anforderungen des Nutzers 
entweder überzogen oder nicht ausgereift. Mehrere 
Baumaßnahmen wurden entgegen der Regelung in 
dem Gesetz über die Bundesbauverwaltung nicht 
von der dafür zuständigen Bundesbaudirektion, 
sondern von der Verwaltung des Goethe-Instituts 
vorbereitet und durchgeführt. 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, daß das 
Auswärtige Amt für die Unterbringung von Kultur-
instituten Grundsätze für die Planung von Baumaß-
nahmen erarbeitet, in denen nicht nur die Größen-
ordnung nach Richtzahlen festgelegt, sondern auch 
Hinweise für besondere Umweltbedingungen, Vor-
aussetzungen am Bauort, Sicherheitsangelegenhei-
ten, funktionelle Raumzusammenhänge angegeben 
und Standards für die Ausstattung vorgeschrieben 
werden sollten. 

Das Auswärtige Amt ist den Anregungen des Bun-
desrechnungshofes gefolgt. Die Zentralverwaltung 
des Goethe-Instituts hat inzwischen ein „Handbuch 
für die Verwaltung der Goethe-Institute im Aus-
land" herausgegeben, in dem auch die vom Bundes-
rechnungshof angesprochenen Fragen geregelt 
sind. 
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78.3 Erhaltung und Wiederaufbau 
von Baudenkmälern mit besonderer 
nationaler kultureller Bedeutung 

Der Bundesminister des Innern (Bundesminister) 
gewährt Zuwendungen zur Substanzerhaltung und 
zum Wiederaufbau von Baudenkmälern mit beson-
derer nationaler kultureller Bedeutung. Sie betru-
gen bei steigenden Haushaltsansätzen in den Jah-
ren 1972 bis 1985 insgesamt rd. 94,7 Mio. DM. 

Der Bundesminister hat in der Mehrzahl der vom 
Bundesrechnungshof untersuchten Zuwendungen 
nicht ausreichend geprüft, ob die Voraussetzung für 
deren Gewährung gegeben war. Er sah die Zweck-
bestimmung und das erhebliche Bundesinteresse 
auch bei Objekten, deren besondere nationale Be-
deutung nicht offenkundig war, unter Hinweis auf 
die Stellungnahme des Landeskonservators oder 
der für den Denkmalschutz zuständigen Landesbe-
hörde ohne eigene Prüfung und Beurteilung als er-
füllt an. Der Bundesrechnungshof hat darauf hinge-
wiesen, daß diese Stellungnahmen schon deshalb 
nicht das erhebliche Bundesinteresse begründen 
können, weil sich dieses nicht nur auf die Denk-
malseigenschaft des Bauwerks gründet, sondern 
darüber hinaus auf seine „besondere nationale  Be-
deutung"; die Stellungnahmen können die eigenver-
antwortliche Prüfung und Beurteilung durch den 
Bundesminister nicht ersetzen. 

In mehreren Fällen wurden entgegen den Bestim-
mungen Baumaßnahmen bezuschußt, die zum Zeit-
punkt der Bewilligung bereits begonnen oder abge-
schlossen waren; Gründe für mögliche Ausnahme-
regelungen wurden nicht dargetan. 

Die Bundesmittel wurden in allen Fällen als nicht 
rückzahlbare Zuwendung gewährt, obwohl in Ein-
zelfällen auch durch Darlehen der Zuwendungs-
zweck hätte erreicht werden können. 

Der Bundesminister hat die vorgenannten Bean-
standungen anerkannt und ausgeführt, er werde 
künftig die Entscheidungsgrundlage für die Bewilli-
gung von Zuwendungen breiter absichern. Neben 
der Stellungnahme der für den Denkmalschutz zu-
ständigen Landesbehörde werde er zusätzlich zwei 
externe Sachverständige hinzuziehen und das Er-
gebnis seiner Prüfung aktenkundig machen. Er hat 
weiter mitgeteilt, er werde künftig Zuwendungen 
grundsätzlich nur für solche Vorhaben bewilligen, 
die noch nicht begonnen worden seien; Ausnahmen 
werde er auf begründete Einzelfälle beschränken. 
In geeigneten Fällen werde er anstelle von Zuschüs-
sen Darlehen gewähren. 

78.4 Bürgschaften des Bundes zur Förderung 
der gewerblichen Wirtschaft 

Der Bundesrechnungshof hat zu einigen Großbürg-
schaften Bedenken geäußert, weil sich nach seiner 
Auffassung in diesen Fällen besonders hohe Aus-
fallrisiken kumulierten, die teilweise bereits zu Ent-
schädigungsleistungen aus dem Bundeshaushalt 
führten. Die Gewährung dieser Bürgschaften kann 

dem Grundsatz der Haushaltswahrheit widerspre-
chen; es sollten insoweit statt dessen Haushaltsmit-
tel bereitgestellt oder entsprechende Verpflich-
tungsermächtigungen eingestellt werden. 

Insbesondere hat der Bundesrechnungshof aus die-
sen Gründen Bedenken geäußert gegen die Auf-
stockung der Bürgschaften für die Finanzierung 
der Serienfertigung des Airbus. 

Der Bundesminister hat den Bedenken des Bundes-
rechnungshofes insofern Rechnung getragen, als er 
seit dem Jahre 1984 risikoreiche Bürgschaften die-
ser Art nicht mehr übernommen hat. Weitere Hilfen 
zur Serienfertigung des Airbus sollen nicht mehr in 
Form von Bürgschaften, sondern als Darlehen aus 
dem Bundeshaushalt geleistet werden. 

78.5 Zuschüsse zur Entwicklung 
von zivilen Flugzeugen 

Der Bundesminister für Wirtschaft (Bundesmini-
ster) hatte für die Dauer von jeweils fünf Jahren die 
Grundentwicklung eines Hubschraubers mit insge-
samt rd. 25,4 Mio. DM und dessen Weiterentwick-
lung mit insgesamt rd. 30,8 Mio. DM gefördert. Für 
eine Anschlußentwicklung wurden weitere Zu-
schüsse von rd. 35,4 Mio. DM beantragt. 

In seinem Bericht an den Wirtschaftsausschuß des 
Deutschen Bundestages vom 5. Dezember 1983 hat 
der Koordinator für die deutsche Luft- und Raum-
fahrt die generellen Fördervoraussetzungen nieder-
gelegt. Insbesondere hob er die hohen technischen 
Anforderungen an die Entwicklung und die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Produkte dieses In-
dustriezweiges hervor. Der Bundesrechnungshof 
sah diese Voraussetzungen für die weitere Zuschuß-
gewährung nicht für gegeben an. Denn bei dem An-
schlußvorhaben handelte es sich nicht um die Ent-
wicklung technologisch wichtiger Teile, sondern um 
die Anpassung an veränderte Markterfordernisse. 
Auch das wirtschaftliche Risiko des Vorhabens war 
nicht so hoch, daß eine Förderung durch den Bund 
notwendig gewesen wäre. 

Der Bundesminister hat sich der Meinung des Bun-
desrechnungshofes angeschlossen und den bean-
tragten Zuschuß für die Anschlußentwicklung nicht 
gewährt. 

78.6 Kurkosten in einem Versorgungs-
krankenhaus 
(Kapitel 11 10) 

In einem landeseigenen Versorgungskrankenhaus 
werden neben der Krankenhausbehandlung Bade-
kuren für Kriegsbeschädigte durchgefahrt. Der 
Bund trägt sowohl die Aufwendungen für die Kran-
kenhaus- als auch Kurbehandlung der Kriegsbe-
schädigten. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß das 
Land einen einheitlichen Tagessatz für beide Berei-
che berechnete, obwohl die Kurbehandlung erheb-
lich weniger kostenintensiv ist. 
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Die Kurkosten lagen dadurch deutlich höher als in 
reinen Kurkliniken. Solange das Krankenhaus al-
lein von Kriegsbeschädigten in Anspruch genom-
men wurde und daher der Bund die gesamten Ko-
sten trug, glichen sich die überhöhten Tagessätze 
für Kuren und die niedrigen Krankenhaussätze 
weitgehend aus. Da die Krankenhausbehandlung 
jedoch zunehmend von nicht versorgungsberechtig-
ten Patienten in Anspruch genommen wurde, ka-
men die niedrigen Krankenhaustagessätze dem 
Bund nur noch in geringem Maße zugute. 

Der Bundesrechnungshof hat daher den Bundesmi-
nister für Arbeit und Sozialordnung aufgefordert, 
mit dem Land eine günstigere Kostenregelung zu 
vereinbaren. Seit Ende 1984 besteht nun ein we-
sentlich niedrigerer Tagessatz für Kuren. Dies 
führte bis Ende 1985 zu Einsparungen in Höhe von 
rd. 2,5 Mio. DM. Die Einsparungen werden sich in 
den nächsten Jahren fortsetzen. 

78.7 Kostenerstattung an Krankenkassen 
bel Schädigungsfolgen 
(Kapitel 11 10) 

Gewährt eine gesetzliche Krankenkasse einem ver-
sicherten Kriegsbeschädigten eine Behandlung we-
gen anerkannter Schädigungsfolgen, so werden ihr 
die Aufwendungen nach dem Bundesversorgungs-
gesetz von den Versorgungsämtern für Rechnung 
des Bundes erstattet. 

Das Bundessozialgericht hat diese Erstattungsrege-
lung seit dem Jahre 1974 in mehreren Urteilen be-
handelt und anders ausgelegt als die Verwaltung. 
Im Ergebnis führte dies zu einer geringeren Erstat-
tungspflicht des Bundes. Der Bundesrechnungshof 
hatte festgestellt, daß die Urteile von der Verwal-
tung nicht hinreichend beachtet wurden, und den 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im 
Jahre 1978 darauf hingewiesen, daß den Ländern 
die Folgerungen aus der neuen Rechtsprechung 
verdeutlicht werden müßten. Ende 1980 erging ein 
entsprechendes Rundschreiben, das jedoch nicht zu 
einer Änderung der Abrechnungspraxis mit den 
Krankenkassen führte. 

Der Bundesrechnungshof prüfte vom Jahre 1981 an 
die Erstattungen schwerpunktmäßig und erläuterte 
die neuen Grundsätze in allen Ländern durch um-
fangreiche Prüfungsmitteilungen. Aufgrund der 
Prüfungen — auch unter Mitwirkung der Vorprü-
fungsstellen der Länder — wurden bisher unbe-
rechtigte Erstattungen an Krankenkassen in Höhe 
von über 5 Mio. DM wieder eingezogen und dem 
Bundeshaushalt zugeführt. Der Bundesrechnungs-
hof regte an, den Ländern die neuen Erstattungs-
grundsätze nochmals und abschließend zu erläu-
tern. Ein entsprechendes Rundschreiben erging 
Ende 1985. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß hierdurch 
nunmehr unberechtigte Erstattungen weitgehend 
verhindert werden. 

78.8 Ersatzansprüche gegen Dritte 
im Rahmen der Kriegsopferfürsorge — 
Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung 
(Kapitel 11 11) 

Soweit den Versorgungsberechtigten im Rahmen 
der Kriegsopferfürsorge ein gesetzlicher Anspruch 
auf Ersatz des ihnen durch eine Schädigung verur-
sachten Schadens gegen Dritte zusteht, z. B. bei 
Verkehrsunfällen, geht dieser Anspruch in Höhe 
der Leistungen der Kriegsopferfürsorge auf den 
Bund über. 

Der Bundesrechnungshof hatte den Ländern gegen-
über beanstandet, daß die Träger der Kriegsopfer-
fürsorge diese Regelung häufig nicht beachteten. 
Schadensersatzansprüche wurden daher oft gar 
nicht oder erst nach Ablauf der Verjährungsfrist 
ermittelt und geltend gemacht. Der Bund und auch 
die Länder und Gemeinden, soweit sie anteilig die 
Aufwendungen im Rahmen der Kriegsopferfür-
sorge tragen, konnten daher vielfach keinen Ersatz 
für ihre teilweise sehr hohen Leistungen erlangen. 
Diese können im Einzelfall, insbesondere durch die 
Übernahme der Kosten der Unterbringung in ei-
nem Pflegeheim oder der berufsfördernden Lei-
stungen der Rehabilitation, mehr als insgesamt 
100 000 DM betragen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Länder auf diese 
Mängel hingewiesen und auf Abhilfe gedrängt. Die 
Länder haben zwischenzeitlich die Träger der 
Kriegsopferfürsorge angewiesen, bei Schadensfäl-
len mit einem möglichen Fremdverschulden zu prü-
fen, ob Schadensersatzansprüche gegen Dritte be-
stehen und diese unverzüglich geltend zu machen. 
Aufgrund dieser Anweisung sind erheblich mehr 
Schadensersatzansprüche gegen Dritte erkannt 
und gegen die meist bestehenden Haftpflichtversi-
cherungen geltend gemacht worden, was zu erhebli-
chen Mehreinnahmen beim Bund, den Ländern und 
den Gemeinden geführt hat und noch führen wird. 

78.9 Rückzahlungen von Ausgaben 
im Bereich des Bundesministers für 
Verkehr 

Die Bundesfernstraßen werden von den Ländern 
im Auftrag des Bundes zu dessen Lasten gebaut. 
Der Bundesrechnungshof prüft die entsprechenden 
Ausgaben bei den Straßenbauverwaltungen der 
Länder. 

Seine Beanstandungen haben dazu geführt, daß im 
Jahre 1985 rd. 8,1 Mio. DM an den Bund zurückge-
zahlt wurden. Es handelt sich dabei im wesentli-
chen um Überzahlungen aufgrund von Fehlern bei 
der Auslegung von Bauverträgen, bei Mengener-
mittlungen und bei Anteilsberechnungen beim Bau 
von Kreuzungen sowie um unzulässige Verwen-
dung von Bundesmitteln für Verwaltungsaufgaben 
der Länder. 
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78.10 Planung einer Umgehungsstraße 
nach Ausbau der Ortsdurchfahrt 

In den Jahren 1977 bis 1983 wurde die rd. 2 km 
lange Ortsdurchfahrt Berkenthin im Zuge der Bun-
desstraße 208 in Schleswig-Holstein mit einer 
6,50 m breiten Fahrbahn und einem Kostenaufwand 
von rd. 2,5 Mio. DM ausgebaut. Es verblieb ein Eng-
paß auf der in der Baulast der Wasser- und Schi ff

-fahrtsverwaltung des Bundes stehenden Brücke 
über den Elbe-Lübeck-Kanal, die eine Fahrbahn-
breite von nur 4,00 m aufweist und nur einstreifig 
befahrbar ist. 

Gleichzeitig hatte der Bundesminister für Verkehr 
(Bundesminister) den Bau einer rd. 3 km langen 
Umgehungsstraße um Berkenthin mit einer neuen 
Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal in das Pro-
gramm für den Bau von Ortsumgehungen über-
nommen und im 3. Fünf-Jahresplan für den Ausbau 
der Bundesfernstraßen in den Jahren 1981 bis 1985 
mit der höchsten Dringlichkeit bewertet. Im Bun-
deshaushalt 1983 war eine erste Rate von 
0,5 Mio. DM bereitgestellt. Die Baukosten waren auf 
rd. 15 Mio. DM geschätzt. 

Der Bundesrechnungshof hielt den Bau der Umge-
hungsstraße angesichts des geringen Verkehrs von 
rd. 3 000 Kfz/Tag für nicht nötig. Er empfahl statt 
dessen die Erneuerung der Brücke über den Elbe-
Lübeck-Kanal mit einer Fahrbahnbreite von 
6,50 m. 

Der Bundesminister hat aufgrund des Einwandes 
des Bundesrechnungshofes den Neubau der Orts-
umgehung zurückgestellt. Das Vorhaben wurde in 
den Straßenbauplan 1985 nicht mehr übernommen. 

78.11 Wirtschaftlichkeit des Unterhaltungs- und 
Betriebsdienstes für die 
Bundesautobahnen 

Der Unterhaltungs- und Betriebsdienst für das 
Autobahnnetz mit einer Streckenlänge von 
rd. 8 300 km wird von 142 Autobahnmeistereien 
wahrgenommen. Die Kosten trägt der Bund. Der 
sogenannten Regelautobahnmeisterei ist eine 
Streckenlänge von rd. 50 km zugeordnet. 

Der Bundesrechnungshof hat bei der Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit des Unterhaltungs- und Betriebs-
dienstes für die Bundesautobahnen festgestellt, daß 
den Autobahnmeistereien die zu betreuenden 
Strecken nicht immer so zugeordnet sind, daß ein 
wirtschaftlicher Arbeitsablauf möglich ist. Zudem 
weisen die auf die einzelnen Autobahnmeistereien 
entfallenden Streckenlängen große Differenzen auf 
und erreichen in vielen Fällen 50 km nicht. Er hält 
auch die Ausstattung mit schweren Lastkraftwa-
gen, Motorgeräteträgern und Kehrmaschinen für 
zu hoch. 

Mehrere Auftragsverwaltungen haben inzwischen 
zur wirtschaftlicheren Ausnutzung der Autobahn-
meistereien deren Grenzen neu festgesetzt und ih-
nen dabei auch den Unterhaltungs- und Betriebs-

dienst auf autobahnähnlich ausgebauten Bundes-
straßen übertragen. Die Auftragsverwaltungen ha-
ben zudem zugesagt, durch technische Ergänzun-
gen und verbesserte Ausrüstung, z. B. breitere 
Schneepflüge und Streuautomaten mit doppelten 
Streutellern, zu einer Verminderung des Lkw-Be-
standes beizutragen. 

Der Bundesminister für Verkehr hat eine Neufest-
setzung der Regelsätze für die der Straßenunterhal-
tung dienenden Kraftfahrzeuge und Geräte im Be-
nehmen mit den Auftragsverwaltungen zugesagt. 

Bereits die bisher eingeleiteten Maßnahmen führen 
zu einer Verminderung des Fahrzeugbestandes um 
rd. 40 Lastkraftwagen, 40 Motorgeräteträgern und 
12 Kehrmaschinen mit einem Neuwert von rd. 
20 Mio. DM. 

Über weitere Verbesserungen wird noch verhan-
delt. 

78.12 Kostenbeteiligung des Bundes an 
zentralen Verkehrssteueranlagen in 
Städten 

Viele Städte verfügen über zentrale Verkehrsüber-
wachungs- und Steueranlagen, von denen aus die 
Lichtzeichenanlagen der Stadt verkehrsabhängig 
gesteuert werden. Es sind auch Lichtzeichen ange-
schlossen, die in der Baulast des Bundes stehen, 
z. B. an Kreuzungen von Bundesstraßen mit ande-
ren Straßen in geschlossenen Ortslagen oder an An-
schlußstellen von Bundesautobahnen. 

Der Bundesrechnungshof hat mehrmals beanstan-
det, daß einige Auftragsverwaltungen den Bund mit 
Kosten für den Kabelanschluß seiner Lichtzeichen-
anlagen an die kommunalen Verkehrssteueranla-
gen sowie mit anteiligen Kosten für die Anschaf-
fung der Anlage und für deren Betrieb und Wartung 
belastet hatten. Nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes ist der Bund nicht verpflichtet, derar-
tige Kosten zu tragen. Die kommunale Verkehrs-
steueranlage ist auch im weitesten Sinne nicht Be-
standteil der Bundesfernstraßen nach § 1 Fernstra-
ßengesetz. Die Abwicklung und Lenkung des Ver-
kehrs fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Baulastträgers der Straße, sondern in die der Stra-
ßenverkehrsbehörden bzw. der Polizei. 

Der Bundesminister für Verkehr ist der Auffassung 
des Bundesrechnungshofes gefolgt und hat die 
Obersten Straßenbaubehörden der Länder ange-
wiesen, den Bund künftig nur soweit zu belasten, 
wie er durch den Anschluß an die zentrale Ver-
kehrssteueranlage Kosten für eigene Steuergeräte 
erspart. 

78.13 Abgrenzung zwischen Verwaltungskosten 
und Baukosten 

Nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögens

-

rechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen 
und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs 
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trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahr-
nehmung der Straßenbaulast und die Zweckausga-
ben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Be-
wirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. 

Nach Artikel 104 a Abs. 5 i. V. m. Artikel 90 Abs. 2 
und Artikel 85 Abs. 1 GG tragen die Länder oder die 
nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungs-
körperschaften die bei ihren Behörden für die Ver-
waltung der Bundesfernstraßen entstehenden Aus-
gaben. 

Der Bundesrechnungshof hat in zahlreichen Fällen 
beanstandet, daß die vom Bund einerseits und den 
Ländern oder den nach Landesrecht zuständigen 
Selbstverwaltungskörperschaften andererseits zu 
tragenden Ausgaben falsch voneinander abge-
grenzt worden sind. Durch die falsche Ausgabenzu-
ordnung wird der Bund im allgemeinen benachtei-
ligt. Der Schriftwechsel zur Richtigstellung und die 
Buchungsvorgänge verursachen erheblichen Ver-
waltungsaufwand. 

Eine wesentliche Ursache für die Mängel lag darin, 
daß der in einer Verwaltungsvorschrift für die Auf-
tragsverwaltung der Bundesfernstraßen enthaltene 
Abgrenzungskatalog und eine im Jahre 1961 vom 
Bundesminister für Verkehr (Bundesminister) ein-
geführte sogenannte Negativliste unzureichend und 
durch die technische Entwicklung überholt waren. 

Der Bundesminister hat nunmehr nach Abstim-
mung mit dem Bundesrechnungshof und den Län-
dern einen neuen umfangreichen Katalog über die 
Ausgabenzuordnung erarbeitet und eingeführt. Da-
durch wird der Verwaltungsaufwand insgesamt er-
heblich vermindert und vermieden, daß der Bund 
zu Unrecht mit Verwaltungskosten der Länder bela-
stet wird. 

78.14 Einsparungen und Rückforderungen von 
Ausgaben im Bereich des 
Bundesministers der Verteidigung 

Beanstandungen des Bundesrechnungshofes und 
der Vorprüfungsstellen haben dazu geführt, daß im 
Bereich des Bundesministers Ausgaben eingespart 
wurden: 

— Bei der Prüfung der Dienstzeitbelastung einer 
Stabskompanie stellte sich heraus, daß sie seit 
1. Januar 1985 nicht mehr die Voraussetzungen 
für die Spitzendienstzulage erfüllt. In einem wei-
teren Fall wurde dies für die Zeit nach dem 1. Ja-
nuar 1986 festgestellt. Die Einsparungen betra-
gen jährlich rd. 340 000 DM. 

— Für die Bewachung einer Standortmunitionsnie-
derlage war eine zusätzliche zivil-gewerbliche 
Wache gefordert worden. Der Bundesrechnungs-
hof hat darauf hingewiesen, daß weitere Trup-
penteile, die in Kürze in den Standort verlegt 
werden, diese Wachaufgabe übernehmen kön-
nen. Dadurch werden jährlich 540 000 DM und 
für den nun nicht mehr erforderlichen Bau eines 
Hundezwingers einmalig 170 000 DM einge-
spart. 

78.15 Personalausstattung der Offizierschulen 
des Heeres und der Luftwaffe 
sowie der Marineschule Mürwik 
(Kapitel 14 03) 

Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesmini-
ster) unterhält für die allgemeine militärische Aus-
bildung der Offizieranwärter zum Offizier und für 
die Aus- und Fortbildung der Offiziere in Laufbahn-, 
Verwendungs- und Sonderlehrgängen für Heer, 
Luftwaffe und Marine je eine Offizierschule. 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1982 
bis 1983 die Aufgabenstellung, die Organisation und 
den Personalbedarf dieser Aus- und Fortbildungs-
einrichtungen geprüft und festgestellt, daß die Auf-
gaben mit geringerem Personalaufwand erfüllt wer-
den können. Er hat dem Bundesminister nahege-
legt, die Organisation und die Arbeitsabläufe bei 
den Schulen zu ändern, weil 

— durch die Einrichtung besonderer Organisa-
tionseinheiten bei der Offizierschule des Heeres 
und der Marineschule Mürwik sich die Ausbil-
dung wirksamer planen, vorbereiten und kon-
trollieren läßt, 

— die Auslastung der an den Schulen eingesetzten 
Truppenfachlehrer, Hörsaalleiter und Inspek-
tionschefs verbessert werden könnte und 

— die Ausbildungskapazitäten rationeller genutzt 
werden könnten. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
empfohlen, bei den Schulen 77 Dienstposten (Solda-
ten und ziviles Personal) zurückzuziehen und dar-
über hinaus zu prüfen, ob alle 110 Soldaten, die den 
Schulen aus dem Kreis der Wehrpflichtigen zusätz-
lich zur Dienstleistung bisher zugewiesen waren, 
erforderlich sind. 

Der Bundesminister ist den Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes weitgehend gefolgt. Er hat 
unter Beteiligung des Bundesrechnungshofes nun-
mehr neue Organisationsgrundlagen geschaffen, 
die geeignet sind, die Ausbildung wirtschaftlicher 
zu gestalten. 

Zu der Zahl der vom Bundesrechnungshof insge-
samt für entbehrlich gehaltenen Dienstposten hat 
der Bundesminister allerdings mitgeteilt, er habe 
die Lehrgangskapazität der Offizierschulen der 
Luftwaffe und des Heeres inzwischen erheblich er-
weitern müssen. Als Folge seien weitere Dienstpo-
sten für Truppenfachlehrer, Hörsaalleiter und In-
spektionschefs erforderlich geworden. Der Mehrbe-
darf hätte jedoch durch Einsparungen aufgrund der 
vom Bundesrechnungshof angeregten Verbesserun-
gen aufgefangen werden können. Der Bundesrech-
nungshof hat sich davon überzeugt, daß der Mehr-
bedarf gegeben ist. 

Im Ergebnis hat der Bundesminister bei den drei 
Offizierschulen 50 Dienstposten (20 für Soldaten 
und 30 für ziviles Personal) zurückgezogen und die  

Zuweisung an Wehrpflichtigen um 40 Soldaten ver-
ringert. Dadurch lassen sich — abgesehen von dem 
Ausgleich der Mehranforderungen - künftig Aus- 
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gaben für die Schulen um jährlich etwa 3 Mio. DM 
vermindern. 

78.16 Beschaffung von 
Datenverarbeitungs-Geräten 
(Kapitel 14 04 Titelgruppe 02) 

Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesmini-
ster) wendete für den (ehemaligen) Datenverarbei-
tungs-Zentralbereich jährlich erhebliche Mittel auf, 
um die Rechenzentren der Bundeswehr und Nutzer 
der Fachinformationssysteme mit den notwendigen 
Datenverarbeitungs-Geräten auszustatten. 

Der Bundesrechnungshof hat bei einigen größeren 
Beschaffungen aus dem Jahre 1984 geprüft, ob eine 
günstigere Finanzierung als die gewählte Miete der 
Datenverarbeitungs-Geräte möglich ist. Zu diesem 
Zweck hat er die Finanzierungsarten Miete, Kauf 
und Leasing kalkulatorisch verglichen. 

In allen untersuchten Fällen war Mieten bei Zu-
grundelegung eines Kalkulationszinssatzes von 
4 v. H. und einer Nutzungsdauer der Datenverarbei-
tungs-Geräte von vier Jahren teurer als Kaufen 
oder Leasen. Über die gesamte Nutzungsdauer wä-
ren danach bei anderer Finanzierung in den geprüf-
ten Fällen Einsparungen von rd. 5 Mio. DM möglich 
gewesen. Auch bei einem Kalkulationszinssatz von 
6 v. H. hätten immer noch Einsparungen in Höhe 
von mehr als 1 Mio. DM erreicht werden können. 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb dem Bundes-
minister empfohlen, in allen Fällen die Finanzie-
rung zu überprüfen und gegebenenfalls eine Ablö-
sung der Mietverträge zu veranlassen. 

Der Bundesminister ist den Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes im wesentlichen gefolgt. 
Dadurch werden allein für die Jahre 1985 und 1986 
rd. 6 Mio. DM eingespart. 

78.17 Baumaßnahmen 
In  einem Bundeswehrkrankenhaus 
(Kapitel 1412 Titel 555 84) 

Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesmini-
ster) unterhält in Gießen ein Bundeswehrkranken-
haus mit zur Zeit 330 Betten. Das im Jahre 1938 
errichtete Hauptgebäude wurde in den Jahren von 
1975 bis 1980 grundinstandgesetzt und im Jahre 
1976 durch einen Anbau erweitert. 

Der Bundesminister hatte vom Jahre 1987 an u. a. 
folgende Neu- und Erweiterungsbauten geplant: 

- den Neubau eines Betreuungs- und Versor-
gungsgebäudes, von OP-Räumen in zwei Anbau-
ten an das Hauptgebäude und von Bettenstatio-
nen sowie 

— den Umbau eines wesentlichen Teils des Haupt-
gebäudes und des im Jahre 1976 errichteten An-
baus. 

Die Gesamtkosten wurden auf 85,5 Mio. DM (Preis-
stand 1981) geschätzt. 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes waren diese Maßnahmen nicht in dem vorgese-
henen Umfang erforderlich. Der Bundesminister 
hat entsprechend den Hinweisen des Bundesrech-
nungshofes seine Planung erheblich verändert: 

— Er verzichtet auf den Neubau eines Betreuungs-  
und Versorgungsgebäudes, weil die vorhande-
nen — erst in jüngster Zeit ausgebauten — Ge-
bäude ausreichen. 

— Die Anbauten für die OP-Räume werden gegen-
über der ursprünglichen Planung um 9 v. H. ver-
kleinert. 

-- Der Umbau eines wesentlichen Teils des Haupt-
gebäudes, der Neubau von Bettenstationen und 
der Umbau des im Jahre 1976 errichteten An-
baus entfallen, weil nach der geänderten Pla-
nung die Anbauten für die OP-Räume errichtet 
werden können, ohne in die Substanz des Haupt-
gebäudes einzugreifen. Daher bleibt die Betten-
zahl in voller Höhe erhalten, während bei Ver-
wirklichung der ursprünglichen Vorstellungen 
ein Ersatzbedarf entstanden wäre. 

Ob eine Erweiterung von Bettenstationen später er-
forderlich wird, will der Bundesminister zu gegebe-
ner Zeit untersuchen. 

Durch die Änderung der ursprünglichen Planungs-
vorstellungen werden — ohne Einschränkung der 
ärztlichen Versorgung und Betreuung der Kran-
ken — 35,1 Mio. DM eingespart. 

78.18 Vorauszahlungen bel Beschaffungs-
vorhaben 

Der Bundesrechnungshof hatte den Bundesmini-
ster der Verteidigung (Bundesminister) darauf hin-
gewiesen, daß in vielen Fällen Vorleistungen ge-
währt wurden, obwohl diese weder allgemein üblich 
noch durch besondere Umstände gerechtfertigt wa-
ren (Verstoß gegen § 56 BHO). 

Dem Bundesminister wurde empfohlen, den Vor-
auszahlungserlaß, die Vertragsmuster und die Zah-
lungsweise im Rüstungsgeschäft den Erfordernis-
sen einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwal-
tung (§ 34 Abs. 2 BHO) entsprechend sowie unter 
Berücksichtigung des § 56 BHO zu regeln. 

Dieser Empfehlung ist der Bundesminister mit der 
„Neufassung des Vorauszahlungserlasses BMVg" 
vom 1. April 1986 gefolgt. 

Bei konsequenter Anwendung dieses Erlasses wird 
vermieden, daß der Bundeshaushalt früher und hö-
her als erforderlich mit Sachausgaben und Zinsen 
für Kredite belastet wird, die der Bund für Voraus-
zahlungen aufnehmen muß. 

Der Bundesminister und der Bundesrechnungshof 
gehen davon aus, daß der Bund jährlich mindestens 
100 Mio. DM an Kreditzinsen spart. 
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78.19 Festsetzung der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge für die Beamten, die nach 
§ 36 Bundesbeamtengesetz in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt werden 

Das Ruhegehalt eines Beamten wird im allgemei-
nen nur dann aus den Dienstbezügen des zuletzt 
bekleideten Amtes berechnet, wenn er diese Bezüge 
mindestens zwei Jahre erhalten hat (§ 5 Abs. 3 
Satz 1 Beamtenversorgungsgesetz). Bei der Anwen-
dung dieser Vorschrift auf Beamte, die in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt worden sind (§ 36 Bun-
desbeamtengesetz), hatten sich Zweifel ergeben. 

Nach Auffassung des Bundesministers des Innern 
sollte in den Zweijahreszeitraum auch die Zeit ein-
bezogen werden, in der der Beamte nach Eintritt in 
den Ruhestand aufgrund des Besoldungsrechts 
seine Bezüge übergangsweise weitererhält; es han-
delt sich dabei um den Monat der Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand und die folgenden drei 
Monate. 

Der Bundesrechnungshof war demgegenüber der 
Auffassung, daß sich die Zweijahresfrist nur auf die 
aktive Dienstzeit bezieht. Um die Meinungsver-
schiedenheiten auszuräumen, hat der Bundesrech-
nungshof im Innenausschuß des Deutschen Bun-
destages eine Gesetzesänderung angeregt (vgl. 
hierzu Unterrichtung in den Bemerkungen 1984 
vom 5. Oktober 1984 — Drucksache 10/2223 
Nr. 1.2 —). 

Durch Artikel 2 Nr. 1 des Vierten Gesetzes zur Än-
derung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 
20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2466) wurde — ent-
sprechend dem Vorschlag des Bundesrechnungsho-
fes — § 5 Abs. 3 Satz 1 Beamtenversorgungsgesetz 
dahin neu gefaßt, daß in die Zweijahresfrist, die für 
die Versorgung aus dem letzten Amt maßgebend ist, 
nur Dienstzeiten „vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand" eingerechnet werden dürfen. 

78.20 Wirtschaftliche Nutzung 
von Personenbahnhöfen 

Mit dem Ziel, eine optimale Verwertung von Gebäu-
den und Flächen sicherzustellen, ordnete der Vor-
stand der Deutschen Bundesbahn an, 

— in den Dezernaten für „Servicebetriebe" ein Auf-
gabengebiet „Wirtschaftliche Nutzung von Per-
sonenbahnhöfen" einzurichten und jeweils zu-
sätzlich 

— ein Team „Wirtschaftliche Nutzung von Perso-
nenbahnhöfen" zu bilden. 

Die Leitung der Teams übertrug der Vorstand den 
Dezernenten für allgemeine Grundstücksangele-
genheiten. Diese sollten die Interessen der beteilig-
ten Fachdienste aufeinander abstimmen und auf 
eine angemessene Rendite bei der Nutzung von Ge-
bäuden und Grundstücken hinwirken. 

Diese Regelung bewährte sich nach den Feststel-
lungen des Bundesrechnungshofes nicht. Der De-

zernent für allgemeine Grundstücksangelegenhei-
ten war bei der Teamleitung weitgehend auf die 
Unterstützung durch den Dezernenten für „Service-
betriebe" angewiesen, denn dieser ist bereits auf-
grund der Geschäftsverteilung für die optimale 
wirtschaftliche Nutzung der Personenbahnhöfe ver-
antwortlich und verfügt daher über die erforder-
lichen Informationen. Der Dezernent für „Service-
betriebe" kann die Koordinierungsaufgaben mit we-
sentlich geringerem Aufwand wirksamer wahrneh-
men. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Vorstand die 
Auflösung der Teams „Wirtschaftliche Nutzung von 
Personenbahnhöfen" empfohlen. Der Vorstand hat 
der Empfehlung inzwischen entsprochen und dem 
Dezernenten für „Servicebetriebe" die Koordinie-
rungsaufgaben übertragen. 

78.21 Leitung der Teams 
„Privatgleisanschlüsse" 

Die Deutsche Bundesbahn wickelt den überwiegen-
den Teil ihres Güterverkehrs über Privatgleisan-
schlüsse ab. Der Gleisanschlußverkehr stellt als 
„Haus-Haus-Verkehr" ein systemkonformes Lei-
stungsangebot dar. Daher wird im Geschäftsbereich 
Absatz über Neu- oder Umbauten und Erweiterun-
gen von Gleisanschlüssen sowie über etwaige För-
derungsmaßnahmen für diese Bauvorhaben ent-
schieden. Die technische Ausgestaltung der Anla-
gen obliegt dem Baudienst. Der Rechtsdienst 
schließlich ist im wesentlichen für die Gestaltung 
der Gleisanschlußverträge verantwortlich. 

Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der beteiligten 
Fachdienste zu optimieren und die Geschäftsab-
wicklung in diesem wichtigen Unternehmensbe-
reich zu beschleunigen, richtete der Vorstand bei 
den Bundesbahndirektionen die Teams „Privat-
gleisanschlüsse" ein. Die Leitung dieser Teams 
hatte bisher der Rechtsdienst. 

Der Bundesrechnungshof hat den Vorstand darauf 
aufmerksam gemacht, daß der in der Sache am 
stärksten beteiligte Fachdienst, hier der kommer-
zielle Dienst im Geschäftsbereich Absatz, auch die 
Koordinierungsaufgaben wahrnehmen sollte. Dar-
aufhin hat der Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn die Leitung der Teams dem kommerziellen 
Dienst übertragen. 

78.22 Arbeits- und Berufsförderung Behinderter 

Behinderte Jugendliche werden in Berufsbildungs-
werken beruflich ausgebildet. Die Bundesanstalt 
für Arbeit (Bundesanstalt) übernimmt in der Regel 
die laufenden Kosten, die als Tagessätze pro Teil-
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

Der Bundesrechnungshof hat in Zusammenarbeit 
mit dem Vorprüfungsamt der Bundesanstalt festge

-

stellt, daß Tagessätze überhöhte oder der Bundes- 
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anstalt nicht zurechenbare Kostenanteile enthiel-
ten. 

So wurden von einem Berufsbildungswerk die Ko-
sten für eine integrierte Berufsschule, die von der 
Bundesanstalt im Rahmen der dualen Berufsausbil-
dung nicht zu tragen waren, in den Tagessatz mit

-

einbezogen. 

Bei einem anderen Berufsbildungswerk überstie-
gen die Personalkosten erheblich die Kosten, die 
nach dem zwischen der Arbeitsgemeinschaft der 
Berufsbildungswerke und der Bundesanstalt ver-
einbarten Rahmenstellenplan für Berufsbildungs-
werke als angemessen anzusehen waren. Der Lei-
ter der Einrichtung, der zugleich ärztlicher Direktor 
war, erhielt entsprechend diesen Funktionen zwei 
Gehälter. Dem Verwaltungsleiter wurde, um ihm 

eine verbesserte Altersversorgung zu sichern, eine 
Vergütung gezahlt, die den Rahmenstellenplan weit 
überstieg. Ähnlich verhielt es sich bei den übrigen 
Mitarbeitern. 

Wie vom Bundesrechnungshof empfohlen, hat die 
Bundesanstalt eine sachgerechte Kostenabgren-
zung zwischen dem schulischen und beruflichen 
Bereich durchgesetzt, zuviel gezahlte Personalko-
sten zurückgefordert und die Vergütungen auf das 
nach dem Bundesangestelltentarif zulässige Maß 
zurückgeführt. 

Die beiden Berufsbildungswerke haben zwischen-
zeitlich insgesamt rd. 1,1 Mio. DM zurückgezahlt. 

Die jährlichen Einsparungen bei der Bundesanstalt 
belaufen sich auf rd. 350 000 DM. 

Die Bemerkungen sind vom Großen Senat des Bundesrechnungshofes beschlossen worden. 

Frankfurt am Main, 10. Oktober 1986 

Bundesrechnungshof 

Dr. Zavelberg 


